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Vorbemerkung
Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration erstattet hiermit gemäß § 94
Abs. 2 Aufenthaltsgesetz dem Deutschen Bundestag ih-
ren 7. Bericht über die Lage der Ausländerinnen und Aus-
länder in Deutschland. Dieser Bericht stellt die Lage der
Migrantinnen und Migranten in Deutschland differen-
ziert, umfassend und kritisch dar. Er benennt Erreichtes
wie Schwierigkeiten, greift Erfolge und Fehlentwicklun-
gen auf und skizziert – in der Perspektive der integra-
tionspolitischen Erfordernisse – Handlungsmöglichkeiten
für Politik und gesellschaftliche Akteure.

In Fortschreibung des 6. Berichts der Beauftragten, der
im Juni 2005 vorgelegt wurde (Bundestagsdruck-
sache 15/5826), umfasst der Berichtszeitraum die Zeit
von Anfang 2005 bis November 2007. Die Gründe für die
etwas spätere Vorlage des Berichts liegen insbesondere

– im Veröffentlichungszeitpunkt (Mai 2007) der für die-
sen Bericht ausgewerteten Mikrozensus-Daten 2005,
die erstmals vergleichende Aussagen zur Bevölkerung
mit und ohne Migrationshintergrund ermöglichen,

– im Gesetzgebungsverfahren zum Richtlinienumset-
zungsgesetz, das erst im August 2007 abgeschlossen
wurde sowie

– in der Entscheidung der Beauftragten, die Ergebnisse
des im Juli 2007 veröffentlichten Nationalen Integra-
tionsplans, der unter Beteiligung zentraler Akteurin-
nen und Akteure der Integrationspolitik erarbeitet
wurde und weitgehende Selbstverpflichtungen des
Bundes, der Länder und Kommunen, gesellschaftli-
cher Gruppen und Institutionen sowie von Migrantin-
nen und Migranten beinhaltet, mit zu berücksichtigen.

Wie auch der Nationale Integrationsplan misst der 7. Be-
richt der Beauftragten der Integration in das Bildungssys-
tem und in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt eine zen-
trale Bedeutung zu.

Soweit im 7. Lagebericht auf die Daten des Mikrozensus
2005 Bezug genommen wird, wird dessen Definition von
„Personen mit Migrationshintergrund“ zugrunde gelegt.
Nach der Definition des Statistischen Bundesamtes hat
eine Person Migrationshintergrund, wenn

1. die Person nicht auf dem Gebiet der heutigen Bundes-
republik Deutschland geboren wurde und 1950 oder
später zugewandert ist und/oder

2. die Person keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzt
oder eingebürgert wurde.

3. Darüber hinaus haben Deutsche einen Migrationshin-
tergrund, wenn ein Elternteil der Person mindestens
eine der unter (1.) oder (2.) genannten Bedingungen
erfüllt.

Mit rund 15 Mio. stellen Personen mit Migrationshinter-
grund im Jahr 2005 fast ein Fünftel der Bevölkerung in
Deutschland, darunter sind acht Millionen Deutsche.
Diese Zahlen belegen den Wandel in der deutschen Ge-
sellschaft und verweisen auf die große Bedeutung des In-
tegrationsthemas.

Die Beauftragte hat nach der Veröffentlichung der detail-
lierten Strukturdaten1 zu Personen mit Migrationshinter-
grund aus dem Mikrozensus 2005 eine Sonderauswertung
beim Statistischen Bundesamt in Auftrag gegeben. Die
Ergebnisse dieser Sonderauswertung fließen an vielen
Stellen in den 7. Bericht der Beauftragten ein.2

Ein Anliegen des Lageberichts der Beauftragten für Mi-
gration, Flüchtlinge und Integration ist es auch, die Aus-
siedler bzw. Aussiedlerinnen und Spätaussiedler bzw.
Spätaussiedlerinnen und deren Kinder als große Gruppe
der zugewanderten Deutschen und als Vergleichsgruppe
zu den zugewanderten Ausländern und Ausländerinnen
nicht unerwähnt zu lassen. Die Beauftragte weist jedoch
ausdrücklich auf die besondere verfassungsrechtliche
Position der Aussiedler und Aussiedlerinnen bzw. Spät-
aussiedler und Spätaussiedlerinnen hin; sie sind nach Ar-
tikel 116 Grundgesetz Deutsche. Wenn dennoch im Be-
richt der Beauftragten nach § 94 Abs. 2 AufenthG Daten
zur Gruppe der Aussiedler und Aussiedlerinnen bzw.
Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen dargestellt und
referiert werden, dient dies nur der korrekten und voll-
ständigen Beschreibung der auf dem Mikrozensus basie-
renden Analyse. Eine umfassende Darstellung und Be-
wertung der Lage der Aussiedler und Aussiedlerinnen
bzw. Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen bleibt dem
Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen
und nationale Minderheiten vorbehalten.

1 Vgl. Statistisches Bundesamt: Bevölkerung mit Migrationshinter-
grund – Ergebnisse des Mikrozensus 2005. Fachserie 1 Reihe 2.2,
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Wiesbaden 2007.

2 Die im Bericht enthaltenen Zahlenangaben zu Aussiedlern bzw. Aus-
siedlerinnen und Spätaussiedlern bzw. Spätaussiedlerinnen und deren
Kindern sowie zur Gruppe der Eingebürgerten und deren Nachkom-
men wurden durch plausible Schätzungen gewonnen, sie stellen je-
doch keine amtlichen Zahlen dar, da sie nicht eigenständig im Mikro-
zensus erhoben, sondern nachträglich abgeschätzt wurden. Dabei
wurde berücksichtigt, dass Zuwanderer aus den osteuropäischen
Staaten sowie der Sowjetunion und deren Nachfolgestaaten zu einem
großen Anteil angeben, bereits kurz nach der Zuwanderung einge-
bürgert worden zu sein. Wenn die Einbürgerung im gleichen Jahr
oder innerhalb der ersten beiden Kalenderjahre nach Zuwanderung
erfolgte, kann davon ausgegangen werden, dass es sich um Personen
handelt, die als Aussiedler und Aussiedlerinnen oder Spätaussiedler
und Spätaussiedlerinnen zugewandert sind. Bei allen anderen Perso-
nen mit Migrationshintergrund, die die deutsche Staatsangehörigkeit
besitzen, handelt es sich demzufolge um Eingebürgerte oder deren
Kinder sowie um Kinder von Ausländerinnen bzw. Ausländern, die
als Deutsche geboren wurden.
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Die mit dem 7. Lagebericht erstmals vorgenommene Dif-
ferenzierung der Personen „mit“ bzw. „ohne“ Migrations-
hintergrund erhellt soziale Tatbestände, die die bisherige
Differenzierung zwischen deutschen Staatsangehörigen
einerseits und „Ausländerinnen und Ausländern“ anderer-
seits im Dunkeln ließ. Die Berücksichtigung des Migra-
tionshintergrundes zeigt, wie viele der in Deutschland le-
benden Menschen selbst zugewandert sind oder einen
Elternteil haben, der nach Deutschland zugewandert ist.
Die Daten des Mikrozensus verdeutlichen aber auch, dass
mit dem Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit nicht
alle integrationspolitischen Probleme gelöst sind. Sie be-
legen zudem die Wichtigkeit der Einführung des Ius soli
im Staatsangehörigkeitsrecht: Die in Deutschland gebore-
nen Kinder von bereits lange hier lebenden Ausländerin-
nen und Ausländern sind in der Regel von Geburt an
Deutsche und haben damit die Möglichkeit, sich endgül-
tig für unser Land zu entscheiden.

Die Berücksichtigung des Migrationshintergrundes sensi-
bilisiert ferner für die migrationstypischen Problemlagen
der zweiten und dritten Generation. Insbesondere die In-
tegrations-, Bildungs- und Arbeitsmarktprobleme dieser
Generationen müssen gemeinsam mit den Migrantinnen
und Migranten angegangen werden.

Die Differenzierung der Statistiken nach Migrationshin-
tergrund und Migrationsgruppen belegt schließlich, wie
groß und vielfältig die Bevölkerungsgruppe mit Migra-
tionshintergrund ist.

Die Differenzierung nach Migrationshintergrund präzi-
siert die Feststellung von Problemlagen, macht die Be-
schreibung und Benennung der rechtlichen und sozialen
Rahmenbedingungen für Migrantinnen und Migranten in
unserer Gesellschaft jedoch nicht überflüssig: So wirken
sich beispielsweise ein rechtlich festgelegter nachrangi-
ger Zugang zu Beschäftigung für Ausländerinnen und
Ausländer, der erst nach mehrjährigem Aufenthalt aufge-
hoben wird, die fehlende Anerkennung von im Ausland
erworbenen Bildungsabschlüssen oder Qualifikationen
oder der Zugang zu Ausbildungsförderung aus auf die Er-
werbsbeteiligung und die Höhe der erzielten Einkommen.

Die Erwerbsbeteiligung bzw. die Höhe des erzielten Ein-
kommens wiederum sind für Fragen der aufenthaltsrecht-
lichen Verfestigung und der Einbürgerung zentral und ha-
ben deshalb integrationspolitisch eine ganz erhebliche
Bedeutung (vgl. z. B. unter III.2.1.1).

Die Beauftragte hatte daher beim Statistischen Bundes-
amt auch eine Auswertung der Einkommen und der Ar-
mutsrisikoquoten aus dem Mikrozensus in Auftrag gege-
ben.

Dabei zeigt sich, dass Personen mit Migrationshinter-
grund nur 79 Prozent des durchschnittlichen Pro-Kopf-
Einkommens der Gesamtbevölkerung erreichen. Im Ver-
gleich der Migrationsgruppen wird deutlich, dass das
Einkommensniveau von Eingebürgerten (86 Prozent des
Durchschnittswertes) und Aussiedlerinnen/Aussiedler
(83 Prozent) höher liegt als bei Ausländerinnen und Aus-
ländern. Insgesamt belegen diese Daten, dass die Diffe-
renzierung in Personen „mit“ und „ohne Migrationshin-
tergrund“ eine Voraussetzung für eine realitäts- und
sachgerechte Beschreibung der Situation und der daraus
resultierenden integrationspolitischen Handlungsnotwen-
digkeiten darstellt.

Die Begriffe „Ausländerin“ und „Ausländer“ werden in
diesem wie in allen vorangegangenen Berichten vor allem
in rechtlichen und statistischen Zusammenhängen ver-
wendet, da sie dort – zur Bezeichnung nichtdeutscher
Staatsangehöriger – Teil der Fachsprache sind. Ansonsten
werden die international üblichen Begriffe „Migrantin“
und „Migrant“ bzw. „Zugewanderte“ verwendet. Diese
Begriffe bezeichnen sowohl in Deutschland lebende aus-
ländische Staatsangehörige als auch Eingebürgerte und
(Spät-)Aussiedlerinnen und (Spät-)Aussiedler.

Soweit im folgenden Text auf den 6. Lagebericht verwie-
sen wird, werden jeweils die Seitenzahlen seiner Bro-
schürenfassung zitiert.

Der Titel des Berichts wurde unter Gesichtspunkten des
Gender-Mainstreaming angepasst, dem auch innerhalb
des Berichts Rechnung getragen wurde.
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I Schwerpunkte der Arbeit der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 
und Integration
1. Integrationspolitik als Querschnitts-
aufgabe

Die Bundesregierung hat zu Beginn der 16. Legislatur-
periode die Voraussetzungen dafür geschaffen, Integra-
tionspolitik zum gesellschaftspolitischen Schlüsselthema
zu machen und als Querschnittsaufgabe zu verankern.
Die Bundeskanzlerin hat entschieden, die Beauftragte für
Migration, Flüchtlinge und Integration dem Bundeskanz-
leramt zuzuordnen und damit institutionell aufzuwerten.
Die Beauftragte hat zugleich das Amt einer Staatsministe-
rin inne. Im Zuge dieser Aufwertung von Integrations-
politik erhielt die Beauftragte erstmals auch ständigen
Kabinettzugang.

Die Beauftragte wurde von der Bundeskanzlerin gebeten,
wichtige integrationspolitische Vorhaben der Bundes-
regierung zu koordinieren. Dazu gehört, die integrations-
politische Zusammenarbeit mit Frankreich und Spanien
(vgl. auch I.3) im Rahmen bilateraler Gespräche zu ver-
tiefen und insbesondere den Nationalen Integrationsplan
federführend zu koordinieren. Auch in der Deutschen Is-
lam Konferenz (DIK), dem vom Bundesminister des In-
nern im September 2006 eröffneten institutionalisierten
Dialog-Prozess zwischen dem deutschen Staat und den
Muslimen in Deutschland, wirkt die Beauftragte als Mit-
glied des DIK-Plenums mit.

Mit der Entscheidung, für grundlegende integrationspoli-
tische Vorhaben einen weitgreifenden gesellschaftlichen
Dialogprozess in Gang zu setzen und insbesondere auch
Migrantinnen und Migranten einzubinden, wurde ein
neuer Weg in der Integrationspolitik beschritten. „Integra-
tion ist eine Schlüsselaufgabe unserer Zeit, die auch
durch den demografischen Wandel immer mehr an Be-
deutung gewinnt“,3 begründete die Bundeskanzlerin diese
gesellschaftspolitische Schwerpunktsetzung. Integra-
tionspolitik betrifft alle Politik- und Gesellschaftsberei-
che und muss deshalb konsequent als gesamtgesellschaft-
liche Querschnittsaufgabe verstanden und entsprechend
gestaltet werden. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die un-
terschiedlichen Politikbereiche als auch bezogen auf die
föderalen Ebenen sowie auf das Zusammenwirken von
staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren.

Entsprechend hat die Beauftragte im Berichtszeitraum ei-
nen Schwerpunkt ihrer Arbeit darauf gelegt, integrations-
politische Querschnittsstrukturen weiterzuentwickeln und
die Abstimmung der vielfältigen Maßnahmen zur Integra-
tionsförderung auf den unterschiedlichen Ebenen zu un-
terstützen.

Auf staatlicher Seite ist Integrationspolitik als Quer-
schnittsaufgabe immer eine Mehr-Ebenen-Politik. Von
Anfang an waren deshalb neben dem Bund auch die Län-
der und Kommunen eng in die Erarbeitung des Nationa-
len Integrationsplans eingebunden, so dass nun eine ge-
meinsame integrationspolitische Plattform vorliegt, die
neben den staatlichen Ebenen überdies auch zentrale
nichtstaatliche Akteure einbindet (vgl. Kapitel II.1).

Auf Ebene der Bundesregierung wurde mit den Beschlüs-
sen des Bundeskabinetts „Gutes Zusammenleben – klare
Regeln“ vom 12. Juli 2006 und der „Erklärung des Bun-
des zum Nationalen Integrationsplan“ vom 11. Juli 20074

erstmals ein gemeinsamer Handlungsrahmen für eine res-
sortübergreifende Integrationspolitik formuliert. Die mit
integrationspolitischen Themenstellungen seit langem be-
fassten Bundesressorts haben den Querschnittsgedanken
aufgegriffen und fortentwickelt.

Auch die länderübergreifende integrationspolitische Zu-
sammenarbeit wurde im Zusammenhang mit der Erarbei-
tung des Nationalen Integrationsplans fortentwickelt. Auf
Anregung der Beauftragten benannten die Bundesländer
zur Vorbereitung des Nationalen Integrationsplans in den
Landesregierungen jeweils zuständige Ministerinnen und
Minister bzw. Senatorinnen und Senatoren für Integra-
tion. Diese wurden von der Beauftragten im November
2006 zu einem ersten Treffen ins Bundeskanzleramt ein-
geladen. In der Folge wurde dieses Gremium von der Mi-
nisterpräsidentenkonferenz beauftragt, einen Vorschlag
für den Beitrag der Länder zum Nationalen Integrations-
plan zu erarbeiten und der Ministerpräsidentenkonferenz
zur Beschlussfassung vorzulegen.5

Bei der Erarbeitung der gemeinsamen integrationspoliti-
schen Leitlinien konnten die Länder an die weitgehende
inhaltliche Übereinstimmung in den grundsätzlichen Zie-
len und hinsichtlich der zentralen Handlungsfelder der je-
weiligen länderinternen Integrationspolitiken anknüpfen.6
Entsprechend ihrer Zuständigkeit legten sie einen beson-
deren Schwerpunkt auf Bildung und den frühen Erwerb
der deutschen Sprache. Am 14. Juni 2007 verabschiedete
die Ministerpräsidentenkonferenz die von den Länder-
integrationsmi nister/innen erarbeitete gemeinsame Er-
klärung der Länder zum Nationalen Integrationsplan. Da-
rin verpflichten sich die Länder, ihre Zusammenarbeit
weiter auszubauen und einen regelmäßigen Austausch

3 Vgl. Nationaler Integrationsplan, S. 7, im Internet abrufbar unter
www.integrationsbeauftragte.de.

4 Vgl. Nationaler Integrationsplan, S. 12 ff.
5 Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 22. März 2007.
6 Integrationspolitische Schwerpunktsetzungen und Zielbestimmungen

der Länder. Ergebnisse der Anfrage an die Länder durch das Ministe-
rium für Generationen, Familie, Frauen und Integration (MGFFI) des
Landes Nordrhein-Westfalen/Grundsatzdokumente der Länder zur
Integrationspolitik, März 2007.
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über Programme und Maßnahmen der Integrationspolitik
sicherzustellen.7 Die Länderintegrationsminister/innen
wollen hierzu auch künftig zusammenkommen. Die Be-
auftragte begrüßt diesen Beschluss, weil damit ein wichti-
ger Schritt in Richtung einer institutionellen Verankerung
der länderübergreifenden integrationspolitischen Zusam-
menarbeit getan wurde.

Mit Blick auf die einzelnen Bundesländer lässt sich
feststellen, dass nunmehr nahezu alle von ihnen über Inte-
grationskonzepte, integrationspolitische Handlungspro-
gramme oder Leitlinien verfügen, in deren Rahmen die
vielfältigen Integrationsmaßnahmen auf Landesebene ge-
bündelt und aufeinander abgestimmt werden. Die Feder-
führung für Integration liegt in den Ländern zwar bei un-
terschiedlichen Ressorts;8 gemeinsam ist ihnen jedoch,
dass Integration durchweg als Querschnittsaufgabe ver-
standen wird, die alle Bereiche der Landespolitik betrifft.
Koordinierende Gremien wie interministerielle Arbeits-
gruppen, Kabinetts- und Staatssekretärsausschüsse stellen
die ressortübergreifende Steuerung sicher.

Auch bezogen auf die kommunalen Spitzenverbände war
es Anliegen der Beauftragten, mit dem Nationalen Inte-
grationsplan eine verstärkte integrationspolitische Zu-
sammenarbeit und Schwerpunktsetzung anzuregen und
zu befördern. Der Deutsche Städtetag, der Deutsche
Landkreistag und der Deutsche Städte- und Gemeinde-
bund gaben zum 1. Integrationsgipfel im Juli 2006 eine
gemeinsame integrationspolitische Erklärung ab und
verabschiedeten als Bundesvereinigung der kommuna-
len Spitzenverbände dann einen eigenen Beitrag zum In-
tegrationsplan. Auch sie verstehen Integration als Quer-
schnittsaufgabe und verpflichten sich, ihre Mitglieder
mit Anregungen, Informationen und Empfehlungen zur
Fortsetzung und Verstärkung der Integrationsprozesse vor
Ort zu unterstützen. In den einzelnen Kommunen setzt
sich die Tendenz zur Entwicklung übergreifender integra-
tionspolitischer Konzepte und Leitlinien fort, die oft von
den Integrationsbeauftragten vor Ort koordiniert und fort-
entwickelt werden. Viele Kommunen verfolgen einen
verwaltungsübergreifenden Ansatz und verorten Integra-
tion als Querschnittsthema in zentralen Koordinierungs-
stellen in der Verwaltung (vgl. hierzu Kapitel II.7). Dies
bedeutet im Ergebnis eine Aufwertung der Integrations-
beauftragten. Insbesondere für die Kommunen, die bisher
noch keine Integrationskonzepte vorgelegt haben, wird
die künftige Unterstützung durch die Spitzenverbände
entscheidend sein.

2. Eigeninitiative und bürgerschaftliches 
Engagement aktivieren

Ein zweiter wesentlicher Ansatzpunkt der Beauftragten
ist das wachsende Engagement nichtstaatlicher Akteure
für gesellschaftliche Integration – von Unternehmen, den
Medien, Stiftungen, Vereinen und Verbänden, ehrenamtli-

chen Initiativen und Projekten und insbesondere auch von
Selbstorganisationen der Migrantinnen und Migranten.
Dieses Engagement findet seinen Niederschlag in zahlrei-
chen Selbstverpflichtungen des Nationalen Integrations-
plans. Aus Sicht der Beauftragten sind die Möglichkeiten
strategischer Partnerschaften für Integration, insbeson-
dere im Bildungsbereich, jedoch noch lange nicht ausge-
schöpft.9

Arbeitsteilung und Zusammenarbeit zwischen nichtstaat-
lichem Sektor und öffentlicher Hand haben in Deutsch-
land gerade im Bereich der Integrationsangebote für Mi-
grantinnen und Migranten durchaus Tradition. Seit den
Anwerbeabkommen und dann verstärkt mit dem Einset-
zen des Familiennachzugs ist eine Vielzahl einschlägiger
Maßnahmen auf das Engagement von Kirchen und gesell-
schaftlichen Organisationen zurückzuführen. Anknüpfend
an die Ausländerseelesorge der Kirchen und die Vertrie-
benenbetreuung wurden hier sehr früh die Wohlfahrtsver-
bände (vor allem Caritas, Diakonisches Werk und Arbei-
terwohlfahrt) aktiv und nahmen gestützt auf Laienarbeit
und ehrenamtliches Engagement vielfältige Betreuungs-
und Beratungsaufgaben wahr. Die staatliche finanzielle
Absicherung dieser Sozialberatung für Arbeitsmigrantin-
nen und -migranten war auch ein erster Baustein im Zuge
der Integrationspolitik des Bundes.

In den letzten Jahren lässt sich auch auf Seiten der Wirt-
schaft ein wachsendes soziales und gesellschaftliches
Engagement konstatieren. So gibt es inzwischen in
Deutschland über 1 400 Stiftungen, die von Unternehmen
oder Firmeneigentümern gegründet wurden, ein Drittel
davon in den letzten zehn Jahren.10 Durch eine umfas-
sende Reform des Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts
hat die Bundesregierung im Berichtszeitraum (2007) die
Rahmenbedingungen für ehrenamtliche Tätigkeit und das
Engagement von Stiftungen und Spendern deutlich ver-
bessert. Diese Entwicklungen sind auch integrationspoli-
tisch von Bedeutung.

Gerade im Bereich der vorschulischen, schulischen und
beruflichen Bildung sind Programme und Projekte priva-
ter Stiftungen inzwischen vielfach eine sinnvolle und oft
innovative Ergänzung zu öffentlichen Angeboten. Stif-
tungen spielen hier als kreative Ideengeber eine wichtige
Rolle und sind – da sie schnell auf gesellschaftliche Ent-
wicklungen reagieren können – auch Impulsgeber in der
bildungspolitischen Debatte. Einige Stiftungen setzen ge-
zielt Schwerpunkte bei der Förderung der Integration von
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Mi-

7 Vgl. Nationaler Integrationsplan, S. 23.
8 In der Mehrzahl der Länder liegt die Federführung für Integrations-

politik bei den Sozialministerien, in anderen bei den Innenministe-
rien und in einem Fall beim Justizministerium.

9 Auch die „Gemeinsamen Grundprinzipien für Integration“ der Euro-
päischen Union betonen neben der Notwendigkeit einer verstärkten
Zusammenarbeit staatlicher Akteure die Entwicklungsperspektiven
privater und wirtschaftlicher Initiativen in diesem Feld. Vgl. z. B.
GGP 6 in: „Gemeinsame Grundprinzipien für die Integration“, Rats-
dokument 14615/04 sowie Mitteilung „Eine gemeinsame Integra-
tionsagenda – Ein Rahmen für die Integration von Drittstaatsangehö-
rigen“ (KOM (2005) 389).

10 Nach Daten des Bundesverbands Deutscher Stiftungen haben die
zehn größten unternehmensnahen Stiftungen 2006 mehr als 300 Mio.
Euro für gemeinnützige Zwecke ausgegeben.
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grationshintergrund.11 Eines der erfolgreichsten Stiftungs-
projekte ist das START-Programm, das 2002 von der
Hertie-Stiftung ins Leben gerufen wurde. An diesem För-
derprogramm für begabte Schülerinnen und Schüler aus
Zuwandererfamilien beteiligen sich inzwischen fast hun-
dert Kooperationspartner – darunter eine ganze Reihe an-
derer Stiftungen sowie auch Länderkultusministerien.

Anliegen der Beauftragten ist es, diese einschlägigen Stif-
tungsaktivitäten zusammenzuführen, Synergieeffekte zu
verstärken und neue Organisations- und Verantwortungs-
modelle für das Zusammenspiel von öffentlicher Hand,
Unternehmen und Stiftungen zu entwickeln. Deshalb hat
sie 2006 und 2007 eine Reihe von Veranstaltungen mit
Stiftungen durchgeführt, so u. a. eine Stiftungsbörse, in
deren Rahmen Stiftungen und Unternehmen ihre Pro-
gramme und Förderansätze vorstellen und Möglichkeiten
für gemeinsame Projekte ausloten konnten.

Im Oktober 2007 fand in Berlin in Zusammenarbeit mit
der Vodafone-Stiftung ein internationales Symposium
„Integration durch Bildung im 21. Jahrhundert – eine He-
rausforderung für Public-Private-Partnerships“ statt. Vor-
gestellt und diskutiert wurden hier erfolgreiche in- und
ausländische Beispiele öffentlich-privater Kooperation,
insbesondere in den Bereichen „Bildung“ und „Ausbil-
dung“ von Migrantinnen und Migranten, sowie die unter-
schiedlichen Ansätze in der Bildungs- und Integrations-
politik in einer Reihe von OECD-Staaten. Eines der
zentralen Ergebnisse des Symposiums war es, dass in ei-
ner globalisierten Welt staatliche und private Akteure ver-
stärkt und grenzüberschreitend zusammenarbeiten und
Erfahrungen im Sinne von Best Practices austauschen
müssen. Stiftungen spielen dabei in allen OECD-Ländern
als treibende Kraft für Innovationen und auch Investitio-
nen im Bildungsbereich eine wichtige Rolle. Konsens ist
es, dass diese Projekte auf Nachhaltigkeit anzulegen sind,
damit sie langfristige Wirkung erzielen können.

Auch für Unternehmen wird die Übernahme gesellschaft-
licher Verantwortung immer selbstverständlicher. Insbe-
sondere global agierende Firmen entwickeln Corporate-
Social-Responsibility-Konzepte, übernehmen Umwelt- und
Sozialverantwortung, entwickeln strategische Antworten
auf Bevölkerungsrückgang, Alterung und Qualifizie-
rungsbedarfe und verpflichten sich, soziale, ökologische
und volkswirtschaftliche Belange in allen Bereichen der
Unternehmenstätigkeit zu berücksichtigen.

In diesem Zusammenhang fasst auch das angelsächsische
Konzept des „Diversity Managements“ allmählich Fuß in
Europa.12 Ursprünglich gedacht als Maßnahme zur Um-
setzung von Gleichberechtigung, hat es sich weiterentwi-
ckelt zu einem personalwirtschaftlichen Instrumentarium
zur Entwicklung vielfältiger Personalressourcen. Inzwi-

schen findet hier vorrangig der (betriebs-)wirtschaftliche
Nutzen von Alter, Geschlecht, ethnischen und kulturellen
Unterschieden und anderen individuellen oder gruppen-
spezifischen Merkmalen Beachtung. Eine im Auftrag der
EU-Kommission durchgeführte Studie zum „Geschäfts-
nutzen von Vielfalt“ zeigt, dass die Umsetzung der euro-
päischen Gleichbehandlungsrichtlinien zwar ein wichti-
ger Push-Faktor für die Einführung von Diversity-
Ansätzen in Europa war, dass es jedoch keineswegs nur
arbeitsrechtliche Erwägungen sind, die Unternehmen hier
aktiv werden lassen, sondern vor allem wirtschaftliche
Gründe. 83 Prozent der befragten Unternehmen gaben an,
dass die Förderung personaler Vielfalt bereits zu einem
besseren Geschäftserfolg beigetragen habe.13

Mehr und mehr werden die ökonomischen Chancen von
Migration und die Potenziale von Menschen unterschied-
licher kultureller Herkunft erkannt und genutzt. Gleich-
wohl kommt eine aktuelle Unternehmensbefragung zu
dem Ergebnis, dass der Aspekt „kultureller Diversität“ in
Deutschland noch eine geringere Rolle spielt als in den
europäischen Nachbarländern und insbesondere in den
USA. Nur 44 Prozent der in Deutschland befragten Un-
ternehmen gaben an, Cultural Diversity Management zu
praktizieren, im europäischen Ausland waren es
75 Prozent und in den USA und Großbritannien sogar
92 Prozent.14

In dem Maße wie Unternehmen global agieren, müssen
sie sich auf Märkten mit unterschiedlichen Kulturen be-
haupten. Andererseits importieren Menschen aus anderen
Kulturen eigene Wertvorstellungen und Verhaltenswei-
sen, andere Qualifikationen und Kompetenzen, andere
Lebensformen und Erfahrungen. Um im Wettbewerb zu
bestehen, müssen diese Personalressourcen gezielt entwi-
ckelt und flexibel eingesetzt werden. Kompetenz, Wissen
und Leistungsbereitschaft von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern werden zu Erfolgskriterien für innovative
Dienstleistungen und Produkte und für die Erschließung
neuer Märkte und Kundenkreise. So stellen Unternehmen
und Dienstleister z. B. gezielt Angehörige ethnischer
Minderheiten ein, um sich zunehmend auf kulturell diffe-
renzierte Kundenkreise einstellen zu können.

Für die wachsende Akzeptanz der Ideen, Strategien und
Instrumente des Diversity-Managements steht nicht zu-
letzt der Erfolg der „Charta der Vielfalt“. Seit diese Initia-
tive im Dezember 2006 von den vier Großunternehmen
Deutsche Bank, Deutsche BP, Daimler und Deutsche Te-
lekom sowie der Beauftragten nach französischem Vor-
bild ins Leben gerufen wurde, haben sich ihr Ende 2007
bereits über 200 Unternehmen und öffentliche Einrich-
tungen mit rund 1,5 Millionen Beschäftigten angeschlos-
sen. 40 Prozent der Unterzeichner sind Großunternehmen
mit mehr als 500 Beschäftigten, 50 Prozent sind kleine
und mittlere Betriebe mit bis zu 500 Beschäftigten und

11 So z. B. Hertie-Stiftung, Stiftung Mercator, Stiftung Polytechnische
Gesellschaft, Deutsche Bank Stiftung, Vodafone Stiftung Deutsch-
land, Herbert-Quandt-Stiftung, Körber-Stiftung, Robert-Bosch-Stif-
tung, Jacobs Foundation.

12 Vgl. u. a. Süß, Stefan/Kleiner, Markus: Diversity Management in
Deutschland. Ergebnisse einer Unternehmensbefragung, Hagen 2005
sowie dies.: Die Zeichen der Zeit?, in: Personal 5/2006, S. 27f.

13 Europäische Kommission: Geschäftsnutzen von Vielfalt – Bewährte
Verfahren am Arbeitsplatz, Luxemburg 2005.

14 Köppel, Petra/Yan, Junchen/Lüdicke, Jörg: Cultural Diversity
Management in Deutschland hinkt hinterher, Bertelsmann-Stiftung,
August 2007.
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10 Prozent Einrichtungen und Organisationen, die im
weiteren Sinne dem Öffentlichen Dienst zuzurechnen
sind. Mit der Unterzeichnung der Charta verpflichten sich
private und öffentliche Arbeitgeber15 dazu, die – u. a.
durch Zuwanderung entstandene – Vielfalt von indivi-
duellen oder gruppenspezifischen Erfahrungen und Fä-
higkeiten in ihrer Einstellungs- und Personalpolitik zu be-
rücksichtigen und im betrieblichen Interesse zu nutzen.
Ziel ist eine Unternehmenskultur des gegenseitigen
Respekts, die individuelle Chancen eröffnet und das inno-
vative und kreative Potenzial in Betrieben und Verwaltun-
gen fördert. Schirmherrin der Initiative ist die Bundes-
kanzlerin, koordiniert wird sie von der Beauftragten.
Bundesregierung und Wirtschaft haben sich im Nationa-
len Integrationsplan verpflichtet, die Charta-Initiative ak-
tiv zu fördern.16

Die Beauftragte hat zur Unterstützung der Charta-Initia-
tive im August 2007 eine Kampagne „Vielfalt als
Chance“17 gestartet, mit der bis Ende 2008 gezielt für das
ökonomische und gesellschaftliche Potenzial zugewan-
derter Menschen in Deutschland geworben wird. Ziel der
Kampagne ist die bessere Arbeitsmarkt- und Ausbil-
dungsintegration von Migrantinnen und Migranten und
insbesondere ihre stärkere Berücksichtigung in der be-
trieblichen und öffentlichen Einstel lungs- und Personal-
politik. Die Kampagne richtet sich zum einen an die
allgemeine Öffentlichkeit und zum anderen an Personal-
verantwortliche in Großunternehmen, kleinen und mittle-
ren Betrieben sowie im Öffentlichen Dienst. Hier geht es
insbesondere darum, bereits mit Erfolg praktizierte Mo-
delle betrieblichen Diversity Managements breiter zu ver-
ankern und Kriterien zu entwickeln, die es öffentlichen
wie privaten Arbeitgebern ermöglichen, positive Praxis-
beispiele von Diversity Management für ihren jeweiligen
Bereich zu modifizieren und zu implementieren. Beson-
deres Anliegen der Kampagne ist es, dass sich auch Ver-
waltungen vermehrt interkulturell öffnen und für Migran-
tinnen und Migranten zugänglicher werden.

Bestandteile der Kampagne sind – neben der Verbreitung
der „Charta der Vielfalt“ und einer gezielten Öffentlich-
keitsarbeit – u. a. zwei Wettbewerbe zu den Themen
„Vielfalt in der Ausbildung“ und „Vielfalt in Beschäfti-
gung“, eine Reihe von Workshops und Kongressen sowie
begleitende Qualifizierungs- und Informationsangebote,
die sich gezielt an Entscheidungsträger in den Personal-
abteilungen richten. Die Kampagne bietet zudem den
Rahmen für eine sinnvolle Weiterentwicklung der Charta-
Initiative. Geplant ist u. a. die Einführung eines Monito-
ring-Verfahrens, um die Umsetzung der Charta-Verpflich-
tungen in die betriebliche Praxis zu dokumentieren.

Auch im kommunalen Umfeld engagieren sich hierzu-
lande unzählige Menschen ehrenamtlich, in Kultur und
Umweltschutz, Sportvereinen, im sozialen Bereich und in
zunehmendem Maße auch für mehr Chancengleichheit
von Menschen aus Zuwandererfamilien. So finden sich
Lesepaten und -patinnen, die in Kindergärten und Grund-
schulen zur sprachlichen Entwicklung von Kindern mit
Migrationshintergrund beitragen und die Eltern gezielt in
Erziehungsfragen unterstützen. Im Rahmen von – zum
Teil innerbetrieblich organisierten – Ausbildungspaten-
schaften geben Ehrenamtliche ihr Wissen an Schüler/in-
nen weiter, die sonst wenig Aussicht auf eine Ausbil-
dungsstelle hätten, und helfen ihnen beim Übergang in
die Ausbildung.

Dieses bürgerschaftliche Engagement will die Beauf-
tragte unterstützen und ihm die Wertschätzung ausdrü-
cken, die es verdient. Deshalb wird sie kurzfristig in Zu-
sammenarbeit mit Stiftungen ein „Netzwerk Bildungs-
und Ausbildungspatenschaften für Migrantinnen und Mi-
granten“ realisieren. Ziel dieses Projekts, das Anfang
2008 anlaufen wird, ist es, lokale und regionale Paten-
initiativen, die sich ausschließlich oder in starkem Maße
auf Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien rich-
ten, gezielt zu vernetzen und Infrastruktur- und Service-
leistungen für das ehrenamtliche Engagement von Paten
und Patinnen zu gewährleisten. Die Angebote werden
sich insbesondere an Projekte und Initiativen richten, die
im vorschulischen Bereich, in der Elternarbeit sowie in
der Ausbildungsvorbereitung und -begleitung aktiv sind
oder auf die Verbesserung der Ausbildungsbereitschaft
und -fähigkeit von Betriebsinhaberinnen und -inhabern
mit Migrationshintergrund gerichtet sind.

3. Bilaterale integrationspolitische 
Zusammenarbeit stärken

Trotz vielfach unterschiedlicher Ausgangslagen ähneln
sich die politischen Herausforderungen, vor denen die
europäischen Länder in Migrations- und Integrationsfra-
gen stehen. Deshalb hat die Beauftragte – ergänzend zur
Entwicklung von Querschnittsstrukturen auf nationaler
Ebene – im Berichtszeitraum gezielte Kontakte zu ande-
ren EU-Staaten und der Türkei aufgebaut. Im Mittelpunkt
stehen dabei der Austausch von Erfahrungen, Strategien
und Beispielen guter Praxis im Sinne grenzüberschreiten-
den Lernens. Zudem hat sie Formen der Kooperation aus-
gelotet und konkrete Projekte auf den Weg gebracht.

Der intensivste Austausch über Fragen der Zuwanderung
und Integration findet in der Tradition der deutsch-fran-
zösischen Freundschaft mit der französischen Regierung
statt. Ausgangspunkt war der 6. deutsch-französische Mi-
nisterrat in Berlin im März 2006. Gemeinsam mit dem
Auswärtigen Amt und den entsprechenden französischen
Stellen18 koordinierte die Beauftragte das Ministerrats-
dokument „Europa der Chancengleichheit: Integration ist
Zukunft“. Nahezu alle Ressorts brachten dazu deutsch-

15 Auf Bundesebene sind der Charta z. B. das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales, die Bundesagentur für Arbeit und das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge beigetreten.

16 Zu den entsprechenden Selbstverpflichtungen der Bundesregierung,
der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)
sowie der Industrie- und Handelskammern vgl. Nationaler Integra-
tionsplan S. 80 und 82.

17 www.vielfalt-als-chance.de.

18 Mit Europa-Staatsminister Günter Gloser, der beigeordneten franzö-
sischen Europa-Ministerin, Catherine Colonna, und dem beigeordne-
ten Minister für Chancengleichheit, Azouz Begag.
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französische Projekte ein. Das zentrale Projekt der Beauf-
tragen und der genannten Kollegin und der Kollegen be-
stand in einer großen binationalen Konferenz guter Pra-
xisbeispiele am 18. Juli 2006 in Paris, die zum
wechselseitigen Verständnis ebenso wie zur besseren Ver-
netzung deutscher und französischer Organisationen bei-
trug. Im Berichtszeitraum fanden darüber hinaus eine
Reihe weiterer Kontakte auf unterschiedlichen Ebenen
statt.19

Auch auf den folgenden deutsch-französischen Minister-
räten wurde das Thema Integration diskutiert. Beim
7. Ministerrat im Oktober 2006 in Paris stand die Begeg-
nung mit Vertretern von deutschen und französischen Ju-
gendlichen im Mittelpunkt, ein Teil von ihnen stammte
aus Zuwandererfamilien. Die Jugendlichen präsentierten
Vorschläge, die sie im Rahmen eines Seminars des
Deutsch-Französischen Jugendwerkes erarbeitet hatten.
Einer davon lautete, flächendeckend Paten für bildungs-
benachteiligte Jugendliche zu gewinnen und zu unterstüt-
zen. Daraus entstand die Idee der Beauftragten, in
Deutschland ein „Netzwerk Ausbildungs- und Bildungs-
patenschaften“ einzurichten (vgl. Kapitel I.2). Schwer-
punkt des 8. deutsch-französischen Ministerrates im No-
vember 2007 in Berlin waren Besuche der Ministerinnen
und Minister in Integrationsprojekten und Einrichtungen
vor Ort. Die Beauftragte hat die Vorbereitungen hierfür
koordiniert und die Bundeskanzlerin und den französi-
schen Staatspräsidenten zusammen mit dem französi-
schen Integrationsminister20 beim Besuch einer Berliner
Schule begleitet.

Anfang 2007 wurde eine erste Bilanz der deutsch-franzö-
sischen Integrationsinitiative gezogen.21 Dabei wurde
deutlich, dass Deutschland und Frankreich insbesondere
in den Fragen Gleichberechtigung und Zugang zur Bil-
dung voneinander lernen können. Ungenügende Kennt-
nisse der Landessprache auch in der zweiten und dritten
Generation sind hingegen eher ein deutsches Problem, und
auch im Bereich Ausbildung und Zugang zum Arbeits-
markt sind Unterschiede vorhanden, die jeweils spezifi-
sche Lösungsansätze erfordern. Dies gilt zum einen auf-
grund der Spezifika des dualen Ausbildungssystems in
Deutschland und zum anderen aufgrund der Gleichheits-
idee in Frankreich, die es bislang verbietet, die Gruppe
der Menschen mit Migrationshintergrund, so sie die fran-
zösische Staatsbürgerschaft besitzen, zu identifizieren
und durch spezielle Zielgruppenmaßnahmen zu fördern.

Neben dem sehr intensiven Austausch mit Frankreich hat
die Beauftragte im Berichtszeitraum auch Kontakte zu

Spanien, Italien, Großbritannien, Österreich und der Tür-
kei aufgebaut.

Auf dem deutsch-spanischen Ministerrat im September
2006 kündigte die Bundeskanzlerin eine deutsch-spani-
sche Integrationsinitiative an. Ein erstes Treffen zwischen
der Beauftragten und der spanischen Staatssekretärin für
Einwanderung fand im Februar 2007 in Berlin, ein zwei-
tes im November 2007 in Madrid statt. Das spanische In-
tegrationsprogramm und der deutsche Nationale Integra-
tionsplan setzen ähnliche Schwerpunkte. Vor diesem
Hintergrund wurden weitere regelmäßige Konsultationen
vereinbart.

Erste Kontakte mit Italien nahm die Beauftragte im Rah-
men einer großen deutsch-italienischen Integrationskon-
ferenz im Juni 2007 in Rom auf. Ergänzend ging sie in
Deutschland eine neue Form der italienisch-deutschen
Kooperation ein. Die italienische Regierung unterstützt
seit Jahren mit großem Finanzeinsatz die schulische Ent-
wicklung von Jugendlichen mit italienischem Hinter-
grund in Deutschland in Form von Sprach- und Förderun-
terricht. Gleichwohl hat sich deren Bildungsniveau in den
letzten Jahren kaum verbessert. Die Beauftragte verein-
barte deshalb mit der italienischen Botschaft in Deutsch-
land, sich gemeinsam des Problems anzunehmen. Zu die-
sem Zweck fand im September 2007 in Zusammenarbeit
mit der Metropolregion Rhein-Neckar, in der zahlreiche
Italienerinnen und Italiener leben, ein „italienischer Tag
für Bildung und Schule“ statt, der der Information über
das deutsche Bildungssystem und der besseren Vernet-
zung der Akteure vor Ort diente. Aufgrund der positiven
Resonanz auf diese Veranstaltung sollen im Jahr 2008
weitere Kooperationsveranstaltungen mit der italieni-
schen Botschaft durchgeführt werden.

Großbritannien hat als Zuwanderungsland mit kolonialer
Tradition lange Zeit auf die Vielfalt der Kulturen gesetzt.
Ethnische Gruppen wurden vom Staat stark unterstützt.
Dieser „multiculturalism“ ist häufig als Gegenmodell zur
französischen Idee der einen Republik beschrieben wor-
den, die stärker auf die Assimilation von Zugewanderten
abzielt. Spätestens seit den Terroranschlägen in der Lon-
doner Untergrund-Bahn im Juli 2005 – drei der vier At-
tentäter waren in Großbritannien geboren worden – über-
denkt die britische Regierung ihre Integrationspolitik. Im
Rahmen eines Besuches in London im April 2007 be-
suchte die Beauftragte eine kommunale Einrichtung zur
Unterstützung von Frauen aus Zuwandererfamilien und
traf sich mit dem Vorsitzenden der zu diesem Zeitpunkt
noch in Gründung stehenden „Commission for Racial
Equality and Human Rights“ zu einem Meinungsaus-
tausch über Gemeinsamkeiten und Unterschiede briti-
scher und deutscher Integrationspolitik.

Angesichts der großen Zahl türkischstämmiger Menschen
in Deutschland misst die Beauftragte dem Austausch mit
der türkischen Regierung große Bedeutung bei. Sie steht
in regelmäßigem Kontakt mit Mitgliedern der türkischen
Regierung. Bei ihrer ersten offiziellen Reise in die Türkei
im September 2006 wurde sie vom türkischen Minister-
präsidenten empfangen. Im Oktober 2006 fand in Berlin
ein Treffen mit der für Frauenfragen zuständigen türki-

19 Darunter das 5. Parlamentarierkolloquium Paris – Berlin vom 5. bis
7. Oktober 2006 in Potsdam und die Bürgermeister-Konferenz „Inte-
gration als kommunale Management-Aufgabe“ am 15./16. März
2007 in Stuttgart. An beiden Integrationsgipfeln im Bundeskanzler-
amt nahmen Vertreter der französischen Regierung teil.

20 Minister für Immigration, Integration, Nationale Identität und Ent-
wicklung, Brice Hortefeux.

21 Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und In-
tegration/Der Beauftragte für die deutsch-französische Zusammen-
arbeit: Integration und Chancengleichheit. Eine deutsch-französische
Initiative, Berlin 2007.
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schen Staatsministerin22 statt, in dem es u. a. auch um Bil-
dungspatenmodelle und die Ausbildungsförderung von
Mädchen ging. Im November 2007 folgte eine zweite of-
fizielle Türkei-Reise der Beauftragten. Thema deutsch-
türkischer Konsultationen war insbesondere die neue
gesetzliche Verpflichtung des deutschen Zuwanderungs-
rechts, die vorsieht, dass nachreisende Ehegatten
Deutschkenntnisse bereits im Herkunftsland erwerben
müssen (vgl. Kapitel III.2.2.2.4).

4. Wirkung von Integrationspolitik 
beobachten und messen

4.1 Zielsetzung eines indikatorengestützten 
Monitorings

Mit der zunehmenden Bedeutung von Integrationspolitik
als gesellschaftspolitischem Schlüsselthema stellt sich
mehr denn je die Frage, wie die Wirkung von Integra-
tionsmaßnahmen und das Erreichen von integrations-
politischen Zielen erfasst werden kann. Bisher fehlte es
hierfür oftmals an objektiven Zahlen und einheitlichen
Kriterien und zum Teil auch an wissenschaftlich fundier-
ten Analysen. Benötigt wird daher ein Instrument, das
– ganz unabhängig von der eher kurzfristig angesetzten
Bilanzierung des Nationalen Integrationsplans – in lang-
fristiger Perspektive Integrationserfolge und -defizite und
damit die Wirkung von Integrationsmaßnahmen sichtbar
macht und Grundlagen für politische Entscheidungen lie-
fert. Der Erfolg von Maßnahmen bemisst sich an der
gleichberechtigten Teilhabe von Migrantinnen und Mi-
granten und dem Angleichen der Lebenslagen von Zuge-
wanderten an die der Bevölkerung ohne Migrationshin-
tergrund.

Bund, Länder und Kommunen sind sich darin einig, dass
Indikatoren zur Messung gesellschaftlicher Integration
entwickelt und ein regelmäßiges integrationspolitisches
Berichtswesen (Monitoring) aufgebaut werden müssen.
Entsprechend unterstreicht der Nationale Integrationsplan
die Bedeutung von Indikatoren für eine erfolgreiche Inte-
grationspolitik. Dies wird in den Erklärungen des Bundes,
der Länder und der kommunalen Spitzenverbände
deutlich. Der Bund verpflichtet sich im Nationalen Inte-
grationsplan zur Fortentwicklung von Indikatoren als
Grundlage einer regelmäßigen Berichterstattung und Eva-
luation. Die Länder wollen dem Thema Integrationsmoni-
toring ebenfalls verstärkte Aufmerksamkeit widmen und
für die Integrationssteuerung Daten zum Personenkreis
mit Migrationshintergrund verwenden. Die kommunalen
Spitzenverbände empfehlen ihren Kommunen, ihre Inte-
grationsbemühungen zu dokumentieren, zu evaluieren
und ggf. zu optimieren.

Die Beauftragte hat den Auftrag des Nationalen Integra-
tionsplans aufgegriffen und die Arbeiten an einem bun-
desweiten Integrationsmonitoring begonnen (vgl. I.4).
Mit der Entwicklung von Integrationsindikatoren will sie
eine faktengestützte, objektive Diskussion über Integra-

tion befördern und Entscheidungsgrundlagen zur Bewer-
tung der Wirksamkeit von Integrationspolitik und Förder-
maßnahmen schaffen. Grundlage für Indikatoren sind
nach Möglichkeit Daten, die den Vergleich von Personen
mit und ohne Migrationshintergrund ermöglichen.

4.2 Integrationsmonitoring in Kommunen, 
Ländern und auf der Ebene der 
Europäischen Union

Ein bundesweites Integrationsmonitoring kann auf viel-
fältige Vorarbeiten der Kommunen, der Bundesländer
und auf EU-Ebene zurückgreifen. Von allen Kommunen
verfügt die Landeshauptstadt Wiesbaden bereits am
längsten über ein Integrationsmonitoring. Bereits im Jahr
2003 wurde das „Wiesbadener Monitoring zur Auslän-
derintegration“ mit 22 Indikatoren aus der amtlichen Sta-
tistik und aus einer eigenen Wiesbadener Bürgerbefra-
gung eingeführt.

Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs-
vereinfachung (KGSt) erstellte 2006 unter Federführung
der Städte Stuttgart und Wiesbaden in einer Arbeits-
gruppe23 von 15 Kommunen und unter Beteiligung der
Beauftragten eine Broschüre zum Integrationsmonitoring,
die an alle Kommunen verschickt wurde. In vielen Kom-
munen ist das hier vorgeschlagene Indikatorenset nun
Grundlage für die Erarbeitung eines kommunalen Inte-
grationsmonitorings. Neben der Beauftragten wirkte auch
die Bertelsmann-Stiftung an der Publikation der KGSt
mit. Die Stiftung hatte ihrerseits 2006 Vorschläge für
„Kernkennzahlen Integration“ vorgelegt, die in die Dis-
kussion der KGStArbeitsgruppe eingegangen sind.

Im Jahr 2007 hat die Stadt Solingen einen Entwurf für
„Kennzahlen zum Stand der Integration in der Kom-
mune“ mit insgesamt 42 Kennzahlen entwickelt. Dieser
Entwurf weicht wesentlich vom Wiesbadener Integra-
tionsmonitoring und dem Vorschlag der KGSt-Arbeits-
gruppe ab. Im Solinger Kennzahlen-Modell werden poli-
tische Ziele mit Maßnahmen und Erfolgskennzahlen
kombiniert und die jeweils verantwortlichen Stellen ex-
plizit benannt. Die Kennzahlen werden aus Verwaltungs-
statistiken und der amtlichen Statistik berechnet. Damit
wird eine direkte Erfolgskontrolle von Maßnahmen durch
das Monitoring angestrebt.

Die Landeshauptstadt Stuttgart wird ab 2008 ein jährli-
ches Integrationsmonitoring durchführen. Die Grundlage
dafür bildet das Indikatorenset des KGStInnovationszir-
kels, voraussichtlich erweitert um ein bis zwei Indikato-
ren. Durch die Zuordnung zu zwölf kommunalpolitischen
Handlungsfeldern wird eine systematische Steuerung der
kommunalen Integrationspolitik in den einzelnen Hand-
lungsfeldern angestrebt. Die Daten zum Stand der Inte-
gration werden durch Auswertungen aus Bürger- bzw.
Bürgerinnenumfragen und ggf. handlungsfeldbezogen
durch weitere Erhebungen ergänzt. Die interne Daten-
erhebung der Ämter und anderer Behörden soll künftig
– soweit dies möglich ist – für Personen mit und ohne Mi-
grationshintergrund nach den Kriterien des Statistischen

22 Staatsministerin für Frauen, Kinder und Soziales der Republik Tür-
kei, Nimet Çubukçu. 23 Innovationszirkel „Wirkungsmessung in der Integrationsarbeit“.
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Amtes erfolgen, um eine Vergleichbarkeit der Daten si-
cherzustellen.

Unter den Bundesländern werden die Stadtstaaten Berlin
und Bremen voraussichtlich als erste ein Integrationsmo-
nitoring aufbauen. Das Land Bremen wird im Rahmen
des Landes-Integrations-Konzepts ein Monitoring auf der
Basis des KGSt-Vorschlags einführen. Das Land Berlin
hat das Integrationsmonitoring bereits im Berliner Inte-
grationskonzept „Vielfalt fördern – Zusammenhalt stär-
ken“ ausführlich dargestellt und will ab dem 1. Januar
2008 sukzessive mit der Einführung beginnen. Hierfür
sollen die verwendeten Daten künftig zur Ermittlung des
Migrationshintergrunds nach dem Geburtsland, nach Ein-
bürgerung sowie nach der ersten und weiteren Staats-
angehörigkeiten ausgewiesen werden.

Das Land Berlin beteiligte sich 2006 an einem EU-Pro-
jekt unter Federführung des Spanischen Sozialministe-
riums zu „Indicators of Immigrant Integration“ („INTI-
Projekt I 3“). In diesem Rahmen wurden Empfehlungen
für ein Berliner Integrationsmonitoring und Vorschläge
für Indikatoren erarbeitet. Im Berliner Integrationskon-
zept sind nun 43 Indikatoren für ein Integrationsmonito-
ring vorgeschlagen, die zum Beispiel in den Bereichen
sozialräumlicher Zusammenhalt, Flüchtlinge, Integration
von Zuwanderern an den Hochschulen und in der Kultur
über den KGSt-Entwurf hinausgehen.

Auf EU-Ebene liegen in den Bereichen Beschäftigung
(für die Mitgliedstaaten verpflichtende) und „social inclu-
sion“ (auf freiwilliger Basis) bereits Indikatorensysteme
vor. Die Entwicklung von Integrationsindikatoren wurde
auf EU-Ebene inzwischen in Angriff genommen. Einen
entsprechenden Beschluss fasste der Rat der Justiz- und
Innenminister der EU im Juni 2007, nachdem die Ent-
wicklung von Indikatoren für den Bereich Integration
bereits in den Gemeinsamen Grundprinzipien für eine Zu-
wanderungsintegrationspolitik in der EU empfohlen wor-
den war24. Auch die EU-Kommission hat im „Dritten
Jahresbericht über Migration und Integration“ vom Sep-
tember 2007 angekündigt, dass sie die Entwicklung ge-
meinsamer Indikatoren und Indizes weiter fördern will.25

Die Beauftragte wird sich bei der Entwicklung von Inte-
grationsindikatoren auf EU-Ebene einbringen.

Bereits im Jahr 2003 gab die Europäische Kommission
einen Bericht über „Benchmarking Immigrant Integra-
tion“ in Auftrag26, der die Chancen und Schwierigkeiten
eines europäischen Vergleichs von Integrationserfolgen
diskutiert. Im März 2007 legte die Migration Policy
Group dem Europäischen Parlament einen Bericht zum
Benchmarking der Integrationspolitik in der EU vor27. In
diesem Bericht werden Standards und Kriterien für den

europäischen Vergleich von Integrationserfolgen und In-
tegrationspolitiken in den Mitgliedstaaten ausgeführt.

4.3 Bundesweites Integrationsmonitoring

Ein Integrationsmonitoring auf Bundesebene kann auf
diese vielfältigen Vorarbeiten und Erfahrungen zurück-
greifen. Voraussetzung für ein bundesweites Integrations-
monitoring ist, dass der Bund ein Indikatorenset entwi-
ckelt, das breite Zustimmung erfährt, und künftig seine
integrationspolitischen Ziele so ausformuliert, dass die
Ergebnisse messbar werden. Die Beauftragte hat hierzu
mit den Bundesministerien Gespräche aufgenommen. Sie
beabsichtigt, mit Unterstützung der Ressorts noch im Jahr
2008 Indikatoren für ein Integrationsmonitoring zu erar-
beiten, die den Stand der Integration von Zugewanderten
im Vergleich zur Bevölkerung ohne Migrationshinter-
grund erfassen, um so die Wirkung integrationspolitischer
Maßnahmen messbar zu machen.

Im Rahmen des Integrationsmonitorings sollen Indikato-
ren u. a. zu folgenden Themenfeldern gebildet werden:
frühkindliche Bildung und Sprachförderung, Bildung und
Ausbildung, Arbeitsmarkt und Wirtschaft, soziale Inte-
gration und Einkommen, gesellschaftliche Integration
und Beteiligung, Wohnen, Gesundheit und Pflege, Me-
diennutzung, interkulturelle Öffnung der Verwaltung und
der sozialen Dienste, Rechtsstatus, Kriminalität und Ge-
waltbetroffenheit. Die Indikatoren werden jeweils geson-
dert für Frauen und Männer erhoben, damit der Aspekt
der Gleichberechtigung und Chancengleichheit von
Frauen Berücksichtigung findet.

Als Datengrundlage kommen alle Statistiken in Frage, die
regelmäßig erhoben werden, zeitnah zur Verfügung ste-
hen und in denen Zugewanderte repräsentativ erfasst
sind. Im Regelfall sollten neben Ausländer/-innen auch
Personen mit Migrationshintergrund ausgewiesen wer-
den. Gesamterhebungen sind dabei repräsentativen Stich-
probenziehungen vorzuziehen, Stichproben wiederum
kleineren repräsentativen Untersuchungen und diese wie-
derum speziellen Fallstudien.

Indikatoren müssen bestimmten Kriterien genügen. Sie
müssen in gängigen Maßzahlen bzw. Einheiten ausgewie-
sen werden, dürfen also mathematisch nicht zu kompli-
ziert sein, und sie sollten eine klare und objektiv nach-
vollziehbare Zuordnung von negativen bzw. positiven
Bewertungen erlauben. Zudem sollten sie in der Regel so
einfach formuliert sein, dass sie nicht nur für Wissen-
schaft, Politik und Behörden, sondern auch für die breite
Öffentlichkeit nachvollziehbar sind und dass die auf ihrer
Grundlage getroffenen Aussagen plausibel werden. Ein
Indikator kann niemals für das gesamte Spektrum von in-
tegrationsrelevanten Aspekten stehen; vielmehr ist ein
Indikatorenset zu entwickeln, das nach Möglichkeit Maß-
zahlen für alle gesellschaftlichen und politischen Berei-
che umfasst, in denen integrationspolitische Ziele sinn-
voll und Maßnahmen möglich sind.

Die Beauftragte wird im Integrationsmonitoring die Ge-
samtheit der Personen mit Migrationshintergrund jenen
gegenüberstellen, die keinen Migrationshintergrund ha-

24 Ratsdokument 14615/04, vgl. auch 6. Lagebericht, B V.1, S. 176.
25 KOM (2007) 512.
26 Vgl. Entzinger, Han/Biezeveld, Renzke: Benchmarking Immigrant

Integration. Bericht für die Europäische Kommission, Rotterdam
2003.

27 Vgl. Migration Policy Group: Setting up a System of Benchmarking
to Measure the Success of Integration Policies in Europe, Brüssel
2007 (IP/C/LIBE/ST/2005-93).
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ben. Unter den Personen mit Migrationshintergrund kön-
nen bei Bedarf Ausländer und Ausländerinnen aufgrund
ihrer ausländer- und aufenthaltsrechtlichen Situation ge-
sondert ausgewiesen werden. Es sollen aber nicht vorran-
gig „ausländertypische“ Indikatoren gewählt werden.
Vielmehr versteht die Beauftragte das Monitoring als ein
Instrument, das den Querschnittscharakter von Integrati-
onspolitik abbildet. Die Beauftragte regt daher an, dass
die gewählten Indikatoren im Regelfall auch in die gängi-
gen Berichtssysteme der Ressorts Eingang finden sollen.
Berücksichtigt werden sollen auch themenbezogene Indi-
katoren, die auf EU-Ebene üblich oder verbindlich sind.

Die Beauftragte setzt sich dafür ein, die Gruppe der Perso-
nen mit Migrationshintergrund in den amtlichen Statistiken
zu erheben und wird mit den Ressorts entsprechende Emp-
fehlungen und Gesetzesänderungen erarbeiten. Beispiels-
weise sind Änderungen in der Bevölkerungsstatistik, in
den Bildungs- und Berufsbildungsstatistiken, im SGB IV
(Beschäftigtenstatistik) oder im SGB III (Arbeitslosensta-
tistik) anzustreben, die die statistische Erfassung von Per-
sonen mit Migrationshintergrund ermöglichen. Auch im
europäischen Zensus 2010/2011 sollte der Migrationshin-
tergrund erfasst werden. Aus Sicht der Beauftragten sollte
dies im Zensusgesetz 2008 festgeschrieben werden.

Hintergrund ist, dass in der öffentlichen Diskussion um
Indikatoren regelmäßig die unzureichende Datenlage zur
Bevölkerung mit Migrationshintergrund bemängelt wird.
Bund, Länder und Gemeinden haben im Nationalen Inte-
grationsplan darauf hingewiesen, dass statistische Daten
bisher üblicherweise nur zwischen Deutschen und Aus-
ländern unterscheiden und damit für die Erfassung von
Integrationsprozessen nur eingeschränkt aussagekräftig
sind. Zahl und Anteil der Personen mit Migrationshinter-
grund werden bisher nur in wenigen Statistiken erhoben.

Nach Daten des Mikrozensus leben in Deutschland
15,3 Millionen Personen mit Migrationshintergrund, von
denen über die Hälfte (8 Millionen) die deutsche Staats-
angehörigkeit besitzt. Werden zur Analyse von Integra-
tionsprozessen – wie in der Vergangenheit üblich – aus-
schließlich Ausländer bzw. Ausländerinnen betrachtet, so
ergibt sich ein unvollkommenes Bild. Einerseits geraten
damit die Integrationserfolge und -defizite der zweiten
und dritten Generation aus dem Blick; andererseits sind
es gerade besser integrierte Zugewanderte, die sich ein-
bürgern lassen und damit statistisch zu Deutschen wer-
den. Integrationsprozesse lassen sich also nur beschrei-
ben, wenn auch diese Zugewanderten betrachtet werden.
Daher sollte aus Sicht der Beauftragten das Merkmal
„Migrationshintergrund“ in möglichst vielen amtlichen
Statistiken verankert werden.

Bei der Erhebung des Migrationshintergrunds in amtli-
chen Statistiken ist zu gewährleisten, dass sie einfach zu
operationalisieren und damit wirtschaftlich vertretbar ist.
Zugleich ist darauf zu achten, dass datenschutzrechtliche
Standards eingehalten werden und die Erhebung und
Weitergabe von Daten zum Migrationshintergrund nur zu
den gewünschten Zwecken erfolgen. Bereits im letzten
Bericht der Beauftragten wurde darauf hingewiesen, dass
in den Fachpolitiken spezifische Daten zu Personen mit
Migrationshintergrund dringend benötigt werden. Das
Ringen um eine einheitliche Definition der Personen-
gruppe mit Migrationshintergrund ist angesichts der um-
fangreichen Datenveröffentlichungen zum Mikrozensus
2005 des Statistischen Bundesamtes absehbar abge-
schlossen, da die hier verwendete Definition inzwischen
weitgehend übernommen wird. Die Beauftragte empfiehlt
nun, diese Definition in einer einfachen Version zu opera-
tionalisieren. Dadurch wird die Übernahme der Defini-
tion dort erleichtert, wo dies bisher noch nicht erfolgt ist.
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II Integrationspolitik in der 16. Legislaturperiode
1. Der Nationale Integrationsplan

1.1 Paradigmenwechsel in der 
Integrationspolitik

Integration ist eine Schlüsselaufgabe unserer Zeit. Des-
halb hat die Bundesregierung dieses Thema zu einem
Schwerpunkt ihrer Arbeit gemacht. Mit dem Nationalen
Integrationsplan soll die Zusammenarbeit aller staatlichen
Ebenen im Dialog mit engagierten Persönlichkeiten und
Verbänden Schritt für Schritt verbessert werden. Der
Bund geht dabei neue Wege einer aktivierenden und
nachhaltigen Integrationspolitik, die die Potenziale der
Zugewanderten erkennt und stärkt und nicht allein auf die
Defizite fokussiert. Mit dem Nationalen Integrationsplan
hat die Bundesregierung „ein völlig neues Kapitel der Ge-
schichte von Integration von Migrantinnen und Migran-
ten in Deutschland aufgeschlagen.“28 Auf Einladung der
Bundeskanzlerin fand am 14. Juli 2006 der erste Natio-
nale Integrationsgipfel statt. Auf dem zweiten Integra-
tionsgipfel am 12. Juli 2007 wurde der Nationale Integra-
tionsplan vorgestellt. Im Mittelpunkt der von der
Beauftragten koordinierten integrationspolitischen Vorha-
ben stand die Integration der hier lebenden Menschen aus
Zuwandererfamilien. Viele Migrantinnen und Migranten
haben ihren Platz in der Gesellschaft gefunden und zum
Wohlstand und zur gesellschaftlichen und kulturellen
Vielfalt Deutschlands beigetragen. Dennoch wurde er-
heblicher nachholender Integrationsbedarf gerade in
Teilen der zweiten und dritten Generation sichtbar. Unzu-
reichende Deutschsprachkenntnisse, schwächeres Ab-
schneiden in Bildung und Ausbildung, höhere Arbeitslo-
sigkeit und bei einigen die fehlende Akzeptanz von
Grundregeln des Zusammenlebens, insbesondere von
Frauenrechten, veranlassten die Bundesregierung, in der
Integration der hier lebenden Migrantinnen und Migran-
ten eine politische Schlüsselaufgabe zu sehen.29

Mit ihrem Positionspapier „Gutes Zusammenleben –
klare Regeln“ hat die Bundesregierung eine Plattform für
den integrationspolitischen Dialog im Rahmen des Natio-
nalen Integrationsplans geschaffen. Von Oktober 2006 bis
Ende März 2007 erarbeiteten die – entsprechend dem Be-
schluss des Bundeskabinetts vom 12. Juli 200630 einge-
setzten – Arbeitsgruppen unter Leitung jeweils eines
Bundesministeriums bzw. der Beauftragten Berichte zu
folgenden Themenfeldern:

1. Integrationskurse verbessern

2. Von Anfang an deutsche Sprache fördern

3. Gute Bildung und Ausbildung sichern, Arbeits-
marktchancen erhöhen

4. Lebenssituation von Frauen und Mädchen verbes-
sern, Gleichberechtigung verwirklichen

5. Integration vor Ort unterstützen

6. Kulturelle Pluralität leben – interkulturelle Kompe-
tenz stärken

7. Integration durch Sport – Potenziale nutzen, Ange-
bote ausbauen, Vernetzung erweitern

8. Medien – Vielfalt nutzen

9. Integration durch bürgerschaftliches Engagement
und gleichberechtigte Teilhabe stärken

10. Wissenschaft – weltoffen.

Die Arbeit am Integrationsplan wurde im Rahmen des
„Forums Integration“ durch zahlreiche Veranstaltungen
zu unterschiedlichen integrationspolitischen Themen be-
gleitet. Anliegen des Forums war es, ausgewählte Frage-
stellungen mit einem Fachpublikum zu vertiefen und
Gelegenheit zu einem weitergehenden Erfahrungs- und
Informationsaustausch anzubieten.

Ziel des Integrationsplanprozesses war es überdies,
Migrantinnen und Migranten sowohl gleichberechtigt
teilhaben zu lassen als auch die Übernahme von Eigen-
verantwortung voranzubringen. Entsprechend prägten
drei Arbeitsgrundsätze den Erarbeitungsprozess des Na-
tionalen Integrationsplans:

– Das Dialogprinzip: Von vornherein waren Migrantin-
nen und Migranten direkt in die Erarbeitung des Na-
tionalen Integrationsplans eingebunden. Zusätzlich
tauschte sich die Bundeskanzlerin vor beiden Integra-
tionsgipfeln mit den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern mit Zuwanderungshintergrund über ihre Anlie-
gen und ihre Perspektive auf Integrationspolitik aus.
Die Beauftragte lud Migrantenorganisationen vorbe-
reitend und begleitend zur Erarbeitung des Integra-
tionsplans zu Beratungen ein. Beim Dialog mit Mi-
grantinnen und Migranten wurde nicht nur Vertrauen
geschaffen und Anerkennung vermittelt. Der Dialog
trug auch dazu bei, dass die Zielbestimmungen und
Maßnahmen konkret auf die Bedarfe der Zielgruppe
zugeschnitten werden konnten. Gleichzeitig entstan-
den Netzwerke und Arbeitsverbindungen zwischen
Migrantenorganisationen und anderen Institutionen und
Organisationen, die über die Planungsphase hinaus
fortwirken.

28 Bundeskanzlerin Angela Merkel im podcast Nr. 35 vom November
2007.

29 Vgl. „Gutes Zusammenleben – klare Regeln. Start in die Erarbeitung
eines Nationalen Integrationsplans.“ Beschluss des Bundeskabinetts
vom 12. Juli 2006, www. integrationsbeauftragte.de.

30 Vgl. Gutes Zusammenleben – klare Regeln, a. a. O.
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– Der Potenzialansatz: Die Zielbestimmungen und Emp-
fehlungen des Nationalen Integrationsplans knüpfen an
den vielfältigen Potenzialen, Fähigkeiten, Leistungen
und dem Engagement von Migrantinnen und Migranten
an. Spezifische Kompetenzen von Migrantinnen und
Migranten, z. B. Sprachkenntnisse und interkulturelle
Kompetenzen, werden als im gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Interesse wichtige Ressourcen gese-
hen. Als grundlegend für die Nutzung der Potenziale
von Migrantinnen und Migranten wird die Anerken-
nung von Vielfalt als Bereicherung erachtet.

– Das Prinzip der gemeinsamen Verantwortung: Nach-
haltig wirksam und konkret wurde der Nationale Inte-
grationsplan, weil alle wesentlichen Akteure von
Integrationspolitik und -förderung am Erarbeitungs-
prozess beteiligt und zu konkreten Maßnahmen aufge-
fordert waren. Auf staatlicher Seite waren mit Bund,
Ländern und der kommunalen Ebene (in Gestalt der
kommunalen Spitzenverbände und ausgewählter
Kommunen) alle föderalen Ebenen beteiligt. Gleich-
zeitig wurde ein breites Spektrum zivilgesellschaftli-
cher Akteure eingebunden. Stellvertretend für alle
seien hier genannt: Vertreterinnen und Vertreter von
Arbeitgebern und Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbän-
den, anderen freien Trägern, Vereinen, Medien, Stif-
tungen, Kirchen und Religionsgruppen, Migranten-
organisationen und aus der Wissenschaft, dem Sport
und der Kultur. Alle Beteiligten wurden gebeten, Ei-
genverantwortung zu übernehmen und sich mit kon-
kreten Selbstverpflichtungen am Plan zu beteiligen.
Die vorgeschlagenen Maßnahmen erschöpften sich so-
mit nicht in gegenseitigen Forderungen. Verbindlich-
keit erlangte der Plan durch die mehr als 400 Selbst-
verpflichtungen, die im Rahmen der Erklärungen des
Bundes, der Länder und der kommunalen Spitzenver-
bände sowie im Rahmen der Arbeitsgruppen-Berichte
von den Beteiligten für ihre jeweiligen Tätigkeitsbe-
reiche eingegangen wurden. Der Integrationsplan steht
für Eigeninitiative und gemeinsame Verantwortung
und hat in zahlreichen Institutionen und Organisatio-
nen vielfältige Aktivitäten für Integration ausgelöst
oder verstärkt.

Parallel zur Erarbeitung des Integrationsplans legte die
Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der
Vorgaben aus Richtlinien der Europäischen Union im
Rahmen der Änderung des Aufenthaltsgesetzes vor (vgl.
Kapitel III). Rechtliche Fragen, die die Schaffung erwei-
terter Anforderungen an individuelle Integrationsleistun-
gen von Migrantinnen und Migranten betrafen, wurden in
die gleichzeitig stattfindenden Verhandlungen um die Än-
derung des Aufenthaltsgesetzes gezogen.31 Ausschließ-
lich vor diesem Hintergrund ist auch die Nichtteilnahme
von drei Migrantenorganisationen am 2. Integrationsgip-
fel zu sehen32, deren Kritik sich nicht auf den Integra-

tionsplan, sondern auf parallel vollzogene Änderungen
im Aufenthaltsgesetz richtete.

1.2 Ergebnisse und Ausblick

Thematisch steht der Nationale Integrationsplan für eine
inhaltliche Schwerpunktverlagerung, die im Berichtszeit-
raum in der integrationspolitischen Debatte insgesamt zu
verzeichnen ist. Standen über lange Zeit vorrangig der
formale Zugang zum Arbeitsmarkt und Fragen der recht-
lichen Gleichstellung – sowohl im Hinblick auf soziale
Rechte als auch auf Aufenthalts- bzw. Staatsbürger-
schaftsrechte – im Mittelpunkt der Debatte, so hat im Be-
richtszeitraum eine Verschiebung hin zur Integration
durch Bildung, berufliche Qualifikation und durch den
Erwerb deutscher Sprachkenntnisse stattgefunden. Diese
veränderte Schwerpunktsetzung ist zum einen eine Ant-
wort auf den demografischen Wandel durch Einwande-
rung, die mit dem dauerhaften Verbleib der ehemaligen
„Gastarbeiter“ bzw. „Vertragsarbeitnehmer“ mit ihren Fa-
milien in Deutschland zu einer erheblich höheren Anzahl
junger Menschen mit Migrationshintergrund geführt hat.
Zum anderen ist sie eine Reaktion auf den Strukturwandel
von der Industrie- zur Wissensgesellschaft, der eben jene
Arbeitsplätze für Geringqualifizierte gefährdet, in denen
die Mehrzahl der nach Deutschland angeworbenen Män-
ner und Frauen tätig waren. In der modernen Wissensge-
sellschaft hängen jedoch Teilhabechancen wesentlich
vom Bildungsstand und der beruflichen Qualifikation ab.
Die sprachliche, schulische und berufliche Bildung als
zentrale Zugangsvoraussetzung zu Arbeit und Einkom-
men wird zum Schlüssel gelingender Integration und
folglich zum inhaltlichen Schwerpunkt von Integrations-
politik.

Die Ergebnisse der einzelnen Arbeitsgruppen weisen jen-
seits der jeweils bearbeiteten Themenfelder eine Reihe
von Übereinstimmungen hinsichtlich der Methoden von
Integrationspolitik auf:

– Es besteht uneingeschränkt Einigkeit darüber, dass In-
tegration als Querschnittsaufgabe zu verankern ist:
Alle staatlichen Akteure wie auch die anderen Träger
von Integrationsmaßnahmen bejahen die Notwendig-
keit, Integrationsmaßnahmen besser aufeinander abzu-
stimmen und zu vernetzen. Beispielhaft werden
Verbundprojekte zwischen Trägern von Integrations-
kursen und Arbeitsmarktmaßnahmen, zwischen Kin-
der- und Jugendhilfe und Kultur-, Erziehungs- und
Bildungseinrichtungen in diesem Zusammenhang ge-
nannt.

– Die Vorschläge zur Bereitstellung von Ressourcen für
Integrationsförderung sind ebenfalls dem Querschnitts-
ansatz verpflichtet. Sie betonen die Notwendigkeit, die
vorhandenen allgemeinen Förderprogramme so auszu-
richten, dass sie die Zielgruppe der Migrantinnen und
Migranten besser erreichen. Darüber hinaus werden
weiterhin Fördermaßnahmen explizit für Migrantin-
nen und Migranten für notwendig erachtet. Der Bund
stellt hierfür rund 750 Mio. Euro pro Jahr zur Verfü-
gung.

31 Entscheidung der Steuerungsrunde auf Staatssekretärsebene im Vor-
feld des 1. Integrationsgipfels.

32 Die Vertreter der Türkischen Gemeinde in Deutschland, der Födera-
tion türkischer Elternvereine und der DITIB (Türkisch-Islamische
Union der Anstalt für Religion e.V.) sagten ihre Teilnahme am 2. In-
tegrationsgipfel mit dem Hinweis auf im Aufenthaltsgesetz vorgese-
hene erweiterte Anforderungen und Sanktionen ab.
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– Ferner wird die interkulturelle Öffnung der Angebote
und Strukturen sowohl im Hinblick auf die öffentliche
Verwaltung und die Einrichtungen der Regelversor-
gung als auch auf die Träger des zivilgesellschaftli-
chen Engagements einhellig befürwortet. Neben der
bewussten Ausrichtung der Angebote auf die Ziel-
gruppe der Migrantinnen und Migranten, der Einstel-
lung von Personen mit Migrationshintergrund als
Fachkräfte und der interkulturellen Schulung aller
Mitarbeitenden wird im Integrationsplan der Koopera-
tion mit Migrantenorganisationen ein hoher Stellen-
wert eingeräumt.

– Darüber hinaus markiert der Integrationsplan einen
starken Bedarf an Daten, die nicht mehr nur nach
Staatsangehörigkeit zwischen Deutschen und Auslän-
dern unterscheiden. Da mehr als die Hälfte der Perso-
nen mit Migrationshintergrund deutscher Staatsange-
hörigkeit sind, wird die Erhebung des Merkmals
Migrationshintergrund als Grundlage für die Planung
und Überprüfung von Integrationspolitik für unab-
dingbar erachtet (vgl. auch I.4).

Mit dem Nationalen Integrationsplan ist es gelungen, ei-
nen breiten gesellschaftlichen und politischen Konsens
über die Notwendigkeit von Integration und Integrations-
förderung herzustellen. Dies gilt auch für die einzelnen
staatlichen Ebenen, die sich mit dem Beschluss des Bun-
deskabinetts vom 11. Juli 2007 für die Bundesregierung,
dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom
14. Juni 2007 für die Bundesländer und dem Beitrag der
kommunalen Spitzenverbände für deren Bundesvereini-
gung erstmals auf gemeinsame Plattformen zur Integrati-
onspolitik verständigen konnten. Die Erklärung des Bun-
des sowie die Beiträge der Länder und der kommunalen
Spitzenverbände sind neben den Berichten der Arbeits-
gruppen, die in vollem Umfang abgedruckt wurden, die
vier wesentlichen Bestandteile des Nationalen Integra-
tionsplans. In seiner Summe formuliert der Integrations-
plan politische Leitlinien für die Fortentwicklung von
Integrationsprogrammen und -maßnahmen. Er ist auch
Leitlinie für die Entwicklung eines bundesweiten Integra-
tionsprogramms nach § 45 AufenthG, mit dem beste-
hende Integrationsangebote von Bund, Ländern, Kommu-
nen und privaten Trägern festgestellt und Empfehlungen
zur Weiterentwicklung dieser Angebote vorgelegt werden
sollen. Bei der Arbeit am Integrationsprogramm werden
die Vorgaben des Nationalen Integrationsplans umge-
setzt.33

Bis Ende 2008 wird die Bundesregierung mit den am Na-
tionalen Integrationsplan Beteiligten eine Zwischenbilanz
zu seiner Umsetzung ziehen. Der Beauftragten ist es ein
Anliegen, auch hierbei wieder all jene einzubinden, die
Selbstverpflichtungen abgegeben oder auf der Basis des
Nationalen Integrationsplans Fördermaßnahmen aufge-
legt oder strukturelle Entwicklungen (Richtlinien, Kon-
zepte, Organisationsveränderungen) in die Wege geleitet
haben. Gemeinsam mit den jeweiligen Akteuren wird sie

im Laufe des Jahres 2008 Zwischenergebnisse zu einzel-
nen Themenbereichen festhalten und im Rahmen des fort-
laufenden Forums Integration öffentlich darlegen. Ende
2008 wird der Stand der Umsetzung bilanziert und der
Öffentlichkeit vorgestellt werden. Um die mit dem Inte-
grationsplan entworfene integrationspolitische Strategie
auf der Basis der Zwischenbilanz mittel- und langfristig
fortentwickeln zu können, wird es aus Sicht der Beauf-
tragten u. a. erforderlich sein,

– die Maßnahmen der aufgrund föderaler Zuständigkei-
ten unterschiedlichen Verantwortungsbereiche von
Bund, Ländern und Kommunen stärker aufeinander
abzustimmen und ebenenspezifisch auszudifferenzie-
ren,

– die Wirkung von Integrationsmaßnahmen durch ein
bundesweites Integrationsmonitoring zu überprüfen
sowie

– Konzepte und erfolgreiche Projekte in tragfähige,
nachhaltige Strukturen umzusetzen.

Auch für die Zukunft wird die Fortentwicklung und
Umsetzung von Integrationspolitik als gesellschaftspoliti-
scher Schlüsselaufgabe mit Querschnittsprofil maßgeblich
davon abhängen, dass die institutionellen Voraussetzungen
gegeben sind, um Integrationspolitik und -maßnahmen so-
wohl horizontal, d. h. quer zu den Ressortzuständigkei-
ten, als auch vertikal, d. h. über die föderalen Ebenen hin-
weg und in die Zivilgesellschaft hinein, bündeln und
koordinieren zu können.34 Auf Bundesebene sind in die-
sem Sinne einige integrationspolitische Programme beim
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gebündelt wor-
den.

Mit dem Nationalen Integrationsplan wurden die zentra-
len Handlungsfelder von Integrationspolitik im Einver-
nehmen zwischen Bund, Ländern, Kommunen und nicht-
staatlichen Akteuren festgelegt. Der vorliegende Bericht
der Beauftragten folgt dieser inhaltlichen Schwerpunkt-
setzung und stellt die Ergebnisse des Nationalen Integra-
tionsplans in den Kontext von wissenschaftlichen Er-
kenntnissen sowie der gesellschaftlichen und politischen
Entwicklungen im Berichtszeitraum. Dabei folgt die
Gliederung nicht unbedingt der Themenabfolge des Na-
tionalen Integrationsplans, sondern systematisiert und
bündelt unter fachlichen Gesichtspunkten. Insbesondere
sind im Kapitel II.2 Ausführungen zu allen Bildungspha-
sen – von der frühkindlichen über die schulische und die
berufliche Bildung bis hin zur Hochschulbildung – zu-
sammengefasst und damit die in den Arbeitsgruppen
„Von Anfang an deutsche Sprache fördern“, „Gute Bil-
dung und Ausbildung sichern, Arbeitsmarktchancen er-
höhen“ und „Wissenschaft – weltoffen“ des Nationalen
Integrationsplans angesprochenen Bildungsfragen zusam-
menhängend dargestellt.

33  Vgl. Nationaler Integrationsplan, S. 14.

34 Vgl. Bertelsmann Stiftung: „Jenseits des Ressortdenkens“ – Reform-
überlegungen zur Institutionalisierung strategischer Regierungsfüh-
rung in Deutschland. Einführung, Gütersloh, 2007.
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2. Bildung

Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Zukunft
Deutschlands hängt – wie die anderer „alter Industriena-
tionen“ – wesentlich von Bildungsstand und Qualifikatio-
nen der im Land lebenden Menschen ab. Die aktuellen
Debatten um die demografische Entwicklung und die
wachsende Konkurrenz um die „besten Köpfe“ auf den
internationalen Arbeitsmärkten lassen dies besonders
deutlich werden. Internationale Organisationen wie die
OECD und auch die EU setzen daher seit langem auf die
systematische Beobachtung und Indizierung nationaler
Bildungspolitiken (Entwicklung von Indikatoren, verglei-
chende Berichterstattung und Monitoring) mit dem Ziel,
Änderungen in den nationalen Steuerungskonzepten und
in der Finanzierung von Bildung zu bewirken.35 In der
EU wurde die tendenzielle Harmonisierung der nationa-
len Bildungspolitiken mit den Erklärungen von Bologna
(1999), Lissabon (2000) und Kopenhagen (2004) auf die
Agenda gesetzt. Mit dem Ziel der Steigerung der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit der Mitgliedstaaten setzt
auch die EU auf qualitative Verbesserungen im Bildungs-
bereich, verstärkte Investitionen in Bildung bzw. Hu-
mankapital und die gezielte Ausschöpfung von Bildungs-
potenzialen, insbesondere auch der zugewanderten
Bevölkerung. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die
Themen „Bildung“ und „Migration“ sowohl von der
OECD als auch der EU in hohem Maße zusammenhän-
gend betrachtet werden.36

Für Deutschland belegen die internationalen Vergleichsstu-
dien der letzen Jahre eine starke soziale Selektivität des
Bildungssystems: Soziale und ethnische Herkunft sind ent-
scheidende Faktoren für Bildungserfolge bzw. -miss-
erfolge. Dieser Befund wird für den Berichtszeitraum
auch durch die Analyse der Bildungsstatistik und der Da-
ten des Mikrozensus 2005 gestützt (s. u.).37 Da mit dem
Mikrozensus 2005 erstmals Daten zur Bevölkerung mit
Migrationshintergrund vorliegen, muss sich die Analyse
der Bildungssituation nicht mehr – wie in der Vergangen-
heit – allein auf den Vergleich von deutschen und auslän-
dischen Kindern und Jugendlichen beschränken. So prä-
sentiert der erste gemeinsam von Bund und Ländern
verantwortete Bildungsbericht38 erste repräsentative Er-
gebnisse zum Bildungsstand von Menschen mit Migra-
tionshintergrund. Auf der Grundlage einer Sonderauswer-

tung wurden die Zensusdaten von der Beauftragten im
Rahmen ihres Berichts weitergehend bearbeitet und damit
der erste Schritt hin zu einem langfristigen migrantenspe-
zifischen Monitoring getan, welches auch die (Spät-)
Aussiedlerpopulation sowie die Eingebürgerten bzw. die
als Deutsche Geborenen einschließt.

Der wachsende Anteil von Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund, die bei den unter 25-Jährigen in-
zwischen mehr als ein Viertel (27 Prozent) der Alters-
gruppe stellen, ist eine Herausforderung für das gesamte
Bildungssystem. In den Ballungszentren der alten Bun-
desländer kommen bereits bis zu 40 Prozent der Jugendli-
chen aus Zuwandererfamilien. Aus Sicht der Beauftrag-
ten ist diese kulturelle Vielfalt eine Ressource, die nicht
brach liegen sollte – dies ist auch eine der zentralen Bot-
schaften, die in allen Arbeitsgruppenberichten des Natio-
nalen Integrationsplans formuliert wurde. Bundesregie-
rung und Länder sind sich einig, dass die Verbesserung
der Bildungschancen und eine ausgewogenere Bildungs-
beteiligung dieser Kinder und Jugendlichen eine ge-
meinsame Zukunftsaufgabe ist. In ihrem gemeinsamen
Bildungsbericht stellen Bund und Länder fest, dass dem
Erziehungs-, Bildungs- und Qualifikationssystem eine
Schlüsselfunktion für den langfristigen Erfolg der gesell-
schaftlichen Integration von Migrantinnen und Migranten
zukommt.39

Auch im Nationalen Integrationsplan ist das Thema Bil-
dung einer der Schwerpunkte und wurde als Querschnitts-
thema von der Mehrzahl der Arbeitsgruppen aufgegriffen.
Vorrangig behandelt wurden Bildungsaspekte in den Ar-
beitsgruppen „Von Anfang an deutsche Sprache fördern“,
„Gute Bildung und Ausbildung sichern, Arbeits-
marktchancen erhöhen“ und „Wissenschaft – weltoffen“.
Formuliert wurden u. a. weitreichende Selbstverpflich-
tungen des Bundes und vor allem der Länder zur systema-
tischen, individuellen Förderung von Kindern und Ju-
gendlichen aus Zuwandererfamilien, die sich auf alle
bildungsbiografischen Stationen im Bereich der allgemei-
nen wie der beruflichen Bildung beziehen. Rechnung ge-
tragen wurde darüber hinaus auch einem alten Anliegen
der Beauftragten, die Ausbildungsförderung für Ausländer
mit Bleibeperspektive zu verbessern (vgl. Kapitel III.8.1).

Parallel zum Nationalen Integrationsplan setzt auch das
bundesweite Integrationsprogramm40 Schwerpunkte bei
Bildung und Ausbildung. So wurde die bildungsbeglei-
tende Sprachförderung aufgrund ihrer besonderen Bedeu-
tung für den Integrationsprozess als erstes Handlungsfeld
bearbeitet41, anschließen sollen sich Empfehlungen zur
beruflichen Bildung und Integration.

35 Insbesondere die OECD konzentriert sich seit den 1990er Jahren
stark auf Bildungspolitik; vgl. u. a.: Education Policy Analysis; Pro-
gramme for International Student Assessment/PISA; Education at a
Glance. Vgl. aktuell: Bildung auf einen Blick 2007: OECD-Indikato-
ren. Zusammenfassung in Deutsch, OECD 2007.

36 Auch für die EU liegt eine Reihe von vergleichenden, zum Teil indi-
katorengestützten Untersuchungen zum Thema „Bildung und Mi-
gration“ vor, die aber alle älteren Datums sind.

37 Vgl. zu den empirischen Befunden zu Herkunft und Schulerfolg zu-
sammenfassend z. B.: Klemm, Klaus: „Ethnische und soziale Her-
kunft: Entscheidend für den Schulerfolg?“, in: WISO-Diskurs:
„Schule in der Einwanderungsgesellschaft“, Heft Juli 2007, S. 8-17.
Sowie Konsortium Bildungsberichterstattung (Hrsg.): Bildung in
Deutschland. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu
Bildung und Migration im Auftrag der Ständigen Konferenz der Kul-
tusminister der Länder und des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung, Bielefeld 2006, S. 146 ff.

38 Konsortium Bildungsberichterstattung (Hrsg.), a. a. O.

39 Ebd., S. 137.
40 § 45 AufenthG.
41 Veröffentlichung ist in Vorbereitung. Die „Empfehlungen zur Weiter-

entwicklung der Angebote sprachlicher Bildung für Menschen mit
Migrationshintergrund in Deutschland“ bieten eine systematische
und strukturierte Übersicht über vorhandene Angebote, Umsetzungs-
strategien, Good-Practice-Beispiele und offene Forschungsfragen.
Zudem legte das für das Integrationsprogramm zuständige Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge im Dezember 2006 drei Doku-
mentationen zu Sprachförderangeboten des Bundes, der Länder und
Kommunen sowie der privaten Träger vor; zu beziehen über
www.bamf.de.
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Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Bildungsreform-
debatte, die mit den Veröffentlichungen der ersten
TIMSS-Studie (1995)42 einsetzte und sich durch die Er-
gebnisse der Studie PISA 2000 intensivierte, auch im Be-
richtszeitraum weitergeführt wurde und inzwischen
durchaus zu konkreten Veränderungen geführt hat. Dies
gilt nicht nur für die Bereiche der schulischen und berufli-
chen, sondern wesentlich auch für die frühkindliche Bil-
dung.43 Wissenschaftliche Erkenntnisse pädagogischer
und entwicklungspsychologischer Forschung, die den
großen Einfluss der frühen Förderung auf die spätere Ent-
wicklung betonen, haben dazu beigetragen, dass der früh-
kindlichen Bildung inzwischen ein großer Stellenwert
beigemessen wird. Auf der bildungspolitischen Agenda
stehen zudem die frühzeitige Beherrschung der deutschen
Sprache und ihre bildungsbegleitende und fächerüber-
greifende Förderung sowie die gezielte Entwicklung bzw.
Förderung interkultureller Kompetenzen und von Mehr-
sprachigkeit, die ein international ausgerichtetes Bil-
dungssystem als Potenziale erkennen muss.

An Finanzierung und Mittelallokation lassen sich diese
Verschiebungen in der Bildungsdebatte bisher jedoch
kaum ablesen. So kritisierte die OECD 2006 nicht nur die
insgesamt niedrigen Bildungsausgaben in Deutschland,
sondern insbesondere auch die disproportionale Finanzie-
rung der Hochschulen und der Sekundarstufe II im Ver-
hältnis zum Elementar- und Primarbereich.44 Vor diesem
Hintergrund hat die im Rahmen des Integrationsplans for-
mulierte Zusage der Kultusminister der Länder, sich „in
den Haushaltsberatungen ihrer Länder nachdrücklich da-
für einzusetzen, die demografiebedingt frei werdenden
Mittel im Schwerpunkt für die Verbesserung von Bildung
zu nutzen“45, eine besondere Bedeutung.

Eine höhere Qualität von Bildung wird nicht allein über
konzeptionelle Veränderungen oder die Qualifizierung
des pädagogischen Personals zu erreichen sein; künftig
wird auch über eine andere Verteilung der Bildungsausga-
ben und, z. B. für den Elementarbereich, über neue Finan-
zierungsmodelle nachgedacht werden müssen.46 Mit der
oben angesprochenen Internationalisierung des Bildungs-
sektors, die zentrales Thema insbesondere der Arbeits-
gruppe „Wissenschaft“ des Nationalen Integrations-
plans47 war, rücken nicht nur die Qualitätsdefizite der

öffentlichen Bildungsangebote stärker in den Blick; viel-
mehr stellt sich auch die Frage nach dem Verhältnis von
öffentlicher Verantwortung für Bildung und privater Ini-
tiative neu. Dafür steht im Berichtszeitraum u. a. das zu-
nehmende Engagement privater Stiftungen in der Förde-
rung von Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden
aus Zuwandererfamilien (vgl. auch I.2).

2.1 Frühkindliche Bildung

Entscheidende Grundlagen für den Bildungserfolg und
den weiteren Weg durch die Bildungsinstitutionen wer-
den im frühkindlichen Bereich und hier vor allem im
Elternhaus und in den Tageseinrichtungen gelegt. Insbe-
sondere für Kinder aus Zuwandererfamilien ist die Betei-
ligung an der Tagesbetreuung und eine möglichst früh
einsetzende – vor allem sprachliche – Förderung und Bil-
dung von entscheidender Bedeutung. Dass und in wel-
chem Maße eine frühe institutionelle Förderung Wirkung
entfaltet, belegen die Ergebnisse der Sprachstandsfeststel-
lung „Deutsch Plus“, die die Berliner Schulbehörde vor
Schulbeginn 2005/2006 durchführen ließ: Während bei
50 Prozent der Kinder, die keine vorschulische Einrich-
tung besuchten, ein Sprachförderbedarf festgestellt
wurde, war dies nur bei 23 Prozent der Kita-Kinder der
Fall.48

Im Berichtszeitraum bezogen sich Entwicklungen im Ele-
mentarbereich zum einen auf den quantitativen Ausbau
des Angebots und die Ausweitung von Betreuungsplätzen
für unter dreijährige Kinder (U3). Andererseits standen
die Qualität der Einrichtungen und die Entwicklung und
Implementierung von verbindlichen Bildungsplänen, die
systematische Bildungsangebote weit vor der Grund-
schule gewährleisten sollen, auf der Agenda. Thematisiert
wurde zudem die weitere Professionalisierung und Quali-
fizierung der Frühpädagogen, als einem entscheidenden
Faktor für die Qualität frühkindlicher Angebote. Im Na-
tionalen Integrationsplan ist die sprachliche Bildung von
Kindern mit Migrationshintergrund ein Schwer-
punktthema. Die Arbeitsgruppe 2 „Von Anfang an deut-
sche Sprache fördern“ bearbeitete insbesondere die Hand-
lungsfelder „Unterstützung von Sprachentwicklung und
Spracherwerb durch die Eltern“, „Sprachförderung in
Kindertageseinrichtungen“ und „durchgängige sprachli-
che Bildung im Übergang Kindergarten/Grundschule“.

2.1.1 Kinder mit Migrationshintergrund 
in der Tagesbetreuung

Im Folgenden werden Daten des Mikrozensus 2005 und
der Statistik der Kinder- und Jugendhilfe 2006 (Stichtag
15. März 2006) herangezogen. Da im Mikrozensus 2005
– anders als im Zensus 2003 – keine Daten zur Teilnahme

42 Zu der internationalen Vergleichsstudie „TIMSS – Mathematische
und naturwissenschaftliche Bildung am Ende der Schullaufbahn“
vgl. www.timss.mpg.de.

43 Vgl. z. B. Fthenakis, Wassilios: Das gewandelte Verständnis von
frühkindlicher Bildung und der Umgang mit Differenzen in den neu-
eren Bildungsplänen, Beauftragte der Bundesregierung für Migrati-
on, Flüchtlinge und Integration (Hrsg.): Gleiche Chancen für alle
(Tagungsdokumentation), Berlin 2006.

44 Vgl. OECD: www.reticon.de/news/oecd-bildungsbericht-education-
at-a-glance-2006_1404.html (Zugriff am 18. September 2007) sowie
Konsortium Bildungsberichterstattung 2006, a. a. O., S. 22 f.

45 Vgl. Nationaler Integrationsplan, S. 66.
46 So hat eine neuere Veröffentlichung der Konrad-Adenauer-Stiftung

für den Elementarbereich Forschungsergebnisse zu Fragen der Wirt-
schaftlichkeit und zu Alternativen zur Beitragsfinanzierung zusam-
mengetragen, vgl. Konrad-Adenauer-Stiftung (Hrsg.): Kinder in bes-
ten Händen, Sankt Augustin/Berlin 2007.

47 Zu den Ergebnissen der AG vgl. Nationaler Integrationsplan,
S. 183–198.

48 Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport, IA3/ID12,
vom 16. März 2005, S. 3. Die Detailergebnisse von „Deutsch Plus“
2006 weisen für Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache allerdings
einen deutlich höheren Förderbedarf aus und zwar für Kinder ohne
Kita-Besuch einen Wert von 71,9 Prozent und für Kinder mit Kita-
Besuch von 53,2 Prozent; vgl. www.berlin.de/sen/bildung/schulquali-
taet/lernausgangsuntersuchungen (Datenzugriff am 28. August 2007).
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an Tagesbetreuung erhoben wurden, können an dieser
Stelle keine mit den Feststellungen im letzten Bericht der
Beauftragten vergleichbaren Angaben zu Beteiligungs-
quoten von Ausländern bzw. Migrantenkindern gemacht
werden. Möglich sind auf der Grundlage der Kinder- und
Jugendhilfestatistik lediglich Aussagen zum Migranten-
anteil an allen betreuten Kindern, die allerdings wegen
der unterschiedlichen Definitionen des „Migrationshin-
tergrunds“ im Mikrozensus und in der Kinder- und Ju-
gendhilfestatistik49 sowie der unterschiedlichen Erhe-
bungszeiträume nicht mit den Daten im letzten Bericht
vergleichbar sind.

Der Besuch von Tageseinrichtungen ist eine wichtige
Kennzahl frühkindlicher Bildung, die Hinweise gibt über
die Entwicklungs-, Lern- und Fördervoraussetzungen von
Kindern mit und ohne Migrationshintergrund. Aus Sicht
der Beauftragten wäre es deshalb sinnvoll, mit dem
Mikrozensus künftig grundsätzlich auch die Inanspruch-
nahme von Tageseinrichtungen zu erfassen, um die lang-
fristige Entwicklung der Besuchs- und Beteiligungsquo-
ten von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund in
Tageseinrichtungen abbilden zu können.50

Die Daten des Mikrozensus 2005 belegen, dass der Anteil
der Kinder mit Migrationshintergrund in Deutschland
kontinuierlich steigt (vgl. unten stehende Tabelle). 2005
lag ihr Anteil in der Altersgruppe der 0- bis unter 6-Jähri-
gen bei 33,7 Prozent und in der Altersgruppe der 6- bis
unter 11-Jährigen bei 28,9 Prozent. In allen Altersgrup-
pen der unter 11-Jährigen sind Kinder mit türkischem Mi-
grationshintergrund im Vergleich der nichtdeutschen Her-
kunftsgruppen jeweils am stärksten vertreten.

Bundesweit hatten nach Kinder- und Jugendhilfe-Statistik
2006 22,1 Prozent der Kinder in Tageseinrichtungen zwi-
schen null und unter sechs Jahren einen Migrationshinter-
grund. Im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) lag ihr
Anteil bei 26,8 Prozent, in den neuen Bundesländern
(ohne Berlin) dagegen bei nur 4,7 Prozent.51 Am höchs-

ten sind die Anteile in städtischen Ballungsräumen des
früheren Bundesgebietes; hier hat inzwischen fast jedes
dritte betreute Kind einen Migrationshintergrund. In den
Einrichtungen des Landes Bremen liegt der Migrantenan-
teil in dieser Altersgruppe bereits bei 35,4 Prozent.52

Mit Blick auf die Inanspruchnahme von Tageseinrichtun-
gen wurde zudem im Berichtszeitraum insbesondere auch
die Beitragsfreiheit des Kindergartenbesuchs thematisiert.
Familien mit geringem Einkommen werden selbst durch
gestaffelte Beiträge verhältnismäßig stärker belastet als
Haushalte mit höherem Einkommen.53 Es ist deshalb da-
von auszugehen, dass insbesondere zugewanderte Fami-
lien, die häufig sozial schwachen Schichten zuzurechnen
sind, bei bestehender Beitragspflichtigkeit das frühkindli-
che Bildungssystem nicht bzw. erst relativ spät in An-
spruch nehmen. Von der Arbeitsgruppe 2 des Nationalen
Integrationsplans wird Ländern und Kommunen deshalb
nahegelegt, die Beitragsfreiheit ab dem fünften Lebens-
jahr zu erwägen, um die Wahrnehmung von Tagesbetreu-
ung durch Eltern mit Migrationshintergrund zu fördern.54

Die Beitragsfreiheit wurde in der Arbeitsgruppe 2 als ein
Schritt auf dem Weg des Betreuungssystems hin zu einem
frühkindlichen Bildungssystem diskutiert. Entsprechend
heißt es auch in einem gemeinsamen Memorandum der
KonradAdenauer-Stiftung, der Robert-Bosch-Stiftung
und der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeber-
verbände von 2007: „Die Abhängigkeit der Bildungs-
chancen vom ökonomischen Status der Eltern ist in kei-
nem Land so groß wie in Deutschland. (…) Wir fordern
daher den Kindergartenbesuch für alle Kinder ab drei Jah-
ren bis zur Einschulung. Er muss – schrittweise – für die
Eltern beitragsfrei gestaltet werden.“55

Im Grundsatz unbestritten ist, dass Betreuungskosten für
Eltern ein wichtiges und in vielen Fällen sogar entschei-
dendes Kriterium für die Entscheidung sind, ihre Kinder
in einen Kindergarten zu schicken. Im Saarland wird die
Beitragsfreiheit für das dritte Kita-Jahr bereits seit 2001
erfolgreich praktiziert. Auch in Rheinland-Pfalz besuch-
ten nach der Einführung der Kostenfreiheit für das letzte/

49 Der Mikrozensus 2005 erfasst unter „Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund“ zugewanderte und hier geborene Ausländer/-innen, Ein-
gebürgerte und als Deutsche geborene Kinder von Zuwanderern so-
wie (Spät-)Aussiedler/-innen und deren Nachkommen. Die Statistik
der Kinder- und Jugendhilfe erfasst bei den Kindern und Jugendli-
chen in Tageseinrichtungen lediglich die deutsche bzw. ausländische
Herkunft der Eltern sowie die vorrangige Familiensprache
(„Deutsch“ oder „Nicht Deutsch“).

50 Hierzu wäre allerdings eine Gesetzesänderung notwendig, da das Mi-
krozensus-Gesetz 2005 die zu erhebenden Merkmale bis zum Jahr
2012 festschreibt.

51 Für Berlin liegen keine vergleichbaren Angaben vor, da hier abwei-
chend von anderen Bundesländern nicht die ausländische Herkunft
der Eltern, sondern deren Staatsangehörigkeit erfasst wurde.

52 Der Anteil läge noch höher, wenn der Statistik der Kinder- und Ju-
gendhilfe dieselbe Definition des „Migrationshintergrunds“ zugrun-
de läge wie dem Mikrozensus 2005.

53 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln, Reformkataster 2006 –
Der Elementarbereich, S. 9.

54 Vgl. Nationaler Integrationsplan, S. 57.
55 „Kinder bilden! Deutschlands Zukunft“, Gemeinsames Memoran-

dum der Konrad-Adenauer-Stiftung, der Robert Bosch Stiftung und
der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, in:
Konrad Adenauer Stiftung (Hrsg.): Kinder in besten Händen. Früh-
kindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in Deutschland, Sankt
Augustin/Berlin 2007, S. 207 ff.
Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund nach Altersgruppen in Prozent

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2005 und eigene Berechnungen
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dritte Kindergartenjahr (Januar 2006) 99 Prozent der Kin-
der vor der Einschulung einen Kindergarten.56 Hier wird
die komplette Beitragsfreiheit für den Kindergartenbe-
such bis 2010 schrittweise eingeführt und soll ab 2010
auch für alle Zweijährigen gelten. Ebenfalls beitragsfrei
ist das letzte Jahr vor der Einschulung bzw. das dritte
Kindergartenjahr in den Ländern Berlin (seit Januar
2007), Hessen und Niedersachsen (seit August 2007). In
Mecklenburg-Vorpommern wird sie mit dem Kindergar-
tenjahr 2008/09 eingeführt.

2.1.2 Betreuung und Förderung von Kindern 
unter drei Jahren

Bund, Länder und Kommunen sind sich einig in dem
Ziel, Kinder möglichst frühzeitig zu fördern und die Er-
ziehungskompetenzen der Eltern entsprechend zu stär-
ken. Als konkrete Maßnahme ist hier für den Berichts-
zeitraum insbesondere das Anfang 2005 in Kraft
getretene Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) zu nen-
nen, das die quantitative und qualitative Weiterentwick-
lung der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren
regelt. Nicht zuletzt auch mit Blick auf Kinder mit Migra-
tionshintergrund verpflichtet sich der Bund im Nationalen
Integrationsplan,57 den bedarfsgerechten und qualitätsori-
entierten Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter
drei Jahren in Zusammenarbeit mit Ländern und Kommu-
nen voran zu treiben.

Derzeit besteht eine Angebotslücke an Betreuungsplätzen
vor allem in den alten Bundesländern und hier insbeson-
dere in den Ballungsgebieten, in denen der Anteil von Fa-
milien mit Migrationshintergrund in der Regel besonders
hoch ist. Nach der Statistik der Kinder- und Jugendhilfe
lag die Versorgungsquote für Kinder unter drei Jahren in
Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege in den
neuen Ländern (ohne Berlin) 2006 durchschnittlich bei
39,9 Prozent, im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) da-
gegen nur bei 8,0 Prozent.58 Entsprechend wird im „Be-
richt der Bundesregierung über den Stand des Ausbaus
für ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagesbetreu-
ung für Kinder unter drei Jahren 2007“ in einer aktuellen
Bilanzierung des TAG festgestellt: „Die bisherige Ent-
wicklung reicht damit nicht aus, um das Ausbauziel des
TAG zu erreichen.“59

Es ist daher ein großer politischer Erfolg, dass Bund,
Länder und Kommunen sich 2007 auf das Ziel verstän-
digt haben, bis 2013 für bundesweit durchschnittlich
35 Prozent der Kinder unter drei Jahren Betreuungsplätze
anzubieten und diese gemeinsam zu finanzieren. Es ist
gemeinsames Ziel, 30 Prozent der Betreuungsplätze in
der Kindertagespflege zu schaffen und damit die von vie-
len Eltern gewünschte familiennahe Betreuung deutlich

aufzuwerten. Die Rahmenbedingungen hierfür sollen im
Kinderförderungsgesetz (KiföG), der Novelle des
SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe, geschaffen werden.
Die Bundesregierung will den quantitativen Ausbau der
Kinderbetreuung durch den qualitativen Ausbau flankie-
ren. Mit zusätzlichen Programmen will sie die Bemühun-
gen der Länder, Kommunen und Träger für mehr Qualität
sowohl in Tageseinrichtungen für Kinder als auch in der
Kindertagespflege unterstützen.

Ob und in welchem Maße Kinder mit Migrations-
hintergrund und deren Familien künftig vom Ausbau der
U3-Betreuung profitieren werden, bleibt abzuwarten. Da
der gesetzliche Anspruch auf Betreuung derzeit in der Re-
gel noch die Erwerbstätigkeit beider Eltern bzw. des al-
lein erziehenden Elternteils voraussetzt, ist zu befürchten,
dass sozial benachteiligte Bevölkerungsschichten ohne
eigenes Einkommen – und mithin ein Teil der Familien
mit Migrationshintergrund – häufig keine Betreuung ihrer
unter dreijährigen Kinder in Anspruch nehmen können.
Abhilfe wird hier die von der Bundesregierung für das
Kindergartenjahr 2013/2014 geplante Einführung eines
Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung in einer Ta-
geseinrichtung oder in der Tagespflege für Kinder, die das
erste Lebensjahr vollendet haben, schaffen.

Insbesondere mit Blick auf die frühkindliche Sprachent-
wicklung ist die institutionelle Tagesbetreuung für Kinder
unter drei Jahren für Familien mit Migrationshintergrund
von besonderer Bedeutung: Kinder machen hier in einer
frühen sprachsensiblen Phase erste Erfahrungen mit
Deutsch als Zweitsprache; die Eltern haben Gelegenheit
zum Austausch mit Betreuungskräften und (deutschen)
Eltern. Insgesamt ist jedoch festzustellen, dass gezielte
Angebote für Kinder und Eltern mit Migrationshinter-
grund im Kontext der U3-Betreuung bislang kaum exis-
tieren. Die Arbeitsgruppe 2 des Nationalen Integrations-
plans empfahl den Ländern deshalb, ihre Rahmenpläne
für die Bildung im Kindergarten „auf die Tagesbetreuung
von Kindern unter drei Jahren auszuweiten und im Hin-
blick auf Sprachentwicklung und Sprachförderung zu
konkretisieren“.60

Aber auch die Einrichtungen der Eltern- und Familien-
arbeit, wie etwa Eltern-Kind-Zentren sowie Familienbe-
ratungs- und Familienbildungseinrichtungen, stehen vor der
Aufgabe, sich stärker interkulturell zu öffnen und für den
besonderen Bedarf von Familien mit Migrationshintergrund
zu qualifizieren. Zu begrüßen ist in diesem Zusammenhang
die Selbstverpflichtung des Bundes im Nationalen Integra-
tionsplan, Elternarbeit und frühe Sprachförderung stärker
als Themen in die Initiative „Lokale Bündnisse für
Familie“ und in das Aktionsprogramm „Mehrgeneratio-
nenhäuser“ einzubringen.61 Auch die Fortsetzung und
Ausweitung des Modellprojekts „Opstapje“, eines Haus-
besuchsprogramms für sozial benachteiligte Familien,
das insbesondere auf die Stärkung der Erziehungskompe-
tenz von Eltern zielt und an dem in starkem Maße auch
Familien mit Migrationshintergrund teilnehmen, ist hier

56 Antwort des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und
Kultur des Landes Rheinland Pfalz vom 5. März 2007 auf eine Klei-
ne Anfrage; Landtagsdrucksache 15/845.

57 Nationaler Integrationsplan, S. 15.
58 Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Kinder und tätige Personen

in Tageseinrichtungen 2006, Kinder in Kindertagespflege 2006,
Wiesbaden 2007.

59 Vgl. Bundestagsdrucksache 16/6100.
60 Nationaler Integrationsplan, S. 54.
61 Nationaler Integrationsplan, S. 49.
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positiv zu erwähnen.62 Dies gilt ebenso für das Aktions-
programm „Frühe Hilfen für Eltern und Kinder und sozi-
ale Frühwarnsysteme“, in dessen Rahmen Modellprojekte
durchgeführt und evaluiert werden, die auf die engere
Verzahnung von Gesundheitseinrichtungen und Angebo-
ten der Kinder- und Jugendhilfe und die Entwicklung
effektiver Hilfestellungen, u. a. auch für Familien mit Mi-
grationshintergrund, zielen.63

2.1.3 Bildungspläne für frühkindliche 
Betreuung, Bildung und Erziehung

Für die Tagesbetreuung von Kindern64 liegen inzwischen
in allen Bundesländern Erziehungs- und Bildungspläne65

vor, die sich in unterschiedlichen Stadien der Umsetzung
und Implementierung in die Praxis der Tageseinrichtungen
befinden.66 Die verbindenden Elemente der Erziehungs-
und Bildungspläne sind in dem von der Jugendminister-
konferenz (Mai 2004) und der Kultusministerkonferenz
(Juni 2004) verabschiedeten „Gemeinsamen Rahmen der
Länder für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtun-
gen“ herausgearbeitet worden.67 Die Formulierung von
differenzierten Bildungszielen und -inhalten und deren
Implementierung ist aus Sicht der Beauftragten ein wich-
tiger Schritt auf dem Weg der Tageseinrichtungen hin zu
Institutionen der Bildung, die auch den Belangen von
Kindern mit Migrationshintergrund gerecht werden.

Insofern ist es zu begrüßen, dass in allen Bildungsplänen
Bezug genommen wird auf Sprachförderung, Mehrspra-
chigkeit bzw. das Kennenlernen anderer Sprachen und
zum Teil auch explizit auf interkulturelles Lernen (so
z. B. in den Plänen Bayerns, Berlins und Bremens). Er-
gänzend betonen die Länder auch im Nationalen Integra-
tionsplan den Stellenwert von Sprachförderung in Kin-
dertageseinrichtungen und formulieren das gemeinsame
Ziel, sprachliche Bildung als Querschnittsthema in „die
Konzepte der Tageseinrichtungen zu implementieren“.68

Unterstützt wird die Entwicklung und Erprobung von In-
strumenten und Strategien zur Implementierung, Evalua-
tion und Weiterentwicklung von Bildungskonzepten und
Bildungsplänen in Kindertageseinrichtungen und auch
Grundschulen durch das Bund-Länder-Kommission-
(BLK)-Verbundprojekt TransKiGS (Laufzeit: 2005 bis
2009), an dem sich die Länder Brandenburg, Nordrhein-
Westfalen, Berlin, Bremen und Thüringen beteiligen.
TransKiGS zielt auf die Stärkung der Bildungs- und Erzie-
hungsqualität in Kindertageseinrichtungen und Grundschu-
len und konzentriert sich auf Konzepte und Fördermodelle
an den Schnittstellen Familie/Kindertageseinrichtung und
Kindertageseinrichtung/Grundschule – dies insbesondere
auch mit Blick auf den besonderen Förderbedarf von Kin-
dern mit Migrationshintergrund.69 Eng mit den Bildungs-
plänen der Länder verknüpft ist auch die „Nationale Quali-
tätsinitiative im System der Tageseinrichtungen für Kinder –
NQI“ des BMFSFJ (Laufzeit 1999 bis 2007), die zu einer
dauerhaften Verbesserung der Bildungs-, Betreuungs- und
Erziehungsqualität in Kindertageseinrichtungen beigetra-
gen hat. Bei der NQI handelt es sich um einen träger- und
länderübergreifenden Forschungsverbund mit fünf Teilpro-
jekten, an denen sich über die Gesamtlaufzeit fünfzehn
Bundesländer beteiligten. Die erste Phase der NQI (bis
2003) diente der Entwicklung und Erprobung von Quali-
tätskriterien, von Instrumenten und Verfahren zur internen
und externen Evaluation. In der zweiten Phase wurden die
Ergebnisse unter Berücksichtigung der (parallel) erarbeite-
ten Bildungspläne der Länder und von Einzelprogrammen
(z. B. Sprachförderung) bundesweit verankert.70

2.1.4 Sprachförderung und sprachliche 
Bildung im Elementarbereich

Tageseinrichtungen werden künftig verstärkt vor der Auf-
gabe stehen, den Spracherwerb aktiv zu unterstützen: Bei
16,2 Prozent aller 3- bis 5-jährigen Kinder in Tageseinrich-
tungen ist Deutsch nicht vorrangige Familiensprache; fast
zwei Drittel (63 Prozent) der Kinder mit mindestens einem
Elternteil ausländischer Herkunft lernen Deutsch nicht als
Familiensprache.71 Somit sind Tageseinrichtungen in vie-
len Fällen der Ort, an dem Kinder erstmalig systematisch
mit Deutsch als Zweitsprache konfrontiert werden.

Die Ergebnisse der Sprachstandserhebungen in den Bun-
desländern belegen, dass ein großer Teil der Kinder mit
Migrationshintergrund Sprachdefizite im Deutschen auf-
weist. So ergab der Test „Deutsch Plus“ 2006 in Berlin
bei 54,4 Prozent der Kinder nichtdeutscher Herkunfts-
sprache einen Förderbedarf, während dies nur bei
11,1 Prozent der Kinder mit deutscher Herkunftssprache
der Fall war.72 Verfahren zur Sprachstandsfeststellung

62 Informationen unter www.opstapje.de; Opstapje wird durch das
BMFSFJ, die Deutsche Behindertenhilfe Aktion Mensch und weitere
Stiftungen und Institutionen gefördert. Evaluations- und Abschluss-
bericht der ersten Projektphase wurden vom DJI im Auftrag des
BMFSFJ vorgelegt: siehe www.dji.de.

63 Modellprojekte laufen derzeit in Baden-Württemberg, Rheinland-
Pfalz, Bayern und Thüringen („Guter Start ins Kinderleben“) sowie
in Niedersachsen („Pro Kind“); auch hier fördert das BMFSFJ die
Auswertung der Projekte; weitere Informationen unter www.bmfs-
fj.de/kategorien/aktuelles,did=85166.html (Zugriff am 17. Septem-
ber 2007).

64 Einige Bildungspläne beziehen sich allerdings nicht nur auf den
Elementarbereich, sondern insgesamt auf die Altersgruppe der 0- bis
10/14-Jährigen.

65 Die Mehrzahl der Erziehungs- und Bildungspläne wurde zwischen
2003 und 2006 vorgelegt. Der Begriff „Erziehungs- bzw. Bildungs-
plan“ wird hier – trotz unterschiedlicher Bezeichnungen durch die
Länder („Orientierungsplan“, „Bildungs- und Erziehungsplan“, „Bil-
dungsprogramm“, „Rahmenplan für Bildung und Erziehung“, „Bil-
dungsempfehlungen“ u. a. m.) – einheitlich für alle diese Rahmen-
pläne verwendet.

66 u. a. wurden von einigen Ländern bereits Bildungsvereinbarungen
zur verbindlichen Umsetzung der Pläne mit Trägern und Verbänden
geschlossen, so 2003 in Nordrhein-Westfalen; in anderen Bundeslän-
dern ist dies geplant, so in Thüringen für 2008.

67 Vgl. www.kmk.org/doc/beschl/RahmenBildungKita.pdf.
68 Nationaler Integrationsplan, S. 25.

69 Nähere Informationen unter www.transkigs.de; das Projekt wird ge-
fördert durch das BMBF.

70 Vgl. BM FSFJ: www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Politikbereiche/kin-
der-und-jugend,did=97482.html (Zugriff am 21. September 2007).

71 Statistik der Kinder- und Jugendhilfe 2006 sowie eigene Berechnungen.
72 Vgl. Detailergebnisse „Deutsch Plus“ 2006 unter www.berlin.de/sen/

bildung/schulqualitaet/lernausgangsuntersuchungen (Zugriff am 28. Au-
gust 2007). Getestet werden nur deutsche Sprachkenntnisse und nicht
der Sprachentwicklungsstand in der Herkunftssprache.
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gibt es inzwischen in allen alten Bundesländern und in
Brandenburg. In einem Teil der Länder werden die Instru-
mente allerdings ausschließlich bei Kindern nichtdeut-
scher Muttersprache angewandt; auch hinsichtlich des
Testzeitpunktes ist die Länderpraxis unterschiedlich.73

Flächendeckend und bei allen Kindern eingesetzt werden
solche Instrumente z. B. in Nordrhein-Westfalen (Delfin 4)
bei allen Vierjährigen und in Berlin (Deutsch Plus) im
Jahr vor der Einschulung. Hessen wird bis zum Jahr 2010
landesweit einen Sprachtest für alle vierjährigen Kinder
einführen.

Im Berichtszeitraum wurde die im letzten Bericht der Be-
auftragten dargestellte fachliche Diskussion über die An-
forderungen an Verfahren der Sprachstandsfeststellung
bei Kindern mit und ohne Migrationshintergrund fortge-
führt.74 Mit dem Ziel, einen verbindlichen Referenz-
rahmen für Sprachstandsfeststellungsverfahren zu
entwickeln, fördert das BMBF derzeit das Projekt „Al-
tersspezifische Sprachaneignung“ (PROSA). Ergebnis
des Projekts sollen zudem Förderpläne für Kinder und Ju-
gendliche und Fortbildungskonzepte für Pädagogen
sein.75

Im Rahmen der qualitativen Entwicklung der Kinderta-
gesbetreuung kommt Maßnahmen der Sprachförderung
für alle Kinder inzwischen eine herausragende Stellung
zu. Sprache als Schlüsselkompetenz wird gemeinhin als
Voraussetzung für spätere Bildungserfolge und Integra-
tion gesehen. Aus Sicht der Beauftragten mangelt es der-
zeit weniger an Konzepten, als vielmehr an wissenschaft-
licher Evaluation und flächendeckender Anwendung. In
dieser Hinsicht wegweisend ist das BLK-Modellpro-
gramm FörMig,76 an dem immerhin zehn Bundesländer
beteiligt sind. Auf der Grundlage einer umfassenden Be-
standsaufnahme77 und Bewertung laufender Maßnahmen
zielt FörMig darauf, innovative Ansätze zu entwickeln,
zu erproben und im Hinblick auf ihre Übertragbarkeit zu
überprüfen. Das Programm konzentriert sich insbeson-
dere auf die Übergänge im Bildungswesen vom Elemen-
tarbereich bis hin zur Arbeitswelt. Die Nachhaltigkeit des
Programms wird durch Vernetzung, die Erstellung didak-
tischer Materialien und die Qualifizierung von Multipli-

katoren gesichert. Positiv zu erwähnen ist in diesem
Zusammenhang auch das Bund-Länder-Projekt „Sprach-
liche Förderung in der Kita“. Ziel dieses Projekts ist die
Entwicklung von curricularem Fördermaterial, das auf-
zeigt, wie sprachliche Aneignungsprozesse von Kindern
im Rahmen ausgewählter Bildungsangebote systematisch
unterstützt und begleitet werden können. Dabei gilt ein
besonderes Augenmerk der Unterstützung von Kindern
nichtdeutscher Erstsprache. Gerade für sie ist ein mög-
lichst früher Start mit Deutsch als Zweitsprache und die
Langfristigkeit der sprachlichen Unterstützung von gro-
ßer Bedeutung.78

Die Langfristigkeit des Spracherwerbs ist entscheidendes
Argument dafür, dass systematische Sprachförderung
durchgängig, d. h. in allen Bildungsinstitutionen, beglei-
tend angeboten werden muss. Die PISA-Befunde zeigen,
dass Länder mit systematischen Sprachförderprogram-
men bessere Bildungsergebnisse bei Jugendlichen mit
Migrationshintergrund erreichen.79 Der Nationale Inte-
grationsplan unterstreicht diese Notwendigkeit einer bil-
dungsbegleitenden sprachlichen Bildung und plädiert für
integrierte Konzepte insbesondere im Elementar- und Pri-
marbereich. Insofern ist die Selbstverpflichtung der Län-
der zu begrüßen, Sprachförderung nicht nur im Elemen-
tarbereich, sondern in allen Schulformen und Schulstufen
durchzuführen und Kooperationen von Tageseinrichtun-
gen und Grundschulen zu unterstützen.80 Von Seiten des
Bundes wird eine Reihe von Projekten zur Vernetzung
von Tageseinrichtungen und Grundschulen gefördert, so
das Internetportal „BIBER“81 und das Programm „Ler-
nende Regionen – Förderung von Netzwerken“.82 In der
Perspektive ganzheitlicher Sprachförderung herauszuhe-
ben sind Projekte, Initiativen und Programme, die die As-
pekte Sprachförderung der Kinder, Einbeziehung der El-
tern, Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte und
Übergang Kindergarten/Schule miteinander verbinden.83 

73 Eine ausführliche Darstellung findet sich im 6. Lagebericht, B I.1.4,
S. 45 ff. Einen weiteren Überblick bietet zudem eine Zusammenstel-
lung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge: Sprachstands-
messung bei Kindern mit/ohne Migrationshintergrund in den Län-
dern, September 2006 (unveröffentlicht).

74 Vgl. z. B. Ehlich, Konrad u. a.: Anforderungen an Verfahren der re-
gelmäßigen Sprachstandsfeststellung als Grundlage für die frühe und
individuelle Förderung von Kindern mit und ohne Migrationshinter-
grund, München 2004.

75 Nähere Informationen über: Projekt „Altersspezifische Sprachaneig-
nung – ein Referenzrahmen“, Institut für Deutsch als Fremdsprache/
Transnationale Germanistik, Dr. Caroline Trautmann, Ludwigstraße
27/1, D-80539 München; www.daf.uni-muenchen.de/prosa.

76 Gefördert durch das BMBF und die teilnehmenden Bundesländer
Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und
Schleswig-Holstein; Laufzeit 2004 bis 2009; weitere Informationen
unter: www.blk-foermig. uni-hamburg.de.

77 Vgl. Gogolin, Ingrid u. a.: Förderung von Kindern und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund, in: BLK Heft 107, 2003.

78 Projektförderung durch das BMBF; Projektdurchführung liegt beim
Deutschen Jugendinstitut, Dr. Karin Jampert; Projektkooperationspart-
ner sind das BMFSFJ und die Länder Rheinland-Pfalz, Sachsen-An-
halt, Thüringen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern; Laufzeit 2/
2005 bis 7/2008; weitere Info unter www.dji.de.

79 Vgl. BMBF (Hrsg.): Schulerfolg von Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund im internationalen Vergleich, 2006, Bildungsreform
Band 19, S. 178.

80 Nationaler Integrationsplan, S. 25 und 66 f.
81 BIBER wird gefördert durch das BMBF; Laufzeit: 1. Januar 2007 bis

31. Dezember 2010; die Einrichtung der Internet-Lernplattform ist
geplant; Zugang zunächst über www.schulen-ans-netz.de.

82 www.lernende-regionen.info/dlr/index.php wird gefördert durch das
BMBF und den ESF; www.lernwelt.essen.de gehört zum Programm
„Lernende Regionen“ und wird gefördert durch die Stadt Essen, das
BMBF und den ESF.

83 Beispielhaft seien hier genannt: das Projekt „mitSprache“ des Amtes
für multikulturelle Angelegenheiten Frankfurt; die Programme
„Griffbereit“ und „Rucksack“ der Regionalen Arbeitsstellen zur För-
derung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien in
den Bundesländern Saarland, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern,
Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Berlin; das
Programm „KIKUS“ des Zentrums für kindliche Mehrsprachigkeit
München; das Programm „SpiKi“ des Jugendamtes Nürnberg sowie
der grundsätzliche Förderansatz des „Kompetenzzentrums Sprach-
förderung“ des Amtes für Weiterbildung, Köln. Vgl. auch: „Deut-
scher Bildungsserver“ www.eduserver.de.
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Von vielen Fachpädagogen wird ein breit ausgerichtetes
Konzept „interkultureller Kompetenz“ vertreten. So plä-
diert z. B. Ulich für „kulturelle sowie fremdsprachliche
Aufgeschlossenheit und Neugierde, sprachlich-kulturel-
les Selbstbewusstsein und Flexibilität, perspektivisches
Denken und die Toleranz von Bedeutungsvielfalt, ein
Verständnis von Zweisprachigkeit und Mehrsprachigkeit
als Entwicklungschance und Normalfall sowie die Hand-
lungskompetenzen des Erkennens und aktiven Bekämp-
fens von Diskriminierung.“84 Auch die Arbeitsgruppen 2
und 3 des Nationalen Integrationsplans betonen den Stel-
lenwert von Mehrsprachigkeit und sehen im Erwerb der
Muttersprache eine Voraussetzung für die Entwicklung
deutscher Sprachkompetenz.85 Diese Ansicht teilen auch
die Kultusminister der Länder und wollen das „Prinzip
der Mehrsprachigkeit im Schulalltag angemessen veran-
kern“.86

In diesem Zusammenhang wird insbesondere auch die
Rolle der Eltern als den wichtigsten Bezugspersonen für
den Erwerb (mutter-)sprachlicher Kompetenzen verstärkt
wahrgenommen. Problematisiert werden in diesem Zu-
sammenhang die oft fehlenden Deutschsprachkenntnisse
von Eltern und insbesondere von Müttern. Dementspre-
chend bezieht sich eine Reihe von Maßnahmen und
Selbstverpflichtungen im Nationalen Integrationsplan ex-
plizit auf die Aktivierung und die gezielte sprachliche
Förderung von Eltern. So finden sich z. B. Modelle zur
Information von Eltern in Erziehungs- und Bildungsfra-
gen in den Herkunftssprachen (z. B. Elternbriefe des Ar-
beitskreises für neue Erziehung) und konkrete Hand-
lungsempfehlungen zur Sprachförderung durch bzw. für
die Eltern (z. B. „HIPPY“, „Mama lernt Deutsch“ sowie
„Griffbereit“ und „Rucksack“ der Regionalen Arbeitsstel-
len zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zu-
wandererfamilien).

Abgesehen von der familiären Situation wird der Sprach-
erwerb von Kindern insbesondere von den Rahmenbedin-
gungen in den Kindertageseinrichtungen beeinflusst.
Faktoren wie Gruppengröße, Erzieher-Kind-Schlüssel,
sprachliche Zusammensetzung der Gruppen, Qualifika-
tion des Personals, Elternarbeit und institutionenübergrei-
fende Kooperationen bestimmen die Qualität der Förde-
rung. Zu begrüßen ist in diesem Zusammenhang u. a.
auch die im Nationalen Integrationsplan festgeschriebene
Selbstverpflichtung der Kultusminister der Länder, künf-
tig mehr Personal mit Migrationshintergrund in Schulen
einzustellen.87 Sie ist mittelfristig aus Sicht der Beauf-
tragten auf Kindertageseinrichtungen zu erstrecken; die
Verbände der Freien Wohlfahrtspflege jedenfalls haben
dies bereits zugesagt.88

Gerade mit Blick auf die Sprachentwicklung von Kindern
mit Migrationshintergrund ist auch die tägliche Betreu-

ungszeit ein wichtiger Faktor: Ganztageseinrichtungen
bieten mehr Gelegenheit, den Spracherwerb gezielt zu
fördern. Eine Studie des DJI belegt jedoch, dass gerade
dort, wo viele Migrantinnen und Migranten leben, nur ein
geringes Ganztagsplatzangebot für 3- bis 6-Jährige be-
steht (Westdeutschland einschl. Berlin 27 Prozent, Ost-
deutschland dagegen 98 Prozent).89

Erzieherinnen bzw. Erzieher und Lehrkräfte sind noch zu
selten auf die Anforderungen multiethnischer und ge-
mischtsprachiger Gruppen bzw. Klassen vorbereitet. Des-
halb hält die Beauftragte ein differenziertes Aus-, Fort-
und Weiterbildungsangebot für das pädagogische Perso-
nal sowohl in der Kindertagesbetreuung als auch in Schu-
len für integrationspolitisch vorrangig. Bund, Länder,
Kommunen und Verbände der Freien Wohlfahrtspflege
sind sich in dieser Zielsetzung einig und wollen durch ge-
eignete Qualifizierungsangebote in den Bereichen Zweit-
spracherwerb, pädagogische Sprachstandsdiagnostik und
Sprachförderkompetenz die Qualität der Arbeit in den
Einrichtungen verbessern.90 Die Bundesregierung plant,
den Ausbau der Kinderbetreuung durch eine breit ange-
legte Qualifizierungsinitiative zu begleiten. Ziel der
Qualifizierungsinitiative ist es, zur Förderung der früh-
kindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung die päda-
gogische Fort- und Weiterbildung des Personals in Kin-
dertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege
dauerhaft zu verbessern. In der Weiterbildung von Früh-
pädagogen engagiert sich auch die Robert Bosch Stiftung
mit ihrem Programm „Profis in Kitas (PiK)“.91

2.2 Schulische Bildung

Die folgende Situationsbeschreibung basiert zum einen
auf der amtlichen Schulstatistik, die ausschließlich den
Vergleich von Bildungsbeteiligung und Schulerfolg deut-
scher und ausländischer Schülerinnen und Schüler er-
möglicht, da im Rahmen dieser Statistik die Herkunft bis-
her nur anhand des Kriteriums „Staatsangehörigkeit“
erhoben wird. Die Analyse dieser Daten bleibt sinnvoll,
da sie Aussagen zu langfristigen Entwicklungen, insbe-
sondere den Vergleich mit den Daten des letzten Berichts
der Beauftragten, erlaubt. Zum anderen werden Daten der
oben erwähnten Sonderauswertung des Mikrozensus
2005 herangezogen. Damit ist es erstmals möglich, ver-
gleichende Aussagen zu Kindern und Jugendlichen ohne
und mit Migrationshintergrund sowie zu ausländischen
Kindern und Jugendlichen, zu solchen aus Spätaussied-
lerfamilien und zu Eingebürgerten oder als Deutsche Ge-
borenen zu machen. Nicht möglich ist es derzeit, diese
Bildungsdaten auch nach dem sozialen Status – als einem
entscheidenden Faktor für Bildungsbeteiligung und
Schulerfolg – zu differenzieren. Ohne eine solche weiter-
gehende soziale Differenzierung sind die folgenden Ver-
gleiche der unterschiedlichen Herkunftsgruppen nur be-
dingt aussagekräftig.92

84 Ulich, Michaela (Staatsinstitut für Frühpädagogik, München),
BMFSFJ (Hrsg.): Auf den Anfang kommt es an, 2003, S. 142.

85 Nationaler Integrationsplan, S. 47.
86 Ebd., S. 66.
87 Ebd., S. 67.
88 Ebd., S. 54.

89 Vgl. DJI-Kinderbetreuungsstudie 2005, in: Bien, Walter u. a. (Hrsg.),
Wer betreut Deutschlands Kinder, Weinheim und Basel, 2006, S. 34.

90 Nationaler Integrationsplan, S. 54.
91 Vgl. www.profis-in-kitas.de.
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2.2.1 Schülerinnen und Schüler ausländischer 
Herkunft bzw. mit Migrationshintergrund

Im Schuljahr 2005/2006 besuchten rund 13 Mio. Schüle-
rinnen und Schüler die allgemeinbildenden und berufli-
chen Schulen in Deutschland. Davon waren nach Schul-
statistik rund 1,1 Mio. bzw. 8,8 Prozent nichtdeutscher
Staatsangehörigkeit. Der Anteil der ausländischen Schü-
lerinnen und Schüler ist somit seit dem Schuljahr 2002/
2003 um einen halben Prozentpunkt gesunken.93 Wesent-
lich höher ist der Anteil von Schülerinnen und Schülern
mit Migrationshintergrund.94 Der Mikrozensus 2005
weist 3,4 Mio. bzw. 26 Prozent Schülerinnen und Schüler
mit Migrationshintergrund an den allgemeinbildenden
und berufsbildenden Schulen aus. Mit Vorlage dieser
Zahlen im Berichtszeitraum wird die Herausforderung,
vor die sich alle Bildungsinstitutionen seit Jahren gestellt
sehen, erstmals auch statistisch abgebildet.

Nach Schulstatistik besaß die Mehrheit der ausländischen
Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen
2005/2006 die Staatsangehörigkeit eines ehemaligen An-
werbelandes. 43 Prozent hatten die türkische Staatsange-
hörigkeit und 10 Prozent die eines Nachfolgestaates des
ehemaligen Jugoslawiens. Insgesamt waren 19 Prozent
Staatsangehörige eines EU-Landes, davon kamen 66 Pro-
zent aus den ehemaligen Anwerbeländern Griechenland,
Italien, Portugal und Spanien.

Die Daten des Mikrozensus zeichnen ein anderes Bild
und machen deutlich, dass über 60 Prozent der Schülerin-
nen und Schüler mit Migrationshintergrund an den allge-

meinbildenden und berufsbildenden Schulen Deutsche
sind: 27 Prozent kommen aus (Spät-) Aussiedlerfamilien,
34 Prozent sind eingebürgerte oder als Deutsche geborene
Kinder von Zugewanderten und nur 39 Prozent besitzen
eine ausländische Staatsangehörigkeit, sind zum überwie-
genden Teil aber in Deutschland geboren. 22 Prozent aller
Migrantenkinder und -jugendlichen haben einen türki-
schen Hintergrund.

2.2.2 Verteilung nach Schularten

Die Mehrheit der ausländischen Schülerinnen und Schü-
ler wurde in Deutschland geboren und besuchte auch
überwiegend vorschulische Einrichtungen in Deutsch-
land. Dennoch sind nach den Daten der Schulstatistik in
der Verteilung auf die Schultypen in Sekundarstufe I und II
erhebliche Abweichungen zu Deutschen festzustellen
(vgl. unten stehende Tabelle).

Während nur knapp 15 Prozent der deutschen Kinder und
Jugendlichen eine Hauptschule besuchten, waren es bei
den ausländischen über 40 Prozent. Fast die Hälfte der
Deutschen (45 Prozent) besuchte ein Gymnasium; bei
den ausländischen Schülerinnen und Schülern war dies
nur jede/-r Fünfte (21 Prozent). Geringer ist der Abstand
beim Besuch von Real- und Gesamtschulen. Die Betrach-
tung nach Nationalitäten zeigt, dass die russischen Schü-
lerinnen und Schüler hier der Verteilung der Deutschen
am nächsten kommen: 45 Prozent der deutschen und
43 Prozent der russischen Schülerinnen und Schüler be-
suchten ein Gymnasium. Alle übrigen Nationalitäten lie-
gen deutlich darunter. Vor allem italienische und türki-
sche Jugendliche besuchen überproportional häufig die
Hauptschule und weisen andererseits die niedrigsten
Gymnasiastenquoten auf. Für türkische Jugendliche ist
allerdings die integrierte Gesamtschule häufiger als für
alle anderen Nationalitäten eine Alternative zu den ande-
ren Schulformen.

92 Die Beauftragte setzt sich deshalb dafür ein, dieses Problem im Rah-
men des Mikrozensus künftig zu berücksichtigen.

93 Bericht 2005, S. 50.
94 Zur Definition von „Migrationshintergrund“ im Mikrozensus 2005

vgl. die Vorbemerkung und die Hinweise zum Tabellenanhang in die-
sem Bericht.
Ausländische und deutsche Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen in 
Sekundarstufe I und II 2005/2006 nach ausgewählten Nationalitäten und Schularten

Angaben in Prozent

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 1, 2006 und eigene Berechnungen. 
* Ohne Abendschulen und schulartunabhängige Orientierungsstufe.

Nationalität Gesamt-
schule

Haupt-
schule Realschule Gymna-

sium
Freie Wal-
dorfschule

Deutsche (n = 5.206.171) 15,9 14,8 23,5 44,7 1,0

Ausländer insg. (n = 478.444) 17,2 40,5 20,7 21,2 0,3

da
ru

nt
er

Italien (n = 31.668) 14,0 49,0 22,3 14,4 0,3

Türkei (n = 204.572) 19,2 45,4 22,1 13,2 0,1

Griechenland (n = 17.064) 10,5 42,0 23,6 23,7 0,2

Spanien (n = 3.657) 16,6 26,9 26,2 29,0 1,2

Portugal (n = 6.825) 14,7 42,7 23,5 19,0 0,1

Russische Föderation (n = 14.195) 14,8 26,6 15,1 43,0 0,5
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Die Sonderauswertung des Mikrozensus 2005 erlaubt le-
diglich Aussagen über die Besuchsquoten der gymnasia-
len Oberstufe (SEK II allgemeinbildende Schule). Da-
nach liegt der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit
Migrationshintergrund in der Oberstufe mit 22 Prozent
deutlich unter ihrem Anteil an der gesamten Schüler-
schaft (27 Prozent). Insbesondere Jugendliche mit türki-
schem (6 Prozent) und italienischem (7 Prozent) Migra-
tionshintergrund sind in der gymnasialen Oberstufe
unterproportional vertreten. Überproportional häufig wer-
den ausländische Kinder in der deutschen Schulpraxis an
Sonderschulen/Förderschulen verwiesen. Bei einem An-
teil von 8,8 Prozent an der Gesamtschülerschaft liegt ihr
Anteil an den Sonderschulen/Förderschulen bei 16 Pro-
zent und der an den Sonderschulen für den besonderen
Förderbereich „Lernen“ sogar bei 19 Prozent. Den höchs-
ten Ausländeranteil an den Sonderschülern hat mit
30 Prozent Hamburg, gefolgt von Hessen (25 Prozent),
Baden-Württemberg und Bremen (jeweils 24 Prozent).
Die niedrigsten Anteile sind in Schleswig-Holstein
(8 Prozent), Rheinland-Pfalz und Bayern (mit jeweils
13 Prozent) festzustellen. Damit hat sich – obwohl das
Problembewusstsein in den Schulen durchaus zugenom-
men hat – der Sonderschulanteil ausländischer Kinder
und Jugendlicher im Berichtszeitraum bundesweit prak-
tisch nicht verändert.

2.2.3 Niveau der Schulabschlüsse

Insgesamt wurden nach Schulstatistik im Jahr 2005
85 295 Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Staats-
angehörigkeit – dies sind 9 Prozent der gesamten Absol-
ventinnen und Absolventen – aus den allgemeinbildenden
Schulen entlassen. Die Gegenüberstellung der Schulab-
schlüsse von deutschen und nichtdeutschen Schülerinnen
und Schülern zeigt – trotz geringfügiger Verbesserungen
im Vergleich zum Vorberichtszeitraum – weiterhin eine
erhebliche Diskrepanz zwischen den Bildungserfolgen
beider Gruppen.

Verließen 2003 noch 19,2 Prozent der ausländischen Ju-
gendlichen das allgemeinbildende Schulsystem ohne Ab-
schluss, so lag dieser Anteil 2005 bei nur noch
17,5 Prozent. Gleichwohl schieden damit in diesem Jahr-
gang fast 15 000 ausländische Jugendliche ohne berufli-
che Zukunftschancen aus der Schule aus.

Bei den ausländischen Absolventinnen und Absolventen
dominiert auch weiterhin der Hauptschulabschluss. Wäh-
rend rund 70 Prozent der deutschen Schulentlassenen ei-
nen mittleren oder höheren Abschluss erzielen, gilt dies
nur für gut 40 Prozent der ausländischen Jugendlichen.
Besonders eklatant ist weiterhin der Abstand zwischen
deutschen und ausländischen Schulentlassenen bei der
Hochschulreife: Jeder vierte deutsche Schulentlassene
schließt die allgemeinbildende Schule mit dem Abitur ab;
bei den ausländischen Jugendlichen ist es nicht einmal je-
der Zehnte.

Weiterhin zeigt sich, dass – wie bei deutschen Jugendli-
chen auch – junge Ausländerinnen im Schnitt höhere Ab-
schlüsse erreichen als ausländische Jungen. Deutlich
mehr Mädchen erreichen den Realschulabschluss bzw.
das Abitur und erheblich weniger verlassen die Schule
ohne Abschluss. Diese Zahlen sprechen nicht nur für eine
hohe Bildungsmotivation dieser Mädchen, sondern bele-
gen auch, dass viele ausländische Eltern in hohem Maße
bereit sind, in die Bildung ihrer Töchter zu investieren.

Betrachtet man die Daten der Schulstatistik zu deutschen
und ausländischen Schulabgängern nach ausgewählten
Bundesländern, so zeigen sich z. T. erhebliche Unter-
schiede beim Schulerfolg (vgl. Tabelle 19 im Anhang).
Die Schulversagensquote ausländischer Jugendlicher ist
in den Ländern Niedersachsen (25 Prozent), Berlin
(22 Prozent) und Bayern (20 Prozent) besonders hoch. In
Nordrhein-Westfalen (14 Prozent) und Rheinland-Pfalz
(15 Prozent) verlassen ausländische Schulentlassene die
Schule deutlich seltener ohne Abschluss. Andererseits er-
reichen ausländische Jugendliche in den Stadtstaaten und
Nordrhein-Westfalen überproportional häufig das Abitur,
Deutsche und ausländische Schulabsolventen 2005 nach Schulart und Geschlecht
Angaben in Prozent

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 1.

Abschlussart
deutsche Schulentlassene ausländische Schulentlassene

insges. männlich weiblich insges. männlich weiblich

ohne Abschluss 7,2 9,1 5,3 17,5 21,0 13,7

Hauptschulabschluss 23,2 26,5 19,7 41,7 43,0 40,2

Realschulabschluss 42,6 41,3 43,9 31,2 28,0 34,8

Fachhochschulreife 1,3 1,2 1,4 1,4 1,3 1,5

Hochschulreife 25,7 21,9 29,7 8,2 6,7 9,8
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obgleich auch hier die Quote wesentlich niedriger liegt
als die der Deutschen. Besonders niedrig ist der Abitu-
rientenanteil der ausländischen Schulabgänger in Baden-
Württemberg, Bayern und dem Saarland.

Die Mikrozensus-Daten 2005 ermöglichen weitergehende
Aussagen über das schulische Bildungsniveau der in
Deutschland lebenden Bevölkerung ohne und mit Migra-
tionshintergrund sowie auch zu den einzelnen Herkunfts-
gruppen. Insgesamt lässt sich festhalten, dass Deutsche
ohne Migrationshintergrund nur zu knapp 2 Prozent und
damit deutlich seltener als die Bevölkerung mit Migra-
tionshintergrund (rund 13 Prozent) ohne Schulabschluss
verbleiben (vgl. Tabelle 20 im Anhang). Allerdings geben
26 Prozent der Befragten mit Migrationshintergrund ge-
genüber 23,4 Prozent der ohne Migrationshintergrund das
(Fach-) Abitur als höchsten erreichten Schulabschluss an.
Vor dem Hintergrund der Zahlen der Schulstatistik ist zu
vermuten, dass dieser hohe Wert durch Zuwanderer zu
Stande kommt, die schon mit einem entsprechenden
Schulabschluss nach Deutschland eingereist sind. Dafür
spricht auch, dass die Befragten mit Migrationshinter-
grund, die zum Einreisezeitpunkt 18 Jahre oder älter wa-
ren, zu 28 Prozent angeben, über ein Abitur bzw. einen
äquivalenten Abschluss zu verfügen.

Bei den 20- bis 24-Jährigen mit Migrationshintergrund ha-
ben 7 Prozent keinen Schulabschluss. Am häufigsten er-
reicht diese Gruppe den Hauptschulabschluss (34 Pro-
zent), gefolgt von der (Fach-) Hochschulreife (32 Prozent)
und dem Realschulabschluss (28 Prozent). Am schlechtes-
ten schneiden hier im Vergleich der Migrationsgruppen die
Jugendlichen ausländischer Staatsangehörigkeit ab. 11 Pro-
zent haben in dieser Gruppe keinen Abschluss und
31 Prozent die (Fach-) Hochschulreife, während bei den
Eingebürgerten bzw. als Deutsche Geborenen fast
37 Prozent die (Fach-) Hochschulreife und nur 4 Prozent
keinen schulischen Abschluss haben. Für fast alle Ver-
gleichsgruppen in dieser Altersstufe gilt, dass die jungen
Frauen im Vergleich zu den jungen Männern eine bessere
Schulbildung besitzen (vgl. Tabelle 20 im Anhang).

Die Analyse des Schulerfolgs nach Einreisealter zeigt,
dass in Deutschland geborene (6 Prozent) bzw. vor Be-
ginn der Schulpflicht eingereiste (5 Prozent) Personen
mit Migrationshintergrund die niedrigsten Schulversa-
gensquoten haben und gleichzeitig häufiger (22 Prozent
bzw. 21 Prozent) das Abitur erreichen. Am schlechtesten
schneiden Migrantinnen und Migranten ab, die zwischen
dem 12. und 17. Lebensjahr eingereist und somit Quer-
einsteiger im deutschen Bildungssystem sind: Nur
9 Prozent (Nichtdeutsche: 6 Prozent) erreichen das Abitur
und 16 Prozent (Nichtdeutsche: 27 Prozent) erreichen
keinen Schulabschluss.

2.2.4 Schulische Bildung im Nationalen 
Integrationsplan

In der Schulpolitik der Länder ist ein Perspektivwechsel
festzustellen. Schulgesetze und Verordnungen orientie-
ren sich zunehmend weniger am Rechtsstatus der Schüle-
rinnen und Schüler als vielmehr an ihren sprachlichen Vo-
raussetzungen. Bereits im Juni 2006 formulierte die

Kultusministerkonferenz „(…), dass die künftige Vertei-
lung der Kinder und Jugendlichen auf die verschiedenen
Bildungsgänge unabhängig vom Migrationsstatus sein
muss (…) und sich die Quote der Schulabgänger mit und
ohne Abschluss nicht mehr nach Migrationsstatus unter-
scheiden“95 sollte. Auf dieser Grundlage wurden im Na-
tionalen Integrationsplan weitreichende Selbstverpflich-
tungen der Länder formuliert.

„Deutschland braucht ein Bildungssystem, das Chancen
eröffnet, Potenziale entfaltet und Bildungserfolge nicht
von der sozialen Herkunft abhängig macht“96, so die zen-
trale Zielbestimmung der Arbeitsgruppe 3 im Nationalen
Integrationsplan. Einig war man sich auch, dass neue
Konzepte und die Ausdehnung der Lernzeiten – etwa
durch frühere Einschulung, verpflichtende vorschulische
Förderung oder den Ausbau von Ganztagsschulen – allein
nicht ausreichen, um dieser Zielbestimmung gerecht zu
werden. Ohne zusätzliche Mittel werden sich notwendige
Reformschritte, wie z. B. die Senkung der Klassenfre-
quenzen, die Verbesserungen der Schüler-Lehrer-Relatio-
nen, Lehrerfortbildungen und die Einstellung sozialpäda-
gogischer Fachkräfte, nicht realisieren lassen. In dieser
Perspektive sagten Bund und Länder zu, sich dafür einzu-
setzen, die durch die demografische Entwicklung mittel-
und langfristig frei werdenden Mittel für die Verbesserung
der schulischen und beruflichen Bildung zu nutzen.97

Einen entscheidenden Stellenwert für den schulischen
und beruflichen Erfolg junger Migrantinnen und Migran-
ten räumte die Arbeitsgruppe dem durchgängigen För-
dern deutscher Sprachkompetenz ein: „Die kontinuierli-
che, systematische und explizite Förderung der deutschen
Sprache in Wort und Schrift muss (…) unabdingbar über
die gesamte Schullaufbahn hinweg und auch im Fachun-
terricht gewährleistet werden.“98 Entsprechend haben sich
die Kultusminister verpflichtet, künftig sprachunterstüt-
zende Maßnahmen in allen Schulformen und auf allen
Schulstufen anzubieten und innerhalb der nächsten fünf
Jahre die hierfür erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen
für die Lehrkräfte aller Schulstufen, Schularten und Fä-
cher vorzusehen. Damit wurde eine der wesentlichsten
Voraussetzungen für die Gewährleistung und Umsetzung
des Sprachbildungsauftrags im Unterricht angespro-
chen.99 Zudem streben die Länder eine verstärkte Einstel-
lung von pädagogischem Fachpersonal mit Migrations-
hintergrund an.100

In Zusammenhang mit der Prioritätensetzung bei der
Sprachförderung wurde auch von der Arbeitsgruppe 3 die
Bedeutung von Mehrsprachigkeit besonders hervorgeho-
ben. Vorgeschlagen wird u. a., die im Modellprogramm
„Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund (FörMig)“ (vgl. auch Kapitel II.2.1.2)
erprobten Handlungsansätze und Instrumente zur Förde-

95 Vgl. Ergebnisse der Plenarsitzung der Kultusministerkonferenz am
1./2. Juni 2006, S. 2.

96 Ebd., S. 63.
97 Nationaler Integrationsplan, S. 64 f.
98 Ebd., S. 64
99 Ebd., S. 66.
100 Ebd., S. 67.
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rung von Mehrsprachigkeit auf ihre Übertragbarkeit in
das Regelsystem hin zu überprüfen. Die Kultusminister-
konferenz hat sich hier zu einem kontinuierlichen
Meinungsaustausch über die Förderung von Mehrspra-
chigkeit auf der Grundlage der nationalen Bildungsbe-
richterstattung101 verpflichtet.102

Thematisiert wurden zudem der weitere Ausbau der
Ganztagsschulen, die stärkere Vernetzung der Schulen
mit anderen lokalen Einrichtungen und Trägern der Bil-
dungs- und Jugendarbeit und der systematische Ausbau
von Elternarbeit, u. a. über die Migrantenselbstorganisa-
tionen. Mit dem Ziel, die Bildungserfolge von Kindern
und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien zu verbessern
und die Schulabbrecherquote zu senken, plädiert die Ar-
beitsgruppe zudem für eine stärkere Aktivierung und Un-
terstützung ehrenamtlicher Begleiterinnen und Begleiter
bzw. Bildungspatinnen und -paten. Angesichts der hohen
Schulabbrecherzahlen gerade bei Jugendlichen mit Mi-
grationshintergrund streben die Länder an, ihre spezifi-
schen Abbrecher- und Wiederholerquoten innerhalb der
nächsten fünf Jahre deutlich zu senken und tendenziell an
die Durchschnittsquoten in Deutschland anzugleichen.
Dieses Anliegen wird auch von der Bundesregierung ge-
stützt, die im Rahmen des Modellprogramms „Schulver-
weigerung – Die 2. Chance“ sogenannte „harte“ Schul-
verweigerer – insbesondere an Hauptschulen – in das
Regelschulsystem reintegriert und ihnen somit einen er-
folgreichen Schulabschluss ermöglicht. Konsens bestand
in der Arbeitsgruppe auch darüber, dass die Durchlässig-
keit des Schulsystems verbessert und der Anteil junger
Migrantinnen und Migranten beim Übergang in die Gym-
nasien durch gezielte Maßnahmen, so durch Zielverein-
barungen der Länder mit den Schulen, über deren Erfolg
regelmäßig Bericht zu erstatten ist, erhöht werden sollte.

Breit thematisiert wurde die Weiterentwicklung der Schu-
len zu Orten der Integrationsförderung. Empfohlen wurde
hier der Aufbau „kommunaler Netzwerke für Bildung, In-
tegration und berufliche Perspektiven“103, dies insbeson-
dere in sozialen Brennpunkten mit einem hohen Anteil an
Schülerinnen und Schülern aus Zuwandererfamilien. Da
der Aufbau solcher Bildungsnetzwerke die Zusammen-
arbeit aller am Bildungsgeschehen beteiligten Institutio-
nen voraussetzt, haben sich neben Bund, Ländern und
Kommunen auch Migrantenselbstorganisationen, die
Wirtschaft, Stiftungen und Träger der Jugendsozialarbeit
und Wohlfahrtspflege zur stärkeren Zusammenarbeit auf
lokaler Ebene verpflichtet. Die Beauftragte setzt sich da-
für ein, bürgerschaftliche Initiativen, wie z. B. Bildungs-
patenschaften, in diese regionalen Netzwerkstrukturen
einzubinden.

Über die gezielte individuelle Förderung von Kindern
und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien liegen bislang

kaum gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse vor. Zu-
sätzlicher Forschungsbedarf besteht – auch aus Sicht der
Arbeitsgruppen 2 und 3 des Nationalen Integrationsplans –
insbesondere zur Wirksamkeit unterschiedlicher Sprach-
förderkonzepte, zur Einbeziehung der Herkunfts- bzw.
Familiensprachen in den Schulalltag und zur Bedeutung
interkultureller Kompetenzen für die Unterrichtsgestal-
tung. Vor diesem Hintergrund wird die Bundesregierung
die Länder nicht nur bei der Entwicklung von Konzepten
und methodisch-didaktischen Instrumenten, sondern auch
durch Bildungsforschung, u. a. zu Fragen der interkultu-
rellen Bildung, unterstützen.

Die im Nationalen Integrationsplan festgeschriebenen
Zielvorgaben zum schulischen Bereich und insbesondere
auch die im Berichtszeitraum zwischen Bund und Län-
dern vereinbarte regelmäßige Bildungsberichterstattung
bieten aus Sicht der Beauftragten eine gute Grundlage für
weitere Reformschritte im Bildungsbereich.

2.3 Berufliche Bildung von Migrantinnen 
und Migranten

Neben einer erfolgreichen schulischen Bildung ist eine
qualifizierte Berufsausbildung entscheidend für die Ein-
gliederung in den Arbeitsmarkt. In Deutschland lebende
ausländische Jugendliche und junge Erwachsene und aus
Zuwandererfamilien stammende junge Deutsche verfü-
gen jedoch noch immer über ein – im Vergleich zu deut-
schen Jugendlichen ohne Migrationshintergrund – niedri-
geres berufliches Bildungsniveau.104 Erheblich seltener
als Deutsche ohne Zuwanderungshintergrund erreichen
sie formale Berufsabschlüsse. Weit häufiger sind sie als
un- und angelernte Arbeitskräfte beschäftigt; überpropor-
tional stark sind sie von Arbeitslosigkeit bedroht bzw. be-
troffen. Mit dieser Diagnose ist keineswegs nur ein ar-
beitsmarktpolitisches Problem angesprochen; verwiesen
wird damit vielmehr auch auf die weitreichenden sozialen
Folgeprobleme von niedrig qualifizierter Beschäftigung,
Arbeitslosigkeit und des damit einhergehenden Fehlens
gesellschaftlicher Akzeptanz.

2.3.1 Ausbildungsbeteiligung von 
ausländischen Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen

Der seit Mitte der 1990er Jahre ungebrochene Negativ-
trend in der Ausbildungsbeteiligung ausländischer Ju-
gendlicher hat sich auch im Berichtszeitraum fortgesetzt.
Die Vermittlungschancen ausländischer Jugendlicher auf
dem Ausbildungsstellenmarkt sind weiter gesunken: Lag
ihre spezifische Ausbildungsquote 1994 noch bei
34 Prozent, so sank sie bis zum Jahr 2006 auf nur noch

101 101 Die nationale Bildungsberichterstattung ist ein gemeinsames
Vorhaben des Bundes und der Länder. Ein erster gemeinsamer Be-
richt wurde 2006 vorgelegt; weitere Berichte sollen im Abstand von
zwei Jahren folgen.

102 Ebd., S. 66.
103 Ebd., S. 67.

104 Auch in den Arbeitsmarktstatistiken wird das Ausländerkonzept ten-
denziell abgelöst durch ein Konzept von „Migrationshintergrund“, das
sich allerdings von dem des Mikrozensus unterscheidet und das bisher
noch keinen Niederschlag in der Berufsbildungsstatistik findet. Vgl.
auch: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der
Fraktion DIE LINKE „Ausbildungssituation von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund“, Bundestagsdrucksache 16/1848 vom
16. Juni 2006.
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23 Prozent (vgl. Tabelle 21 im Anhang). Damit ging der
Anteil der ausländischen Auszubildenden an allen Auszu-
bildenden von 8 Prozent im Jahr 1994 auf 4,2 Prozent im
Jahr 2006 zurück. Dieser Anteil liegt nicht einmal mehr
halb so hoch wie der Ausländeranteil an den Schulabsol-
ventinnen und -absolventen der allgemeinbildenden
Schulen (9 Prozent).105

Während die absolute Zahl der Ausbildungsverhältnisse
mit Deutschen 2006 im Vergleich zu 2005 – u. a. durch
die Initiativen im Rahmen des Nationalen Pakts für Aus-
bildung und Fachkräftenachwuchs – erstmals seit sechs
Jahren stieg (+ 19 079), ist die Zahl der Verträge mit aus-
ländischen Jugendlichen gesunken (– 1 901). Dies ist um-
so gravierender, als der Anteil der bei der Bundesagentur
für Arbeit gemeldeten ausländischen Ausbildungsplatzsu-
chenden im gleichen Zeitraum um 3,4 Prozent angestie-
gen ist.106 Nach der Berufsberatungsstatistik der Bundes-
agentur für Arbeit streben ausländische Jugendliche im
gleichen Umfang wie deutsche eine betriebliche Berufs-
ausbildung an; doch nur rund jeder Dritte konnte in eine
Ausbildungsstelle vermittelt werden, während es bei
deutschen Ausbildungsplatzsuchenden jeder Zweite war.
Auch in den von der Bundesagentur geförderten Berufs-
ausbildungsmaßnahmen waren ausländische Jugendliche
im Vergleich zu deutschen deutlich seltener vertreten.107

Ursache für den Rückgang der Ausbildungsbeteiligung
ausländischer Jugendlicher ist einerseits die ungünstige
Ausbildungsplatzsituation der letzten Jahre sowie die ge-
nerell niedrigere schulische Qualifikation dieser Jugendli-
chen. Ihre Ausgangsposition bei der Suche nach einem
Ausbildungsplatz ist aufgrund ihrer insgesamt schlechte-
ren schulischen Vorbildung deutlich schlechter als die
deutscher Jugendlicher. Andererseits ist jedoch festzustel-
len, dass ausländische Jugendliche bisher weniger von
den Aktivitäten des Ausbildungspakts profitierten als
deutsche Jugendliche. Dem zunehmenden Verdrängungs-
wettbewerb, dem sich insbesondere Hauptschüler auf
dem Ausbildungsstellenmarkt ausgesetzt sehen, den stei-
genden Anforderungen der Betriebe, den schärferen Aus-
wahlkriterien und somit der insgesamt härteren Konkur-
renz sind Migrantenjugendliche offensichtlich weniger
gewachsen. Deshalb hat sich die Beauftragte 2006 dafür
eingesetzt, dass die Paktpartner künftig Jugendliche mit
Migrationshintergrund stärker in ihren Bemühungen be-
rücksichtigen.108

Eine besondere Chance für Jugendliche mit Zuwande-
rungshintergrund bot im Berichtszeitraum – u. a. wegen
der sehr oft auf die Teilnahme folgenden Einmündung in
reguläre berufliche Ausbildung – das sogenannte EQJ-

Programm, das aufgrund seines Erfolges zum 1. Oktober
2007 als Regelleistung ins SGB III integriert wurde.109

Ausländische Jugendliche stellen immerhin 10 Prozent
der im Rahmen dieses Programms Geförderten; der An-
teil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund liegt so-
gar bei 35 Prozent.110 Die Übergangsquote aus dieser För-
derung in eine berufliche Ausbildung ist mit rund
70 Prozent bei Jugendlichen mit und ohne Migrationshin-
tergrund praktisch gleich hoch. Bemerkenswert ist, dass
es Migrantenjugendlichen sogar etwas häufiger
(64,1 Prozent) als Jugendlichen ohne Migrationshinter-
grund (61,5 Prozent) gelingt, aus der Förderung in eine
betriebliche Ausbildung zu wechseln.111 Die Einstiegs-
qualifizierung dient der Vermittlung und Vertiefung von
Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungsfähig-
keiten im Rahmen eines betrieblichen Praktikums und
soll auf einen anerkannten Ausbildungsberuf vorbereiten.
Jugendliche haben so die Chance, Berufe intensiver ken-
nen zu lernen und herauszufinden, ob diese ihnen gefallen
und zu ihnen passen. Auf der anderen Seite lernen Be-
triebe die Jugendlichen und deren Leistungsfähigkeit in
der betrieblichen Praxis kennen und haben die Möglich-
keit, sie praxisnah zur Ausbildung hinzuführen. Jugendli-
che mit Migrationshintergrund profitieren scheinbar in
besonderem Maße von dieser Art der Förderung.

Jugendliche mit Migrationshintergrund sind bei Einstel-
lungsentscheidungen häufig mit Vorbehalten konfrontiert,
die bei persönlichen Kontakten zu betrieblichen Entschei-
dungsträgern aber offenbar abnehmen. Ihre Probleme
beim Zugang zu beruflicher Qualifizierung lassen sich so-
mit nicht allein durch schlechtere Schulleistungen und
Schulabschlüsse erklären. Untersuchungen belegen, dass
sich bei Ausbildungsplatzbewerberinnen und -bewerbern
mit Zuwanderungshintergrund die Chancen auf einen
Ausbildungsplatz auch bei steigender schulischer Vorbil-
dung nicht in dem Maße erhöhen, wie bei der Vergleichs-
gruppe ohne Zuwanderungshintergrund. So kommt das
Bundesinstitut für Berufsbildung in der Befragung von
Jugendlichen, die sich 2006 bei der Bundesagentur be-
worben haben, zu dem Ergebnis, dass lediglich 23 Pro-
zent der Migrantenjugendlichen mit Hauptschulabschluss
in eine duale Berufsausbildung einmünden, während dies
Jugendlichen ohne Zuwanderungshintergrund zu 24 Pro-
zent gelingt. Deutlicher wird diese Diskrepanz beim mitt-
leren Schulabschluss, mit dem die Chancen auf dem Aus-
bildungsstellenmarkt eigentlich steigen sollten: Während
43 Prozent der Realschulabsolventen ohne Zuwande-
rungshintergrund einen Ausbildungsplatz finden, sind es
bei denen mit Zuwanderungshintergrund nur 32 Prozent.
Selbst wenn qualitative Merkmale, wie etwa die Mathe-

105 Aktuelle Daten des Bundesinstituts für Berufsbildung (unveröffent-
licht).

106 Prognosen sagen für das laufende Beratungsjahr 2007/2008 eine wei-
tere Steigerung bei den ausländischen Ratsuchenden voraus, während
die Zahl deutscher Ratsuchender eher sinken dürfte.

107 IAB Kurzbericht, Ausgabe Nr. 28/27.12.2006, S. 3 f.
108 Vgl. Empfehlungen der Paktpartner zur Förderung von Migrantinn-

nen und Migranten vom Oktober 2006 unter: www.arbeitsagentur.de/
zentraler-Content/A04-Vermittlung/A042-Vermittlung/Publikation/pdf/
Gemeinsame-Erklaerung-d-Paktpartner-v-290 1 2007.pdf.

109 Mit der Überleitung erfolgte die Umbenennung in „Einstiegsqualifi-
zierung“, da die gesetzliche Regelung anders als das Sonderpro-
gramm keine Altersbegrenzung mehr vorsieht. Zudem wurden
Jugendliche und junge Erwachsene in Bedarfsgemeinschaften
(SGB II) in die Förderung einbezogen. Auch der Öffentliche Dienst
kann jetzt eine Einstiegsqualifizierung anbieten.

110 Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Begleitforschung des
Sonderprogramms des Bundes zur Einstiegsqualifizierung Jugendli-
cher – EQJ-Programm – Zwischenbericht 2006, S. 4.

111 Ebd., S. 31.
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matiknote im Abschlusszeugnis, zugrunde gelegt werden,
lässt sich dieser Effekt belegen: Während 47 Prozent der
Bewerberinnen und Bewerber ohne Zuwanderungshinter-
grund mit einer (sehr) guten Mathematiknote einen Aus-
bildungsplatz erhalten, gelingt dies nur 35 Prozent der
entsprechenden Vergleichsgruppe mit Zuwanderungshin-
tergrund.112

Aufgrund dieser Entwicklungen hinsichtlich der Ausbil-
dungsbeteiligung ausländischer Jugendlicher hat die Bun-
desagentur für Arbeit ihr Engagement zur beruflichen In-
tegration von bildungs- und ausbildungswilligen jungen
Menschen mit Migrationshintergrund intensiviert und zu-
gesagt, einmalig zusätzlich zur ursprünglichen Planung
7 500 außerbetriebliche Ausbildungsplätze für diesen
Personenkreis bis zum Ende der Ausbildung zu finanzie-
ren.

2.3.2 Ausbildungsbeteiligung von jungen 
Frauen

Der Anteil junger Frauen an den ausländischen Auszubil-
denden im Dualen System betrug 2006 44,7 Prozent und
lag damit statistisch höher als der Mädchenanteil bei den
deutschen Auszubildenden (39 Prozent).113 Gleichwohl
bleiben viele dieser jungen Frauen – trotz der im Ver-
gleich zu den männlichen ausländischen Schulabgängern
besseren Schulabschlüsse und ihres größeren En-
gagements bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz –
ohne anerkannten Berufsabschluss und damit ohne reelle
Chance auf dem Arbeitsmarkt. 2006 lag ihre spezifische
Ausbildungsquote mit 21 Prozent niedriger als die der
ausländischen Jungen (25 Prozent) und deutlich unter der
der deutschen Mädchen (46 Prozent; vgl. Tabelle 21 im
Anhang). Ein Grund hierfür dürfte in der geschlechtsspe-
zifischen Berufswahl liegen, die sich bei deutschen und
ausländischen Mädchen immer mehr angleicht. Diese
führt auch dazu, dass diese Mädchen auf dem Ausbil-
dungsstellenmarkt nicht mehr so sehr mit ausländischen
jungen Männern, sondern in erster Linie mit schulisch
besser ausgebildeten jungen deutschen Frauen konkurrie-
ren.

Gestützt werden diese Zahlen wiederum durch die Daten
des Mikrozensus, aus denen hervorgeht, dass in der Al-
tersgruppe der 20- bis 24-Jährigen nur 38 Prozent der jun-
gen Frauen mit Migrationshintergrund eine duale oder
vergleichbare Ausbildung abgeschlossen haben, während
dies für immerhin 42 Prozent der jungen Männer mit Mi-

grationshintergrund und für 63 Prozent der jungen Frauen
ohne Migrationshintergrund in dieser Altergruppe zu-
trifft.

2.3.3 Ausbildungsbeteiligung nach Aus-
bildungsbereichen und Branchen

In nahezu allen Ausbildungsbereichen wurden im Bun-
desgebiet West im Jahr 2006 weniger ausländische Ju-
gendliche ausgebildet als in den Vorjahren. In Industrie
und Handel waren es 30 820 und damit 4 292 weniger als
im Jahr 2003; hier sank der Ausländeranteil im Vergleich
der beiden Jahre von 5,5 Prozent auf 4,5 Prozent. Im
Handwerk waren es im Vergleich 2003/2006 5 483 Aus-
zubildende weniger; der Anteil sank von 7,0 Prozent auf
5,7 Prozent. Auch bei den freien Berufen ist – im Gegen-
satz zum Vorberichtszeitraum – im Vergleich der Jahre
2003 und 2006 ein erheblicher Rückgang festzustellen:
Die Zahl der ausländischen Auszubildenden lag 2006 um
3 315 niedriger als noch 2003; ihr Anteil sank damit von
9,2 Prozent auf nunmehr 7,7 Prozent.114

Trotz der rückläufigen Ausbildungschancen junger Aus-
länderinnen und Ausländer auch in den Freien Berufen,
liegt der Ausländeranteil hier mit 8 Prozent immer noch
höher als in allen anderen Ausbildungsbereichen.
Offenbar wird in freiberuflichen Ausbildungsbetrieben
und -praxen die hohe Bildungsmotivation vor allem der
ausländischen Mädchen sowie das zweisprachige Poten-
zial, das viele junge Menschen ausländischer Herkunft
mitbringen, besonders hoch geschätzt. In nahezu allen an-
deren Berufen ist der Anteil ausländischer Jugendlicher
an der Gesamtzahl der Auszubildenden deutlich geringer.
Und nach wie vor ist die Ausbildungsleistung im Öffent-
lichen Dienst am geringsten: Gerade einmal 2,1 Prozent
der Auszubildenden haben hier eine nichtdeutsche Staats-
angehörigkeit.

2.3.4 Jugendliche und junge Erwachsene mit 
Migrationshintergrund ohne Berufs-
abschluss

Betrachtet man die gesamte Altersgruppe der nicht mehr
schulpflichtigen ausländischen Jugendlichen – d. h. die
Auszubildenden, die Vollzeitberufsschüler115 sowie die
Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe – so
zeigt sich, dass die Quote derer, die einen Ausbildungs-
vertrag haben oder die in Vollzeitschulen lernen,
60 Prozent nicht übersteigt. Dies bedeutet, dass 40 Pro-
zent aller Jugendlichen mit ausländischem Pass im An-
schluss an die Schulpflichtzeit ohne jede weitere Ausbil-
dung bleiben. Bei deutschen Jugendlichen beträgt dieses
Verhältnis ca. 85 Prozent zu 15 Prozent.

Gestützt wird dieser alarmierende Befund auch durch die
Daten der Mikrozensus-Sonderauswertung, die für die
Befragten mit Migrationshintergrund ähnlich dramatische
Zahlen ausweist (vgl. Tabelle 22 im Anhang). Während

112 Granato, Mona: Berufliche Ausbildung und Lehrstellenmarkt: Chan-
cengerechtigkeit für Jugendliche mit Migrationshintergrund verwirk-
lichen. In: WISO direkt. Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.), Bonn, Sep-
tember 2007, S. 3.

113 Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass deutsche junge Frauen
häufiger schulische Berufsausbildungsgänge wählen (insbesondere
Berufe des Gesundheits- und Sozialwesens), in denen ausländische
junge Frauen nur zu 4,4 Prozent vertreten sind. Dies ist ein Grund für
den relativ niedrigen Anteil deutscher junger Frauen in der Berufsbil-
dungsstatistik. Vgl. hierzu auch: Bundesministerium für Arbeit und
Soziales: Nationaler Integrationsplan, Arbeitsgruppe 3 „Gute Bil-
dung und Ausbildung sichern, Arbeitsmarktchancen erhöhen“, Do-
kumentation des Beratungsprozesses, Berlin 2007, S. 120.

114 Vgl. Berufsbildungsbericht 2008 in Vorbereitung.
115 Ohne Teilnehmer am Berufsvorbereitungsjahr oder ähnlichen Maß-

nahmen.
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nur 15 Prozent der Bevölkerung ohne Migrationshinter-
grund im Alter von 20 bis 64 Jahren keinen beruflichen
Abschluss haben, gilt dies für fast die Hälfte der Befrag-
ten mit Migrationshintergrund (44 Prozent). Im Vergleich
der Migrationsgruppen schneiden Nichtdeutsche hier mit
53 Prozent besonders schlecht ab. Am höchsten liegt der
Anteil der Unqualifizierten mit 72 Prozent bei den in
Deutschland lebenden Menschen türkischer Herkunft,
von denen fast jede/r Fünfte (18,2 Prozent) Deutsche/r ist.
Aber auch bei den Befragten griechischer (61 Prozent)
und italienischer (56 Prozent) Herkunft liegt der Anteil
ohne anerkannte berufliche Qualifikation deutlich über
dem Durchschnitt. Vor dem Hintergrund dieser Zahlen
regt die Beauftragte an, Angebote beruflicher Nachquali-
fizierung jeweils auf bestimmte Gruppen von Personen
mit Migrationshintergrund zuzuschneiden.

Differenziert man diese Daten nach Altersgruppen, so
zeigen sich deutliche Unterschiede sowohl zwischen den
Migrantengenerationen als auch zwischen den Migrati-
onsgruppen. Der Anteil der beruflich Unqualifizierten
liegt bei den 20- bis 24- Jährigen mit Migrationshinter-
grund mit fast 54 Prozent wesentlich höher als bei den
25- bis 34-Jährigen (knapp 42 Prozent), während er in der
Altersgruppe der 35- bis 64-Jährigen mit rund 44 Prozent
praktisch dem Durchschnitt der Altersgruppe der 20- bis
64-Jährigen entspricht. In allen drei Altersgruppen
springt der große Abstand zwischen den Unqualifizierten-
anteilen bei den Befragten aus Aussiedlerfamilien und
den Eingebürgerten bzw. deutsch Geborenen einerseits
und den Ausländern andererseits ins Auge – die Werte
differieren hier um bis zu 21 Prozentpunkte. Bemerkens-
wert ist zudem, dass junge Erwachsene aus Aussiedler-
familien in der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen
hinsichtlich ihrer beruflichen Qualifikation deutlich er-
folgreicher sind als alle anderen Vergleichsgruppen mit
Migrationshintergrund: Der Anteil der beruflich Unquali-
fizierten liegt hier bei nur 28 Prozent – ein Wert, der aller-
dings immer noch deutlich höher ist als der der Alters-
gruppe ohne Wanderungshintergrund (vgl. Tabelle 22 im
Anhang).

Insgesamt machen diese Zahlen mehr als deutlich, dass
verstärkte Angebote zur beruflichen Nachqualifizierung
unabdingbar sind. Hierfür spricht auch die Tatsache, dass

rund 70 Prozent der ausländischen Arbeitslosen Unge-
lernte sind.

2.3.5 Beteiligung an berufsschulischen 
Angeboten

Ausländische Jugendliche starten in der Regel nicht un-
mittelbar nach der allgemeinbildenden Schule mit einer
Berufsausbildung, sondern durchlaufen zunächst ein
Übergangssystem, das nunmehr rund eine halbe Million
junger Menschen umfasst und im letzten Jahrzehnt um
rund 44 Prozent gewachsen ist.116 Ihre Bildungsverläufe
sind geprägt von Umwegen, Mehrfachdurchläufen, „War-
teschleifen“ und „Maßnahme-Karrieren“, aus denen der
Weg in eine qualifizierte Berufsausbildung nur schwer zu
finden ist. Überproportional häufig sind sie in vollzeit-
schulischen Berufsbildungsgängen zu finden, die das Er-
reichen der angestrebten Berufsabschlussziele zumindest
verzögern. Besonders häufig sind sie in solchen schuli-
schen Bildungsgängen vertreten, die nicht zu einem Ab-
schluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf führen
und auch nicht zu den weiterführenden Bildungsgängen
des beruflichen Schulwesens gehören (vgl. Tabelle 23 im
Anhang). Bei einem Gesamtanteil von rund 9 Prozent an
allen Schülerinnen und Schülern der beruflichen Schulen
waren ausländische Jugendliche im Schuljahr 2005/2006
mit ca. 21 Prozent im Berufsgrundbildungs- und Berufs-
vorbereitungsjahr vertreten und relativ selten in Facho-
berschulen (8 Prozent) und Fachschulen (7 Prozent).

Die Nutzung berufsschulischer Angebote eröffnet auslän-
dischen Schülerinnen und Schülern allerdings zumindest
die Möglichkeit, Schulabschlüsse nachzuholen und damit
ihre Voraussetzungen bei der Suche nach Ausbildungs-
plätzen zu verbessern. So hatten 2005 92 280 (8,1 Pro-
zent) der insgesamt 1 137 082 Absolventen beruflicher
Schulen eine ausländische Staatsangehörigkeit. Immerhin
22 Prozent der jungen Nichtdeutschen (Deutsche:
25 Prozent) nutzten die Chance, einen Schulabschluss
nachzuholen (zur Art der Abschlüsse vgl. nachfolgende
Tabelle).

116 Vgl. auch: Nationaler Integrationsplan, S. 70.
Berufsschulabsolventen des Schuljahres 2005/2006 nach Schulabschluss, Nationalität und Geschlecht
Angaben in Prozent

Quelle: Statisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 2, eigene Berechnungen

Deutsche Ausländer

insges. m w insges. m w

Hauptschulabschluss 18,8 21,4 15,3 34,6 38,1 30,7

Realschulabschluss 29,9 28,2 33,1 30,7 27,2 34,6

Fachhochschulreife 39,0 39,7 39,0 27,8 28,1 27,4

Allg. Hochschulreife 12,3 10,7 12,6 6,9 6,7 7,3
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Wie bei den allgemeinbildenden Schulabschlüssen über-
wiegt bei den Nichtdeutschen auch an den beruflichen
Schulen mit 35 Prozent der Hauptschulabschluss (Deut-
sche: 19 Prozent). Bei der (Fach-) Hochschulreife liegen
die Anteilswerte der ausländischen Absolventinnen und
Absolventen deutlich unter denen der deutschen.

2.3.6 Berufliche Bildung im Nationalen 
Integrationsplan

Vor diesem Hintergrund ist insbesondere für Jugendliche
aus Zuwandererfamilien, die sich vergleichsweise weni-
ger auf das soziale Kapital und die Beratungskompetenz
ihrer Eltern stützen können, ein gezieltes und individuell
zugeschnittenes Übergangsmanagement Schule/Beruf
von besonderer Bedeutung. Frühzeitige Kontakte und Zu-
gänge zu späteren Ausbildungsbetrieben noch in der
Schulzeit bieten Orientierungshilfen bei Übergangsent-
scheidungen und erweitern das Berufswahlspektrum.
Wichtig ist hier aus Sicht der Beauftragten insbesondere
auch die aktive Einbeziehung von Eltern und Migranten-
selbstorganisationen. Eine Reihe von Modellprogrammen
(z. B. BQF-Programm,117 EQUAL) hat gezeigt, dass ein
solches Übergangsmanagement besonders im Kontext re-
gional vernetzter Strukturen Wirkung entfaltet. Vor die-
sem Hintergrund empfiehlt die Arbeitsgruppe 3 des Na-
tionalen Integrationsplans, diese Netzwerke auf weitere
Regionen zu übertragen und durch Patenmodelle zu er-
gänzen. Darauf zielt auch ein Vorhaben der Beauftragten,
durch das u. a. Ausbildungspatenschaften für Jugendliche
aus Zuwandererfamilien und für erstausbildende Be-
triebsinhaber/innen mit Migrationshintergrund unterstützt
werden sollen (vgl. auch Kapitel I.2).

Konsens bestand in der Arbeitsgruppe 3 zudem hinsicht-
lich des Stellenwertes von gezielten ausbildungsbeglei-
tenden Hilfen, von berufsbezogener Sprachförderung im
Rahmen des Berufsschulunterrichts, der Einbeziehung
der Herkunftssprachen in die berufliche Bildung und der
entsprechenden Qualifizierung des berufsschulischen
Lehrpersonals. Die Bundesregierung plant darüber hi-
naus, in der Nachfolge des BQF-Programms einen
Schwerpunkt bei der beruflichen Nachqualifizierung jun-
ger un- und angelernter Erwachsener zu setzen, um Lang-
zeitarbeitslosigkeit in dieser Zielgruppe abzubauen.118 Es
ist davon auszugehen, dass in dem Maße, wie die hier an-
gesprochenen qualitativen Verbesserungen der ausbil-
dungsbegleitenden Förderung Wirkung entfalten, auch
die Bereitschaft der Ausbildungsbetriebe steigen wird,
junge Migrantinnen und Migranten auszubilden.

Einen weiteren Schwerpunkt setzt der Nationale Integra-
tionsplan bei der Erhöhung der Ausbildungsbeteiligung
von Unternehmerinnen und Unternehmern mit Zuwande-
rungshintergrund. Im Zusammenhang der vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung, von DIHK und
deutsch-ausländischen Unternehmensverbänden ins Le-
ben gerufenen Initiative „Aktiv für Ausbildung“ sollen

hier bis zum Jahr 2010 insgesamt 10 000 neue Ausbil-
dungsplätze entstehen.119 2006/2007 fand auf Anregung
der Beauftragten eine Reihe von Regionalkonferenzen
statt, mit denen vor Ort gezielt für den Ausbau der dualen
Berufsausbildung in Migrantenunternehmen geworben
wurde. Die Bundesregierung unterstützt diese Aktivitäten
u. a. durch externes Ausbildungsmanagement und Verbun-
dausbildung (Programm Jobstarter). Das Vierte Gesetz zur
Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch – Verbes-
serung der Qualifizierung und Beschäftigungschancen
von jüngeren Menschen mit Vermittlungshemmnissen –
das rückwirkend zum 1. Oktober 2007 in Kraft getreten
ist, knüpft an dieser Stelle an. Es eröffnet die Möglichkeit
von sozialpädagogischer Begleitung und organisatori-
scher Unterstützung bei betrieblicher Berufsausbildung
und Berufsausbildungsvorbereitung benachteiligter jun-
ger Menschen. Von dieser Möglichkeit der Förderung
können auch Unternehmerinnen und Unternehmer mit
Migrationshintergrund bei der Ausbildung junger Men-
schen in besonderem Maße profitieren.

Auch die Erhöhung des Anteils an Auszubildenden mit
Zuwanderungshintergrund im Öffentlichen Dienst stand
in der Arbeitsgruppe 3 zentral auf der Agenda. Bund,
Länder und Kommunen haben sich verpflichtet, die Zahl
der Auszubildenden mit Zuwanderungshintergrund in ih-
ren jeweiligen Regelungsbereichen deutlich zu erhö-
hen.120 Aus Sicht der Beauftragten sollte sich insbeson-
dere in den Behörden und Verwaltungen, die in erster
Linie bürgernahe Serviceleistungen anbieten, die Plurali-
tät der Bevölkerung auch in der Struktur der Beschäftig-
ten widerspiegeln und die interkulturelle Kompetenz von
Fachkräften mit Migrationshintergrund gezielt genutzt
werden. Eines der Schwerpunktziele der von der Beauf-
tragten 2007/2008 durchgeführten Kampagne „Vielfalt
als Chance“ ist deshalb die verbesserte Ausbildungsbetei-
ligung von Jugendlichen aus Zuwandererfamilien u. a.
auch im Öffentlichen Dienst (vgl. auch Kapitel I.2).

2.4 Hochschulbildung

Die Zahl der ausländischen Studierenden an den deut-
schen Hochschulen steigt. Im Jahr 2006 waren hier rund
248 000 Studierende nichtdeutscher Staatsangehörigkeit
eingeschrieben; ihr Anteil an allen Studierenden betrug
damit 12,5 Prozent. Rund drei Viertel von ihnen waren
sogenannte Bildungsausländer/-innen, d. h. zum Zwecke
des Studiums nach Deutschland Eingereiste mit im Aus-
land erworbener Hochschulzugangsberechtigung, und ein
Viertel sogenannte Bildungsinländer/-innen mit in
Deutschland erworbenem (Fach-)Abitur.121

Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um erleich-
terte Zugangsbedingungen für Fachkräfte aus dem Aus-
land hat sich die Arbeitsgruppe „Wissenschaft – welt-
offen“ des Nationalen Integrationsplans übergreifend mit
der Frage befasst, wie Deutschland als Studien- und Wis-

117 Vgl. Bericht 2005, S. 65.
118 Nationaler Integrationsplan, S. 72.

119 Ebd., S. 72.
120 Ebd., S. 72 und 75.
121 Zahlen des Deutschen Akademischen Austauschdienstes vom Au-

gust 2008, unter: www.wissenschaft-weltoffen .de.
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senschaftsstandort international konkurrenzfähiger ge-
macht werden kann.122 Der Abschlussbericht der Arbeits-
gruppe präsentiert eine Fülle von Empfehlungen und
Good-Practice-Beispielen, die sich auf verbesserte Rah-
menbedingungen und Angebote für ausländische (Gast-)
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Bildungs-
ausländer/-innen an deutschen Hochschulen beziehen. In
der Perspektive des „Wettbewerbs um die besten Köpfe“
und des steigenden Bedarfs an qualifizierten Nachwuchs-
kräften wurden u. a. Vorschläge gemacht für gezieltere
Angebote der Beratung und Unterstützung von ausländi-
schen Studierenden und Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern, zum Abbau von administrativen Hürden,
mit denen sich Wissenschaftler/-innen und Studierende
aus dem Ausland konfrontiert sehen (z. B. interkulturelle
Sensibilisierung der Ausländerbehörden), zur Erleichte-
rung der Aufenthaltsbedingungen für mitziehende Famili-
enangehörige (z. B. Beschäftigungsmöglichkeiten für Ehe-
gatten, Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder) und
zur Verbesserung der sozialen Situation und des Arbeits-
marktzugangs von Bildungsausländerinnen und -auslän-
dern, die nach Abschluss des Studiums in Deutschland
bleiben möchten. Des Weiteren befasste sich die Arbeits-
gruppe mit Möglichkeiten, die Potenziale von im Rahmen
allgemeiner Zuwanderungsregelungen nach Deutschland
kommenden Hochqualifizierten (insbesondere Spätaus-
siedler/innen und russische Zugewanderte jüdischen
Glaubens) besser zu erschließen. Thematisiert wurde u. a.
die verbesserte Anerkennung ausländischer Bildungsab-
schlüsse und – nachweise. Der Bund verpflichtet sich in
diesem Zusammenhang, seine Maßnahmen zur Anpas-
sungs- und Nachqualifizierung zuwandernder Akademi-
kerinnen und Akademiker zielgruppenspezifisch weiter-
zuentwickeln.

Die Beauftragte wird sich im Folgenden – wie auch in
den vorangegangenen Berichten – im Wesentlichen auf
die Situation der Bildungsinländer/-innen an den Hoch-
schulen bzw. die der im Land aufgewachsenen Studieren-
den mit Migrationshintergrund beziehen.

2.4.1 Hochschulbildung der Migranten-
population

Betrachtet man die Bildungsbeteiligung von in Deutsch-
land aufwachsenden ausländischen Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen, so wird deutlich, dass ihre Bildungsbe-
teiligung mit jeder Stufe des Bildungssystems weiter
abnimmt. Während an den allgemeinbildenden Schulen
jeder Elfte (8,8 Prozent) einen ausländischen Pass hat, ist
es bei den ausländischen Auszubildenden nur jeder Vier-
undzwanzigste (4,2 Prozent) und bei den Studierenden
nur noch jeder Dreißigste (3,3 Prozent).123

Nach der Mikrozensus-Sonderauswertung lassen sich mit
Blick auf die Gesamtpopulationen mit und ohne Migra-
tionshintergrund praktisch keine Unterschiede hinsicht-
lich der Hochschulbildung feststellen: 15 Prozent der

Bevölkerung (im Alter von 20 bis 64 Jahren) ohne Migra-
tionshintergrund und 12 Prozent der mit Migrationshin-
tergrund verfügen über einen (Fach-)Hochschulabschluss
(vgl. Tabelle 22 im Anhang). Bei der Differenzierung die-
ser Daten nach Altersgruppen zeigt sich jedoch, dass dies
vorrangig auf den relativ hohen Akademikeranteil in der
Altersgruppe der 35- bis 64-Jährigen Migranten zurück-
geht. Wesentlich größer sind die Unterschiede in der
Hochschulbildung von Migranten (11,9 Prozent) und
Nichtmigranten (16,5 Prozent) in der Altersgruppe der
25- bis 34-Jährigen.

Wie schon bei den Schulabschlüssen, ist auch hier davon
auszugehen, dass der hohe Wert bei den über 35-Jährigen
durch Zugewanderte zustande kommt, die bereits mit ei-
nem Hochschulabschluss nach Deutschland eingereist
sind. Gestützt wird diese Annahme durch die Analyse der
Akademiker-Daten nach Einreisealter: Während nur
9 Prozent der in Deutschland geborenen Migrantinnen
und Migranten einen (Fach-) Hochschulabschluss haben,
sind dies bei den im Alter von 18 und mehr Jahren Einge-
reisten immerhin 14 Prozent.

2.4.2 Ergebnisse der 18. Sozialerhebung des 
Deutschen Studentenwerks

Neben den Daten der Mikrozensus-Sonderauswertung
wurden im Berichtszeitraum erstmals auch im Rahmen
der 18. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks
Daten zu Studierenden mit Migrationshintergrund vorge-
legt.124 Zu den „Studierenden mit Migrationshintergrund“
werden hier gezählt: Studierende mit ausländischer
Staatsangehörigkeit und deutscher Hochschulzugangsbe-
rechtigung (Bildungsinländerinnen und -inländer), einge-
bürgerte Studierende sowie Studierende mit doppelter
Staatsangehörigkeit .125 Anders als noch im letzten Be-
richt der Beauftragten, der lediglich Daten zu den Bil-
dungsinländerinnen und -inländern referieren konnte,
sind nun weitergehende Aussagen zur studentischen Mi-
grantenpopulation möglich.

Im Wintersemester 2005/2006 lag der Anteil der Studie-
renden mit Migrationshintergrund an allen Studierenden
der deutschen (Fach-) Hochschulen bei 8 Prozent. Von
den insgesamt 136 000 Studierenden mit Migrationshin-
tergrund waren 43 Prozent Bildungsinländer/-innen,
46 Prozent Eingebürgerte und 11 Prozent besaßen eine
doppelte Staatsbürgerschaft. Die Gesamtzahl der Bil-
dungsinländer/-innen (58 748) lag 2005/2006 jedoch
deutlich unter der des Wintersemesters 2003/2004
(65 830).

122 Nationaler Integrationsplan, S. 183–198.
123 Ohne Bildungsausländer/innen.

124 Bundesministerium für Bildung und Forschung: Die wirtschaftliche
und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutsch-
land 2006. 18. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks durch-
geführt durch HIS – Hochschul-Informations-System, Bonn/Berlin
2007.

125 Ausländische Studierende, die zum Zwecke des Studiums nach
Deutschland gekommen sind (sog. Bildungsausländer) bleiben hier
unberücksichtigt; Daten zu dieser Gruppe wird der Sonderbericht zur
18. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks „Internationali-
sierung des Studiums“ präsentieren, der jedoch noch nicht vorliegt.
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Der Frauenanteil unter den Studierenden mit Migrations-
hintergrund lag 2005/2006 mit 50 Prozent etwas höher als
der Anteil der Frauen an allen Studierenden (47 Prozent)
und ist bei Bildungsinländerinnen und -inländern
(51 Prozent), Eingebürgerten (49 Prozent) und Studieren-
den mit doppelter Staatsbürgerschaft (49 Prozent) prak-
tisch gleich hoch.126

Hinsichtlich der Herkunftsländer differieren Bildungsin-
länder/-innen und Eingebürgerte erheblich. Bei den Bil-
dungsinländern sind türkische Staatsangehörige mit
21 Prozent die größte Gruppe, gefolgt von kroatischen
(10 Prozent), italienischen (8 Prozent), österreichischen
(7 Prozent) und polnischen (5 Prozent) Staatsangehöri-
gen. Bei den eingebürgerten Studierenden stammen
29 Prozent aus der Russischen Förderation bzw. einer
ehemaligen Sowjetrepublik, 21 Prozent waren polnischer
Herkunft und 17 Prozent besaßen vormals die türkische
Staatsbürgerschaft.

Studierende mit Migrationshintergrund kommen häufi-
ger als die Gesamtheit der Studierenden mit einer Fach-
hochschulreife an die Hochschule (19 Prozent im Ver-
gleich zu 13 Prozent). Bei den Bildungsinländerinnen und
-inländern liegt dieser Anteil sogar bei 26 Prozent. Ent-
sprechend sind Studierende mit Migrationshintergrund
auch erheblich häufiger an Fachhochschulen immatriku-
liert (34 Prozent gegenüber 28 Prozent aller Studieren-
den). Auch hier ist die Quote bei den Bildungsinländerin-
nen und -inländern mit 39 Prozent besonders hoch. Dass
offensichtlich auch viele Migrantinnen und Migranten
mit Hochschulabschluss ein Fachhochschulstudium wäh-
len, spricht u. a. für geringere Zugangsbarrieren dieses
Hochschultyps.

Am häufigsten sind Studierende mit Migrationshinter-
grund in ingenieur-, rechts- und wirtschaftswissenschaft-
lichen Fächern eingeschrieben. Auffällig ist allerdings ihr
mit 6 Prozent geringer Anteil an den Studierenden für das
Lehramt (alle Studierenden: 12 Prozent). Angesichts des
hohen Bedarfs von Lehrenden mit Zuwanderungshinter-
grund an den allgemein- und berufsbildenden Schulen
sollte deshalb vor allem bei der Berufsberatung von Abi-
turienten und Hochschülern verstärkt für die entsprechen-
den Studiengänge geworben werden.

2.4.3 Daten zur sozialen Herkunft

Die soziale Herkunft der Studierenden mit Migrationshin-
tergrund unterscheidet sich deutlich von der aller Studie-
renden. Insbesondere die Bildungsinländer/-innen und die
Eingebürgerten kommen mit 42 Prozent bzw. 44 Prozent
aus Familien mit einem niedrigen sozioökonomischen
Status (alle Studierenden: 13 Prozent). Demgegenüber
kommen nur 26 Prozent der Studierenden mit Migra-
tionshintergrund gegenüber 38 Prozent aller Studierenden
aus einem Elternhaus mit einem hohen sozio-ökonomi-
schen Status.

Vor diesem Hintergrund sind die erheblichen Unter-
schiede zwischen den Vergleichsgruppen bei der Studien-

finanzierung wenig überraschend. Studierende mit
Migrationshintergrund sind deutlich häufiger auf Bundes-
ausbildungsförderung (BAföG) und den eigenen
Verdienst während des Studiums angewiesen als der
Durchschnitt aller Studierenden. Studierende mit Migra-
tionshintergrund finanzieren sich zu 30 Prozent durch ei-
genen Verdienst (alle Studierenden: 24 Prozent), zu
22 Prozent über BAföG (alle Studierenden: 14 Prozent)
und zu 39 Prozent über das Elternhaus (alle Studierenden:
52 Prozent). Im Vergleich zum Durchschnitt der Studie-
renden macht die finanzielle Unterstützung durch die El-
tern bei jungen Menschen aus Zuwandererfamilien einen
geringeren Anteil am monatlichen Budget aus. Während
der Durchschnitt aller Studierenden gut die Hälfte der
monatlichen Einnahmen von den Eltern erhält, liegt der
Beitrag der Eltern an den monatlichen Einnahmen der
Bildungsinländer/-innen mit 39 Prozent deutlich niedri-
ger. Dies dürfte regelmäßig an der Einkommenssituation
in Zuwandererfamilien liegen. Die eigene Erwerbstätig-
keit neben dem Studium hat für Studierende mit Migra-
tionshintergrund ebenso wie die Förderung nach dem
BAföG eine größere Bedeutung für die Lebensunterhalts-
sicherung während des Studiums als bei der Gesamtheit
der Studierenden.

Entsprechend ist die Erwerbstätigenquote von Studieren-
den mit Migrationshintergrund (67 Prozent) deutlich hö-
her als die des Durchschnitts aller Studierenden (63 Pro-
zent). 39 Prozent sind laufend parallel zum Studium
erwerbstätig (alle Studierenden: 33 Prozent), und 56 Pro-
zent geben an, auf diesen Verdienst zur Sicherung ihres
Lebensunterhalts angewiesen zu sein (alle Studierenden:
42 Prozent).

Angesichts der deutlich schwierigeren finanziellen Situa-
tion von Studierenden mit Migrationshintergrund ist nicht
auszuschließen, dass die im Berichtszeitraum in einer
Reihe von Bundesländern erfolgte Einführung von Stu-
dienbeiträgen eine besondere und zusätzliche Belastung
für diese Gruppe werden wird.127 Es wird genau darauf zu
achten sein, ob dies bei Studierenden mit Migrationshin-
tergrund, wie generell bei einkommensschwächeren Stu-
dierenden, zu längeren Studienzeiten und vermehrten Stu-
dienabbrüchen führen wird. Positiv zu vermerken ist in
diesem Zusammenhang die von Seiten der Bundesregie-
rung im Rahmen der 22. BAföG-Novelle vorgesehene
Ausweitung des Kreises der BAföG-berechtigten Auslän-
derinnen und Ausländer (vgl. hierzu Kapitel III.8.1) so-
wie die allgemeine Anhebung der BAföG-Sätze.128

2.4.4 Hochschulbildung im Nationalen 
Integrationsplan

Neben den oben erwähnten Themen im Zusammenhang
der Internationalisierung von Bildungsmärkten und Wis-

126 18. Sozialerhebung, a. a. O., S. 435.

127 Aus Sicht der Beauftragten kann die Einführung von Studienbeiträ-
gen durchaus auch Auswirkungen auf die Attraktivität des Hoch-
schulstandorts Deutschland haben, da die Gebührenfreiheit für Bil-
dungsausländer/-innen häufig mitentscheidend für die Wahl des
Hochschullandes sein dürfte.

128 Vgl. Bundestagsdrucksache 16/5172 vom 27. April 2007.
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senschaftsbetrieb hat sich die Arbeitsgruppe „Wissen-
schaft – weltoffen“ des Nationalen Integrationsplans
gezielt auch mit Fragen der Entwicklung der Bildungs-
potenziale von hier aufgewachsenen jungen Menschen
aus Zuwandererfamilien befasst. Mit Blick auf die Tatsa-
che, dass Deutschland mit seinem Akademikeranteil auch
künftig weit unter dem OECD-Durchschnitt liegt,129 heißt
es im Bericht der Arbeitsgruppe: „Daher ist es von ent-
scheidender Bedeutung, dass der Anteil der jungen Men-
schen mit Migrationshintergrund, die in Deutschland ein
Studium aufnehmen bzw. eine berufliche Karriere in der
Wissenschaft anstreben, deutlich steigt.“130

Bund und Länder erklären im Integrationsplan ihre Ab-
sicht, die Begabungspotenziale junger Menschen aus Zu-
wandererfamilien gezielter zu fördern und sie stärker als
bisher für den Erwerb der Hochschulreife und die Auf-
nahme eines Studiums zu motivieren.131 Der Bund wird
dieses Ziel insbesondere durch Erweiterung der migran-
tenspezifischen Fördermöglichkeiten in der Ausbildungs-
und Begabtenförderung unterstützen.132 Im Vorgriff auf
die oben erwähnte geplante Novelle der Ausbildungsför-
derung wurde jungen Ausländerinnen und Ausländern be-
reits ab Januar 2007 die Möglichkeit eröffnet, sich bei
den Begabtenförderwerken zu bewerben. Positiv bewer-
tete die Arbeitsgruppe in diesem Zusammenhang auch
das zunehmende Engagement privater Stiftungen in der
Förderung begabter Studierender mit Migrationshinter-
grund.

Plädiert wird zudem für den gezielten Ausbau studienbe-
gleitender Förderangebote. Genannt werden hier insbe-
sondere eine zielgruppenspezifische Studienberatung und
-begleitung, die Einrichtung von Kontakt- und Servicebü-
ros an den Hochschulen, Paten- bzw. Tandemmodelle, in
denen erfahrene Studierende mit Migrationshintergrund
individuelle Beratung und Begleitung anbieten, sowie mi-
grantenspezifische Coaching-und Laufbahnberatungspro-
gramme. Wie in anderen Bildungsbereichen werden auch
an den Hochschulen begleitende – insbesondere wissen-
schaftssprachliche – Sprachkurse in Deutsch und ergän-
zend auch in den wichtigsten Herkunftssprachen für er-
forderlich gehalten.133

Zudem sind aus Sicht der Arbeitsgruppe auch an den
Hochschulen, in den Studentenwerken und in anderen
Wissenschaftseinrichtungen die interkulturellen Kompe-

tenzen des Fachpersonals zu erhöhen. Dies gilt insbeson-
dere auch für die Studiengänge, in denen die spezifischen
sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen von Stu-
dierenden mit Migrationshintergrund mit Blick auf die
spätere Berufspraxis von besonderer Bedeutung sind, so
z. B. Lehramts- und sozialpädagogische Studiengänge so-
wie Studiengänge, die auf Berufsfelder der bürgernahen
öffentlichen Dienstleistungen oder im internationalen Be-
reich vorbereiten.

3. Arbeitsmarkt

„Eine deutliche Verbesserung der Arbeitsmarktintegra-
tion von Menschen mit Migrationshintergrund ist sowohl
aus sozial- und gesellschaftspolitischen als auch aus
volkswirtschaftlichen Gründen dringend geboten“134 –
dies die Diagnose der Arbeitsgruppe 3, die sich im Rah-
men des Nationalen Integrationsplans mit der Beschäfti-
gungssituation von Migrantinnen und Migranten befasste.
Angesichts der demografischen Entwicklung und des
Rückgangs des Arbeitskräfteangebots in Deutschland
muss es Anliegen von Politik und Wirtschaft sein, die Er-
werbsbeteiligung der Migrantenbevölkerung gezielt zu
erhöhen und insbesondere zur Verbesserung der Qualifi-
kationsstruktur des Erwerbspersonenpotenzials mit Mi-
grationshintergrund beizutragen. Vor diesem Hintergrund
hat die Bundesregierung beschlossen, im Rahmen der
europäischen Beschäftigungsstrategie bei der Umsetzung
des Bundesprogramms zum Europäischen Sozialfonds für
die Förderperiode 2007 bis 2013 „ein besonderes Augen-
merk auf migrationspolitische Aspekte“ zu richten und
„den Nationalen Integrationsplan durch eine Reihe zu-
sätzlicher Maßnahmen besonders zu unterstützen“.135

Im Berichtszeitraum hat sich die Beschäftigungssituation
von Menschen mit Migrationshintergrund nicht verbes-
sert. So liegt die Erwerbsbeteiligung von Menschen mit
Migrationshintergrund immer noch deutlich unter der der
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund. Die Arbeitslo-
senquote von Ausländerinnen und Ausländern ist – nach
einem historischen Höchststand 2005 – im Zuge der aktu-
ellen Konjunktur zwar gesunken, liegt aber immer noch
fast doppelt so hoch wie die der deutschen Bevölkerung.
Erwerbstätige mit Migrationshintergrund und insbeson-
dere Beschäftigte ausländischer Staatsangehörigkeit sind
vom wirtschaftlichen Strukturwandel in besonderem
Maße betroffen und stärker als deutsche Beschäftigte den
Schwankungen der Konjunktur ausgesetzt.

Ein wesentlicher Grund für die schlechtere Arbeitsmarkt-
partizipation von Migranten und Migrantinnen sind feh-
lende oder unzureichende berufliche Abschlüsse und
Qualifikationen. Die Arbeitsgruppe 3 setzte entsprechend
einen Schwerpunkt bei Vorschlägen und Maßnahmen zur
Verbesserung der formalen beruflichen Qualifikationen
und zur beruflichen Weiterbildung von Migrantinnen und
Migranten und plädierte in diesem Zusammenhang insbe-
sondere auch für eine stärkere Anerkennung der Poten-

129 Der Durchschnitt liegt derzeit bei rund 36 Prozent. Nach der neues-
ten Vergleichsstudie der OECD reichen „die Abschlussquoten von
rund 20 Prozent oder weniger des jeweiligen Altersjahrgangs in
Deutschland, Österreich und der Türkei bis zu mehr als 40 Prozent in
Australien, Dänemark, Finnland, Island, Italien, Neuseeland, den
Niederlanden, Norwegen und Polen“. Vgl. Bildung auf einen Blick
2007, a. a. O., S. 3 f.

130 Ebd., S. 192.
131 Ebd., S. 27 und 193.
132 Ebd., S. 18.
133 Vgl. hierzu auch die im Rahmen des bundesweiten Integrationspro-

gramms (nach § 45 AufenthG) erarbeiteten Empfehlungen, deren
Veröffentlichung („Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Ange-
bote sprachlicher Bildung für Menschen mit Migrationshintergrund
in Deutschland“) durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge zurzeit vorbereitet wird.

134 Nationaler Integrationsplan, S. 78.
135 Ebd., S. 18 und 80.
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ziale und informellen Kenntnisse und Fertigkeiten von
Menschen mit Migrationshintergrund.

Die Arbeitsgruppe geht davon aus, dass nicht nur die
Wirtschaft im Zusammenhang von Globalisierung und
gesellschaftlicher Pluralisierung immer stärker auf diffe-
renzierte sprachliche und interkulturelle Kenntnisse von
Beschäftigten angewiesen ist, sondern auch der Öffentli-
che Dienst, der mit seinen Angeboten einer zunehmend
differenzierten Nachfrage nach öffentlichen Dienstleis-
tungen Rechnung zu tragen hat. Vor diesem Hintergrund
haben sich die Bundesregierung und die Länder im Inte-
grationsplan verpflichtet, ihre Einstellungspraxis zu über-
prüfen und eine gezieltere Personalrekrutierung zu betrei-
ben.136

In der Wirtschaft werden Diversity-Strategien seit Ende
der 1990er Jahre immer mehr zum Qualitätsmerkmal von
Unternehmenskonzepten. Im Zuge der wachsenden Inter-
nationalisierung von Arbeits- und Absatzmärkten sind es
insbesondere international tätige Großunternehmen, die
in betriebswirtschaftlichem Interesse Zielsetzung und
Leitlinien des Diversity-Managements adaptieren und da-
mit gleichzeitig auch eine Vorreiterrolle bei der Herstel-
lung innerbetrieblicher Chancengleichheit einnehmen.
Einige dieser Unternehmen137 haben Ende 2006 die Ini-
tiative „Charta der Vielfalt“ ins Leben gerufen, die von
der Bundesregierung unterstützt wird (vgl. auch Kapitel
I.2). Auch auf EU-Ebene wird Diversity-Strategien so-
wohl im Zusammenhang der Sozial- und Beschäftigungs-
politik als auch im Kontext der Chancengleichheitspolitik
ein wichtiger Stellenwert beigemessen. Vor diesem Hin-
tergrund und anknüpfend an die „Charta der Vielfalt“
führt die Beauftragte 2007/2008 mit Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds eine Kampagne „Vielfalt als Chance“
durch, die auf die bessere Berücksichtigung von Men-
schen mit Migrationshintergrund in der betrieblichen und
öffentlichen Einstellungs- und Personalpolitik zielt.

Die Datenlage zur Arbeitsmarktsituation von Migrantin-
nen und Migranten hat sich im Berichtszeitraum deutlich
verbessert. Mit dem Mikrozensus 2005 stellte das Statisti-
sche Bundesamt erstmals Strukturdaten zu Erwerbsperso-
nen mit und ohne Migrationshintergrund zur Verfügung,
und zwar u. a. gegliedert nach beruflicher Bildung, sekto-
raler und beruflicher Verteilung, Einkommen, Arbeitszeit
und Art des Migrationshintergrunds. Anders als in frühe-
ren Berichten der Beauftragten, in denen lediglich die
Arbeitsmarktintegration von Ausländerinnen/Ausländern
beschrieben werden konnte, sind nun Aussagen zur Be-
völkerung mit Migrationshintergrund sowie zu einzelnen
Migrationsgruppen (Spätaussiedler/-innen, Eingebürgerte
oder als Deutsche Geborene und Ausländer/-innen) mög-
lich. Mit diesen Daten wurde nicht nur ein neuer Refe-
renzrahmen für die einschlägige Forschung, sondern auch
für die integrationspolitischen Zielbestimmungen zur Ar-
beitsmarktintegration gesetzt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass das statistische Merkmal
„nichtdeutsche Staatsangehörigkeit“ in der arbeitsmarkt-
bezogenen Fachstatistik und -forschung zunehmend von
Konzepten abgelöst wird, die den Migrationshintergrund
zu erfassen suchen. Damit werden sich die Berichts-
grundlagen im Bereich des Arbeitsmarktes tendenziell
weiter verbessern. Hingewiesen sei hier nur auf die Haus-
haltsbefragung 2005 des Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB), die wichtige Ergebnisse zur wirt-
schaftlichen und sozialen Lage und zur Qualifikations-
struktur von Personen mit Migrationshintergrund lie-
fert.138 Die Bundesagentur für Arbeit hat sich im Rahmen
des Nationalen Integrationsplans verpflichtet, künftig
Eingliederungsbilanzen vorzulegen, die eine differenzier-
tere Analyse der Beteiligung von Migranteninnen und
Migranten an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sowie
der Maßnahmenerfolge ermöglichen.139

Auch zu den Wirkungen der Grundsicherung für Arbeit-
suchende (SGB II) auf Migrantinnen und Migranten wer-
den in absehbarer Zeit Daten vorliegen. Während die im
Berichtszeitraum abgeschlossene Evaluation der Vor-
schläge der Kommission für moderne Dienstleistungen
am Arbeitsmarkt Menschen mit Migrationshintergrund
nicht besonders berücksichtigte, werden die Auswirkun-
gen des SGB II auf die Lage erwerbsfähiger Menschen
mit Migrationshintergrund im Rahmen der Gesetzeseva-
luation gesondert untersucht. Dies ist insofern von beson-
derer Bedeutung, als der Schwerpunkt der Arbeitslosig-
keit von Migranteninnen und Migranten im Rechtskreis
SGB II liegt. Ein Zwischenbericht zur Evaluation soll
Ende 2007 vorgelegt werden; der Abschlussbericht ist für
Mitte 2009 vorgesehen.

3.1 Entwicklung des Erwerbspersonen-
potenzials

Angesichts der demografischen Entwicklung in Deutsch-
land ist der Rückgang des Arbeitskräfteangebots vorge-
zeichnet. Anders als noch im letzten Bericht der Beauf-
tragten erwartet, nehmen das Erwerbspersonenpotenzial140

und das Arbeitskräfteangebot nicht erst ab 2010, sondern
bereits nach 2005 ab (vgl. nachfolgende Tabelle). Den
Zusammenhängen zwischen Bevölkerungsentwicklung,
sich verändernder Altersstruktur, Entwicklung des aus-
ländischen Erwerbspersonenpotenzials und Wanderungs-
effekten kommt damit wachsende Bedeutung zu.

136 Nationaler Integrationsplan, S. 17 bzw. 28.
137 Deutsche Bank, Deutsche BP, Daimler und Deutsche Telekom.

138 Diese Ergebnisse werden zurzeit fortlaufend, u. a. in den Kurzberich-
ten des IAB veröffentlicht.

139 Nationaler Integrationsplan, S. 81.
140 Das Erwerbspersonenpotenzial ist ein Messkonzept für das Arbeits-

kräfteangebot. Es umfasst einerseits die sog. realisierte Erwerbstätig-
keit (Selbstständige und mithelfende Familienangehörige sowie
abhängig Erwerbstätige, d. h. sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigte, Beamte und geringfügig Beschäftigte) und andererseits das
nicht realisierte Arbeitskräfteangebot (registrierte Arbeitslose und
die sog. Stille Reserve). Vgl. Sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung und Erwerbstätigkeit, Entwicklung und Struktur 2000 – 2007,
Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg 2007.
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Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials 2000, 2005 bis 2007
Jahresdurchschnitte in Mio.

Quelle: IAB-Kurzbericht 5/2007
1 Arbeitslose mit Nebenjob (weniger als 15 Stunden in der Woche) sind im Erwerbspersonenpotenzial nur einmal berücksichtigt, werden aber zum

Teil sowohl bei den Erwerbstätigen als auch bei den Arbeitslosen gezählt (vgl. IAB-Kurzbericht).
2 Geschätzter Jahresdurchschnitt.

Jahr 2000 2005 2006 2007

Erwerbspersonenpotenzial1 44,18 44,53 44,49 44,392

Erwerbstätigkeit 39,14 38,82 39,1 39,482

sozialversicherungspflichtige Beschäftigter 27,88 26,24 26,38 26,712

registrierte Arbeitslose 3,89 4,86 4,49 3,852

Stille Reserve 1,532 1,422 1,422 1,512
Die Annahmen zur Entwicklung des Erwerbspersonen-
potenzials im letzten Bericht der Beauftragten141 basierten
auf einer Projektion des IAB aus dem Jahr 2005142, die
u. a. von einer anhaltenden Nettozuwanderung von rund
200 000 Ausländerinnen und Ausländern p. a. ausging.
Dieser Wert wurde jedoch in den letzten Jahren deutlich
unterschritten und lag 2006 bei nur noch 75 000. Auch der
in der Vergangenheit stets positive Wanderungssaldo von
Deutschen ist seit Jahren stark rückläufig und war 2005
und 2006 sogar negativ. Anhaltspunkte für eine Umkehr
dieser Trends gibt es bisher nicht. Insgesamt belief sich der
Nettowanderungssaldo 2006 lediglich noch auf 23 000 Per-
sonen (vgl. Tabelle 5 im Anhang). Das Arbeitskräfteange-
bot ging damit bereits im Jahr 2006 um 40 000 Personen
zurück und wird im laufenden Jahr absehbar um weitere
100 000 sinken.143 Weder die Neuregelungen des Zuwan-
derungsrechts144 noch die Osterweiterung145 haben im Be-
richtszeitraum nachhaltige quantitative oder qualitative
Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt entfalten können.

Unabhängig von den aktuellen Entwicklungen des Netto-
zugangs ist sich die Fachöffentlichkeit einig, dass Zuwan-
derung die langfristigen demografischen Einflüsse nicht
aufhalten, sondern allenfalls verlangsamen kann. In wel-
chem Maße dies gelingt, wird wesentlich davon abhän-
gen, wie sich Deutschland im „Wettbewerb um die besten
Köpfe“ im Vergleich mit anderen Ländern, die zum Teil

ähnliche demografische Grundmuster aufweisen, profi-
liert. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Fach-
kräften hat die Bundesregierung mit der neuen Zulas-
sungsverordnung, die den Arbeitsmarktzugang für
ausländische Hochschulabsolventen erleichtert (vgl. Ka-
pitel III.3.2), hier einen ersten Schritt getan.

Während das Erwerbspersonenpotenzial bzw. die Ange-
botsseite durch Zuwanderung derzeit nicht gestützt wird,
entwickelt sich der Arbeitskräftebedarf in Deutschland
unerwartet dynamisch.146 Anders als in vorangegangenen
Konjunkturzyklen wird der Abbau der Unterbeschäfti-
gung in dieser Aufschwungphase sehr viel unmittelbarer
direkt aus Arbeitslosigkeit gespeist.147 Ob und in wel-
chem Maße sich dieser allgemeine Rückgang der Arbeits-
losigkeit auf die von Migrantinnen und Migranten aus-
wirkt, wird zu beobachten sein.

Bei rückläufigem Arbeitskräfteangebot kommt der Erhö-
hung der Erwerbsbeteiligung und der Stärkung der Quali-
fikationsstruktur des Erwerbspersonenpotenzials eine
(nicht nur) arbeitsmarktstrategische Bedeutung zu:148

Dies gilt insbesondere auch für das Arbeitskräftepotenzial
mit Migrationshintergrund, das eine schlechtere Qualifi-
kationsstruktur aufweist als das ohne Migrationshinter-
grund. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang, dass seit
Anfang 2005 in der Folge der Hartz-IV-Reformen ein Teil
der sogenannten Stillen Reserve (knapp 0,4 Mio.) als er-

141 Vgl. 6. Lagebericht B II.2, S. 77.
142 IAB-Kurzbericht Nr. 24/2005, „Besserung langfristig möglich“.
143 IAB-Kurzbericht Nr. 5/2007, „Arbeitslosigkeit sinkt unter vier Mil-

lionen“.
144 Da das am 1. Januar 2005 in Kraft getretene Zuwanderungsgesetz die

vorher bestehenden Regelungen zum Arbeitskräftezugang von Au-
ßen weitgehend fortschreibt, hat es praktisch keine Auswirkungen
auf die Potenzialentwicklung.

145 Vgl. zur Wirkung der Aussetzung der Arbeitnehmerfreizügigkeit
durch die deutschen Übergangsregelungen beim Beitritt der zehn
neuen Mitgliedstaaten z. B. Brückner, Herbert: EU-Osterweiterung.
Übergangsfristen führen zur Umlenkung der Migration nach Groß-
britannien und Irland, in: DIW Wochenbericht 22 2005.

146 Die o. g. IAB-Projektion 2005 ging noch von einem Beschäftigungs-
zuwachs von + 200 000 bis 2010 aus und prognostizierte für die Zeit
2010 bis 2020 eine Halbierung der Unterbeschäftigung und damit ei-
nen langfristigen Fachkräftemangel. Derzeit wächst der Arbeitskräf-
tebedarf jedoch wesentlich kräftiger und die Unterbeschäftigung geht
stärker zurück: Von August 2005 bis August 2007 stieg die (saison-
bereinigte) Erwerbstätigkeit um mehr als eine Million und die (sai-
sonbereinigte) Arbeitslosigkeit ging um 1,1 Millionen zurück.

147 IAB-Kurzbericht 15/2007 „Ein robuster Aufschwung mit freundli-
chem Gesicht“.

148 Vgl. z. B. Brückner, Herbert: Migration und Demografie, in: Frech,
Siegfried (Hrsg.): Die offene Gesellschaft, Schwalbach 2007.
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werbsfähige Hilfsbedürftige sichtbar wurde und nun auch
in der Arbeitslosenstatistik abgebildet wird.149 Hierbei
handelt es sich in erheblichem Umfang um Geringqualifi-
zierte, unter denen Migrantinnen und Migranten beson-
ders stark vertreten sind.150

Da die Altersstruktur der Bevölkerung mit Migrationshin-
tergrund von der der Bevölkerung ohne Wanderungshin-
tergrund abweicht und insbesondere die jüngeren Jahr-
gänge hier deutlich stärker besetzt sind, wird – entgegen
dem gesellschaftlichen Gesamttrend – dieses spezifische
Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland weiter zuneh-
men und die Nachfrage nach Ausbildung und Arbeit ent-
sprechend steigen. Bei den unter 25-Jährigen beträgt der
Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund be-
reits heute 27 Prozent (im Bevölkerungsdurchschnitt sind
es 18 Prozent) und er wird – demografisch vorgezeichnet –
weiter ansteigen. Eine höhere Erwerbsbeteiligung und
eine bessere Qualifikationsstruktur des Arbeitskräftepo-
tenzials haben dabei durchaus gesellschaftspolitisches
Gewicht, denn sie können erhebliche Rückwirkungen auf
ganz verschiedene gesellschaftliche Bereiche, wie etwa
Konsum, Freizeitverhalten und kulturelle Beteiligung bis
hin zur Stärkung der Sozialversicherungssysteme auslö-
sen. Ausländische Beschäftigte und ihre Familien leisten
– trotz überdurchschnittlichem Arbeitslosigkeitsrisiko
und niedrigerer Durchschnittseinkommen – bereits jetzt
einen positiven Nettobeitrag zum Steueraufkommen und
für das Sozialversicherungssystem.151 Die öffentlichen
Haushalte und damit die Gesellschaft als Ganzes profitie-

ren somit vom Beitrag der in Deutschland lebenden und
arbeitenden Ausländerinnen und Ausländer.

3.2 Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund

Die Teilnahme am Arbeitsleben ist in einer auf Erwerbs-
wirtschaft ausgerichteten Gesellschaft entscheidend für ge-
lingende Integration. Nach Mikrozensus liegt die durch-
schnittliche Erwerbsbeteiligung152 von Personen mit
Zuwanderungshintergrund mit rund 68 Prozent (Mi-
grantinnen 58 Prozent) deutlich unter der von Personen
ohne Migrationshintergrund (75 Prozent). Allerdings gibt
es zwischen den Migrationsgruppen beträchtliche Unter-
schiede: Während die Erwerbsquote der (Spät-)Aussiedler/
-innen mit fast 74 Prozent den Gesamtdurchschnittswert
erreicht, liegt sie bei den Eingebürgerten bzw. als Deutsche
Geborenen bei knapp 68 Prozent und bei den Nichtdeut-
schen bei knapp 66 Prozent (vgl. nachfolgende Tabelle).

Noch größer ist mit zwölf Prozentpunkten der Abstand
zwischen der realisierten Erwerbstätigenquote der Bevöl-
kerung mit (56 Prozent) und ohne (knapp 68 Prozent) Mi-
grationshintergrund. Bei der (Spät-)Aussiedlerpopulation
beträgt die Abweichung allerdings lediglich fünf Prozent-
punkte, während sie bei den Nichtdeutschen 15 Prozent-
punkte beträgt. Ausländerinnen weisen eine Realisie-
rungsquote von unter 43 Prozent auf; der Abstand zu
deutschen Frauen ohne Migrationshintergrund beträgt
fast 20 Prozentpunkte. Diese Zahlen machen mehr als
deutlich, dass Maßnahmen zur Stärkung der Erwerbsbe-
teiligung von Migranten und Migrantinnen nicht nur un-
ter integrationspolitischen Gesichtspunkten sinnvoll sind,
sondern auch zur Aktivierung beträchtlicher Angebots-
reserven beitragen würden.

149 Dies erklärt u. a. den starken Niveauanstieg der Arbeitslosenzahlen
zu Jahresbeginn 2005.

150 IAB-Forschungsbericht 9/2007 „Qualifikationsspezifische Arbeitslo-
sigkeit im Jahr 2005 und die Einführung der Hartz-IV-Reform“,
S. 16.

151 IZA Discussion Paper NO. 2444, Kosten-Nutzen-Bilanz der Zuwan-
derung, Dezember 2006; Straubhaar, Thomas: „Wirtschaftliche Fol-
gen der Zuwanderung“, in: Frech, Siegfried (Hrsg.), S. 190.

152 Der Anteil der Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Erwerblose) an
der Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jah-
re) wird als Erwerbsquote bezeichnet.
Erwerbsquoten und Erwerbslosenquoten nach Migrationshintergrund und Geschlecht 2005
Angaben in Prozent

Geschlecht Erwerbsquote realisierte Erwerbslosen-
quote

Bevölkerung ohne 
Migrationshintergrund

männlich 81,0 73,0 9,8

weiblich 68,9 62,2 9,8

gesamt 75,0 67,6 9,8

Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund

männlich 78,2 63,6 18,6

weiblich 58,1 48,2 17,2

gesamt 68,3 56,0 18,0
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n o c h  Erwerbsquoten und Erwerbslosenquoten nach Migrationshintergrund und Geschlecht 2005

Quelle: Statistisches Bundesamt; Sonderauswertung des Mikrozensus 2005 für die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und
Integration sowie eigene Berechnungen

Geschlecht Erwerbsquote realisierte Erwerbslosen-
quote

da
ru

nt
er

(Spät-) Aussiedler/innen 
und Nachkommen

männlich 80,1 68,1 15,0

weiblich 67,4 57,5 14,6

gesamt 73,7 62,8 14,8

Eingebürgerte und als Deut-
sche geborene Kinder von 
Zuwanderern

männlich 75,7 63,0 16,5

weiblich 59,8 50,4 15,8

gesamt 67,8 56,9 16,2

Zugewanderte und in 
Deutschland geborene 
Ausländer/innen

männlich 78,1 61,8 21,0

weiblich 52,9 42,6 19,5

gesamt 65,9 52,5 20,4

gesamt

männlich 80,4 71,2 11,5

weiblich 66,8 59,5 11,0

gesamt 73,7 65,4 11,3
3.3 Erwerbstätigkeit der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund

Nach Erwerbstätigenrechnung153 lag die Zahl der Er-
werbstätigen im Jahr 2005 bei 38,8Millionen, stieg in
2006 auf 39,1 Millionen und überschritt im September
2007 die Rekordmarke von 40 Millionen. Der Mikro-
zensus 2005 weist 36 Millionen Erwerbstätige im er-
werbsfähigen Alter von 15 – 64 Jahren aus154 und zwar
30 Millionen bzw. 83 Prozent ohne und sechs Millionen

bzw. 17 Prozent mit Migrationshintergrund. Die Hälfte
der erwerbstätigen Personen mit Zuwanderungshinter-
grund waren Ausländerinnen oder Ausländer, 29 Pro-
zent kamen aus (Spät-)Aussiedlerfamilien und 21 Pro-
zent waren Eingebürgerte oder als Deutsche Geborene
(vgl. unten stehende Tabelle).

Während der Frauenanteil bei den Erwerbstätigen ohne
Migrationshintergrund 46 Prozent beträgt und bei Einge-
bürgerten und (Spät-)Aussiedlerinnen/-aussiedlern prak-
tisch gleich auf liegt, beträgt er bei den Nichtdeutschen
nur 39 Prozent. Differenziert man die Mikrozensus-Daten
nach Herkunftsländern, so zeigt sich, dass die größten Er-
werbsgruppen ihren Hintergrund in der Türkei (906 000),
in Polen (487 000), der Russischen Föderation (462 000)
und Italien (393 000) haben.

153 Erwerbstätigkeit einschließlich der sog. Mini- und Midijobs sowie
der Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II.

154 Die Differenz ist auf eine Untererfassung der geringfügig Beschäftig-
ten im Mikrozensus zurückzuführen. Vgl. Statistisches Bundesamt,
Mikrozensus und Arbeitskräfteerhebung, Wiesbaden 2006.
Erwerbstätige 2005 nach Migrationshintergrund und Geschlecht

Geschlecht
Erwerbstätige (15–64 Jahre)

1.000 %

Bevölkerung ohne Migrationshintergrund

männlich 16.331 54,4

weiblich 13.704 45,6

gesamt 30.035 83,3

Bevölkerung mit Migrationshintergrund

männlich 3.474 57,8

weiblich 2.536 42,2

gesamt 6.011 16,7
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n o c h  Erwerbstätige 2005 nach Migrationshintergrund und Geschlecht

Quelle: Statistisches Bundesamt; Sonderauswertung des Mikrozensus 2005 für die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und
Integration sowie eigene Berechnungen

Geschlecht
Erwerbstätige (15–64 Jahre)

1.000 %

da
ru

nt
er

(Spät-) Aussiedler/innen und Nachkommen

männlich 940 54,0

weiblich 800 46,0

gesamt 1.741 29,0

Eingebürgerte und als Deutsche geborene Kinder 
von Zuwanderern

männlich 697 56,1

weiblich 544 43,8

gesamt 1.243 20,7

Zugewanderte und in Deutschland geborene 
Ausländer/innen

männlich 1.837 60,7

weiblich 1.191 39,3

gesamt 3.027 50,4

gesamt

männlich 19.806 54,9

weiblich 16.240 45,1

gesamt 36.047 100
3.4 Selbstständigkeit von Migrantinnen und 
Migranten

Selbstständigkeit und Unternehmertum von Migrantinnen
und Migranten sind sowohl integrationspolitisch als auch
ökonomisch von Interesse. In integrationspolitischer Per-
spektive lässt sich der Schritt in die Selbstständigkeit
nicht nur als Ausdruck von Integrationsbereitschaft wer-
ten, sondern steht darüber hinaus für ein komplexes Ar-
rangement mit dem Markt und institutionellen Gegeben-
heiten. In ökonomischer Perspektive sind die vielfältigen
Beiträge zur Stärkung der Wirtschaftskraft, die Erweite-
rung des Produktangebots, die Schaffung von Erwerbs-
und Beschäftigungsmöglichkeiten und die entsprechen-
den Beiträge zum Steuer- und Sozialversicherungsauf-
kommen von Bedeutung. Im Rahmen der europäischen
Wirtschafts- und Beschäftigungsstrategie wird daher der
Stärkung des Unternehmergeistes und der Wettbewerbs-
und Anpassungsfähigkeit von Unternehmen ein hoher
Stellenwert beigemessen.

Seit den 1990er Jahren nimmt die Selbstständigkeit in
Deutschland wieder zu; insbesondere in den vergangenen
Jahren haben sich die Gründeraktivitäten insgesamt
deutlich verstärkt. Hieran haben Ausländer bzw. Auslän-
derinnen im Vergleich der Migrationsgruppen einen be-
sonderen Anteil. Die bereits im letzten Bericht der Beauf-
tragten155 konstatierte hohe Gründungsbereitschaft der
nichtdeutschen Bevölkerung lässt sich auch anhand der
aktuellen Daten des Mikrozensus belegen.

2005 lag die Selbstständigenquote156 der ausländischen
Bevölkerung mit fast 12 Prozent doppelt so hoch wie

noch Anfang der 1990er Jahre (6 Prozent). Während im
letzten Bericht noch festgestellt wurde, dass sich die
Selbstständigenquoten der ausländischen und deutschen
Bevölkerung praktisch angeglichen hatten, hat die Quote
der Nichtdeutschen die der Deutschen mit und ohne Mi-
grationshintergrund inzwischen deutlich überholt. Im
Vergleich der Herkunftsgruppen ohne deutsche Staatsan-
gehörigkeit liegt sie mit 17 Prozent bei Erwerbstätigen
mit italienischem und polnischem Pass besonders hoch
und bei denen mit türkischem Pass (7 Prozent) besonders
niedrig, obwohl diese die zweitgrößte Gruppe der auslän-
dischen Selbstständigen stellen. Wesentlich geringer als
in den anderen Migrationsgruppen ist die Gründungsbe-
reitschaft der (Spät-)Aussiedler/-innen (vgl. nachfolgende
Tabelle).

Ebenfalls zugenommen hat im Berichtszeitraum die
Selbstständigkeit von Frauen. Mit oder ohne Migrations-
hintergrund stellen sie rund 30 Prozent der selbstständig
Tätigen. Bei Ausländerinnen liegt der Anteil mit 28 Pro-
zent etwas niedriger. Von den erwerbstätigen Migrantin-
nen sind knapp 7 Prozent selbstständig; ihre Selbstständi-
genquote liegt damit niedriger als die durchschnittliche
Quote der weiblichen Bevölkerung insgesamt. Wie bei
den Männern, so sind es auch bei den Migrantinnen dieje-
nigen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, die sich
überproportional häufig für eine Gründung entscheiden.
Die Selbstständigenquote der Ausländerinnen weist unge-
brochen eine höhere Dynamik auf als die von deutschen
Frauen und hat diese nunmehr auch erkennbar hinter sich
gelassen. Differenziert nach Herkunftsländern stellen
Frauen mit polnischem, türkischem und italienischem
Hintergrund die größten Selbstständigengruppen.

Der beschäftigungspolitische Beitrag der Migrantenunter-
nehmen lässt sich derzeit nur schätzen. Bestimmt wird er

155 Vgl. 6. Lagebericht B II. 2.3.1, S. 86.
156 Anteil der Selbstständigen an allen Erwerbstätigen.
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Selbstständigenquote 2005 nach Migrationshintergrund und Geschlecht
Angaben in Prozent

Quelle: Statistisches Bundesamt; Sonderauswertung des Mikrozensus 2005 für die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und
Integration sowie eigene Berechnungen

Insgesamt Frauen Männer

% % %

Bevölkerung ohne Migrationshintergrund 11,5 7,6 14,7

Bevölkerung mit Migrationshintergrund 9,6 6,8 11,7

da
ru

nt
er

(Spät-)Aussiedler/-innen und Nachkommen 5,5 4,2 6,5

Eingebürgerte und als Deutsche geborene Kinder 
von Zuwanderern 10,3 7,1 12,6

Zugewanderte und in Deutschland geborene 
Ausländer/innen 11,8

8,3
14,0

gesamt 11,2 7,5 14,2
durch die ausgeprägt kleinbetriebliche Struktur und die
vergleichsweise geringe Zahl von Beschäftigten in diesen
Unternehmen: Zwei Drittel der Betriebe haben weniger
als vier Beschäftigte und die Quote der sogenannten Solo-
Selbstständigen liegt mit 61 Prozent um mehr als fünf
Prozentpunkte über der von Deutschen ohne Wande-
rungshintergrund. Migrantinnen sind noch häufiger ohne
Beschäftigte selbstständig (Ausländerinnen zu 72 Pro-
zent; vgl. Tabelle 24 im Anhang). Orientiert man sich an
den Berechnungen zu den Arbeitsplatzeffekten durch Un-
ternehmen mit ausländischen Inhaberinnen und Inha-
bern157, so dürfte für die Gruppe der ca. 600 000 Migran-
tenunternehmen ein Gesamterwerbseffekt von über zwei
Mio. sicher realistisch geschätzt sein. Das heißt, dass min-
destens jeder zwanzigste Erwerbstätige in Deutschland sei-
nen Arbeitsplatz in einem Migrantenunternehmen hat.
Die Motive für Selbstständigkeit sind vielfältig. Auch für
die Gründungsentscheidungen von Migrantinnen und Mi-
granten spielen meist mehrere Motive bzw. Faktoren eine
ausschlaggebende Rolle.158 Die Zusammenschau aktuel-
ler Studien zur Selbstständigkeit von Migratinnen und
Migranten legt jedoch nahe, dass diese eher gründerspezi-
fisch als migrationsspezifisch sind. Bislang ging man da-
von aus, dass fehlende Informiertheit und eine geringere
Inanspruchnahme von Förderleistungen bei Selbstständi-
gen mit Migrationshintergrund relativ stärker ausgeprägt

sind. Eine jüngst erschienene Studie kommt hier zu ande-
ren Ergebnissen: „Da Gründer mit Migrationshintergrund
Beratungsangebote zum Schritt in die Selbstständigkeit
ähnlich intensiv nutzen wie deutsche Gründer, kann die
häufig vertretene These, Migranten seien schlechter als
Deutsche auf ihr Gründungsvorhaben vorbereitet, nicht
bestätigt werden“.159 Wie für Gründer ohne Migrations-
hintergrund sind Fördermöglichkeiten, Fragen der Kun-
dengewinnung, Kenntnisse der Buchführung und des
Rechnungswesens, die bessere Vernetzung mit anderen
Gründern, der Wunsch nach professioneller Beratung und
Coaching in der Phase nach der Gründung auch typisch
für Migrantenunternehmer/innen, wenngleich hier der
eine oder andere Aspekt stärker nachgefragt wird.160

Auch im Nationalen Integrationsplan wird der wirtschaft-
liche Stellenwert von Betriebsgründungen durch Migran-
tinnen und Migranten gewürdigt und insbesondere ein
Bedarf an passgenaueren Angeboten der Gründungs-
beratungen und des Coachings in der Gründungsphase
diagnostiziert. Sowohl Bund und Länder als auch die In-
dustrie-, Handels- und Handwerkskammern haben sich
verpflichtet, ihre spezifischen Angebote für Gründerin-
nen und Gründer mit Migrationshintergrund (z. B. in
Form von Informationsmaterial und Veranstaltungen in
Herkunftssprachen und gezielter Unterstützung in außen-
wirtschaftlichen Fragen) zu verstärken.

Die Fördermöglichkeiten für Existenzgründungen aus Ar-
beitslosigkeit heraus – d. h. Existenzgründerzuschüsse
und Überbrückungsgeld161 sowie das Einstiegsgeld bei
selbstständiger Erwerbstätigkeit – werden auch von Per-
sonen mit Migrationshintergrund in beachtlichem Um-
fang in Anspruch genommen. So weisen die Eingliede-
rungsbilanzen nach § 54 SGB II bzw. § 11 SGB III für

157 Leicht, Rene u. a.: Die Bedeutung der ethnischen Ökonomie in
Deutschland, Mannheim 2006, S. 12.

158 Häufig genannt werden als Gründungsmotive („Pull“-Faktoren) der
Wunsch nach Unabhängigkeit, die Verwirklichung einer eigenen
Idee, Prestigegewinn und Wunsch nach sozialem Aufstieg, die Ver-
wertung von Qualifikation, Verdienstmöglichkeiten, die flexiblere
Arbeitszeitgestaltung und die bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Wichtige „Push“-Faktoren für Selbstständigkeit sind Arbeits-
marktsituation oder Arbeitslosigkeit, Unzufriedenheit mit der Ar-
beit(-ssituation), Benachteiligungen im Betrieb oder familiäre Ver-
pflichtungen. Die eigenen Gründungsmotive haben insgesamt einen
deutlich höheren Stellenwert als die „Push“-Faktoren. Vgl. u. a.
Leicht, Rene a. a. O. sowie Franken, Swetlana: Unternehmerinnen
mit Migrationshintergrund, Arbeitsbericht an die Beauftragte der
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Köln
2007.

159 „Unternehmensgründungen von Personen mit Migrationshinter-
grund“, KfW-Research, Nr. 27, September 2007, S. 11.

160 Leicht, Rene, a. a. O., Franken, Swetlana, a. a. O. sowie „Perspektive
Selbstständigkeit“, Studie des Büros für Existenzgründungen, Mün-
chen 2004.

161 Die beiden Instrumente wurden zum 1. August 2006 zum „Grün-
dungszuschuss“ zusammengefasst.
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2005 über 33 000 Förderungen von Arbeitslosen mit Mi-
grationshintergrund aus.162

Insgesamt ist die Migrantenökonomie von Vielfalt ge-
prägt und keinesfalls als „Nischenökonomie“ zu beschrei-
ben. Ihre Aktivitäten richten sich keineswegs in erster Li-
nie auf die jeweilige Herkunftsgruppe; Kundenkreise
gleicher Herkunft haben eher eine geringe Bedeutung.
Anhand von Studien163 lässt sich eine Reihe von Beson-
derheiten von Migrantenbetrieben herausarbeiten:

– Migrantinnen und Migranten gründen häufiger im
Vollerwerb als Deutsche ohne Migrationshinterg rund.

– Ausländer/innen aus den klassischen Anwerbeländern
(insb. Griechenland, Italien, Türkei) sind in der Gas-
tronomie und/oder im Handel relativ stärker vertreten.

– Selbstständige Migrantinnen und Migranten sind zah-
lenmäßig unterdurchschnittlich im Handwerk tätig.

– Unternehmensnahe, wissensintensive sowie freiberuf-
liche Dienstleistungen werden häufiger von Migran-
tinnen und Migranten mit deutschem Pass als von
Ausländerinnen und Ausländern ausgeübt.

– Selbstständige Migrantinnen sind fast ausschließlich
in Tätigkeitsfeldern des Dienstleistungssektors tätig
(96 Prozent) und zu über 70 Prozent sogenannte Solo-
Selbstständige.

– Die sogenannte Fluktuationsrate von Migrantenbetrie-
ben ist relativ hoch, d. h. die Anzahl der Gründungen
und Schließungen ist – bei einer insgesamt steigenden
Anzahl von Betrieben – überdurchschnittlich.

– Der Anteil der Kreditaufnahmen ist höher, das durch-
schnittliche Kreditvolumen kleiner, die (finanzielle)
Unterstützung durch die Familie größer, der Wunsch
nach erleichtertem Zugang zu Kleinkrediten ausge-
prägter, der Bedarf an Großkrediten geringer als bei
deutschen Selbstständigen ohne Migrationshinter-
grund.

3.5 Migrantinnen und Migranten nach 
Qualifikation, Wirtschaftszweigen 
und Stellung im Beruf

Berufliche Bildung ist ein entscheidender Faktor für die
Chancen im Erwerbssystem und für das Risiko Arbeitslo-
sigkeit. Erwerbstätige mit und ohne Migrationshinter-
grund unterscheiden sich nach den Daten des Mikrozen-
sus 2005 in ihrem beruflichen Qualifikationsniveau
beträchtlich voneinander. Während 36 Prozent der Er-
werbstätigen mit Migrationshintergrund keinen berufli-

chen Abschluss haben, ist dies bei nur 11 Prozent bei de-
nen ohne Migrationshintergrund der Fall. Auch bei den
jeweiligen beruflichen Abschlüssen sind die Differenzen
deutlich (vgl. nachfolgende Tabelle).

Im Vergleich der Migrationsgruppen ist festzustellen,
dass die Anteile der beruflich nicht Qualifizierten an den
Erwerbstätigen164 stark voneinander abweichen. Den
höchsten Anteil „ohne Ausbildung“ haben die Nichtdeut-
schen (45 Prozent), während er bei der (Spät-)Aussiedler-
population mit 23 Prozent deutlich niedriger liegt. Ande-
rerseits ist in dieser Gruppe der Akademikeranteil mit
11 Prozent relativ niedrig; Eingebürgerte erreichen hier
mit über 17 Prozent fast den Akademikeranteil aller Er-
werbstätigen und mit über 8 Prozent weisen die (Spät-)
Aussiedler/-innen den höchsten Meister- bzw. Techniker-
anteil aus. Alle diese Aussagen gelten auch für Migran-
tinnen, sind hier allerdings noch etwas ausgeprägter.

In der Betrachtung nach Herkunftsregionen weisen Er-
werbstätige mit türkischem (60 Prozent), griechischem
(54 Prozent) und italienischem (48 Prozent) Hintergrund
die höchsten Unqualifizierten-Anteile auf. Bei Zugewan-
derten aus den anderen EU(25)- Mitgliedstaaten und noch
stärker bei den interkontinental Gewanderten springen die
überdurchschnittlichen Anteile von Hochqualifizierten
ins Auge. Allerdings bleiben die absoluten Zahlen über-
schaubar. So sind z. B. insgesamt nur 50 000 und damit
weniger als 1 Prozent der hochqualifizierten Erwerbstäti-
gen nord- oder südamerikanischer Herkunft.

Die Verteilung der Erwerbstätigen nach Wirtschaftszwei-
gen zeigt, dass Migrantinnen und Migranten weiterhin
stärker im Produzierenden Gewerbe (36 Prozent; Er-
werbstätige insgesamt: 30 Prozent) und seltener im
Dienstleistungssektor (63 Prozent; insgesamt: 68 Pro-
zent) tätig sind (vgl. Schaubild 1 im Anhang). Dabei sind
ausländische Erwerbstätige etwas seltener als die anderen
Migrationsgruppen im Produzierenden Gewerbe (34 Pro-
zent) und etwas stärker im Tertiären Sektor vertreten
(65 Prozent). Ähnlich stark wie Frauen ohne Migra-
tionshintergrund sind Migrantinnen (zu rund 80 Prozent)
im Dienstleistungssektor tätig.

Auch für diesen Berichtszeitraum gilt, dass Erwerbstätige
mit Migrationshintergrund relativ häufiger als Arbeiter
(40 Prozent; Erwerbstätige insgesamt: 30 Prozent) und
vergleichsweise seltener als Angestellte (48 Prozent; ins-
gesamt: 53 Prozent) tätig sind. Bei den Migrantinnen liegt
der Angestelltenanteil mit 52 Prozent höher als bei den
männlichen Migranten, aber deutlich niedriger als beim
Durchschnitt aller erwerbstätigen Frauen (65 Prozent).
Allerdings ist festzustellen, dass Ausländerinnen wesent-
lich seltener (45 Prozent) als andere Migrantinnen im An-
gestelltenverhältnis und überproportional häufig als Ar-
beiterinnen (43 Prozent) tätig sind.

Auch im Beamtenverhältnis sind Erwerbstätige mit Mi-
grationshintergrund kaum vertreten (1 Prozent; insge-
samt: 6 Prozent; vgl. Schaubild 2 im Anhang). Diese Zahl

162 Eingliederungsbilanz SGB II 2005/Eingliederungsbilanz SGB III,
Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg 2006. In den Eingliederungsbi-
lanzen kann nur der Teil der Migranten abgebildet werden, der zum
Zeitpunkt des Förderbeginns als „Ausländer“ oder „Spätaussiedler“
erfasst ist oder seit Dezember 1996 in den Geschäftsdaten der Bun-
desagentur für Arbeit einmal in einer der beiden Kategorien geführt
wurde.

163 Leicht, Rene, a. a. O.; Franken, Swetlana, a. a. O.; KfW-Research,
Nr. 27 a. a. O. sowie Deutsche Ausgleichsbank: Wirtschaftsdynamik
durch Existenzgründungen von Migranten, Bonn 2003.

164 Ohne Erwerbstätige in Ausbildung sowie Erwerbstätige, die keine
Angabe gemacht haben.



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 53 – Drucksache 16/7600

Erwerbstätige nach Migrationshintergrund, Geschlecht und Berufsabschluss 2005
Angaben in Prozent

Quelle: Statistisches Bundesamt; Sonderauswertung des Mikrozensus 2005 für die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und
Integration sowie eigene Berechnungen
1 Einschließlich Anlernausbildung, Berufspraktikum und Berufsvorbereitungsjahr
2 Gesamtzahl der Erwerbstätigen ohne Erwerbstätige in Ausbildung und Erwerbstätige ohne Angabe des Berufsabschlusses

Geschlecht
ohne be-
ruflichen 

Abschluss1

mit beruf-
licher Aus-

bildung 
oder 

Berufs-
fachschule

Meister-/
Techniker-

ausbil-
dung oder 

gleich-
wertig

Fachhoch-
schul- oder 

Hoch-
schulstu-

dium

gesamt2

% % % % %

Bevölkerung ohne 
Migrationshintergrund

männlich 9,6 57,4 12,6 20,4 100,0

weiblich 13,3 62,3 9,2 15,3 100,0

gesamt 11,3 59,7 11,0 18,1 100,0

Bevölkerung mit
Migrationshintergrund

männlich 34,7 44,6 6,1 14,6 100,0

weiblich 37,7 43,6 5,4 13,3 100,0

gesamt 36,0 44,2 5,8 14,1 100,0

da
ru

nt
er

(Spät-)Aussiedler/innen 
und Nachkommen

männlich 21,7 57,3 9,4 11,6 100,0

weiblich 25,4 56,3 7,1 11,1 100,0

gesamt 23,4 56,9 8,3 11,4 100,0

Eingebürgerte und als 
Deutsche geborene Kinder 
von Zuwanderern

männlich 30,4 44,2 7,1 18,3 100,0

weiblich 32,3 46,7 5,2 15,7 100,0

gesamt 31,3 45,2 6,3 17,2 100,0

Zugewanderte und in 
Deutschland geborene 
Ausländer/innen

männlich 42,6 38,4 4,2 14,8 100,0

weiblich 48,0 33,9 4,3 13,7 100,0

gesamt 44,7 36,7 4,2 14,4 100,0

gesamt

männlich 13,9 55,2 11,5 19,4 100,0

weiblich 16,9 59,5 8,6 15,0 100,0

gesamt 15,3 57,1 10,2 17,4 100,0
lässt – wie auch die zur Beschäftigung im Wirtschaftsab-
schnitt „Öffentliche Verwaltungen und Sozialversiche-
rungen“ in der Beschäftigtenstatistik (vgl. Tabelle 26 im
Anhang) – nur bedingt Rückschlüsse auf die Migranten-
beschäftigung im Öffentlichen Dienst insgesamt zu. Zu
den Angestellten und Arbeitenden im Öffentlichen Dienst
liegen keine Daten vor, die nach Migrationshintergrund
ausgewertet werden könnten.

3.6 Sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung von Ausländerinnen 
und Ausländern

Für den Bereich sozialversicherungspflichtiger Beschäfti-
gung können keine Aussagen zu Beschäftigten mit Mi-

grationshintergrund gemacht werden, da der Mikrozensus
hierzu keine Daten enthält und die Beschäftigtenstatis-
tik165 lediglich nach Staatsangehörigkeiten unterscheidet.

Mitte 2007 gab es annähernd 27 Millionen sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigte in Deutschland.166 Die so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigung von Auslände-
rinnen und Ausländern erreichte im Jahr 2001 mit rund

165 Die Beschäftigtenstatistik ist eine Gesamtstatistik, die auf der Melde-
pflicht der Arbeitgeber (§ 28a Abs. 3 SGB IV) an die Sozialversiche-
rungsträger (BfA) basiert und durch die Bundesagentur für Arbeit er-
stellt wird.

166 Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erreichte 2000/2001
mit 27,8 Millionen einen historischen Höchststand, schmolz aber in
Folge der Rezession bis 2005 auf 26,2 Millionen ab.
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zwei Millionen bzw. 7 Prozent der Gesamtbeschäftigung
einen historischen Höchststand, sank bis Ende 2005 auf
1,7 Millionen (6,5 Prozent) überproportional ab und
nimmt seitdem wieder zu. Zum Jahreswechsel 2006/2007
lag sie bei rund 1,8 Millionen (6,6 Prozent). Derzeit
wächst die Beschäftigung von Ausländerinnen und Aus-
ländern schneller als die von Deutschen; im Jahr 2006 lag
ihre Zuwachsrate mit 3 Prozent doppelt so hoch wie die
der Deutschen (vgl. Tabelle 25 im Anhang). Diese Ent-
wicklungen verweisen darauf, dass die Beschäftigung
von Ausländerinnen und Ausländern nach wie vor stärker
auf die Hochs oder Tiefs der Wirtschaft reagiert.167 Aus-
ländischen Beschäftigten kommt eine konjunkturelle Puf-
ferfunktion zu, da sie überproportional in Branchen mit
höherer Konjunkturanfälligkeit beschäftigt und stärker im
niedrigqualifizierten Segment vertreten sind (vgl. Tabelle
26 im Anhang).

Konzentriert ist die Ausländerbeschäftigung nahezu aus-
schließlich auf Westdeutschland (einschließlich Berlins):
Hier sind über 98 Prozent der ausländischen Beschäftig-
ten tätig. In den ostdeutschen Ländern arbeiten insgesamt
nicht einmal 37 000 Ausländerinnen und Ausländer (vgl.
Tabelle 27 im Anhang), sie stellen dort nur rund 1 Prozent
aller Beschäftigten.

Differenziert nach Herkunftsländern werden die stärksten
Beschäftigungsgruppen von türkischen Staatsangehörigen
(26 Prozent aller ausländischen Beschäftigten), Angehöri-
gen der Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien
(14 Prozent) sowie Beschäftigten mit italienischem
(10 Prozent) und griechischem Pass (5 Prozent) gestellt.
30 Prozent bzw. 534 000 der ausländischen Arbeitnehmer/
innen kamen 2006 aus den EU(1 5)-Staaten. Diese Zahl
liegt um 108 000 niedriger als noch im Jahr 2000
(642 000). Über die Hälfte des Rückgangs der Ausländer-
beschäftigung nach 2000 (– 197 000) geht somit zu Lasten
von EU(15)-Bürgern. Dies lässt den Schluss zu, dass die
innereuropäische Arbeitskräftewanderung nicht nur ver-
gleichsweise niedrig,168 sondern im längerfristigen Trend
auch rückläufig ist. Auch am Zuwachs der Beschäftigung
von Ausländerinnen und Ausländern von 2005 auf 2006
(+ 51 000) waren EU(1 5)-Angehörige nur zu 10 Prozent
beteiligt (vgl. Tabellen 28 und 29 im Anhang).

Weniger als ein Drittel der ausländischen Bevölkerung im
erwerbsfähigen Alter ist sozialversicherungspflichtig be-
schäftigt. Mit 31 Prozent liegt ihre Beschäftigungs-
quote169 deutlich unter der der Deutschen (51 Prozent).
Bei Betrachtung nach Altersgruppen zeigt sich, dass bei
den Kerngruppen des Arbeitsmarktes, also bei den 25- bis
49-Jährigen, die Beschäftigungsanteile höher als bei
Deutschen liegen, während sie bei den Nachwuchsjahr-
gängen (15- bis 24-Jährige) und älteren Arbeitnehmern

(50- bis 64- Jährige) deutlich niedriger sind (vgl.
Tabelle 30 im Anhang). Hierbei spiegeln sich auch Unter-
schiede im Altersaufbau zwischen Deutschen und Aus-
länderinnen und Ausländern wider.

Von den hier lebenden Ausländerinnen ist nur etwa jede
fünfte sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmerin.
Entsprechend niedrig ist mit rund 37 Prozent der Frauen-
anteil an der Ausländerbeschäftigung (deutsche Frauen:
46 Prozent). Allerdings sind die Zuwächse bei der Aus-
länderinnenbeschäftigung im längerfristigen Trend deut-
lich stärker als bei der Beschäftigung deutscher Arbeit-
nehmerinnen. Von 1999 bis 2006 wuchs der Frauenanteil
an der Ausländerbeschäftigung um 2,5 Prozentpunkte
und damit über doppelt so stark wie der Frauenanteil an
der Beschäftigung von Deutschen (+ 1,1 Prozentpunkte;
vgl. Tabelle 25 im Anhang).

Bei Betrachtung nach Nationalitätengruppen weisen die
Frauenanteile an der Ausländerbeschäftigung allerdings
eine enorme Streubreite auf. Mit 57 Prozent stellen die
Polinnen einen weit überproportionalen Anteil der polni-
schen Beschäftigten und auch die Russinnen liegen mit
47 Prozent über dem Frauenanteil der deutschen Beschäf-
tigten. Türkinnen stellen zwar die absolut größte Gruppe
ausländischer Arbeitnehmerinnen (138 000), haben aber
nur einen Anteil von knapp unter 30 Prozent; am unteren
Ende der Skala liegen mit weniger als 10 Prozent Frauen
aus Pakistan (vgl. Tabelle 29 im Anhang).

Wie schon die oben vorgestellten Mikrozensus-Daten für
die Erwerbstätigen mit und ohne Migrationshintergrund,
weist auch die Beschäftigtenstatistik deutliche Unter-
schiede in der Verteilung von Ausländerinnen/Ausländern
und Deutschen auf Wirtschaftssektoren und Wirtschafts-
abschnitte aus. Ausländische Beschäftigte sind weiterhin
stärker als deutsche im Produzierenden Gewerbe/Sekun-
dären Sektor (36 Prozent zu 32 Prozent) und seltener im
Dienstleistungssektor (63 Prozent zu 67 Prozent) tätig.
Allerdings nähert sich die sektorale Verteilung von deut-
schen und ausländischen Beschäftigten, insbesondere bei
Männern, aber auch bei Frauen, immer mehr an. So hat
sich sowohl bei deutschen wie ausländischen Männern der
Beschäftigungsschwerpunkt mittlerweile in den Dienstleis-
tungssektor verlagert; die Differenz zwischen beiden
Beschäftigtengruppen beträgt lediglich noch 1,5 Prozent-
punkte (vgl. nachfolgende Tabelle).

Parallel zu den Mikrozensus-Ergebnissen für die erwerbs-
tätigen Migrantinnen weist auch die Beschäftigtenstatistik
für die ausländischen Frauen einen Beschäftigungsschwer-
punkt im Dienstleistungssektor aus (80 Prozent); nur etwa
jede Fünfte ist im Produzierenden Gewerbe tätig. Gleich-
wohl ist dieser Anteil höher als bei den deutschen Arbeit-
nehmerinnen: Der Abstand beträgt hier noch 3,1 Prozent-
punkte.

Bei differenzierter Betrachtung der einzelnen Wirt-
schaftsabschnitte erweisen sich Verteilungen und Abwei-
chungen zwischen deutschen und ausländischen Beschäf-
tigten jedoch als stärker ausgeprägt. In sechs von
16 Wirtschaftsabschnitten liegt der Anteil der Ausländer-
beschäftigung über ihrem durchschnittlichen Anteil an

167 Vgl. 6. Lagebericht B II.2.3.2, S. 90.
168 Der Anteil gewanderter EU-Arbeitnehmer/-innen an der EU-Gesamt-

beschäftigung beträgt lediglich 1,5 Prozent; vgl. Pro Qualifizierung –
Transnationale Koordination, IQ Consult g+GmbH, Pressemitteilung
vom 17. November 2006.

169 Die Beschäftigungsquote weist den Anteil der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten an der Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen
Alter (15 bis unter 65 Jahre) aus.
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Verteilung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 2006
nach Sektoren

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Stand: 31.12.2006 sowie eigene Berechnungen

insgesamt Deutsche
Beschäftigte

ausländische 
Beschäftigte

deutsche
Beschäftigte

ausländische 
Beschäftigte

Sektoren männl. männl. weibl. weibl.

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt 26.636.361 100,0 13.456.737 100,0 1.108.049 100,0 11.470.310 100,0 657.019 100,0

Primärer 
Sektor 271.239 1,0 177.531 1,3 13.581 1,2 77.003 0,7 3.048 0,5

Sekundä-
rer Sektor 8.533.465 32,0 6.012.814 44,7 512.974 46,3 1.877.814 16,4 127.935 19,5

Tertiärer
Sektor 17.827.529 66,9 7.264.242 54,0 581.217 52,5 9.450.912 82,4 525.919 80,0
der Gesamtbeschäftigung von knapp 7 Prozent. Ganz
vorne liegt hier das Gastgewerbe, in dem rund jede/-r
fünfte Beschäftigte (21 Prozent) einen ausländischen Pass
hat, gefolgt von der Beschäftigung in Privathaushalten,
der Land- und Forstwirtschaft, dem Verarbeitenden Ge-
werbe und den wirtschaftsnahen Dienstleistungen (vgl.
Tabelle 26 im Anhang). 83 Prozent aller ausländischen
Beschäftigten sind in nur sechs Wirtschaftsabschnitten tä-
tig, während andere Bereiche sehr niedrige Ausländerbe-
schäftigungsquoten aufweisen. Zu letzteren gehören das
Kredit- und Versicherungsgewerbe mit einem Ausländer-
anteil von nur 2,4 Prozent sowie die öffentlichen Verwal-
tungen und Sozialversicherungen mit einem Anteil von
1,9 Prozent. Dieser Wirtschaftsabschnitt umfasst zwar
nur einen Teil der Beschäftigung des Öffentlichen Diens-
tes, kann aber als Hinweis auf die immer noch nicht sehr
hohe Ausländerbeschäftigung im Öffentlichen Dienst ge-
lesen werden.

Ingesamt folgt also die Beschäftigung von Ausländerin-
nen und Ausländern in vielen Feldern den längerfristigen
Trends des sektoralen Strukturwandels. Das belegen die
rückläufigen Zahlen im Verarbeitenden Gewerbe sowie
die Tatsache, dass sich der Beschäftigungsschwerpunkt
auch der ausländischen Beschäftigten längst in zentrale
Branchen des Dienstleistungssektors verschoben hat. So
gibt es in bestimmten strukturell wichtigen Beschäfti-
gungsfeldern des Tertiären Sektors, wie z. B. Verkehr und
Nachrichtenübermittelung oder Erbringung wirtschafts-
naher Dienstleistungen, eine erkennbar steigende Be-
schäftigung von Ausländerinnen und Ausländern. Ande-
rerseits macht ihre spezifische Qualifikationsstruktur
ausländische Arbeitnehmer/-innen besonders anfällig für
Strukturwandelprozesse. Denn im Zuge des Strukturwan-
dels werden in höherem Maße Arbeitsplätze im niedrig
qualifizierten Segment abgebaut, in dem ausländische
Beschäftigte aufgrund der geringeren Anforderungen an
die berufliche Qualifikation aber überproportional häufig
beschäftigt sind. Sie haben nur zu 38 Prozent eine abge-

schlossene Berufsausbildung, bei Deutschen sind es
72 Prozent (vgl. Tabelle 30 im Anhang).

3.7 Weitere Beschäftigungsformen

3.7.1 Werkvertragsarbeitnehmer/-innen und 
Saisonbeschäftigte

Es gibt befristete oder zweckgebundene Beschäftigungs-
formen, die auf den Arbeitskräftezugang von außen ge-
richtet sind und somit nicht auf eine dauerhafte Integra-
tion in den deutschen Arbeitsmarkt zielen. Hierzu zählen
– neben den Saisonarbeitskräften – die Werkvertrags-
arbeitnehmer/innen. Durch bilaterale Regierungsabkom-
men geregelt, können ausländische Subunternehmer deut-
scher Firmen Aufträge und Arbeiten in Deutschland in
bestimmtem Umfang mit ihren Arbeitskräften aus dem
Ausland erledigen. Die quantitative Bedeutung für den
hiesigen Arbeitsmarkt ist, gemessen an der Gesamtbe-
schäftigung mit zuletzt unter 0,2 Prozent, jedoch gering
und dürfte tendenziell weiter sinken.

Zudem können für bestimmte Wirtschaftszweige, in de-
nen zu Spitzenzeiten ein vorübergehender zusätzlicher
Arbeitskräftebedarf besteht, Saisonarbeitskräfte aus dem
Ausland für bis zu vier Monate pro Jahr angefordert170

und zugelassen werden. Lag die Zahl der Vermittlungen
von Saisonkräften 2004 noch bei 333 700, so ging sie im
Berichtszeitraum auf 303 500 (2006) zurück.171 Auch in
der Vergangenheit lag die Zahl der Anforderungen von
Saisonkräften durch Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber
oft über der der tatsächlich zustande gekommenen Be-
schäftigungen. Im Jahr 2007 haben die Stornierungen von

170 Vgl. zur sog. Eckpunkteregelung für Zulassungen in Saisonbetrie-
ben, mit der die jährliche Höchstzahl möglicher Zulassungen festge-
setzt wird: www.arbeitsagentur.de. Für Bürgerinnen und Bürger/Ar-
beit und Beruf/Saisonarbeit.

171 Analyse des Arbeitmarktes für Ausländer Juli 2007, Bundesagentur
für Arbeit, Nürnberg 2007.
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Anforderungen jedoch deutlich zugenommen. Ursache
hierfür könnten die unterschiedlichen Übergangsregelun-
gen zur Freizügigkeit der Arbeitnehmer/-innen aus den
neuen EU-Mitgliedstaaten sein, durch die es für Arbeits-
kräfte, insbesondere aus den osteuropäischen Beitritts-
staaten, inzwischen innerhalb der EU attraktive Alternati-
ven zur Saisonarbeit in Deutschland gibt. Bezogen auf die
Gesamtbeschäftigung ist die quantitative Bedeutung von
Saisonarbeit mit ca. 0,3 Prozent in Deutschland ebenfalls
eher gering.

3.7.2 Geringfügig beschäftigte Ausländerinnen 
und Ausländer

Ende 2006 gingen 2,0 Millionen bzw. über 7 Prozent der
26,6 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten in Deutschland neben ihrem Hauptberuf noch einer
geringfügigen Beschäftigung nach. Bei den 1,8 Millionen
ausländischen Beschäftigten lag dieser Anteil mit über
12 Prozent deutlich höher. Es sind weiterhin in stärkerem
Maße ausländische Männer, die diese zusätzlichen Ne-
benjobs wahrnehmen: Ende 2006 stellten sie immerhin
knapp 55 Prozent der ausländischen Beschäftigten mit
Nebenjob (Deutsche: 42 Prozent; vgl. Tabelle 31 im An-
hang). Bereits in ihrem letzten Bericht ging die Beauf-
tragte davon aus, dass ausländische Haushalte offenbar
häufiger darauf angewiesen sind, ihr Einkommen durch
einen ergänzenden Nebenjob aufzubessern, als deut-
sche.172

Das Gros der geringfügig Beschäftigten stellen Personen,
die ausschließlich einem sogenannten Minijob nachge-
hen. Für 4,9 Millionen bzw. 71 Prozent der 6,9 Millionen
geringfügig Beschäftigten war der Minijob 2006 das ein-
zige Arbeitsverhältnis (vgl. Tabelle 31 im Anhang). Im
Zeitraum Ende 2003 bis 2006 ist die Zahl der geringfügi-
gen Beschäftigungsverhältnisse stark gestiegen. Insge-
samt nahm sie um rund eine Million bzw. 15 Prozent zu;
die Zahl der ausschließlichen Minijobs wuchs um 0,4
Millionen bzw. 9 Prozent (vgl. Tabelle 32 im Anhang),
während die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
in diesem Dreijahreszeitraum stagnierte. Bei den aus-
schließlich in einem Minijob Beschäftigten hat immerhin
jede/-r Zehnte einen ausländischen Pass; dieser Anteil ist
in den letzten drei Jahren um fast einen Prozentpunkt ge-
stiegen (vgl. Tabellen 31 und 32 im Anhang).

Insgesamt ist geringfügige Beschäftigung weiterhin eine
Domäne der Frauen: Immer noch stellen sie zwei von drei
geringfügig Beschäftigten (64 Prozent), dies allerdings
mit rückläufiger Tendenz. Während der Anteil der aus-
schließlich im Minijob tätigen deutschen und ausländi-
schen Frauen Anfang 2000 noch bei über 70 Prozent lag,
sank er bis Ende 2006 um über vier Prozentpunkte (Deut-
sche – 4,0 Prozent, Ausländerinnen – 5,7 Prozent; vgl. Ta-
belle 32 im Anhang).

Wie bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
kommen auch bei den geringfügig Beschäftigten die
größten Gruppen aus den klassischen Anwerbeländern

(Türkei 191 000, Italien 52 000, Nachfolgestaaten des
ehemaligen Jugoslawien 32 000, Griechenland 26 000)
sowie zunehmend aus Polen (29 000; vgl. Tabelle 33 im
Anhang).

Im letzten Bericht wurde der ausschließliche Minijob als
der für Ausländer/-innen oft einzig mögliche Weg in die
Erwerbstätigkeit beschrieben.173 Vor dem Hintergrund der
Evaluierungen der Gesetze für moderne Dienstleistungen
am Arbeitsmarkt ist diese Beschäftigungsform inzwi-
schen differenzierter zu bewerten. Zwar können Minijobs
Beschäftigungsfähigkeit und berufliche Fertigkeiten si-
chern; sie stellen jedoch keine Brücke in den ersten Ar-
beitsmarkt dar, da sie in der Regel keine umfassende so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigung nach sich
ziehen. Immerhin haben über 800 000 Bezieher/-innen
von Arbeitslosengeld I und insbesondere von Arbeitslo-
sengeld II einen zusätzlichen Minijob, wobei diese Kom-
bination bei ausländischen Arbeitslosengeldbezieherin-
nen/-beziehern deutlich stärker ausgeprägt ist als bei
deutschen.174

In den Evaluierungen der Gesetze für moderne Dienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt wird zudem nicht ausgeschlos-
sen, dass in einigen Dienstleistungsbranchen die Arbeits-
marktreform zur Zunahme von Minijobs zu Lasten
sonstiger sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung
geführt hat.175 Dies ist hier insofern von Bedeutung, als
Minijobs in besonderem Maße in Dienstleistungsbranchen
angeboten werden, in denen aufgrund geringerer Qualifi-
kationsanforderungen Beschäftigte mit Migrationshinter-
grund in überdurchschnittlicher Zahl vertreten sind.176

3.8 Erwerbslosigkeit und Arbeitslosigkeit
Erwerbslosigkeit ist definitorisch abzugrenzen von Ar-
beitslosigkeit.177 Erwerbslose sind Personen, die mindes-
tens fünfzehn Jahre alt sind, nicht unmittelbar am Er-
werbsleben teilnehmen, aber eine Erwerbstätigkeit (von
mindestens einer Stunde pro Woche) suchen, unabhängig
davon, ob sie bei einer Arbeitsagentur oder einem Träger
der Grundsicherung arbeitslos gemeldet sind. Arbeitslos
ist dagegen, wer keine Beschäftigung hat (oder weniger
als fünfzehn Wochenstunden arbeitet), Arbeit sucht, dem
Arbeitsmarkt zur Verfügung steht und bei einer Agentur

172 Vgl. 6. Lagebericht B II.2.3.4, S. 93.

173 Vgl. ebd.
174 Bundesagentur für Arbeit, Grundsicherung für Arbeitsuchende,

Nürnberg, August 2007, S. 19.
175 Die Wirksamkeit moderner Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, Be-

richt 2006 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Wir-
kung der Umsetzung der Vorschläge der Kommission Moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt.

176 So kommen bei der Beschäftigung in Privathaushalten auf 100 nicht
geringfügig sozialversicherungspflichtig Beschäftigte inzwischen
390 (davon 300 ausschließlich) geringfügig Beschäftigte, bei Gebäu-
dereinigern beträgt das Verhältnis immerhin noch 100 zu 63 und im
Gastgewerbe 90 zu 64. Vgl. Sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung und Erwerbstätigkeit, Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg
2007, S. 23.

177 Es handelt sich als um zwei verschiedene Messkonzepte, wobei das
Erwerbslosenkonzept des Statistischen Bundesamtes tiefer geglieder-
te Strukturangaben zu Personen mit Migrationshintergrund zulässt,
während das Arbeitslosenkonzept der Bundesagentur für Arbeit im
wesentlichen nach Deutschen und Ausländern unterscheidet.
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für Arbeit oder einem Träger der Grundsicherung arbeits-
los gemeldet ist.

3.8.1 Erwerbslosigkeit von Migrantinnen und 
Migranten nach Mikrozensus

Nach Mikrozensus gab es 2005 4,6 Mio. Erwerbslose in
Deutschland. Davon hatten 29 Prozent einen Migrations-
hintergrund. Weit über die Hälfte der Erwerbslosen mit
Migrationshintergrund stellen mit 59 Prozent die Auslän-
derinnen/Ausländer; 23 Prozent sind (Spät-)Aussiedlerin-
nen/-aussiedler und 18 Prozent Eingebürgerte bzw. als
Deutsche Geborene. Die spezifische Erwerbslosenquote
von Personen mit Migrationshintergrund liegt mit
18 Prozent fast doppelt so hoch wie die der Bevölkerung
ohne Migrationshintergrund (10 Prozent). Auch zwischen
den Migrationsgruppen gibt es beträchtliche Unter-
schiede: Während die Quote bei der (Spät-)Aussiedlerpo-

pulation lediglich knapp 15 Prozent beträgt, liegt sie bei
den Nichtdeutschen bei über 20 Prozent (vgl. Tabelle in
Kapitel II.3.2). Einer der Gründe für Erwerbslosigkeit
liegt in fehlenden beruflichen Qualifikationen. Doppelt so
häufig wie Erwerbslose178 ohne Migrationshintergrund
haben erwerbslose Migrantinnen und Migranten keinen
beruflichen Abschluss (24 Prozent zu 50 Prozent). Be-
sonders hoch ist der Anteil von beruflich Unqualifizierten
bei ausländischen Erwerbslosen (56 Prozent), während er
bei der (Spät-)Aussiedlerpopulation insgesamt mit knapp
39 Prozent wesentlich niedriger liegt. Auffällig ist, dass
der Anteil der Hochschulabsolventinnen bei den erwerbs-
losen Ausländerinnen doppelt so hoch ist wie der bei den
erwerbslosen Frauen insgesamt (vgl. unten stehende Ta-
belle).

178 Ohne Erwerblose, die sich noch in Ausbildung befinden.
Erwerbslose nach Migrationshintergrund, Geschlecht und Berufsabschluss 2005
Angaben in Prozent

Quelle: Statistisches Bundesamt; Sonderauswertung des Mikrozensus 2005 für die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und
Integration sowie eigene Berechnungen
1 Einschließlich Anlernausbildung, Berufspraktikum und Berufsvorbereitungsjahr
2 Gesamtzahl der Erwerbslosen ohne Erwerbslose in Ausbildung und Erwerbslose ohne Angabe des Berufsabschlusses.
k. A. (= keine Angabe, da die Berechnungsgröße einen Zahlenwert unter 5 000 aufweist, der wegen statistischer Unsicherheit nicht veröffentlicht wird).

Geschlecht
ohne be-
ruflichen 

Abschluss1

mit beruf-
licher Aus-

bildung 
oder 

Berufs-
fachschule

Meister-/
Techniker-

ausbil-
dung oder 

gleich-
wertig

Fachhoch-
schul- oder 

Hoch-
schulstu-

dium

gesamt2

% % % % %

Bevölkerung ohne 
Migrationshintergrund

männlich 24,1 63,8 6,1 6,0 100,0
weiblich 24,7 64,7 5,3 5,3 100,0
gesamt 24,4 64,2 5,7 5,7 100,0

Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund

männlich 51,2 35,9 3,8 9,1 100,0
weiblich 49,2 36,4 3,5 11,0 100,0
gesamt 50,3 36,1 3,7 9,8 100,0

(Spät-)Aussiedler/innen und 
Nachkommen

männlich 48,7 5,3 6,6 11,6 100,0
weiblich k. A. k. A. k. A. 11,1 100,0
gesamt 48,7 4,7 7,9 11,4 100,0

Eingebürgerte und als 
Deutsche geborene Kinder 
von Zuwanderern

männlich k. A. k. A. k. A. 18,3 100,0
weiblich k. A. k. A. k. A. 15,7 100,0
gesamt 39,4 3,2 9,7 17,2 100,0

Zugewanderte und in
Deutschland geborene 
Ausländer/innen

männlich 30,8 3,5 9,8 14,8 100,0
weiblich 29,7 3,3 11,9 13,7 100,0
gesamt 30,4 3,4 10,6 14,4 100,0

gesamt
männlich 32,5 55,2 5,4 6,9 100,0
weiblich 31,1 57,3 4,8 6,8 100,0
gesamt 31,9 56,1 5,1 6,9 100,0
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3.8.2 Daten zur Arbeitslosigkeit von 
Ausländerinnen und Ausländern

Auch für diesen Berichtszeitraum lässt sich anhand der
Arbeitslosigkeit von ausländischen Staatsangehörigen
ihre konjunkturelle Pufferfunktion belegen. Wie die Ar-
beitslosigkeit insgesamt, lag die von Ausländerinnen und
Ausländern 2001 mit 465 000 relativ niedrig, um in der
Folge dann wesentlich stärker als die der Deutschen anzu-
steigen und zwar auf 673 000 im Jahr 2005. Die Steige-
rungsrate in diesem Zeitraum lag mit 45 Prozent über
doppelt so hoch wie bei Deutschen (22 Prozent). 2005 er-
reichte die Arbeitslosenquote der Ausländer/-innen mit
über 25 Prozent ihren historischen Höchststand. 2006
sank sie um etwas über vier Prozentpunkte (Deutsche
7,9 Prozentpunkte) wieder unter 25 Prozent (vgl. nachfol-
gendes Schaubild). Seit Jahresbeginn hat sich der Rück-
gang deutlich beschleunigt; seit Mitte 2007 liegt die
Quote unter 20 Prozent. Im September 2007 waren noch
532 000 Nichtdeutsche arbeitslos gemeldet.

Wie die Beschäftigung ist auch die Arbeitslosigkeit von
Ausländerinnen und Ausländern vor allem ein westdeut-
sches Phänomen. In den fünf ostdeutschen Bundesländern
(ohne Berlin) waren Ende September 2007 über 28 000 ar-
beitslose Ausländer/innen registriert, dies ist ein Anteil von
nur gut 5 Prozent der ausländischen Arbeitslosen insgesamt.

Differenziert nach Nationalitäten, waren 2006 fast die
Hälfte der arbeitslosen Ausländer/-innen Angehörige der
ehemaligen Anwerbeländer. Über 32 Prozent der auslän-
dischen Arbeitslosen waren türkische, über 7 Prozent ita-
lienische und knapp 4 Prozent griechische Staatsangehö-
rige. Insgesamt ist der Anteil der Arbeitslosen mit
ausländischem Pass aus den EU(15)-Staaten mit rund
20 Prozent jedoch vergleichsweise gering, ist aber von
2004 auf 2006 um drei Prozentpunkte gestiegen.179

Anders als bei Ausländerinnen und Ausländern ist die Ar-
beitslosigkeit von Spätaussiedlerinnen/-aussiedlern180 seit
Jahren kontinuierlich rückläufig. Mitte 2007 lag sie bei
23 000 Personen und damit bei einem Anteil von deutlich
unter 1 Prozent an der Arbeitslosigkeit insgesamt. Neben
konjunkturellen Gründen dürften Hauptursache die auf-
grund gesetzlicher Neuregelungen des Spätaussiedlerzu-
gangs stark rückläufigen Zuzugszahlen sein.

In der Arbeitslosigkeit der Ausländer/-innen, Aussiedler/
-innen und Deutschen gibt es eine Reihe von Struktur-
unterschieden. Auffällig ist im Vergleich der Gruppen die
unterschiedliche Verteilung der Arbeitslosigkeit zwischen
den Generationen. Während bei den arbeitslosen Auslän-
derinnen und Ausländern die Altersgruppe der 25- bis 49-
Jährigen überdurchschnittlich stark vertreten ist, liegt hier
der Anteil der über 50-Jährigen vergleichsweise niedrig.
In der deutschen Vergleichsgruppe liegt der Anteil der 15-
bis 24-Jährigen deutlich über dem in den anderen beiden
Gruppen. Bei den arbeitslosen Spätaussiedlerinnen und
-aussiedlern fällt zum einen der hohe Anteil 50- bis 64-
jähriger Arbeitsloser sowie der relativ höhere Anteil von
Langzeitarbeitslosen auf; zudem ist hier auch der Frauen-
anteil an den Arbeitslosen höher als in den Vergleichs-
gruppen (vgl. nachfolgende Tabelle).

Statistisch ist die Jugendarbeitslosigkeit der Ausländer/
-innen und Spätaussiedler/-innen wenig auffällig. Der
Anteil junger Ausländer/-innen an der Altersgruppe der
15- bis 24- jährigen Arbeitslosen ist schon länger stabil
und liegt deutlich unter dem Ausländeranteil an der Ge-
samtarbeitslosigkeit (15 Prozent). Auch beim Abbau der
Arbeitslosigkeit von jugendlichen Ausländerinnen und
Ausländern zeigen sich kaum Unterschiede zum Abbau
der Jugendarbeitslosigkeit insgesamt.

179 Daten der Bundesagentur für Arbeit.

180 Die Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit weist Spät-
aussiedler/-innen in den ersten fünf Jahren nach Einreise in diesem
Status aus.
Arbeitslosenquoten1 2000 bis 2006 (Jahresdurchschnitt) 
insgesamt und von Ausländer/innen

Quelle: Bundesagentur für Arbeit.
1 Arbeitslose in Prozent der abhängigen zivilen Erwerbspersonen der jeweiligen Bevölkerungsgruppe.
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Arbeitslosigkeit von Ausländer/-innen, Spätaussiedler/-innen und Deutschen 
nach ausgewählten Strukturmerkmalen

Angaben in Prozent

Quelle: Daten der Bundesagentur für Arbeit, Juni 2007

Merkmal Ausländer/-innen Spätaussiedler/-innen Deutsche

Arbeitslose insgesamt
davon

100,0 100,0 100,0

15-24 Jährige 7,5 5,9 10,4

25-49 Jährige 72,3 60,3 61,8

50-64 Jährige 20,2 33,8 27,8

Frauen 48,1 57,5 50,4

Langzeitarbeitslose (über zwölf Monate) 43,2 48,0 41,4
Bei der Bewertung und Analyse der Jugendarbeitslosig-
keit ist eine Vielzahl von Gesichtspunkten zu berücksich-
tigen, so insbesondere demografische Gründe und die
Tatsache, dass eine wachsende Zahl junger Migranten/
Migrantinnen zwar einen deutschen Pass, nicht aber die
gleichen Zugangsvoraussetzungen zum Arbeitsmarkt hat
wie deutsche Jugendliche. Zudem ist von einer gewissen
Dunkelziffer an Jugendarbeitslosen auszugehen, da eine
ganze Reihe ausländischer Jugendlicher weder im Bil-
dungs- noch im Arbeitsmarktsystem andocken.181

Die Arbeitslosigkeit von Ausländerinnen und Ausländern
korreliert in hohem Maße mit fehlenden beruflichen Qua-
lifikationen. Erneut bestätigt werden die erhöhten Ar-
beitsmarktrisiken von Geringqualifizierten insgesamt
durch eine aktuelle Studie des IAB, nach der die Arbeits-
losenquote von Personen ohne Berufsabschluss bei
26 Prozent, bei Personen mit Hochschulabschluss dage-
gen nur bei 4 Prozent liegt.182 Bei den ausländischen Ar-
beitslosen ist der Anteil der Geringqualifizierten drama-
tisch hoch: Drei Viertel (76 Prozent) von ihnen haben
keine abgeschlossene Berufsausbildung (deutsche:
33 Prozent).

Im letzten Bericht der Beauftragten wurden Untersu-
chungsergebnisse referiert, die darauf hinausliefen, dass
bei vergleichbarem Alter und Bildungsstand die Chancen
und Risiken von Ausländerinnen/Ausländern und Deut-
schen am Arbeitsmarkt weitgehend identisch sind.183

Neuere Studien belegen hingegen, dass sich Personen mit
Migrationshintergrund auch bei gleichem Bildungsstand
am Arbeitsmarkt schwerer tun.184 Aber auch bei gegebe-
nen diskriminierenden Effekten bleibt festzuhalten, dass
die berufliche Qualifikation Grundvoraussetzung für den

Zugang zu Arbeitsplätzen ist und die Anfälligkeit für
Strukturwandel und Konjunkturschwankungen bestimmt.

3.8.3 Verbesserung der Beschäftigungs-
chancen von Personen mit 
Migrationshintergrund

Die zentralen Weichenstellungen für Beschäftigungs-
chancen erfolgen im Bildungs- und Ausbildungssystem
und müssen in diesen, dem Arbeitsmarkt vorgelagerten,
Bereichen angegangen werden. Eine besondere – betrieb-
liche wie öffentliche – Verantwortung besteht im Bereich
des Arbeitsmarktes jedoch für Angebote der beruflichen
Weiterbildung. Diese Aufgabe umfasst insbesondere auch
die Nachqualifizierung von Personen, die ohne Berufsab-
schluss in das Erwerbssystem eingemündet sind. Da dies
für Migrantinnen und Migranten überproportional häufig
gilt, müssen einschlägige Beratungs-, Informations- und
Integrationsangebote den spezifischen Bedürfnissen von
Personen mit Migrationshintergrund in besonderem Maße
Rechnung tragen. Dies betont auch der Bericht der Ar-
beitsgruppe 3 im Nationalen Integrationsplan, in dem es
heißt: „Bei betrieblichen und bei öffentlich finanzierten
Maßnahmen zur Weiterbildung soll darauf hingewirkt
werden, dass die bisher unzureichende Förderung von
Menschen mit Migrationshintergrund deutlich gesteigert
wird, insbesondere bei Angeboten für Geringqualifi-
zierte.185 

Deutschland befindet sich – auch im Ländervergleich –
hinsichtlich der Einlösung europäischer Beschäftigungs-
ziele inzwischen auf einem guten Weg. Dennoch bleiben
erhebliche Angebotsreserven, insbesondere bei Personen
mit Migrationshintergrund, bisher ungenutzt. Dass dieses
Potenzial – sowohl mit Blick auf das rückläufige Arbeits-
kräfteangebot als auch in der Perspektive gelingender In-
tegration – gezielter aktiviert und qualifiziert werden
muss, ist einer der Konsense des Nationalen Integrations-
plans.

181 Vgl. auch 6. Lagebericht B II.2.4, S. 97.
182 IAB-Kurzbericht 18/2007, „Der Trend bleibt – Geringqualifizierte

sind häufiger arbeitslos“.
183 Vgl. 6. Lagebericht B II.2.4, S. 97.
184 Vgl. z. B. OECD, „Jobs for Immigrants – Labour Market Integration

in Australia, Denmark, Germany and Sweden“, Juli 2007, S. 195 ff. 185 Nationaler Integrationsplan, S. 78.
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3.8.4 Stärkung des Arbeitskräfteangebotes 
von Personen mit Migrationshintergrund

Die Erwerbsbeteiligung von Migranten und mehr noch
von Migrantinnen ist – wie oben aufgezeigt – deutlich
niedriger als die von Erwerbspersonen ohne Migrations-
hintergrund. Insbesondere das Erwerbspotenzial jüngerer
Menschen aus Zuwandererfamilien liegt in hohem Maße
brach. Die gerade bei Migrantinnen und Migranten oft
fehlende berufliche Qualifikation schließt zwar nicht
grundsätzlich von der Teilhabe am Erwerbsleben aus, ist
jedoch ein erheblicher und steter Risikofaktor in einer Er-
werbsgesellschaft, die in ihren Strukturwandelprozessen
zunehmende Qualifikationsanforderungen an Arbeit
stellt.

Maßstab für eine gleichberechtigte Teilnahme von Mi-
grantinnen und Migranten am Arbeitsmarkt kann nur die
Arbeitsmarktpartizipation der Erwerbspersonen ohne Mi-
grationshintergrund sein – dies sowohl in quantitativer
Hinsicht als auch mit Blick auf Qualifikation und die
Qualität von Beschäftigung. Legt man die Erwerbsquote
der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund als Maß-
stab an die Wohnbevölkerung mit Migrationshintergrund
im erwerbsfähigen Alter an, dann ergibt sich eine rechne-
rische Erwerbslücke von rund 0,7 Millionen. Das heißt,
dass bei Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, die hier
durch identische Erwerbsquoten simuliert wird, ungefähr
700 000 Migranten und Migrantinnen mehr beschäftigt
sein müssten.

Der entscheidendere Faktor ist jedoch die nachhaltige
Verbesserung der qualitativen Angebotsstruktur der Er-
werbspersonen mit Migrationshintergrund. Bezieht man
deshalb in einem zweiten Schritt auch die Qualifikations-
struktur der Erwerbspersonen ohne Migrationshinter-
grund auf die mit Migrationshintergrund, so wird das
rechnerische Defizit an beruflichen Qualifikationen in der
Migrantenbevölkerung deutlich (vgl. Tabelle 34 im An-
hang). Die rechnerische Lücke bei den beruflichen Ab-
schlüssen liegt bei 2,33 Millionen, davon 1,57 Millionen
bei der betrieblichen Ausbildung bzw. den Berufsfach-
schulabschlüssen, 0,41 Millionen bei den Techniker-/
Meisterabschlüssen und 0,35 Millionen bei den Hoch-
schulabschlüssen.

Aus Sicht der Beauftragten müssen diese Zahlen Richt-
größe für politische Zielsetzungen zur besseren Arbeitsm-
arktintegration von Migrantinnen und Migranten sein. Sie
sind zugleich aber auch Messzahlen für gelingende Inte-
gration in das Erwerbssystem. Die mittel- und längerfris-
tige Reduzierung dieser starken Unterschiede in der Qua-
lifikationsstruktur eröffnet nicht nur Chancen für die
Angebotsseite, sondern – mit Blick auf die demografische
Entwicklung und die sich verstärkende Knappheit an
Fachkräften – durchaus auch für die Nachfrageseite.

3.8.5 Förderung des Arbeitskräfteangebots 
und Arbeitsförderung

Die Förderung des Arbeitskräfteangebots ist zum einen
eine Aufgabe der Wirtschaft und bezieht sich hier auf Be-
schäftigte. Vor allem wenn es um Arbeitslose geht, ist sie

zum anderen aber auch eine öffentliche Aufgabe, die
schwerpunktmäßig von den Trägern der Grundsicherung
(Rechtskreis SGB II)186 und den Arbeitsagenturen
(Rechtskreis SGB III) wahrgenommen wird. Nicht nur
bei Deutschen, sondern insbesondere auch bei ausländi-
schen Arbeitslosen hat sich die Arbeitslosigkeit im Be-
richtszeitraum sehr stark in den Rechtskreis SGB II verla-
gert. Inzwischen (September 2007) verteilen sich die
532 000 ausländischen Arbeitslosen im Verhältnis vier zu
eins auf die Rechtskreise SGB II zu SGB III. Auf der
Grundlage von Schätzungen des IAB187 ist davon auszu-
gehen, dass rund eine Mio. Personen mit Migrationshin-
tergrund bei den Trägern der Grundsicherung arbeitslos
gemeldet sind.

Mit Blick auf die Arbeitsmarktrisiken von Migranten und
Migrantinnen kommt somit Qualifizierungen insbeson-
dere im Rechtskreis SGB II eine herausgehobene Bedeu-
tung zu. Aus Sicht der Beauftragten entscheidend ist, dass
vor allem bei den Trägern der Grundsicherung zielgrup-
pengerechte und individuell zugeschnittene Hilfen umge-
setzt werden. Nachholende Qualifizierung muss sowohl
die Gründe für fehlende berufliche Abschlüsse eruieren
und sprachliche Fähigkeiten entwickeln, als auch vor-
handene Potenziale nutzen. Gute Grundlage hierfür ist
das in der öffentlichen Arbeitsförderung inzwischen an-
gewandte Instrument des individuellen Profilings, mit
dem der jeweilige Unterstützungsbedarf von Arbeitslosen
festgestellt wird und mit dem neben Qualifikation und
spezifischer Arbeitsmarktsituation insbesondere auch
Sprachkompetenzen und kultureller Hintergrund bewertet
werden. Damit setzt die Arbeitsmarktpolitik an den bei-
den wichtigsten Stellschrauben für den Beschäftigungser-
folg an: den Sprachkenntnissen und den beruflichen
Kompetenzen.

Die arbeitsmarktpolitischen Regelinstrumente, die im Be-
richtszeitraum u. a. um Zuschüsse zur Verbesserung der
Qualifizierung und der Beschäftigungschancen von Jün-
geren und Menschen mit besonderen Vermittlungshemm-
nissen erweitert wurden (seit 2007), zielen im Grundsatz
regelmäßig auch auf den speziellen Qualifizierungsbedarf
von Arbeitslosen mit Migrationshintergrund und ihren
Unterstützungsbedarf bei der Vermittlung in eine Be-
schäftigung. Inwieweit die Arbeitsförderung nach SGB II
und SGB III Personen mit Migrationshintergrund bereits
hinreichend bzw. ihrem Anteil entsprechend berücksich-
tigt, ist aufgrund der Datenlage nicht ohne Weiteres zu
beantworten. Die erste nach Inkrafttreten des SGB II188

veröffentlichte Eingliederungsbilanz der Arbeitsgemein-
schaften und Jobcenter für das Jahr 2005 weist jedoch
darauf hin, dass die Fördermaßnahmen des SGB II Mig-
ranten und Migrantinnen nur unterdurchschnittlich errei-
chen, obwohl sie deutlich mehr als ein Drittel der SGB II-
Kunden stellen. Allerdings ist hier zu berücksichtigen,

186 Arbeitslose im Rechtskreis SGB II haben nicht unbedingt eine der
Arbeitslosigkeit vorangegangene Beschäftigungshistorie.

187 „Qualifizierung und gute Qualifikation“, Vortrag in der Fachtagung
„Qualifizierung und Integration von Menschen mit Migrationshinter-
grund“, Hönekopp, Elmar/IAB, Nürnberg, Juli 2007.

188 1. Januar 2005.
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dass die Träger der Grundsicherung die gezielte Vermitt-
lung und aktive Arbeitsförderung von erwerbsfähigen
Hilfsbedürftigen nach Inkrafttreten des Gesetzes erst auf-
bauen mussten. Für das Frühjahr 2007 stellt der Daten-
dienst „Pro Qualifizierung“ dann auch fest, dass der An-
teil von Ausländerinnen und Ausländern in der Förderung
im Vergleich zum Vorjahr zugenommen habe „und (…)
mehr unternommen (wird), dass Menschen mit Migrati-
onshintergrund besser qualifiziert werden, um sie für den
Arbeitsmarkt zu gewinnen“.189

Nach der Bilanz 2005 kommen die verschiedenen Instru-
mente der Arbeitsförderung bei Arbeitslosen mit Migra-
tionshintergrund unterschiedlich intensiv zum Einsatz:
Maßnahmen der Qualifizierung und Weiterbildung, die
Beauftragung von Trägern/Dritten oder das Einstiegsgeld
beim Übergang in die Selbstständigkeit werden bei Mi-
granten und Migrantinnen überproportional häufig ein-
gesetzt, während Eingliederungszuschüsse oder be-
schäftigungsschaffende Maßnahmen seltener zum Zuge
kommen (vgl. Tabelle 35 im Anhang).

Neben den Regelinstrumenten der Arbeitsmarktpolitik
gibt es spezifische Förderprogramme in den Rechtskrei-
sen SGB II und SGB III, so das Programm „Perspektive
50 plus“, das auf die Minderung von Langzeitarbeitslo-
sigkeit älterer Arbeitnehmer/-innen in den Regionen zielt
und bei den Trägern der Grundsicherung angesiedelt ist,
oder das „WeGebAU-Programm (Weiterbildung Gering-
qualifizierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer/-in-
nen in Unternehmen)“ der Bundesagentur für Arbeit.
Aufgrund der Arbeitslosigkeitsstrukturen und ihres höhe-
ren Anteils Geringqualifizierter sind Migranten und
Migrantinnen unmittelbare Zielgruppe solcher Sonder-
programme. Insofern zu begrüßen ist die Zusage der Bun-
desagentur für Arbeit im Nationalen Integrationsplan,
Arbeitslose mit Migrationshintergrund im WeGebAU-
Programm besonders zu berücksichtigen.190

Speziell auf den Beratungs- und Anpassungsbedarf von
Arbeitslosen mit Migrationshintergrund und ihre Heran-
führung an das Regelsystem der Arbeitsförderung ausge-
richtet ist das Beratungs- und Informationsnetzwerk
„Integration durch Qualifizierung“ (IQ), das im letzten
Bericht der Beauftragten ausführlich beschrieben
wurde.191 Im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales entwickelt und erprobt das Netzwerk IQ in
Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit und
nichtstaatlichen Trägern neue Handlungsansätze zur Ver-
besserung der Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen
und Migranten. Die Bundesregierung hat zugesagt, nach
Abschluss der laufenden Evaluierung zu prüfen, inwie-
weit erfolgreiche Instrumente aus dem Netzwerk in das
Regelsystem der Arbeitsförderung übernommen bzw. als
ergänzende Angebote in den Rechtskreisen SGB II und
SGB III verstetigt werden können.192

Das 2004 angelaufene und im letzten Bericht der Beauf-
tragten gleichfalls ausführlich dargestellte Programm zur
Förderung berufsbezogener Deutschsprachkompetenz,193

das aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert
wird, ist im Berichtszeitraum von der Bundesagentur für
Arbeit an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) übergegangen und steht künftig allen Personen
mit Migrationshintergrund offen. Im Nationalen Integra-
tionsplan hat die Bundesregierung zugesagt, dieses spezi-
fische Förderangebot auszuweiten. Die ersten Maßnah-
men in der Zuständigkeit des BAMF sollen Anfang 2008
beginnen und die allgemeinen Integrationskurse gezielt
ergänzen. Da diese berufsbezogene Sprachförderung
Grundlagen braucht, wird die Bundesagentur für Arbeit
zudem darauf hinwirken, dass die Träger der Grundsiche-
rung für Arbeitssuchende nachhaltig von der neuen ge-
setzlichen Möglichkeit Gebrauch machen, SGB II-Leis-
tungsbezieher durch einen entsprechenden Passus in der
Eingliederungsvereinbarung zur Teilnahme an einem all-
gemeinen Integrationskurs zu verpflichten.194 Ergänzend
sollen auch die Grundsicherungsträger selbst beifolgende
Sprachförderangebote im Zusammenhang von Berufs-
orientierung und Weiterbildung ausrichten.195

Für die Entwicklung der Qualifizierungsreserven von Be-
schäftigten kommt – nicht zuletzt mit Blick auf künftige
Engpässe im Fachkräftebereich – der betrieblichen Wei-
terbildung eine Schlüsselfunktion zu. Der gemeinsame
Bildungsbericht des Bundes und der Länder zitiert hier je-
doch Daten, nach denen die Teilnahme von Arbeiterinnen
und Arbeitern und Angestellten an beruflichen Weiterbil-
dungsmaßnahmen im Vergleich der Jahre 2000 und 2003
beträchtlich zurückgegangen ist.196 Auch eine gerade ver-
öffentlichte Studie des IAB belegt, dass sich erst wenige
Betriebe in Personalpflege und -gewinnung auf die He-
rausforderungen der demografischen Entwicklung einge-
stellt haben und z. B. Weiterbildungsangebote für gering
qualifizierte Beschäftigte in weit unterdurchschnittlicher
Zahl anbieten.197

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass die För-
derangebote zur Qualifizierung von Beschäftigten mit be-
ruflichen Bildungsdefiziten, die sowohl im SGB III198 als
auch im WeGebAU-Programm angelegt sind, bei den Be-
trieben bislang nur geringe Resonanz finden. Gerade weil
Beschäftigte mit Migrationshintergrund häufig über kei-
nen beruflichen Abschluss oder geringere Qualifikationen
verfügen, ist ein Perspektivwechsel, der Geringqualifi-
zierte als Qualifizierungspotenzial annimmt, auch in der
Wirtschaft unabdingbar. Insofern weisen die im Nationa-
len Integrationsplan hinterlegten Selbstverpflichtungen
der Wirtschaft zur – verbesserten – Integration von Perso-

189 Datendienst Migration, Pro Qualifizierung, DGB Bildungswerk, Au-
gust 2007, S. 3.

190 Nationaler Integrationsplan, S. 81.
191 Vgl. 6. Lagebericht B II.4.1, S. 102.
192 Nationaler Integrationsplan, S. 79.

193 Vgl. 6. Lagebericht B II.3.2, S. 101.
194 § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. Satz 3 AufenthG.
195 Nationaler Integrationsplan, S. 80.
196 Konsortium Bildungsberichterstattung (Hrsg.): Bildung in Deutsch-

land. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Bildung
und Migration, 2006, S. 282.

197 IAB-Kurzbericht 21/2007, „Betriebe müssen sich auf alternde Beleg-
schaften einstellen“.

198 § 417 SGB III.
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nen mit Migrationshintergrund ins Beschäftigungssystem
in die richtige Richtung.199

3.8.6 Anerkennung ausländischer 
Berufsabschlüsse

Vor dem Hintergrund des zunehmenden Fachkräfteman-
gels hat sich die Arbeitsgruppe „Wissenschaft – welt-
offen“ des Nationalen Integrationsplans u. a. mit dem
Potenzial der qualifizierten Migrantinnen und Migranten
befasst, die bereits in Deutschland leben, aber bisher kei-
nen qualifizierten Arbeitsmarktzugang haben. Themati-
siert wurden hier insbesondere auch die weitgehenden
Probleme bei der Anerkennung und Bewertung von im
Ausland erworbenen Bildungsabschlüssen und -nachwei-
sen.

Angaben zum Qualifikationsniveau von Zuwandernden
bei der Einreise nach Deutschland lassen sich nicht ma-
chen, da berufliche und schulische Qualifikationen bei
der Ankunft nicht erhoben werden.200 Die Daten des Mi-
krozensus 2005 geben zwar Auskunft über die aktuelle
Qualifikationsstruktur der Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund, differenzieren aber nicht nach im Ausland
oder Inland erworbenen Abschlüssen. Auch in der Daten-
aufnahme der Bundesagentur für Arbeit zu den formalen
Qualifikationen sind nur deutsche bzw. in Deutschland
anerkannte Berufsabschlüsse vorgesehen; selbst ausländi-
sche Hochschulabschlüsse gehen bei fehlender Anerken-
nung nicht in die formalen Qualifikationsprofile der
Arbeitslosen ein. Nach Schätzungen der Universität
Oldenburg leben in Deutschland zurzeit allein rund
500 000 zugewanderte Akademiker/innen, deren Ab-
schluss nicht anerkannt wurde und die deshalb unqualifi-
zierten oder nicht ausbildungsadäquaten Tätigkeiten
nachgehen.201 Diese Nichtanerkennung beruflicher Quali-
fikationen erschwert bzw. verhindert nicht nur individuell
die Aufnahme einer dem Bildungsstand entsprechenden
Erwerbstätigkeit, sondern bedeutet in volkswirtschaftli-
cher Perspektive, dass erhebliche Qualifikationsressour-
cen im Erwerbssystem brachliegen.202

Während auf EU-Ebene im Rahmen des Bologna-Prozes-
ses die Vergleichbarkeit von Hochschulabschlüssen vo-
rangetrieben und mittelfristig auch für den Bereich der
beruflichen Abschlüsse die Einführung eines europäi-

schen Qualifikationsrahmens vorbereitet wird, ist das An-
erkennungswesen für im Ausland erworbene Berufs- und
Hochschulabschlüsse in Deutschland mehr als unüber-
sichtlich.

Das Informationsangebot zu den Anerkennungsmöglich-
keiten und -zuständigkeiten für Zuwandernde ist schlecht.
Gesetzliche Vorgaben zu den Anerkennungsverfahren
gibt es lediglich für Spätaussiedler/-innen, die einen
Rechtsanspruch auf Anerkennungsverfahren in allen Be-
rufen haben, sowie hinsichtlich bestimmter Berufe auch
für Unionsbürger/-innen. In weiten Teilen sind Zuwan-
dernde für die Anerkennung ihrer Qualifikationen auf den
freien Markt und damit auf die Bereitschaft und Fähigkeit
individueller Arbeitgeber verwiesen, fremdsprachige
Zeugnisse zu akzeptieren und ausländische Ausbildungen
zu bewerten. Problematisch ist dies – angesichts Hunder-
ter von Ausbildungsberufen im dualen System – insbe-
sondere bei Berufsausbildungen und Meisterabschlüssen.
Die formale Vergleichbarkeit von Berufsausbildungen
und die gegenseitige Anerkennung beruflicher Zeugnisse
ist bilateral nur mit Österreich, Frankreich und der
Schweiz (nur Handwerk) geregelt. Allerdings bieten hier
die Kammern in vielen Fällen informelle Hilfestellungen
und Anerkennungsmöglichkeiten an.

Auch für Akademiker/innen mit ausländischem Ab-
schluss, die unmittelbar einen Arbeitsmarktzugang su-
chen, fehlt ein einheitliches Anerkennungsverfahren; die
Zuständigkeiten der Zentralstelle für ausländisches Bil-
dungswesen und der Hochschulen für die sogenannte aka-
demische Anerkennung, d. h. die Anerkennung von
Studienzeiten, Studienleistungen, akademischen Ab-
schlüssen und Graden, ist ausschließlich auf akademische
Zwecke beschränkt. Im Bereich der reglementierten Be-
rufe, in denen der Berufszugang entweder durch Bundes-
gesetz (u. a. Rechts- oder Gesundheitsberufe) oder durch
Länderrecht (u .a. Erziehungsberufe und Ingenieure bzw.
Architekten) geregelt ist, scheitern Drittstaatsangehörige
regelmäßig daran, dass ihnen – anders als Unionsbürge-
rinnen und -bürgern – bestimmte Anerkennungsinstru-
mente (z. B. individuelle Eignungsprüfungen) nicht zur
Verfügung stehen.

So kommt die AG Wissenschaft in ihrem Bericht im Na-
tionalen Integrationsplan dann auch zu dem Schluss, dass
sowohl im Bereich der Anerkennung von Bildungsnach-
weisen und ausländischen Abschlüssen als auch bei den
erforderlichen Anpassungsqualifizierungen Vieles zu ver-
bessern ist.203 Die Anerkennungsverfahren sollen auf der
Grundlage vergleichbarer und für alle Betroffenen nach-
vollziehbarer Standards transparenter gestaltet, die Les-
barkeit der Anerkennung von Studienabschlüssen und
anderen Qualifikationsnachweisen verbessert, die Stan-
dardisierung von Prüfungsanforderungen und der Aufbau
von Anerkennungsinformationssystemen vorangetrieben
werden. Da in Deutschland bisher keine Instrumente zur
Erfassung mitgebrachter Qualifikationen existieren, sind

199 Nationaler Integrationsplan, S. 82.
200 In den europäischen Nachbarländern ist dies zum Teil anders. So gibt

es z. B. in Dänemark seit 2004 Kompetenzzentren für Zuwandernde,
in denen berufliche Qualifikationen bewertet und auch praktisch ge-
testet werden. In Schweden werden die beruflichen Fähigkeiten in
Betrieben getestet und dann zertifiziert. Frankreich erprobt zurzeit
die Einführung von „Kompetenzbilanzen“, d. h. ein qualifikationsbe-
zogenes Profiling bei Einreise.

201 AP-Meldung vom 3. August 2007: „Deutsches Zweitstudium für zu-
gewanderte Akademiker. Niedersächsischer Wissenschaftsminister
Stratmann präsentiert Modellprojekt“.

202 Hamburgisches WeltWirtschaftlichesInstitut (HWWI), Effekte der
Migrationssteuerung bei Erwerbstätigen durch das Zuwanderungsge-
setz, Expertise im Auftrag des Bundesministeriums des Innern (Max
Steinhardt, Elmar Hönekopp, Michael Bräuniger, Dragos Radu,
Thomas Straubhaar), 11/2005, S. VI; sowie auch: „Holz hacken mit
Diplom“, Spiegel online, 14. Oktober 2007. 203 Nationaler Integrationsplan, S. 194 f.
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aus Sicht der Arbeitsgruppe geeignete Profiling- und An-
erkennungsinstrumente zu entwickeln und zu erproben.204

Zudem wird vorgeschlagen, die bestehenden Angebote
zur Nach- und Anpassungsqualifizierung auszubauen, zu
differenzieren und für weitere Zielgruppen zu öffnen.
Dies gilt insbesondere auch für das sogenannte Akademi-
kerprogramm und die Maßnahmen des „Garantiefonds
Hochschulbereich“, mit denen der Bund seit mehr als
zwanzig Jahren zugewanderte Akademiker/-innen in den
ersten Jahren nach der Einreise nach Deutschland bei der
beruflichen Integration unterstützt bzw. auf ein Hoch-
schulstudium vorbereitet.205 Ergänzend plädiert die Ar-
beitsgruppe für gezielte Qualifizierungsmaßnahmen für
zugewanderte Akademiker/-innen ohne Aussicht auf eine
ausbildungsadäquate berufliche Position, um ihnen zu-
mindest einen Berufseinstieg auf mittlerer Ebene zu er-
möglichen.

Bund, Länder und auch die Wirtschaft haben sich im Na-
tionalen Integrationsplan verpflichtet, Anerkennungsver-
fahren und Maßnahmen zu optimieren. So betonen die
Länder, dass im Ausland erworbene „Schul-, Bildungs-
und Berufsabschlüsse volkswirtschaftlich besser genutzt
werden“ müssen und in diesem Zusammenhang auch Teil-
anerkennungen und gezielte Nachqualifizierungen sinnvoll
wären.206 Der Bund verpflichtet sich, seine Maßnahmen zur
Anpassungs- und Nachqualifizierung zuwandernder Aka-
demiker/-innen zielgruppenspezifisch weiterzuentwi-
ckeln.207 Das BAMF wird ein Konzept zur beruflichen
Integration zugewanderter Akademikerinnen und Akade-
miker vorlegen, das sich insbesondere auf die Optimie-
rung der Anerkennungsverfahren von Bildungs- und
Berufsabschlüssen (u. a. in Zusammenarbeit mit der Kul-
tusministerkonferenz) sowie auf Angebote der fachlichen
und sprachlichen Nachqualifizierung beziehen soll.208 Die
Industrie- und Handelskammern erklären sich bereit, ihre
Leistungen zur Anerkennung von im Ausland erworbe-
nen Qualifikationen vor allem im Bereich der gutachterli-
chen Stellungnahmen zu ausländischen Zeugnissen wei-
ter zu verbessern.209

Abschließend sei hier noch auf zwei aus Sicht der Beauf-
tragten interessante Modelle hingewiesen. Das im Oktober
2006 angelaufene Modellprojekt des Bundes „AQUA –
(zugewanderte) Akademikerinnen und Akademiker quali-
fizieren sich für den Arbeitsmarkt“ steht für die Ablösung
der am Rechtsstatus von Migrantinnen und Migranten
orientierten Förderstrategien der Vergangenheit. AQUA
bereitet zugewanderte und deutsche Arbeitslose mit aka-

demischer Vorqualifikation mittels gemeinsamer Maß-
nahmen in verschiedenen Berufsfeldern auf Arbeitsplätze
mit gehobenen Anforderungen vor. Anknüpfungspunkt
für das Modell ist der Erfolg des Akademikerprogramms,
das mit relativ kurzen Förderungen (12 bis 15 Monate)
eine hohe Überleitungsquote (rund 70 Prozent) aus der
Förderung in den ersten Arbeitsmarkt erreicht, als Ziel-
gruppenprogramm aber für deutsche Arbeitslose nicht zu-
gänglich ist. Neben der Vermittlung fachbezogener
Kenntnisse und Kompetenzen zielt AQUA darauf, den
Deutschspracherwerb der Zugewanderten zu intensivie-
ren und die interkulturellen Kompetenzen beider Gruppen
zu verbessern. Erprobt wurde das Modell bisher in vier
Berufsfeldern, seit Oktober 2007 ist AQUA deutlich aus-
geweitet worden und umfasst nun 13 Berufsfelder.210

Erwähnt werden soll hier zudem der 2006 mit Unterstüt-
zung des Europäischen Flüchtlingsfonds initiierte Studi-
engang „Interkulturelle Bildung“ an der Universität
Oldenburg, der Zugewanderten, deren akademischer Ab-
schluss in Deutschland nicht anerkannt wurde, einen
deutschen Bachelor-Abschluss ermöglicht. Dieses bun-
desweit einmalige Angebot, das bisher Anpassungsquali-
fikationen in Pädagogik, Sozialpädagogik und Sozialwis-
senschaften umfasst, soll perspektivisch auf andere
Studiengänge (Informatik, Naturwissenschaften und In-
genieurwissenschaften) ausgeweitet werden.

3.8.7 Soziale und wirtschaftliche Lage 
der Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund

Die Einkommenssituation von Migrantinnen und Migran-
ten wird durch eine ganze Reihe von Faktoren beein-
flusst. Zu nennen sind hier insbesondere fehlende Qualifi-
kationen, nicht anerkannte berufliche Abschlüsse,
Sprachbarrieren, Branchenverteilung sowie Unterschiede
in Arbeitszeiten und im Erwerbsverhalten. Zudem be-
stimmen der Familienstand, die Zahl und das Geschlecht
der Einkommensbezieher/-innen im Haushalt, die Zahl
der Kinder und deren altersspezifisch unterschiedlicher
Bedarf die Einkommenssituation.211

Eine Analyse der Einkommenssituation von Teilgruppen
mit Migrationshintergrund erlauben die Daten des Mikro-
zensus 2005.212 Diese Zahlen belegen die schwächere
Einkommenssituation von Personen mit Migrationshin-
tergrund. Im Vergleich des gewichteten Pro-Kopf-Ein-

204 Vgl. hierzu auch: Über Einwanderung, Integration und Beschäfti-
gung, Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parla-
ment, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der
Regionen, 3. Juni 2003, S. 20.

205 Die beiden Programme werden im Auftrag und mit Mitteln des
BMBF (Akademikerprogramm) bzw. des BMFSFJ (Garantiefonds
Hochschulbereich) von der Otto Benecke Stiftung durchgeführt. Vgl.
auch. 6. Lagebericht B V.4, S. 195 und 198 f.

206 Nationaler Integrationsplan, S. 28.
207 Ebd., S. 18.
208 Ebd., S. 80.
209 Ebd., S. 82

210 AQUA wird – wie das AKP – mit Mitteln des BMBF einschließlich
einer Kofinanzierung aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) fi-
nanziert und von der Otto Benecke Stiftung e. V. in Kooperation mit
verschiedenen Hochschulen durchgeführt.

211 Allgemein zur Situation von Kindern mit Migrationshintergrund
jüngst: Deutsches Kinderhilfswerk e. V. (Hrsg.): Kinderreport
Deutschland 2007. Daten Fakten Hintergründe. Freiburg 2007,
S. 147–175.

212 Der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung basiert auf
Daten der Einkommens- und Verbraucherstichprobe (EVS) sowie auf
Daten des EU-SILC. Da in diesen Untersuchungen Ausländerinnen
und Ausländer bzw. Personen mit Migrationshintergrund nicht aus-
gewiesen sind, wird hier auf Daten des Mikrozensus zurückgegriffen.



Drucksache 16/7600 – 64 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
kommens213 erreicht die Bevölkerung mit Migrationshin-
tergrund 78,8 Prozent des Durchschnittswertes für die
Gesamtbevölkerung.214 Zwischen den Migrationsgruppen
differieren die Werte beträchtlich. So erreichen (Spät)-
Aussiedler/-innen mit 86 Prozent des Durchschnittswer-
tes ein deutlich höheres Pro-Kopf-Einkommen als Einge-
bürgerte (82 Prozent) und Ausländer/innen (73 Prozent).
Höhere Durchschnittseinkommen von in Deutschland ge-
borenen Personen mit Migrationshintergrund lassen sich
bisher statistisch nicht belegen, da diese in der Regel jün-
ger sind und damit einerseits noch vergleichsweise ge-
ringe Einkommen haben, zugleich aber häufiger in Haus-
halten leben, deren Pro-Kopf-Einkommen aufgrund von
Kindern im Haushalt niedrig ausfällt.

Stellt man allein auf das tatsächlich erzielte Einkommen
aus Erwerbstätigkeit ab, wird deutlich, welche Einkom-
menshöhe von den einzelnen Migrationsgruppen auf dem
Arbeitsmarkt erzielt werden kann. Nur 14 Prozent der Er-
werbstätigen mit Migrationshintergrund erzielen ein Ein-
kommen über 2 000 Euro (ohne Migrationshintergrund:
23 Prozent). In der Einkommensgruppe bis 1 100 Euro
sind dagegen Erwerbstätige mit Migrationshintergrund
mit 45 Prozent deutlich stärker vertreten (ohne Migrati-
onshintergrund: 37 Prozent). Bei erwerbstätigen Migran-
tinnen ist die Besetzung des unteren Einkommensseg-
ments noch stärker ausgeprägt. 54 Prozent der Frauen
ohne Migrationshintergrund, aber 67 Prozent der er-
werbstätigen Frauen mit Migrationshintergrund erzielen
Einkommen unter 1 100 Euro (vgl. Tabelle 37 im An-
hang).

Aufgrund der geringeren Einkommen haben Personen mit
Migrationshintergrund ein größeres Armutsrisiko.215 Un-
ter der Armutsrisikoschwelle216 leben in Deutschland
nach den Daten des Mikrozensus 2005 15 Prozent der Be-
völkerung. Bei Personen mit Migrationshintergrund liegt
dieser Anteil mit über 28 Prozent fast doppelt so hoch
(Personen ohne Migrationshintergrund: 12 Prozent).

Auch hier zeigt der Vergleich der Migrationsgruppen be-
trächtliche Unterschiede: Während 34 Prozent der auslän-
dischen Bevölkerung einem Armutsrisiko unterliegen,
sind es bei den Eingebürgerten bzw. als Deutsche Gebore-
nen 25 Prozent und bei den (Spät-)Aussiedler/-innen le-
diglich 21 Prozent (vgl. Tabelle 37 im Anhang).

Im Juli 2007 waren 96 000 ausländische Arbeitslose im
Arbeitslosengeld I-Bezug. Da ausländische Arbeitslose
aufgrund durchschnittlich niedrigerer Qualifikationen
niedrigere Einkommen erzielen und somit geringere Bei-
träge zahlen, sind auch ihre durchschnittlichen Leistungs-
ansprüche in der Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosen-
geld I) etwas niedriger als bei deutschen Arbeitslosen.217

Im Berichtszeitraum hat sich die Arbeitslosigkeit von
Ausländerinnen und Ausländern stark in den Rechtskreis
SGB II verlagert. Von den derzeit (September 2007)
532 000 ausländischen Arbeitslosen sind 82 Prozent bei
den Trägern der Grundsicherung und 18 Prozent bei den
Arbeitsagenturen gemeldet.

Für den Rechtskreis SGB II lassen sich aufgrund einer ak-
tuellen Erhebung des IAB218auch die Leistungsbezieher/
-innen mit Migrationshintergrund beziffern. Arbeitslosen-
geld II beziehen in Deutschland derzeit (September 2007)
5,3 Millionen Personen, davon haben fast 38 Prozent ei-
nen Migrationshintergrund. Von diesen knapp zwei Mio.
Migrantinnen und Migranten, die durch die Grundsiche-
rung unterstützt werden, sind rund eine Million zugleich
arbeitslos. Bezogen auf die jeweilige Wohnbevölkerung
im erwerbsfähigen Alter nimmt somit jede fünfte Person
mit Migrationshintergrund, aber nur jede vierzehnte ohne
Migrationshintergrund Leistungen der Grundsicherung in
Anspruch. Auch diese Zahlen verweisen auf den immen-
sen Bedarf an zielgruppengenauen Angeboten zur Ver-
besserung der Qualifikationsstruktur und damit der Ar-
beitsmarktchancen von Migrantinnen und Migranten.

Insgesamt belegen die Befunde dieses Abschnitts die
deutlich schlechtere wirtschaftliche und soziale Lage der
deutschen und ausländischen Bevölkerung mit Migrati-
onshintergrund im Vergleich zu Deutschen ohne Migrati-
onshintergrund. Wenn die Arbeitsmarkt- und die Armuts-
risiken von Migrantinnen und Migranten nachhaltig
verringert werden sollen, so setzt dies die gleichberech-
tigte Teilhabe am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Leben unabdingbar voraus. Daher ist zu begrüßen, dass
der Nationale Integrationsplan einen deutlichen Schwer-
punkt bei sprachlicher und beruflicher Förderung setzt.

4. Integrationskurse und Erstförderung 
des Bundes

Mit Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes zum 1. Ja-
nuar 2005 sind die Integrationskurse gemäß §§ 43 ff.
AufenthG angelaufen. In ihrem letzten Bericht219 hat die

213 Das durchschnittliche gewichtete Pro-Kopf-Einkommen in Privat-
haushalten wird berechnet, indem das Haushaltsnettoeinkommen auf
die gewichtete Zahl der Haushaltsmitglieder bezogen wird. Dabei
geht der Haupteinkommensbezieher im Haushalt mit dem Gewicht 1,
alle Haushaltsmitglieder von 14 Jahren und älter mit dem Gewicht
0,5 und alle unter 14-jährigen Haushaltsmitglieder mit dem Gewicht
0,3 ein (OECD-Äquivalenzskala).

214 Eine weitere Quelle zur Bewertung der Einkommenssituation ist das
Sozioökonomische Panel (SOEP). Der SOEP-Wert zur Armutsquote
von Migrantenhaushalten (2005: 77,9 Prozent) ist mit dem Mikro-
zensus-Wert zum gewichteten Pro-Kopf-Einkommen der Bevölke-
rung mit Migrationshintergrund (2005: 78,8 Prozent) nicht direkt
vergleichbar, da beim Mikrozensus in der Gruppe der Personen mit
Migrationshintergrund auch die in Deutschland geborenen Deut-
schen mit Migrationshintergrund enthalten sind, die das SOEP nicht
erfasst.

215 Die Armutsrisikoquote bezeichnet den Anteil der Personen, deren
Einkommen unter 60 Prozent des durchschnittlichen Pro-Kopf-Ein-
kommens (Medianwert) nach neuer OECD-Skala liegt. Das Pro-
Kopf-Einkommen wird pro Mitglied des Haushalts unterschiedlich
gewichtet.

216 Die Armutsrisikoschwelle bezeichnet das gewichtete Pro-Kopf-Ein-
kommen, unter dessen Grenze eine Person einem Armutsrisiko un-
terliegt. Dies ist der Fall, wenn ihr gewichtetes Pro-Kopf-Nettoein-
kommen weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens
(Medianwert) beträgt.

217 Nach Migrationshintergrund differenzierte Angaben zu Leistungsbe-
ziehern und zur Leistungshöhe im Rechtskreis SGB III können hier
nicht gemacht werden, da keine entsprechende Daten vorliegen.

218 Hönekopp, Elmar 2007, a. a. O.
219 Vgl. 6. Lagebericht, B V.5.2.2, S. 207.
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Beauftragte das Kurssystem ausführlich dargestellt, wes-
wegen hier auf eine erneute Ausführung verzichtet wird.

Im Mittelpunkt der öffentlichen und fachlichen Diskus-
sion im Berichtszeitraum stand die Evaluierung der Inte-
grationskurse mit dem Ziel der qualitativen Verbesserung
des bestehenden Angebots. Entsprechend der gesetzli-
chen Vorgabe in § 43 Abs. 5 AufenthG war die Bundes-
regierung verpflichtet, zum 1. Juli 2007 dem Deutschen
Bundestag einen Erfahrungsbericht zur Durchführung
und Finanzierung der Integrationskurse vorzulegen. Als
Grundlage hierfür erteilte das Bundesministerium des In-
nern Ende 2005 einen Auftrag zu einem externen Gutach-
ten zur Evaluierung der Integrationskurse (Evaluierungs-
bericht) und zu möglichen Verbesserungspotenzialen.220

Die Evaluierung erfolgte während des Jahres 2006. Be-
reits während der laufenden Evaluierung begann eine öf-
fentliche Diskussion um Verbesserungsbedarfe des Kurs-
systems, in deren Verlauf insbesondere Kursträger,
Verbände und die Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft ihre Kritik und Anregungen formulierten. Die Be-
auftragte veröffentlichte ihrerseits mit Verweis auf unmit-
telbar bestehenden Handlungsbedarf im Mai 2006
„Eckpunkte zur qualitativen Verbesserung der Integra-
tionskurse“. Die besondere Bedeutung der Integrations-
kurse als einem zentralen Baustein der Integrationsförde-
rung des Bundes zeigte sich auch darin, dass im Rahmen
der Arbeiten am Nationalen Integrationsplan eine eigene
Arbeitsgruppe „Integrationskurse verbessern“ eingerich-
tet wurde. Die von dieser Arbeitsgruppe sowie die im
externen Evaluierungsbericht221erarbeiteten Handlungs-
empfehlungen greift der Erfahrungsbericht zur Durchfüh-
rung und Finanzierung der Integrationskurse222, welcher
Ende Juni 2007 von der Bundesregierung dem Deutschen
Bundestag vorgelegt wurde, auf. 

Es besteht Einigkeit darin, dass das Integrationskursange-
bot gut angenommen wird, jedoch qualitativ weiter zu
entwickeln ist. So kommt der Evaluierungsbericht zu fol-
gendem zentralen Ergebnis: „Das neue System der Inte-
grationskurse hat sich etabliert und bewährt und stellt
erstmalig für alle Zuwandererinnen und Zuwanderer eine
systematische und qualitativ hochwertige Förderung ihrer
Integration dar. (…) Die kurzfristige Einführung des
neuen Systems und die Komplexität der Aufgaben haben
aber auch zu einigen noch nicht optimal gestalteten Ver-
fahrensabläufen geführt.“223 Der Bund hebt in seiner Er-
klärung zum Nationalen Integrationsplan insbesondere
darauf ab, die Kurse stärker auf den Erfolg der Teilneh-
menden auszurichten.224 Entsprechenden Handlungs- und
Verbesserungsbedarf belegen auch die folgenden Zahlen
(zur Übersicht siehe Tabelle 18 im Tabellenanhang).

In den ersten beiden Jahren seit Bestehen der Kurse haben
359 047 Personen eine Teilnahmeberechtigung zum
Kursbesuch erhalten, von ihnen besuchten 248 682 Perso-
nen bis Ende 2006 einen Kurs. Die Diskrepanz zwischen
erteilten Teilnahmeberechtigungen und tatsächlich erfolg-
ten Kursbesuchen ergibt sich daraus, dass die Teilnahme-
berechtigungen für die unterschiedlichen Zielgruppen
verschiedene Laufzeiten haben: Zur Kursteilnahme ver-
pflichtete Neuzuwanderinnen und -zuwanderer sind ge-
halten, sich „unverzüglich“ zu einem Integrationskurs an-
zumelden (vgl. § 7 Abs. 2 IntV). Bei bereits länger in
Deutschland lebenden Ausländerinnen und Ausländern,
die freiwillig an einem Integrationskurs teilnehmen, ist
die Zulassung auf ein Jahr befristet. Bei nicht teilnahme-
verpflichteten Neuzugewanderten gilt der Teilnahmean-
spruch zwei Jahre, während Spätaussiedler/-innen einen
unbefristeten Teilnahmeanspruch besitzen.225

Besonders groß ist die Nachfrage nach den Integrations-
kursen bei bereits länger in Deutschland lebenden Aus-
länderinnen und Ausländern. Sie stellen über die Hälfte
der Teilnehmenden. Die meisten von ihnen nehmen frei-
willig an den Kursen teil. Zur Kursteilnahme verpflichtet
wurden im Jahr 2006 20 828 der bereits länger in
Deutschland lebenden Ausländerinnen und Ausländer
(= 14,5 Prozent aller Teilnahmeberechtigten) und 43 809
der Neuzugewanderten, die eine Teilnahmeberechtigung
erhalten haben (= 30,5 Prozent aller Teilnahmeberechtig-
ten).

Die Zahl der Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, de-
nen eine Teilnahmeberechtigung ausgestellt wurde, ist
– analog zu den Zuzugszahlen – stark rückläufig: Wäh-
rend im Jahr 2005 noch 35 Spätaussiedlerinnen und Spät-
aussiedler eine Teilnahmeberechtigung erhalten haben
(= 16,4 Prozent aller ausgestellten Teilnahmeberechtigun-
gen), waren es im Jahre 2006 lediglich 5 403 (= 3,8 Pro-
zent). Auf besonders starkes Interesse stößt das Kurs-
angebot bei Migrantinnen. Sie stellen fast zwei Drittel der
Kursteilnehmenden.

Leicht steigend ist die Teilnehmerzahl in den sogenannten
zielgruppenspezifischen Integrationskursen. Diese wer-
den für nicht mehr schulpflichtige Jugendliche unter
27 Jahren zur Vorbereitung auf den Besuch weiterführen-
der Schulen, Hochschulen oder auf eine andere Ausbil-
dung angeboten, ferner für Eltern bzw. Frauen, die aus fa-
miliären oder kulturellen Gründen keinen allgemeinen
Integrationskurs besuchen können sowie für Personen,
die nicht oder nicht ausreichend lesen und schreiben kön-
nen oder nicht in lateinischer Schrift alphabetisiert sind.
In diesen Kursen wird auf die spezifischen Belange der
jeweiligen Zielgruppe besonders eingegangen. Haben
2005 an diesen Kursen knapp 10 Prozent aller Kursteil-
nehmenden teilgenommen, so stieg ihre Zahl 2006 auf
gut 15 Prozent.

220 Auftragnehmer war die Firma Rambøll Management.
221 Vgl. Ramboll Management: Evaluation der Integrationskurse nach

dem Zuwanderungsgesetz. Abschlussbericht und Gutachten über
Verbesserungspotenziale bei der Umsetzung der Integrationskurse,
Dezember 2006, im Internet abzurufen unter www.bmi.bund.de/Eva-
luierungIntegrationskurse.

222 Der Erfahrungsbericht ist auf der Internetseite des Bundesministe-
riums des Innern unter www.bmi.bund.de abzurufen.

223 Ebd. S. i.
224 Vgl. Nationaler Integrationsplan, S. 16.

225 Mit der Neufassung der Integrationskursverordnung wird die Zulas-
sung zum Kurs künftig einheitlich auf zwei Jahre befristet (§ 5 Abs. 2
IntV).
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107 879 Personen haben in den Jahren 2005 und 2006 den
Integrationskurs abgeschlossen. Von diesen nahmen
68 434 an der Abschlussprüfung teil, davon wiederum ha-
ben 48 750 die Prüfung bestanden. Im Ergebnis haben also
71,2 Prozent der Prüfungsteilnehmenden, aber nur
45,2 Prozent der Kursabsolventinnen und -absolventen den
Integrationskurs erfolgreich beendet. Damit wird das zen-
trale Ziel der Integrationskurse, Zugewanderten ausrei-
chende deutsche Sprachkenntnisse zu vermitteln, im Be-
richtszeitraum nur von weniger als der Hälfte aller
Kursabsolventinnen und -absolventen erreicht. Rambøll-
Management weist in diesem Zusammenhang im Evalu-
ierungsbericht darauf hin, dass der derzeitige Abschluss-
test ausschließlich Aussagen zum Erreichen des Sprach-
standes B 1226 ermöglicht und kein differenziertes Bild
der erreichten Sprachstände zulässt. Da jedoch nach Ein-
schätzung der Kursträger über ein Drittel der Kursteilneh-
menden den Integrationskurs auf dem Sprachstands-
niveau A 2, also eine Stufe unter dem geforderten Niveau,
beendet, werden viele Kursabsolventinnen und -absol-
venten erst gar nicht zur Prüfung angemeldet.227

Um die erkannten Mängel im Kurssystem zu beheben und
damit die Zahl derer, die den Integrationskurs erfolgreich
abschließen, zu erhöhen, wurden im Rahmen des Evaluie-
rungsverfahrens sowie des Nationalen Integrationsplans,
aber auch von Verbänden, Kursträgern sowie der Beauf-
tragten weit reichende Verbesserungsvorschläge gemacht.
Zahlreiche Vorschläge wurden im Rahmen der Änderung
des Aufenthaltsgesetzes durch das Richtlinienumset-
zungsgesetz vom 19. August 2007 (vgl. Kapitel III.2.2.6)
und im Rahmen der Überarbeitung der Integrationskurs-
verordnung umgesetzt.

4.1 Bedarfsgerechtes Angebot

Wie oben ausgeführt, zeigen die Erfahrungen der ersten
beiden Jahre seit Anlaufen der Integrationskurse, dass für
einen großen Teil der Kursteilnehmenden 600 Stunden
Deutschsprachunterricht nicht ausreichen, um das erfor-
derliche Sprachniveau B 1 des Gemeinsamen Europäi-
schen Referenzrahmens für Sprachen zu erreichen. Um
angesichts der sehr heterogenen Gruppe der Kursteilneh-
menden die Chancen auf einen erfolgreichen Kursab-
schluss zu erhöhen, wurde ein stärker differenziertes
Kursangebot einschließlich einer Flexibilisierung der
Stundenzahl und einer zielgruppenadäquateren Ausge-
staltung der Kurse für erforderlich gehalten.

Die Beauftragte begrüßt, dass im Rahmen der Änderung
der Integrationskursverordnung nunmehr die Stundenzahl
in den zielgruppenspezifischen Kursen von 600 auf bis zu
900 Stunden erhöht und für Teilnehmende in den allge-
meinen Integrationskursen, die nach 600 Stunden das ge-
forderte Sprachniveau B 1 noch nicht erreicht haben, eine
Wiederholungsmöglichkeit von 300 Stunden eingeführt
wurde.228 Zudem wird der Orientierungskurs von 30 auf
45 Stunden ausgeweitet. Diese Stundenaufstockungen
verbessern die Chancen auf einen erfolgreichen Kursab-
schluss für eine höhere Anzahl der Kursteilnehmenden.
Damit das von den Kursteilnehmenden erreichte Sprach-
niveau differenzierter nachgewiesen werden kann, wird
eine skalierte Sprachprüfung eingeführt, die die Kompe-
tenzstufen A 2 und B 1 ausweisen kann. Bis zum Vorlie-
gen dieses skalierten Sprachtests voraussichtlich ab 1. Ja-
nuar 2009 kann im Jahr 2008 wahlweise die A 2- oder die
B 1-Prüfung abgelegt werden. Der erfolgreiche Ab-
schluss eines Integrationskurses wird jedoch weiterhin an
das Erreichen des Sprachniveaus B 1 geknüpft (§ 17
Abs. 2 IntV). Zudem wird die Teilnahme am Abschluss-
test explizit zum Kriterium für die ordnungsgemäße
Kursteilnahme gemacht.

Die Beauftragte hat im Rahmen dieser Diskussion immer
auch einen besonderen Bedarf für jene Zielgruppe mar-
kiert, die z. B. aufgrund geringer Bildungserfahrung und
trotz individueller Bemühungen das Sprachniveau B 1 vo-
raussichtlich nicht erreichen würde. Sie begrüßt, dass nun
für diejenigen bereits in Deutschland aufhältigen Teilnah-
meberechtigten, bei denen ein „besonderer sprachpädago-
gischer Förderbedarf“ besteht, spezifische Zielgruppen-
kurse ermöglicht werden (§ 13 Abs. 1 Nr. 4 IntV). Diese
Förderkurse, die bis zu 900 Stunden Sprachunterricht und
45 Stunden Orientierungskurs umfassen, sind für Perso-
nen vorgesehen, die aufgrund rudimentärer deutscher
Sprachkenntnisse einen besonderen methodisch-didakti-
schen Förderbedarf haben und das Sprachniveau B1 vo-
raussichtlich nicht in 600 Stunden erreichen können. Um-
gekehrt wird für die Gruppe derer, die das Sprachniveau
B 1 in voraussichtlich weniger als 600 Stunden erreichen
werden, nun ein Intensivkurs eingerichtet, der in
400 Stunden Sprachkurs plus 30 Stunden Orientierungs-
kurs zum Sprachniveau B 1 führt (§ 13 Abs. 2 IntV). Ein
weitergehender Spracherwerb ist für diese Gruppe im
Rahmen der Integrationskurse nicht vorgesehen.

4.2 Kursqualität

Eine Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Stei-
gerung des Kurserfolgs wurde von allen am Evaluie-
rungsverfahren Beteiligten sowie im Nationalen Inte-
grationsplan für unerlässlich erachtet. Gegenstand der
Verbesserungsvorschläge waren insbesondere die Be-
grenzung der Höchstteilnehmerzahl der Kurse und eine
bessere finanzielle Ausstattung, um festgestellte negative
Auswirkungen auf die Honorare der Lehrkräfte und damit
auf die Kursqualität zu vermeiden. Im Evaluierungsbe-

226 Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen des
Europarats definiert auf sechs Niveaustufen von A 1 bis C 2 das je-
weils erreichte Sprachstandsniveau. Das Niveau A umfasst die „ele-
mentare Sprachverwendung“, das Niveau B die „selbstständige
Sprachverwendung“ und das Niveau C die „kompetente Sprachver-
wendung“. Alle Niveaustufen umfassen die Bereiche Verstehen (Hö-
ren und Lesen), Sprechen und Schreiben. Niveau B 1 dokumentiert
dabei auf der unteren Stufe des Bereichs „Selbstständige Sprachan-
wendung“ die Fähigkeit, sprachliche Probleme des Alltags flexibel
bewältigen zu können, indem ein Gespräch aufrechterhalten und all-
tägliche Situationen ausgedrückt werden können.

227 Vgl. Rambøll Management, a. a. O., S. 54 f.
228 Die Wiederholungsmöglichkeit gilt rückwirkend auch für nicht er-

folgreiche Kursteilnehmende der Jahre 2005 bis 2007.
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richt war festgestellt worden, dass seit Einführung der In-
tegrationskurse die Lehrkräftehonorare durchschnittlich
brutto um zwei Euro brutto pro Stunde gesunken sind.

Die Beauftragte begrüßt die im Rahmen der Änderung
der Integrationskursverordnung vorgesehene Reduzie-
rung der maximalen Kursgröße auf 20 Personen im allge-
meinen Integrationskurs und auf kleinere Kursgruppen
bei den zielgruppenspezifischen Kursen (§ 14 Abs. 1
IntV). Auch die Erhöhung des Stundensatzes auf
2,35 Euro weist in die richtige Richtung. Die Beauftragte
wird weiter beobachten, inwieweit mit dem vorgesehenen
Stundensatz das gewünschte Qualitätsniveau, insbeson-
dere die angestrebte angemessene Vergütung für qualita-
tiv gute Lehrkräfte, zu finanzieren sein wird.

4.3 Teilnahmebedingungen

Die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Teil-
nahme sowohl hinsichtlich des Teilnehmerkreises als
auch der Teilnahmemöglichkeiten war ein weiterer
Schwerpunkt der Vorschläge zur Kursoptimierung im
Rahmen des Nationalen Integrationsplans und des Evalu-
ierungsverfahrens. Mit dem Ziel, Hindernisse für die
Kursteilnahme insbesondere von Frauen, Geringverdie-
nenden und Sozialleistungsbeziehenden abzubauen, fo-
kussierten die Verbesserungsvorschläge vor allem eine
verbesserte kursbegleitende Kinderbetreuung, eine um-
fassendere und bundesweit einheitliche Fahrtkostenerstat-
tung und eine Befreiung vom Eigenbeitrag für Geringver-
diener/innen.

Von großer Bedeutung ist die Neuregelung der Fahrtkos-
tenerstattung. Künftig werden allen Teilnahmeberechtig-
ten, die vom Kostenbeitrag zum Integrationskurs befreit
sind, weil sie Leistungen nach dem SGB II oder Hilfe
zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII beziehen, bei
ordnungsgemäßer Kursteilnahme auch die Fahrtkosten
vom Bundesamt erstattet (§ 4 Abs. 4 IntV). Sonstigen zur
Kursteilnahme Verpflichteten kann ein Fahrtkostenzu-
schuss gewährt werden. Damit wird ein wesentliches
Teilnahmehindernis für Leistungsbeziehende und Gering-
verdiener/-innen ausgeräumt. Zudem wird eine Ermes-
sensregelung zur Befreiung von der Kostenbeitragspflicht
über den Kreis der unmittelbaren Bezieher/-innen von So-
zialleistungen hinaus eingeführt. Die Beauftragte hätte
sich jedoch eine großzügigere Regelung gewünscht, die
nicht ausschließlich auf eine „unzumutbare Härte“ ab-
stellt.

Um dem an mehreren Stellen im Nationalen Integrations-
plan markierten Bedarf der Sicherstellung einer qualifi-
zierten Kinderbetreuung, insbesondere für Kinder unter
drei Jahren,229 Rechnung zu tragen, wird der Bund einen
erhöhten Betrag zur Verfügung stellen. Da aus Sicht der
Beauftragten fehlende Kinderbetreuungsangebote kein
Teilnahmehindernis an den Integrationskursen sein dür-
fen, wird sie weiter beobachten, ob neben einer qualitativ
hochwertigen auch eine quantitativ hinreichende Kinder-

betreuung von allen beteiligten Akteuren, einschließlich
der Kommunen, bereitgestellt wird.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, deutsche Staatsangehö-
rige, die nicht über ausreichende deutsche Sprachkennt-
nisse verfügen und die in besonderer Weise integra-
tionsbedürftig sind, im Rahmen freier Kursplätze zur
Teilnahme zuzulassen (§ 44 Abs. 4 Satz 2 AufenthG).

Als zusätzlicher Anreiz zur Motivation der Kursteilneh-
merinnen und -teilnehmer wird erstmals eine hälftige
Rückerstattung des Kostenbeitrags bei erfolgreicher
Kursteilnahme ermöglicht (§ 9 Abs. 6 IntV). Im Gegen-
zug wurden auf gesetzlicher Ebene stärkere Sanktionie-
rungsmöglichkeiten geschaffen.

4.4 Nachhaltigkeit
Um den mit dem Integrationskurs erreichten Sprachstand
zu festigen, zu vertiefen und fortzuentwickeln, wurde im
Evaluierungsverfahren und im Nationalen Integrations-
plan der besseren Verzahnung von Integrationskursange-
bot und anderen Förderangeboten, insbesondere der be-
rufsbezogenen Sprachförderung, sowie der Vernetzung
der Integrationskurse und sonstigen Integrationsförder-
maßnahmen vor Ort eine hohe Bedeutung beigemessen.
Die Verzahnung und Vernetzung der Angebote zieht sich
als Querschnittsthema durch den Nationalen Integrations-
plan. Die Länder kündigten darin an, auf eine verbesserte
Zusammenarbeit von Ausländerbehörden, Arbeitsge-
meinschaften bzw. Trägern der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende, Regionalkoordinatorinnen und -koordina-
toren des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
sowie Migrationserstberatung und Jugendmigrations-
diensten hinzuwirken und damit die Wirksamkeit der In-
tegrationskurse zu erhöhen. Für integrationskursergän-
zende Verbundprojekte wollen sie im Rahmen ihrer
Möglichkeiten eigene Mittel oder Mittel des Europäi-
schen Sozialfonds einsetzen. Auch die kommunalen Spit-
zenverbände sprachen sich dafür aus, die Integra-
tionskurse mit einem „abgestimmten flankierenden Kurs-
angebot“230 zu unterstützen.

4.5 Migrationserstberatung und 
Jugendmigrationsdienste

Zu den vom Bund finanzierten Angeboten der Erstförde-
rung zählen auch die Migrationserstberatung (MEB) für
erwachsene Migrantinnen und Migranten in der Zustän-
digkeit des Bundesministeriums des Innern und die Ju-
gendmigrationsdienste (JMD) in der Zuständigkeit des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ).231 Sowohl im Evaluierungsbericht zu
den Integrationskursen als auch im Rahmen des Nationa-
len Integrationsplans werden die Bedeutung der sozialpä-
dagogischen Begleitung für den Integrationsprozess be-
tont und eine noch stärkere Kooperation zwischen diesen
Angeboten und den Integrationskursträgern sowie weite-
ren Akteuren vor Ort angeregt. In diesem Sinne wird

229 Vgl. Nationaler Integrationsplan, S. 16, 18, 40, 42, 50.
230 Nationaler Integrationsplan, S. 43.
231 Vgl. dazu ausführlich 6. Lagebericht B V.5.1.2, S. 202.
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derzeit das Konzept zur Migrationserstberatung überar-
beitet. Bei den Jugendmigrationsdiensten wird seit dem
1. September 2006 im Auftrag des BMFSFJ das Förderin-
strument des Integrationsplans evaluiert. Die Evaluierung
ist auf zwei Jahre angelegt.

Die Mitgliedsverbände der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Freien Wohlfahrtspflege sind im Rahmen des Natio-
nalen Integrationsplans eine Reihe von Selbstverpflich-
tungen eingegangen, mit denen sie als Träger sowohl von
Integrationskursen als auch der Migrationserstberatung
und der Jugendmigrationsdienste ihre Unterstützung für
ein nachhaltiges Angebot an Kursen und kursbegleiten-
dend Maßnahmen zugesagt haben.

Um die geplanten qualitativen Verbesserungen der Inte-
grationskurse mit einer ausreichenden Finanzierung zu
unterlegen, kündigte das Bundesministerium des Innern
im Zusammenhang mit dem Nationalen Integrationsplan
an, die Haushaltsmittel für die Integrationskurse im Haus-
halt 2008 um 14 Mio. Euro auf 154,8 Mio. Euro auf-
zustocken.232 Der Deutsche Bundestag hat dieser Mit-
telerhöhung im November 2007 zugestimmt. Für die
Migrationserstberatung stehen im Bundeshaushalt 2008
25,8 Mio. Euro zur Verfügung, was einer Kürzung von
knapp 900 000 Euro gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Die Haushaltsmittel für die Jugendmigrationsdienste be-
laufen sich für das Haushaltsjahr 2008 wie in den Vorjah-
ren auf rund 40 Mio. Euro.

5. Lebenssituation von Frauen

Frauen kommt im Integrationsprozess eine besondere
Rolle zu. Der Nationale Integrationsplan widmet der be-
sonderen Situation der Frauen in der Migration ein ganzes
Kapitel. Die Arbeitsgruppe 4 „Lebenssituation von
Frauen und Mädchen verbessern, Gleichberechtigung
verwirklichen“ des Nationalen Integrationsplans bestand
aus zwei Unterarbeitsgruppen: Unterarbeitsgruppe 1 „In-
tegration durch Recht; Partizipation“ und Unterarbeits-
gruppe 2 „Stärkung der Migrantinnen in Familie und
sozialem Umfeld, Sexualaufklärung, Gesundheit und Al-
tenhilfe“. Die anderen Arbeitsgruppen waren aufgefor-
dert, entsprechend dem Grundsatz des „Gender Main-
streaming“, die Belange der Migrantinnen im Rahmen
ihres jeweiligen Handlungsauftrags zu berücksichtigen.

Migrantinnen sind in vielen Lebensbereichen mit spezifi-
schen Problemen konfrontiert, die in dieser Art oder in
dieser Intensität in der deutschstämmigen weiblichen Be-
völkerung seltener oder kaum vorzufinden sind. Nach wie
vor sind die Hürden für eine gleichberechtigte Teilhabe
hoch. Migrantinnen sehen sich in allen Bereichen des täg-
lichen Lebens mit Vorurteilen konfrontiert, die ihnen
gleichberechtigte Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben
in Deutschland und den gleichberechtigten Zugang etwa
zu Bildung, Beruf und Gesundheits- sowie sozialen Re-
geldiensten erschweren durch die Verflechtung von Be-

nachteiligungen aufgrund des Geschlechts, der Herkunft
sowie eventuell der Religion. Die gleichberechtigte Parti-
zipation von Migrantinnen in Wirtschaft, Politik und Ge-
sellschaft ist keine Selbstverständlichkeit. Tatsächliche
Gleichstellung muss noch verwirklicht, Antidiskriminie-
rungsregelungen müssen durchgesetzt werden. Hierzu
sind neben einer Verbesserung des Zugangs von Migran-
tinnen zu Ausbildung und Beruf auch die Organisation
und Vernetzung von Migrantinnen und ihren Interessen-
vertretungen erforderlich. Solide Sprachkenntnisse,
staatsbürgerliche Bildung und ein aus eigener Erwerbstä-
tigkeit erwachsenes Selbstbewusstsein sind unabdingbar
für eine gleichberechtigte Teilhabe von Migrantinnen und
die Vertretung ihrer eigenen Interessen. Das Fehlen dieser
Voraussetzungen erschwert Migrantinnen zumeist den
Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe und wertvollen In-
formationen. Migrantinnen, die durch Beratung und Bil-
dung aktiv unterstützt werden, sind in der Lage, sich
selbstbewusst gegen Diskriminierung sowohl von inner-
familiärer als auch von gesellschaftlicher Seite durchzu-
setzen und Teilhabe einzufordern.

Zu den zentralen Maßnahmen, die in der Arbeitsgruppe 4
zum Nationalen Integrationsplan als erforderlich identifi-
ziert wurden, gehören u. a. die interkulturelle Öffnung
vorhandener Strukturen, die bessere Zusammenarbeit und
Vernetzung aller Akteure sowie die zusätzliche Bereitstel-
lung von Fördermitteln. Durch interkulturelle Öffnung
der Verwaltung und der Institutionen (z. B. durch Einstel-
lung von Migrantinnen und Migranten und interkulturelle
Fortbildung für alle) sowie den Abbau von Zugangs-
barrieren sollen alle Bevölkerungsgruppen angemessen
vertreten sein und bei der Durchsetzung ihrer Belange
kompetent unterstützt werden. Die Mitgliedsverbände der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege
treiben die weitere interkulturelle Öffnung ihrer Dienste
und Einrichtungen voran. Sie berücksichtigen dies bei ih-
rer Personalpolitik und unterstützen den Prozess durch
Fortbildungen.

Des Weiteren ist eine quantitative und qualitative Verbes-
serung des Beratungsangebots insbesondere im Bereich
niedrigschwelliger Angebote sowie aufsuchender Bera-
tungsstrategien mit Sprachmittlerinnen und -mittlern er-
forderlich. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
wird prüfen, wie Beraterinnen und Berater der Migra-
tionserstberatung sowie Kursleiterinnen der niedrig-
schwelligen Frauenkurse durch Thematisierung in den
Fortbildungsveranstaltungen und Vernetzung mit den ent-
sprechenden Stellen in die Lage versetzt werden können,
Ratsuchende zu den Themen Zwangsverheiratung und
Gewalt im persönlichen Umfeld an entsprechend qualifi-
zierte Beratungsstellen weiterzuvermitteln. Aus Sicht der
Beauftragten wäre es wünschenswert gewesen, dass auch
Länder und Kommunen in diesem Bereich Selbstver-
pflichtungen abgegeben hätten. Tatsächlich gibt es mitt-
lerweile etliche Kommunen, die den Prozess der interkul-
turellen Öffnung – beispielsweise durch gezielte
Einstellungspolitik – ernst nehmen und weit vorangekom-
men sind.

232 In den Jahren 2006 und 2007 standen jeweils 140,8 Mio. Euro für die
Integrationskurse zur Verfügung.
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Eine weitere wichtige Maßnahme ist der Abbau von Ste-
reotypen und Vorurteilen gegenüber Migrantinnen in der
Mehrheitsgesellschaft. Diesbezüglich hat sich die Beauf-
tragte der Bundesregierung zu einer Imagekampagne ver-
pflichtet, bei deren Konzipierung die Verbände der Mi-
grantinnen einbezogen werden sollen.

5.1 Häusliche Gewalt

Migrantinnen sind vielfach in besonderer Weise von
häuslicher Gewalt betroffen und besonders massiven For-
men von innerfamiliärer Gewalt ausgesetzt.233 Diese Si-
tuation steht im Widerspruch zur deutschen Rechtsord-
nung. Ein wirksamer Schutz der Betroffenen kann jedoch
nur gewährleistet werden, wenn Migrantinnen über ihre
rechtlichen Möglichkeiten und bestehende Beratungs-
und Hilfsangebote informiert sind. Dazu ist eine quantita-
tive und qualitative Verbesserung des Beratungsangebots,
insbesondere im Bereich niedrigschwelliger Angebote,
notwendig.234 Gegenüber dem letzten Bericht haben sich
im Hinblick auf die Gewinnung von Daten in diesem Be-
reich keine neuen Erkenntnisse ergeben.235

Im Jahr 1999 beschloss die Bundesregierung den ersten
Aktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen.
Nachdem die dort genannten Maßnahmen weitgehend
umgesetzt worden waren, erfolgte die Fortschreibung. Im
September 2007 wurde der Aktionsplan II zur Bekämp-
fung von Gewalt gegen Frauen im Kabinett beschlos-
sen.236 Er enthält auch Maßnahmen, die sich speziell auf
Migrantinnen beziehen. Nach dem ersten Aktionsplan
wurden an dieser Stelle besondere Handlungsnotwendig-
keiten festgestellt. Insgesamt bündelt der zweite Aktions-
plan über 130 Maßnahmen der Bundesregierung in den
Bereichen Prävention, Rechtsetzung durch den Bund,
Hilfesystem zur Unterstützung und Beratung gewaltbe-
troffener Frauen, Kooperation zwischen staatlichen Insti-
tutionen und nichtstaatlichen Hilfsangeboten oder For-
schung.

Exemplarisch genannt seien:

– das durch das Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend geförderte Modellprojekt zum
Ausbau eines Online-Beratungsangebots für von

Zwangsverheiratung und anderer häuslicher Gewalt
bedrohte und betroffene junge Migrantinnen,

– die Verbreitung von Informationsmaterialien und
rechtlichen Hinweisen für Migrantinnen, die Opfer
von häuslicher Gewalt sind,237

– die Prüfung der Bundesregierung zur Einrichtung ei-
ner bundesweiten Notruftelefonnummer, die Erstbera-
tung und Vermittlung bei jeder Form von Gewalt ge-
gen Frauen anbieten soll und

– die Förderung von Vernetzungstreffen der Bundes-Ar-
beitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt
(BAG TäHG), die derzeit bundesweite Qualitätsstan-
dards für die Täterarbeit erarbeitet.

Ein weiteres im Aktionsplan II dargestelltes Handlungs-
feld ist die Bekämpfung der weiblichen Genitalverstüm-
melung unter den in Deutschland lebenden Migrantinnen.
Ein Ergebnis dieser Bemühungen sind die auf Anregung
des Bundesministeriums für Gesundheit und auf Initiative
der Bundesärztekammer erarbeiteten und veröffentlichten
„Empfehlungen zum Umgang mit Patientinnen nach
weiblicher Genitalverstümmelung“.238

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe Häusliche Gewalt be-
gleitet seit Frühjahr 2000 die nationale Umsetzung des
Aktionsplans zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen.
Vertreten sind die jeweils zuständigen Bundesministerien,
die Fachministerkonferenzen der Bundesländer, Präven-
tionsprojekte sowie Nichtregierungsorganisationen wie
Beratungsstellen und Frauenhäuser.

5.2 Frauenhandel
Um die Bekämpfung des Frauenhandels besser zu koordi-
nieren, hat die Bundesregierung im Frühjahr 1997 die
Bund-Länder-Arbeitsgruppe Frauenhandel eingerichtet,
der die zuständigen Bundesressorts, das Bundeskriminal-
amt sowie Vertretungen der Länder und Nichtregierungs-
organisationen angehören. Aufgaben der Bund-Länder-
Arbeitsgruppe Frauenhandel sind ein kontinuierlicher In-
formationsaustausch über die vielfältigen Aktivitäten in
den Bundesländern sowie in den nationalen und interna-
tionalen Gremien, eine Analyse der konkreten Probleme
bei der Bekämpfung des Frauenhandels und die Erarbei-
tung von Empfehlungen und ggf. gemeinsamen Aktionen
zur Bekämpfung des Frauenhandels.239

Zu den konkreten Ergebnissen der Arbeit der Bund-Län-
der-Arbeitsgruppe Frauenhandel zählt die Erarbeitung
eines Kooperationsmodells für einen speziellen Zeugin-
nenschutz für Frauen, die nicht in das Zeugenschutzpro-

233 Müller, Ursula/Schröttle, Monika: Lebenssituation, Sicherheit und
Gesundheit von Frauen in Deutschland. Eine repräsentative Untersu-
chung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland. Eine Studie im Auf-
trag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend, Berlin 2004. Die Studie ist eingestellt im Forschungsnetz des
BMFSFJ: www.bmfsfj.de.

234 Im Bereich der Gewalt gegen Migrantinnen liegt nach wie vor ledig-
lich eine bundesweite Studie mit quantitativen Ansätzen vor, die
gleichzeitig auch Gewalt gegen Frauen mit Migrationshintergrund
berücksichtigt. Die Ergebnisse wurden bereits im letzten Bericht der
Beauftragten ausführlich dargestellt (vgl. 6. Lagebericht, B IX.,
S. 292 ff).

235 Befragt wurden 10 000 Frauen ab 16 Jahren zu ihren Erfahrungen mit
Gewalt. Darüber hinaus wurde eine nicht repräsentative Teilerhebung
mit 250 türkischen und osteuropäischen Frauen durchgeführt. Auffäl-
lig ist, dass Türkinnen eine relativ hohe Viktimisierungsgefährdung
im Bereich körperlicher und sexueller Gewalt vorrangig durch den
Partner aufweisen. Sexuelle Gewalt erleben dagegen osteuropäische
Frauen am häufigsten.

236 Der Aktionsplan ist im Internet eingestellt unter www.bmfsfj.de.

237 „Tatort Familie – Wege aus der Gewalt.“ Die Broschüre ist in mehreren
Sprachen erhältlich Abrufbar unter www.integrationsbeauftragte.de.

238 Vgl. www.bundesaerztekammer.de.
239 Vgl. auch Kapitel III.2.2.5 zu Ausführungen zur Opferschutzrichtli-

nie, siehe z. B. auch: Geltendmachung von Leistungsansprüchen
nach dem Opferentschädigungsgesetz für Opfer von Menschenhan-
del zum Zweck der sexuellen Ausbeutung unter www.bmfsfj.de/
bmfsfj/generator/Kategorien/Publikationen/publikationslis-
te,did=101048.html sowie Arbeitspapier zur Standardisierung der
Aus- und Fortbildung im Bereich Menschenhandel zum Zweck der
sexuellen Ausbeutung unter www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Kate-
gorien/Publikationen/publikationsliste,did=101044.html.
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gramm aufgenommen werden können oder wollen. Auch
wurde eine Handreichung für die Sozialleistungsträger
zur Zuständigkeit bei Leistungen an Opfer von Men-
schenhandel erarbeitet. Das Kooperationskonzept diente
als Vorbild entsprechender Konzepte etlicher Bundeslän-
der. Schließlich führt das Bundeskriminalamt spezielle
Fortbildungen für die Polizei durch.

5.3 Zwangsverheiratung
5.3.1 Ausgangslage
Im Berichtszeitraum wurde die bereits 2004 begonnene
Debatte um Zwangsverheiratungen vertieft.240 Die Unter-
arbeitsgruppe 1 der Arbeitsgruppe 4 zum Nationalen Inte-
grationsplan hat sich eingehend mit dieser Problematik
beschäftigt. Darüber hinaus wurde am 19. Juni 2006 eine
Sachverständigenanhörung im Ausschuss für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend durchgeführt.241 Im Fokus der
Anhörung standen insbesondere die Frage einer Abgren-
zung von Zwangsverheiratungen und arrangierten Ehen,
die Beurteilung der aufenthalts-, zivil- und strafrechtli-
chen Situation und die notwendigen Änderungen zur Ver-
besserung der Situation der Opfer. Bislang liegen keine
Studien vor, die belastbare Aussagen oder Schätzungen
über das Ausmaß von Zwangsverheiratung und über die
zugrunde liegenden Familienstrukturen zulassen. Nach
wie vor existiert nur eine nicht repräsentative Teilerhe-
bung des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ).242 Eine Verbesserung der
empirischen Datengrundlage ist dringend erforderlich.
Das BMFSFJ hat daher zugesagt, eine qualitativ und
quantitativ repräsentative Studie in Auftrag zu geben.

Im September 2007 erschien der Sammelband „Zwangs-
verheiratung in Deutschland“.243 Expertinnen und Exper-

ten aus den unterschiedlichsten Bereichen haben ihren
Beitrag geleistet, so dass das Thema unter verschiedenen
Blickwinkeln beleuchtet wurde. Der Sammelband befasst
sich mit Risikofaktoren und Ursachen von Zwangsverhei-
ratung sowie mit Möglichkeiten und Notwendigkeiten,
diese erfolgreich zu bekämpfen. Er enthält eine Praxis-
evaluation, die aus einer statistischen Auswertung der
Daten von 331 betroffenen Frauen im Alter zwischen
zwölf und 22 Jahren (Durchschnittsalter: 17) resultiert,
die in den Jahren 1986 bis 2006 von der Berliner Krisen-
einrichtung PAPATYA betreut wurden.244 Auf dieser Aus-
wertung aufbauend wurde eine qualitative biografische
Analyse von 100 Frauen durchgeführt. Als Ergebnis der
Auswertung lässt sich u. a. festhalten, dass Zwangsver-
heiratung vor allem in einem familiären und sozialen Um-
feld stattfindet, das stark belastet ist. Fast alle der 100 ge-
nauer analysierten Lebensgeschichten enthielten zum Teil
erschreckende Berichte über innerfamiliäre Gewalt, auch
sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung durch einen
Familienangehörigen (Bruder, Cousin, Vater, Onkel).
Dies kam in 12 Prozent der Biografien vor. Die Praxis-
evaluation kommt zu dem Ergebnis, dass das traditionell-
patriarchalische Ehrverständnis ein wichtiger Auslöser
für Zwangsverheiratungen ist. Andere Auslöser waren
eine traditionelle Heirats- und Familienpolitik, der
Wunsch, einer Person aus dem Herkunftsland die Migra-
tion nach Deutschland zu ermöglichen oder auch eine fi-
nanzielle Notlage. Ein weiteres Ergebnis der Auswertung
ist, dass Zwangsverheiratungen nicht nur dem islami-
schen Kulturkreis zugeordnet werden können.

Schwierigkeiten bereitet nach wie vor die Abgrenzung
zwischen Zwangsverheiratung und arrangierter Ehe. Eine
solche Abgrenzung ist u. a. für Strafverfahren erforder-
lich. Überwiegend wird eine Zwangsverheiratung dann
angenommen, wenn zumindest ein Ehepartner gegen sei-
nen Willen zur Ehe gezwungen wird. Eine klare Abgren-
zung ist jedoch nicht immer möglich. Es kann zu Situatio-
nen kommen, in denen sich beispielsweise einer der
potenziellen Heiratskandidaten, der – anfangs möglicher-
weise freiwillig getroffenen – Entscheidung, zu heiraten,
nicht mehr widersetzen kann. Die Gründe hierfür können
vielfältig sein: Familiärer Druck, fortgeschrittene Heirats-
vorbereitungen oder die Angst, dass die Familie durch ein
Abrücken vom Heiratsversprechen ihr Ansehen verlieren
könnte. In dieser Grauzone ist die Feststellung einer nicht
auf der freien Entscheidung beider Partner beruhenden
Eheschließung für einen Außenstehenden und teilweise
auch für den Betroffenen selbst nicht ohne weiteres mög-
lich.

5.3.2 Erforderliche Maßnahmen

Zwangsverheiratung ist eine schwere Menschenrechts-
verletzung. Zwangsverheiratungen verstoßen gegen die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (Artikel 16),
die das Recht auf freie Eheschließung und selbstbe-

240 Das Thema Zwangsverheiratung war auch mehrfach Gegenstand
von Anträgen (Bundestagsdrucksache 16/61 vom 8. November
2005; 16/5103 vom 25. April 2007; 16/1555 vom 19. Mai 2006),
schriftlichen Anfragen und mündlichen Fragen im Bundestag (Bun-
destagsdrucksache 16/61 vom 8. November 2005; 16/412 vom
19. Januar 2006 ; 16/1156 vom 5. April 2006; 16/1564 vom
19. Mai 2006; 16/4914 vom 30. März 2007; 16/5373 vom 18. Mai
2007; 16/5498 vom 25. Mai 2007; 16/5501 vom 25. Mai 2007).

241 Vgl. Bundestagswortprotokoll Nr. 16/13 des Ausschusses für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend vom 19. Juni 2006.

242 Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
hat 150 türkische Frauen im Rahmen einer Studie zu Gewalt gegen
Frauen in einer nicht repräsentativen Teilerhebung nach ihren Erfah-
rungen mit Zwangsheirat befragen lassen. Von den 150 befragten
Türkinnen gab ca. die Hälfte an, dass ihr Partner von Verwandten
ausgesucht worden war. Von diesen Frauen gaben 53 an, mit der
Wahl ihrer Verwandten einverstanden gewesen zu sein. 16 Frauen
hätten ihren Partner jedoch lieber unabhängig von ihrer Familie aus-
gewählt, 12 von ihnen sahen sich zur Ehe gezwungen. Auch wenn
diese Zahlen keine generalisierbaren Aussagen zulassen, zeigt diese
Untersuchung, dass Zwangsverheiratungen kein seltenes Phänomen
sind, die Definition von Zwangsverheiratung und die Abgrenzung
zur arrangierten Ehe jedoch schwierig ist. Müller, Ursula/Schröttle,
Monika, a. a. O.

243 Die Veröffentlichung des Sammelbandes ist eine Selbstverpflichtung
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
aus dem Nationalen Integrationsplan. Er entstand in Zusammenarbeit
mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte. „Zwangsverheira-
tung in Deutschland“, 2007, ist eingestellt unter Publikationen
BMFSFJ www.bmfsfj.de.

244 Vgl. Strobl, Rainer / Lobermeier, Olaf: Zwangsverheiratung: Risiko-
faktoren und Ansatzpunkte zur Intervention, in: Sammelband
„Zwangsverheiratung in Deutschland“, 2007, S. 27 ff.
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stimmte Partnerwahl garantiert. Sie verstoßen aber auch
gegen nationales Recht. Wird ein Ehegatte widerrechtlich
durch Drohung zur Eingehung einer Ehe bestimmt, so ist
die Ehe auf Antrag aufhebbar (vgl. § 1314 Abs. 2 Nr. 4
BGB). Der Standesbeamte darf eine Ehe nicht schließen,
wenn sie offenkundig aufhebbar ist (§ 1310 Abs. 1 Satz 2
BGB). Auch sind Zwangsverheiratungen nach § 240
Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 StGB als besonders schwerer Fall der
Nötigung mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis
zu fünf Jahren strafbar.

Teilweise wird von Frauenorganisationen im familien-
und zivilrechtlichen Bereich eine Verlängerung der ein-
jährigen Eheaufhebungsfrist (§ 1317 Abs. 1 BGB; die
Frist beginnt nach Ende der Zwangslage zu laufen) für
den Fall gefordert, dass „ein Ehegatte zur Eingehung der
Ehe widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist“
(§ 1314 Abs. 2 Nr. 4 BGB). Es sei für die Betroffenen
schwierig, sich in dieser kurzen Frist aus ihrer Zwangsehe
zu befreien. Einige Betroffene ziehen die Aufhebung der
Ehe einer Scheidung vor, weil sie – allerdings nur mit
eventueller Wirkung für das religiöse Eherecht – festge-
stellt wissen wollen, dass ihre Ehe niemals rechtmäßig
bestanden hat. Um Nachteile der Aufhebungsfolgen für
Betroffene zu verhindern, werden Novellierungen im Un-
terhalts- und Erbrecht gefordert.245 Ob solche Änderun-
gen im Zivilrecht geeignet sind, die Situation der von
Zwangsheirat betroffenen Frauen zu verbessern, wird zu
prüfen sein. Diskutiert wird außerdem, ob es über die Re-
gelung der Zwangsverheiratung als einen Fall der schwe-
ren Nötigung in § 240 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 StGB hinaus
eines eigenständigen Straftatbestandes bedarf. Die Befür-
worter einer eigenständigen Norm verweisen dabei insbe-
sondere auf die damit zu erreichende Symbolkraft. Die
Beauftragte sähe in einer eigenständigen Regelung ein
wichtiges Signal gegenüber Tätern und Opfern von
Zwangsverheiratung.

Ein im Oktober 2004 durch das Bundesland Baden-
Württemberg im Bundesrat eingebrachter Entwurf eines
Zwangsheirats-Bekämpfungsgesetzes246 mit straf- und zi-
vilrechtlichen Gesetzesänderungen wurde im März 2006
vom Bundesrat an den Präsidenten des Bundestages zur
Herbeiführung einer Beschlussfassung weitergeleitet.247

Eine Beratung zum Gesetzentwurf im Bundestag steht
noch aus.

Eine Verbesserung der aufenthaltsrechtlichen Situation
wird einhellig von Verbänden und den Sachverständigen
der Anhörung im BT-Ausschuss für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend für erforderlich gehalten. Aus dem
Kreis der teilnehmenden Organisationen der Unterar-
beitsgruppe 1 der Arbeitsgruppe 4 zum Nationalen Inte-
grationsplan wurde insbesondere die Verlängerung der
Rückkehrfrist von derzeit sechs Monaten (§ 51 Abs. 1
Nr. 7 AufenthG) für ins Ausland heiratsverschleppte
junge Frauen mehrfach thematisiert. Nach derzeitiger

Rechtslage erlischt das Aufenthaltsrecht spätestens sechs
Monate nach Ausreise. Zur effektiven und umfassenden
Bekämpfung von Zwangsverheiratungen ist aus dem par-
lamentarischen Bereich sowie von Frauen- und Mi-
grantenorganisationen gefordert worden, den Schutz von
heiratsverschleppten Mädchen und jungen Frauen durch
eine ausdrückliche Ausweitung des in § 37 AufenthG
normierten Rückkehrrechts und/oder einer Verlängerung
der Frist für das Erlöschen des Aufenthaltstitels nach
Ausreise (vgl. § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG) zu verbessern.
Die Forderungen gingen dabei von einer Verlängerung
der Erlöschensfrist für das Aufenthaltsrecht von derzeit
sechs Monaten auf drei Jahre bis zu einem Nichterlöschen
des Aufenthaltstitels. Eine Änderung der Vorschriften ist
bislang nicht erfolgt. Die Beauftragte wird sich auch für
eine Verbesserung des Rückkehrrechts einsetzen. Aus ih-
rer Sicht käme es, wenn sich die Problematik der Heirats-
verschleppung als quantitativ relevant und als rechtlich
oftmals nicht lösbar verstetigen würde,248 vor allem da-
rauf an, die Regelungen des § 51 AufenthG zu modifizie-
ren. Nur der Fortbestand des Aufenthaltstitels garantiert
den Opfern von Heiratsverschleppung die Möglichkeit
der zügigen Rückkehr nach Deutschland, sobald sie sich
aus ihrer Zwangslage befreit haben.

Darüber hinaus wird von Frauenorganisationen, jüngst
dem Deutschen Frauenrat, die Gewährung eines eigen-
ständigen Aufenthaltsrechts auch vor Ablauf der Min-
dest-Ehedauer von derzeit zwei Jahren gefordert. § 31
Abs. 2 AufenthG sieht vor, dass von der Voraussetzung
einer zweijährigen Ehebestandsdauer abzusehen ist, so-
fern dies zur Vermeidung einer besonderen Härte erfor-
derlich ist. Die Zwangsverheiratung ist aus Sicht der Be-
auftragten als ein Fall der besonderen Härte zu sehen.
Nach Auffassung von Beratungsstellen und Migrantenor-
ganisationen sei in der Praxis unsicher, ob eine Zwangs-
verheiratung und die Flucht aus einer Zwangsehe generell
den Tatbestand außergewöhnlicher Härte erfüllt. Eine ent-
sprechende Klarstellung in den Anwendungshinweisen
des Bundesministeriums des Innern oder in den künftig
zu erlassenden Verwaltungsvorschriften ist aus Sicht der
Beauftragten daher wünschenswert.249

Außerdem werden von Verbänden, den Sachverständigen
der Anhörung im Ausschuss für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend sowie von Frauenberatungsstellen
Änderungen im Kinder- und Jugendhilfegesetz
(SGB VIII) angemahnt. Die Hilfe zur Erziehung nach
SGB VIII kann bei Minderjährigen nur von den Erzie-
hungsberechtigten beantragt werden (§ 27 Abs. 1
SGB VIII). Hier könnte ein Antragsrecht für Jugendliche
sinnvoll sein. Schon jetzt ist es allerdings möglich, dass

245 Vgl. 6. Lagebericht, B IX.2.2, S. 299.
246 Vgl. ebd.
247 Vgl. Bundestagsdrucksache 16/1035 vom 23. März 2006.

248 Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
wird in Umsetzung des Nationalen Integrationsplans eine repräsenta-
tive Studie in diesem Feld in Auftrag geben. In Fällen der Verschlep-
pung türkischer Staatsangehöriger dürfte oftmals das Assoziations-
recht dazu führen, dass der Aufenthaltstitel auch bei einer länger als
sechs Monate dauernden unfreiwilligen Abwesenheit nicht erlischt.

249 Vgl. z. B. auch Stellungnahme des Sachverständigen Dr. Heiner
Bielefeldt, BT-Wortprotokoll Nr. 16/13 des Ausschusses für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend vom 19. Juni 2006.



Drucksache 16/7600 – 72 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
ein Pfleger die Anträge für die Jugendlichen stellt, wenn
die elterliche Verantwortung nicht gegeben ist. Dies kann
die Jugendlichen entlasten. Um den Opferschutz zu ver-
bessern, sollte die mit der Unterbringung des Jugendli-
chen in einer Jugendeinrichtung verbundene Mitteilungs-
pflicht an die Eltern nach § 42 Abs. 3 SGB VIII geändert
werden.

Betroffenen jungen Frauen zwischen 18 und 21 Jahren
sollte darüber hinaus regelmäßig eine Unterbringung in
Jugendhilfeeinrichtungen (vgl. §§ 34, 48a SGB VIII) er-
möglicht werden. Nach derzeitiger Rechtslage liegt die
Unterbringung von jungen Volljährigen im Ermessen. Es
wird gefordert, dass Hilfen nach SBG VIII für junge Er-
wachsene bis zum 26. Lebensjahr gewährt werden soll-
ten. Im Hinblick auf die Unterbringung führt ferner die
Pro-Kopf-Finanzierung (über einzelfallbezogene Tages-
sätze) wegen der häufig zeitraubenden Antragsverfahren
und der oft strittigen örtlichen und sachlichen Zuständig-
keit der Behörden zu Problemen. Im Rahmen der Arbei-
ten zum Nationalen Integrationsplan hat sich eine
Arbeitsgruppe gebildet, die Empfehlungen für die An-
wendung des SGB VIII in Fällen von Zwangsverheira-
tung erarbeiten will. In der Arbeitsgruppe arbeiten Vertre-
ter und Vertreterinnen von Bundes-, Landes- und kommu-
naler Ebene sowie von Unterstützungseinrichtungen
zusammen.

Ein weiteres Anliegen der Sachverständigen im Bundes-
tagsausschuss und Teilnehmenden an der Unterarbeits-
gruppe 1 der Arbeitsgruppe 4 zum Nationalen Integra-
tionsplan war der Ausbau von Einrichtungen, die auf die
Betreuung von Opfern von Zwangsverheiratung speziali-
siert sind. Auch die Notwendigkeit einer quantitativen
und qualitativen Verbesserung des Beratungsangebots,
insbesondere im Bereich niedrigschwelliger Angebote so-
wie aufsuchender Beratungsstrategien mit Sprachmittle-
rinnen und -mittlern ist unter Fachleuten unbestritten.
Neben der interkulturellen Öffnung der Regelberatungs-
angebote und der Kooperation von Frauenhilfeeinrichtun-
gen mit Migrationsberatungsstellen und Regeldiensten
sind spezielle kultursensible Beratungsangebote nötig. In
diesem Zusammenhang begrüßt die Beauftragte die För-
derung der interkulturellen Onlineberatung für gewalt-
betroffene junge Migrantinnen der Berliner Krisen-
einrichtung PAPATYA durch das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Diese Maßnahme
ist jedoch bei Weitem nicht ausreichend. Die Beauftragte
bedauert, dass in diesem Bereich keine Selbstverpflich-
tungen von den insoweit allein zuständigen Ländern und
Kommunen abgegeben wurden.

Ein weiteres wichtiges Handlungsfeld ist die Erhaltung
und Entwicklung geeigneter präventiver Maßnahmen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitsgruppe 4
unterstrichen, dass der Gewalt im persönlichen Umfeld
und Zwangsverheiratungen auch präventiv entgegenge-
wirkt werden muss. Präventive Einrichtungen, wie bei-
spielsweise Mädchentreffs, müssten erhalten bzw. ge-
schaffen und eine konsequente Sozialarbeit im Sinne
einer niedrigschwelligen präventiven und offenen Ju-
gendarbeit gewährleistet werden.

5.4 UN-Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau

Die Bundesrepublik Deutschland hat 1985 das UN-Über-
einkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminie-
rung der Frau ratifiziert und sich damit dessen Berichts-
pflicht unterworfen.250 Der Bericht nimmt in allen
Bereichen Bezug auf die besondere Situation von Mi-
grantinnen. Der fünfte Staatenbericht Deutschlands
wurde im Januar 2004 vom Ausschuss für die Beseiti-
gung der Diskriminierung der Frau geprüft. In den ab-
schließenden Bemerkungen251 forderte der Ausschuss die
Bundesrepublik u. a. dazu auf, Daten und Informationen
über die Art und das Ausmaß der Gewalt gegen Frauen,
auch in der Familie, sowie über alle neuen Formen von
Gewalt gegen Frauen, einschließlich Migrantinnen, zu er-
heben und diese Informationen im nächsten periodischen
Bericht vorzulegen.

Das Bundeskabinett hat am 6. Juni 2007 den 6. Bericht
der Bundesrepublik Deutschland zum Übereinkommen
der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau beschlossen.252 Der Bericht
zeigt ein umfassendes Bild der Gleichstellungspolitik
über den Berichtszeitraum von vier Jahren in den Zustän-
digkeitsbereichen der Bundesministerien und der Bundes-
länder.

6. Gesundheit

6.1 Gesundheit im Nationalen 
Integrationsplan

Die Unterarbeitsgruppe 2 der Arbeitsgruppe 4 befasste
sich im Rahmen des Nationalen Integrationsplans mit
dem Thema der Stärkung von Migrantinnen in Familie
und sozialem Umfeld, Sexualaufklärung, Gesundheit und
Altenhilfe. Konstatiert wurde, dass von Frauen und Mäd-
chen mit Migrationshintergrund vor allem Präventions-
angebote wie z. B. Vorsorgeuntersuchungen in der
Schwangerschaft seltener in Anspruch genommen wer-
den. Der Wahl des Schwerpunktes „Gesundheitssituation
von Frauen und Mädchen“ lag die Überzeugung zu-
grunde, dass die Lebenswirklichkeit von Migrantinnen
bisher zu wenig Berücksichtigung in der gesellschaftli-
chen Diskussion findet. Die Unterarbeitsgruppe 2 stellte
jedoch fest, dass Verbesserungen in der Gesundheitsver-
sorgung insbesondere durch kultursensible Ansprache
und interkulturelle Öffnung des Gesundheitswesens für
Migrantinnen bzw. Migranten und auch Migrantenkinder
gleichermaßen erforderlich seien. Ein wichtiger Punkt ist
dabei nach Ansicht der Beauftragten auch die Erleichte-

250 Die Einhaltung der Konvention (UN-Convention on the Elimination
of all Forms of Discrimination Against Women – CEDAW) wird von
einem Ausschuss (CEDAW-Ausschuss) überwacht, dem unabhängi-
ge Expertinnen und Experten angehören. Nach Prüfung der Berichte
spricht der Ausschuss den Staaten Empfehlungen zur weiteren Um-
setzung der Konvention aus.

251 Vgl. www.auswaertiges-amt.de.
252 Die Berichterstattung beruht auf Artikel 18 des Übereinkommens,

das am 18. Dezember 1979 von der Generalversammlung der Verein-
ten Nationen verabschiedet wurde.
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rung der Approbation für Drittstaatsangehörige in den
Heilberufen.

Um die o. g. Ziele zu erreichen, hat sich z. B. der von der
Beauftragten koordinierte Arbeitskreis Migration und öf-
fentliche Gesundheit (s. dazu unten) verpflichtet,

– Maßnahmen zur gesundheitlichen Prävention zu ent-
wickeln und zu stärken,

– die interkulturelle Kompetenz im Sinne von Diversity
Management in ambulanter und stationärer Versor-
gung zu fördern,

– die Aus- und Weiterbildung in kultursensibler Pflege
und Altenhilfe voranzutreiben und kulturspezifische
Angebote zu unterstützen und

– eine qualifizierte Gesundheitsberichterstattung, die
alle Bevölkerungsgruppen in Deutschland abbildet,
voranzutreiben.253

Da im Rahmen der Arbeit der Unterarbeitsgruppe deut-
lich wurde, dass Gesundheitspolitik und Altenhilfe nicht
nur aus frauenpolitischer Sicht zu bearbeiten sind, müs-
sen in Zukunft die Bedürfnisse von Frauen wie Männern
und Kindern mit Migrationshintergrund im Rahmen von
Gesundheits- und allgemeiner Sozialpolitik besonders be-
rücksichtigt werden. Es folgt daher ein kurzer Überblick
über aktuelle Fragen der Gesundheitsberichterstattung
und politische Entwicklungen im Bereich Gesundheit von
Migrantinnen und Migranten. Die Belange von Menschen
mit Migrationshintergrund werden im Gesundheitswesen
an vielen Stellen berücksichtigt, dennoch wird es noch
vieler Anstrengungen bedürfen, bis aus einem Flickentep-
pich mit vielen Gute-Praxis-Beispielen eine tragfähige
und verlässliche Struktur entsteht, in der Gesundheit und
Migration eine Querschnittsaufgabe für alle im Gesund-
heitswesen Tätigen wird. Um diese interkulturelle Öff-
nung zu erreichen, sind aus Sicht der Beauftragten alle
Entscheidungsträger im deutschen Gesundheitswesen
– neben dem Bund die Länder, die Krankenhausgesell-
schaften und Krankenkassen, die Wohlfahrtsverbände
und andere Leistungserbringer – zum Handeln aufgeru-
fen.

6.2 Ausgangssituation

6.2.1 Daten des Mikrozensus 2005

Die Sondererhebung von Daten über Personen mit Migra-
tionshintergrund im Mikrozensus 2005 ermöglicht zum
ersten Mal auch einen Überblick über die gesundheitliche
Situation dieser großen Personengruppe. Bei der Auswer-
tung ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Vorausset-
zungen für Gesundheit und Kranksein selbstverständlich
vielfältig sind. Aussagen zum Krankheitsstand und Risi-
koverhalten von Menschen mit Migrationshintergrund
und zum daraus folgenden Bedarf an Maßnahmen der Ge-
sundheitsvorsorge und -versorgung bedürfen einer sehr
differenzierten Herangehensweise. So muss bei Men-

schen mit Migrationshintergrund nicht nur berücksichtigt
werden, ob eine Person in Deutschland geboren oder erst
später zugewandert ist oder aus welchem Herkunftsland
sie stammt. Auch Fragen wie Bildung, berufliche Tätig-
keit, Wohnverhältnisse, finanzielle Verhältnisse oder
Fluchtgründe u. ä. können den Gesundheitszustand beein-
flussen (s. dazu unten). So ist es bei Durchsicht der Daten
des Mikrozensus 2005 in einigen Bereichen schwierig,
Differenzierungen zwischen „Deutschen ohne Migra-
tionshintergrund“ und der „Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund“ (darunter (Spät-)Aussiedler/-innen und de-
ren Nachkommen, Eingebürgerte und als Deutsche
geborene Kinder von Zuwanderern und hier geborenen
Ausländer/-innen) vorzunehmen, da sich große Unter-
schiede je nach Herkunftsland auftun. Hinzu kommt noch
die Notwendigkeit, nach Alter, Einreisezeitpunkt, sozia-
lem Status zu differenzieren, um statistische Verzerrun-
gen zu minimieren. Der gesundheitliche Risikofaktor
„starkes Übergewicht“ ist zum Beispiel bei weiblichen
(Spät-)Aussiedlerinnen und Nachkommen von (Spät-)
Aussiedlern ein offensichtliches Problem,254 je nach Her-
kunftsland variieren die Zahlen jedoch auch bei anderen
Frauen mit Migrationshintergrund stark.255

6.2.2 Kinder- und Jugendgesundheitssurvey 
(KiGGS)

Der Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS)256 ist
eine Studie des Robert-Koch-Instituts zum Gesundheits-
zustand von Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 bis
17 Jahren. Damit wurden erstmals umfassende Daten zur
gesundheitlichen Lage von Kindern und Jugendlichen in
Deutschland erhoben. Die Datenerhebung dauerte von
Mai 2003 bis Mai 2006. Die Endauswertung wird Ende
2007/Anfang 2008 vorliegen. Aufgrund der Ergebnisse
sollen der Wissensstand über den Gesundheitszustand der
Kinder und Jugendlichen in Deutschland verbessert, Pro-
blemfelder und Risikogruppen identifiziert, Gesundheits-
ziele definiert und Ansätze für Hilfsmaßnahmen (Inter-
ventionen) und Vorbeugung (Prävention) entwickelt und
umgesetzt werden. Im Rahmen von KiGGS wurden Kin-
der und Jugendliche mit Migrationshintergrund entspre-
chend ihrem Anteil an der Bevölkerung berücksichtigt.

Rund 17 Prozent der untersuchten Kinder und Jugendli-
chen weisen einen beidseitigen Migrationshintergrund
auf, d. h. beide Elternteile sind in einem anderen Land als
Deutschland geboren und/oder haben eine nichtdeutsche
Staatsangehörigkeit bzw. das Kind ist selbst zugewandert
mit mindestens einem nicht in Deutschland geborenen
Elternteil. Weitere 8,3 Prozent verfügen über einen ein-
seitigen (nur von einem Elternteil vermittelten) Migra-
tionshintergrund. KiGGS bietet daher erstmalig als
Querschnittsstudie eine umfassende Datengrundlage.

253 Vgl. auch Positionspapier des AK Migration und öffentliche Gesund-
heit, August 2006.

254 10,0 Prozent im Vergleich zu 8,1 Prozent bei Frauen ohne Migra-
tionshintergrund, Quelle: Statistisches Bundesamt, Sonderauswer-
tung Mikrozensus 2005, Bevölkerung nach Migrationsstatus und Ge-
sundheit III, Body Mass Index.

255 z. B. Griechenland 9,7 Prozent, Italien 8,8 Prozent, Spanien
6,1 Prozent, Statistisches Bundesamt, Sonderauswertung Mikrozen-
sus 2005, a. a. O.

256 Vorrangig finanziert durch das Bundesministerium für Gesundheit
und das Bundesministerium für Bildung und Forschung.
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Sonderauswertungen zum Thema Gesundheit von Kin-
dern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund werden
ebenfalls Ende 2007/Anfang 2008 vorliegen. Konstatie-
ren lässt sich jedoch bereits jetzt der Unterschied in der
sozialen Lage: Über die Hälfte der Migrantenkinder
stammt aus Familien mit niedrigem sozialem Status, hin-
gegen nur weniger als ein Viertel aller Kinder ohne Mi-
grationshintergrund. Gleichzeitig liegt der Anteil der
Hauptschüler fast doppelt so hoch wie bei den Jugendli-
chen ohne Migrationshintergrund und der Anteil arbeits-
loser Eltern drei Mal höher als bei Nichtmigranten. Erste
Ergebnisse deuten daher darauf hin, dass bei Kindern mit
Migrationshintergrund gerade aufgrund ihrer Herkunft
aus sozial schwachen Familien häufiger Gesundheitsrisi-
ken wie Unfälle, Krankheiten, Übergewicht, psychische
Auffälligkeiten und Lücken bei der Inanspruchnahme von
Vorsorgeuntersuchungen anzutreffen sind als im Durch-
schnitt der Altersgruppe. Die soziale Lage eines Großteils
der Migrantenkinder muss daher bei der Endauswertung
der Surveyergebnisse besonders berücksichtigt werden.

Die Studie soll fortgeführt werden. Die Beauftragte setzt
sich dafür ein, dass die besondere Problematik der „Pa-
nelsterblichkeit“ (Problem der Fortführung von Studien
durch Wegfall von Studienteilnehmern aus unterschied-
lichsten Gründen) im Bereich der Untersuchungen bei
Personen mit Migrationshintergrund und der Schwierig-
keiten bei der Ansprache dieses Personenkreises dabei
berücksichtigt wird. Ausgehend von den durch den Sur-
vey erhobenen Daten, wird die Bundesregierung eine
Strategie zur Förderung der Kindergesundheit entwi-
ckeln. Ein übergeordnetes Ziel wird dabei die Herstellung
von gesundheitlicher Chancengleichheit für alle Kinder
und Jugendlichen sein.

6.3 Gesundheitsforschung des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung

Im Rahmen des Regierungsprogramms „Gesundheitsfor-
schung: Forschung für den Menschen“ führt das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) den
Förderschwerpunkt „Präventionsforschung“257 durch. Ge-
genstand der Förderung sind Forschungsvorhaben zur pri-
mären Prävention und Gesundheitsförderung unter beson-
derer Berücksichtigung von Zielgruppen in schwierigen
sozialen Lagen, einschließlich Menschen mit Migrations-
hintergrund. Bisher hat das BMBF vier Bekanntmachun-
gen veröffentlicht, die sich wesentlich durch ihre Ziel-
gruppen unterscheiden. Die erste Bekanntmachung von
2003 galt Kindern und Jugendlichen sowie Erwachsenen
im mittleren Lebensalter. Beispielhaft für ein gefördertes
Projekt unter Einbezug von Menschen mit Migrationshin-
tergrund sei hier ein Vorhaben genannt, welches mutter-
sprachliche Präventionsberater zur Optimierung des Ge-
sundheitsverhaltens von türkisch- und russischsprachigen
Migranten im Bereich der Suchtprävention einsetzt.258

Die zweite Bekanntmachung konzentriert sich auf Perso-
nen zwischen drei und 25 Jahren und schließt Projekte zur

Elternedukation und Evaluation schulischer Maßnahmen
der Gesundheitsförderung unter Berücksichtigung von
Migrationsaspekten ein. Der Fokus der dritten Bekannt-
machung gilt älteren Menschen ab 50 Jahren. Neben der
Primärprävention von alkoholbezogenen Störungen bei
älteren Migrantinnen und Migranten werden unter ande-
rem Potenziale der Selbsthilfe und partizipativer Ansätze
im Bereich der Primärprävention und Gesundheitsförde-
rung für ältere Migrantinnen und Migranten untersucht.
Die im Juli 2007 erschienene vierte Bekanntmachung259

richtet sich allgemein auf die Zielgruppe „Menschen in
schwierigen sozialen Lagen“, ohne dass eine Altersbe-
schränkung vorgenommen wurde. Auch hier ist mit zahl-
reichen Anträgen zu rechnen, in welchen die Zielgruppe
„Menschen mit Migrationshintergrund“ im Fokus stehen
wird.

Derzeit werden Projekte zur Untersuchung und Verbesse-
rung der Gesundheitsversorgung von Migrantinnen und
Migranten auch in den Förderschwerpunkten „Allge-
meinmedizin“260 und „Anwendungsorientierte Pflegefor-
schung“261 gefördert. Beispielsweise sollen die Wahrneh-
mung des Krankheitsbildes „Fieber im Kindesalter“ bei
deutschen und türkischen Eltern verglichen und entspre-
chende Handlungsempfehlungen für Haus- und Kinder-
ärzte abgeleitet werden. In einem anderen Projekt werden
Informationen über die Inanspruchnahme von Pflege un-
ter türkischen Migrantinnen und Migranten im Rahmen
der Pflegeversicherung erhoben. Daran schließt sich die
Entwicklung und Erprobung von zielgruppenspezifischen
Unterstützungsmaßnahmen zur Verbesserung der gesund-
heitlichen Situation der Pflegebedürftigen und ihrer pfle-
genden Angehörigen an.

Im Rahmen der Fördermaßnahme „Chronische Krankhei-
ten und Patientenorientierung“262 wurde explizit die Ein-
reichung von Projekten ermuntert, welche die Wirksam-
keit und Nachhaltigkeit partizipativer Versorgung auch
für Patienten- und Rehabilitandengruppen erproben, de-
ren Erreichbarkeit als erschwert gilt (z. B. Menschen mit
Migrationshintergrund, Menschen mit niedrigem Bil-
dungsniveau).

Forschungsprojekte zum Thema können aktuell außer-
dem im Rahmen der Fördermaßnahme „Langzeituntersu-
chungen in der Gesundheitsforschung“263 gefördert
werden. Auch in der für 2008 geplanten Neufassung des
Regierungsprogramms zur Gesundheitsforschung sollen
die besonderen Probleme von Migrantinnen und Migran-
ten im Bereich der Gesundheitsversorgung und -präven-
tion Berücksichtigung finden.

In der Gesundheitsberichterstattung besteht über die Mi-
krozensus-Erhebung und die KiGGS-Studie hinaus weiter
großer Bedarf an verlässlichen Daten zum Gesundheitszu-
stand von minderjährigen und erwachsenen Migrantinnen
und Migranten. So sollte nach Auffassung der Beauftragten

257 Vgl. www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/842.php.
258 www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/842.php (Förderkennzei-

chen 01EL0405).

259 Vgl. www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/1641.php.
260 Vgl. www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/439.php.
261 Vgl. www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/437.php.
262 Vgl. www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/1277.php.
263 Vgl. www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/1585.php.
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gewährleistet werden, dass Schuleingangsuntersuchun-
gen möglichst zentral von den Gesundheitsämtern durch-
geführt und auch Daten zum Migrationshintergrund
aufgenommen werden. Eine zentrale Datenerhebung
ebenfalls mit Berücksichtigung des Migrationshinter-
grunds sollte zumindest für die Vorsorgeuntersuchung
U 8 gelten.

6.4 Weitere Entwicklungen im nationalen 
Bereich

6.4.1 Arbeitskreis Migration und öffentliche 
Gesundheit

In dem von der Beauftragten koordinierten bundesweiten
Arbeitskreis Migration und öffentliche Gesundheit sind
Leiter/innen und Mitarbeiter/innen von Länder- und kom-
munalen Gesundheitsämtern, Ärzte und Ärztinnen, Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen aus Universitäten und
Forschungsinstituten, Akademien für das öffentliche Ge-
sundheitswesen, ethnomedizinische Einrichtungen und
Krankenhäusern, des Bundesministeriums für Gesundheit
sowie Landesministerien vertreten. Der Arbeitskreis hat
es sich zur Aufgabe gemacht, durch integrationsfördernde
Aktivitäten Chancengleichheit im Gesundheitsbereich zu
schaffen und Fachkräfte und Institutionen für migrations-
bedingte Aspekte von Gesundheit zu sensibilisieren. Er
will einen Beitrag dazu leisten, dass die Situation und Be-
dürfnisse der zugewanderten Bevölkerung in der Gesund-
heitsversorgung und auch in der Gesundheitsberichter-
stattung angemessen berücksichtigt werden und die
interkulturelle Kompetenz im Gesundheitsdienst und ko-
operierenden Institutionen fördern.264 Neueste Veröffent-
lichung des Arbeitskreises ist das Handbuch für Modelle
guter Praxis „Gesundheit und Integration“.265 Die Beauf-
tragte wird sich außerdem dafür einsetzen, dass das neue
Ausbildungsprofil „Kultur- und Sprachmittler“ anerkannt
und in einer Weiterbildungsordnung geregelt wird.

6.4.2 Kampf gegen HIV/AIDS

Die Bundesregierung hat zur Koordinierung nationaler
Maßnahmen gegen die Verbreitung von HIV/AIDS eine
interministerielle Arbeitsgruppe eingesetzt, die einen na-
tionalen Aktionsplan zur Umsetzung der HIV/AIDS-Be-
kämpfungsstrategie der Bundesregierung erarbeitet hat.
Für Migrantinnen und Migranten als spezifische Ziel-
gruppe wurde dort ein ganzes Maßnahmenbündel entwi-
ckelt, das auch auf andere Präventionsbereiche übertrag-
bar ist. So sind u. a. die Entwicklung von kultursensiblem
Aufklärungsmaterial, die Aufklärung in von Migrantin-
nen und Migranten genutzten Medien, die interkulturelle
Öffnung der Regeldienste, die Verankerung migrations-
spezifischer Themen in der ärztlichen und psychothera-
peutischen Aus- und Weiterbildung sowie die Verstär-
kung der aufsuchenden Sozialarbeit für Risikogruppen
vorgesehen.

Unter dem Motto „Verantwortung und Partnerschaft –
Gemeinsam gegen HIV/AIDS“ hat die deutsche EU-Rats-
präsidentschaft daneben das Thema HIV/AIDS zum ers-
ten Mal zum Gegenstand eines Europäischen Rates ge-
macht. Die Schlussfolgerungen des Rates von Brüssel
(21./22. Juni 2007) nennen als Maßnahmen im Kampf ge-
gen HIV/AIDS breit gefächerte Präventionsprogramme,
die Schulung des medizinischen Personals, die Sensibili-
sierung aller Bevölkerungsgruppen und die Senkung der
Behandlungskosten.

6.4.3 Verbundprojekt „Gesundheitsförderung 
bei sozial Benachteiligten“

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) führt im Rahmen des nationalen Verbundprojekts
„Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten“ den
Aufbau einer Datenbank mit Gute-Praxis-Beispielen wei-
ter. Auf Länderebene wurden regionale Knoten und ent-
sprechende Länderplattformen in der nationalen Daten-
bank eingerichtet. Als Leitfaden für Gute-Praxis-
Beispiele dient die Veröffentlichung „Kriterien guter Pra-
xis in der Gesundheitsförderung bei sozial Benachteilig-
ten“.266 Gelistet werden auch Projekte zur Gesundheits-
förderung bei Migrantinnen und Migranten, Flüchtlingen
und „Illegalen“. Weitere wichtige Informationen zum
Themenbereich Migration und Gesundheit enthält der
von der Bundeszentrale herausgegebene und vom Ar-
beitskreis für Migration und öffentliche Gesundheit re-
daktionell betreute Infodienst Migration und öffentliche
Gesundheit.267

6.4.4 Sprachmittlung und Dolmetscherdienste

Bereits im letzten Bericht der Beauftragten wurde z. T.
ausführlich über das bundesweite Projekt MiMi (mit Mi-
granten für Migranten) des Ethnomedizinischen Zen-
trums in Hannover sowie die Dolmetscherdienste des
Berliner Senats, des Bayerischen Zentrums für Transkul-
turelle Medizin e. V. in München und weitere Projekte
z. B. in Hamburg/Schnelsen, Aachen, Bielefeld und Kas-
sel berichtet.268 Als schwierig stellt sich bei Einrichtun-
gen wie Gemeindedolmetscherdiensten wie auch bei
krankenhausinternen Dolmetscherdiensten allerdings im-
mer wieder die Finanzierung dar. Durch die Einführung
des bundesweit gültigen Diagnose-Related-Groups-(DRG)-
Abrechnungssystems nach Fallpauschalen entsteht das
Problem, dass Krankenhäuser ihre Dolmetscherkosten
nicht mehr im Rahmen der jährlichen Budgetvereinba-
rung mit den Krankenkassen aushandeln können, durch
die bundesweit einheitlich kalkulierte Vergütungshöhe
der DRG-Fallpauschalen jedoch Dolmetscherkosten evtl.
nicht ausreichend abgebildet werden. Die Beauftragte
wird gemeinsam mit dem Bundesministerium für Ge-

264 Vgl. Positionspapier des Arbeitskreises vom August 2006.
265 2. Auflage vom Juli 2007, Bezug über www.integrationsbeauftrag-

te.de – Publikationen.

266 Hrsg. BZgA, 2., erw. und überarbeitete Neuauflage, Köln 2006.
267 Erscheint vierteljährlich in Druckform und wird laufend im Internet

aktualisiert unter www. infodienst.bzga.de.
268 Auch in anderen Städten gibt es Planungen zur Einrichtung von Ge-

meindedolmetscherdiensten, so z. B. in Düsseldorf, S. 1. Geschäfts-
bericht Fachstelle Integration 2006, 5.2.1.
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sundheit und den Krankenhausgesellschaften und Kran-
kenkassen auf eine Lösung dieses Problems hinwirken.

6.4.5 Forum kultursensible Altenhilfe
Die Beauftragte ist weiterhin Mitglied der Steuerungs-
gruppe des bundesweiten Forums kultursensible Alten-
hilfe. Am 22./23. Oktober 2007 fand die erste Vernetzungs-
tagung des Forums unter dem Motto „Kultursensible
Altenhilfe – konkret“ statt, die Dienste der Altenhilfe und
Migrationsarbeit und Migrantenorganisationen ansprach.
Eine Vernetzung von Gesundheitsdienstleistern und Mi-
grantenorganisationen ist nach Ansicht der Beauftragten
sowohl eine wichtige Voraussetzung für die interkultu-
relle Öffnung der Dienste als auch gleichzeitig für die
Stärkung der Patienteninteressen von Migrantinnen und
Migranten.

6.5 Entwicklungen im internationalen 
Bereich

6.5.1 Empfehlungen des Europarates 
zur Gesundheitsversorgung

Am 8. November 2006 hat das Ministerkomitee des Euro-
parates Empfehlungen an die Mitgliedstaaten zum Thema
„health services in a multicultural society“ beschlossen,
die zuvor von einem Team von Expertinnen und Experten
erarbeitet worden waren.269 Danach ist die Verbesserung
des Zugangs zur und der Qualität von Gesundheitsversor-
gung in „multicultural societies“ prioritäres Ziel der Ge-
sundheitspolitik. Dafür sollen Forschung, Politik,
Gesundheitsämter, Menschen in Gesundheitsberufen,
Vertreterinnen und Vertreter von Migrantenorganisatio-
nen und Nichtregierungsorganisationen in die Planung,
Umsetzung und das Monitoring der Gesundheitspolitik
einbezogen werden. Die Gesundheitsgesetzgebung soll
die Belange der „multicultural society“ berücksichtigen.
Ferner sei eine systematische Datenerhebung und -samm-
lung erforderlich, um einen ausreichenden Wissensstan-
dard sicherzustellen. Regelmäßige Gesundheitsberichte
zum Thema „Gesundheit in der multikulturellen Gesell-
schaft“ sollen erstellt werden.

6.5.2 Portugiesische Ratspräsidentschaft in 
der Europäischen Union

Die portugiesische Ratspräsidentschaft hat im Bereich der
Gesundheitspolitik das Thema Gesundheit und Migration
ausdrücklich zum Schwerpunkt gemacht und hierzu eine
europäische Konferenz unter Beteiligung der zuständigen
Minister der Mitgliedstaaten am 27./28. September 2007
zusammengerufen. Die Gesundheitsversorgung von Men-
schen mit Migrationshintergrund wurde damit erstmalig
zum prominenten Gegenstand der EU-Politik. Nach ihrer
„Gesundheitspolitischen Vision“ will die portugiesische
Ratspräsidentschaft Unterschiede in der gesundheitlichen
Lage von besonders schutzbedürftigen Personengruppen
wie Menschen mit Migrationshintergrund und der Ge-

samtbevölkerung verringern. Dabei stellt sie in allen Be-
reichen der Gesundheitsversorgung Defizite fest: bei der
Gesundheitsvorsorge und Prävention, bei der Versorgung
und der Rehabilitation. Die portugiesische Ratspräsident-
schaft schlägt zwei Lösungsansätze vor: Zum einen soll
die Migrationspolitik Einfluss nehmen auf die Lage in
den Herkunfts- und Transitländern. Zum anderen soll die
Gesundheitsversorgung in der Europäischen Union vor
allem durch die interkulturelle Öffnung der Regeldienste
verbessert werden (unter dem Stichwort „kultursensible
Gesundheitsversorgung“). Diese Aspekte sollen in den
EU-Aktionsplan zur öffentlichen Gesundheitsversorgung
(2008 bis 2013) aufgenommen werden. Ein wichtiges Er-
gebnis der Tagung war die bereits von der finnischen
Ratspräsidentschaft mit ihrem Motto „Health in all Poli-
cies“ propagierte Verbreitung der Erkenntnis, dass die ge-
sundheitliche Lage der (Migranten-)Bevölkerung nicht
allein von Gesundheitsvorsorge und -versorgung abhängt.
Sie wird auch durch Lebens- und Arbeitsbedingungen,
Bildung, Wohnverhältnisse, Einkommen und Diskrimi-
nierungen aufgrund des Migrationshintergrunds beein-
flusst.

7. Integration vor Ort

Die Kommunen haben oft langjährige Erfahrungen mit
der Integration von Menschen aus Zuwandererfamilien.
Hier, vor Ort, entscheidet sich, ob Zusammenleben und
Integration gelingen. Ein großer Teil der Integrationsar-
beit wird in den Städten und vor Ort in den Stadtteilen ge-
leistet. Zunehmend engagieren sich auch kleinere Ge-
meinden und Landkreise in der Integrationspolitik. Die
große Bedeutung der Kommunen für Integration resultiert
aus zwei Aspekten: Die Kommunen sind für zentrale Fel-
der der Integration zuständig, z. B. für die Kinder-, Ju-
gend- und Familienhilfe, für Seniorenangebote, die
Wohnversorgung, für Einbürgerungen und das Meldewe-
sen. Sie sind damit ein wichtiger öffentlicher Ansprech-
partner für die Zugewanderten. Gleichzeitig ermöglicht
die Nähe zu ihnen eine pragmatische, auf ihre Bedürf-
nisse und unmittelbare Beteiligung gerichtete Integrati-
onspolitik. Nur mit den Kommunen und ihren Spitzenver-
bänden kann es gelingen, integrationspolitische Konzepte
und Strategien in die Breite zu tragen und umzusetzen.

Die Bedeutung des Themas Integration vor Ort ist in Wis-
senschaft, Politik und Praxis unumstritten. Dies wurde
durch die Einrichtung einer eigenen Arbeitsgruppe („Inte-
gration vor Ort unterstützen“) bei der Erarbeitung des Na-
tionalen Integrationsplans unterstrichen. In ihr haben ne-
ben Vertreterinnen und Vertretern von Bund, Ländern,
Kommunen und Stiftungen auch Migrantinnen und Mi-
granten und ihre Organisationen, Wohlfahrtsverbände
und Religionsgruppen mitgearbeitet.

Integration vor Ort ist in vielfacher Hinsicht ein großstäd-
tisches Thema. Denn in den Großstädten konzentrieren
sich die Zugewanderten und hier zeigt sich ihre große
kulturelle und soziale Vielfalt. So verzeichnen beispiels-
weise Berlin und Stuttgart Zugewanderte aus über 180
Ländern. Die familiäre und soziale Situation und die Inte-
ressen der Zugewanderten sind genauso vielfältig wie bei

269 http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1062769&BackColorInternet=9999
CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75.
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der deutschen Bevölkerung. Die Zuwanderung prägt das
kulturelle, soziale und ökonomische Leben der Groß-
städte.

Die starke Konzentration auf die urbanen Zentren ver-
deutlichen die folgenden Daten aus dem Mikrozensus
2005: In den 38 deutschen Städten mit mindestens
200 000 Einwohnern haben im Durchschnitt 26,5 Prozent
der Einwohner einen Migrationshintergrund, in kleinen
Gemeinden mit weniger als 20 000 Einwohnern sind dies
durchschnittlich nur 11,7 Prozent (vgl. Tabelle 38 im An-
hang). Gleichwohl zeigen diese Zahlen, dass auch in klei-
neren Gemeinden und ländlichen Gebieten Personen mit
Migrationshintergrund Normalität sind.

Besonders hoch ist der Anteil von Personen mit Migra-
tionshintergrund unter den Kindern und Jugendlichen. Im
Alter unter 15 Jahren haben 30 Prozent der Bevölkerung
in Deutschland einen Migrationshintergrund. In Groß-
städten mit mehr als 200 000 Einwohnern sind es bereits
44,9 Prozent der Einwohner unter 15 Jahren, in kleinen
Gemeinden mit weniger als 20 000 Einwohnern 19,1 Pro-
zent. In einigen deutschen Großstädten haben von den
Kindern unter fünf Jahren sogar über 60 Prozent einen
Migrationshintergrund. Dies ist beispielsweise der Fall in
den Städten Stuttgart, Nürnberg, Augsburg, Frankfurt,
Wuppertal und Düsseldorf. Die Konzentration in be-
stimmten Wohngebieten trägt dazu bei, dass in Kinder-
gärten und Schulen, in Jugendclubs und auf den Straßen
eines Wohngebietes der Anteil von Kindern und Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund teilweise sehr hoch ist.

39 Prozent der Ausländerinnen und Ausländer leben in
den 38 deutschen Großstädten mit mehr als 200 000 Ein-
wohnern. Sie stellen dort im Durchschnitt 15 Prozent der
Bevölkerung. In den Städten zwischen 20 000 und
200 000 Einwohnern stellen sie noch 10 Prozent der Be-
völkerung, in den Gemeinden mit weniger als 20 000 Ein-
wohnern 5 Prozent der Bevölkerung. Demgegenüber sind
Aussiedlerinnen und Aussiedler in den Großstädten ent-
sprechend ihrem Bevölkerungsanteil mit knapp 5 Prozent
der Bevölkerung vertreten. In den Städten unter 200 000
Einwohnern liegt ihr Anteil bei 6,4 Prozent, in den Ge-
meinden unter 20 000 Einwohnern bei nur noch 3,7 Pro-
zent. Gleichwohl ist es richtig, dass sie in vielen kleinen
Gemeinden sehr zahlreich vertreten sind und insgesamt in
den kleinen Gemeinden ein Drittel der Personen mit Mi-
grationshintergrund darstellen.

Eine Vielzahl von Akteuren, so die kommunalen Spitzen-
verbände, eine große Zahl von Städten und Gemeinden,
kommunalwissenschaftlich tätige Institute und Stiftungen
wie auch die Beauftragte, hat sich aufgrund dieser Zu-
sammenhänge im Berichtszeitraum intensiv mit der Inte-
gration vor Ort und der kommunalen Integrationspolitik
auseinandergesetzt. Sie haben darauf hingewiesen, dass
kommunale Integrationspolitik als Querschnittsaufgabe
verstanden und an herausgehobener Stelle in der Verwal-
tung angesiedelt und zur „Chefsache“ gemacht werden
soll. Denn für eine gelingende kommunale Integrations-
politik ist es wichtig, dass sich die Städte, Gemeinden und
Landkreise der hohen Bedeutung von Integrationspolitik
bewusst sind und dies in der Struktur der Verwaltung und

den öffentlichen Verlautbarungen der Kommunen deut-
lich wird.

Die zentralen Strategien kommunaler Integrationspolitik
sind unstrittig. Die Bertelsmann Stiftung hat die Erfolgs-
faktoren für kommunale Integrationspolitik in Hand-
lungsempfehlungen zusammengefasst:270

– Integrationskonzepte werden gemeinschaftlich entwi-
ckelt, Integration wird als Querschnittsaufgabe veran-
kert und zur Chefsache gemacht.

– Migrantinnen und Migranten werden an der Entwick-
lung von Maßnahmen beteiligt.

– Alle relevanten Akteure werden vernetzt und in die
kommunale Integrationsarbeit eingebunden.

– Kommunale Integrationspolitik berücksichtigt beson-
ders die Stadtteile.

– Die Dienstleistungen der Kommune werden für alle
geöffnet. Als Arbeitgeber setzt die Kommune auch in
der Personalpolitik Zeichen.

– Die Wirkung integrationspolitischer Strategien und
Maßnahmen wird im Rahmen eines Monitorings ge-
messen.

Von allen Akteuren wird übereinstimmend die hohe Be-
deutung kommunaler Integrationspolitik gesehen und die
gute Arbeit in vielen Kommunen anerkannt. Ein Schwer-
punkt lag dabei im Berichtszeitraum auf der Sammlung
und Verbreitung von Best-Practice-Beispielen, ein weite-
rer bei der Werbung für kommunale Integrationskon-
zepte.

Der Nationale Integrationsplan hat dazu beigetragen, das
Verständnis für wichtige Tätigkeitsfelder in der kommu-
nalen Integrationspolitik in die Breite zu vermitteln und
in vielen Kommunen Aktivitäten anzustoßen. Viele Kom-
munen haben aber erst mit einer kommunalen Integra-
tionspolitik begonnen. Für die Kommunalen Spitzenver-
bände und die Bundesländer stellt sich nun die Frage, wie
diese Kommunen unterstützt und auch jene Kommunen
befähigt werden können, integrationspolitische Gesamt-
strategien zu entwickeln, die dies aus eigener Kraft bisher
nicht bewerkstelligen konnten.

7.1 Kommunale Integrationskonzepte
Integration kann dann in den Kommunen erfolgreich ge-
staltet werden, wenn im Rahmen von Integrationskonzep-
ten Zielkataloge und Leitbilder gemeinschaftlich abge-
stimmt und festgelegt werden. Die Bundeskanzlerin hat
entsprechend im Rahmen der 34. Hauptversammlung des
Deutschen Städtetags für kommunale Integrationskon-
zepte geworben.271 Die Erarbeitung gesamtstädtischer In-
tegrationskonzepte bzw. -strategien gehört auch zu den

270 Vgl. Bertelsmann Stiftung: Zehn Handlungsempfehlungen. Erfolgs-
faktoren für kommunale Integrationspolitik, www.bertelsmann-stif-
tung.de.

271 Der Deutsche Städtetag stellte seine 34. Hauptversammlung im Mai
2007 unter das Motto „Städte schaffen Integration – Stadtpolitik in
Zeiten der Globalisierung“.
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Zielbestimmungen des Nationalen Integrationsplans. Die
Arbeitsgruppe „Integration vor Ort unterstützen“ sowie
die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände
sprechen sich darin für die Entwicklung kommunaler Ge-
samtstrategien aus.272 In den Integrationskonzepten soll-
ten sowohl eine Bestandaufnahme des Integrationsstan-
des und der bestehenden Maßnahmen enthalten sein als
auch politische Ziele und Maßnahmen definieren. Die Er-
reichung der politischen Ziele sollte mit einem integrati-
onspolitischen Monitoring und der Evaluation von Maß-
nahmen überprüft werden.

Eine große Zahl der größeren Städte hat in den letzten
Jahren kommunale Integrationskonzepte erarbeitet und
diese zum Teil auch bereits fortgeschrieben. Es muss nun
darum gehen, dass möglichst viele Kommunen ebenfalls
diesen Weg einschlagen. Sie können sich dabei auf Hand-
reichungen und Beispiele guter Praxis stützen.

So hat die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwal-
tungsvereinfachung (KGSt)273 sich bereits 2005 in einer
Arbeitsgruppe mit dem „Management kommunaler Inte-
grationspolitik“ beschäftigt und hierzu einen Bericht
(Nr. 7/2005) herausgegeben. Diese Handreichung ist all-
gemein zugänglich und wurde allen Kommunen über-
sandt. Die Beauftragte hatte sich an der Erarbeitung der
Materiale beteiligt. Der Bericht stellt die Bedeutung von
Integrationskonzepten für die kommunale Politik dar und
wirbt unter anderem für integrationspolitische Konzepte,
für die interkulturelle Öffnung der Verwaltung und für ei-
nen sozialräumlichen Ansatz bei der Integrationspolitik.
Im Jahr 2006 hat die KGSt eine weitere Materiale heraus-
gegeben, die das Integrationsmonitoring als Steuerungs-
instrument empfiehlt.274

Ferner geben Beispiele guter Praxis den Kommunen An-
regungen für integrationspolitisches Handeln vor Ort. Mit
der Broschüre „Integration von Zuwanderern. Erfahrun-
gen und Anregungen aus der Praxis in den Städten“
knüpft der Deutsche Städtetag an die Selbstverpflichtung
im Nationalen Integrationsplan an und zeigt, was in den
Städten an Integrationsarbeit geleistet werden kann. Der
Deutsche Landkreistag hat infolge der Erstellung des Na-
tionalen Integrationsplans eine Internetseite zur Integrati-
onspolitik in den Landkreisen eröffnet. Das „Integrations-
portal“ der Landkreise vermittelt „einen Eindruck von der
Vielfalt und Reichweite der vor Ort ergriffenen Integra-
tionsmaßnahmen“ sowie von „Integrationskonzepten, In-
tegrationsberichten und anderen Beispielen für best
practices“ in insgesamt 15 Landkreisen.275 Die Bertels-
mann Stiftung veröffentlichte im Jahr 2007 eine weitere

Best-Practice-Sammlung von Integrationsaktivitäten in
den Kommunen, die sich 2005 am Wettbewerb „Erfolg-
reiche Integration ist kein Zufall“ der Bertelsmann Stif-
tung und des Bundesministeriums des Innern beteiligt
hatten. Diese widmet sich insbesondere den „bildungs-
und jugendpolitischen Handlungsansätzen in Kommu-
nen“.276

7.2 Interkulturelle Öffnung der Verwaltung

Die interkulturelle Öffnung der Verwaltung und der
Regeldienste ist ein Querschnittsthema der Integrations-
politik und ein zentraler Bestandteil kommunaler Integra-
tionsstrategien. Die interkulturelle Öffnung der Verwal-
tung zielt darauf ab, Dienstleistungen und Angebote der
öffentlichen Einrichtungen an der gesellschaftlichen Viel-
falt und damit auch an Migrantinnen und Migranten aus-
zurichten und die Repräsentanz von Zugewanderten in
den Institutionen zu verbessern. Damit sind zwei
Themenbereiche der interkulturellen Öffnung zentral: Ei-
nerseits die vermehrte Einstellung von Personen mit Mi-
grationshintergrund in die Verwaltung und kommunalen
Unternehmen, andererseits die Qualifizierung von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung und
Regeldienste für die Aufgaben in einer vielfältigen und
kulturell differenzierten Gesellschaft. Im Nationalen Inte-
grationsplan spielt das Thema interkulturelle Öffnung in
zahlreichen Handlungsfeldern eine wichtige Rolle.

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenver-
bände empfiehlt ihren Mitgliedern im Nationalen Integra-
tionsplan, den Anteil von Menschen mit Migrations-
hintergrund in den Verwaltungen zu erhöhen. In den
kommunalen Verwaltungen sind Migrantinnen und Mi-
granten als Beschäftigte unterrepräsentiert, obwohl sie ei-
nen ihrer Bevölkerungsgruppe entsprechenden Teil der
Kunden darstellen. Ein Beispiel hierfür dokumentiert eine
Studie der Landeshauptstadt Wiesbaden, die zum Stichtag
31. Oktober 2006 den Migrationshintergrund von Be-
schäftigten in der Verwaltung über eine Abfrage der
Amtsleitungen erhoben hat. Insgesamt haben 11,6 Pro-
zent der bei der Stadt Wiesbaden Beschäftigten einen Mi-
grationshintergrund, gegenüber rund einem Drittel der er-
werbsfähigen Bevölkerung Wiesbadens. Es zeigt sich,
dass im gehobenen und höheren Dienst der Anteil der Be-
schäftigten mit Migrationshintergrund mit 3,4 Prozent
sehr niedrig ist, aber auch im einfachen und mittleren
Dienst mit 19,7 Prozent der Anteil an der Erwerbsbevöl-
kerung nicht erreicht wird. Unter Frauen ist der Anteil der
Beschäftigten mit Migrationshintergrund in der Wiesba-
dener Verwaltung höher. Im einfachen und mittleren

272 Vgl. Nationaler Integrationsplan 2007, S. 31 und S. 111.
273 Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung

(KGSt) ist das von Städten, Gemeinden und Kreisen gemeinsam ge-
tragene Entwicklungszentrum des kommunalen Managements. Sie
wurde 1949 in Köln gegründet.

274 Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung: In-
tegrationsmonitoring, Materialien 2/2006.

275 Vgl. www.kreise-fuer-integration.de. Die hier vorgestellten Kreise
sind Landkreis Hersfeld-Rotenburg [Bad Hersfeld, Hessen], Hoch-
sauerlandkreis [Meschede, Nordrhein-Westfalen], Landkreis Kel-
heim [Bayern], Kreis Lippe [Detmold, Nordrhein-Westfalen], Land-
kreis Marburg-Biedenkopf [Marburg, Hessen], Kreis Mettmann [Nord-

276 rhein-Westfalen], Kreis Offenbach [Dietzenbach, Hessen], Landkreis
Osnabrück [Niedersachsen], Landkreis Peine [Niedersachsen],
Rhein-Sieg-Kreis [Siegburg, Nordrhein-Westfalen], Saarpfalz-Kreis
[Homburg, Saarland], Landkreis Schwäbisch-Hall [Baden-Württem-
berg], Kreis Steinfurt [Nordrhein-Westfalen], Landkreis Traunstein
[Bayern], Kreis Unna [Nordrhein-Westfalen].

276 Roth, Roland: Bildungs- und jugendpolitische Handlungsansätze in
Kommunen, Gütersloh: Bertelsmann-Stiftung 2007.



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 79 – Drucksache 16/7600
Dienst hat jede vierte Beschäftigte einen Migrationshin-
tergrund.277

Konkrete Hilfestellungen für die interkulturelle Öffnung
der Verwaltung sind von einer hierzu von der KGSt erar-
beiteten Materiale zu erwarten, die für das Jahresende
2007 angekündigt ist. Ein zentraler Themenkomplex be-
trifft die Einstellung von Personen mit Migrationshinter-
grund und die Anerkennung ihrer besonderen Qualifika-
tionen, z. B. im Bereich der Mehrsprachigkeit und des
interkulturellen Wissens. Die Anerkennung der Kompe-
tenzen muss jedoch nicht nur im Bewerbungsverfahren,
sondern auch in der Arbeitsorganisation und bei der Per-
sonalentwicklung erfolgen. Die Erhöhung des Anteils
von Personen mit Migrationshintergrund in der Verwal-
tung verfolgt auch das Ziel, diese Bevölkerungsgruppe in
der Verwaltung sichtbar zu machen und die Identifika-
tionsmöglichkeiten mit dem Staat und seinen Institutio-
nen zu verbessern. Einige Städte werben daher gezielt
Personen mit Migrationshintergrund in Ausbildungsver-
hältnisse in der Stadtverwaltung und den städtischen
Betrieben sowie für den Polizeidienst. Entsprechende Ini-
tiativen haben zum Beispiel die Städte Berlin, Bremen,
Duisburg, Essen, Hamburg und Köln gestartet. In Ham-
burg sollen im Jahr 2011 20 Prozent der Ausbildungs-
plätze im öffentlichen Dienst an Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund gehen. Auch das Land Berlin wirbt
gezielt um Zugewanderte für den Polizei- und Schul-
dienst und hat in seinem Integrationskonzept278 das Ziel
formuliert, den Anteil von Personen mit Migrationshin-
tergrund in der Verwaltung zu erhöhen.

Im Berichtszeitraum sind in einigen Kommunen somit
wichtige erste Schritte unternommen worden. Um jedoch
den Anteil von Personen mit Migrationshintergrund in
der Verwaltung zu erhöhen, müssen entsprechende Initia-
tiven langfristig angelegt sein, zumal derzeit aufgrund der
knappen kommunalen Finanzmittel nur sehr begrenzt
Einstellungen vorgenommen werden. Entsprechende An-
werbeaktionen setzen zudem eine gezielte begleitende
Bewerbungsvorbereitung und Bildungsförderung von Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund voraus, um ggf.
fehlende Qualifikationen bereits vor dem Bewerbungs-
verfahren zu vermitteln.

Neben der Einstellung von Personen mit Migrationshin-
tergrund sind Schulungen aller Verwaltungsmitarbeiterin-
nen und -mitarbeiter zum Erwerb interkultureller Kompe-
tenzen erforderlich, um mit kommunalen Angeboten die
Zielgruppe der Migrantinnen und Migranten zu erreichen.
In vielen Bereichen ist die interkulturelle Kompetenz zu
einer Schlüsselkompetenz für eine erfolgreiche und mo-
derne Verwaltungstätigkeit geworden und Fremdspra-
chenkenntnisse zu einer großen Hilfe bei der Arbeit.
Noch zu selten sehen sich Verwaltungen als Dienstleister
mit dem Auftrag, allen Einwohnerinnen und Einwohnern
gleichermaßen die Nutzung der Angebote und Dienste zu

ermöglichen. Vor diesem Hintergrund empfiehlt die
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände ih-
ren Mitgliedern im Nationalen Integrationsplan, die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in der Weise fortzubilden,
dass sie dem Ziel der Kundenfreundlichkeit und dem Be-
darf an interkultureller Kompetenz in der Verwaltung
noch wirkungsvoller Rechnung tragen können. Diesen
Ansatz unterstützt auch eine Veröffentlichung des Ar-
beitskreises Kommunalpolitik der Konrad-Adenauer-Stif-
tung vom August 2007.279 Der angekündigte Bericht der
KGSt zur interkulturellen Öffnung wird daher auch die
Möglichkeiten für Schulungen zur interkulturellen Kom-
petenz der Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter,
insbesondere auch für Führungskräfte in der Verwaltung,
sowie gezielt zur Personalentwicklung und für das Perso-
nalmanagement konkreter ausführen.

Ein Verständnis interkultureller Öffnung, das nicht nur
auf gesonderte Angebote für Zugewanderte setzt, sondern
vorrangig auf interkulturell geschulte und kultursensible
Verwaltungskräfte, ist längst nicht Allgemeingut. Das
zweite „Handbuch zur Integration für Entscheidungsträ-
ger und Praktiker“ der EU-Kommission280 empfiehlt da-
her, dass sich die Kommunen beim „Mainstreaming“ der
Integrationspolitik nicht ausschließlich an die Migrantin-
nen und Migranten wenden, sondern ihre gesamte Wohn-
bevölkerung einbeziehen.

7.3 Beteiligung von Migrantinnen und 
Migranten

Die Beteiligung von Migrantinnen und Migranten und ih-
ren Organisationen ist bei der Erstellung von Integra-
tionskonzepten und bei der Durchführung von Maßnah-
men unverzichtbar. Das Prinzip des Dialogs prägte die
Arbeiten am Nationalen Integrationsplan und wird in ihm
insbesondere auch als Gestaltungsprinzip kommunaler
Integrationspolitik empfohlen. Die Einbindung in Pro-
jekte und Entscheidungsprozesse ist ein wichtiges Zei-
chen der gesellschaftlichen Anerkennung. Gleichzeitig
können die spezifischen Kompetenzen der Zugewander-
ten genutzt und Integrationsmaßnahmen und -projekte
häufig besser auf die Zielgruppe zugeschnitten werden.
Insbesondere in Städten, Gemeinden oder Stadtteilen mit
hohem Zuwandereranteil ist es wichtig, Migrantinnen
und Migranten in die kommunale Entscheidungsfindung
einzubinden mit dem Ziel, die Akzeptanz getroffener Ent-
scheidungen zu erhöhen.

In den Städten und Gemeinden empfiehlt es sich daher,
die Formen der Partizipation von Zuwanderern und ihren
Organisationen zu überprüfen. Im Berichtszeitraum ist
dies in einigen Gemeinden geschehen. Die Tendenz dabei
geht weg vom Ausländerbeirat. Er ist als politische Inte-
ressenvertretung in den meisten Bundesländern nicht

277 Vgl. Landeshauptstadt Wiesbaden: Integrationsbericht 2007, Wies-
baden 2007.

278 Vgl. Vielfalt fördern – Zusammenhalt stärken. Das Berliner Integra-
tionskonzept, Berlin 2007.

279 Arbeitskreis Kommunalpolitik (Hrsg.): Integration vor Ort. Positio-
nen und Handlungsempfehlungen für eine Kommunale Integrations-
politik, Sankt Augustin/Berlin: Konrad Adenauer Stiftung 2007.

280 EU-Kommission Generaldirektion Justiz, Freiheit und Sicherheit:
Handbuch zur Integration für Entscheidungsträger und Praktiker,
Brüssel 2007 (zweite Ausgabe), vgl. dazu Kapitel III.9.1.3.
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verbindlich vorgeschrieben, besitzt oftmals nur einge-
schränkte politische Rechte und wird aufgrund niedriger
Wahlbeteiligung häufig nicht als Beteiligungsgremium
angenommen. Zunehmend werden in den Kommunen In-
tegrationsräte oder Integrationsausschüsse gegründet, bei
denen die Mitglieder zum Teil gewählt, zum Teil benannt
und zum Teil auch mit Mitgliedern des kommunalen Par-
laments ergänzt werden.281 Gleichzeitig werden diese
Gremien oftmals mit weitreichenderen Kompetenzen aus-
gestattet. Die Arbeitsgruppe der Konrad-Adenauer-Stif-
tung schlägt konkret vor, die Ausländerbeiräte zu Integra-
tionsausschüssen zu entwickeln und damit in das System
der Beratung und Beschlussfassung in der Kommune ein-
zubinden. Das EU-Handbuch282 empfiehlt darüber hi-
naus, lokale Integrationsnetzwerke in den Gemeinden
aufzubauen, zu unterstützen und ihnen einen klaren Sta-
tus innerhalb der politischen und administrativen Struktu-
ren des Gemeinwesens zu geben. Damit würden beim In-
tegrationsthema bürgerschaftliche Strukturen aufgebaut,
die bei gesellschaftlichen Problemen und politischen Ent-
scheidungen einbezogen werden können. Darüber hinaus
kann die Vernetzung von Akteuren zu einer qualifizierten
Integrationsarbeit vor Ort beitragen.

7.4 Segregation und Wohnungsmarkt

Ein Schwerpunktthema der Arbeitsgruppe „Integration
vor Ort unterstützen“ im Nationalen Integrationsplan war
der Bereich Wohnen und Wohnumfeld im Quartier. Dem
Wohnumfeld und seiner Gestaltung wird eine zentrale
Funktion im Integrationsprozess zugeschrieben und von
den Kommunen zunehmend als Handlungsfeld identifi-
ziert. Die Arbeitsgruppe formuliert in ihrem Abschluss-
bericht: „Leitbild für die Stadtteil- und Quartiersentwick-
lung ist die Schaffung und Sicherung sozial und ethnisch
gemischter Quartiere. In der Realität der Städte und Ge-
meinden gibt es allerdings auch sozialräumliche Segrega-
tion, die sich vielerorts nur begrenzt beeinflussen und
verändern lassen wird; insoweit muss ‚Integration trotz
Segregation’ erfolgen.“

Der Nationale Integrationsplan knüpft damit explizit an
die Ergebnisse des 2006 beendeten Verbundprojekts „Zu-
wanderer in der Stadt“ an,283 das die Devise „Integration

trotz Segregation“ geprägt hat. Die Erkenntnis aus dem
Verbundprojekt lautete, dass wenn Integrationspolitik Se-
gregation schon nicht verhindern kann, es darum gehe,
eine erfolgreiche Integrationspolitik in segregierten Vier-
teln zu betreiben und damit die negativen Auswirkungen
der Segregation zu minimieren. Auch nach Einschätzung
des Arbeitskreises Kommunalpolitik der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung ist in segregierten Stadtteilen Integration
möglich. „Nicht ethnische Segregation, sondern soziale
Segregation ist für die betroffenen Wohngebiete ein Pro-
blem“.284

Die Ursachen von Segregation werden übereinstimmend
darauf zurückgeführt, dass sich vor allem jene Personen
stark räumlich konzentrieren, die aufgrund niedriger Ein-
kommen, geringer Qualifikation und häufiger Arbeitslo-
sigkeit geringere Integrationschancen haben. Damit ein-
her gehen geringe Chancen, in anderen Stadtteilen eine
Wohnung zu finden. Den Zusammenhang zwischen Seg-
regation und Wahlmöglichkeiten auf dem Wohnungs-
markt stellt auch der Deutsche Städtetag her: „(…) Zu-
wanderer (sind) in Städten mit angespanntem
Wohnungsmarkt schon wegen ihrer zumeist geringeren
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und zum Teil auch
wegen diskriminierender Vermietungspraktiken auf preis-
werte Wohnungsbestände in Altbauquartieren oder Groß-
wohnsiedlungen angewiesen (…)“.285 Hierzu gibt es für
Deutschland erstmals auch empirische Hinweise. Eine
Testing-Studie des Planerladens Dortmund286 stellte 2007
fest, dass eine Testperson mit türkischem Namen bei On-
linebewerbungen für Wohnungen deutlich seltener eine
Antwort des Wohnungsvermieters bekam als gleichlau-
tende Schreiben mit einem deutschen Absender. Bei der
fiktiven deutschen Person wurden 68 Prozent der Bewer-
bungen beantwortet, bei der türkischen Identität jedoch
nur 41 Prozent. Betrachtet man ausschließlich die beant-
worteten Bewerbungen, so meldeten sich 2 Prozent der
Vermieter ausschließlich auf die türkische Bewerbung,
aber 42 Prozent reagierten ausschließlich auf die Bewer-
bung mit deutschem Namen.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, mit welchen
Instrumenten der übereinstimmend formulierte Hand-
lungsansatz „Integration trotz Segregation“ umgesetzt
werden kann. Der Deutsche Städtetag sieht die große Be-
deutung kommunaler Wohnungsbestände und Belegungs-
rechte für die Begrenzung der sozialen und ethnischen
Segregation und warnt davor, dass „die Steuerungspoten-
tiale der Städte aufgrund rückläufiger Sozialwohnungsbe-
stände mit Belegungsrechten abnehmen.“ Die Konrad-
Adenauer-Stiftung plädiert dafür, nicht auf eine Desegre-
gationspolitik zu setzen, sondern vielmehr in den be-

281 In ihrem 6. Bericht zur Lage der Ausländerinnen und Ausländer in
Deutschland hat die Beauftragte darauf hingewiesen, dass die Aus-
länderbeiräte überwiegend bei niedriger Wahlbeteiligung gewählt
werden. Die sinkende Bedeutung der Ausländerbeiräte erklärt sich
unter anderem durch Einbürgerungen und die Einführung des Kom-
munalwahlrechts für EU-Bürger.

282 a. a. O.
283 An dem vom BMBF geförderten Verbundprojekt unter Leitung der

Schader-Stiftung waren acht Großstädte, der Deutsche Städtetag, der
Bundesverband der Wohnungsunternehmen GdW, das Deutsche Ins-
titut für Urbanistik difu und das Institut für Wohnungswesen, Immo-
bilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung GmbH an der
Ruhr-Universität Bochum InWIS beteiligt. Das Verbundprojekt ver-
öffentlichte 2006 unter dem Titel „Voneinander lernen“ einen Band
mit Gute-Praxis-Beispielen sozialräumlicher Integrationspolitik aus
den acht Kommunen, die an dem Projekt beteiligt waren. Derzeit
überlegt die Schader-Stiftung gemeinsam mit dem Deutschen Städte-
tag, wie das Kooperationsnetzwerk des Verbundprojekts unter Einbe-
ziehung weiterer Städte fortgeführt werden kann.

284 Arbeitskreis Kommunalpolitik (Hrsg.): Integration vor Ort. Positio-
nen und Handlungsempfehlungen für eine Kommunale Integrations-
politik, Sankt Augustin/Berlin: Konrad Adenauer Stiftung 2007,
S. 27.

285 Deutscher Städtetag: Integration von Zuwanderern. Erfahrungen und
Anregungen aus der Praxis in den Städten, Köln 2007.

286 Vgl. Planerladen e.V. Dortmund: Ungleichbehandlung von Migran-
ten auf dem Wohnungsmarkt. Ergebnisse eines „Paired Ethnic-Tes-
ting“ bei Internet-Immobilien-Börsen, Dortmund 2007.
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troffenen Stadteilen eine aktive Integrationspolitik zu
betreiben, Quartiersmanagement und stadtteilbezogene
Konfliktprävention auszubauen, städtebauliche Maßnah-
men zur Gestaltung und Verbesserung des Sicherheits-
empfindens der Bewohner zu finanzieren und die Erhö-
hung der Attraktivität von segregierten Stadtteilen
anzustreben.

Im Rahmen des Europäischen Städtenetzwerks für kom-
munale Integrationspolitik CLIP,287 das sich im Jahr 2006
schwerpunktmäßig mit dem Thema Wohnen und Segre-
gation beschäftigte, wurde vor allem diskutiert, wie der
Zugang von Migrantinnen und Migranten zu Wohnraum
verbessert werden könne, um die durch Diskriminierung
unfreiwillig entstandene Segregation zu verhindern.

Im Nationalen Integrationsplan wird die Bedeutung des
Programms Soziale Stadt und kommunaler Wohnraum-
versorgungskonzepte in Kooperation von Kommunen
und Wohnungswirtschaft hervorgehoben. Die Bundes-
regierung hat sich zur Fortführung der Bundesfinanzie-
rung auf dem derzeitigen Niveau verpflichtet. Länder und
Kommunen haben sich zur Steigerung der Wohnqualität
durch eine Aufwertung der Quartiere, u. a. durch die Be-
reitstellung von Grün- und Freiflächen, Sport- und Spiel-
stätten, Räumlichkeiten für gemeinsame Aktivitäten und
Veranstaltungen und durch Verbesserung der baulichen
und sozialen Infrastruktur bekannt. Eine Verbesserung
der Attraktivität der Stadtteile soll auch durch die Ein-
richtung von Stadtteilschulen, die Förderung der lokalen
Ökonomie und die Hebung ihres Images erreicht werden.
Zudem sind eine ausreichende und dauerhafte Personal-
ausstattung für qualifizierte Bildungs- und Freizeitange-
bote im Quartier und eine Förderung der politischen
Teilhabe und des bürgerschaftlichen Engagements unab-
dingbar. Auch die in der Arbeitsgruppe vertretenen Ver-
bände und Institutionen des nichtstaatlichen Sektors ha-
ben zugesagt, das soziale Zusammenleben im Quartier
durch vielfältige Maßnahmen zu unterstützen und zur
Verbesserung des Wohnumfelds beizutragen.288

7.5 Armut und Segregation
Durch den Mikrozensus 2005 stehen erstmals Daten zur
Armutskonzentration von Personen mit Migrationshinter-
grund zur Verfügung. Das Armutsrisiko in Deutschland
liegt bei 11,6 Prozent für die Bevölkerung ohne Migra-
tionshintergrund und bei 28,2 Prozent für die Bevölke-
rung mit Migrationshintergrund. In den Großstädten sind
die Werte für alle Bevölkerungsgruppen höher: Bei Deut-
schen ohne Migrationshintergrund liegt die Armutsrisiko-
quote bei 12,5 Prozent, bei Personen mit Migrationshin-
tergrund aber bereits bei 31,8 Prozent (vgl. Tabelle 39 im
Anhang). Damit haben in Deutschland insgesamt

36 Prozent der armutsgefährdeten Bevölkerung einen Mi-
grationshintergrund. In den Großstädten ist dieser Anteil
ebenfalls höher. Die armutsgefährdete Bevölkerung setzt
sich hier fast zur Hälfte (48 Prozent) aus Personen mit
Migrationshintergrund zusammen.289

Das Zusammenspiel von Segregation und Armut wird im
Nationalen Integrationsplan im Bericht der Arbeitsgruppe 5
„Integration vor Ort unterstützen“ thematisiert. Dort heißt
es: „Sozialräumliche Segregation ist durch ethnische und
soziale Faktoren bedingt. So sind Migrantinnen und Mi-
granten mit geringem Einkommen auf Wohnungen des
unteren Preissegments angewiesen, die sich in bestimm-
ten Quartieren – etwa innerstädtischen Altbaugebieten
und Sozialwohnungen stark verdichteter Großsiedlungen
der 1960er und 1970er Jahre – konzentrieren.“290

7.6 Maßnahmen der Bundesregierung

Da sich ethnische Konzentrationen in der Regel in sozial
benachteiligten Quartieren mit hoher Arbeitslosigkeit fin-
den, kommt dem Wohnquartier im Integrationsprozess
wachsende Bedeutung zu. Für die Bundesregierung war
dies der Anlass, im Programm „Stadtteile mit besonde-
rem Erneuerungsbedarf – die Soziale Stadt“ gezielt be-
nachteiligte Wohnquartiere mit in der Regel hohen Zu-
wandereranteilen zu fördern. Das Programm Soziale
Stadt ist ein Bund-Länder-Programm, das von Bundes-
seite vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung betreut wird. Der Bund leistet ein Drittel des
Programmvolumens, das in 447 Stadtteilen in Deutsch-
land eingesetzt wird (Stand Ende 2006). Im Jahr 2006
wurden die Bundesfinanzhilfen von 70 auf 110 Mio. Euro
aufgestockt. Gleichzeitig wurde zugelassen, aus den zu-
sätzlichen 40 Mio. Euro auch Modellvorhaben zu fördern,
mit denen die Koordinierung von Maßnahmen u. a. im
Bereich der lokalen Ökonomie und der Beschäftigungs-
politik, aber auch der Jugend- und Bildungspolitik sowie
der Integration verstärkt werden soll. 2007 stehen im
Bundeshaushaltsplan ebenfalls zusätzliche Fördermittel
in Höhe von 40 Mio. Euro zur Verfügung. 35 Mio. Euro
davon können weiterhin für Modellvorhaben eingesetzt
werden. Weitere fünf Millionen Euro werden zur Natio-

287 Cities for Local Integration Policies – CLIP. CLIP wurde 2006 durch
den Kongress der Gemeinden und Regionen des Europarats, die Stadt
Stuttgart und die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens-
und Arbeitsbedingungen gegründet. An dem Netzwerk sind 28 euro-
päische Städte beteiligt, darunter die drei deutschen Städte Arnsberg,
Frankfurt/Main und Stuttgart.

288 Vgl. Nationaler Integrationsplan, S. 1 14f.

289 Die Armutsrisikoschwelle bezeichnet das gewichtete Pro-Kopf-Ein-
kommen, unter deren Grenze eine Person einem Armutsrisiko unter-
liegt. Dies ist der Fall, wenn ihr gewichtetes Pro-Kopf-Nettoeinkom-
men weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens
(Medianwert) beträgt. Das gewichtete Pro-Kopf-Einkommen in Pri-
vathaushalten wird berechnet, indem das Haushaltsnettoeinkommen
auf die gewichtete Zahl der Haushaltsmitglieder bezogen wird. Dabei
geht der Haupteinkommensbezieher im Haushalt mit dem Gewicht 1,
alle Haushaltsmitglieder von 14 Jahren und älter mit dem
Gewicht 0,5 und alle unter 14-jährigen Haushaltsmitglieder mit dem
Gewicht 0,3 ein (OECD-Äquivalenzskala). Bei der Interpretation der
Einkommensdaten des Mikrozensus ist zu berücksichtigen, dass be-
stimmte, nicht regelmäßige Einkommensquellen in der Regel nicht
berücksichtigt und zudem die Einkommen nicht präzise, sondern nur
in Einkommensklassen angegeben werden. Für die Einkommens-
klassen der Haushaltseinkommen werden Mittelwerte gebildet, für
die anschließend die gewichteten Pro-Kopf-Einkommen berechnet
werden.

290 Nationaler Integrationsplan, S. 1 12f.



Drucksache 16/7600 – 82 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
nalen Kofinanzierung des mit 37 Mio. Euro ausgestatte-
ten ESF-Programms „Beschäftigung, Bildung und Teil-
habe vor Ort“ in der Sozialen Stadt eingesetzt. Das
Programm soll ab 2008 ausgebaut und auch in Zukunft
mit ESF-Mitteln finanziert werden.

Auch wird das vom Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend finanzierte Programm „LOS –
Lokales Kapital für soziale Zwecke“, das vorrangig in
den Programmgebieten der Sozialen Stadt angesiedelt ist,
in der nächsten ESF-Förderperiode 2007 bis 2013 fortge-
setzt. Mit dem Programm werden Lokale Aktionspläne
umgesetzt, in deren Rahmen sogenannte Mikroprojekte,
lokale Initiativen zur verstärkten Nutzung der örtlichen
und regionalen Beschäftigungspotenziale, mit geringen
Zuschüssen gefördert werden.

Die Programme Soziale Stadt und LOS sind Beispiele für
einen sozialräumlichen Ansatz in der Förderpolitik, der
insbesondere bei der Erreichung von Zuwandererfamilien
erfolgreich ist. Viele beispielhafte Projekte sind im Rah-
men der sozialräumlich orientierten Stadtteilprogramme
entstanden bzw. werden aus diesen finanziert, zum Bei-
spiel Integrationslotsenprojekte, Stadtteilmütter, Gewalt-
präventions-, Frauen- und Jugendprojekte und die früh-
kindlichen Bildungsprojekte Opstapje und HIPPY. Der
sozialräumliche Ansatz ist eine direkte Antwort auf die
Konzentration von Zuwanderung und Armut in benach-
teiligten Quartieren, die in Großstädten besonders ausge-
prägt ist.

Die sozialräumliche Orientierung in der Stadtpolitik hat
sich seit Anfang der 1990er Jahre entwickelt und erfährt
in der kommunalen Integrationspolitik intensive Unter-
stützung.291 Die Empfehlung aus dem 6. Bericht der Be-
auftragten, die Bundesprogramme auszubauen und finan-
ziell aufzustocken, ist auch in Zusammenhang mit dem
Nationalen Integrationsplan in der 16. Legislaturperiode
erfolgt. Zudem ist im Rahmen des Programms Soziale
Stadt der Integration von Migrantinnen und Migranten
und deren Partizipation in den Stadtteilen vermehrte Auf-
merksamkeit zuteil geworden.292 Ergänzend hat das Bun-
desamt für Bauwesen und Raumordnung im Rahmen des
Experimentellen Wohn- und Städtebaus ExWoSt im Jahr

2006 eine Studie beauftragt, die städtebauliche Strategien
und Handlungsansätze zur Förderung der Integration in
Stadtteilen erarbeiten soll. In dieser Studie wurden vom
Auftragnehmer bereits 164 Städte angeschrieben und in
einem Fragebogen zu ihren integrationspolitischen Ansät-
zen befragt. Die Beauftragte begrüßt das Bemühen, Pra-
xis und Forschung in einem ExWoSt-Vorhaben zu kom-
munalen und stadtteilbezogenen Handlungsansätzen der
Integrationspolitik zusammenzubringen. Es sollte erwo-
gen werden, aus der Vorstudie einen eigenständigen
Schwerpunkt im Experimentellen Wohnungs- und Städte-
bau zu machen. Die Beauftragte wird ferner die Praxis in
den Kommunen beobachten und sich weiterhin für die
Förderung des sozialräumlichen Ansatzes in der Integra-
tionspolitik einsetzen.

8. Fremdenfeindlichkeit und rassistische 
Gewalt

Fremdenfeindlichkeit und rassistische Gewalt müssen auf
allen Ebenen eines Gemeinwesens bekämpft werden. Ins-
besondere die Politik ist gefordert, eine klare Haltung
einzunehmen und die Rahmenbedingungen für eine er-
folgreiche Bekämpfung zu schaffen. Den zivilgesell-
schaftlichen Akteurinnen und Akteuren im Kampf gegen
Fremdenfeindlichkeit und rassistische Gewalt auf kom-
munaler Ebene kommt für alle Aktivitäten in diesem
Bereich eine herausragende Bedeutung zu. Ihr Handeln
entscheidet darüber, ob menschenfeindliche Haltungen
nachhaltig zurückgedrängt und letztendlich überwunden
werden.

8.1 Ausgangslage

Das zum 1. Januar 2001 eingeführte Meldesystem „Poli-
tisch motivierte Kriminalität“ ermöglicht eine differen-
zierte Erfassung, die die Grundlage für eine zielgerichtete
Erarbeitung geeigneter repressiver und präventiver Maß-
nahmen zur Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit und
Rassismus ist.293 Zwischen 2005 und 2006 ist im Bereich
der politisch rechts motivierten Kriminalität ein sehr ho-
her Zuwachs festzustellen.294 Die Fallzahlen stiegen von
15 914 auf 18 142 um rund 14 Prozent an. Bei den poli-
tisch rechts motivierten Straftaten mit fremdenfeindli-
chem Hintergrund ist ein Anstieg von 32,1 Prozent zu
verzeichnen (2006: 3 294; 2005: 2 493), bei den Gewalt-
straftaten in diesem Bereich sogar um 37 Prozent (2006:
511; 2005: 373). Nach den Antworten auf die monatlich
gestellten Kleinen Anfragen zu den ausländerfeindlichen
und rechtsextremistischen Ausschreitungen in der Bun-
desrepublik Deutschland wurden in der ersten Jahres-

291 Vgl. z. B. Deutscher Städtetag: Integration von Zuwanderern. Erfah-
rungen und Anregungen aus der Praxis in den Städten, Köln 2007,
S. 34 f.; KGSt: Management kommunaler Integrationspolitik. Strate-
gie und Organisation. Bericht Nr. 7/2005, Köln 2005, S. 38; Arbeits-
kreis Kommunalpolitik (Hrsg.): Integration vor Ort. Positionen und
Handlungsempfehlungen für eine Kommunale Integrationspolitik,
Sankt Augustin/Berlin: Konrad Adenauer Stiftung 2007, S. 25 ff.

292 Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung ver-
anstaltete am 25. Oktober 2007 den 4. Fachpolitischen Dialog zur
Sozialen Stadt zum Thema „Integration von Zuwanderern vor Ort“.
Die Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung beauftragte
2007 das Deutsche Institut für Urbanistik mit einer „Evaluierung der
Partizipation im Rahmen der Berliner Quartiersverfahren unter be-
sonderer Berücksichtigung der Aktivierung von Berlinerinnen und
Berlinern mit migrantischer Herkunft“. Die Friedrich-Ebert-Stiftung
Berlin widmete sich ebenfalls dem Thema und veröffentlichte eine
Studie von Kast, Alexandra: Gesellschaftliche Teilhabe sichern: Zur
Partizipation von Migrantinnen und Migranten in der „Sozialen
Stadt“ Berlin, Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung Landesbüro Berlin
2005.

293 Mit der Einführung eines neuen Definitions- und Erfassungssystems
werden seit dem 1. Januar 2001 auch diejenigen Straftaten erfasst,
die nicht extremistisch sind, sich aber gegen eine Person aufgrund ih-
rer politischen Einstellung, Nationalität, Volkszugehörigkeit, „Ras-
se“, Hautfarbe, Religion, Weltanschauung, Herkunft, sexuellen
Orientierung, Behinderung oder ihres äußeren Erscheinungsbildes
bzw. ihres gesellschaftlichen Status richten, vgl. 6. Lagebericht,
B VII.2.2, S. 261.

294 Pressemitteilung des Bundesministeriums des Innern vom 30. März
2007.
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hälfte 2007 148 politisch rechts motivierte Gewaltstrafta-
ten mit fremdenfeindlichem Hintergrund erfasst (erste
Jahreshälfte 2006: 153). Diese Zahlen stellen jedoch
keine abschließende Statistik dar, sondern können sich
aufgrund von Nachmeldungen noch teilweise erheblich
verändern. Erfahrungsgemäß werden Straftaten nachge-
meldet, bei denen sich erst nach Einleitung des Strafver-
fahrens herausstellt, dass sie einen fremdenfeindlichen
Hintergrund aufweisen.

Gemäß dem Bundesministerium des Innern vorliegenden
Zahlen wurden im Jahre 2005 im Bereich der „politisch
motivierten Kriminalität rechts“ 12 583 und im Jahre
2006 13 940 Personen als Täter/Tatverdächtige ermittelt.
Davon waren im Jahre 2005 11 829 männlich. Jugendli-
che, Heranwachsende und junge Erwachsene stellten den
Hauptteil der Tatverdächtigen. Für das Jahr 2006 war die
Verteilung nach Geschlecht und Altersstruktur vergleich-
bar. Der Anteil der Tatverdächtigen unter 25 Jahren be-
trug 67 Prozent. Die Studie von Willems/Steigleder zu
fremdenfeindlichen Tatverdächtigen auf Basis von Ak-
tenanalysen und qualitativen Interviews mit Tätern in
Nordrhein-Westfalen hat im Jahr 2003 eine Grundlage
bezüglich der biografischen Hintergründe, Familienstruk-
tur, Einkommen und weiteren demografischen Merkma-
len von rechten Tätern und Tatverdächtigen erarbeitet.295

Die Ergebnisse zeigen, dass die Tatverdächtigen im Be-
reich fremdenfeindlicher Straf- und Gewalttaten meist
unter 25 Jahre alt sind (ca. 72,3 Prozent). Überwiegend
sind es männliche, ledige Personen (ca. 90 Prozent), die
oft schon mit anderen Jugendstrafdelikten (ca. 64 Pro-
zent) polizeilich in Erscheinung getreten sind.

Die meisten politisch rechts motivierten Gewalttaten mit
extremistischem Hintergrund ereigneten sich 2006 mit
145 registrierten Delikten in Nordrhein-Westfalen, das al-
lerdings bezogen auf je 100 000 Einwohner im hinteren
Feld der Statistik liegt. Danach folgen Niedersachsen
(138; bezogen auf die Einwohnerzahl im Mittelfeld),
Sachsen-Anhalt (111; bezogen auf die Einwohnerzahl an
der Spitze) sowie Berlin (102; bezogen auf die Einwoh-
nerzahl an dritter Stelle), Baden-Württemberg (99; bezo-
gen auf die Einwohnerzahl im Mittelfeld) und Branden-
burg (90; bezogen auf die Einwohnerzahl an zweiter
Stelle). Auffällig ist, dass sich die ostdeutschen Bundes-
länder mit einem Ausländeranteil von max. 2 Prozent bei
der regionalen Verteilung der einschlägigen Straftaten an
der Spitze der Statistik befinden. Dieser Zusammenhang
spiegelt sich auch bei den Wahlerfolgen rechtsextremisti-
scher Parteien wieder.

Die mitgliederstärksten rechtsextremistischen Parteien
sind die Nationaldemokratische Partei Deutschlands
(NPD) und die Deutsche Volksunion (DVU). Auch wenn
es der NPD 2006 nicht gelungen ist, bei den Landtags-

wahlen in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und in
Berlin in den Landtag bzw. in das Abgeordnetenhaus ein-
zuziehen, so hat sie ihr Ergebnis im Vergleich zu den letz-
ten Wahlen verbessern, teilweise sogar verdoppeln
können (Baden-Württemberg: 2006: 0,7 Prozent; 2001:
0,2 Prozent/Rheinland-Pfalz: 2006: 1,2 Prozent; 2001:
0,5 Prozent/Berlin: 2006: 2,6 Prozent; 2001: 1,7 Prozent).
Die NPD zog bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vor-
pommern am 17. September 2006 mit sechs Abgeordne-
ten in den Landtag ein. Die DVU ist im Landesparlament
von Brandenburg mit sechs Sitzen vertreten. Der NPD ist
es erneut gelungen, einen Mitgliederzuwachs auf nun-
mehr rund 7 000 (2005: 6 000; 2004: 5 300) zu erreichen.
Die DVU ist nach wie vor mit 8 500 Mitgliedern (2005:
9 000) die mitgliederstärkste rechtsextremistische Partei.
Die rechtsextremistischen Parteien versuchen verstärkt,
neue Wählerschaften zu gewinnen. In diesem Zusammen-
hang hat die NPD in Sachsen-Anhalt den „Ring Nationa-
ler Frauen“ (RNF) gegründet, um gezielt Frauen anzu-
sprechen. Besorgniserregend ist insbesondere, dass die
NPD und die neonazistischen Kameradschaften darüber
hinaus verstärkt die Werbewirkung von Musik für die Re-
krutierung und Mobilisierung von Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen nutzen.

Hinsichtlich der Einstellung der deutschen Bevölkerung
zu Fremdenfeindlichkeit enthält der Survey „Gruppenbe-
zogene Menschenfeindlichkeit“ im Zeitverlauf vergleich-
bare Daten. Es handelt sich um ein Projekt des Instituts
für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung
(IKG) der Universität Bielefeld, das seit dem Jahre 2002
die menschenfeindliche Einstellung in der deutschen Be-
völkerung misst.296 Der fünfte Jahresbericht „Deutsche
Zustände, Folge 5“ weist einen Anstieg der Fremden-
feindlichkeit in Deutschland aus. Danach stimmen zum
Beispiel 59,4 Prozent der Deutschen der Aussage „eher“
oder „voll und ganz“ zu, dass zu viele Ausländer in
Deutschland leben. Das stellt im Vergleich zum Jahr 2002
eine Steigerung von 6 Prozent dar. Die Zustimmung zu
der Forderung, die Ausländer in ihre Heimat zurückzu-
schicken, wenn die Arbeitsplätze knapp werden, ist von
27,7 Prozent in 2002 auf 35,3 Prozent in 2006 angestie-
gen.297

Zu anderen Ergebnissen kommt eine Datenauswertung
der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissen-
schaften (ALLBUS).298 Danach sank die Zahl derjenigen
Westdeutschen, die ein Zurückschicken ausländischer Ar-
beitnehmer in Zeiten knapper Arbeitsplätze befürworte-

295 Vgl. Willems, Helmut/Steigleder, Sandra: Jugendkonflikte oder Hate
Crime? Täter-OpferKonstellationen bei fremdenfeindlicher Gewalt,
in: Journal für Konflikt- und Gewaltforschung, 2003 und Dies: Täter-
Opfer-Konstellationen und Interaktionen im Bereich fremdenfeindli-
cher, rechtsextremistischer und antisemitischer Gewaltdelikte, For-
schungsbericht, Trier 2003b, S. 5-28.

296 Der Survey wird von Prof. Wilhelm Heitmeyer, Universität Biele-
feld, geleitet. Jährliche Berichte erscheinen in der Reihe „Deutsche
Zustände“ im Suhrkamp Verlag, zuletzt: Deutsche Zustände, Folge 5,
2007.

297 Weitere Einstellungsdaten zu Fremdenfeindlichkeit und Antisemitis-
mus im europäischen Vergleich finden sich im Eurobarometer
(www.ec.europa.eu), in der allgemeinen Bevölkerungsumfrage im
Bereich der Sozialwissenschaften (ALLBUS, www.gesis.org) und in
Studien der Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI).
Eine Übersicht über die wesentlichen Ergebnisse enthält der Zweite
Periodische Sicherheitsbericht, Bundesministerium des Innern,
S. 138 ff, eingestellt unter www.bmi.bund.de.

298 Vgl. www.gesis.org.
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ten, von 52 Prozent (1980) auf 22 Prozent (2006). Bei der
Frage, ob ausländischen Mitbürgern politische Betätigung
generell untersagt sein sollte, wurde ein deutlicher Rück-
gang der Zustimmung in Westdeutschland von 51 Prozent
im Jahre 1980 auf 27 Prozent in 2006 verzeichnet. Hin-
sichtlich der Frage, ob Ausländer ihre Ehepartner unter den
eigenen Landsleuten suchen sollten, lag die Zustimmung
1980 im Westen noch bei 44 Prozent; mittlerweile ist die-
ser Wert auf 14 Prozent zurückgegangen.

Die Befunde des Survey „Gruppenbezogene Menschen-
feindlichkeit“ und der Datenauswertung der Allgemeinen
Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften sind un-
einheitlich. In beiden Fällen sind die Werte jedoch er-
schreckend hoch.

Das Forschungsprojekt Gewerkschaften und Rechtsextre-
mismus299 ist zu dem Ergebnis gelangt, dass 19 Prozent
der gewerkschaftlich Organisierten und 20 Prozent der
Unorganisierten rechtsextrem eingestellt sind. Bei ge-
trennter Betrachtung von Westdeutschland und Ost-
deutschland macht sich dabei ein deutlicher West-Ost-
Unterschied bemerkbar. Rechtsextreme Orientierungen
finden sich im Osten im Schnitt anderthalb Mal so häufig
wie im Westen (27 Prozent zu 18 Prozent). Von den Ge-
werkschaftsmitgliedern, die der Unterschicht300 angehören,
sind 28 Prozent rechtsextrem eingestellt, bei den Nicht-
Mitgliedern beträgt der Anteil 33 Prozent. Von den Ge-
werkschaftsmitgliedern der Mittelschicht301 sind 19 Pro-
zent rechtsextrem eingestellt, dagegen nur 13 Prozent der
Nicht-Mitglieder. Bei der Mittelschicht handelt es sich
zumeist um Facharbeiter und qualifizierte Angestellte.
Als möglicher Grund für eine stärkere Anfälligkeit der
gewerkschaftlich organisierten Mittelschicht für Rechts-
extremismus wird beispielsweise angeführt, dass die
wachsende „Existenzangst“ der von der Veränderung in-
dustrieller Beziehungen (noch) gar nicht betroffenen Be-
schäftigten sich darin äußert, dass sie ihre Schutzbedürf-
nisse nur durch eine nationalistische und ethnozentrische
Politik gewährleistet sehen. Im Gegensatz dazu verfügte
die organisierte Unterschicht schon immer über einen
problematischen sozialen Status, so dass die „Fallhöhe“
nicht so groß ist wie bei der Mittelschicht.

8.2 Maßnahmen der Bundesregierung

8.2.1 Bundesprogramm des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend

Das neue Bundesprogramm des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend „Vielfalt tut gut.

Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ ersetzt seit
dem 1. Januar 2007 das bisherige Aktionsprogramm „Ju-
gend für Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextre-
mismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ be-
stehend aus den Teilprogrammen „Entimon“, „Civitas“
und „Xenos“. Das neue Bundesprogramm wird mit
19 Mio. Euro jährlich von der Bundesregierung unter-
stützt. Es soll die lokale kommunale Politik für die Anlie-
gen des Programms gewinnen und fußt auf drei Säulen:
Die erste Säule zielt auf die Entwicklung integrierter lo-
kaler Strategien mittels lokaler Aktionspläne in kommu-
naler Verantwortung, die zweite Säule auf die Entwick-
lung und Umsetzung themenbezogener modellhafter
Maßnahmen. Hier sollen Projekte und Initiativen unter-
stützt werden, die sich mit folgenden Themen befassen:
Auseinandersetzung mit historischem und aktuellem An-
tisemitismus, Arbeit mit rechtsextremistisch gefährdeten
Jugendlichen, Präventions- und Bildungsangebote für die
Einwanderungsgesellschaft und früh ansetzende Präven-
tion. Die dritte Säule befasst sich mit Programmsteue-
rung, Evaluation, Öffentlichkeitsarbeit, Forschung, Ein-
bindung bundesweiter und lokaler Bündnisse.

Zusätzlich zu dem neuen Bundesprogramm wurden im
Bundeshaushalt für das Bundesprogramm „Förderung
von Beratungsnetzwerken – gegen Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ 5 Mio. Euro
jährlich bereitgestellt. Das zusätzliche Bundesprogramm
setzt seinen Schwerpunkt auf die anlassbezogene Inter-
vention gegen Rechtsextremismus. Neben dem Pro-
grammschwerpunkt Förderung von Beratungsnetzwerken
und Mobilen Interventionsteams sollen Modellprojekte
zum Thema Beratungsarbeit gefördert werden. Es sind
zudem eine Programmsteuerung durch eine Zentralstelle,
eine wissenschaftliche Begleitung und Öffentlichkeits-
arbeit vorgesehen.302

8.2.2 Forum gegen Rassismus

Ein Gremium, das sich im Kampf gegen Fremdenfeind-
lichkeit einsetzt, ist das im März 1998 gegründete „Fo-
rum gegen Rassismus“.303 Es umfasst mittlerweile rund
80 Organisationen, darunter 60 bundesweit bzw. überre-
gional tätige Nichtregierungsorganisationen, die sich für
die Überwindung von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus
und Gewalt einsetzen. Es hat sich als Ort der kontrover-
sen Diskussion zwischen staatlichen Stellen und Nicht-
regierungsorganisationen zu allen die Bekämpfung von
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus be-
treffenden Fragen etabliert, der zweimal im Jahr tagt.

Die Arbeitsgruppe „Gleichbehandlung“ des bundeswei-
ten Forums gegen Rassismus mit einer Geschäftsstelle
beim Bundesministerium des Innern hat mit der Reihe
„Infobrief“ eine umfassende und kontinuierliche Doku-
mentation zu Fragen der Gleichbehandlung fortgeführt.
Der erste Infobrief von August 2001 stellte den politi-
schen Rahmen dar, in den sich die europäische Politik der

299 Fichter, Michael/Stöss, Richard/Zeuner, Bodo: Ausgewählte Ergeb-
nisse des Forschungsprojekts Gewerkschaften und Rechtsextremis-
mus; das Projekt (Laufzeit 2003/04) wurde von der Hans-Böckler-
Stiftung und der Otto-Brenner-Stiftung gefördert, www.ein-
blick.dgb.de unter „Hintergrund“/„2005“.

300 Der Unterschicht gehören rund ein Drittel der Gewerkschaftsmitglie-
der an. Charakteristisch für die Unterschicht sind Arbeiter ohne ab-
geschlossene Berufsausbildung, Arbeitslose und Rentner.

301 Charakteristisch für die Mittelschicht sind Facharbeiter und Ange-
stellte in Verantwortungspositionen.

302 Vgl. weitere Informationen unter www.bmfsfj.org.
303 Vgl. www.bmi.bund.de.
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Gleichbehandlung einordnet; in den folgenden acht Aus-
gaben wurden der Stand der nationalen Umsetzung der
europäischen Richtlinien und die unterschiedlichen Dis-
kriminierungsmerkmale diskutiert, Good-Practice-Bei-
spiele dargestellt, eine umfangreiche Dokumentation zur
Frage der Diskriminierung aufgrund von Religion und
Weltanschauung veröffentlicht, das Gesetzgebungsver-
fahren zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz sowie
dessen Umsetzung dargestellt.

8.2.3 Bündnis für Demokratie und Toleranz – 
gegen Extremismus und Gewalt

Das „Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Ex-
tremismus und Gewalt“ (BfDT) wurde am 23. Mai 2000
von den Verfassungsministerien BMI und BMJ mit dem
Auftrag gegründet, zivilgesellschaftliches Engagement
für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und
Gewalt zu sammeln, zu bündeln, zu vernetzen und öffent-
lich zu machen. Neben seinen traditionellen Kernaktivitä-
ten, dem jährlichen Jugendkongress zum Verfassungstag
mit mehr als 400 Jugendlichen aus ganz Deutschland,
dem VictorKlemperer-J ugendwettbewerb und dem Best-
Practice-Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Tole-
ranz“ bearbeitet das BfDT verschiedene Felder der prakti-
schen Demokratie- und Toleranzförderung. Bei allen Ak-
tivitäten des BfDT steht der Best-Practice-Gedanke im
Vordergrund: Erfolgreiche Praxisbeispiele sollen zur
Nachahmung anregen und auf andere Regionen bzw. Pro-
blemstellungen übertragen werden. Mit der Initiierung
von Modellprojekten trägt das BfDT seiner Rolle als Im-
pulsgeber Rechnung, z. B. mit einer gemeinsamen Veran-
staltung mit der US-amerikanischen Botschaft zur Dar-
stellung von Migrantinnen und Migranten in den Medien
mit dem Titel „Wie seht ihr uns?! Jugend und Medien im
Gespräch“, bei der rund 250 Jugendliche mit Migrations-
hintergrund sich mit Journalisten über ihre Erfahrungen
austauschten und praktische Tipps erhielten, wie sie
selbst sich in ihrer Verschiedenheit und Vielschichtigkeit
ausreichend differenziert darstellen können.

Eine weitere Aufgabe des BfDT besteht darin, von sich
aus oder auf Nachfrage bei aktuellen Problemstellungen
vor Ort Unterstützung zu leisten, indem es die handeln-
den Akteure an einen Tisch bringt und den Problemlö-
sungsprozess in einer Anfangsphase moderiert. Für die
erfolgreiche Wahrnehmung der Aufgaben des BfDT ist es
unerlässlich, eine Vernetzung aller zivilgesellschaftli-
chen Kräfte auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene
herbeizuführen. Für das Jahr 2008 ist hierzu ein Relaunch
der BfDT-Internetseite mit dem Ziel einer Kompetenzkar-
tierung von Initiativen beabsichtigt.

8.2.4 Initiative „Orte der Vielfalt“

Mit der bundesweiten Initiative „Orte der Vielfalt“ unter-
stützen und fördern das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, das Bundesministerium des
Innern und die Beauftragte der Bundesregierung für Mi-
gration, Flüchtlinge und Integration das Engagement der
demokratischen Kräfte in Kommunen, Landkreisen und
Zusammenschlüssen von Gebietskörperschaften zur Stär-

kung von Vielfalt, Toleranz und Demokratie. Als Zeichen
der Anerkennung werden Gebietskörperschaften, die sich
besonders für Vielfalt, Toleranz und Demokratie engagie-
ren, Schilder übergeben, die an zentraler Stelle aufgestellt
werden und sie als beispielhaften Ort der Vielfalt auswei-
sen. Im Rahmen des Wettbewerbs ist die Unterzeichnung
einer Erklärung für Vielfalt, Toleranz und Demokratie
Teilnahmevoraussetzung. Darin erklärt sich die an der In-
itiative teilnehmende Kommune bereit, einen aktiven
Beitrag zur Stärkung von Vielfalt, Toleranz und Demo-
kratie und zur Bekämpfung von Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus zu leisten. Im
Bereich der Qualifizierung und Unterstützung von Akteu-
ren mit Vorbildfunktion ist das beispielsweise die Infor-
mation von Mandatsträgern und Multiplikatoren zur bes-
seren Auseinandersetzung mit rechtsextremistischen
Parolen und Geschichtsverfälschungen. Im Bereich der
Zusammenarbeit mit den gesellschaftlichen demokrati-
schen Kräften vor Ort ist es insbesondere die Zusammen-
arbeit mit den Sicherheitsbehörden mit dem Ziel gegen-
seitiger Information bei Vorliegen spezieller Erkenntnisse
über die rechtsextremistische Szene (z. B. öffentliche
Treffpunkte der Szene). Im Bereich der Förderung der
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen werden die
Kommunen dafür Sorge tragen, dass Kinder und jugend-
liche vor Ort vielfältige Möglichkeiten zur abwechslungs-
reichen Freizeitgestaltung und zum demokratischen ge-
sellschaftlichen Engagement vorfinden und nicht den
Lockangeboten von rechtsextremistischen Organisatio-
nen und Parteien überlassen werden.

8.2.5 Koordinierungsgruppe gegen 
Rechtsextremismus

Das Bundesministerium des Innern und das Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat am
8. November 2006 mit den jeweiligen Partnerressorts der
neuen Länder einschließlich Berlins sowie Vertretern der
kommunalen Spitzenverbände eine Koordinierungs-
gruppe gegen Rechtsextremismus eingesetzt. Ziel dieser
Gruppe ist es, die auf allen Ebenen laufenden und geplan-
ten Maßnahmen zur Bekämpfung von Rechtsextremis-
mus zu begleiten. Die Koordinierungsgruppe hat am
29. Juni 2007 Ergebnisse ihrer Arbeit vorgelegt.304 Sie hat
die wichtigsten Handlungsfelder festgelegt sowie kon-
krete Empfehlungen für ein effizientes Vorgehen in die-
sem Bereich erarbeitet. Im Fokus stehen insbesondere
Konzepte, die Kinder und Jugendliche einbeziehen. Zu
nennen ist vor allem, dass in strukturschwachen Regionen
die Notwendigkeit besteht, dass demokratische Verbände
und Organisationen ihre Möglichkeiten und Ressourcen
verstärkt dazu nutzen, Angebote zur Freizeitgestaltung
und zum gesellschaftlichen Engagement für Kinder und
Jugendliche zu unterbreiten. Weitere Handlungsfelder
sind die Verstärkung der Aufklärung und Information
durch demokratische Parteien und Organisationen, der
konsequente Einsatz der Sicherheitsbehörden sowie die

304 Vgl. Pressemitteilung des Bundesministeriums des Innern vom
29. Juni 2007.
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Notwendigkeit der Vermittlung von demokratischen Wer-
ten.

8.2.6 Nationaler Aktionsplan zur Bekämpfung 
von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit 
und Antisemitismus

Entsprechend § 191a dem Durban Programme of Action
sind die beteiligten Staaten der 3. Weltkonferenz gegen
Rassismus der Vereinten Nationen im Jahr 2001 gehalten,
Berichte in Form nationaler Aktionspläne zu erstellen. Im
Oktober 2007 ist der Arbeitsentwurf des Bundesministe-
riums des Innern für einen nationalen Aktionsplan zur
Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und
Antisemitismus sowie damit zusammenhängender Diskri-
minierungen bekannt geworden. Er fasst bestehende Ini-
tiativen und Maßnahmen der Bundesregierung zur
Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und darauf bezo-
gener Intoleranz zusammen. Der Arbeitsentwurf der Bun-
desregierung befindet sich in der Phase der Konsultation
mit den Nichtregierungsorganisationen und Vertretern der
Zivilgesellschaft.

9. Bürgerschaftliches Engagement

Bürgerschaftliches Engagement305 spielt in vielen Feldern
der Gesellschaftspolitik eine wichtige Rolle.306 Freiwilli-
ges Engagement in Verbänden, Organisationen und Initia-
tiven z. B. in den Bereichen Sport, Kultur, Gesundheit,
Bildung, Umwelt, Katastrophen- oder Verbraucherschutz,
in der Politik, in den Religionsgemeinschaften und nicht
zuletzt in der Nachbarschaft fördert den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt. Es stärkt Eigeninitiative und Selbst-
verantwortung und ist eine Form der Selbsthilfe und der
aktiven demokratischen Beteiligung. Freiwillig Enga-
gierte identifizieren sich stärker mit der Gesellschaft,
übernehmen Verantwortung für das Gemeinwohl und er-
halten Anerkennung.

Ohne die vielfältigen Aktivitäten der Zivilgesellschaft ist
Integration nicht möglich. Integration gelingt nur, wenn
alle Verantwortung übernehmen – Staat, Wirtschaft und
Bürgergesellschaft, auch die Zuwanderer selbst. Das bür-
gerschaftliche Engagement von Verbänden, Vereinen,
Netzwerken, Stiftungen oder Einzelpersonen für Integra-
tion hat eine lange Tradition. Der Nationale Integrations-
plan erkennt dieses Engagement an und baut darauf auf.
Unter dem Vorsitz des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend wurde die Arbeitsgruppe
„Integration durch bürgerschaftliches Engagement und
gleichberechtigte Teilhabe stärken“ eingerichtet. Der In-
tegrationsplan betont, dass bürgerschaftliches Engage-
ment mit und von Migrantinnen und Migranten den sozia-
len Zusammenhalt stärkt, identitätsstiftend wirkt und die
individuelle Handlungskompetenz fördert.

Im Fokus der Handlungsempfehlungen des Integrations-
plans stand die Verbesserung der Rahmenbedingungen,
die Migrantinnen und Migranten und ihre Organisationen
brauchen, um sich freiwillig engagieren zu können.
Hierzu zählt an vorderer Stelle die interkulturelle Öff-
nung der klassischen Organisationen und der Förderstruk-
turen. Als wichtige zusätzliche Anreize für die Beteili-
gung von Migrantinnen und Migranten werden Angebote
zum Kompetenzerwerb im bürgerschaftlichen Engage-
ment genannt. Der Nationale Integrationsplan schließt da-
mit an eine Debatte an, die im Berichtszeitraum an Be-
deutung gewonnen hat: Bürgerschaftliches Engagement
geht mit der Erschließung vorhandener Ressourcen, dem
Erwerb zusätzlicher Kompetenzen, handlungsorientier-
ten Wissens und von Kenntnissen über die Aufnahmege-
sellschaft einher. Bürgerschaftliches Engagement stärkt
also nicht nur soziale Integration, sondern fördert auch
Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit. Kompetenz-
erwerb ist vor allem für diejenigen Migrantinnen und Mi-
granten wichtig, die bei formalen Bildungsabschlüssen
unterdurchschnittlich abschneiden.307 Im bürgerschaftli-
chen Engagement machen sie oft erstmals die – insbeson-
dere für Jugendliche – wichtige positive Erfahrung, ge-
sellschaftlich anerkannt zu werden. Sie erleben, dass sie
unabhängig vom Schul- oder Berufsabschluss über indi-
viduelle Kompetenzen verfügen und ihre Fähigkeiten
zum Nutzen des Gemeinwohls einbringen können.308 Da
das generelle Interesse an bürgerschaftlichem Engage-
ment bei Migrantinnen und Migranten mit niedrigem Bil-
dungsniveau größer als bei Nicht-Migranten mit gleichem

305 Bürgerschaftliches oder freiwilliges Engagement ist eine Aktivität
außerhalb von Beruf und Familie, die der Erschließung und Förde-
rung von Beteiligungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten in den un-
terschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen dient. Z. T. werden
mit bürgerschaftlichem Engagement auch unentgeltliche Aktivitäten
bezeichnet, die Bürgerinnen und Bürger für andere aus freiem Willen
zugunsten des Gemeinwohls ausüben. Bürgerschaftliches Engage-
ment ist oft eine Form der Selbsthilfe, die über die Verbesserung der
eigenen Situation gemeinsam mit Gleichgesinnten zum Gemeinwohl
beiträgt. (Nach: Huth, Susanne: Migrant(inn)en handeln und lernen
im sozialen Umfeld – Kompetenzerwerb, Partizipation und Integrati-
on durch interkulturelles Lernen, Frankfurt a. M. 2006, S. 283,
INVOLVE – Beteiligung von Drittstaatsangehörigen an freiwilligem
Engagement als Mittel zur Integrationsförderung. Projektabschluss-
bericht. European Volunteer Centre, Brüssel 2006, S. 13).

306 Der Deutsche Bundestag hat 1999 eine Enquete-Kommission zur Zu-
kunft des bürgerschaftlichen Engagements einberufen, die am 3. Juni
2002 ihren Bericht (Bundestagsdrucksache 14/8900) vorlegte. Das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend lässt
jährlich bundesweit eine Woche des bürgerschaftlichen Engagements
ausrichten und hat 2007 einen „Beauftragten für Zivilengagement“
berufen, der die Idee der Bürgergesellschaft als Leitidee in der Politik
und im Regierungshandeln stärken soll (www.bmfsfj.bund.de).

307 Vgl. Nationaler Integrationsplan, S. 174: Kompetenzerwerb und Ent-
wicklung einer Anerkennungskultur gehören zu den Zielbestimmun-
gen. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ): Freiwilliges Engagement in Deutschland 1999 bis 2004.
Ergebnisse der repräsentativen Trenderhebung zu Ehrenamt, Freiwil-
ligenarbeit und bürgerschaftlichem Engagement (2. Freiwilligensur-
vey). Sonderauswertung zum freiwilligen Engagement von Migran-
tinnen und Migranten. Durchgeführt im Auftrag des BMFSFJ.
Vorgelegt von TNS Infratest Sozialforschung, Wiesbaden 2006,
S. 302 ff; Geiss, Sabine/Gensicke, Thomas, a. a. O.

308 Das BMFSFJ-Programm „Freiwilligendienste machen kompetent“
zielt entsprechend darauf ab, die Ausbildungs- und Erwerbschancen
benachteiligter Jugendlicher zu verbessern. (Ab Dezember 2007 wird
das Programm auf der Homepage des BMFSFJ präsentiert:
www.bmfsfj.de).
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Bildungsniveau ist,309 können integrationspolitische Pro-
jekte und Maßnahmen hier gut anknüpfen.

9.1 Migrantinnen und Migranten sind aktiv

Im Berichtszeitraum sind die Ergebnisse des 2. Freiwilli-
gensurveys, der erstmals eine gesonderte Erhebung zum
Engagement von Migrantinnen und Migranten enthält,
veröffentlicht worden.310 Sie bestätigen die im letzten Be-
richt der Beauftragten aufgezeigten Trends311: Demnach
zeigt sich, dass Migrantinnen und Migranten in hohem
Maße bürgerschaftlich aktiv sind und über erhebliche
Potenziale für weiteres Engagement verfügen: Weit mehr
als die Hälfte der befragten Migrantinnen und Migranten
(61 Prozent gegenüber 71 Prozent der Nicht-Migranten)
sind außerhalb von Familie und Beruf bürgerschaftlich
„aktiv“, was nach der Definition des 2. Freiwilligensur-
veys heißt, dass sie in einer Gruppe oder einem Verein
mitwirken, ohne dort besondere Aufgaben zu überneh-
men. Allerdings ist der Anteil derjenigen, die freiwillig
„engagiert“ sind, das heißt nach der Definition des
2. Freiwilligensurveys Aufgaben und Tätigkeiten in einer
Gruppe übernehmen, mit 23 Prozent der befragten Mi-
grantinnen und Migranten geringer als bei der Vergleichs-
gruppe (37 Prozent der Nicht-Migranten).

Migrantinnen und Migranten sind zum Teil in anderen
Betätigungsfeldern als NichtMigranten aktiv. Am häu-
figsten beteiligen sie sich im Bereich „Sport und Bewe-
gung“ (35 Prozent, Nicht-Migranten mit 41 Prozent), an
zweiter Stelle steht der Bereich „Freizeit und Gesellig-
keit“ (18,5 Prozent, Nicht-Migranten mit 26 Prozent).
Der Bereich „Schule und Kindergarten“ steht an dritter
Stelle, hat mit 14 Prozent aber eine höhere Bedeutung als
bei Nicht-Migranten (12 Prozent). Es folgen „Kultur und
Musik“ (13,5 Prozent, Nicht-Migranten mit 18 Prozent),
der soziale Bereich (10,5 Prozent, Nicht-Migranten mit
13 Prozent) sowie „Kirche und Religion“ (9,5 Prozent,
Nicht-Migranten mit 12 Prozent).312

17 Prozent der bisher noch nicht aktiven oder engagierten
Migrantinnen und Migranten sind bestimmt und
25 Prozent von ihnen eventuell bereit zum freiwilligen
Engagement. In beiden Bereichen liegt das Potenzial des
Engagements damit höher als bei Nicht-Migranten, unter
denen 11 Prozent bestimmt und 20 Prozent eventuell be-
reit sind, sich freiwillig zu engagieren.313 Dabei ist das In-
teresse bei den 14- bis 30-Jährigen besonders hoch: Über
zwei Drittel von ihnen wären bereit, ihr Engagement aus-
zudehnen. Das gilt auch für diejenigen unter ihnen, die
ein niedriges Bildungsniveau aufweisen. Sie sind stärker
zu einem Ausbau ihres Engagements bereit als Nicht-Mi-
granten mit vergleichbarem Bildungsniveau.314 Das bür-
gerschaftliche Engagement von Migrantinnen und Mi-
granten ist demnach in hohem Maße weiter ausbaufähig.
Insbesondere die Gruppe der Jüngeren sollte aus Sicht der
Beauftragten verstärkt für bürgerschaftliches Engagement
angesprochen werden.

9.2 Migrantenorganisationen
Migrantenorganisationen sind ein relevanter Teil des bür-
gerschaftlichen Engagements in Deutschland. Sie sind
z. B. als ausländischer Verein organisiert oder als Selbst-
hilfe-Initiative, sie finden sich in interkulturellen Zusam-
menschlüssen, Netzwerken und auf kommunaler wie
Landesebene als Mitglieder in Migrations-/Integrations-
räten und -beiräten.315 Ihre Bedeutung für die Integration
von Migrantinnen und Migranten findet heute breite An-
erkennung. Der Nationale Integrationsplan hebt dies her-
vor: „Integration wird dann erfolgreich gelingen, wenn
das freiwillige Engagement in klassischen Vereinen, Ver-
bänden, Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie in
Migrantenorganisationen gleichberechtigt und eigenver-
antwortlich bei der Gestaltung der Gesellschaft einbezo-
gen wird“.316 Dabei soll interkulturelle Öffnung nicht nur
eine Aufgabe für die klassischen Vereine und Verbände
sein, sondern auch eine Anforderung an die Migrantenor-
ganisationen: „Freiwilliges Engagement von Migrantin-
nen und Migranten fördert Integration, wenn die Aktivitä-
ten gemeinwohlorientiert ausgeübt werden, nicht auf
Abschottung gegenüber der Aufnahmegesellschaft ge-
richtet sind sowie Transparenz und Dialogbereitschaft er-
kennen lassen.“317

In Wissenschaft und Praxis besteht Einigkeit, dass Mi-
grantenorganisationen über spezifische Vorteile beim Zu-
gang zur Zielgruppe und bei der zielgruppenspezifischen
Angebotsgestaltung von Projekten und Vorhaben verfü-
gen. Insbesondere für Neuzugewanderte können sie die
erste und somit wichtigste sprachliche und kulturelle Brü-
cke in die Gesellschaft sein. Den Erfolg von engagierten
Migrantinnen und Migranten bzw. Migrantenorganisatio-
nen insbesondere in Integrationsprojekten belegt auch die
Neuauswertung der am Integrationswettbewerb des Bun-

309 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
a. a. O., S. 331 f.

310 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
a. a. O., S. 354 ff. Die hier verwendeten Begriffe „Migranten“ und
„Nicht-Migranten“ weichen von der Definition „Personen mit Migra-
tionshintergrund“ im Mikrozensus ab und folgen der im 2. Freiwilli-
gensurvey zugrunde gelegten Definition. Zur Gruppe der „Migranten
und Migrantinnen“ gehören danach folgende Personen (S. 308 f.):
Deutsche Staatsangehörige, die in Deutschland geboren wurden mit
einem Elternteil, das im Ausland geboren wurde; deutsche Staatsan-
gehörige, die im Ausland geboren wurden, beide Elternteile wurden
ebenfalls im Ausland geboren; deutsche Staatsangehörige, die in
Deutschland geboren wurden, beide Elternteile sind im Ausland ge-
boren; ausländische Staatsangehörige, die im Ausland geboren wur-
den, beide Elternteile sind ebenfalls im Ausland geboren; ausländi-
sche Staatsangehörige, die in Deutschland geboren wurden, beide
Elternteile sind im Ausland geboren; deutsche Staatsangehörige, die
im Ausland geboren wurden, ein Elternteil ist im Ausland, ein Eltern-
teil in Deutschland geboren; ausländische Staatsangehörige, die in
Deutschland geboren wurden, ein Elternteil ist in Deutschland, ein
Elternteil im Ausland geboren; ausländische Staatsangehörige, die im
Ausland geboren wurden, ein Elternteil ist in Deutschland, ein El-
ternteil im Ausland geboren.

311 Vgl. 6. Lagebericht, B X.4, S. 319.
312 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,

a. a. O., S. 317.

313 Vgl. ebd., S. 330.
314 Vgl. ebd., S. 331.
315 Vgl. hierzu Kapitel II.2.7.
316 Vgl. Nationaler Integrationsplan, S. 173.
317 Vgl. ebd.
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despräsidenten (2002) beteiligten Initiativen.318 Die zum
Teil gemeinsam mit Deutschen ohne Migrationshinter-
grund initiierten Integrationsinitiativen konnten in den
vergangenen fünf Jahren den Kreis der beteiligten
Engagierten und ihren Wirkungskreis ausweiten sowie
die Vernetzung verbessern – und dies bei gleichbleiben-
den oder gar eingeschränkten finanziellen Ressourcen.
Ihre besondere Stärke liegt in der Orientierung an den In-
teressen der Zielgruppe der Migrantinnen und Migranten
und im direkten Kontakt zu ihnen.

Viele Selbstorganisationen von Ausländerinnen und Aus-
ländern sind als ausländischer Verein im Ausländerver-
einsregister des Bundesverwaltungsamtes registriert.319

Im Jahr 2001 waren dort etwa 16 000 ausländische Ver-
eine eingetragen. Türkische Staatsangehörige stellen die
größte Gruppe der ausländischen Staatsangehörigen aus
Nicht-Mitgliedstaaten der Europäischen Union und ver-
fügten im Jahr 2001 mit ca. 11 000 eingetragenen Verei-
nen über die mit Abstand größte Anzahl ausländischer
Vereine.

Gegenüber den am häufigsten vertretenen Vereinszwe-
cken Kultur und Begegnung, religiöse Tätigkeiten und
Sport, wurde Elternarbeit erst an zehnter Stelle von den
ausländischen Vereinen als Vereinszweck angegeben. Nur
die spanischen Vereine waren mit einem Drittel Eltern-
vereine und mit 17 Prozent der Vereinsaktivitäten im Be-
reich Schülerhilfe und Sprachkurse stärker und frühzeiti-
ger als andere Nationalitäten im Bildungsbereich aktiv.
Türkische Vereine zeigen erst seit den 1990er Jahren ei-
nen Trend zu Aktivitäten im Bildungsbereich (Elternver-
eine, Schülerhilfe). Auffallend ist die vergleichsweise
geringe Vereinsaktivität von italienischen Staatsangehöri-
gen, die vor allem Sport- und Freizeitzwecke verfolgen.
Migrantenorganisationen, die sich langfristig der Eltern-
und Bildungsarbeit widmen, tragen offensichtlich zum
Bildungserfolg der jeweiligen Gruppe – hier der spani-
schen Migrantinnen und Migranten – bei.320

Eine Untersuchung des Zentrums für Türkeistudien unter
türkischstämmigen Migrantinnen und Migranten in Nord-
rhein-Westfalen321 kommt zu dem Ergebnis, dass das En-
gagement türkischstämmiger Migrantinnen und Migran-
ten in einem türkischen Verein ihr Engagement in einem
deutsch-türkischen oder auch in einem deutschen Verein
nicht ausschließt. Unter den Frauen und Männern mit tür-
kischem Hintergrund in Nordrhein-Westfalen sind
58 Prozent in einem Verein organisiert. Knapp zwei Drit-
tel (63 Prozent) derjenigen, die Mitglied in einem Verein
sind, sind ausschließlich oder zusätzlich zur Mitglied-
schaft in einem türkischen Verein Mitglied in einem deut-
schen Verein. Unter den jungen türkischstämmigen
Migrantinnen und Migranten sind es 70 Prozent. Insbe-
sondere dort, wo sich der Vereinszweck nicht vorrangig
an religiösen oder kulturellen Inhalten orientiert, organi-
sieren sich die befragten türkischstämmigen Migrantin-
nen und Migranten verstärkt in deutschen Vereinen. Die
beiden größten Gruppen bei den türkischen Vereinen sind
religiöse und kulturelle Organisationen bzw. Vereine. Un-
ter den deutschen Vereinen, in denen sich türkischstäm-
mige Vereinsmitglieder organisieren, stehen die Sportver-
eine an erster und die Gewerkschaften an zweiter Stelle.

Der erfolgreiche Arbeitsansatz von Elternvereinen an der
Schnittstelle zwischen bürgerschaftlichem Engagement
und Bildungsbegleitung wurde im Berichtszeitraum zu-
nehmend in Form von Lotsen-, Paten- oder Mentoren-
projekten weiterentwickelt. Hierbei engagieren sich in
hohem Maße Migrantinnen und Migranten selbst. Ziel-
gruppen sind mehrheitlich bildungsferne Familien mit
Migrationshintergrund, jugendliche Migrantinnen und
Migranten mit abgebrochenen Bildungskarrieren oder
Neuzuwanderer. Thematisch geht es in diesen Program-
men um die passgenaue Begleitung junger Personen mit
Migrationshintergrund in ihrer Bildungslaufbahn sowie
um Elternarbeit;322 andere Projekte widmen sich der Ge-
sundheitsvorsorge323 oder dem Brückenbau für Neuzu-
wanderer.324

Nach den vorliegenden Studien sind Mentoren- bzw. Lot-
senprojekte überwiegend als flankierendes Element
hauptamtlicher Integrationsarbeit konzipiert.325 Sie tragen
erheblich zu einem zügigen und konfliktfreieren Einleben
in das Gemeinwesen bei. Auch ihr nachhaltiger Beitrag
zur Verbesserung der Deutschkenntnisse ist in o. g. Stu-
dien belegt. Der Vorteil des Engagements von Migrantin-
nen und Migranten in diesen Projekten beruht auch hier

318 Vgl. Akademie Führung & Kompetenz am Centrum für angewandte
Politikforschung (CAP) der LMU München: Chancen und Heraus-
forderungen erfolgreichen bürgerschaftlichen Engagements für Inte-
gration. Fünf Jahre später – systematische Neuauswertung des Inte-
grationswettbewerbs mit dem Bundespräsidenten, vorgelegt von
Simbeck, Silvia. München, April 2007.

319 Vgl. Hunger, Uwe: Ausländervereine in Deutschland: Eine Ge-
samterfassung auf der Basis des Bundesausländervereinsregisters. In:
Weiss, Karin/Thränhardt, Dietrich (Hrsg.): SelbstHilfe. Wie Migran-
ten Netzwerke knüpfen und soziales Kapital schaffen, Freiburg i. Br.
2005, S. 221-244. Gemäß Artikel 9 Abs. 1 GG „haben alle Deut-
schen das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.“ Vereine, de-
ren Leitung oder Mitglieder sämtlich oder überwiegend ausländische
Staatsangehörige sind, werden im Ausländervereinsregister regist-
riert (§ 14 VereinsG, Ausländervereine). Seit der Änderung des Ver-
einsG im Jahr 2001 werden ausschließlich Vereine von Drittstaatsan-
gehörigen registriert. Die Gesamtzahl der registrierten ausländischen
Vereine ist infolge dessen mittlerweile auf ca. 13 000 ausländische
Vereine zurückgegangen. Zum Vergleich: Bundesweit sind rund
600 000 deutsche Vereine registriert.

320 Siehe auch Kapitel II.2 (Tabelle Ausländische und deutsche Schüle-
rinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen in Sekundar-
stufe I und II 2005/2006 nach ausgewählten Nationalitäten und
Schularten).

321 Vgl. Zentrum für Türkeistudien: Die Integration türkischstämmiger
Migrantinnen und Migranten in Nordrhein-Westfalen. Ergebnisse der
achten Mehrthemenbefragung 2006. Bericht: Sauer, Martin: Analyse
im Auftrag des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und
Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, März 2007.

322 Vgl. z. B. Elternnetzwerk NRW (www.elternnetzwerk.nrw.de).
323 Vgl. die Projekte des ethno-medizinischen Zentrums Hannover, der

Türkisch-Deutschen Gesundheitsstiftung etc., vgl. auch Kapitel II.6.
324 Programm ehrenamtlicher Paten im Rahmen der Jugendmigrations-

dienste „Freiwillig – na klar“.
325 Vgl. Ohliger, Rainer: Gleichberechtigte Teilhabe und bürgerschaftli-

ches Engagement. Potenziale schulischen Mentorings für Migranten.
Unveröffentlichte Expertise der Beauftragten der Bundesregierung
für Migration, Flüchtlinge und Integration, Berlin 2007.
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insbesondere darauf, dass sie einen im Vergleich zu insti-
tutionellen Einrichtungen besseren Zugang zur Ziel-
gruppe haben, leichter als Vertrauensperson akzeptiert
werden und oft eine muttersprachliche Verständigung
möglich ist. Die Projekte wirken „in dieser Hinsicht deut-
lich über die Reichweite der Trägereinrichtungen hin-
aus“.326

9.3 Rahmenbedingungen bürgerschaftlichen 
Engagements

Um die vorhandenen Ressourcen und Potenziale für bür-
gerschaftliches Engagement von Migrantinnen und Mi-
granten sowie von Migrantenorganisationen aktivieren
und ausbauen zu können, bedarf es geeigneter Rahmen-
bedingungen. Die Arbeitsgruppe „Integration durch
bürgerschaftliches Engagement“ im Nationalen Integra-
tionsplan327 sowie einschlägige Studien328 haben hierzu
Vorschläge gemacht, die folgende Schwerpunkte empfeh-
len:

– die interkulturelle Öffnung,

– die gleichberechtigte Teilhabe an staatlichen (Förder-)
Programmen, Entscheidungs- und Beratungsgremien
sowie

– die Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten
und ihren Selbstorganisationen.

9.3.1 Interkulturelle Öffnung

Die interkulturelle Öffnung ist ein Querschnittsthema der
Integrationspolitik und gilt als eines der wichtigsten In-
strumente, wenn es darum geht, soziale Regeldienste,
Verwaltungen, aber auch Verbände und Vereine im frei-
willigen Engagement dafür zu qualifizieren, Migrantin-
nen und Migranten einen gleichberechtigten, an ihren
spezifischen Bedarfen orientierten Zugang zu den Ange-
boten zu eröffnen. Die im letzten Bericht der Beauftrag-
ten beschriebenen Ansätze der interkulturellen Öffnung
der Träger zivilgesellschaftlichen Engagements wurden
im Berichtszeitraum fortgeführt und qualifiziert. Dabei ist
ein Trend von der Entwicklung politischer Leitlinien bzw.
Grundsatzerklärungen hin zu konkreten Maßnahmen und

Programmen, die u. a. als Selbstverpflichtungen im Na-
tionalen Integrationsplan Eingang fanden, zu beobachten.

Die interkulturelle Öffnung im Bereich des bürgerschaft-
lichen Engagements verfolgt sowohl den Zweck, Migran-
tinnen und Migranten individuell in die traditionelle Ver-
eins- und Verbandslandschaft einzubeziehen, als auch
Migrantenorganisationen den Zugang zu den Strukturen
der traditionellen Organisationen im bürgerschaftlichen
Engagement zu eröffnen. Hierfür ist es erforderlich, dass
die Infrastruktureinrichtungen der Freiwilligenarbeit und
Migrantenorganisationen kooperieren.329 Mit dem Ziel
der Öffnung für individuelle Beteiligungen sind im Be-
richtszeitraum einige Verbände der Freiwilligenarbeit ak-
tiv geworden, bei denen die Teilhabe von Migrantinnen
und Migranten lange Zeit eine untergeordnete Rolle
spielte; Beispiele sind der Bund der PfadfinderI nnen, die
Deutsche Jugendfeuerwehr oder der Bundesverband
Deutscher Gartenfreunde. Sie haben Programme zur För-
derung der interkulturellen Öffnung in ihren Mitglieds-
vereinen ins Leben gerufen. Die Maßnahmen reichen von
Informationsmaterialien zur kulturellen Vielfalt über die
Schulung von Multiplikatoren bis zur Aufnahme entspre-
chender Ziele in die Vereinssatzung.

Die Beteiligung und Aufnahme von Migrantenorganisa-
tionen in die etablierten Verbandsstrukturen verfolgten im
Berichtszeitraum ebenfalls eine Reihe von Verbänden.
Eine Plattform für die Abstimmung und Kommunikation
von Migrantenorganisationen mit deutschen Vereinen und
Verbänden, Staat und Wirtschaft stellt auf Bundesebene
das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement be-
reit.330 Die interkulturelle Öffnung im Bereich des bürger-
schaftlichen Engagements steht trotz dieser Entwicklun-
gen noch am Anfang. Insbesondere kleinere oder bislang
mit dem Thema nicht vertraute Vereine und Verbände be-
dürfen gezielter Hilfestellung. Die Beauftragte wird hier-
für eine Expertise bereitstellen sowie eine Handreichung
erarbeiten und verbreiten.

9.3.2 Gleichberechtigte Teilhabe

Die Möglichkeit von Migrantinnen und Migranten, ge-
sellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, hängt von
ihren Beteiligungs- und Mitgestaltungschancen ab. Erfolg-
reiche Mitwirkung und Mitgestaltung erfordert im Bereich
des bürgerschaftlichen Engagements, wie generell in der
Integrationsförderung, die direkte Beteiligung von Migran-
tinnen und Migranten und ihren Organisationen an Integra-
tionsprogrammen und in Gremien. Spezifische Kompe-
tenzen – z. B. Kenntnisse über die Zielgruppen der
zugewanderten Bevölkerung, ihre Selbstorganisationen
und informellen Netzwerke – können in die Entschei-
dungsprozesse von Gremien und Beiräten eingebracht
werden und tragen zur qualitativen Verbesserung vorhan-
dener Programme und Maßnahmen bei. Migrantenorgani-
sationen gibt dies die Möglichkeit, gesellschaftliche Mit-

326 Huth, Susanne: Integrationslotsen. Modelle von Engagement und In-
tegration – Erfahrungen und Umsetzungsstrategien“. INBAS Sozial-
forschung. September 2007, S. 48.

327 Vgl. Nationaler Integrationsplan, S. 173 ff.
328 INVOLVE – Beteiligung von Drittstaatsangehörigen an freiwilligem

Engagement als Mittel zur Integrationsförderung. Projektabschluss-
bericht. European Volunteer Centre, Brüssel 2006. Bundesnetzwerk
Bürgerschaftliches Engagement: Qualifizierungs- und Weiterbil-
dungsbedarfe von Migrantenselbstorganisationen. Dokumentation ei-
nes Workshops am 2. Dezember 2006. Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend: Freiwilliges Engagement in
Deutschland 1999 bis 2004: Ergebnisse der repräsentativen Trend-
erhebung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und bürgerschaftlichem
Engagement. Durchgeführt im Auftrag des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Vorgelegt von TNS Infratest.
Sonderauswertung zum freiwilligen Engagement von Migrantinnen
und Migranten. (2. Freiwilligensurvey), München Dezember 2005,
Akademie Führung & Kompetenz am Centrum für angewandte Poli-
tikforschung (CAP) der LMU München, a. a. O.

329 Vgl. Huth, Susanne: Integrationslotsen, a. a. O. S. 51 f.
330 Vgl. Nationaler Integrationsplan, S. 177.
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verantwortung zu übernehmen, sich hinsichtlich ihres
gesamtgesellschaftlichen Engagements zu qualifizieren
und für die Einrichtungen der Gesellschaft zu öffnen.
Hier sind beispielhaft die vielerorts eingerichteten Migra-
tions- oder Integrationsräte in Ländern und Kommunen
zu nennen. Deshalb betont der Nationale Integrations-
plan, dass bessere Zugangsmöglichkeiten für Migrantin-
nen und Migranten zu den bestehenden Programmen ge-
schaffen werden müssen.

Die Bundesregierung hat diesbezüglich in Umsetzung des
Nationalen Integrationsplans Maßnahmen zum konzep-
tionellen Ausbau der Jugendfreiwilligendienste ergrif-
fen.331 Die Zahl der mit Bundesmitteln geförderten Plätze
für Jugendliche im Freiwilligen Sozialen oder Ökologi-
schen Jahr ist erhöht und die möglichen Einsatzfelder für
Freiwilligendienste werden unter anderem um den Ein-
satz bei „Migrantinnen und Migranten einschließlich Mi-
grantenorganisationen und interkulturellen Organisatio-
nen“ erweitert. Das 2007 gestartete mehrjährige
Programm „Freiwilligendienste machen kompetent“, des-
sen Focus auf verbesserte Zugänge zum Engagement und
kompetenzbasierten Lernen für junge Menschen aus bil-
dungsarmen und partizipationsfernen Schichten gerichtet
ist, zielt auf eine besondere Beteiligung von Migrantin-
nen und Migranten sowie auf aktive Mitwirkung von
Migrantenorganisationen als Tandemprojektpartner. Das
Ziel der Maßnahmen ist es, die Beteiligung von jungen
Migrantinnen und Migranten an den Jugendfreiwilligen-
diensten zu verbessern.

Oftmals fehlt es Migrantenorganisationen an Kenntnissen
über die Möglichkeiten, in Programmen des bürgerschaft-
lichen Engagements als Träger tätig zu werden. Um diese
Hürden abzubauen, haben sich sogenannte Tandempro-
jekte bewährt, in denen die Kooperation von Migranten-
organisationen mit Institutionen der Regelversorgung
eine Voraussetzung für die Projektförderung ist. Tandem-
projekte sind erfolgreicher bei der Erreichung der Ziel-
gruppe und der zielgruppenspezifischen Angebotsgestal-
tung, und sie führen zu Wissens- und Kompetenztransfers
zwischen Einrichtungen der Regelversorgung und Mi-
grantenorganisationen.332

9.3.3 Qualifizierung

Migrantinnen und Migranten nennen als Haupthinder-
nisse für ihr Engagement die fehlenden zeitlichen Res-
sourcen, die nicht ausreichende Zahl an Mitstreitenden,
den ungenügenden Zugang zu Weiterbildung und zu Pro-
grammen sowie fehlende finanzielle Ressourcen und

Engpässe bei Räumlichkeiten und Ausstattung.333 Ent-
sprechend kommt die Neuauswertung der Initiativen aus
dem Integrationswettbewerb des Bundespräsidenten
(2002) zu dem Schluss: „Um weiterhin erfolgreich arbei-
ten zu können, brauchen diese Initiativen daher Möglich-
keiten, sich finanziell und personell abzusichern“.334

Um die Potenziale von bürgerschaftlich engagierten Mi-
grantinnen und Migranten sowie Migrantenorganisatio-
nen voll auszuschöpfen und deren Tätigkeit zu ver-
stetigen und zu qualifizieren, werden insbesondere für
erforderlich gehalten:335

– die Unterstützung von Migrantenorganisationen durch
hauptamtliche Beratung, Weiterbildung und Vernet-
zung,336

– der Abbau von Hürden bei der Partizipation an För-
derprogrammen, die zum Beispiel Trägerstrukturen
voraussetzen, die sich ausschließlich an der Struktur
und Tätigkeit der etablierten Verbände und Einrichtun-
gen orientieren,

– der Ausbau von Regelförderungen bei Integrations-
initiativen,

– die Einrichtung von kommunal verankerten Anlauf-
oder Clearingstellen, die über Weiterbildungsange-
bote, staatliche Programme, Netzwerke, Infrastruktur-
einrichtungen der Freiwilligenarbeit sowie Förder-
möglichkeiten informieren. Sie sollten gleichzeitig
auch Kontaktstellen für staatliche Stellen und jene Or-
ganisationen im bürgerschaftlichen Engagement sein,
die Migrantinnen und Migranten bzw. ihre Vertretun-
gen in ihre Arbeit integrieren wollen. Beispielhaft
zeigt dies die Arbeit der bundesweit einmaligen, im
Juli 2000 eingerichteten „Fachberatung Migrant-
Innenselbsthilfe“ in Nordrhein-Westfalen. Die Bera-
tungstätigkeit hat unter anderem dazu beigetragen,
dass Migranten und Migrantinnen und ihre Organisa-
tionen in laufende Maßnahmen des bürgerschaftlichen
Engagements, wie zum Beispiel die 60-Jahr-Feier des
Landes Nordrhein-Westfalen, aktiv einbezogen wur-
den.337

Die Beauftragte sieht in der Schaffung förderlicher
Rahmenbedingungen auf allen Ebenen und in allen Akti-
vitätsbereichen einen Schlüssel zur Stärkung des bürger-
schaftlichen Engagements von Migrantinnen und Migran-
ten. Hierzu ist eine Öffnung der Strukturen und
Organisationen im bürgerschaftlichen Engagement für
das große Potenzial von Migrantinnen und Migranten und

331 Vgl. Bericht der Bundesregierung zu Prüfaufträgen zur Zukunft der
Freiwilligendienste, Ausbau der Jugendfreiwilligendienste und der
generationsübergreifenden Freiwilligendienste als zivilgesellschaftli-
cher Generationenvertrag für Deutschland, 2007, Bundestagsdruck-
sache 16/6145 vom 19. Juli 2007.

332 Siehe z. B. das Integrationskonzept 2007 des Landes Berlin. Siehe
auch das Programm „Freiwilligendienste machen kompetent“ des
BMFSFJ, in dem neue Trägerstrukturen wie Verbünde und Koopera-
tionen mit Migrantenorganisationen bei der Förderung besonders be-
rücksichtigt werden.

333 Fachberatung MigrantInnenselbsthilfe Nordrhein-Westfalen: Ar-
beitsbericht September 2007. Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches
Engagement: Qualifizierungs- und Weiterbildungsbedarfe von Mi-
grantenselbstorganisationen. Workshop am 2. Dezember 2006 in
Oberhausen. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, a. a. O., S. 347 ff.

334 Akademie Führung & Kompetenz am Centrum für angewandte Poli-
tikforschung (CAP) der LMU München, a. a. O., S. 3.

335 Vorschläge für Qualifizierungsmaßnahmen s. o.
336 Ein Beispiel ist das Leadership-Programm der Bertelsmann Stiftung:

Fortbildung für Führungskräfte aus Migrantenorganisationen.
337 Vgl. Fachberatung MigrantInnenselbsthilfe Nordrhein-Westfalen,

a. a. O.
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ihren Selbstorganisationen erforderlich. Sie sind gleich-
zeitig aufgerufen, ihre Öffnung zur Aufnahmegesellschaft
in inhaltlicher wie auch struktureller Hinsicht weiter vo-
ranzubringen, d. h. den Kontakt und die Zusammenarbeit
mit anderen Engagierten und den Strukturen des bürger-
schaftlichen Engagements zu suchen und auszubauen.

10. Sport

Die Anzahl der Sportvereine und deren Mitglieder ist in
den vergangenen Jahren stetig gestiegen.338 Inzwischen
hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB)
90 000 eingetragene Vereine und knapp 28 Millionen
Mitgliedschaften und ist damit die größte Personenverei-
nigung in Deutschland.339 Die Zahlen verdeutlichen, dass
der Sport viele Menschen zusammenführen kann, über
eine große gesellschaftliche Bindungskraft verfügt und
unverkennbar gemeinschaftsfördernde Eigenschaften hat.
Dies belegen auch die Ergebnisse der sportbezogenen
Auswertung des zweiten Freiwilligensurveys. Demnach
liegt der Anteil der freiwillig Tätigen im Bereich „Sport
und Bewegung“ bei 11 Prozent der Gesamtbevölke-
rung.340 Damit ist „Sport und Bewegung“ bundesweit der
größte Engagementbereich. Auch Migrantinnen und Mi-
granten beteiligen sich am häufigsten in diesem Engage-
mentbereich (vgl. Kapitel II.9).

Während in der öffentlichen Wahrnehmung der Sport ge-
meinhin als integrativ gilt, kommen sportwissenschaftli-
che und soziologische Untersuchungen der vergangenen
Jahre zu einer differenzierteren Einschätzung. Die Stu-
dien arbeiten die besonderen Integrationspotenziale des
Sports heraus, verweisen aber gleichzeitig darauf, dass
diese ihre Kraft nur entfalten können, wenn sie richtig ge-
nutzt werden.341

Der Sport bietet Integrationspotenziale auf drei verschie-
denen Ebenen: Durch die zahlreichen Kontaktmöglich-
keiten im Sport bietet der vereinsorganisierte Sport die
Chance der sozialen Integration von Migrantinnen und
Migranten. Der Sport kann auch die kulturelle Integration
fördern. Dabei wird der Sportverein als ein Ort der All-
tagskommunikation erlebt. Dort kann man die Sprache
und die Kultur des anderen kennen lernen. Schließlich
kann der Sport die alltagspolitische Integration fördern.
Das Vereinsleben ist durch das freiwillige Engagement
des Einzelnen geprägt, welches in demokratischen Struk-
turen eingeübt wird.342

Die richtige Nutzung dieser Potenziale und die flächende-
ckende Umsetzung funktionierender Konzepte werden
aktuell breit diskutiert. Um vorhandene Integrations-
ansätze und -konzepte zu analysieren und konkrete Hand-
lungsschritte für die bessere und systematischere Einbin-
dung von Migrantinnen und Migranten abzuleiten, wurde
für die Erarbeitung des Nationalen Integrationsplans im
Herbst 2006 eine eigene Arbeitsgruppe Sport eingerich-
tet, die vom Bundesministerium des Innern koordiniert
wurde. Die Arbeit stand unter dem Motto „Integration
durch Sport – Potenziale nutzen, Angebote ausbauen,
Vernetzung erweitern“.343

Wenngleich der Sport in der Ausübung seiner Aufgaben
schon immer einen starken Akzent auf die Gemeinwohl-
orientierung gelegt hat, so ist im Berichtszeitraum eine
Zunahme der Integrationsaktivitäten im Sport auf allen
Ebenen festzustellen. In Zusammenhang mit dem Natio-
nalen Integrationsplan wurden bestehende Ansätze zur
Integration durch Sport gezielt aufgegriffen und ausge-
baut. Insbesondere die großen Sportfachverbände vertief-
ten im Berichtszeitraum ihre Integrationsaktivitäten und
setzten ihre Politik der interkulturellen Öffnung fort.344

Als Dachverband des deutschen Sports fällt dem DOSB
dabei eine besondere Rolle zu. Seine Aufgabe, die Bedeu-
tung des Themas Integration im Sport in die Mitglieds-
verbände und in die Öffentlichkeit zu tragen, wird durch
das Präsidium des DOSB und die Mitarbeiter des bundes-
weit agierenden Programms „Integration durch Sport“
wahrgenommen. Der DFB als größter Sportfachverband
in Deutschland hat in besonderem Maße seine Bereit-
schaft zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung
gezeigt. Durch die zahlreichen Initiativen und Projekte,
die der DFB in den vergangenen Monaten auf den Weg
gebracht hat, werden die außergewöhnlichen Integra-
tionspotenziale des Fußballs in Zukunft noch stärker ge-
nutzt werden können.

Auch für viele andere Sportverbände gilt Integration im
Bereich des sozialen Engagements als wichtigste gesell-
schaftliche Herausforderung der kommenden Jahre. Ne-
ben den Aktivitäten auf Ebene der Sportfachverbände und
des Dachverbands DOSB existieren in vielen Sportverei-
nen bereits langjährige erfolgreiche Integrationsprojekte.
Im Rahmen eines Treffens im Januar 2007 im Bundes-
kanzleramt zum Thema „Integration durch Sport“ gab die
Beauftragte insbesondere Sportpraktikern aus diesen Ver-
einen die Möglichkeit, ihre Projekte darzustellen. Den-
noch scheint die Bedeutung der Thematik noch nicht flä-
chendeckend in allen Sportvereinen verankert zu sein.
Der Sportentwicklungsbericht aus dem Jahr 2006 belegt,
dass 28 Prozent der Sportvereine (insbes. kleinere Ver-
eine mit wenig Sparten) den steigenden Anteil der Mi-
grantinnen und Migranten in der Bevölkerung immer
noch unterschätzen.345 Vor dem Hintergrund des demo-

338 Die Wachstumsraten haben gegenüber den Entwicklungen in den
80er und 90er Jahren zwar nachgelassen, sie bleiben aber weiterhin
positiv (2000 bis 2006: + 0,4 Millionen Mitglieder. Vgl. Deutscher
Olympischer Sportbund: Jahrbuch des Sports 2007, Niedernhausen
2006, S. 70 f.

339 Die 28 Millionen Mitgliedschaften entsprechen nicht der Anzahl der
Mitglieder, da Doppelmitgliedschaften nicht gesondert ausgewiesen
werden.

340 Vgl. Rittner, Volker, u. a.: Freiwillige Tätigkeit im Sport – Sportbe-
zogene Auswertung der Freiwilligensurveys des Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 1999 und 2004,
Köln 2006, S. 8 ff.

341 Vgl. auch 6. Lagebericht, B IV.5, S. 165 f.
342 Vgl. Baur, Jürgen: Integration durch Sport – Über die Integrations-

potenziale des vereinsorganisierten Sport. Treffpunkt, Magazin für
Migration und Integration, 3/2006, S. 3 ff.

343 Der Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Sport ist nachzulesen in:
Nationaler Integrationsplan, S. 139 ff.

344 Der DOSB, der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der Deutsche
Turner-Bund (DTB) waren in die Arbeitsgruppe Sport des Nationa-
len Integrationsplans eingebunden.

345 Vgl. Breuer, Christoph/Haase, Antje: Sportvereine und demographi-
scher Wandel, in: Breuer, Christoph: Sportentwicklungsbericht 2005/
2006, Köln 2007, S. 70 ff.
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grafischen Wandels ist es für die Vereine jedoch zuneh-
mend wichtig, diese wachsende Zielgruppe als poten-
zielle Mitglieder zu erreichen. Die Sportvereine müssen
deshalb noch stärker für die Integrationspotenziale ihrer
jeweiligen Sportart sensibilisiert und für konkrete Maß-
nahmen aktiviert werden. Die Arbeitsgruppe Sport hat
dazu im Nationalen Integrationsplan insbesondere in den
folgenden drei Themenbereichen Handlungsbedarf fest-
gestellt:

10.1 Interkulturelle Öffnung der Vereine

Die im 6. Bericht der Beauftragten dargestellten ersten
Ansätze zur interkulturellen Öffnung der Sportverbände
haben sich im Berichtszeitraum fortentwickelt und kon-
kretisiert. Die stärkere Berücksichtigung von Migrantin-
nen und Migranten bei der Besetzung von Funktionen in-
nerhalb der Vereins- und Verbandsstrukturen stand dabei
im Vordergrund. Der DFB und der DOSB haben dafür be-
reits ein sichtbares Zeichen nach innen und außen gesetzt.
Der DOSB hat mittlerweile sechs bekannte Sportlerinnen
und Sportler zu Integrationsbotschaftern ernannt.346 Mit
ihren Auftritten werben sie engagiert für die Integrations-
potenziale des Sports. Der DFB hat im Dezember 2006
Frau Gül Keskinler als Integrationsbeauftragte berufen.
Sie gehört dem DFB-Vorstand mit beratender Stimme an
und soll die Integrationsaktivitäten des Verbands weiter
vorantreiben. Die Plakatkampagne der Bundesregierung
in Kooperation mit dem DOSB und dem DFB unter dem
Motto „Forum Integration. Wir machen mit!“ diente
dazu, die Aktivitäten der Verbände zu unterstützen und
die Vereine für das Thema zu sensibilisieren.

Für die interkulturelle Öffnung der Sportfachverbände
kommt ferner der Vernetzung mit anderen Organisationen
eine immer größere Bedeutung zu. Der Sportentwick-
lungsbericht aus dem Jahr 2006 belegt, dass deutsche
Sportvereine insofern sehr geschlossene Systeme sind, als
es zwar häufig zu Kooperationen mit anderen Sportverei-
nen kommt, Kontakte zu anderen Einrichtungen (z. B.
Jugendämtern, Gesundheitsämtern) oder Migrantenorga-
nisationen jedoch kaum bestehen.347 Um Kinder und Ju-
gendliche aus Zuwandererfamilien erreichen zu können,
sind für die Sportvereine jedoch Kooperationen mit Schu-
len und Kindergärten, aber auch mit Migrantenorganisa-
tionen von wachsender Bedeutung. Der DFB hat aus die-
sem Grund ein Projekt zur sozialen Integration von
Mädchen durch Fußball initiiert, welches auf einer Ko-
operation von Schule und Verein basiert.

Wollen Sportvereine intensive Integrationsarbeit leisten,
sind sie auf die Zusammenarbeit mit Organisationen an-
gewiesen, die über die entsprechenden spezifischen
Kenntnisse und Erfahrungen und über ausreichende per-
sonelle Ressourcen verfügen. Sportvereine als Freiwilli-

genorganisationen können diese Leistungen deutlich bes-
ser in Kooperation mit anderen Partnern erbringen.

Die interkulturelle Öffnung bezieht sich auch auf die
Sportvereine, die nahezu ausschließlich Mitglieder mit
Migrationshintergrund haben. Während die Bedeutung
von Migrantenorganisationen im bürgerschaftlichen
Engagement generell breite Anerkennung findet (vgl. Ka-
pitel II.9), hält die Debatte, ob das Sporttreiben in solchen
Vereinen integrative Wirkungen hat, im Berichtszeitraum
weiter an. Aktuelle Studien belegen, dass diese Vereins-
form insbesondere dann integrationsförderlich ist, wenn
sie nicht geschlossen ist, sondern Austauschbeziehungen
zu anderen Mitgliedern und Institutionen unterhält.348

Diese Vereine können für Zuwanderer insbesondere die
anfängliche Integration erleichtern. Fehlt jedoch der Wille
zur Kooperation und schottet sich der Verein nach außen
ab, kann ein Sportverein auch integrationshemmende Wir-
kungen entfalten. Die Bereitschaft, sich außerhalb der
bekannten Strukturen zu engagieren, sinkt, was die Inte-
gration erschwert. Vor diesem Hintergrund ist die inter-
kulturelle Öffnung für alle Vereine gleichermaßen die Vo-
raussetzung für eine erfolgreiche Integrationsarbeit.

10.2 Förderung von Migrantinnen im Sport

Im Berichtszeitraum hat es keine neuen systematischen
empirischen Erhebungen zur Anzahl von Frauen und
Mädchen mit Migrationshintergrund im organisierten
Sport gegeben. Über den Anteil von erwachsenen Mi-
grantinnen im Sport lassen sich aufgrund fehlender
verlässlicher Daten nahezu keine Aussagen treffen. Im
Kinder- und Jugendbereich stehen mehr Daten zur Verfü-
gung. Die Zahlen sind untereinander jedoch selten ver-
gleichbar und können somit kein repräsentatives Bild für
das gesamte Bundesgebiet abgeben.

In allen Studien ist jedoch erkennbar, dass der Organisa-
tionsgrad von Mädchen in Sportvereinen deutlich nach
Nationalitäten differiert. Aufgeschlüsselt nach Nationali-
täten ist das organisierte Sportengagement türkischer
Mädchen am geringsten. Auffällig ist demgegenüber,
dass Mädchen mit Migrationshintergrund bei Umfragen
trotz der geringen Beteiligungsquoten durchweg Interesse
an längerfristigen organisierten Sportaktivitäten äußern.
Um dieses Interesse in ein aktives Engagement im Sport-
verein umzusetzen, sind jedoch bestimmte Rahmenbedin-
gungen notwendig.349

Es besteht breite Übereinstimmung, dass Frauen und
Mädchen mit Migrationshintergrund direkt und gezielt
angesprochen werden müssen, um sie für ein aktives
Sportengagement zu gewinnen.350 Die Arbeitsgruppe
Sport im Nationalen Integrationsplan spricht sich deshalb

346 Als DOSB-Integrationsbotschafter bzw. -botschafterin wurden beru-
fen: Anna Dogonadze, Atika Bouaaga, Ebru Shihk Ahmad, Erko
Ernes Kalac, Georges Papaspyratos und Max Semenov.

347 Vgl. Rittner, Volker/Keiner, Robert: Kooperation der Sportvereine
und kommunale Integration, in: Breuer, Christoph, a. a. O., S. 226 ff.

348 Vgl. Filsinger, Dieter: Studie zur Integration von Kindern und Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund in Sportvereinen im Stadtver-
band Saarbrücken, Saarbrücken 2006, S. 64 f.

349 Vgl. Kleindienst-Cachay, Christa: Mädchen und Frauen mit Migra-
tionshintergrund im organisierten Sport, Baltmannsweiler 2007,
S. 19 ff.

350 Vgl. 6. Lagebericht, B IV.5.2, S. 168 ff., Nationaler Integrationsplan,
S. 139 ff.
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für die interkulturelle Öffnung der Sportverbände, Kon-
takte zu Migrantenorganisationen sowie Kooperationen
mit Schulen und Kindergärten aus, um insbesondere
Mädchen mit Migrationshintergrund besser erreichen zu
können. Im Jahr 2007 wurde ein Kooperationsprojekt der
Mercator Stiftung mit dem Landessportbund Nordrhein-
Westfalen, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
und dem Landesministerium für Generationen, Familie,
Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen
auf den Weg gebracht. Das Projekt „Sport integriert –
spin“ hat sich zum Ziel gesetzt, Mädchen und Frauen, die
bislang noch nicht sportlich aktiv waren, anzusprechen.
Neben diesem Beispielprojekt existieren viele weitere In-
itiativen im Sport, die – häufig unterstützt durch die Lan-
desregierungen – insbesondere die Förderung von Mäd-
chen im Sport zum Ziel haben.351

Neben der direkten Kontaktaufnahme mit den Mädchen
und ihren Familien ist die Entwicklung von zielgruppen-
gerechten Sportangeboten eine wichtige Voraussetzung,
um mehr Mädchen mit Migrationshintergrund für die
Vereine zu interessieren. Das Programm „Integration
durch Sport“ des DOSB bietet dazu bundesweit jeweils in
Zusammenarbeit mit lokalen Kooperationspartnern ver-
schiedene Integrationsangebote speziell für Mädchen und
Frauen an.352 Der DOSB hat darüber hinaus für das Jahr
2009 bereits das Schwerpunktthema „Frauen und Sport“
angekündigt.

10.3 Evaluation und Vernetzung
Bereits seit 17 Jahren fördert der DOSB mit seinem Pro-
gramm „Integration durch Sport“ Projekte in den Sport-
vereinen. Vielfältige andere Projekte wurden unabhängig
von diesem Programm in den vergangenen Jahren durch-
geführt. In der aktuellen Debatte steht daher nicht mehr
die Entwicklung neuer Integrationsprojekte für den Sport
im Vordergrund. Vielmehr ist die Evaluation der beste-
henden Projekte und der Austausch über wirkungsvolle
Methoden das Hauptanliegen aller Beteiligten.

Zu diesem Zweck hat innerhalb des Berichtszeitraums
auch die wissenschaftliche Evaluation des Programms
„Integration durch Sport“ begonnen.353 Sie soll bis Mitte
2009 abgeschlossen sein und genauere Erkenntnisse da-
rüber bringen, mit welchen Maßnahmen die Ziele des
Programms erreicht werden können und wie diese in der
Praxis umgesetzt werden. Gleiches muss auch für die
vielfältigen anderen Projekte gelten, die bundesweit

durchgeführt werden. Die Bundesregierung hat sich im
Nationalen Integrationsplan dazu verpflichtet, eine Infor-
mationsplattform für Integrationsprojekte einzurichten,
die Grundlage für eine bundesweite Bestandsaufnahme
überregionaler und regionaler Integrationsangebote im
Sport sein kann.

Damit Erfahrungen zusammengetragen, Projektergebnis-
se evaluiert und daraus konkrete Umsetzungsmaßnahmen
entwickelt werden können, hält die Beauftragte auch nach
Abschluss der Arbeiten am Nationalen Integrationsplan
eine weitere Vernetzung für erforderlich und wird in Ko-
operation mit den verantwortlichen politischen Akteuren,
der Wissenschaft und dem deutschen Sport ein entspre-
chendes Netzwerk begründen.

11. Kultur

Die politische Entscheidung, „Kultur“ als eines der zehn
Themen des Nationalen Integrationsplans zu setzen, ist
richtungsweisend. Während die Internationalität des
Kunst- und Musikbetriebs eine Selbstverständlichkeit ist,
das Hören von Weltmusik inzwischen zum gehobenen
Kulturkonsum gezählt wird und Kulturschaffende mit
Migrationshintergrund für Deutschland internationale
Wettbewerbe gewinnen, werden die hier lebenden Mi-
grantinnen und Migranten auf der Angebotsseite bisher
eher selten mitgedacht oder als Zielgruppen angespro-
chen. Unter dem Motto „Kulturelle Pluralität leben – in-
terkulturelle Kompetenz stärken“ widmete sich deshalb
eine Arbeitsgruppe des Integrationsplans unter Leitung
des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und
Medien speziell dem Zusammenhang von Kultur und In-
tegration.

Ausgangspunkt der Arbeit war das gemeinsame Grund-
verständnis, dass Integration als ein gesamtgesellschaftli-
cher Prozess auf allen Seiten Akzeptanz für kulturelle
Unterschiede voraussetzt. Als Zielperspektive wurde eine
Kultur der Vielfalt formuliert, die kulturelle Eigenstän-
digkeiten respektiert, neue Formen der Kommunikation
und Kooperation entwickelt und kulturelle Bildung und
Kulturarbeit weniger als „Kulturvermittlung“ im traditio-
nellen Sinne als vielmehr als „Kulturtransfer“ und „inter-
kulturellen Dialog“ organisiert.

Befasst hat sich die Arbeitsgruppe vor allem mit drei
Themenschwerpunkten, zu denen Empfehlungen abgege-
ben, konkrete Projekte vorgeschlagen und Selbstver-
pflichtungen ausgesprochen wurden:

– mit kultureller Bildung innerhalb wie außerhalb von
Bildungseinrichtungen;

– mit der möglichen Rolle von Kulturinstitutionen im
Integrationsprozess und hier insbesondere mit den An-
forderungen an die interkulturelle Öffnung der Ein-
richtungen und Angebote;

– mit kultureller Integration als Querschnittsaufgabe
von Kulturpolitik und Kulturverwaltung.

Zu Recht weist der Bericht der Arbeitsgruppe darauf hin,
dass Daten zu Kulturverhalten und kulturellen Präferen-

351 Beispielhaft sind dies beim DOSB der Schwerpunkt „Mehr Migran-
tinnen in den Sport“, beim DFB das Projekt „Soziale Integration von
Mädchen durch Sport“, beim Deutschen Turner-Bund die Konzepti-
on „Integration von Frauen und Mädchen durch Gymnastik und
Tanz“, beim Landessportbund Hessen das Projekt „START – Sport
überspringt kulturelle Hürden“.

352 Bei dem Programm „Integration durch Sport“ handelt es sich um ein
Bundesprogramm, das mit Mitteln des Bundesministeriums des In-
nern (BMI) gefördert wird.

353 Das Bundesministerium des Innern hat Herrn Prof. Jürgen Baur, Lei-
ter des Arbeitsbereiches Sportsoziologie/Sportanthropologie an der
Universität Potsdam, mit der Durchführung dieser Evaluation beauf-
tragt.
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zen speziell von Migrantinnen und Migranten bisher nur
sehr unzureichend erhoben wurden. Die Fragen, ob und in
welchem Maße sie künstlerisch aktiv sind oder welche
Kultureinrichtungen und Angebote sie nutzen, lassen sich
für viele Kultursparten und Institutionen kaum oder gar
nicht beantworten.

Jugendliche werden grundsätzlich durch die Angebote
vieler Kulturinstitutionen kaum erreicht – auch deutsche
Jugendliche gehen eher selten in die Oper. Die Gründe
hierfür sind meist sozialer Natur, liegen oft im familiären
Umfeld, an der fehlenden Akzeptanz von „Hochkulturan-
geboten“ und an Kostenbarrieren, die oft entscheidend
sind für Kulturverhalten und -rezeption. Dafür sprechen
auch die Ergebnisse des im Auftrag des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung (BMBF) erstellten Ju-
gend-Kulturbarometers354 des Zentrums für Kulturfor-
schung, das erstmals Daten zu Kulturverhalten und
Präferenzen auch von Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund liefert.355

Die Wahrnehmung künstlerischer Bildungsangebote und
der Zugang zu (Hoch-)Kulturangeboten, wie etwa Thea-
tern, Museen und Orchestern, korreliert nach diesen Da-
ten allerdings weniger mit dem Migrationshintergrund als
vielmehr mit der besuchten Schulart und dem Bildungs-
stand der Eltern. Sowohl für Jugendliche mit wie ohne
Migrationshintergrund gilt: Je höher der Bildungsstand
ist, umso stärker ist das kulturelle und künstlerische Inte-
resse, sowohl was die Rezeption als auch eigene künstle-
rische oder kulturelle Aktivitäten angeht.

Insgesamt interessieren sich junge Menschen mit und
ohne Migrationshintergrund bei gleichem Bildungsstand
ungefähr gleich stark für künstlerische und kulturelle
Angebote. Dies gilt auch für eigene künstlerische Aktivi-
täten bzw. Hobbys und die Nutzung kultureller Bildungs-
einrichtungen und -angebote, wie etwa die der Musik-
schulen. Bemerkenswert ist, dass sowohl das Interesse an
Kulturangeboten als auch der künstlerische Aktivitäts-
grad bei Jugendlichen aus binationalen Familien jeweils
am stärksten ausgeprägt sind. Offenbar gibt es einen Zu-
sammenhang zwischen Kulturinteresse und der persönli-
chen Erfahrung kultureller Unterschiede. Gefragt nach
ihren Präferenzen für die klassischen Kultursparten (Thea-
ter, Kunst, klassische Musik etc.) zeigen Jugendliche mit
Migrationshintergrund und insbesondere solche aus bina-
tionalen Familien ein stärkeres Interesse als Jugendliche
mit deutschen Eltern, sind also durchaus ansprechbar für
das, was man allgemein als „Hochkultur“ bezeichnet.

Desweiteren belegen die Daten den großen Einfluss der
Elternhäuser und eine starke Korrelation von frühen Kon-

takten mit Kulturangeboten und späterem Kulturinte-
resse. Dies spricht dafür, die Elternarbeit und die kultu-
relle Bildungsarbeit in den Kindertageseinrichtungen
gezielt zu verstärken. Mit Blick auf die Angebote von
Kulturinstitutionen von Interesse ist das Ergebnis, dass es
bei kulturinteressierten Jugendlichen mit und ohne Mi-
grationshintergrund ein beträchtliches Interesse an künst-
lerischen Darbietungen und Produktionen aus anderen
Kulturkreisen gibt und dass das Angebot hier – insbeson-
dere von Jugendlichen mit Migrationshintergrund – als zu
gering moniert wird.

In den Fach- und Spartenverbänden des Kulturbereichs ist
die Diskussion über die Notwendigkeiten einer interkul-
turellen Öffnung des Kulturbetriebs längst angekommen.
Vor allem in kulturpädagogisch orientierten Kontexten
– vom Deutschen Musikrat über die BAG Spiel und The-
ater bis hin zur Bundesvereinigung Soziokultureller Zen-
tren, dem Bundesverband der Jugendkunstschulen und
Kulturpädagogischen Einrichtungen und der Bundesver-
einigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung – wird
„Interkulturarbeit“ inzwischen breit thematisiert. Diese
konzeptionelle Neuorientierung der Praxis bezieht sich in
starkem Maße auf die Schnittstelle Bildung/Kultur.

11.1 Kulturelle Bildung

Zielgruppe kultureller Bildung sind in erster Linie – aber
nicht allein – Kinder und Jugendliche. Der Stellenwert
kreativer und künstlerischer Aktivitäten für ihre Persön-
lichkeitsentwicklung und die Ausbildung kultureller
Identität ist unbestritten. Interkulturelle Bildungsarbeit,
für die es inzwischen zahllose Praxisbeispiele gibt,356

zielt auf den produktiven Umgang mit kultureller Diffe-
renz und orientiert sich mit ihren Angeboten an den
vielfältigen Bildungsbedürfnissen und kulturellen Kom-
munikationsmustern von Kindern und Jugendlichen un-
terschiedlicher Herkunft. Dass es einen Wirkungszusam-
menhang von kultureller Aktivität und Offenheit
gegenüber anderen Werten, Deutungsmustern und Lebens-
entwürfen gibt, belegen die Daten des Jugend-Kultur-
barometers: kulturaktive bzw. -interessierte Jugendliche
sind durchgängig offener und toleranter gegenüber frem-
den Kulturen als uninteressierte.

In den Ballungszentren der alten Bundesländer kommen
inzwischen bis zu 40 Prozent der Jugendlichen aus
Zuwandererfamilien. Ihre kulturelle und sprachliche Viel-
fältigkeit ist eine Ressource, die sowohl unter integra-
tionspolitischen als auch unter demografischen Gesichts-
punkten gezielt zu entwickeln ist – dies ist eine der
zentralen Botschaften, die sich durch alle Arbeitsgrup-
pen-Berichte des Nationalen Integrationsplans zieht. Im
Zuge der Globalisierung sind Fähigkeiten und Kenntnisse
im Umgang mit anderen Kulturen in immer stärkerem
Maße gefragt. Interkulturelle Bildung und die gezielte
Entwicklung interkultureller Kompetenzen haben somit
auch eine sehr konkrete wirtschaftliche Dimension. Ins-

354 Vgl. Keuchel, Susanne/Wiesand, Andeas Johannes (Hrsg.): Das
1. Jugend-KulturBarometer. Zwischen Eminem und Picasso …, Bonn
2006, insb. S. 61–74. Befragt wurden in dieser repräsentativen Un-
tersuchung 14- bis 25-Jährige, davon rund ein Zehntel Migrantenju-
gendliche.

355 Gefragt wurde nicht nach der eigenen Staatsangehörigkeit, sondern
nach dem Herkunftsland der Eltern. Als Jugendliche mit „Migra-
tionshintergrund“ werden die mit einem oder zwei Elternteilen nicht-
deutscher Herkunft geführt.

356 Vgl. z. B. Bundesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung:
Kulturelle Vielfalt leben lernen, Remscheid 2006.
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besondere in international agierenden Unternehmen wird
dem inzwischen durch „Cultural Diversity Management“,
d. h. die gezielte Einbindung und Nutzung der unter-
schiedlichen kulturellen und ethnischen Hintergründe und
Fähigkeiten der Beschäftigten, Rechnung getragen.357 Die
Bundesregierung ist sich mit den Ländern einig, dass die
Verbesserung der Bildungschancen und eine ausgewoge-
nere Bildungsbeteiligung von Kindern und Jugendlichen
aus Zuwandererfamilien auch in dieser Perspektive eine
gemeinsame Zukunftsaufgabe ist und dass kulturelle Bil-
dung eine zentrale Rolle im Bildungsprozess spielen
sollte.

Als wichtigste Praxisfelder kultureller Bildung im Inte-
grationsprozess markiert der Bericht der Arbeitsgruppe
Kultur Kindertageseinrichtungen und Schulen, die Arbeit
mit Eltern, der gerade bei Kindern und Jugendlichen aus
Zuwandererfamilien ein besonderer Stellenwert zu-
kommt, sowie die freien und kommunalen Jugend- und
Freizeiteinrichtungen und Institutionen der kulturellen
Bildung, so etwa Musik- und Jugendkunstschulen.

Die Kindertageseinrichtungen sollten von Orten der Be-
treuung zu (kulturellen) Bildungseinrichtungen werden,
in denen der frühe Spracherwerb gefördert und kulturelle
Fähigkeiten gezielt entwickelt werden. Besonders wichtig
ist hier die interkulturelle Qualifizierung des Personals
und eine begleitende Elternarbeit. Neue Vermittlungsfor-
men, wie sie etwa von der Stiftung Lesen entwickelt wur-
den, können hier wegweisend sein. In Zusammenarbeit
mit Kinderärzten wird Eltern mit Migrationshintergrund
im Zusammenhang der vorschulischen Vorsorgeuntersu-
chung ein „Lese-Start“-Paket zur Verfügung gestellt, um
sie möglichst früh mit Leseförderung bekannt zu machen.

„Die Schulen sind die privilegierten Orte kultureller Bil-
dung und prägend für die Bildungsbiographie von Kin-
dern und Jugendlichen“ – so der Bericht der Arbeits-
gruppe Kultur.358 Nach einer Untersuchung des Instituts
für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft ist
der Anspruch, dass die Schulen prädestinierter „Lernort
interkultureller Kompetenz“ seien, von der Wirklichkeit
jedoch noch weit entfernt. Die schulische Praxis konzen-
triert sich bisher vor allem auf die Eingliederung und den
allgemeinen Lernerfolg von Kindern und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund. Angeboten werden in erster
Linie verstärkte Deutschkurse, während künstlerisch-kre-
ative Aktivitäten als Medien der Integrationsförderung im
Schulunterricht kaum eine Rolle spielen. So kommt die
Untersuchung denn auch zu dem Schluss, dass die Schule
– trotz zunehmender Projektarbeit – noch unzureichend
mit spezifischen Lehr- und Lernangeboten auf die kultu-
relle Vielfalt der Schülerschaft reagiert. In Fachkreisen
moniert wird in diesem Zusammenhang der generell sehr
geringe Stellenwert der musisch-künstlerischen Fächer in

den Schulen, der eine entsprechende interkulturelle Diffe-
renzierung praktisch unmöglich mache. So geht der Ver-
band Deutscher Schulmusiker davon aus, dass an den
deutschen Grundschulen 80 Prozent des Musikunterrichts
ausfallen und der Unterricht in den wenigsten Fällen von
ausgebildeten Musikpädagogen erteilt wird.

Auf die Agenda gesetzt wird deshalb im Bericht der Ar-
beitsgruppe Kultur eine entsprechende Weiterentwick-
lung und Differenzierung der Lehrpläne, die interkultu-
relle Qualifizierung der Lehrkräfte, die verstärkte
Zusammenarbeit von Schulen und Kulturinstitutionen,
die Einbindung von Künstlerinnen und Künstlern in die
kulturelle Bildungsarbeit der Schulen und die Einführung
von Kulturberatungsangeboten für Schulen. Betont wer-
den zudem die Entwicklungsmöglichkeiten für interkultu-
relle Bildungsarbeit in den Ganztagsschulen sowie der
Stellenwert lokaler Bildungsnetzwerke.

Ein Beispiel für weitreichende Kooperationen von Schu-
len und Kulturinstitutionen findet sich in Berlin. Hier ha-
ben 2007 17 Theater, Konzerthäuser und Museen Paten-
schaften für Schulen übernommen und organisieren
vielfältige Aktivitäten mit dem Publikum von morgen.
Mittelfristig sollen alle Berliner Schulen in solche Paten-
schaften eingebunden werden. Zu begrüßen ist in diesem
Zusammenhang auch die Zusage der Kulturstiftung der
Länder im Nationalen Integrationsplan, ihre Datenbank
mit Praxisbeispielen zur Kooperation „Kultur und
Schule“ zu einer Datenbank für Projekte „Integration
durch kulturelle Bildung“ auszuweiten.359

Die differenziertesten Angebote interkultureller Bildung
finden sich derzeit in den freien und kommunalen Ju-
gend- und Freizeiteinrichtungen sowie den Einrichtungen
der Soziokultur und kulturellen Bildung (Musik- und Ju-
gendkunstschulen, Jugendkulturwerkstätten, soziokultu-
relle Zentren). Hier wird interkulturelle Bildungsarbeit an
der Schnittstelle von Sozial- und Jugendarbeit und künst-
lerischer Arbeit geleistet. Auch in der Theaterpädagogik
und im Kinder- und Jugendtheater finden sich zahllose
Beispiele interkultureller Arbeit mit und für Kinder mit
Migrationshintergrund. Und auch die öffentlichen Biblio-
theken haben sich – ausgehend von ihrem kulturellen
Bildungsauftrag – inzwischen an vielen Standorten zu
Kommunikationszentren entwickelt, die sich mit ihren
Angeboten gezielt auch an Kinder und Jugendliche aus
Zuwandererfamilien richten und Alphabetisierung, Lese-
förderung und Elternarbeit organisieren. Die Rahmenbe-
dingungen für diese Arbeit sind aber in der Regel
schlecht; es fehlt an entsprechenden Mitteln und oft auch
an einschlägig qualifiziertem Personal. Die Arbeits-
gruppe Kultur plädiert deshalb an alle föderalen Ebenen,
interkulturelle Bildungsarbeit im Interesse von Nachhal-
tigkeit und Qualität finanziell abzusichern.360

Bund, Länder und Kommunen haben sich im Nationalen
Integrationsplan dazu bereit erklärt, der kulturellen Bil-
dung im Integrationsprozess in ihren jeweiligen Zustän-

357 Auf diese Ansätze zielt eine Kampagne und Wettbewerbsreihe mit
dem Titel „Vielfalt als Chance“, mit der die Beauftragte 2007/2008
für kulturelle Vielfalt in Unternehmen und öffentlichen Verwaltun-
gen und Institutionen wirbt und ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Mo-
delle und Konzepte des Umgangs mit kultureller Vielfalt einer brei-
ten Öffentlichkeit vorzustellen.

358 Vgl. Nationaler Integrationsplan, S. 129.
359 Vgl. Nationaler Integrationsplan, S. 131.
360 Ebd., S. 129.
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digkeitsbereichen einen größeren Stellenwert einzuräu-
men, und eine ganze Reihe von Maßnahmen und
Selbstverpflichtungen aufgeführt. So heißt es in der Er-
klärung der Länder im nationalen Integrationsplan: „Kul-
turelle Bildung unterstützt den Integrationsprozess. Die
Länder begreifen es als besondere Chance, in der Zeit ei-
ner immer offeneren Weltgesellschaft im eigenen Land
verschiedene Kulturen erleben zu können. Die Offenheit
für die jeweiligen kulturellen Leistungen dient dem wech-
selseitigen Verständnis und Respekt. Dieser Gedanke
muss in alle Felder kultureller Bildung Eingang finden.
Die Länder werden dies insbesondere in den Konzepten
der staatlichen Bildungs- und Erziehungseinrichtungen
berücksichtigen.“361

Die Bundesregierung prüft in Kooperation mit den Län-
dern und Kommunen den Aufbau eines großflächigen
„Netzwerkes kulturelle Bildung und Integration“ mit dem
Ziel, Zusammenarbeit und Wissenstransfer zwischen Bil-
dungs-, Jugend- und Kultureinrichtungen von Kommu-
nen, Ländern und Bund zu verbessern.362 Parallel schlägt
auch die Kultusministerkonferenz eine „gemeinsame
Agenda“ aller an der kulturellen Bildung beteiligten Insti-
tutionen vor.363 Zudem will der Bund kulturelle Bildung
im Zusammenhang der Entwicklung von Ganztagsschul-
angeboten stärken.

Von Bundesressorts und der Kulturstiftung des Bundes
gefördert werden eine ganze Reihe einschlägiger Pro-
jekte. Als Beispiele genannt seien hier nur „Come-in –
Interkulturelles Lernen mittels computergestützter Pro-
jektarbeit an Schulen“ und „Kunst-Code“, ein Projekt,
das der Entwicklung, Erprobung und Evaluation von Mo-
dellen interkultureller Arbeit in Jugendkunstschulen und
kulturpädagogischen Einrichtungen dient, sowie eine
bundesweite Bestandsaufnahme der Bundesarbeitsge-
meinschaft Spiel und Theater „Theaterarbeit mit Kindern
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund“. Darüber
hinaus hat sich der Bund verpflichtet, weitere Bestands-
aufnahmen und empirische Untersuchungen zur Integra-
tion von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund in bestimmten Bereichen der kulturellen Bildung
zu fördern.364

Im November 2007 führte das BMBF in Zusammenarbeit
mit der Kulturpolitischen Gesellschaft eine Tagung zum
Thema: „Interkulturelle Bildung – ein Weg zur Integra-
tion?“ durch, an der als „Experten in eigener Sache“ auch
Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshinter-
grund aktiv mitwirkten. Thematisiert wurde u. a. der
Mangel an einschlägig aus- und fortgebildetem pädagogi-
schen Personal in Bildungsinstitutionen und außerschuli-
schen Einrichtungen sowie das Fehlen entsprechender
Angebote im Rahmen der Erst-Ausbildung und in der
Fort- und Weiterbildung. Das BMBF wird sich der Auf-

gabe, den Bedarf an interkulturellen Zusatzqualifikatio-
nen für pädagogisches Personal genauer zu identifizieren,
im Jahr 2008 verstärkt annehmen.

11.2 Interkulturelle Öffnung der 
Kulturinstitutionen

Mit ihrem Projekttitel „Kulturorte als Lernorte interkultu-
reller Kompetenz“ hat die Kulturpolitische Gesellschaft
bereits vor einiger Zeit sehr treffend auf den Punkt ge-
bracht, vor welcher Aufgabe die Kulturinstitutionen im
Integrationsprozess stehen. Alle Kulturinstitutionen
– Museen wie Theater, Orchester wie Bibliotheken –
müssen sich mit ihren Angeboten auf neue Zielgruppen
einstellen, müssen neue Publikumsstrategien entwickeln
und die Nachfrage junger Menschen mit (und ohne) Mi-
grationshintergrund aktivieren, müssen neue Koopera-
tionsformen mit Bildungseinrichtungen finden und sich in
Stadtteilarbeit einbinden, müssen neue Medien nutzen,
niedrigschwellige Zugänge ermöglichen und die interkul-
turelle Kompetenz ihres Personals gezielt entwickeln.

In vielen Einrichtungen und Institutionen und auch in den
Fachverbänden hat man dies erkannt. In der AG Kultur
des Nationalen Integrationsplans wurde eine Fülle von
Einzelprojekten und Modellen interkultureller Arbeit von
Kulturinstitutionen angeführt. Doch diese gelungenen
Einzelbeispiele sollten nicht den Blick verstellen auf die
Notwendigkeit, die – in der Regel öffentlich finanzierten –
Kulturinstitutionen finanziell und personell für ein ent-
sprechendes Mainstreaming ihrer Regelangebote auszu-
statten.

Betont wurde von der AG Kultur auch die Aufgabe von
Kulturinstitutionen, Identifikationsangebote für die zuge-
wanderte Bevölkerung zu machen. Insbesondere mit
Blick auf die Museen wurde dafür plädiert, deutsche wie
europäische Geschichte auch als Geschichte von Migra-
tionsbewegungen und erfolgreichen historischen Inte-
grationsprozessen zu vermitteln. Beispiele für das
Aufgreifen von Migrationsthemen und für museumspäda-
gogische Konzepte, die auf die Einbindung bisher mu-
seumsferner Zielgruppen gerichtet sind, finden sich in-
zwischen durchaus. Erinnert sei hier nur an das „Projekt
Migration“, eine Verbindung von Ergebnissen sozialge-
schichtlicher Forschung und künstlerischer Produktionen,
das der Kölnische Kunstverein 2005/2006 in Zusammen-
arbeit mit der Kulturstiftung des Bundes und dem Doku-
mentationszentrum für Migration (DOMiT) durchführte,
sowie an die Migrationsausstellungen, die das Deutsche
Historische Museum Berlin 2006 präsentierte.365 Ein
Beispiel für eine entsprechende Geschichtsschreibung
„vor Ort“ ist das Historische Museum in Frankfurt am
Main, das in seiner Dauerausstellung die Geschichte der
Stadt als eine Geschichte von Zuwanderung präsentiert.
Ergänzend werden in der „Galerie Migration“ Sonderaus-

361 Ebd., S. 27.
362 Ebd., S. 130.
363 Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur kulturellen Kinder-

und Jugendbildung. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom
1. Februar 2007.

364 Vgl. Nationaler Integrationsplan, S. 130. 365  „Migrationen 1500–2005“ und „Die Hugenotten“.
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stellungen zu migrationsspezifischen Themen oder Mi-
granten-Künstlern mit Bezug zu Frankfurt gezeigt.

Um den Prozess der interkulturellen Öffnung zu unter-
stützen und voranzutreiben, werden die Bundesregierung,
die Länder und Kommunen ihre Zuwendungsempfänger
dazu ermutigen, Leitbilder, Organisationsziele und Kon-
zepte zur Integration und interkulturellen Öffnung zu
entwickeln und entsprechende Maßnahmen der Personal-
entwicklung vorzusehen. Explizit begrüßt wird von der
Arbeitsgruppe das Qualifizierungsprogramm „Manage-
ment der Künste und Kulturen im interkulturellen Dia-
log“ des Landes Nordrhein-Westfalen, das sich an Kultur-
manager in kommunalen und freien Kulturinstitutionen
richtet und Themen wie Kultursponsoring, Kulturmarke-
ting, Projektmanagement und interkulturelle Öffentlich-
keitsarbeit umfasst.

11.3 Integration als Querschnittsaufgabe in 
Kulturverwaltung und Kulturpolitik

In Kulturpolitik und Kulturverwaltung muss integrative
Kulturarbeit als eine ressortübergreifende Querschnitts-
aufgabe verstanden und institutionalisiert werden – so das
eindeutige Votum der Arbeitsgruppe Kultur. Verwaltung
wie Politik müssen lernen, ressortübergreifend zu denken
und zu handeln, Ressourcen zu bündeln und Angebote ef-
fektiv zu vernetzen. Angemahnt werden entsprechende
Leitlinien und Förderkonzepte von Bund, Ländern und
Kommunen, ein „interkulturelles Mainstreaming“ in Kul-
turfinanzierung, Projektförderung und Kulturmarketing,
mehr Mitarbeiter/-innen mit Migrationshintergrund in
Kulturverwaltung und Kulturinstitutionen und verstärkte
Angebote zur interkulturellen Weiterbildung und Qualifi-
zierung der Verwaltung. Einen besonderen Stellenwert
weist der AG-Bericht – wie übrigens auch die Berichte
anderer Arbeitsgruppen – der Einrichtung „lokaler Netz-
werke und Verbünde“ und der Einbindung von Mi-
grantenorganisationen in die kulturpolitische Zielformu-
lierung zu.

In einzelnen Kommunen, wie etwa Dortmund und Essen,
finden sich inzwischen solcherart verwaltungsinterne Par-
tizipationsmodelle, mit denen Migrantenvertretungen in
die Konzeption von interkultureller Arbeit eingebunden
werden. Ein Beispiel für das einschlägige Engagement
von Migrantenselbstorganisationen ist das „Forum der
Kulturen Stuttgart“. Dieser Dachverband von Migranten-
vereinen und interkulturell tätigen Institutionen vernetzt
alle in diesem Bereich aktiven Initiativen im Stuttgarter
Raum, übernimmt die Interessenvertretung gegenüber der
Stadt, organisiert Kulturveranstaltungen und Festivals
und gibt eine Zeitschrift heraus.

Dass die von der AG Kultur formulierten Zielvorgaben in
der Praxis häufig noch nicht angekommen sind, belegt
eine bundesweite Bestandsaufnahme zum konzeptionel-
len und praktischen Stellenwert von interkultureller Kul-
tur- und Bildungsarbeit in den Kommunen, die das Insti-
tut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft
mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung in den Jahren 2004 bis 2006 durch-

führte.366 Die Befragung umfasste kommunale Kultur-
und Jugendämter sowie – mit Blick auf die interkulturelle
Kompetenzvermittlung im Bildungssystem – ausgewählte
Schulbehörden.

Obwohl Fragen der interkulturellen Öffnung und Diffe-
renzierung von Kulturangeboten in der kulturpolitischen
Öffentlichkeit in den letzten Jahren zunehmend themati-
siert werden, ist interkulturelle Kultur- und Bildungs-
arbeit nach dieser Untersuchung in den kommunalen Kul-
turverwaltungen bisher nur ein untergeordnetes Thema.
Lediglich ein Fünftel der Kommunen verfügen über Kon-
zepte oder Leitlinien zur interkulturellen Kultur- und Bil-
dungsarbeit. Hier sind größere Städte in der Regel besser
aufgestellt. Vier von fünf befragten Kommunen betreiben
eine interkulturelle Kulturpolitik, die weniger konzeptio-
nell begründet, denn aus der alltäglichen Praxis erwach-
sen ist. Diese Praxis reduziert sich jedoch häufig auf im
weiteren Sinne sozialpädagogisch orientierte Freizeit-
angebote und migrationsspezifische Beratungsleistun-
gen. Erst langsam beginnen die Kulturämter, eigenstän-
dige interkulturelle Angebote zu entwickeln und
Migrantinnen und Migranten als Publikum und Anbieter
oder Produzenten künstlerischer Leistungen in den Blick
zu nehmen. 61 Prozent der Städte geben an, keine ge-
zielte Finanzierung von Projekten und Einrichtungen mit
interkulturellem Profil zu betreiben. Eine Förderung ein-
schlägiger Institutionen findet sich in erster Linie in
Großstädten.

Die kommunale Angebotsentwicklung konzentriert sich
vornehmlich auf die Sparten Musik, Soziokultur und Kul-
turelle Bildung. Dagegen werden Migrantinnen und Mi-
granten Literatur, Bildende Kunst und Film/Video kaum
als Aktivitätsfelder zugeordnet. Entsprechend wird insbe-
sondere den Volkshochschulen, Bibliotheken, soziokultu-
rellen Zentren und Migrantenverei nen eine besondere in-
terkulturelle Affinität zugeschrieben. Theater, Oper und
Museum, aber auch die Jugendkunstschule gelten in den
Kulturverwaltungen dagegen eher als „ausländerfern“.

Im Vergleich zur kommunalen Kulturverwaltung ist der
Zielgruppenbezug bei den Jugendämtern wesentlich aus-
geprägter. Sie sind finanziell und infrastrukturell besser
ausgestattet, verfügen eher über konzeptionelle Grundla-
gen für ihre interkulturelle Arbeit und weisen allgemein
künstlerisch-kreativen Aktivitäten eine erhebliche Inte-
grationswirkung zu. Die Einrichtungen der Kinder- und
Jugendarbeit praktizieren in weitaus stärkerem Maße in-
terkulturelle Arbeit als die Kultureinrichtungen, ohne dies
indes als Kulturarbeit zu deklarieren.

Insgesamt kommt die Studie zu dem Schluss, dass inter-
kulturelle Kultur- und Bildungsarbeit auf kommunaler
Ebene bisher in den wenigsten Fällen als Querschnittsauf-
gabe verankert und die Vernetzung von Sozial-, Bildungs-
und Kulturangeboten dringend voranzutreiben ist.

366 Vgl. Kulturpolitische Gesellschaft (Hrsg.): Beheimatung durch Kul-
tur. Kulturorte als Lernorte interkultureller Kompetenz, Bonn 2007.
Angeschrieben wurden alle 400 Kommunen mit über 30 000 Ein-
wohnern, geantwortet haben mehr als 200.
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Um dem Gedanken von Integration als ressortübergrei-
fender Querschnittsaufgabe Rechnung zu tragen, wird die
Bundesregierung eine interministerielle Arbeitsgruppe
„Kultur und Integration“ einrichten, in die die für Kultur-,
Bildungs-, Jugend-, Integrations- und Auswärtige Kultur-
politik zuständigen Ressorts und Beauftragten eingebun-
den sind. Sie wird den Gedanken der Integration in ihre
Fördergrundsätze aufnehmen und ihm, wo sie selbst Trä-
ger von kulturellen Projekten ist, Rechnung tragen. Als
ein Ziel wird zudem eine angemessene Berücksichtigung
von Menschen mit Migrationshintergrund bei der Beset-
zung von Führungspositionen im Kulturbereich und bei
der Zusammensetzung von Gremien, Kuratorien und Ju-
rys formuliert.

12. Medien

In Deutschland hat sich – wie in anderen Zielländern von
Migrationsbewegungen auch – in den vergangenen Jahr-
zehnten ein ethnisch plurales Mediensystem entwickelt.
Neben den dominanten deutschsprachigen Massenmedien
existiert ein breites Spektrum an fremdsprachigen Me-
dienangeboten für Migrantinnen und Migranten, die so-
genannten Ethnomedien.367 Das Angebot reicht von vor
allem türkisch- und russischsprachigen Printmedien über
fremdsprachige Fernseh- und Hörfunkprogramme bis hin
zu neuen Medien, wie etwa Ethnoportalen im Internet.
Allein die Zahl der türkischsprachigen Fernsehsender, die
sich gegenwärtig in Deutschland über Satellit empfangen
lassen, liegt um die fünfzig.368 Angesichts dieses vielfälti-
gen Angebots, das sich an die fremdsprachige Wohnbe-
völkerung richtet, wurde im Berichtszeitraum verstärkt
die Frage nach der Rolle der Medien für den Integrations-
prozess gestellt. Insbesondere mit Blick auf das türkisch-
sprachige Medienangebot wurden desintegrative Wirkun-
gen vermutet und vor der Entwicklung „medialer
Parallelwelten“ gewarnt. Jüngste Studien (s. 8.4.2.) bestä-
tigen diese Entwicklung nicht. Unbestritten ist, dass
Ethnomedien eine Ergänzung und auch Konkurrenz für
die deutschsprachigen Medienangebote darstellen.

Der wachsende Bevölkerungsanteil mit Migrationshinter-
grund in Deutschland ist inzwischen eine auch für die
deutschsprachigen Medien nicht mehr zu vernachlässi-
gende Zielgruppe, zumal diese Bevölkerungsgruppe ver-
gleichsweise jünger ist als die Wohnbevölkerung ohne
Migrationshintergrund. Angesichts der zunehmenden ge-
sellschaftlichen Pluralisierung stehen die deutschsprachi-
gen Mainstream-Medien vor komplexen Herausforderun-
gen. Migrantinnen und Migranten sind eine heterogene
Adressatengruppe und medial nicht einheitlich ansprech-

bar. Gerade in wirtschaftlicher Perspektive sind zugewan-
derte Bevölkerungsgruppen für die Mainstream-Medien
von zunehmendem Interesse, stellen sie doch einen rele-
vanten und ständig wachsenden Anteil der Zuschauer,
Hörer, Leser und Mediennutzer sowie der Gebührenzah-
ler und auch der Zielgruppen von Werbung. In dem
Maße, in dem Sender und Verlage versuchen, Zielgrup-
pen mit Zuwanderungshintergrund anzusprechen und zu
erreichen, rücken diese auch in den Blick der Medienfor-
schung.369

Medien spielen im Prozess der Integration eine bedeu-
tende – wenn auch mittelbare – Rolle: Sie prägen mit ih-
rer Berichterstattung und ihren Unterhaltungsangeboten
Bilder von den verschiedenen ethnischen und kulturellen
Bevölkerungsgruppen mit und bilden die Plattform für öf-
fentliche Kommunikation zwischen diesen Bevölke-
rungsgruppen. Der Begriff der „medialen Integration“
meint die Integration der ethnischen Minderheiten in die
medial hergestellte Öffentlichkeit und in das Mediensys-
tem.370 „Mediale Integration“ bezieht sich dabei insbe-
sondere auf die Dimensionen Mediennutzung, Medien-
produktion und Medieninhalte:

– Soziale und berufliche Integration setzt ein Mindest-
maß an Kenntnissen über die Aufnahmegesellschaft
voraus. Soweit diese medial vermittelt sind, ist es un-
abdingbar, dass Migrantinnen und Migranten auch
deutschsprachige Medien in einem relevanten Umfang
nutzen und deren Angebote auch für Minderheiten-
gruppen attraktiv sind. Mediale Integration schließt
die ergänzende Nutzung herkunftssprachlicher Me-
dien nicht aus. Die ausschließliche Nutzung herkunfts-
sprachlicher Medien allerdings wäre gleichbedeutend
mit medialer Segregation.

– Mediale Integration bedeutet auch eine angemessene
Beteiligung von Migrantinnen und Migranten an der
Medienproduktion und in den Medienberufen. Ohne
eine ausreichende Einbeziehung und Präsenz von Me-
dienschaffenden und Journalisten mit Migrationshin-
tergrund vor und hinter Mikrofon und Kamera sowie
in den Redaktionen fehlen deren spezifische Sichtwei-
sen, Zugänge, Erfahrungen und Kenntnisse in der me-
dial hergestellten Öffentlichkeit.

– Zur medialen Integration gehört auch eine angemes-
sene und differenzierende Darstellung und Präsenz
von ethnischen Minderheiten, ihrer Lebensrealität so-
wie der gesellschaftlichen Normalität von kultureller
Vielfalt in den Medien.

Aus Sicht der Beauftragten ist es sinnvoll, für jede dieser
Dimensionen medialer Integration Kennzahlen zu entwi-
ckeln, mit denen der Grad der Integration der ethnischen
Minderheiten in die medial hergestellte Öffentlichkeit367 Wenn im Folgenden von Medien gesprochen wird, geht es primär um

die sogenannten Massenmedien Zeitungen und Zeitschriften sowie
Rundfunk, auf deren Bedeutung für die individuelle und gesellschaft-
liche Meinungsbildung Artikel 5 GG explizit hinweist. Einbezogen
sind jedoch auch neue Informationsmedien, da im fortschreitenden
Prozess der Medienkonvergenz die Grenzen zwischen Individual-
und Massenmedien – sowohl aus der Perspektive der Anbieter als
auch aus der Perspektive der Nutzer – immer mehr verschwimmen.

368 Vgl. Aumüller, Jutta (Hrsg.): Türkische Fernsehsender in Deutsch-
land, Berlin 2006.

369 Vgl. z. B.: Westdeutscher Rundfunk (Hrsg.): Zwischen den Kulturen –
Fernsehen, Einstellungen und Integration junger Erwachsener mit
türkischer Herkunft in Nordrhein-Westfalen, Köln August/September
2006.

370 S. a.: Geißler, Rainer / Pöttker, Horst: Mediale Integration von Mi-
granten, in: Geißler, Rainer/Pöttker, Horst (Hrsg.): Integration durch
Massenmedien, Bielefeld 2006.
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und in das Mediensystem in Deutschland ermittelt und
Handlungsbedarfe festgestellt werden können. Denn Um-
fang und die Art der Mediennutzung von Migrantinnen
und Migranten, der Anteil von Medienschaffenden mit
Migrationshintergrund und die inhaltliche Präsenz und
Darstellung von ethnischen Minderheiten in den Main-
stream-Medien sind zentrale Indikatoren für Integration.
Die Datenbasis hierfür ist allerdings bisher noch ungenü-
gend und sollte deshalb gezielt ausgebaut werden.

12.1 Arbeitsgruppe Medien des Nationalen 
Integrationsplans

Vor diesem Hintergrund wurde im Zusammenhang der
Erarbeitung des Nationalen Integrationsplans unter dem
Vorsitz der Beauftragten eine Arbeitsgruppe „Medien –
Vielfalt nutzen“ mit Vertretern des öffentlich-rechtlichen
und privaten Rundfunks, der Printmedien und Neuen Me-
dien sowie Medienwissenschaftlern eingerichtet. Auch
waren erstmals Vertreter der türkisch- und russischspra-
chigen Medien in Deutschland an der Arbeitsgruppe be-
teiligt. Auf der Agenda der Arbeitsgruppe standen insbe-
sondere:

– „Möglichkeiten und Erfordernisse einer Programm-
planung und Berichterstattung, die kulturelle Vielfalt
als Normalität im Programm abbildet, die Chancen ei-
ner Einwanderungsgesellschaft aufzeigt und Hinter-
gründe und Lösungsansätze von Konflikten verdeut-
licht;

– Aspekte der Personalgewinnung und Personalentwick-
lung, insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung und
Verstärkung der Ausbildung von Migrantinnen und
Migranten zu Journalisten sowie der interkulturellen
Ausrichtung von allgemeinen Aus- und Fortbildungs-
angeboten für die Medienberufe;

– Defizite in der Medienforschung und Möglichkeiten
zur Förderung der Medienkompetenz von Migrantin-
nen und Migranten;

– spezifische mediale Angebote für migrantische Ziel-
gruppen, insbesondere multilinguale Programme so-
wie die Integrationspotenziale fremdsprachiger Ethno-
medien.“371

Nach intensiver Arbeit legte die Arbeitsgruppe „Medien –
Vielfalt nutzen“ ihren Abschlussbericht vor, der in den
Nationalen Integrationsplan einging. Aus Sicht der Ar-
beitsgruppe zeichnen die deutschen Massenmedien bis-
lang ein nur unvollständiges Bild der Migrantinnen und
Migranten und ihrer Bedeutung im wirtschaftlichen, ge-
sellschaftlichen und kulturellen Leben Deutschlands.
Überwiegend werde über Migrantinnen und Migranten in
Problemzusammenhängen berichtet. Daher sollen die
Themen „Migration“ und „Integration“ künftig in allen
Medienangeboten verstärkt als Querschnittsthema aufge-
griffen werden. Eine „Verspartung“, d. h. die vorrangige

Ausrichtung auf mediale Spezialangebote, wird nach An-
sicht der Arbeitsgruppe weder den Bedarfen der Ziel-
gruppe(n) noch der Zielperspektive medialer Integration
gerecht.372 Vielmehr sollen die Medien die Themenberei-
che „Migration“ und „Integration“ in Zeitungen, Zeit-
schriften, Programmen und Portalen angemessen und
nachhaltig aufgreifen und differenziert bearbeiten.

Dies setzt aus Sicht der Arbeitsgruppe vor allem mehr
Journalistinnen und Journalisten sowie Medienschaffende
mit Migrationshintergrund voraus. Bisher sind sie im
Medienbetrieb unterrepräsentiert. Langfristiges Ziel der
Personalpolitik in den Medien soll es sein, sich einer
adäquaten Zusammensetzung insbesondere des Redak-
tionspersonals anzunähern. Die elektronischen Medien
sollen ihre Anstrengungen intensivieren, Migrantinnen
und Migranten hinter dem Mikrofon und auf dem Bild-
schirm in ihre Produktion einzubeziehen und als Modera-
tor/-innen und Darsteller/-innen in Filmen und Serien ein-
zusetzen. Die Arbeitsgruppe hält hier Maßnahmen und
neue Wege zur Verbesserung und Verstärkung der Ausbil-
dung von Journalist/-innen und Medienschaffenden mit
Migrationshintergrund für erforderlich. Auch in der allge-
meinen Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und der Führungskräfte in den Medien sind
standardmäßig vertiefende Kenntnisse über Migration
und Integration zu vermitteln.

Erheblichen Nachholbedarf sieht die Arbeitsgruppe bei
der Förderung der Medienkompetenz von Zielgruppen
mit Migrationshintergrund sowie im Bereich der Medien-
forschung. Hier wird vor allem für die Ausweitung der
kommerziellen Medienforschung auf Migrantinnen und
Migranten plädiert. Schließlich sollen bislang ungenutzte
Kooperationspotenziale von deutschen und fremdsprachi-
gen Medien im Rahmen gemeinsamer Projekte und durch
regelmäßigen Erfahrungsaustausch erschlossen werden.

Unterlegt wurden diese Zielsetzungen der Arbeitsgruppe
mit einer Vielzahl von Maßnahmevorschlägen und Selbst-
verpflichtungen der beteiligten Medien und Institutionen,
die sich insbesondere auf Programmplanung und Bericht-
erstattung, Personalpolitik, -entwicklung und -qualifizie-
rung beziehen.373 Die Vereinbarungen reichen von der
Aufnahme des Themas „Integration“ in die Leitlinien zur
öffentlich-rechtlichen Programmgestaltung bis hin zu
konkreten Programmentscheidungen, so für den ersten
türkischstämmigen NDR-Tatortkommissar, für Themen-
wochen wie die ZDF-Themenwoche „Wohngemeinschaft
Deutschland“ im Oktober 2007. Durch gezielte Personal-
gewinnung und spezifische Fördermaßnahmen der Sen-

371 Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und
Integration (Hrsg.): Bericht der Arbeitsgruppe „Medien – Vielfalt
nutzen“, Nationaler Integrationsplan, Berlin, März 2007.

372 Das Land Bremen schlug mit Verweis auf die spezifischen Informa-
tions- und Identifikationsbedürfnisse der Zielgruppe ein zusätzliches
öffentlich-rechtliches Programmangebot und den Aufbau eines Inte-
grationsfernsehkanals für Migranten vor. Vgl. zur Diskussion um den
sogenannten Integrationskanal u. a.: ARD und ZDF prüfen Grün-
dung eines Integrationskanals, in: epd medien Nr. 64 vom 16. August
2006, S. 15.

373 Vgl. Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration (Hrsg.): Bericht der Arbeitsgruppe „Medien – Viel-
falt nutzen“, Nationaler Integrationsplan, Berlin, März 2007.
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der und Verlage (z. B. Talentwerkstatt WDR-grenzenlos)
sowie durch allgemeine Angebote zur Heranführung jun-
ger Migrantinnen und Migranten an die Medienberufe
(z. B. Schülerpreis „RTLCom.mit-Award“; Initiativen der
Jugendpresse Deutschland) soll der Anteil von Medien-
schaffenden mit Migrationshintergrund erhöht werden.
Eine im Dezember 2007 vorgelegte „IT-Roadmap“ der
Initiative D21 zeigt die Einsatzmöglichkeiten der neuen
Medien in allen wichtigen integrationspolitischen
Handlungsfeldern auf. Vereinbart wurden zudem Ko-
operationen zwischen deutsch- und fremdsprachigen
Medien, so etwa zwischen ZDF und der türkischen Me-
dienholding „Dogan Media“.374 Eine Bilanzierung und
Weiterentwicklung dieser Maßnahmen und Selbstver-
pflichtungen soll in weiteren Sitzungen der Arbeits-
gruppe erfolgen.

Die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten von ARD und
ZDF nahmen parallel zum Bericht der Arbeitsgruppe im
Juni 2007 gegenüber den Ministerpräsidenten der Länder
Stellung zu ihren integrationspolitischen Aktivitäten und
Zielen.375 Die Länderchefs hatten die Sendeanstalten im
Oktober 2006 gebeten, „Vorschläge zu erarbeiten, wie
Programmangebote und -strukturen weiterentwickelt und
umgesetzt werden können, um einen zusätzlichen Beitrag
zur Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mit-
bürger zu leisten“.376

Auch in der „Deutschen Islam Konferenz“ beschäftigt
sich eine Arbeitsgruppe „Wirtschaft und Medien als Brü-
cke“ mit den Möglichkeiten der Medien, zu einem besse-
ren Verständnis muslimischer und nicht-muslimischer
Bürger in Deutschland beizutragen.377 Im Berichtszeit-
raum wurde hier insbesondere das unvollständige Bild
von Islam und Muslimen in den deutschen Massenmedien
problematisiert: Überproportional häufig werde über
Muslime bzw. den Islam in Deutschland in Problemzu-
sammenhängen berichtet (Terror, häusliche Gewalt,
Zwangsheirat, Ehrenmorde etc.). Auf Initiative dieser Ar-
beitsgruppe entstanden das „Islamische Wort“ im SWR
und das „Forum am Freitag“ des ZDF,378 das sich in kur-
zer Zeit zum wichtigsten deutschen Onlineangebot zu
muslimischen Themen entwickelt hat.

12.2 Neuere Daten zur Mediennutzung von 
Menschen mit Migrationshintergrund

Im Zusammenhang mit der Arbeit der Arbeitsgruppe
„Medien – Vielfalt nutzen“ führte die ARD/ZDF-Medien-
kommission Anfang 2007 eine erste bundesweite Reprä-
sentativbefragung zur Mediennutzung von in Deutsch-
land lebenden Menschen mit Migrationshintergrund

durch.379 Im Rahmen der Studie „Migranten und Medien
2007“ wurden Vertreter der größten Migrantengruppen
(Türken, Italiener, Griechen, Polen, Personen aus dem
ehemaligen Jugoslawien und Spätaussiedler) befragt.380

Zu den Befragten gehörten sowohl deutsche Staatsange-
hörige mit Migrationshintergrund als auch ausländische
Staatsangehörige aus den genannten Herkunftsgruppen.

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie lassen sich wie
folgt zusammenfassen:

Das Medienverhalten von Migrantinnen und Migranten
ist keineswegs homogen. Die ethnischen Gruppen unter-
scheiden sich in ihrer Mediennutzung beträchtlich von-
einander. So hören z. B. lediglich 22 Prozent der türkisch-
stämmigen, aber 72 Prozent der polnischstämmigen
Befragten Radio. Fast 40 Prozent der türkischstämmigen
Befragten verfügen nicht über ein Radiogerät im Haus-
halt. Nicht zuletzt ist das unterschiedliche Nutzungsver-
halten auch abhängig von den jeweiligen herkunfts-
sprachlichen Medienangeboten.

Generell lässt sich festhalten, dass die befragten Migran-
tinnen und Migranten Fernsehen und Internet in ähnli-
chem Umfang nutzen wie die deutsche Bevölkerung,381

Radio und Zeitungen jedoch in geringerem Umfang. Die
These, dass in Deutschland ausgeprägte mediale Parallel-
welten existieren, lässt sich nicht aufrechterhalten. Alle
Migrantengruppen werden durch die deutschen Medien
gut erreicht.

Das Fernsehen ist mit einer täglichen Nutzung durch
83 Prozent der Befragten (gegenüber 89 Prozent bei der
deutschen Bevölkerung) Leitmedium und wird von allen
Migrantengruppen gleichermaßen stark gesehen. Es wird
zumeist als Unterhaltungsmedium genutzt. Im Ranking
schneiden private Sender besser ab als die öffentlich-
rechtlichen Angebote. Nur eine Minderheit von 14 Pro-
zent der Befragten sieht ausschließlich herkunftssprachli-
che Programme, fast die Hälfte sieht nur deutschspra-
chige Programme. Ein Viertel der Befragten nutzt sowohl
deutsch- als auch herkunftssprachliche Programme. Der
Nutzungsgrad herkunftssprachlicher Programme ist in
starkem Maße vom jeweiligen Angebot abhängig. Die
zahlreichen in Deutschland zu empfangenden türkischen
und italienischen Fernsehprogramme werden in diesen
Migrantengruppen auch stark frequentiert. Für die übri-
gen Migrantengruppen fehlt ein vergleichbares herkunfts-
sprachliches Angebot; dort überwiegt die Nutzung
deutschsprachiger Fernsehprogramme.

374 Vgl. Unternehmensmitteilung des ZDF vom 5. Juni 2007.
375 Vgl. u. a.: Dokumentation „Kultur der Anerkennung“ in: epd medien

vom 5. September 2007.
376 Jahreskonferenz der Regierungschefs der Länder vom 18. bis 20. Ok-

tober 2006.
377 Vgl. www.bmi.bund.de.
378 Vgl. u. a.: Forum am Freitag – ZDF zieht positive Bilanz, kna am

7. September 2007.

379 Bisherige Studien waren zumeist regional oder auf einzelne Nationa-
litätengruppen beschränkt. Vgl. z. B. Weiß, Hans-Jürgen/Trebbe,
Joachim: Mediennutzung und Integration der türkischen Bevölke-
rung in Deutschland. Ergebnisse einer Umfrage des Presse- und In-
formationsamtes der Bundesregierung, Potsdam 2001; Westdeut-
scher Rundfunk (Hrsg.): Zwischen den Kulturen – Fernsehen,
Einstellungen und Integration junger Erwachsener mit türkischer
Herkunft in Nordrhein-Westfalen, Köln August/September 2006.

380 Vgl. ARD/ZDF-Medienkommission: Migranten und Medien 2007,
Juni 2007.

381 Vgl. ARD/ZDF-Langzeitstudie: Massenkommunikation 2005, in:
Reitze, Helmut/Ridder, Christa-Maria (Hrsg.): Massenkommunika-
tion VII, Baden-Baden 2006. Die Vergleichszahlen beziehen sich auf
die deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren.
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Das Radio hat für Migrantinnen und Migranten generell
einen deutlich geringeren Stellenwert als das Fernsehen.
Nur 47 Prozent der Befragten nutzen das Radio täglich
(bei deutschen Befragten liegt der Anteil bei 84 Prozent),
45 Prozent sind keine Stammnutzer dieses Mediums.
Wenn Radio gehört wird, werden überwiegend deutsch-
sprachige Programme – zu gleichen Anteilen öffentlich-
rechtliche wie private Sender – genutzt. Lediglich bei den
türkischstämmigen Befragten hört ein kleiner Anteil von
9 Prozent ausschließlich türkischsprachige Programme.

Das Internet nutzen 22 Prozent der Befragten täglich; dies
ist mit der Reichweite dieses Mediums bei Deutschen
(28 Prozent) vergleichbar. Gerade jüngere Migrantinnen
und Migranten nutzen das Internet zur Information und
Kommunikation: Die Reichweite liegt in der Altergruppe
der 14- bis 29-Jährigen bei 38 Prozent. Dabei überwiegt
die Nutzung deutschsprachiger Webangebote. Thema-
tisch liegen Nachrichten, Sport, Wissenschaft, Bildung
und Musik auf den vorderen Plätzen.

Tageszeitungen lesen regelmäßig rund 40 Prozent der Be-
fragten; 36 Prozent nutzen ausschließlich deutschspra-
chige Zeitungen. Mit 14 Prozent liegt die Nutzung her-
kunftssprachiger Zeitungen bei den türkischstämmigen
Befragten am höchsten. Noch vor Internet, Radio und
Fernsehen werden Tageszeitungen als Informationsme-
dium genutzt, während bei Radio und Fernsehen das Un-
terhaltungsinteresse überwiegt.

Nicht überraschend ist der Befund, dass die Nutzung von
deutschsprachigen Medien in starkem Maße mit den deut-
schen Sprachkenntnissen und dem erreichten Bildungsab-
schluss korreliert. Gerade ältere Migrantinnen und Mi-
granten mit schlechteren Deutschkenntnissen bevorzugen
herkunftssprachliche Medien, während die jüngeren über-
wiegend auf deutschsprachige Angebote zurückgreifen.

12.3 Beteiligung von Migrantinnen und 
Migranten an der Medienproduktion

Wie oben erwähnt, ist die Beteiligung ethnischer Minder-
heiten an der Medienproduktion ein wichtiger Faktor für
mediale Integration. In den USA erheben journalistische
Berufsverbände jährlich den Anteil der Kolleginnen und
Kollegen mit Migrationshintergrund. Diese Erhebungen
sind Teil des „Diversity-Managements“ US-amerikani-
scher Medienunternehmen, mit dem diese das Unterneh-
mensziel einer dem jeweiligen Bevölkerungsanteil ent-
sprechenden Repräsentation von ethnischen Minderheiten
in ihren Belegschaften zu erreichen suchen. Mit der
Unterzeichnung der „Charta der Vielfalt“ (vgl. auch Ka-
pitel I.2) haben sich im Berichtszeitraum auch in
Deutschland mehrere Medienunternehmen zur Umset-
zung von Diversity-Maßnahmen in ihren Unternehmen
verpflichtet.382

In Deutschland gibt es bislang so gut wie keine Daten
über den Anteil ethnischer Minderheiten an den Medien-
macher/-innen und -entscheider/-innen. Schätzungen zu-

folge liegt der Anteil im einstelligen Bereich.383 Auch in
den einschlägigen Ausbildungsgängen zum Journalismus
sind Nachwuchskräfte mit Migrationshintergrund auffal-
lend unterrepräsentiert. Aus Sicht der Beauftragten sind
deshalb gezieltere Anstrengungen zur Einbeziehung von
Migrantinnen und Migranten in die Medienproduktion im
Interesse einer besseren medialen Integration unerläss-
lich. Als beispielhafte Maßnahme sei hier nur der jährli-
che Wettbewerb des Westdeutschen Rundfunks „WDR-
grenzenlos“ genannt, mit dem der Einstieg von talentier-
ten Journalist/-innen mit Zuwanderungsbiografie in die
journalistische Regelausbildung gefördert wird.

Mit Blick auf die Partizipation von Migrantinnen und Mi-
granten in medienbezogenen Entscheidungsprozessen
wurde im Berichtszeitraum verstärkt auch die Vertretung
von Migrantinnen und Migranten in den Rundfunk- und
Fernsehräten thematisiert. Dies setzt eine entsprechende
Verankerung in den Rundfunkgesetzen und -staatsverträ-
gen voraus. Einige Ländergesetze (z. B. Hessen, Nieder-
sachsen) sehen eine solche Beteiligung bereits vor; in an-
deren Ländern (z. B. Bremen) ist eine entsprechende
gesetzliche Neufassung geplant. Vertreterinnen und Ver-
treter mit Migrationshintergrund finden sich aktuell in
den Gremien von HR, rbb, SWR, NDR und WDR. Befür-
wortet wurde von der Arbeitsgruppe „Medien – Vielfalt
nutzen“ auch die gezielte Entsendung von Vertreterinnen
bzw. Vertretern mit Migrationshintergrund durch sonstige
entsendeberechtigte gesellschaftliche Gruppen, Parteien
und Organe.

12.4 Interkulturelle Medieninhalte

Zu Medieninhalten und der Darstellung von Migrantin-
nen und Migranten in den Medien existieren eine Vielzahl
von Studien – die ersten reichen bis in die 1960er Jahre
zurück. Im Focus stand hier lange die Berichterstattung in
der Presse; systematische Untersuchungen zum Fernse-
hen begannen erst in den 1990er Jahren. Die zahlreichen
Auswertungen und Studien kommen durchgängig zu dem
Ergebnis, dass über Migrantinnen und Migranten über-
proportional häufig negativ und im Zusammenhang ge-
sellschaftlicher Probleme berichtet wird.384 Einzelne neu-
ere Erhebungen belegen für den Bereich Fernsehen einen
vorsichtigen Trend, Migrantinnen und Migranten häufi-
ger als Handelnde in Alltagssituationen, Beruf und Fami-
lie auftreten zu lassen.385

Gezielte Anstöße für die Entwicklung interkultureller
Medieninhalte gibt der seit 1988 jährlich verliehene Me-
dienpreis Civis. Mit dem Preis wurden auch 2006 und

382 Westdeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen sowie der
Verband Privater Rundfunk- und Telemedien VPRT.

383 In einer Mitgliederbefragung ermittelte die Fachgruppe Journalismus
der IG Medien einen Anteil von 3 Prozent nicht-deutscher Mitglie-
der. Die Bundesanstalt für Arbeit beziffert den Anteil an Migranten
unter den Publizisten auf 2,5 Prozent. Vgl. Beauftragter des Senats
von Berlin für Integration und Migration: Expertise „Ausbildung von
Volontären in den Medien“, Berlin 2006.

384 Vgl. zusammenfassend: Aufenanger, Stefan/Hamburger, Franz: Me-
dien und Migration, Expertise im Auftrag des Zweiten Deutschen
Fernsehens, Mainz 2006.

385 Vgl. WDR HA KomForS/Medienforschung: Migranten und Fernse-
hen im Spiegel der Medienforschung, Köln 2004.
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2007 unter aktiver Beteiligung der Beauftragten Radio-
und Fernsehjournalistinnen und -journalisten ausgezeich-
net, die sich in Beiträgen herausragend mit „Integration“
und „kultureller Vielfalt in Europa“ befassten. Die im
Vergleich zu den Vorjahren gestiegene Zahl der einge-
sandten Programmbeiträge aus Deutschland, den anderen

Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Schweiz
verdeutlichen das gewachsene Interesse an diesen The-
men. Doch nicht nur durch steigende Resonanz hat der
Medienpreis im Berichtszeitraum an Bedeutung gewon-
nen; es ist zudem gelungen, die aktive Beteiligung weite-
rer Sendeanstalten, so die des ZDF, sicherzustellen.
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III Entwicklung des Rechts
1. Entwicklungen im Staats-
angehörigkeitsrecht

1.1 Statistische Entwicklung 
der Einbürgerung

Im Berichtszeitraum haben sich die Einbürgerungszahlen
nach anfänglichem Rückgang wieder stabilisiert. Nach-
dem in den Jahren 2004 und 2005 jeweils ein Rückgang
der Einbürgerungen im Vergleich zum Vorjahr zu ver-
zeichnen war, stiegen im Jahr 2006 die Einbürgerungs-
zahlen erstmals wieder seit dem Jahr 2000 (vgl. im
Einzelnen zu den Einbürgerungszahlen Tabellen 13 bis
15 im Anhang). Im Jahr 2006 sind sie im Vergleich zum
Vorjahr um 6,2 Prozent von 117 241 auf 124 566 ge-
stiegen. Die Einbürgerungszahlen lagen damit in etwa
wieder auf dem Niveau des Jahres 2004 (127 153). Sie
liegen damit zwar noch deutlich unter der Höchstzahl des
Jahres 2000 (186 688). Hierbei ist aber zu berücksich-
tigen, dass reformbedingte Sondereffekte eine wichtige
Rolle gespielt haben.386 Herauszustellen ist zudem, dass
die vorliegenden Einbürgerungszahlen nach wie vor
deutlich über denen liegen, die in der zweiten Hälfte
der 1990er Jahre verzeichnet werden konnten. Ließen
sich zwischen 1995 und 1999 im Durchschnitt nur
98 261 Ausländer im Jahr einbürgern, so lag diese Zahl in
dem Fünfjahreszeitraum zwischen 2002 und 2006 bei
132 848.

1.2 Anwendung des Staats-
angehörigkeitsrechts

Im Folgenden werden wichtige Entwicklungen bei der
Anwendung des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG) im
Berichtszeitraum dargestellt. Die Darstellung konzentriert
sich dabei auf Änderungen, die sich aufgrund neuer
Rechtsprechung bzw. wesentlicher Änderungen in der
Verwaltungspraxis ergeben haben.

1.2.1 Ausreichende deutsche 
Sprachkenntnisse

Noch zur alten Rechtslage hat das Bundesverwaltungsge-
richt im Berichtszeitraum entschieden, dass bei der An-
spruchseinbürgerung (§ 10 StAG) aktive schriftliche
deutsche Sprachkenntnisse nicht in jedem Fall erforder-
lich seien, um der Voraussetzung „ausreichende deutsche
Sprachkenntnisse“ zu genügen. Wenn ein Einbürgerungs-
bewerber nicht selbst Deutsch schreiben könne, reiche es
aus, wenn er einen deutschen Text des täglichen Lebens
lesen und auf Deutsch diktieren sowie das Geschriebene

auf seine inhaltliche Richtigkeit überprüfen könne.387 Im
Hinblick auf die Anforderungen an die vom Gesetz gefor-
derten „ausreichenden Kenntnisse der deutschen Spra-
che“ bestand in den Bundesländern keine einheitliche
Praxis. Zum Teil wurde ein schriftlicher Deutschtest bei
einer Volkshochschule gefordert, zum Teil genügte ein
Gespräch mit einem Mitarbeiter der Einbürgerungsbe-
hörde z. B. über einen Zeitungsartikel. Das Gericht be-
tonte in seiner Entscheidung allerdings den Gestaltungs-
spielraum des Gesetzgebers bei der Bestimmung der für
die Einbürgerung erforderlichen deutschen Sprachkennt-
nisse. Hiervon hat der Gesetzgeber inzwischen Gebrauch
gemacht (vgl. unten zur neuen Rechtslage III.1.3.1).

1.2.2 Anrechenbare Aufenthaltszeiten
Die Frage, welche Aufenthaltszeiten in Deutschland für
eine Einbürgerung angerechnet werden können, wird in
vielen Einzelanfragen in unterschiedlichen Konstella-
tionen an die Beauftragte herangetragen. Hintergrund die-
ser Anfragen ist, dass weder bei der Anspruchseinbürge-
rung (§ 10 StAG) noch bei der Ermessenseinbürgerung
(§ 8 StAG) alle Aufenthaltszeiten unabhängig von ihrer
rechtlichen Einstufung für die Einbürgerung angerechnet
werden können.

Bei den Aufenthaltszeiten mit einer Aufenthaltsgestat-
tung zur Durchführung des Asylverfahrens hat das Bun-
desverwaltungsgericht nun entschieden, dass diese Zeiten
nur dann angerechnet werden dürfen, wenn der Betrof-
fene als Asylberechtigter oder als Flüchtling nach der
Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt worden ist.388

Die Entscheidung betraf zwar die Frage des Erwerbs der
deutschen Staatsangehörigkeit nach dem Geburtsortsprin-
zip (ius soli), sie wird nach der Begründung aber auch
Auswirkungen auf die Einbürgerung haben. Bislang
wurden in der Praxis vielfach Zeiten mit einer Aufent-
haltsgestattung auch dann angerechnet, wenn der Ein-
bürgerungsbewerber einen verfestigten Aufenthaltstitel
(Niederlassungserlaubnis) aus humanitären Gründen un-
ter Anrechnung der Aufenthaltsgestattungszeiten erhalten
hatte (vgl. § 26 Abs. 4 AufenthG). Hiermit sollte dem
Umstand Rechnung getragen werden, dass es Konstella-
tionen gibt, in denen sich trotz eines (noch) nicht positiv
abgeschlossenen Asylverfahrens die rechtlichen Voraus-
setzungen für einen dauernden Aufenthalt ergeben haben
(z. B. im Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs). Jeden-
falls nach erfolgter aufenthaltsrechtlicher Verfestigung

386 Vgl. 6. Lagebericht, C II. 1, S. 337.

387 Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 25. Januar 2005, Az.: 5 C
17.05 und Urteil vom 20. Oktober 2005, Az.: 5 C 8.05, beide abruf-
bar unter www.bverwg.de.

388 Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 29. März 2007, Az.: 5 C 8.06,
abrufbar unter www.bverwg.de.



Drucksache 16/7600 – 104 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
können nach Auffassung der Beauftragten Zeiten mit
einer Aufenthaltsgestattung zu der im Rahmen der Ein-
bürgerung geforderten Integration beitragen. Zu dieser in-
tegrationspolitischen Frage hat das Bundesverwaltungs-
gericht jedoch keine Stellung genommen, sondern hat in
seiner Begründung allein auf die asylverfahrensrechtliche
Sonderregelung (§ 55 Abs. 3 Asyl VfG) zur Anrechen-
barkeit von Zeiten mit einer Aufenthaltsgestattung bei
dem Erwerb oder der Ausübung von Rechten oder rechtli-
chen Vergünstigungen abgestellt. Diese Regelung sieht
eine Anrechnung ausdrücklich nur bei Anerkennung als
Asylberechtigter oder Flüchtling nach der Genfer Flücht-
lingskonvention vor. Die integrationspolitisch relevante
Grundsatzfrage, welche Anforderungen an die rechtliche
Einordnung von Aufenthaltszeiten zu stellen sind, damit
sie für die Einbürgerung angerechnet werden können, ist
damit nicht grundsätzlich beantwortet worden.

Die Frage nach der Anrechenbarkeit von Aufenthaltszei-
ten für die Einbürgerung stellt sich zudem z. B. im Rah-
men der Anspruchseinbürgerung bei Aufenthaltszeiten zu
Studienzwecken oder bei (ehemaligen) Green-Card-Inha-
bern. Im letzten Bericht hatte die Beauftragte auf die in-
soweit bestehenden Unterschiede in der Länderpraxis
hingewiesen und diese dargestellt.389 Im Berichtszeitraum
hat die Beauftragte mit dem Innenministerium eines Lan-
des über die Anrechenbarkeitsproblematik bei Personen
diskutiert, die nach erfolgreichem Studium in Deutsch-
land einen Aufenthaltstitel zu Erwerbszwecken erhalten
haben. Vonseiten dieses Landesinnenministeriums wurde
insoweit auf die Möglichkeit der Ermessenseinbürgerung
(§ 8 StAG) verwiesen: Allein in deren Rahmen sei eine
Anrechnung der Aufenthaltszeiten zu Studienzwecken
möglich, wobei die strengeren Anforderungen der Ermes-
senseinbürgerung gegenüber der Anspruchseinbürgerung
an eine nachhaltige Sicherung des Lebensunterhalts zu er-
füllen seien. Insoweit wird es darauf ankommen, ob es in
der Praxis gelingt, zu integrationspolitisch sinnvollen Er-
gebnissen zu gelangen.

1.2.3 Hinnahme von Mehrstaatigkeit

In ihrem letzten Bericht hat die Beauftragte die besonde-
ren Probleme, die sich bei Kosovo-Albanern bei der Ent-
lassung aus der serbischen bzw. serbischmontenegrini-
schen Staatsangehörigkeit ergeben haben, näher
dargestellt.390 Im Berichtszeitraum konnten nach Ein-
schätzung der Beauftragten in vielen Fällen dadurch Lö-
sungen gefunden werden, dass Angehörige bestimmter
Personenkreise, insbesondere Wehrpflichtige, bei prag-
matischer Anwendung der gesetzlichen Ausnahmebe-
stimmungen (vgl. § 12 StAG) unter der Hinnahme von
Mehrstaatigkeit eingebürgert wurden. Insofern wird von
den gesetzlichen Möglichkeiten Gebrauch gemacht, un-
verhältnismäßig hohe Hürden bei der Entlassung aus der
bisherigen Staatsangehörigkeit im Einbürgerungsverfah-

ren angemessen zu berücksichtigen. Dieser pragmatische
Ansatz wurde jüngst durch eine Entscheidung des Bun-
desverwaltungsgerichts in der Tendenz bestätigt.391 Ohne
bereits selbst endgültig zu entscheiden, ob bei den
Kosovo-Albanern die entsprechenden Voraussetzungen
tatsächlich vorliegen, hat das Gericht deutlich gemacht,
dass von Einbürgerungsbewerbern keine von vornherein
wahrscheinlich nach aussichtslosen Einbürgerungsbemü-
hungen verlangt werden dürfen. In solchen Fällen könne
von den Einbürgerungsbewerbern auch nicht verlangt
werden, dass sie einen vollständigen und formgerechten
Entlassungsantrag stellen, was in der Praxis aufgrund der
Schwierigkeiten bei der Beschaffung der hierfür erforder-
lichen Unterlagen ohnehin oft nicht möglich ist. Einen
Verzicht auf jegliche Entlassungsbemühungen sowie auf
das Stellen eines Entlassungsantrags hat das Gericht aus-
drücklich auch für den Fall in Betracht gezogen, in dem
zwar nicht alle Staatsangehörigen eines bestimmten Staates
mit einem negativen Ausgang ihres Entlassungsverfahrens
rechnen müssen, jedoch aufgrund einer ethnischen Diskri-
minierung der negative Ausgang des Entlassungsverfah-
rens absehbar sei bzw. nur durch Bestechung abgewendet
werden könne. Namentlich hält das Gericht diesen Ver-
zicht für möglich, wenn sich in der Sachverhaltsaufklä-
rung durch die Tatsacheninstanz bestätigen sollte, dass
die Entlassung von Kosovo-Albanern aus der serbischen
Staatsangehörigkeit unter Hinweis auf die nicht erfüllte
Wehrpflicht versagt wird, die Wehrpflicht von diesen aber
mangels Einberufung überhaupt nicht erfüllt werden
kann. Unter solchen Umständen könne dann – entgegen
einer z. T. bestehenden Praxis – von den Einbürgerungs-
bewerbern nicht verlangt werden, dass sie ein förmliches
Entlassungsverfahren einleiten, um zu klären, ob in dem
individuellen Fall überhaupt eine Wehrpflicht besteht
oder diese nicht schon deshalb ausscheidet, weil der Ein-
bürgerungsbewerber aus gesundheitlichen Gründen nicht
wehrtauglich sei.

1.2.4 Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit 
durch Wiedererwerb der ehemaligen 
Staatsangehörigkeit

Die Beauftragte hat die Problematik des Verlusts der
deutschen Staatsangehörigkeit durch den Erwerb einer
ausländischen Staatsangehörigkeit in ihrem letzten Be-
richt ausführlich dargestellt.392 Betroffen waren insbeson-
dere Personen mit türkischem Migrationshintergrund, die
sich für ihre Einbürgerung in Deutschland aus der türki-
schen Staatsangehörigkeit entlassen ließen, später jedoch
die türkische Staatsangehörigkeit wieder erworben haben.
Hintergrund war, dass das Staatsangehörigkeitsgesetz bis
zum 1. Januar 2000 den automatischen Verlust der deut-
schen Staatsangehörigkeit beim Erwerb einer ausländi-
schen Staatsangehörigkeit nur für den Fall vorgesehen
hatte, dass der deutsche Staatsangehörige seinen dauern-
den Aufenthalt im Ausland hatte.

389 Vgl. 6. Lagebericht, C II.2.2.1, S. 340.
390 Vgl. 6. Lagebericht, C II.2.2.12, S. 350.

391 Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 3. Mai 2007, Az.: 5 C 3.06,
abrufbar unter www.bverwg.de.

392 Vgl. 6. Lagebericht, C II.2.3, S. 354.
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Das Bundesverfassungsgericht hat im Berichtszeitraum
entschieden, dass die Nutzung der sogenannten Inlands-
klausel, wonach der Erwerb der ausländischen Staatsan-
gehörigkeit bei gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland
nicht zum Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit ge-
führt hatte, bis zu deren Wegfall zum 1. Januar 2000
rechtlich nicht zu beanstanden gewesen sei.393 Allerdings
betonte das Gericht, dass es bei Abschaffung dieser „In-
landsklausel“ keiner Sonderregelung z. B. in Form einer
Übergangsregelung etwa aus Gründen des Vertrauens-
schutzes für Betroffene bedurft habe. Auch in den Fällen,
in denen die ausländische Staatsangehörigkeit zwar vor
dem 1. Januar 2000 beantragt worden war, diese jedoch
erst nach diesem Stichtag verliehen wurde, sei der Verlust
der deutschen Staatsangehörigkeit frei von verfassungs-
rechtlichen Bedenken automatisch eingetreten. Auf die
Frage, ob der Antrag bereits vor der Verabschiedung der
Neuregelung im Bundestag gestellt worden ist oder erst
danach, hat das Bundesverfassungsgericht dabei nicht
entscheidend abgestellt.

Soweit ersichtlich konnten die Betroffenen inzwischen in
den allermeisten Fällen ein sicheres Aufenthaltsrecht in
Deutschland erhalten.394 Die zuständigen Behörden der
Länder sind hier nach Einschätzung der Beauftragten
weitestgehend pragmatisch vorgegangen. Aus Sicht der
Beauftragten ist es wünschenswert, wenn möglichst viele
der Betroffenen wieder eingebürgert werden könnten. Die
Beauftragte hat daher die Betroffenen ermuntert, erneut
Einbürgerungsanträge zu stellen.

Durch das Gesetz zur Änderung des Passgesetzes und
weiterer Vorschriften vom 20. Juli 2007395 wurden im
Passgesetz (§ 15 Nr. 4 und 5) neue bußgeldbewehrte An-
zeigepflichten geschaffen. Diese konkretisieren die be-
reits bestehende Anzeigepflicht bei unzutreffenden Ein-
tragungen im Pass (§ 15 Nr. 1 Passgesetz). Nunmehr
besteht ausdrücklich eine Anzeigepflicht bei dem Erwerb
einer ausländischen Staatsangehörigkeit sowie beim frei-
willigen Eintritt in ausländische Streitkräfte, da auch dies
zum Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit führen
kann (§ 28 StAG). Ein Verstoß gegen die neu geschaffe-
nen Anzeigepflichten stellt nunmehr eine Ordnungswid-
rigkeit dar, die mit einem Bußgeld von bis zu 2 500 Euro
geahndet werden kann (§ 25 Abs. 2 Nr. 3 Passgesetz).
Durch das Richtlinienumsetzungsgesetz (siehe hierzu all-
gemein unten III.2)396 werden die Passbehörden und Aus-
weisbehörden verpflichtet, den Ausländerbehörden die
Einziehung eines Passes oder Personalausweises wegen
des Verlustes der deutschen Staatsangehörigkeit zu mel-
den. Die Mitteilungspflichten sollen dem ordnungsgemä-
ßen Vollzug des Aufenthaltsrechts dienen, da die Betrof-
fenen als Ausländer dem Aufenthaltsrecht unterliegen

und ggf. innerhalb einer Frist von sechs Monaten einen
Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels für ehemalige
Deutsche stellen müssen (§ 38 AufenthG).397

1.2.5 Rücknahme von Einbürgerungen

Zu der in Rechtsprechung und rechtswissenschaftlicher
Literatur umstrittenen Frage, ob die Rücknahme einer
rechtswidrig erfolgten Einbürgerung mit Artikel 16
Abs. 1 GG zu vereinbaren ist, hat das Bundesverfassungs-
gericht im Berichtszeitraum eine Grundsatzentscheidung
getroffen.398 Nach Auffassung der Mehrheit des entschei-
denden Senates steht der Rücknahme einer erschlichenen
oder auf vergleichbar vorwerfbare Weise erwirkten Ein-
bürgerung weder das Verbot des Entzuges der deutschen
Staatsangehörigkeit (Artikel 16 Abs. 1 Satz 1 GG) entge-
gen noch der besondere Gesetzesvorbehalt bezüglich des
Verlustes der deutschen Staatsangehörigkeit (in Arti-
kel 16 Abs. 1 Satz 2 GG). Dieser lässt nach seinem Wort-
laut einen Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit nur
aufgrund eines Gesetzes zu. Für den Fall, dass der Verlust
gegen den Willen des Betroffenen eintreten soll, soll dies
nur möglich sein, wenn der Betroffene dadurch nicht
staatenlos wird.

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts handelt
es sich beim Schutz des Artikel 16 Abs. 1 GG um den
Fall eines besonderen Vertrauensschutzes, der durch die
Rücknahme einer durch Täuschung oder vergleichbares
Fehlverhalten, wie z. B. Bestechung oder Bedrohung, er-
wirkten rechtswidrigen Einbürgerung nicht beeinträchtigt
wird. Das gelte selbst für den Fall, dass der Betroffene
durch die Rücknahme der Einbürgerung dauerhaft staa-
tenlos werde. Das Gericht sieht in den allgemeinen
landesgesetzlichen Regelungen zur Rücknahme rechts-
widriger Verwaltungsakte (vgl. § 48 der Landesverwal-
tungsverfahrensgesetze) auch eine dem Gesetzesvorbe-
halt des Artikel 16 Abs. 1 GG genügende gesetzliche
Grundlage. Voraussetzung der Rücknahme einer Einbür-
gerung ist nach der Entscheidung jedoch neben dem
Nachweis der Täuschung oder einem vergleichbaren
Fehlverhalten des Betroffenen selbst, dass die Rück-
nahme in engem zeitlichen Zusammenhang mit der Ein-
bürgerung („zeitnah“) erfolgt.

Gesetzlichen Handlungsbedarf in Bezug auf die Rück-
nahme von Einbürgerungen sieht das Gericht jedoch im
Hinblick darauf, welche Auswirkungen ein Fehlverhalten
eines zu Unrecht Eingebürgerten auf den Bestand der
Staatsangehörigkeit Dritter, namentlich Kinder oder Ehe-
gatten, haben kann, denen selbst kein Fehlverhalten vor-
zuwerfen ist.399 Insoweit seien grundrechtsrelevante Ab-

393 Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 8. Dezember 2006, Az.:
2 BvR 2339/06, abrufbar unter www.bverfg.de.

394 Vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abge-
ordneten Sevim Dağdelen, Ulla Jelpke und der Fraktion DIE LINKE,
Bundestagsdrucksache 16/4330, Entwicklungen im Einbürgerungs-
recht, insbes. Antworten zu Fragen Nr. 8 ff.

395 Bundesgesetzblatt I, S. 1566.
396  BGBl. I, S. 1970.

397 Vgl. Beschlussempfehlung des Bundestagsinnenausschusses vom
13. Juni 2007 (Bundestagsdrucksache 16/5621) und Bericht des Bun-
destagsinnenausschusses vom 13. Juni 2007 (Bundestagsdrucksache
16/5654) zu Artikel 7 Abs. 4 Nr. 31a).

398 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 24. Mai 2006, Az.: 2 BvR 669/04,
abrufbar unter www.bverfg.de.

399 Vgl. auch Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 24. Oktober
2006, Az.: 2 BvR 696/04, abrufbar unter www.bverfg.de
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wägungen zu treffen. Auch sei aus Gründen des
Vertrauensschutzes an Regelungen zu denken, die die
Rücknahme der Einbürgerung in zeitlicher Hinsicht ein-
schränken oder die Rücknahme von bestimmten Alters-
grenzen abhängig machen würden. Hier ist der Gesetzge-
ber gefordert, aufgrund einer sorgfältigen Abwägung eine
angemessene und abgestufte Lösung zwischen dem Inte-
resse an der Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns,
dem Vertrauensschutz und den Rechten unbeteiligter
Dritter zu finden.

1.3 Änderungen im Einbürgerungsrecht 
durch das Richtlinienumsetzungsgesetz

Das Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtli-
cher Richtlinien der Europäischen Union (vgl. hierzu un-
ten III.2) enthält auch wichtige Neuerungen für das
Staatsangehörigkeitsrecht. Neben für die Praxis dringend
erforderlichen Regelungen und Klarstellungen, wie z. B.
der Einführung bereichsspezifischer Datenschutzregelun-
gen oder der Einführung der sogenannten Ersitzung (Er-
werb der deutschen Staatsangehörigkeit bei langjähriger
Behandlung als deutscher Staatsangehöriger), hat das
Richtlinienumsetzungsgesetz auch Anregungen der Stän-
digen Konferenz der Innenminister und -senatoren der
Länder (IMK) zum Einbürgerungsverfahren aufgegriffen.
Die IMK hatte sich in Beschlüssen vom 4./5. Mai 2006
und vom 16./17. November 2006 für bundesweit grund-
sätzlich gleiche Standards bei der Einbürgerung ausge-
sprochen. Hierzu gehören u. a. der Nachweis mündlicher
und schriftlicher Deutschkenntnisse auf einheitlichem
Niveau, höhere Anforderungen an die Rechtstreue der
Einbürgerungsbewerber, die Einführung von Einbürge-
rungskursen, in denen staatsbürgerliches Wissen sowie
die Grundsätze und Werte der Verfassung vermittelt wer-
den und die Einführung von Nachweismodalitäten für die
entsprechenden Kenntnisse.

Den Beschlüssen der IMK war eine intensive öffentliche
Debatte um die erforderlichen Anforderungen an die Ein-
bürgerung vorangegangen. Auslöser dieser Debatte waren
u. a. eine seit 1. Januar 2006 anzuwendende Handrei-
chung für Einbürgerungsbehörden in Baden-Württem-
berg, mit deren Hilfe Zweifel an der Verfassungstreue
von Einbürgerungsbewerbern ausgeräumt werden sollten,
und ein Vorschlag des hessischen Innenministeriums für
einen Einbürgerungstest, der vornehmlich Wissensfragen
zur deutschen Politik, Geschichte und Kultur enthalten
hatte.

Aus Sicht der Beauftragten ist die von der IMK erzielte
Einigung, wie sie auch Eingang in das Richtlinienumset-
zungsgesetz gefunden hat, zu begrüßen. Die nunmehr be-
schlossenen Neuerungen entsprechen der Bedeutung der
Einbürgerung als zentralem Bestandteil einer erfolgrei-
chen Integrationspolitik. Wer mit der Einbürgerung
Staatsbürger mit allen Rechten und Pflichten wird, sollte
über diese auch Bescheid wissen. Wichtig ist dabei, dass
bundesweit gleiche Standards für die Einbürgerung zu-
grundegelegt werden. Bei der Einführung von Einbürge-

rungskursen und -tests geht es nicht darum, abschre-
ckende Hürden für die Einbürgerung zu errichten,
sondern die Einbürgerung entsprechend ihrer Bedeutung
für den Integrationsprozess zu gestalten. Hierzu gehört
auch, die Aushändigung der Einbürgerungsurkunde mit
einem feierlichen Bekenntnis zum Grundgesetz zu ver-
binden (§ 16 Satz 2 StAG) und die Einbürgerung in einem
würdigen Rahmen zu vollziehen.

Im Folgenden werden die wichtigsten Änderungen darge-
stellt, die das Einbürgerungsrecht durch das Richtlinien-
umsetzungsgesetz erfahren hat.

1.3.1 Vereinheitlichung der Anforderungen an 
die Deutschkenntnisse

In der Länderpraxis bestanden bisher unterschiedliche
Anforderungen im Hinblick auf den bei der Anspruchs-
einbürgerung geforderten Nachweis „ausreichender Kennt-
nisse der deutschen Sprache“ (hierzu oben III.1.2.1). Das
Richtlinienumsetzungsgesetz legt nun zur Sicherstellung
einer möglichst bundeseinheitlichen Gesetzesanwendung
fest, dass die ausreichenden Deutschkenntnisse dann vorlie-
gen, wenn die Anforderungen der Sprachprüfung zum Zerti-
fikat Deutsch (B1 des Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmens) in mündlicher und schriftlicher Form erfüllt
werden (§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, Abs. 4 Satz 1 StAG).
Dies gilt künftig auch bei der Einbürgerung von Ehegat-
ten von deutschen Staatsangehörigen (§ 9 Abs. 1 StAG).
Neu eingeführt wurden ausdrückliche gesetzliche Aus-
nahmebestimmungen für Ausländer, die wegen einer kör-
perlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder
Behinderung oder aus Altersgründen die sonst geforder-
ten Deutschkenntnisse nicht erfüllen können (§ 10 Abs. 6
StAG). Damit sollen in der Praxis immer wieder aufgetre-
tene Härtefälle, z. B. bei der Einbürgerung von Personen
mit einer Sprachbehinderung, in Zukunft möglichst ver-
mieden werden.

1.3.2 Einbürgerungstests und darauf 
vorbereitende Kurse

Neu eingeführt wurde mit § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7, Abs. 5
StAG als Voraussetzung für eine Anspruchseinbürgerung
der Nachweis über Kenntnisse der Rechts- und Gesell-
schaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutsch-
land. Diese Bestimmung orientiert sich an einer vergleich-
baren Regelung, die bereits in der Vergangenheit für die
Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach § 9 AufenthG
gegolten hat. Der Nachweis der zur Einbürgerung erfor-
derlichen staatsbürgerlichen Kenntnisse soll im Regelfall
durch einen erfolgreichen Einbürgerungstest erfolgen. Er
kann aber auch auf andere Weise, etwa durch deutsche
Schulbildung (z. B. Hauptschulabschluss) erfolgen. Zur
Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse sollen vorbe-
reitende Kurse eingeführt werden. Der Besuch dieser
Kurse ist für die Einbürgerung jedoch nicht verpflichtend.
Hinsichtlich der Prüfungs- und Nachweismodalitäten des
Einbürgerungstests sowie der Grundstruktur und der
Lerninhalte des Einbürgerungskurses wird das Bundes-
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ministerium des Innern ermächtigt, diese durch Rechts-
verordnung zu regeln. Vorgesehen ist die Einführung
eines bundeseinheitlichen Einbürgerungstestverfahrens.
Der Einbürgerungskurs soll auf den Themen des Orientie-
rungskurses im Rahmen der Integrationskurse basieren
(vgl. § 10 Abs. 7 StAG i. V. m. § 43 Abs. 3 AufenthG).
Um den Bundesländern ausreichend Zeit zur Einstellung
auf diese für die Einbürgerung neue Anforderung zu las-
sen, tritt diese Gesetzesänderung abweichend von den üb-
rigen Änderungen des Staatsangehörigkeitsgesetzes erst
zum 1. September 2008 in Kraft (Artikel 10 Abs. 4
Richtlinienumsetzungsgesetz).

1.3.3 Evaluierung der neuen Anforderungen 
für die Einbürgerung

Die Bundesregierung wird die Auswirkungen der präzi-
sierten Regelung zu den ausreichenden Deutschkenntnis-
sen und der neuen Voraussetzung zum Nachweis von
Kenntnissen der Rechts- und Gesellschaftsordnung in
Zusammenarbeit mit der Beauftragten für Migration,
Flüchtlinge und Integration sowie den das Staatsangehö-
rigkeitsgesetz ausführenden Länderbehörden und unter
Beteiligung der Verbände fünf Jahre nach Inkrafttreten
des Richtlinienumsetzungsgesetzes evaluieren.400 Dabei
soll insbesondere berücksichtigt werden, inwieweit die
bereits 2006/2007 evaluierten Integrationskurse dazu bei-
tragen, frühzeitig das bei der Einbürgerung geforderte
Niveau deutscher Sprachkenntnisse zu erreichen.

1.3.4 Berücksichtigung besonderer 
Integrationsleistungen

Beim Vorliegen besonderer Integrationsleistungen kann
im Wege des Ermessens der für die Anspruchseinbürge-
rung im Regelfall erforderliche rechtmäßige Dauerauf-
enthalt in Deutschland von acht auf sechs Jahren verkürzt
werden. Dies soll insbesondere beim Nachweis von deut-
schen Sprachkenntnissen der Fall sein, die das für die
Anspruchseinbürgerung geforderte Niveau (B1) überstei-
gen. Hiermit besteht die Möglichkeit, im Einbürgerungs-
recht flexibler als bisher positive Anreize für besondere
Integrationsbemühungen zu setzen und diese zu honorie-
ren.

1.3.5 Lebensunterhalt

Mit dem Richtlinienumsetzungsgesetz wird eine bislang
bei der Anspruchseinbürgerung (§ 10 StAG) bestehende
Privilegierung für Jugendliche unter 23 Jahren beim
Nachweis der Sicherung des Lebensunterhalts aus eigener
Kraft gestrichen. Diese Streichung wurde vonseiten eini-
ger Migrantenverbände z. T. scharf kritisiert, da damit die
Einbürgerung von Jugendlichen erschwert oder gar ver-

hindert werde. Diese Kritik geht aus Sicht der Beauftrag-
ten jedoch am Kern der Neuregelung vorbei. Ausge-
schlossen von der Einbürgerung werden damit nämlich
nur Jugendliche, die sich nicht um eine Ausbildung oder
Beschäftigung bemühen. Auch für Jugendliche unter
23 Jahren gilt künftig die allgemeine Ausnahmeregelung
in Bezug auf die erforderliche Sicherung des Lebensun-
terhaltes ohne Inanspruchnahme von Leistungen nach
dem SGB II oder SGB XII. Jugendliche unter 23 Jahren,
die Ausbildungsförderung (BAföG oder Berufsausbil-
dungsbeihilfe nach dem SGB III) erhalten, haben weiter-
hin einen Anspruch auf Einbürgerung. Einen Einbürge-
rungsanspruch haben auch diejenigen Jugendlichen, die
zwar Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII bezie-
hen, diesen Bezug aber wegen mangelnden Ausbildungs-
oder Arbeitsplatzangebots oder schwieriger beruflicher
Situation nicht zu vertreten haben. Von einem Vertreten-
müssen sollte dabei nach Einschätzung der Beauftragten
grundsätzlich erst dann ausgegangen werden, wenn die
Leistungen vom Leistungsträger, z. B. wegen der Weige-
rung, eine zumutbare Ausbildung oder Arbeit anzuneh-
men, gekürzt wurden (vgl. § 31 SGB II).

1.3.6 Hinnahme von Mehrstaatigkeit bei allen 
EU-Bürgern und Schweizern

Künftig können alle EU-Bürger sowie Schweizer unter
Hinnahme von Mehrstaatigkeit eingebürgert werden. Das
bislang bestehende Erfordernis bei EU-Bürgern, dass
Mehrstaatigkeit nur dann hingenommen werden kann,
wenn insoweit mit dem EU-Herkunftsland „Gegenseitig-
keit“ besteht, hatte rechtliche und praktische Probleme
bereitet. Spiegelbildlich zu dieser Regelung sind künftig
deutsche Staatsangehörige, die die Staatsangehörigkeit ei-
nes EU-Mitgliedstaates oder der Schweiz erwerben wol-
len, vom Erfordernis einer kostenpflichtigen Beibehal-
tungsgenehmigung befreit. Bei der Streichung des
Gegenseitigkeitserfordernisses handelt es sich daher auch
um einen Beitrag zum Bürokratieabbau.

1.3.7 Absenkung der Bagatellstrafgrenzen

Die bisherigen Grenzen für Bagatellstrafen, die einem
Einbürgerungsanspruch nicht entgegenstehen, sind als zu
hoch angesehen worden. Sie sind daher auf die Hälfte ge-
senkt worden (bei Geldstrafen von 180 Tagessätzen auf
90 Tagessätze und bei Freiheitsstrafen von sechs auf drei
Monate zur Bewährung). Zudem können mehrere Verur-
teilungen, die für sich genommen die Bagatellgrenze
nicht überschreiten, nun von den Einbürgerungsbehörden
zusammengerechnet werden, soweit nicht durch ein Straf-
gericht eine Gesamtstrafe gebildet wird. Wenn die Addi-
tion der einzelnen Verurteilungen die Bagatellgrenze
überschreitet, ist ein Einbürgerungsanspruch ausgeschlos-
sen. Nur bei einer geringfügigen Überschreitung der
Bagatellgrenze steht es dann im Ermessen der Einbürge-
rungsbehörde, gleichwohl eine Einbürgerung vorzuneh-
men.

400 Vgl. die Begründung des Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und
asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union, Bundesrats-
drucksache 224/07, zu Artikel 5 Nr. 7 zu § 10 Abs. 7 (S. 435).
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1.3.8 Datenübermittlung zur Durchführung 
des Optionsverfahrens nach dem 
Geburtsortsprinzip

Personen, die nach dem Geburtsortsprinzip die deutsche
Staatsangehörigkeit erhalten haben, müssen sich zwi-
schen dem 18. und dem 23. Lebensjahr entscheiden, ob
sie die deutsche Staatsangehörigkeit behalten wollen.
Hierzu müssen sie im Regelfall nachweisen, dass sie
ihre ausländische(n) Staatsangehörigkeit(en) aufge-
geben oder verloren haben, es sei denn, es liegt ein
Ausnahmegrund für die dauerhafte Hinnahme von
Mehrstaatigkeit vor. Aufgrund einer Übergangsregelung
(§ 40b StAG) ist mit ersten Fällen ab dem 1. Januar
2008 zu rechnen. Das Richtlinienumsetzungsgesetz hat
jetzt Durchführungsvorschriften geschaffen, die sicher-
stellen, dass die Meldebehörden rechtzeitig vor Eintritt
der Optionspflicht die örtlich zuständigen Staatsange-
hörigkeitsbehörden der Betroffenen informieren, damit
diese effektiv ihrer Verpflichtung nachkommen kön-
nen, die Betroffenen über ihre Rechte und einen mög-
lichen Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit zu
informieren (§ 34 Abs. 1 StAG). Hält sich der Options-
pflichtige im Ausland auf, so führt das Bundesver-
waltungsamt das Verfahren durch. Auch für den Fall
eines erneuten Zuzuges ins Inland trifft die gesetzliche
Regelung besondere Vorkehrungen (§ 34 Abs. 2 StAG).

1.3.9 Schaffung eines Registers 
staatsangehörigkeitsrechtlicher 
Entscheidungen beim 
Bundesverwaltungsamt

In der Vergangenheit war vom Bundesbeauftragten für
Datenschutz eine spezielle gesetzliche Grundlage für
die Speicherung staatsangehörigkeitsrechtlicher Ent-
scheidungen angemahnt worden.401 Das Richtlinienum-
setzungsgesetz hat nun in § 33 StAG eine gesetzliche
Grundlage für die Speicherung von Entscheidungen
zum Erwerb, Bestand und Verlust der deutschen Staats-
angehörigkeit geschaffen, die auch die Speicherung
von Entscheidungen erfasst, die nach dem 31. De-
zember 1960 getroffen worden sind. Zur zentralen
Registerbehörde bestimmt das Gesetz das Bundesver-
waltungsamt. Alle Staatsangehörigkeitsbehörden sind
verpflichtet, die relevanten personenbezogenen Daten
über staatsangehörigkeitsrechtliche Entscheidungen an
das Register zu übermitteln. Die Staatsangehörigkeits-
behörden werden zudem verpflichtet, den Meldebehör-
den oder Auslandsvertretungen mitzuteilen, wenn
jemand eingebürgert wurde oder die deutsche Staats-
angehörigkeit verloren hat. Damit soll sichergestellt
werden, dass z. B. Fehler bei der Erstellung von Wäh-
lerverzeichnissen oder der Ausstellung von Pässen
aufgrund eines zwischenzeitlich eingetretenen Ver-

lusts der deutschen Staatsangehörigkeit vermieden wer-
den.402

2. Entwicklungen im Aufenthaltsrecht
2.1 Anwendungsfragen im Berichtszeitraum
2.1.1 Sicherung des Lebensunterhalts bei 

Ausländern
Für die Erteilung eines Aufenthaltstitels, sei es einer Nie-
derlassungserlaubnis oder einer Aufenthaltserlaubnis im
Rahmen des Familiennachzugs oder bei der Verlängerung
einer Aufenthaltserlaubnis, ist gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1
AufenthG die Sicherung des Lebensunterhalts, wie er in
§ 2 Abs. 3 AufenthG definiert ist, regelmäßig eine allge-
meine Voraussetzung. Nach dieser Vorschrift ist von der
Sicherung des Lebensunterhalts auszugehen, wenn die
Ausländerin oder der Ausländer diesen einschließlich
ausreichenden Krankenversicherungsschutzes ohne Inan-
spruchnahme öffentlicher Mittel bestreiten kann. Dabei
blieben das Kindergeld und das Erziehungsgeld sowie öf-
fentliche Mittel, die auf Beitragsleistungen beruhen (wie
schon nach dem alten Ausländergesetz) außer Betracht.
Mit dem Richtlinienumsetzungsgesetz ist zudem klarge-
stellt worden, dass auch der Bezug des Kinderzuschlags
nach § 6a BKGG für die Sicherung des Lebensunterhalts
unschädlich ist (§ 2 Abs. 3 Satz 2 AufenthG).

Die Frage der Berechnung des Lebensunterhalts hat eine
ganz erhebliche integrationspolitische Bedeutung; in der
Rechtsanwendung liegen indes noch Probleme vor:

Vor Inkrafttreten des SGB II wurde das für die Erteilung
der Aufenthaltserlaubnis erforderliche Einkommen an-
hand der Regelsätze nach dem Bundessozialhilfegesetz
berechnet. Erforderlich war ein Einkommen, das Regel-
sätze, Wohn- und Heizkosten sowie fiktive pauschalierte
einmalige Beihilfen (z. B. Bekleidungsbeihilfen) über-
stieg.403 Mit Inkrafttreten des SGB II entfiel die Berück-
sichtigung dieser Pauschale, da die einmaligen Beihilfen
in pauschalierter Form nunmehr im Arbeitslosengeld II
enthalten sind.404 Die Absetzungsbeträge für Erwerbstä-
tige nach § 76 BSHG wurden nicht bei der Berechnung
des erforderlichen Einkommens berücksichtigt. Sie dien-
ten – wie heute die Absetzungs- und Erwerbstätigenfrei-
beträge nach §§ 11 und 30 SGB II – dazu, die Aufnahme
oder Beibehaltung auch einer nicht den Lebensunterhalt
sichernden Erwerbstätigkeit von Leistungsbeziehenden

401 Vgl. 16. Tätigkeitsbericht des Bundesbeauftragten für Datenschutz
1995 bis 1996, Abschnitt 5.7.

402 Bei der Öffentlichen Anhörung von Sachverständigen zum „EU-
Richtlinienumsetzungsgesetz“ im Innenausschuss des Bundestages
am 23. Mai 2007 (42. Sitzung), Protokoll Nr. 16/42, S. 60 f., wurde
vereinzelt kritisiert, dass die Schaffung eines zentralen Registers
nicht erforderlich sei und stattdessen eine fortlaufende Aktualisie-
rung des Personenstandsregisters gefordert. Es wurde die Befürch-
tung geäußert, dass das Register dazu dienen könnte, eine Rücknahme
der deutschen Staatsangehörigkeit möglicherweise noch Jahrzehnte
nach der Einbürgerung zu ermöglichen. Vgl. dagegen oben Kapi-
tel III.1.2.5 zu der Forderung des Bundesverfassungsgerichts, wo-
nach die Rücknahme einer Einbürgerung zeitnah zu erfolgen habe.

403 Vgl. OVG Berlin, Urteil vom 24. September 2002, Az.: 8 B 3.02,
InfAuslR 2003, S. 138f.

404 Vgl. VG Berlin, Urteil vom 23. September 2005, Az.: 25 A 329.02,
InfAuslR 2006, S. 21f.
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zu honorieren: Eine volle Anrechnung des erzielten Er-
werbseinkommens auf die Sozialleistung ließe aus indivi-
dueller Sicht des Sozialleistungsbeziehenden die Er-
werbstätigkeit unökonomisch erscheinen, da sie sich
nicht einkommenssteigernd auswirkt. Die Freibeträge des
SGB II sind bald nach dem Inkrafttreten des Gesetzes
deutlich erhöht worden, weil die ursprüngliche Anrech-
nungsmethode aufgrund der geringen Freibeträge zu we-
nig Anreize für die Aufnahme einer nicht vollständig den
Lebensunterhalt sichernden Beschäftigung bot.

Seit Inkrafttreten des SGB II hat sich hinsichtlich der Be-
rechnung des erforderlichen Lebensunterhalts eine unein-
heitliche Rechtsprechung entwickelt. Teilweise wird in
Übereinstimmung mit der alten Rechtsprechung und
Rechtspraxis ein Einkommen für ausreichend erachtet,
das Regelsätze und Unterkunftskosten abdeckt.405 Zum
Teil werden noch die Absetzungsbeträge nach § 11
SGB II berücksichtigt. Dies ist insofern sachgerecht, als
für einen eventuellen – ergänzenden – Anspruch auf Leis-
tungen nach dem SGB II das Nettoeinkommen entschei-
dend ist. Vom Bruttoeinkommen eines Antragstellers
müssen also ohnehin Werbungskosten, Steuern, Sozial-
versicherung etc. abgezogen werden.

Das OVG Berlin-Brandenburg hat dagegen im April
2007 für die Visumserteilung im Falle des Nachzugs ei-
nes minderjährigen Kindes eines Ausländers entschieden,
dass die in § 11 Abs. 2 SGB II genannten Freibeträge ein-
schließlich der Erwerbstätigenfreibeträge (§ 11 Abs. 2
Nr. 6 i. V. m. § 30 SGB II) vom erzielten Einkommen ab-
zuziehen sind.406 Der Unterschied zwischen den beiden
Berechnungsmodellen beträgt in einem Ein-Verdiener-
Haushalt mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von
1 200 Euro und mehr mindestens 280 Euro. Dieser Be-
trag muss je nach Wohnort zusätzlich erwirtschaftet wer-
den.

Durch diese Rechtsprechung wird der Ehegattennachzug
zu in Deutschland lebenden erwerbstätigen Ausländerin-
nen und Ausländern erheblich erschwert; diese Folge be-
tont das Gericht selbst. Besonders problematisch daran
ist, dass die Maßnahmen zur Optimierung der Hinzuver-
dienstmöglichkeiten für erwerbsfähige Hilfebedürftige
nach dem SGB II nicht bezwecken, nachteilige Auswir-
kungen im Bereich des Ausländerrechts herbeizuführen,
wie das VG Lüneburg zutreffend feststellt.407 Es ist zu
hoffen, dass sich bald eine einheitliche Spruch- und Ver-
waltungspraxis herausbilden wird, die das staatliche Inte-
resse an der Vermeidung der Zuwanderung in die Sozial-
systeme mit den grundrechtlich geschützten Belangen der
betroffenen Familien zu einem Ausgleich bringt und da-
rüber hinaus die erheblichen integrationspolitischen Im-

plikationen der Berechnungsart des Lebensunterhaltes
umfassend reflektiert.408

Die Auslegung des OVG Berlin-Brandenburg erschwert
auch jenseits des Familiennachzugs die Erteilung bzw.
Verlängerung von Aufenthaltstiteln in vielen Fällen. So
musste etwa das VG Lüneburg im Falle einer Friseurin,
die ihre Lehre abgeschlossen hatte und danach mit mini-
malen Unterbrechungen über Jahre hinweg in einem Be-
schäftigungsverhältnis gestanden hatte, klarstellen,409

dass deren Nettogehalt von 650 Euro auch nach Abzug
der monatlichen Mietkosten von 360 Euro ausreiche, um
den Lebensunterhalt nach § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AufenthG
zu sichern. Ihr sei eine Niederlassungserlaubnis zu ertei-
len.410 Dies zeigt, dass die Frage der Berechnung des
Lebensunterhalts nach § 5 Abs. 1 AufenthG eine ganz er-
hebliche integrationspolitische Bedeutung hat.

Auch beim Familiennachzug in den sogenannten Stief-
kinderfällen gibt es in der Praxis Schwierigkeiten. Da
Stiefvater bzw. Stiefmutter gegenüber den Kindern des
ausländischen Ehepartners nicht unterhaltspflichtig sind,
wird beim Kindernachzug in der Praxis eine Verpflich-
tungserklärung nach § 68 AufenthG verlangt. Bei der
Prüfung der Leistungsfähigkeit des Erklärenden werden
von manchen Ausländerbehörden die Pfändungsfreigren-
zen berücksichtigt, da auf Einkommen unterhalb dieser
Freigrenzen bei der Vollstreckung von Verpflichtungen
nach § 68 AufenthG regelmäßig nicht zurückgegriffen
werden könne. An die Beauftragte ist beispielsweise ein
Fall herangetragen worden, in dem der Stiefvater über
1 700 Euro netto verdient, keine eigenen Kinder hat und
trotzdem der Kindernachzug versagt wurde. Aus Sicht
der Beauftragten ist es aus familienpolitischen Gründen
unabdingbar, Ermessen auszuüben.411

2.1.2 Eigenständige Aufenthaltsverfestigung 
von ausländischen Kindern und 
Heranwachsenden mit einem 
Aufenthaltsrecht aus humanitären 
Gründen

Die aufenthaltsrechtliche Verfestigung von in Deutsch-
land aufgewachsenen Kindern durch die Erteilung einer
Niederlassungserlaubnis ist integrationspolitisch – nicht
zuletzt mit Blick auf deren erwünschte frühe Einbürge-
rung – von erheblicher Bedeutung. Wie im letzten Bericht
der Beauftragten412 angeführt, wurde mit dem Zuwande-

405 Vgl. OVG Niedersachsen, Beschluss vom 29. November 2006, Az.: 11
LB 127/06, weitgehend gleicher Auffassung Hessischer VGH, Be-
schluss vom 14. März 2006, Az.: 9 TG 512/06 sowie überzeugend un-
ter Rückgriff auf die Gesetzesmaterialien VG Lüneburg, Urteil vom
18. Januar 2007, Az.: 6 A 353/05, sowie zunächst VG Berlin, a. a. O.

406 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 25. April 2007, Az.: 12 B
16.07.

407 VG Lüneburg, Urteil vom 18. Januar 2007, Az.: 6 A 353/05.

408 Hierfür spricht, dass das OVG Berlin-Brandenburg wegen der grund-
sätzlichen Bedeutung der Rechtsfragen die Revision zum Bundesver-
waltungsgericht zugelassen hat.

409 VG Lüneburg, Urteil vom 18. Januar 2007, Az.: 6 A 353/05.
410 Das Innenministerium des Landes Niedersachsen änderte in Folge

dieser Rechtsprechung die Verwaltungsvorschrift zum Aufenthalts-
gesetz entsprechend, die bei der Berechnung die Freibeträge in Ab-
zug gebracht hatte.

411 Dies wäre beispielsweise möglich, indem man in diesen Fällen nicht
mehr strikt die Pfändungsfreigrenzen der Zivilprozessordnung zu Grun-
de legt, sondern der Behörde bei der Entscheidung über die Höhe des
notwendigen Einkommens ein Ermessen einräumte.

412 Vgl. 6. Lagebericht C III.2.1.1.3, S. 397.
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rungsgesetz in § 26 Abs. 4 Satz 4 AufenthG auch für Kin-
der bzw. Heranwachsende mit einem humanitären Auf-
enthaltsrecht die Möglichkeit geschaffen, wie ihre
ausländischen Klassenkameradinnen und -kameraden, die
im Wege des Familiennachzugs nach Deutschland gekom-
men waren, von den Verfestigungsregelungen des § 35 Auf-
enthG profitieren zu können. Bis dahin hatten allein Letz-
tere die Möglichkeit gehabt, durch die Erfüllung von ihrer
Lebenssituation angemessenen herabgestuften Vorausset-
zungen – also insbesondere ohne mindestens 60 Monate
Pflicht- oder freiwillige Beiträge zur Rentenversicherung
geleistet zu haben und die Sicherung des Lebensunter-
halts nachweisen zu müssen – ein eigenständiges unbe-
fristetes Aufenthaltsrecht zu erhalten.

In der Praxis zeigt sich nun zunehmend, dass die Kann-
Regelung in § 26 Abs. 4 Satz 4 AufenthG, die diese Ver-
festigungsmöglichkeit auch für Kinder und Heranwach-
sende mit einem humanitären Aufenthaltsrecht zugäng-
lich machen sollte, unterschiedlich ausgelegt wird. Die
Probleme entstehen nicht bei der Ausübung des Ermes-
sens, sondern bereits bei der Frage, ob die betroffenen
Kinder mit humanitärem Aufenthalt die Erteilungsvo-
raussetzungen des § 35 AufenthG erfüllen. Einige Aus-
länderbehörden gehen davon aus, dass auch in den Fällen
des humanitären Aufenthalts der tatsächliche fünfjährige
Besitz einer Aufenthaltserlaubnis Voraussetzung für die
Erteilung der Niederlassungserlaubnis sei. Die gesetz-
liche Erleichterung für die Kinder mit humanitärem
Aufenthalt bestünde dann allein darin, dass sie – wie
ihre Klassenkameradinnen und -kameraden, die im
Wege des Familiennachzugs nach Deutschland gekom-
men sind – eine Niederlassungserlaubnis erhalten kön-
nen, ohne die Voraussetzungen des § 9 Abs. 2 Satz 1
Nrn. 2 bis 9 AufenthG erfüllen zu müssen.

Diese Auslegung des Verweises in § 26 Abs. 4 Satz 4
AufenthG zur „entsprechenden“ Anwendung des § 35
AufenthG ist aus Sicht der Beauftragten zu eng. Sie führt
dazu, dass eintritt, was ausweislich der Gesetzesbegrün-
dung überwunden werden sollte: Die Kinder mit huma-
nitärem Aufenthalt können die erleichterte Aufenthalts-
verfestigung oftmals „nicht erreichen“. Aus Sicht der
Beauftragten beinhaltet der Verweis in § 26 Abs. 4 Satz. 4
AufenthG auf § 35 AufenthG zweierlei. Die betroffenen
Personen mit humanitärem Aufenthaltstitel müssen

– nicht die Voraussetzungen des § 9 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 2
bis 9 AufenthG erfüllen, um eine Niederlassungs-
erlaubnis erhalten zu können und

– nicht sieben Jahre, sondern nur fünf Jahre eine Aufent-
haltserlaubnis „besitzen“. Aufgrund der besonderen
Situation während des humanitären Aufenthalts, wäh-
rend dessen die Betroffenen regelmäßig weder die
Länge des Asylverfahrens noch den Zeitpunkt der Er-
teilung einer Aufenthaltserlaubnis beeinflussen kön-
nen, ist der Verweis ferner so zu verstehen, dass auch
die Anrechnungsregelungen aus § 26 Abs. 4 Satz 3
AufenthG auf § 35 AufenthG „entsprechend“ zu über-
tragen sind: D. h., es reichen fünf Jahre des nach den

Regelungen des § 26 Abs. 4 Satz 3 „errechneten Auf-
enthalts“ aus, um eine Niederlassungserlaubnis nach §
26 Abs. 4 Satz 4 AufenthG in entsprechender Anwen-
dung des § 35 AufenthG erhalten zu können.413

Die Beauftragte wird die Entwicklung der Rechtspraxis in
diesem Punkt weiter verfolgen und auf eine sachgerechte
Auslegung hinwirken.

2.1.3 Kettenduldungen

Der Gesetzgeber hat für Opfer von nichtstaatlicher oder
geschlechtsspezifischer Verfolgung (vgl. §§ 60 Abs. 1
i. V. m. 25 Abs. 2 AufenthG; Ist-Regelung) sowie für
Ausländerinnen und Ausländer, für die andere zwingende
rechtliche Abschiebungshindernisse nach § 60 Abs. 2, 3, 5
und 7 AufenthG festgestellt worden sind (vgl. § 25 Abs. 3
AufenthG; Soll-Regelung), die Kettenduldungen weitge-
hend abgeschafft.414 Für die übrigen geduldeten Personen
ist das Ziel des Zuwanderungsgesetzes, Kettenduldungen
in erheblichem Umfang zu reduzieren, dagegen nicht er-
reicht worden. Mit der durch das Richtlinienumsetzungs-
gesetz geschaffenen Bleiberechtsregelung ist jedenfalls
für langjährig Geduldete eine Bleibeperspektive eröffnet
worden (vgl. hierzu unten III.2.2.7).

Eine Sonderrolle in der Diskussion nehmen die sogenann-
ten Verwurzelungsfälle ein, worunter insbesondere Kin-
der ohne Aufenthaltstitel gezählt werden, die in Deutsch-
land aufgewachsen, hier zur Schule gegangen und gut
integriert sind. Die Verwurzelungsproblematik wird
rechtlich sowohl im Zusammenhang mit § 25 Abs. 5 Auf-
enthG sowie bei Ausweisungen diskutiert. Einige Ge-
richte sehen für diese Fälle die Möglichkeit, Ansprüche
auf Aufenthaltserlaubnisse aus § 25 Abs. 5 AufenthG
i. V. m. Artikel 8 Europäische Menschenrechtskonven-
tion (Achtung des Privat- und Familienlebens) abzulei-

413 Dass nur mit dieser Auslegung das Ziel der Regelung, die Gleichbe-
handlung, erreicht wird, veranschaulicht folgendes Beispiel: Reist
ein Kind im Alter von 14 Jahren in das Bundesgebiet aus familiären
Gründen ein, erhält es umgehend eine Aufenthaltserlaubnis nach Ab-
schnitt 6 des Aufenthaltsgesetzes und kann – insbesondere bei ent-
sprechendem Schulabschluss – nach § 35 Abs. 1 Satz 2 AufenthG im
Alter von 19 Jahren eigenständig eine Niederlassungserlaubnis erhal-
ten. Reiste hingegen die oder der gleichaltrige Klassenkamerad/in
zum gleichen Zeitpunkt wie es als Asylsuchende/r in das Bundesge-
biet ein und stellt umgehend einen Asylantrag, der z. B. erst nach vier
Jahren positiv beschieden wird bzw. in einen humanitären Aufenthalt
nach Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes mündet, müsste diese/r im
Falle der engen Auslegung bei gleichem Schulerfolg bis zu seinem
23. Geburtstag warten, bis die Erteilung der Niederlassungserlaubnis
nach § 35 AufenthG in Betracht käme. Letztendlich würde die enge
Auslegung der Regelung nur in den Fällen eine Verbesserung brin-
gen, in denen die Asylverfahren der Familien in einer Zeit abge-
schlossen werden, in der die Kinder noch klein sind. Insbesondere die
Vergünstigung aus § 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 2. Alternative AufenthG im
Falle einer begonnenen Ausbildung wäre dann für viele in höherem
Alter eingereiste Kinder mit humanitärem Aufenthalt regelmäßig nicht
zugänglich. Auch die Regelung in § 35 Abs. 1 Satz 1 AufenthG stände
nur den Kindern mit humanitärem Aufenthalt offen, deren Asylver-
fahren vor Vollendung des elften Lebensjahres abgeschlossen wurde.
Solche Einschränkungen des Anwendungsbereichs waren nicht ge-
wollt und wären integrationspolitisch fragwürdig.

414 Vgl. hierzu den 6. Lagebericht unter C III.2.1.2.4.2, S. 399.
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ten.415 Das Bundesverwaltungsgericht hat bisher keine Klä-
rung des Anwendungsbereiches des § 25 Abs. 5 AufenthG
und des Artikel 8 EMRK herbeigeführt, da sich die dort
anhängigen Verfahren bisher vor einer Entscheidung erle-
digt haben.

Im Anhang befindet sich Tabelle 17, aus der die Anzahl
der Personen, die im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis
nach § 25 Abs. 1 bis 5 AufenthG sind, entnommen wer-
den kann.

2.1.4 Ausweisungen

Das Bundesverfassungsgericht hat im Berichtszeitraum
mehrere wichtige Entscheidungen zu Ausweisungen in
Verwurzelungsfällen erlassen. So hat das Gericht ent-
schieden, dass unter Berufung auf die freie Entfaltung der
Persönlichkeit (Artikel 2 GG) in Verbindung mit dem
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eine Ausnahme von
der Regelausweisung begründet werden kann.416 Das Ver-
waltungsgericht hat festgehalten, dass das Gewicht des
über 25 Jahre andauernden Aufenthalts des Betroffenen
in Deutschland, seine Integration in die deutsche Gesell-
schaft (auch soweit sie keinen familiären Bezug hat) und
das Fehlen tatsächlicher Bindungen an den Staat seiner
Staatsangehörigkeit nicht verkannt werden dürfe.

Weiter hat das Bundesverfassungsgericht erneut mehr-
fach zur Bedeutung von Artikel 19 Abs. 4 GG (Rechtsan-
spruch auf effektiven Rechtsschutz) für eine für sofort
vollziehbar erklärte Ausweisungsverfügung entschie-
den.417 Artikel 19 Abs. 4 GG führe dazu, dass der Schutz
des Betroffenen vor einer Ausweisung umso stärker sein
müsse, je schwerwiegender die auferlegte Belastung sei
und je mehr die Maßnahme der Verwaltung Unabänderli-
ches bewirke. Konkret müsse bei der Begründung des be-
sonderen Interesses an der sofortigen Vollziehung der
Ausweisung dargelegt werden, dass die mit der Auswei-
sung bekämpfte Gefahr sich bereits vor Abschluss des
Hauptsacheverfahrens realisieren werde.

2.2 Richtlinienumsetzungsgesetz

Am 14. Juni 2007 hat der Bundestag mit dem Gesetz zur
Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien
der Europäischen Union (Richtlinienumsetzungsgesetz)
zahlreiche Änderungen des Aufenthaltsgesetzes und an-
derer Vorschriften beschlossen. Nach der Zustimmung
des Bundesrates und der Ausfertigung durch den Bundes-
präsidenten ist es am 28. August 2007 in Kraft ge-
treten.418 Wie das Zuwanderungsgesetz sieht auch das
Richtlinienumsetzungsgesetz Änderungen in zahlreichen
ausländerrechtlichen Gesetzen und Verordnungen vor

(u. a. Aufenthalts-, Freizügigkeits-, Asylverfahrens-,
AZR-, und Asylbewerberleistungsgesetz sowie Aufent-
halts-, und Beschäftigungsverfahrensverordnung).

Die Europäische Union hat im Zeitraum von November
2002 bis Dezember 2005 elf Richtlinien aus dem Bereich
des Ausländer- und Asylrechts erlassen. Soweit diese
Richtlinien die Harmonisierung der Bedingungen für die
Zulassung und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen
betreffen, waren Änderungen insbesondere im Aufent-
haltsgesetz und auch in anderen Rechtsbereichen notwen-
dig. Zu nennen sind hierzu insbesondere:

– Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November
2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig auf-
enthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (Dauer-
aufenthalt-Richtlinie)

– Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September
2003 betreffend das Recht auf Familienzusammenfüh-
rung (Familiennachzugsrichtlinie)

– Richtlinie 2004/1 14/EG des Rates vom 13. Dezember
2004 über die Bedingungen für die Zulassung von
Drittstaatsangehörigen zwecks Absolvierung eines
Studiums oder Teilnahme an einem Schüleraustausch,
einer unbezahlten Ausbildungsmaßnahme oder einem
Freiwilligendienst (Studentenrichtlinie)

– Richtlinie 2005/71/EG des Rates vom 12. Oktober
2005 über ein besonderes Zulassungsverfahren für
Drittstaatsangehörige zum Zwecke der wissenschaftli-
chen Forschung (Forscherrichtlinie).

Weitere Änderungen des Aufenthaltsgesetzes und der
Beschäftigungsverfahrensverordnung dienen der Umset-
zung der 

– Richtlinie 2004/81/EG vom 29. April 2004 über die
Erteilung von Aufenthaltstiteln für Drittstaatsangehö-
rige, die Opfer des Menschenhandels sind oder denen
Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet wurde
und die mit den zuständigen Behörden kooperieren
(Opferschutzrichtlinie).

Über die Umsetzung der Richtlinien hinaus haben zahl-
reiche integrationspolitische Maßnahmen Eingang in das
Aufenthaltsgesetz gefunden. Zudem wurde mit einigen
sicherheitsrelevanten Neuregelungen auf die versuchten
„Kofferbombenanschläge“ vom Juli 2006 reagiert.
Schließlich beruhen einige Änderungen des Aufenthalts-
gesetzes auf dem Bericht des Bundesministeriums des In-
nern zur Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes vom
Juli 2006419 sowie dem bereits angesprochenen Wunsch
nach einer gesetzlichen Bleiberechtsrechtsregelung für
Geduldete.

2.2.1 Daueraufenthalt-Richtlinie

Der Europäische Rat hat bereits Mitte Oktober 1999 in
Tampere erklärt, dass die Rechtsstellung von Drittstaats-

415 Vgl. nur VG Stuttgart, Urteil vom 22. Juni 2006, Az.: 12 K 3574/05.
Zu den Voraussetzungen eines Aufenthaltstitels nach § 25 Abs. 5
Satz 1 i. V. m. Artikel 8 EMRK vgl. Bergmann, Jan: Aufenthaltser-
laubsnis auf Grund von „Verwurzelung“, in ZAR 2007, S. 128 ff.

416 BverfG, Beschluss vom 10. August 2007, Az.: 2 BvR 535/06.
417 BverfG, Beschluss vom 10. Mai 2007, Az.: 2 BvR 304/07 m. w. N.
418 BGBl. I, S. 1970.

419 Vgl. hierzu Cernota, Dennis: Der Evaluationsbericht zum Zuwande-
rungsgesetz, in: ZAR 2006, S. 388 ff.
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angehörigen an diejenige der Staatsangehörigen der Mit-
gliedstaaten angenähert werde sollte. Einer Person, die
sich während eines noch zu bestimmenden Zeitraums in
einem Mitgliedstaat rechtmäßig aufgehalten hat und ei-
nen langfristigen Aufenthaltstitel besitzt, sollte in diesem
Mitgliedstaat eine Reihe von Rechten gewährt werden,
die denjenigen der Unionsbürger so nahe wie möglich
sein sollten. Im Anschluss hieran ist Ende November
2003 die für Drittstaatsangehörige geltende Daueraufent-
halt-Richtlinie erlassen worden, die die Schaffung eines
gemeinschaftlichen EU-Daueraufenthaltsrechts nach
fünfjährigem rechtmäßigem Aufenthalt in einem Mit-
gliedstaat der EU vorsieht (Artikel 4 Abs. 1). Zudem er-
fasst sie das Recht auf Weiterwanderung in einen anderen
Mitgliedstaat (Artikel 14) und verlangt eine weitgehende
Gleichstellung von Drittstaatsangehörigen mit eigenen
Staatsangehörigen, z. B. beim Arbeitsmarktzugang und
bei sozialen Leistungen (Artikel 1 1).420

Insbesondere durch die §§ 9a bis 9c und 38a AufenthG
werden die Vorgaben der Daueraufenthalt-Richtlinie in
das nationale Recht umgesetzt. Die Richtlinie knüpft an
die Entstehung eines Daueraufenthaltsrechts zum Teil an-
dere Voraussetzungen als das Aufenthaltsgesetz an die
Erteilung einer Niederlassungserlaubnis. Auch im Hin-
blick auf die in Artikel 8 Abs. 2 der Richtlinie geregelten
Rechtsfolgen war es daher notwendig, einen neuen Auf-
enthaltstitel „Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG“ und ei-
nen neuen Erteilungstatbestand (§ 9a Abs. 2 AufenthG) in
das Aufenthaltsgesetz aufzunehmen. Gemäß § 9a Abs. 1
Satz 3 AufenthG ist die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-
EG der Niederlassungserlaubnis aber gleichgestellt, so-
weit das Aufenthaltsgesetz nichts anderes regelt. Das
Recht auf Weiterwanderung in einen anderen Mitglied-
staat ist die entscheidende Vergünstigung der „Erlaubnis
zum Daueraufenthalt-EG“ im Vergleich zur nationalen
Niederlassungserlaubnis. Zur Umsetzung dieser Mobili-
tätsregelung sieht § 38a AufenthG vor, dass einem Aus-
länder oder einer Ausländerin, der/die in einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Union die Rechtsstellung
eines langfristig Aufenthaltsberechtigten innehat, eine
Aufenthaltserlaubnis zu erteilen ist, wenn er sich länger
als drei Monate im Bundesgebiet aufhalten will. Für den
Arbeitsmarktzugang bleibt es in diesem Fall aber bei der
Vorrangprüfung und der Prüfung der Arbeitsbedingungen
nach § 39 AufenthG.

Nach Artikel 13 Satz 1 der Daueraufenthalt-Richtlinie kön-
nen die Mitgliedstaaten für die Erteilung dauerhafter oder
unbefristeter Aufenthaltstitel günstigere Voraussetzun-
gen als in der Richtlinie vorgesehen einräumen. Hierunter
fallen zahlreiche die Niederlassungserlaubnis betreffende
Vorschriften, die durch das Richtlinienumsetzungsgesetz
nicht geändert wurden (u. a. §§ 19, 21 Abs. 4 AufenthG).
Der Gesetzgeber sah hinsichtlich der Regelungen zur
Ausweisung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten
nach Artikel 12 der Richtlinie keinen Umsetzungsbedarf,
da das gestufte Ausweisungssystem der §§ 53 ff. AufenthG
diese Regelungen bereits angemessen widerspiegele.

2.2.2 Familiennachzugsrichtlinie und Ehe-
gattennachzug im Aufenthaltsgesetz

2.2.2.1 Daten
Im Berichtszeitraum ist der Ehegattennachzug sowohl zu
deutschen wie zu ausländischen Ehegattinnen und -gatten
zurückgegangen. So sind im Jahr 2004 noch insgesamt
51 552 ausländische Ehegattinnen und -gatten nach
Deutschland nachgezogen, im Jahr 2005 reduzierte sich
die Zahl auf 40 933; im folgenden Jahr waren es noch
39 585. Der Ehegattennachzug zu Deutschen ist in erheb-
lich stärkerem Maße zurückgegangen als der Ehegatten-
nachzug zu Ausländerinnen und Ausländern.421

Im Jahre 2006 sind die meisten Visa zur Ehegattenzusam-
menführung an türkische Staatsangehörige erteilt worden,
gefolgt von Staatsangehörigen der Russischen Födera-
tion, Thailand, Marokko und Serbien insbesondere aus
dem Kosovo. Eine ähnliche Reihenfolge bestand auch in
den Jahren 2004 und 2005.422

2.2.2.2 Familiennachzugsrichtlinie
Ziel der Familiennachzugsrichtlinie ist die Harmonisie-
rung der Voraussetzungen für die Erteilung, Versagung
oder Entziehung eines Aufenthaltstitels zum Zwecke der
Familienzusammenführung zu Drittstaatsangehörigen,
die sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
der Europäischen Union aufhalten. Die Richtlinie bein-
haltet, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen, das
Recht auf Nachzug von Ehegatten, minderjährigen Kin-
dern und ggf. weiteren Familienangehörigen.

Bereits das Zuwanderungsgesetz hatte die Vorgaben der
Richtlinie weitgehend berücksichtigt. Es bestand daher
eher geringfügiger Umsetzungsbedarf. So ist die Min-
destdauer für den Besitz eines Aufenthaltstitels beim An-
spruch auf Ehegattennachzug zu Ausländerinnen und
Ausländern von fünf auf zwei Jahre herabgesetzt worden
(§ 30 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe d AufenthG). Eine erhebli-
che Verbesserung stellt auch das in der Richtlinie vorge-
sehene Nachzugsrecht für die personensorgeberechtigten
Elternteile eines minderjährigen unbegleiteten Flücht-
lings dar, umgesetzt durch § 36 Abs. 1 AufenthG.

Gesetzlich geregelt ist nunmehr auch, dass beim Nachzug
zu anerkannten Flüchtlingen nach der Genfer Flüchtlings-
konvention unter bestimmten Voraussetzungen – der An-
trag muss innerhalb von drei Monaten nach unanfechtbarer
Anerkennung als Flüchtling gestellt werden und die Her-
stellung der familiären Lebensgemeinschaft in einem Staat,
zu dem die Ausländerin oder der Ausländer eine beson-
dere Bindung hat, darf nicht möglich sein – zwingend auf
den Nachweis der Sicherung des Lebensunterhalts zu ver-
zichten ist (vgl. § 29 Abs. 2 Satz 2 und 3 AufenthG).

420 Vgl. hierzu den 6. Lagebericht unter C III.3.3.4, S. 448.

421 Vgl. Tabelle 11 im Anhang.
422 Im Anhang findet sich zudem Tabelle 12, die die 15 Herkunftsländer

mit der höchsten Zahl an Visaerteilungen zur Ehegattenzusammen-
führung ausweist. Schließlich findet sich in den Tabelle 16 eine Zu-
sammenstellung aller erteilten Aufenthaltstitel aus familiären Grün-
den für das Jahr 2006 getrennt nach Geschlecht, Herkunftsland und
Ermächtigungsgrundlage.
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Ausdrücklich geregelt ist schließlich auch, dass ein Ehe-
gatten- oder Familiennachzug nicht zugelassen wird,
wenn feststeht, dass die Ehe (oder das Verwandtschafts-
verhältnis) ausschließlich zu dem Zweck geschlossen
oder begründet wurde, der oder dem Nachziehenden die
Einreise nach und den Aufenthalt in Deutschland zu er-
möglichen (§ 27 Abs. 1a Nr. 1 AufenthG). Gleiches gilt,
wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme begrün-
den, dass einer der Ehegatten zur Eingehung der Ehe ge-
zwungen wurde (§ 27 Abs. 1a Nr. 2 AufenthG). Einige
Verbände sehen in der Regelung einen Generalverdacht
gegen alle binationalen und ausländischen Ehen. Tatsäch-
lich gibt die Neuregelung den bisher schon in der Recht-
sprechung und der Verwaltungspraxis zugrunde gelegten
Begriff der aufenthaltsrechtlich schutzwürdigen eheli-
chen Lebensgemeinschaft wieder. Nach dem Wortlaut der
Neuregelung, der dem des Artikel 16 Abs. 2 der Famili-
ennachzugsrichtlinie entspricht, muss das Bestehen einer
Scheinehe feststehen.423

2.2.2.3 Nachzugsalter auf 18 Jahre gesetzlich 
festgelegt

Diskussionen hat die Regelung ausgelöst, wonach beim
Ehegattennachzug zu in Deutschland lebenden Auslän-
derinnen und Ausländern – aber ebenso beim Ehegatten-
nachzug zu Deutschen – für beide Ehegatten grundsätz-
lich ein Mindestalter von 18 Jahren gilt (§ 30 Abs. 1 Nr. 1
AufenthG).424 Damit soll insbesondere der Nachzug sehr
junger Frauen und Mädchen, die zwangsverheiratet wer-
den sollen, verhindert werden. Zahlenmäßig handelt es
sich bei den unter 18-Jährigen um eine relativ kleine
Gruppe, die aber zum Schutz von Frauenrechten gleich-
wohl bedeutsam ist. So sind im Rahmen des Ehegatten-
nachzuges vom 1. Januar 2006 bis 30. April 2006 von
8 325 Nachziehenden nur 109 unter 18 Jahren gewesen
(hiervon waren 100 weiblich); von diesen stammten wie-
derum 53 aus der Türkei (52 weiblich). Im Hinblick auf
diese Zahlen ist davon auszugehen, dass es wegen der
Festsetzung des Mindestalters auf 18 Jahre nicht zu einem
erheblichen Rückgang des Ehegattennachzugs kommen
wird. Anders hätte dies ausgesehen, wenn die zunächst
avisierte Altersgrenze von 21 Jahren Gesetz geworden
wäre, da im o. g. Zeitraum 731 Ehegattinnen und -gatten
zwischen 18 und 21 Jahren nach Deutschland nachgezo-
gen sind. Zusammen mit den unter 18-Jährigen hätten in
dem o. g. Zeitraum also etwa 10 Prozent keine Aufent-
haltserlaubnis bekommen. Bei türkischen Staatsangehöri-
gen hätte der Anteil sogar bei 20 Prozent gelegen. Die
Beauftragte hatte sich bereits kurz nach ihrer Amtsüber-
nahme für die Festsetzung des Mindestalters auf 18 Jahre
ausgesprochen, da dies der uneingeschränkten Eheschlie-
ßungsfreiheit nach deutschem Recht entspricht, und au-

ßerdem im Gesetz eine spezielle Härtefallregelung für die
Ausnahmefälle des niedrigeren Lebensalters enthalten ist
(§ 30 Abs. 2 Satz 1 AufenthG).

2.2.2.4 Nachweis einfacher Sprachkenntnisse 
vor der Einreise

Beim Ehegattennachzug zu Ausländerinnen bzw. Auslän-
dern und zu Deutschen müssen nunmehr grundsätzlich
einfache mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse
entsprechend dem Niveau A 1 des Gemeinsamen Europäi-
schen Referenzrahmens des Europarats vor der Einreise
nachgewiesen werden (§ 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AufenthG).
Ziel der Regelung ist es, den nachziehenden Frauen die
Integration in Deutschland zu erleichtern und Zwangsver-
heiratungen zu verhindern. Soweit diese Sprachfähigkeit
im Einzelfall nicht offenkundig vorliegt, wird der Sprach-
nachweis im Visumverfahren grundsätzlich durch das
Sprachprüfungszertifikat der Stufe „Start Deutsch 1“ des
Goethe-Instituts oder seiner Lizenznehmer geführt. In
Ausnahmefällen kann der Nachweis auch in Form eines
anderen gleichwertigen Sprachzeugnisses erfolgen. In
Herkunftsstaaten ohne jegliches Prüfungsangebot des
Goethe-Instituts bzw. seiner Lizenznehmer stellt die Aus-
landsvertretung die Sprachkenntnisse im Rahmen der per-
sönlichen Vorsprache entsprechend diesem Sprachprü-
fungsstandard jeweils individuell fest. Dieses Verfahren
wird durch das Auswärtige Amt gegenüber den Auslands-
vertretungen im Erlasswege (Visumhandbuch) fest-
gelegt. Nachziehende, bei denen ein erkennbar geringer
Integrationsbedarf (vgl. zur Definition des Integrations-
bedarfs § 4 der Integrationskursverordnung) besteht, sind
vom Nachweis von Sprachkenntnissen befreit. Dies kann
z. B. bei Personen der Fall sein, die einen Hoch- oder
Fachhochschulabschluss besitzen. Eine Ausnahme gilt
weiterhin für Ehegattinnen und -gatten anerkannter
Flüchtlinge. Ehegattinnen und -gatten von Staatsangehö-
rigen, die nach § 41 AufenthV visumsfrei einreisen dür-
fen, sind ebenfalls vom Sprachnachweis ausgenom-
men.425 Dasselbe gilt für behinderte und kranke
Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung bzw. Krank-
heit am Erlernen des Deutschen gehindert sind.

Im Gesetzgebungsverfahren wurde von verschiedenen
Seiten sowohl die europa- wie die verfassungsrechtliche
Zulässigkeit einer solchen Regelung kontrovers disku-
tiert.426 Für die einfachen Sprachkenntnisse vor Einreise
gibt es einen Anknüpfungspunkt in der Familiennach-
zugsrichtlinie. Artikel 7 Abs. 2 ermöglicht es den Mitglied-
staaten, von den nachziehenden Familienangehörigen zu
verlangen, dass sie Integrationsmaßnahmen nachkommen.

423 Zur schwierigen Abgrenzung von Scheinehe und „echter“ Ehe und
zur z. T. problematischen Praxis der Scheinehenprüfung vgl. ausführ-
lich den 6. Lagebericht C III.1.2.1.4, S. 365.

424 Zur verfassungsrechtlichen Vereinbarkeit mit Artikel 6 GG vgl. nur
Kingreen, Thorsten: Verfassungsfragen des Ehegatten- und Familien-
nachzugs im Aufenthaltsrecht, in: ZAR 2007, S. 13 ff. Die europa-
rechtliche Zulässigkeit ergibt sich aus Artikel 4 Abs. 5 der Familien-
nachzugsrichtlinie.

425 In § 41 Abs. 1 AufenthVO werden Australien, Israel, Japan, Kanada,
die Republik Korea, Neuseeland und die Vereinigten Staaten von
Amerika genannt.

426 Eine Vereinbarkeit mit Artikel 6 GG bejaht Hillgruber, Christian:
Mindestalter und sprachliche Integrationsvorleistung – verfassungs-
mäßige Voraussetzungen des Ehegattennachzugs?, in: ZAR 2006,
S. 305 ff. Ausführlich hierzu in seinem im Auftrag des Bundesminis-
teriums des Innern erstellten (nicht veröffentlichten) Gutachten zu
diesem Thema. Die Gegenansicht vertritt zum Beispiel Michael Grote
in seinem (ebenfalls nicht veröffentlichten) Gegengutachten für den
Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages, 2006.
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Strittig war, ob der Nachweis einfacher Sprachkenntnisse
vor der Einreise hiervon umfasst ist. Das Erlernen erster
Sprachkenntnisse bereits im Heimatland ist ein wichtiger
Beitrag zur raschen Integration in Deutschland. Inwieweit
problematische Härtefälle entstehen, die nicht bereits
über das geltende Recht gelöst werden können, muss ge-
nau beobachtet werden.

Insbesondere von türkischen Migrantenverbänden wurde
die Regelung, wonach bei Ehepartnerinnen und -partnern
von in Deutschland lebenden Ausländerinnen und Aus-
ländern, die schon nach bisher geltendem Recht visums-
frei einreisen können, vom Nachweis von einfachen
Sprachkenntnissen abgesehen wird, als Verstoß gegen
den Gleichheitsgrundsatz und als „türkenfeindlich“ be-
zeichnet.

Deutschland ist innerhalb der Europäischen Union nicht
das einzige Land, das den Erwerb von Sprachkenntnissen
bereits vor der Einreise verlangt. In den Niederlanden ist
bereits seit einigen Jahren ein Test vor der Einreise vorge-
sehen, der Kenntnisse der Sprache und Landeskunde um-
fasst. Der Test ist nicht nur beim Ehegattennachzug zu
absolvieren, sondern grundsätzlich von allen Auslände-
rinnen und Ausländern zwischen 16 und 65 Jahren, die
beabsichtigen, mit einem Visum für längerfristige Auf-
enthalte einzureisen. In Dänemark427 wurde ein Gesetz
verabschiedet, demzufolge ein Sprachtest nach dem nie-
derländischen Modell eingeführt werden soll. Auch in
Frankreich wurde im Herbst 2007 eine neue gesetzliche
Regelung zum Spracherwerb vor der Einreise eingeführt.
Für den Fall, dass zunächst keine einfachen Sprachkennt-
nisse vorhanden sind, werden Visumantragsteller/-innen
verpflichtet, einen Sprachkurs zu besuchen. Für die
Visumerteilung ist dann der Nachweis des höchstens zwei
Monate dauernden Kursbesuchs notwendig aber auch
ausreichend. Der Sprachkurs wird vom französischen
Staat angeboten und bezahlt.

2.2.3 Forscherrichtlinie

Die Forscherrichtlinie hat das Ziel, durch die Erleichte-
rung der Einreise und des Aufenthalts sowie der Mobilität
von Forscherinnen und Forschern die Attraktivität der
Europäischen Gemeinschaft für diese Personen zu stei-
gern und die Position der EU als internationalem For-
schungsstandort zu stärken. Erhalten Forschende über die
Forscherrichtlinie einen Aufenthaltstitel, bedarf es keiner
Zustimmung zur Beschäftigung mehr. Zur Umsetzung der
Forscherrichtlinie war die Schaffung eines eigenständi-
gen Aufenthaltsrechts für Forscher/-innen notwendig
(§ 20 AufenthG). Ein Aufenthaltstitel nach dieser Vor-
schrift setzt zunächst den Abschluss einer Aufnahmever-
einbarung zur Durchführung eines Forschungsvorhabens
mit einer Forschungseinrichtung voraus. Die Aufnahme-
vereinbarung umfasst Angaben zum wesentlichen Inhalt
des Rechtsverhältnisses, insbesondere zum Umfang der
Tätigkeit der Ausländerin bzw. des Ausländers, zum Ge-

halt, zum Urlaub, zur Arbeitszeit und zur Versicherung.
Weiter muss die Forschungseinrichtung, mit der Aufnah-
mevereinbarungen geschlossen werden, für den Ab-
schluss von Aufnahmevereinbarungen anerkannt wer-
den. Das in Artikel 5 der Forscherrichtlinie hierfür
vorgesehene Zulassungsverfahren findet sich in §§ 38a ff.
AufenthV. Voraussetzung ist, dass die Forschungseinrich-
tung im Inland Forschung betreibt und hinreichend leis-
tungsfähig ist, um die Verpflichtungen aus der Aufnah-
mevereinbarung zu erfüllen. Der Antrag auf
Anerkennung ist schriftlich beim Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge zu stellen. Die Anerkennung wird re-
gelmäßig auf fünf Jahre befristet. Weiter muss sich die
Forschungseinrichtung schriftlich zur Übernahme der Le-
benshaltungskosten der oder des Forschenden während
eines etwaigen unerlaubten Aufenthalts in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union sowie der Kosten für
eine etwaige Abschiebung verpflichten, soweit die For-
schungseinrichtung nicht überwiegend aus öffentlichen
Mitteln finanziert wird.428

Parallel zu § 20 AufenthG besteht weiterhin die Möglich-
keit, dass Forschende eine Aufenthaltserlaubnis nach § 18
AufenthG i. V. m. § 5 oder § 27 Nr. 2 Beschäftigungsver-
ordnung (BeschV) erhalten. Im Falle des § 5 BeschV ist
für die Erteilung eines Aufenthaltstitels an bestimmte
Personengruppen aus den Bereichen Wissenschaft, For-
schung und Entwicklung keine Zustimmung der Bun-
desagentur für Arbeit notwendig.

Beide Regelungen betreffen eine ähnliche, aber nicht die
gleiche Zielgruppe. So scheint der Anwendungsbereich
von § 20 AufenthG in Verbindung mit § 38a AufenthV
weiter als der von § 5 BeschV zu sein. Nach § 38a Abs. 1
AufenthV ist eine Anerkennung sowohl privater als auch
öffentlicher Forschungseinrichtungen nach dem o. g. Zu-
lassungsverfahren möglich, weshalb auch Forschende in
privatwirtschaftlichen Unternehmen von der Regelung er-
fasst werden.

Aus Sicht der Beauftragten ist die wichtigste Neuerung die
Mobilitätsregelung des Artikel 13 der Richtlinie (vgl. § 20
Abs. 5 AufenthG). Diese billigt Forschenden zu, unter den
in Artikel 13 der Richtlinie festgelegten Bedingungen ei-
nen Teil der Forschungstätigkeit in einem anderen Mit-
gliedstaat durchzuführen. Der erwünschte Erfolg der Neu-
regelungen dürfte nicht zuletzt davon abhängig sein, wie
nutzerfreundlich die vom Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge zu erstellenden Vordrucke, Eingabemasken
etc. für das Zulassungsverfahren ausgestaltet sind.

2.2.4 Studentenrichtlinie

Die Studentenrichtlinie hat zum Ziel, einen harmonisierten
gemeinschaftlichen Rechtsrahmen zu schaffen, der die
Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt insbe-
sondere von Studierenden regelt. Zur Umsetzung der
Richtlinie bestand insbesondere mit Blick auf die Rege-
lungen zur Mobilität von drittstaatsangehörigen Studie-

427 Vgl. zur Mitwirkung Dänemarks an Maßnahmen nach Titel IV EG-
Vertrag: EU-Vertrag, Protokoll über die Position Dänemarks Teil I.

428 Zudem wird geprüft, ob der Lebensunterhalt gesichert ist, ausrei-
chender Versicherungsschutz besteht und die Passpflicht erfüllt ist.
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renden innerhalb der EU Anpassungsbedarf (§ 16 Abs. 6
AufenthG).

Die Beauftragte begrüßt die – nicht der Umsetzung der
Richtlinie dienende – Neuregelung, wonach ausländische
Studienabsolventinnen und -absolventen deutscher Hoch-
schulen in der einjährigen Suchphase ohne Zustimmung
durch die Bundesagentur für Arbeit Beschäftigungen mit
einer Gesamtdauer von 90 ganzen oder 180 halben Tagen
ausüben können (vgl. § 16 Abs. 4 AufenthG). Begrüßens-
wert ist auch die Regelung des § 21 Abs. 6 AufenthG, wo-
nach Ausländerinnen und Ausländern, denen eine Auf-
enthaltserlaubnis zu einem anderen Zweck (z. B. für ein
Studium) erteilt wurde, eine selbstständige Tätigkeit er-
laubt werden kann. Dies ermöglicht es Studierenden und
auch Absolventinnen und Absolventen in der Suchphase
gemäß § 16 Abs. 4 AufenthG ihren Lebensunterhalt zu
finanzieren.

Die Geltungsdauer bei der Ersterteilung und Verlänge-
rung der Aufenthaltserlaubnis für ein Studium beträgt
statt zwei Jahren nunmehr mindestens ein Jahr und soll
bei Studium und studienvorbereitenden Maßnahmen zwei
Jahre nicht überschreiten (vgl. § 16 Abs. 1 Satz 5 AufenthG).
Nach der Gesetzesbegründung soll diese Regelung eine
größere Flexibilität und eine bessere Kontrolle durch die
Ausländerbehörden gewährleisten und sei aufgrund der
neuen sicherheitspolitischen Lage geboten.

2.2.5 Opferschutzrichtlinie

Die Opferschutzrichtlinie ist mit §§ 25 Abs. 4a, 26 Abs. 1
Satz 3, 50 Abs. 2a AufenthG umgesetzt worden. Die Richtli-
nie sieht aufenthaltsrechtliche Maßnahmen zugunsten von
Personen vor, die Opfer von Menschenhandel sind und
sich bereit erklären, mit den Strafverfolgungsbehörden
und Strafgerichten zusammenzuarbeiten und sich als Zeu-
ginnen und Zeugen zur Aufklärung und Verfolgung ent-
sprechender Straftaten zur Verfügung zu stellen.429

Nach § 25 Abs. 4a AufenthG kann Opfern einer Straftat
nach §§ 232, 233 oder 233a StGB für einen vorüberge-
henden Aufenthalt eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wer-
den, auch wenn diese vollziehbar ausreisepflichtig
sind.430 Dies setzt voraus, dass die vorübergehende An-
wesenheit des Opfers von Menschenhandel im Bundes-

gebiet für ein Strafverfahren wegen dieser Straftat von
der Staatsanwaltschaft oder dem Strafgericht für sachge-
recht erachtet wird, weil ohne seine Angaben die Erfor-
schung des Sachverhalts erschwert wäre. Das Opfer muss
jede Verbindung zu den Personen, die beschuldigt wer-
den, die Straftat begangen zu haben, abgebrochen und
seine Bereitschaft erklärt haben, in dem Strafverfahren
wegen der Straftat als Zeugin/Zeuge auszusagen. Die
Aufenthaltserlaubnis wird nach § 26 Abs. 1 Satz 3 und 4
AufenthG für jeweils sechs Monate erteilt und verlängert.
Nur in begründeten Fällen ist eine längere Geltungsdauer
zulässig.

Deutschland hat damit – anders als z. B. Italien – darauf
verzichtet, Opfern von Menschenhandel generell die Per-
spektive eines Daueraufenthalts zu eröffnen.431 Das Auf-
enthaltsrecht entsteht nach deutschem Recht mit der Auf-
nahme der Ermittlungstätigkeit und endet bei Beendigung
des Strafverfahrens. In besonders gelagerten Fällen kann
allerdings ein Aufenthaltsrecht aus dringenden humanitä-
ren Gründen nach § 25 Abs. 4 Satz 2 AufenthG entstehen.

Der neu geschaffene § 50 Abs. 2a AufenthG setzt Ar-
tikel 6 der Richtlinie um, wonach Opfern von Menschen-
handel eine Bedenkzeit hinsichtlich ihrer Aussagebereit-
schaft in einem Strafprozess einzuräumen ist. Die Be-
denkzeit dient dazu, dass sich die Betroffenen in dieser
Zeit erholen und dem Einfluss der Täter/innen entziehen
können, um eine durchdachte Entscheidung darüber zu
treffen, ob sie mit den zuständigen Behörden zusammen-
arbeiten. Das Aufenthaltsgesetz verzichtet darauf, den
(potenziellen) Opfern von Menschenhandel in diesem
frühen Stadium einen Aufenthaltstitel oder eine Duldung
zu erteilen; stattdessen wird die Ausländerbehörde ver-
pflichtet, dem Ziel der Richtlinie durch das Setzen einer
Ausreisefrist zu genügen. Die äußerste Dauer der Ausrei-
sefrist beträgt gem. § 50 Abs. 2 AufenthG i. d. R. sechs
Monate, ihre Mindestdauer wird in § 50 Abs. 2a Satz 2
AufenthG auf einen Monat festgelegt.

Die Sicherung des Lebensunterhalts ist nach § 5 Abs. 3
AufenthG keine Erteilungsvoraussetzung für die nach der
Bedenkzeit zu erteilende Aufenthaltserlaubnis nach § 25
Abs. 4a AufenthG. Damit wird Artikel 9 Abs. 1 i. V. m. 7
Abs. 1 der Richtlinie umgesetzt, wonach den Opfern von
Menschenhandel Mittel zur Sicherstellung des Lebensun-
terhalts zu gewähren sind, sofern sie nicht über ausrei-
chende Mittel verfügen.432 Den Betroffenen stehen nach
§ 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG Leistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz zu, die auch Leistungen zum Le-
bensunterhalt umfassen.

Opfer von Menschenhandel erhalten gemäß § 6a der Be-
schäftigungsverfahrensverordnung für die Geltungsdauer
des Aufenthaltstitels Zugang zum Arbeitsmarkt ohne Vor-
rangprüfung nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AufenthG. Ih-
nen soll der Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnet werden,
um sie vom kriminellen Netz der Menschenhändler abzu-
koppeln und unabhängig zu machen.

429 Vgl. ausführlicher zu Zweck und Inhalt der Richtlinie 6. Bericht III C 3.6.
430 Aufenthaltserlaubnisse nach dem ursprünglich – auch – für diesen

Zweck geschaffenen § 25 Abs. 4 Satz 1 AufenthG sollten nach Auf-
fassung des Bundesministeriums des Innern nicht beim Vorliegen ei-
ner vollziehbaren Ausreisepflicht erteilt werden können. Nachdem ei-
nige Oberverwaltungsgerichte (vgl. z. B. OVG Niedersachsen,
Beschluss vom 27. Juni 2005, Az.: 11 ME 96/05) dieser Auslegung
nicht gefolgt waren, wird nunmehr ausdrücklich die Erteilung einer
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 Satz 1 AufenthG bei Vorliegen
einer vollziehbaren Ausreisepflicht ausgeschlossen und für die Opfer
von Menschenhandel die Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4a Auf-
enthG eingeführt. Für nicht vollziehbar ausreisepflichtige (Opfer-)
Zeuginnen und Zeugen von Straftaten kommt nach wie vor die Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 Satz 1 AufenthG in
Betracht. Für vollziehbar ausreisepflichtige Zeuginnen und Zeugen von
anderen Straftaten ist die Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 2 AufenthG
eingeführt worden. Hiervon unberührt bleibt die Duldung nach § 60a
Abs. 3 Satz 3 AufenthG.

431 Vgl. Artikel 4, Erwägungsgründe 15 und 18 der Richtlinie.
432 Vgl. auch Gesetzesbegründung zu Nr. 17, Buchstabe d.
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Nach Artikel 9 Abs. 2 der Opferschutzrichtlinie stellen
die Mitgliedstaaten die erforderliche medizinische und
sonstige Hilfe zur Verfügung, soweit die Opfer von Men-
schenhandel besondere Bedürfnisse haben; explizit, aber
nicht abschließend genannt sind Schwangere, Behinderte,
Opfer von sexueller und anderer Formen von Gewalt so-
wie Minderjährige. Schon in der Bedenkzeit vor Ertei-
lung des Aufenthaltstitels müssen die Mitgliedstaaten
nach Artikel 7 Abs. 1 der Richtlinie die Bedürfnisse be-
sonders schutzbedürftiger Personen beachten; ausdrück-
lich genannt ist die Gewährung angemessener psycholo-
gischer Hilfe, sofern diese durch innerstaatliches Recht
vorgesehen ist. Diese Regelungen sind nicht ausdrücklich
umgesetzt worden.433 § 6 Abs. 1 AsylbLG sieht allerdings
besondere Leistungen vor, soweit sie zur Sicherung des
Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich sind.
Dazu gehören auch geeignete Psychotherapien für trau-
matisierte Personen; die Behandlung akuter, auch psychi-
scher Krankheiten erfolgt nach § 4 AsylblG. Eine richtli-
nienkonforme Leistungsgewährung ist daher durch eine
Ermessensreduzierung auf Null und die Berücksichtigung
der Tatbestände der Richtlinie bei der Auslegung der un-
bestimmten Rechtsbegriffe durch die Leistungsbehörden
gewährleistet. Die Beauftragte wird die Praxis der Leis-
tungsgewährung an die Opfer von Menschenhandel beob-
achten; es muss sichergestellt werden, dass diese häufig
schwer traumatisierten Menschen die erforderliche Be-
handlung erhalten.

2.2.6 Integrationskurse

Dem Grundsatz des Forderns und Förderns soll bei der
Durchführung der Integrationskurse künftig mehr Ge-
wicht verliehen werden. Im Gesetz ist das Ziel der
erfolgreichen Teilnahme an einem Kurs nunmehr aus-
drücklich festgeschrieben (§ 43 Abs. 4 AufenthG). Damit
soll sichergestellt werden, dass künftig deutlich mehr
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Abschlussprüfung
absolvieren. Weiter können nunmehr die Träger der
Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II-Leistungs-
bezieher unmittelbar durch die Aufnahme des Integra-
tionskurses in eine Eingliederungsvereinbarung zur
Kursteilnahme verpflichten (§ 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
und Satz 3 AufenthG). Durch die Streichung der
10 prozentigen Leistungskürzung im Falle einer selbst-
verschuldeten Verletzung der Teilnahmepflicht im Auf-
enthaltsgesetz wird nunmehr eine solche Verletzung der
Teilnahmepflicht nach § 31 SGB II (30 Prozent und
mehr) sanktioniert.

Neu eingeführt wurde darüber hinaus die Möglichkeit,
eine Geldbuße von bis zu 1 000 Euro nach § 98 Abs. 2
Nr. 4 AufenthG bei Verstoß gegen die Teilnahmepflicht

am Integrationskurs zu verhängen, dies gilt jedoch nicht
in den Fällen, in denen sich die SGB-II-Leistungsbezie-
her/innen aufgrund der Eingliederungsvereinbarung zur
Teilnahme selbst verpflichtet haben.

Zudem besteht nunmehr eine Übermittlungspflicht für
öffentliche Stellen nach § 87 Abs. 2 Satz 2 AufenthG an
die zuständigen Ausländerbehörden, wenn sie im Zu-
sammenhang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben Kennt-
nis von einer besonderen Integrationsbedürftigkeit im
Sinne der I ntegrationskursverordnung erlangen.434 Eine
besondere Integrationsbedürftigkeit ist gemäß § 4 Abs. 3
der seit November 2007 geänderten Fassung der Inte-
grationskursverordnung gegeben, wenn eine Auslände-
rin oder ein Ausländer die Personensorge für ein min-
derjähriges Kind hat, sich nicht auf einfache Art in
deutscher Sprache mündlich verständigen kann und es
ihr oder ihm aufgrund der geringen Kenntnisse der
deutschen Sprache bisher nicht gelungen ist, sich ohne
staatliche Hilfe in das wirtschaftliche, gesellschaftliche
und kulturelle Leben der Bundesrepublik Deutschland
zu integrieren.

2.2.7 Humanitäre Aufenthaltsrechte und 
Bleiberechts- bzw. Altfallregelungen

Wie oben (III.2.1.3) bereits angesprochen, war seit Erlass
des Zuwanderungsgesetzes strittig, wie die Neuregelungen
zum humanitären Aufenthalt, insbesondere § 25 Abs. 4
und 5 AufenthG auszulegen sind. § 25 Abs. 4 Satz 1
AufenthG regelt die Möglichkeit der Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis aus dringenden humanitären oder per-
sönlichen Gründen oder wegen eines erheblichen öffentli-
chen Interesses für einen vorübergehenden Aufenthalt. Im
Richtlinienumsetzungsgesetz ist nunmehr ausdrücklich
vorgesehen, dass diese Norm auf vollziehbar ausreise-
pflichtige Ausländer/-innen keine Anwendung findet.
Gleichzeitig wurde über eine Änderung in § 60a Abs. 2
AufenthG wieder ermöglicht, vorübergehend Duldungen
aufgrund dringender humanitärer oder persönlicher
Gründe zu erteilen. Laut Gesetzesbegründung zu § 25
Abs. 4 Satz 1 AufenthG bekäme die Vorschrift bei einer
Anwendung auch auf Ausländerinnen und Ausländer, die
sich nicht rechtmäßig in Deutschland aufhalten, den Cha-
rakter einer allgemeinen Härtefallregelung. In Fällen, in
denen Betroffene vollziehbar ausreisepflichtig sind,
komme die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis jedoch
nur nach § 25 Abs. 5 AufenthG bei Vorliegen eines recht-
lichen oder tatsächlichen Ausreisehindernisses, in Härte-
fällen nach § 23a AufenthG (Härtefallkommission) und
bei Opfern von Menschenhandel nach § 25 Abs. 4a Auf-
enthG in Betracht.

Zu § 25 Abs. 5 AufenthG ist weiterhin strittig, ob sich aus
der Unzumutbarkeit einer Rückkehr in den Heimatstaat

433 Eingefügt durch 1. ÄndG, BGBl. I 2005, S. 721 in Umsetzung von
Artikel 13 Abs. 4 RL 2001/55/EG. Vergleichbare Regelungen über
die Gewährung von Leistungen für Schwangere, Jugendliche, trau-
matisierte Personen, Opfer von sexueller und anderer Formen von
Gewalt enthalten auch andere Richtlinien: Artikel 15, 17 ff. RL 2003/
9/EG sowie Artikel 29 Abs. 3 RL 2004/83/EG.

434 Unter öffentliche Stellen fallen beispielsweise Schulen, weshalb die
Regelung insbesondere von Wohlfahrtsverbänden und Gewerkschaf-
ten kritisiert wurde, da sie ein Misstrauen zwischen Eltern und Leh-
rern säen würde.
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die Unmöglichkeit der Ausreise ergeben kann.435 Ferner
scheint die Anwendbarkeit auf sogenannte faktische In-
länder (Verwurzelungsfälle) noch nicht abschließend ge-
klärt zu sein (siehe oben III 2.1.3).

2.2.7.1 Bleiberechtsregelung der Konferenz der 
Innenminister und -senatoren (IMK)

Die Beauftragte begrüßt die Bleiberechtsregelungen der
Konferenz der Innenminister und -senatoren (IMK) und
die gesetzliche Altfallregelung als wichtige integrations-
politische Schritte. Endlich wird seit Langem in großer
Unsicherheit in Deutschland lebenden gut integrierten
Ausländerinnen und Ausländern eine faire Chance auf
eine dauerhafte Bleibeperspektive sowie eine Chance zur
Integration in den Arbeitsmarkt eröffnet. Die Bleibe-
rechtsregel ungen beinhalten zahlreiche Voraussetzungen
und Ausschlussgründe. Die Beauftragte wird daher den
Erfolg der Regelungen und die Anwendung der allgemei-
nen Regelungen im humanitären Teil des Aufenthaltsge-
setzes weiterhin genau beobachten.

Die Innenministerkonferenz hat in ihrer Sitzung am
17. November 2006 eine Bleiberechtsregelung beschlos-
sen, mit der für langjährig Geduldete, die bereits jetzt in
einem Beschäftigungsverhältnis stehen, eine rasche Lö-
sung gefunden wurde.436 Alle Länder haben zügig Erlasse
zur Umsetzung des IMK-Bleiberechtsbeschlusses, der ih-
nen in Einzelfragen wichtige Entscheidungsspielräume
eingeräumt hat, herausgegeben. Die Ländererlasse setzen
unterschiedliche Schwerpunkte und sehen in Einzelfragen
unterschiedliche Regelungen vor. Zum Teil entsprechen
sie sich jedoch auch.437

Grundsätzlich konnten bis zum 17. Mai 2007 alle Gedul-
deten mit Aussicht auf ein Bleiberecht nach der IMK-Re-
gelung einen Antrag bei der zuständigen Ausländerbe-
hörde stellen. Die wichtigste Voraussetzung für einen
Anspruch auf ein Bleiberecht nach der IMK-Regelung
war, dass sich der Antragsteller bzw. die Antragstellerin
seit acht Jahren (Erwachsene ohne Kinder) bzw. sechs
Jahren (Eltern mit minderjährigem Kind) in Deutschland

aufhält. Am Stichtag (17. November 2006) im Bundesge-
biet lebende Ehegatten und in Familien lebende minder-
jährige Kinder sind auch dann einbezogen, wenn ihre
Aufenthaltszeit weniger als sechs bzw. acht Jahre beträgt.
Weitere Voraussetzung ist, dass die oder der Betroffene in
einem dauerhaften Beschäftigungsverhältnis steht und der
Lebensunterhalt der Familie durch eigene legale Erwerbs-
tätigkeit ohne Inanspruchnahme von Sozialleistungen ge-
sichert ist. Hiervon sind beispielsweise für Auszubil-
dende in anerkannten Lehrberufen und bei Familien mit
Kindern, die nur vorübergehend auf ergänzende Sozial-
leistungen angewiesen sind, Ausnahmen zugelassen.
Auch ein verbindliches, den Lebensunterhalt sicherndes
Arbeitsplatzangebot reicht aus, um einen Aufenthaltstitel
zu erwerben. Eine Vorrangprüfung sowie die Prüfung der
Arbeitsbedingungen nach § 39 AufenthG findet anläss-
lich der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nicht statt.

Weitere Voraussetzungen der IMK-Regelung sind der
Nachweis ausreichenden Wohnraums und ausreichender
Sprachkenntnisse. Der Bleiberechtsbeschluss schließt
Personen aus, die die Ausländerbehörde vorsätzlich über
aufenthaltsrechtlich relevante Umstände getäuscht haben.
Ausgeschlossen sind auch Personen, die behördliche
Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung vorsätzlich hi-
nausgezögert oder behindert haben. Schließlich dürfen
keine Ausweisungsgründe sowie Verurteilungen wegen
vorsätzlicher Straftaten vorliegen.

Bei Ausschluss eines Familienmitglieds wegen einer
Straftat folgt grundsätzlich der Ausschluss der gesamten
Familie. Die Erlasse der Länder legen diese Ausschluss-
regelung sehr unterschiedlich aus.438 Die Idee einer
Mithaftung der gesamten Familie für strafrechtliches Ver-
halten eines einzelnen Familienmitglieds ist von verschie-
denen Seiten kritisiert worden, da dies mit dem sonst gel-
tenden Prinzip eigenverantwortlichen selbstbestimmten
Handelns nicht in Einklang zu bringen sei. Das Problem
wird durch die in der Öffentlichkeit verwendete Bezeich-
nung als „Sippenhaftregelung“ anschaulich und deutlich.

Die Umsetzung der IMK-Regelung ergibt bisher fol-
gendes Bild: Von den Ende September 2007 etwa
147 000 Geduldeten lebten zu diesem Zeitpunkt rund
81 500 Personen länger als sechs Jahre in Deutschland
und von diesen wiederum gut 55 000 seit über acht Jah-
ren. Zum Stichtag 30. September 2007 haben 19 779 Per-
sonen (davon 7 541 Familienangehörige) eine Aufent-
haltserlaubnis nach der IMK-Regelung erhalten. 29 834 Per-
sonen hatten eine Duldung und mussten bis zum
30. September 2007 ihren Lebensunterhalt sichern. Zum
Stichtag war bei 19 302 Personen noch nicht über den
Antrag entschieden und 7 885 hatten eine Ablehnung er-
halten.439

Im Text des Bleiberechtsbeschlusses hat die Innenminis-
terkonferenz die Zuversicht geäußert, „dass im Rahmen
des angestrebten Gesetzgebungsverfahrens Lösungen ge-

435 Durch das zeitlich nachfolgende Vermittlungsverfahren sind zahl-
reiche Vorschriften nach der Einbringung des Gesetzentwurfes am
7. Februar 2003 in den Bundestag geändert worden. Die Gesetzes-
begründung des Gesetzentwurfs (Bundestagsdrucksache 15/420,
S. 79 f) bezieht sich auf § 25 Abs. 6 AufenthG (jetzt § 25 Abs. 5
AufenthG) in der ursprünglich eingebrachten Fassung. Zur Darstellung
des Streitstandes zu § 25 Abs. 5 AufenthG (mit umfangreichen Nach-
weisen) siehe OVG Lüneburg, Beschluss vom 24. Oktober 2005,
Az.: 8 LA 123/05 sowie Hoppe, Michael: Verwurzelung von Auslän-
dern ohne Aufenthaltstitel – Wann kann Artikel 8 Abs. I EMRK zu
einem Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 V Auf-
enthG verhelfen?, in: ZAR 2006, S. 125 ff und Marx, Reinhard: Auf-
enthaltserlaubnis nach § 25 V AufenthG wegen Verwurzelung, in:
ZAR 2006, S. 261 ff.

436 Geduldete sind Personen, die keinen Aufenthaltstitel haben, aber aus
tatsächlichen oder rechtlichen Gründen – z. B. weil die Staatsangehö-
rigkeit der Ausländerin/des Ausländers nicht geklärt ist oder aus an-
deren Gründen keine Dokumente ausgestellt werden – nicht abge-
schoben werden können.

437 Vgl. hierzu im Einzelnen Marx, Reinhard: Die Anordnungen der
Bundesländer zur Umsetzung des Bleiberechtsbeschlusses vom
17. November 2006, in: ZAR 2007, S. 43 ff.

438 Vgl. Marx, Reinhard, a. a. O. S. 43, 52.
439 Vgl. Antwort der Bundesregierung vom 12. November 2007 auf die

Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE, Bundestagsdrucksache
16/6832 vom 24. Oktober 2007.
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funden werden, die es erlauben, dem betreffenden Perso-
nenkreis ein gesichertes Aufenthaltsrecht gewährleisten
zu können, die Zuwanderung in die Sozialsysteme zu ver-
meiden und nachhaltige Bemühungen der Betroffenen um
ihre Integration in die deutsche Gesellschaft zu fördern.“

2.2.7.2 Bundesgesetzliche Altfallregelung

Die Altfallregelung für langjährig Geduldete ist ein wich-
tiger Fortschritt des Richtlinienumsetzungsgesetzes, der
die von der Innenministerkonferenz beschlossene Bleibe-
rechtsregelung ergänzt. Nach dem Gesetz sollen Gedul-
dete ein Aufenthaltsrecht erhalten, wenn sie sich zum
Stichtag 1. Juli 2007 seit mindestens acht (Allein-
stehende) oder sechs Jahren (Familien mit minderjährigen
Kindern) in Deutschland aufhalten. Entsprechend der
IMK-Regelung müssen die Antragsteller/-innen über aus-
reichend Wohnraum verfügen, ihren Lebensunterhalt
selbst bestreiten, nicht straffällig geworden sein, hinrei-
chende mündliche Deutschkenntnisse440 besitzen und
dürfen die Ausländerbehörden nicht vorsätzlich über auf-
enthaltsrechtlich relevante Umstände getäuscht haben.

Wenn die Ausländerin ihren bzw. der Ausländer seinen
Lebensunterhalt bereits eigenständig durch Erwerbstätig-
keit sichern kann, wird gemäß § 104a Abs. 1 Satz 2
AufenthG eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1
Satz 1 AufenthG erteilt. Damit haben die Betroffenen An-
spruch auf Kindergeld, Elterngeld und Leistungen nach
dem SGB II.

Der entscheidende Vorteil für die Betroffenen gegenüber
der Bleiberechtsregelung der Innenministerkonferenz ist,
dass bei fehlender Sicherung des Lebensunterhalts die
Betroffenen eine Aufenthaltserlaubnis „auf Probe“ erhal-
ten und bis Ende 2009 Zeit haben, Arbeit zu finden
(§ 104a Abs. 1 Satz 1 AufenthG). Die IMK-Regelung sah
hingegen die Arbeitsplatzsuche nur mit Duldung vor. Er-
leichtert wird die Arbeitssuche zudem dadurch, dass nach
§ 104a Abs. 4 Satz 3 AufenthG jede – also auch eine
selbstständige – Erwerbstätigkeit erlaubt ist. Bis zum
Stichtag 31. Dezember 2009 unterfallen Personen mit ei-
ner Aufenthaltserlaubnis „auf Probe“ auch nicht mehr § 1
Asylbewerberleistungsgesetz, sondern dem SGB II. Den
Bundesländern steht es aber frei, diesen Personen weiter-
hin ausschließlich Sach- statt Geldleistungen zu gewäh-
ren, wenn diese am 1. März 2007 Sachleistungen nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz bezogen haben. Von
der Möglichkeit dieser Beschränkung auf Sachleistungen
will aber nur der Freistaat Bayern Gebrauch machen.441

Die Gewährung von Arbeitsfördermaßnahmen nach dem
SGB II wird trotzdem möglich sein. Das Richtlinienum-
setzungsgesetz hat das Elterngeld für diesen Personen-
kreis ausgeschlossen (§ 1 Abs. 7 Nr. 2 Bundeselterngeld-
und Elternzeitgesetz); Kindergeld wird hingegen gemäß
§ 62 Einkommensteuergesetz gewährt.

Kritisiert wurde, dass auch in § 104a Abs. 3 AufenthG
eine Regelung enthalten ist, wonach bei Straffälligkeit ei-
ner/eines Ehegattin bzw. -gatten die Restfamilie ein Blei-
berecht erhalten kann, wenn die/der andere Ehegattin
bzw. -gatte die Voraussetzung des § 104a AufenthG in ei-
gener Person erfüllt und es zur Vermeidung einer beson-
deren Härte erforderlich ist, Letzterer bzw. Letzterem den
weiteren Aufenthalt im Bundesgebiet zu ermöglichen.
Wird hingegen ein jugendliches Familienmitglied straf-
fällig, ist diese Ausnahmeregelung nicht anwendbar mit
der Folge, dass die ganze Familie kein Bleiberecht erhält,
auch wenn ansonsten alle Voraussetzungen vorlägen.

Die Folgen der in der Gesetzesbegründung vertretenen
Ansicht, dass die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis „auf
Probe“ ausnahmsweise nicht erfolgen soll, wenn bereits
zum Zeitpunkt der Antragstellung keine begründeten An-
haltspunkte dafür vorliegen, dass zukünftig die Inan-
spruchnahme öffentlicher Mittel entfallen wird,442 werden
genau zu beobachten sein. Die Begründung zielt wohl auf
Alleinerziehende, behinderte Menschen, Ältere, Trauma-
tisierte und andere schutzbedürftige Personen, von denen
bekannt ist, dass sie nur schwer Arbeit finden können
bzw. die bereits im Rentenalter sind. Wenn alle Voraus-
setzungen des § 104a Abs. 1 AufenthG vorliegen und
wenn kein Versagungsgrund nach § 1 04a Abs. 3 Auf-
enthG gegeben ist, dürfte es zweifelhaft sein, schon die
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis „auf Probe“ regelmä-
ßig aufgrund einer nicht strikt am konkreten Einzelfall
orientierten Prognoseentscheidung der Ausländerbe-
hörde zu versagen, die als maßgebliches Kriterium z. B.
allein das Alter des Betroffenen wählt.

Nach dem 31. Dezember 2009 wird die Aufenthaltser-
laubnis nur verlängert, wenn für die Zukunft Tatsachen
die Annahme rechtfertigen, dass die Ausländerin oder der
Ausländer in Zukunft den Lebensunterhalt sichern kann
und zuvor überwiegend durch Erwerbstätigkeiten gesi-
chert war. „Überwiegend“ bedeutet in diesem Zusam-
menhang, dass in dem zu betrachtenden Zeitraum das
Einkommen aus Erwerbstätigkeit das Einkommen aus öf-
fentlichen Leistungen übersteigen muss. Damit sind ge-
ringe ergänzende öffentliche Leistungen zu einem nicht
ausreichenden Einkommen für die Verlängerung der Auf-
enthaltserlaubnis unschädlich. Der Lebensunterhalt ist in
anderen Fällen aber auch dann überwiegend gesichert ge-
wesen, wenn in dem zurückliegenden  Zeitraum entweder
mehr als die Hälfte der Zeit (also mindestens 15 Monate
und einen Tag) oder wenigstens die letzten neun Monate
(d. h. ab 1. April 2009) eine lebensunterhaltssichernde
Tätigkeit ausgeübt worden ist. Zur Vermeidung von Här-
tefällen kann nach § 104a Abs. 6 bei bestimmten Perso-
nengruppen unter den dort genannten Voraussetzungen
die Aufenthaltserlaubnis auch ohne eigenständige Le-
bensunterhaltssicherung verlängert werden. Sonderrege-
lungen für besonders schutzbedürftige Personen wie Alte,
Kranke und Behinderte sind nicht vorgesehen. Eine Le-
bensunterhaltssicherung werden diese Personen jedoch
wohl nur in Ausnahmefällen nachweisen können. In allen440 Gefordert sind Deutschkenntnisse im Sinne von A 2 des Gemeinsa-

men Europäischen Referenzrahmens für Sprachen.
441 Vgl. Gesetzentwurf der Staatsregierung vom 12. Juni 2007, LT-

Drucksache 15/8296. 442 Vgl. Bundesratsdrucksache 224/07 vom 30. März 2007, S. 371.
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Fällen, in denen bis zu diesem Zeitpunkt der Lebens-
unterhalt nicht gesichert ist, dürfte eine konsequente Be-
endigung des Aufenthalts in Deutschland jedoch schon
wegen der bestehenden Klagemöglichkeiten gegen die
Nichtverlängerung schwierig werden; außerdem war den
Betroffenen schon zuvor eine Duldung erteilt worden,
weil sie nicht abgeschoben werden konnten oder durften.
Das Fehlen einer Ausnahmeregelung für den besonders
schutzbedürftigen Kreis der behinderten Menschen und
der Kranken führt mithin im Ergebnis dazu, dass diese
nach dem o. g. Stichtag wieder in die Duldung zurückfal-
len dürften.

Gut integrierte Kinder von geduldeten Ausländerinnen
und Ausländern, deren Aufenthaltserlaubnis nicht nach
§ 104a AufenthG erteilt oder verlängert wird, können
unter erleichterten Voraussetzungen ein eigenständiges
Aufenthaltsrecht erhalten (§ 104b AufenthG). Diese Re-
gelung ist aus verfassungsrechtlichen und familienpoli-
tischen Gründen zum Teil kritisiert worden, da sie die
Ausreise der Eltern zur Voraussetzung für die Erteilung
einer Aufenthaltserlaubnis an die minderjährigen Kinder
macht. Hintergrund der Regelung ist der parteiübergrei-
fend bestehende Wunsch, gut integrierten Kindern unab-
hängig vom Verhalten ihrer Eltern eine Integrationsper-
spektive in Deutschland zu geben. Integrationspolitisch
vorzugswürdig wäre aus Sicht der Beauftragten eine Re-
gelung gewesen, die die Erteilung eines eigenständigen
Aufenthaltsrechts für gut integrierte minderjährige Kin-
der nicht an die Voraussetzung der vorherigen Aufent-
haltsbeendigung ihrer Eltern knüpft.443 Dies wäre schon
allein deswegen sinnvoll, weil ohne Weiteres Fälle denk-
bar sind, in denen eine Ausreise der Eltern aus dem Bun-
desgebiet auch tatsächlich unmöglich sein kann.

2.2.8 Ausweisung

Im Richtlinienumsetzungsgesetz sind einige Änderungen
im Bereich der Ausweisung enthalten. So ist der beson-
dere Ausweisungsschutz nach § 56 AufenthG bei heran-
wachsenden Serientätern eingeschränkt worden. Zudem
wurden neue Ausweisungsgründe für die Personen, die
andere von der Integration abhalten, geschaffen sowie für
diejenigen, die andere zur Eingehung einer Ehe nötigen
(§ 55 Abs. 2 Nrn. 9 bis 11 AufenthG). Eine Ausweisung
dieser Personen war aber bereits nach alter Rechtslage
möglich.

2.2.9 Innere Sicherheit

Als Reaktion auf die vereitelten Kofferbombenanschläge
sind auch einige Neuregelungen in das Richtlinienumset-
zungsgesetz aufgenommen worden, die die innere Sicher-
heit der Bundesrepublik Deutschland stärken sollen. So
enthält das Aufenthaltsgesetz Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Überprüfung von Visumantragstellern aus kon-
sultationspflichtigen Staaten (§ 73 Abs. 1 AufenthG). Be-
vor solche Staatsangehörige ein Visum erhalten, werden

neben dem Einlader nunmehr auch alle sonstigen Refe-
renzpersonen (wie etwa Bürgende) auf Sicherheitsbeden-
ken jedweder Art überprüft. Ferner wird die Zusammen-
arbeit der Ausländerbehörden bzw. Auslandsvertretungen
mit den Sicherheitsbehörden im Rahmen der Erteilung
von Aufenthaltstiteln an Drittstaatsangehörige im Inland
durch ein automatisiertes Überprüfungsverfahren gestärkt
(§ 73 Abs. 2 AufenthG). Weiterhin können künftig bei der
Erteilung nationaler Visa Lichtbilder und Fingerabdrücke
von allen Drittstaatsangehörigen genommen werden (§ 49
Abs. 5 Nr. 5 AufenthG). Vor der Visumserteilung wird
das Umfeld der Antragstellenden (Einlader, Bürgen) auf
Sicherheitsbedenken überprüft (§ 73 AufenthG).

2.2.10 „Illegale“ Ausländer
Der Koalitionsvertrag enthält einen Prüfauftrag für den
Bereich „Illegalität“. Zudem haben im Berichtszeitraum
Migrantenverbände, Oppositionsparteien sowie die Sach-
verständigen im Rahmen der Anhörung durch den Innen-
ausschuss am 26. Juni 2006 erneut zahlreiche Vorschläge
zur Verbesserung der Rechtsstellung von Ausländerinnen
und Ausländern ohne Aufenthaltstitel und ohne Duldung
gemacht.444 Die Vorschläge betreffen den Schulbesuch
der Kinder, die medizinische Versorgung, die Strafbarkeit
der Unterstützung „illegaler“ Ausländerinnen und Aus-
länder und die Mitteilungspflichten. Das Bundesministe-
rium des Innern hat zur Umsetzung des o. g. Prüfauftrags
im Februar 2007 den innenpolitischen Sprechern der Ko-
alitionsfraktionen seinen Bericht vorgelegt. Der Bericht
enthält Angaben über die vorhandene Datenbasis, die ge-
genwärtige Rechtslage in Deutschland und anderen Staa-
ten sowie denkbare Handlungsoptionen. Das von Profes-
sor Kluth im Auftrag des Bundesministeriums des Innern
erstellte Gutachten zum „Rechtsstatus illegal aufhältiger
Personen in der deutschen Rechtsordnung und in rechts-
vergleichender Betrachtung“ ist dem Bericht des Bundes-
ministeriums des Innern beigefügt. Im Bericht werden die
verschiedenen Positionen und Handlungsoptionen klar
dargestellt. Bis auf die (durch das Richtlinienumsetzungs-
gesetz mit der Änderung in § 96 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG
jedenfalls teilweise erfolgte) Aufhebung der Strafbarkeit
wegen qualifizierter Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt
sieht das Bundesministerium des Innern aber keinen
Bedarf zur Änderung der bestehenden Gesetzeslage. Al-
lerdings will es durch entsprechende Änderung seiner
Vorläufigen Anwendungshinweise die in § 87 Abs. 2
AufenthG niedergelegten Übermittlungspflichten in der
Praxis verschärfen. Im Hinblick auf die bestehende
Rechtslage zum Schulbesuch wird auf die Zuständigkeit
der Länder verwiesen.

Das Richtlinienumsetzungsgesetz enthält bis auf die teil-
weise Aufhebung der Strafbarkeit der qualifizierten Bei-
hilfe (vgl. § 96 Abs. 1 AufenthG) keine Regelungen zur

443 Ein Vorschlag des Landes Niedersachsen hatte dieses Ziel durch Ände-
rungen in §§ 25 Abs. 5 und 37 AufenthG angestrebt.

444 Sachverständigenanhörung anlässlich des Gesetzentwurfs von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur „Verbesserung der sozialen Situa-
tion von Ausländerinnen und Ausländern, die ohne Aufenthaltsstatus in
Deutschland leben“ (Bundestagsdrucksache 16/445) und ein Antrag
der Linksfraktion „Für die unbeschränkte Geltung der Menschen-
rechte in Deutschland“ (Bundestagsdrucksache 16/1202).
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Änderung der Rechtslage für „illegale“ Ausländerinnen
und Ausländer. Auch eine Behandlung des Berichts des
Bundesministeriums des Innern in den Bundestagsaus-
schüssen ist bisher nicht erfolgt.

Sollte sich der Gesetzgeber des Bereichs „Ausländer/in-
nen ohne Aufenthaltstitel“ nicht in absehbarer Zeit anneh-
men, wäre es möglich, zumindest einem Teil der oben ge-
nannten Forderungen auf untergesetzlichem Wege – also
in den Verwaltungsvorschriften der Länder oder den An-
wendungshinweisen des Bundesministeriums des Innern –
Rechnung zu tragen. So könnte in der Verwaltungsvor-
schrift zum Aufenthaltsgesetz ausdrücklich festgestellt
werden, dass die medizinische Behandlung von „illega-
len“ Ausländerinnen und Ausländern nicht strafbar ist.
Dies würde den bestehenden Ängsten der behandelnden
Ärztinnen und Ärzte vor einer Strafbarkeit Rechnung tra-
gen. Die Beauftragte hält es zudem für unerlässlich, dass
die Kinder von Eltern ohne Aufenthaltstitel die Schule
bzw. den Kindergarten besuchen können, ohne dass die
Familien Angst haben müssen, automatisch aufgrund des
Schul- bzw. Kindergartenbesuchs der Ausländerbehörde
gemeldet zu werden. Die Beauftragte wird hierzu an die
für diese Fragen zuständigen Bundesländer herantreten.

3. Beschäftigungsrecht

3.1 Richtlinienumsetzungsgesetz

3.1.1 Zugang von Hochqualifizierten und 
Selbstständigen

Deutschland ist auf qualifizierte und hochqualifizierte
Fachkräfte angewiesen. Die Beauftragte hat sich im Be-
reich der Verbesserung der Chancen der Schul- und Be-
rufsausbildung einen Schwerpunkt gesetzt (vgl. hierzu
Kapitel II.2.2). Sie hat ferner Erleichterungen beim Ar-
beitsmarkt- und Ausbildungszugang von Ausländerinnen
und Ausländern mit Bleibeperspektive, insbesondere von
„Kettengeduldeten“ (vgl. hierzu Kapitel III.2.2.7), gefor-
dert und schließlich die Verbesserung bei der Ausbil-
dungsförderung von Ausländerinnen und Ausländern an-
gemahnt (vgl. hierzu Kapitel III.8.1). Im Bereich des
Außenzugangs von Arbeitsmigrantinnen und -migranten
konnte die Lücke, die durch den Wegfall eines auf einem
Punktesystem basierenden Anwerbeverfahrens für aus-
ländische Fachkräfte im Bereich der geregelten Arbeits-
migration von Qualifizierten bzw. Hochqualifizierten
nach Deutschland entstanden ist, in der Praxis der letzten
beiden Jahre nicht durch die Regelungen des § 18 AufenthG
i. V. m. § 27 BeschV oder des § 19 AufenthG geschlossen
werden. Die Vorschriften enthalten erhebliche Hürden,
die den Außenzugang erschweren. So muss bei den Fach-
kräften nach § 27 Nr. 2 BeschV zusätzlich „ein öffent-
liches Interesse“ an der Beschäftigung bestehen und die
Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte nach
§ 19 AufenthG hat zur Voraussetzung, dass „besondere
Fälle“ gegeben sind.

Von einer Reihe von Sachverständigen und unterschiedli-
chen Verbandsvertretern wurden die gesetzlich festge-
schriebenen Grenzen des notwendigen Gehalts – nach
§ 19 Abs. 2 Nr. 3 AufenthG für die Niederlassungserlaub-

nis für Spezialisten und leitende Angestellte das Doppelte
der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Kranken-
versicherung – bzw. für Selbststständige das regelmäßig
notwendige Investitionsvolumen nach § 21 Abs. 1 Satz 2
AufenthG 1 Mio. Euro und die Schaffung von zehn Ar-
beitsplätzen als zu hohe Hürden angesehen. Durch das
Richtlinienumsetzungsgesetz wurden das regelmäßig not-
wendige Investitionsvolumen sowie die Zahl der zu schaf-
fenden Arbeitsplätze für Selbststständige jeweils halbiert.
Im Bereich des Zugangs von hochqualifizierten abhängig
Beschäftigten erfolgte hingegen keine gesetzliche Ände-
rung in Richtung einer Absenkung der Gehaltsgrenzen. In
diesem Bereich dürfte jedoch die intensive öffentliche
Diskussion dazu beigetragen haben, zu verdeutlichen,
dass es sich bei der Aufzählung hochqualifizierter Tätig-
keiten in § 19 AufenthG lediglich um Beispiele handelt
und insbesondere die Gehaltsgrenze nur für Spezialisten
und leitende Angestellte mit besonderer Berufserfahrung
(§ 19 Abs. 2 Nr. 3 AufenthG), nicht aber für die wissen-
schaftlichen Tätigkeiten nach § 19 Abs. 2 Nr. 1 und 2
AufenthG herangezogen werden muss. Gleichwohl bleibt
es dabei, dass stets „besondere Fälle“ gegeben sein müs-
sen, um die Vorschrift, die die Erteilung einer Niederlas-
sungserlaubnis vorsieht, anwenden zu können (vgl. § 19
Abs. 1 AufenthG).

Das Thema der Zuwanderung von Qualifizierten und
Hochqualifizierten dürfte im Rahmen der bevorstehen-
den Diskussion über die EU-Richtlinienentwürfe der
Kommission zur legalen Arbeitsmigration in die Euro-
päischen Union erneut auf der Tagesordnung stehen (vgl.
hierzu III.9.2.2). In deren Rahmen müsste dann in
Deutschland auch das – ggf. neu zu bestimmende – Ver-
hältnis der Regelungen des Zugangs von qualifizierten
(§ 18 AufenthG) zu dem von hochqualifizierten Arbeit-
nehmern (§ 19 AufenthG) vertieft diskutiert werden.

Die Beauftragte plädiert dafür, zu prüfen, ob die bei der
befristeten Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Be-
schäftigung (§ 18 AufenthG) bestehenden untergesetzli-
chen Spielräume – hierzu siehe auch unten zur neuen Ver-
ordnung für ausländische Hochschulabsolventen zum
deutschen Arbeitsmarkt – genutzt werden könnten. Insbe-
sondere vor dem Hintergrund der für IT-Fachkräfte fest-
gestellten zusätzlichen Beschäftigungseffekte für den
deutschen Arbeitsmarkt sollte in Fällen der Arbeitsmigra-
tion von Fachhochschul- und Hochschulabsolventen aus
verschiedenen Branchen an der Durchführungsanweisung
zur Beschäftigungsverordnung (§ 27 Nr. 2 BeschV) und
dort an dem Begriff des „öffentlichen Interesses“ ange-
setzt werden. Ferner wären in diesem Zusammenhang
dann die Problemfelder

– des Arbeitsplatzwechsels für Personen, die im Besitz
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18 AufenthG sind,

– der Anrechnung von Aufenthaltszeiten sowie

– des Zugangs zu einer Beschäftigung von Ehe- bzw.
Lebenspartnerinnen und -partnern

zu erörtern.
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3.1.2 „Suchphase“ für Absolventinnen und 
Absolventen deutscher Hochschulen

Im Bereich der Ausländerinnen und Ausländer, die in
Deutschland ihr Studium erfolgreich abgeschlossen ha-
ben, wurde mit dem Richtlinienumsetzungsgesetz fest-
gelegt, dass diese in der Phase der Arbeitssuche – wie
während ihres Studiums auch – 180 halbe oder 90 ganze
Tage zustimmungsfrei arbeiten dürfen (§ 16 Abs. 3 Satz 1
AufenthG). Darüber hinausgehende Beschäftigungen un-
terliegen weiterhin der Zustimmungspflicht durch die
Bundesagentur für Arbeit.

3.1.3 Änderungen der Beschäftigungsver-
fahrensverordnung: Erleichterungen 
im Bereich des gleichrangigen 
Arbeitsmarktzugangs

Nicht zuletzt durch die intensive Diskussion über eine
Bleiberechts- bzw. Altfallregelung für seit langer Zeit in
Deutschland geduldete Ausländerinnen und Ausländer
wurden auch Möglichkeiten der Änderungen der
Beschäftigungsverfahrensverordnung diskutiert, die den
Zugang zu einer Beschäftigung erleichtern sollen. Im Er-
gebnis kam es zu drei relevanten Änderungen:

– Es wurde klargestellt, dass im Falle von Personen, die
einen unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt er-
halten, die vorherige Prüfung der konkreten Arbeits-
bedingungen entfällt. Hier setzte sich die Einsicht
durch, dass anhand des Arbeitsvertrags ohnehin ledig-
lich die vereinbarte Wochenarbeitszeit und der Lohn
geprüft werden können.

– Für Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis besitzen,
wurde die für einen gleichrangigen Arbeitsmarktzu-
gang notwendige Beschäftigungsdauer von drei auf
zwei Jahre und die notwendige Aufenthaltsdauer von
vier auf drei Jahre abgesenkt.

– Für geduldete Ausländerinnen und Ausländer wurde
in § 10 BeschVerfV nach einem vierjährigen erlaub-
ten, geduldeten oder gestatteten Aufenthalt ein gleich-
rangiger Arbeitsmarktzugang eingeräumt. Dies wird
auch vielen als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
eingereisten Ausländerinnen und Ausländern und aus-
ländischen Heranwachsenden zugute kommen, die
bisher – wie alle anderen Geduldeten – an der Vo-
raussetzung des Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis in
§§ 8 und 9 BeschVerfV scheiterten.

Die Beauftragte hatte in ihrem letzten Bericht445 über
erste Anwendungsprobleme hinsichtlich der Beschäfti-
gungsverfahrensverordnung in der Anlaufphase, insbe-
sondere im Bereich der §§ 10 und 11 BeschVerfV, berich-
tet. Diese haben sich aus Sicht der Beauftragten
verstetigt, teilweise sogar noch verschärft. Diese Pro-
bleme könnten sich nun auch auf die erfolgte Änderung
des Arbeitsmarktzugangs für Geduldete auswirken: 

– Nach wie vor gelangen der Beauftragten Fälle zur
Kenntnis, in denen das aufenthaltsrechtliche Ertei-
lungsverbot „zumutbare Anforderungen zur Beseiti-
gung des Ausreisehindernisses nicht erfüllt“ aus § 25
Abs. 5 AufenthG schematisch und entgegen dem
Wortlaut auf das Beschäftigungsverbot nach § 11
BeschVerfV übertragen wird. Aus der Versagung einer
Aufenthaltserlaubnis wird so automatisch ein Beschäf-
tigungsverbot. Dies war vom Verordnungsgeber nicht
intendiert.446

– Ferner geht die Verwaltungsgerichtsbarkeit mit Blick
auf die Kann-Formulierungen in § 4 Abs. 2 Satz 3
AufenthG und § 10 BeschVerfV zunehmend davon
aus, dass der Ausländerbehörde in Fällen, in denen
keine Gründe für ein Beschäftigungsverbot nach § 11
BeschVerfV gegeben sind und auch die Zustimmung
zur Ausübung einer Beschäftigung seitens der Bun-
desagentur für Arbeit vorliegt, regelmäßig noch Raum
für eine Ermessensausübung, d. h. eine ablehnende
Entscheidung, bliebe.447 Dabei ist unklar, welche zu-
sätzlichen Erwägungen die Ausländerbehörde in sol-
chen Konstellationen ihrer Ermessensentscheidung
noch zugrunde legen soll, da die nach der BeschVerfV
von der Ausländerbehörde zu prüfenden Versagungs-
gründe nach § 11 BeschVerfV ja nicht vorliegen bzw.
verbraucht sind. Für über § 39 Abs. 2 AufenthG und
§ 11 BeschVerfV hinausgehende Erwägungen dürfte
bei Entscheidungen nach § 10 BeschVerfV kaum
Raum sein. Sollte sich die beschriebene Tendenz fort-
setzen, wird eine Änderung der Kann-Formulierungen
in den entsprechenden Vorschriften erörtert werden
müssen.

3.2 Neue Zulassungsverordnung für aus-
ländische Hochschulabsolventen 
zum deutschen Arbeitsmarkt

Noch vor Inkrafttreten des Richtlinienumsetzungsge-
setzes wurde im Rahmen der Kabinettklausur von Mese-
berg im August 2007 beschlossen, den Zugang zum Ar-
beitsmarkt für ausländische Hochschulabsolventinnen
und -absolventen zum deutschen Arbeitsmarkt zu erleich-
tern. Grund hierfür war, dass die günstige wirtschaftliche
Entwicklung zu einer steigenden Nachfrage nach Fach-

445 Vgl. 6. Lagebericht C III.2.5.1.3, S. 418 ff.

446 Vgl. zutreffend m. w. N. Feldgen, Dagmar: Das neue Ausländer-
beschäftigungsrecht – Zugang zum Arbeitsmarkt für Drittstaatsange-
hörige, ZAR 5-6/2006, S. 168-184 (181). Angemerkt sei noch, dass
es schon jetzt für die Betroffenen regelmäßig schwierig ist, für oftmals
nur unzureichend dokumentierte Sachverhalte und angesichts der sich
über die Zeit mitunter ändernden Situationen im Herkunftsland lücken-
los darzulegen, dass ausreichende Bemühungen etwa zur Passbeschaf-
fung unternommen worden sind. Nicht selten werden seitens der Aus-
länderbehörden auch keine klaren Anforderungen formuliert.

447 OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 9. November 2005,
Az.: 17 B 1485/05 sowie Beschluss vom 18. Januar 2006, Az.: 18 B
1772/05 (4. Leitsatz), VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom
12. Oktober 2005, Az.: 11 S 1011/05 und Bayerischer VGH, Be-
schluss vom 10. März 2006, Az.: 24 CE 05.2685, nach einer syste-
matischen Darstellung zu einem anderen Ergebnis kommend:
Dagmar Feldgen, a. a. O., S. 183.
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kräften geführt hatte.448 Das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales legte eine Verordnung vor,449 die am
16. Oktober 2007 in Kraft trat und den Arbeitsmarkt-
zugang für Ingenieurinnen und Ingenieure aus den neuen
EU-Mitgliedstaaten durch Verzicht auf die Vorrangprü-
fung erleichtern soll. Ebenfalls auf die Vorrangprüfung
verzichtet wird bei allen ausländischen Absolventinnen
und Absolventen deutscher Hochschulen unabhängig von
dem Studienfach. Um nachteilige Auswirkungen für
deutsche Arbeitsuchende oder Beschäftigte zu verhin-
dern, ist von den Agenturen für Arbeit weiterhin im
Einzelfall zu prüfen, ob die Arbeitsbedingungen der aus-
ländischen Fachkräfte ungünstiger sind als die vergleich-
barer deutscher Beschäftigter (§ 39 Abs. 2 AufenthG).

– Für ausländische Absolventinnen und Absolventen
deutscher Hochschulen gelten darüber hinaus weiter-
hin die Vorschriften der Beschäftigungsverfahrensver-
ordnung über die Verfestigung ihrer Rechtsposition
am Arbeitsmarkt und die Zuständigkeits- und Verfah-
rensregelungen, d. h. spätestens nach zwei Jahren ver-
sicherungspflichtiger Beschäftigung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1
BeschVerfV) oder nach drei Jahren Aufenthalt im
Bundesgebiet (§ s9 Abs. 1 Nr. 2 BeschVerfV), wobei
zwei Jahre der Aufenthaltszeit nach § 16 AufenthG
angerechnet werden können, ist ein unbeschränkter
Arbeitsmarktzugang eröffnet.

– Den Ingenieuren und Absolventinnen bzw. Absolven-
ten deutscher Hochschulen aus den neuen EU-Mit-
gliedstaaten wird zunächst eine auf ein Jahr befristete
Arbeitserlaubnis-EU erteilt (§ 284 Abs. 2 SGB III).
Nach einem Jahr der Zulassung zum bundesdeutschen
Arbeitsmarkt erwerben diese einen Anspruch auf Er-
teilung einer Arbeitsberechtigung-EU (§ 12a Abs. 1
ArGV). Diese Berechtigung wird dann ohne Be-
schränkungen erteilt.

Die Beauftragte würde begrüßen, wenn die in der Verord-
nung weiterhin für notwendig erachtete Prüfung der Ar-
beitsbedingungen in der Praxis so durchgeführt würde,
dass es zu keinen vermeidbaren Verzögerungen bei der
Aufnahme einer Beschäftigung kommt. Des Weiteren
regt sie an, dass die Agenturen für Arbeit die erforderli-
che Zustimmung zur Ausübung einer Beschäftigung nicht
regelmäßig auf einen bestimmten Arbeitgeber oder einen
engen Zeitraum beschränken, da dies zum einen einen
mitunter notwendigen Arbeitsplatzwechsel erschwert und
damit die Position der Betroffenen auf dem Arbeitsmarkt
verschlechtert. Zum anderen neigen Ausländerbehörden

dazu, aufenthaltsrechtliche Auflagen in Gestalt von auflö-
senden Bedingungen zu verfügen. Diese ausländerbe-
hördlichen Auflagen führen dann immer wieder dazu,
dass ein aus Unkenntnis nicht zuvor angezeigter Arbeits-
platzwechsel oder eine nur kurzfristige Arbeitslosigkeit
den „automatischen“ Verlust des Aufenthaltstitels be-
wirkt. Nicht selten wird das Erlöschen des Aufenthalts-
titels erst Monate später im Rahmen einer Vorsprache bei
der Ausländerbehörde entdeckt. Die Zeiten unbemerkter
und ungewollter aufenthaltsrechtlicher Illegalität können
integrationspolitisch schwerwiegende Folgen haben.
Diese sollten soweit wie möglich vermieden werden.

4. Rechtsstellung der Unionsbürger und 
anderer europarechtlich privilegierter 
Personen

4.1 Aktuelle Entwicklungen: 
Die Beitrittsländer

Nach Tabelle 7 im Anhang waren von den insgesamt ca.
6,75 Millionen Ausländerinnen und Ausländern rund
2,18 Millionen Unionsbürger und -bürgerinnen. Rechnet
man die seit dem 1. Januar 2007 hinzugekommenen ru-
mänischen und bulgarischen Staatsangehörigen hinzu,
sind fast ein Drittel aller in Deutschland lebenden Auslän-
derinnen und Ausländer Unionsbürgerinnen bzw. Unions-
bürger. Diese Zahl illustriert die große Bedeutung des Eu-
ropäischen Freizügigkeitsrechts. Die Staatsangehörigen
der Beitrittsstaaten sind seit den Erweiterungsrunden zum
1. Mai 2004 bzw. zum 1. Januar 2007 Unionsbürger bzw.
-bürgerinnen im Sinne des Artikel 17 EGV mit den damit
verbundenen Rechten. Damit gilt für sie grundsätzlich
auch das gemeinschaftsrechtliche Freizügigkeitsrecht aus
Artikel 18 Abs. 1 EGV.

Die Beitrittsverträge ermöglichen den alten Mitgliedstaa-
ten, beschränkt auf die Arbeitnehmerfreizügigkeit sowie
im Falle Deutschlands und Österreichs auch bei Teilberei-
chen der Dienstleistungsfreiheit, für eine Übergangszeit
von bis zu maximal sieben Jahren Übergangsregelungen
für Staatsangehörige dieser Beitrittsstaaten vorzusehen.450

Deutschland hat von den Möglichkeiten der Beitrittsver-
träge beider Erweiterungsrunden Gebrauch gemacht: Be-
züglich der ersten Erweiterungsrunde befinden wir uns
derzeit in der zweiten Phase (bis 30. April 2009). Eine
Aufrechterhaltung der Übergangsregelungen in der drit-
ten und letzten Phase (1. Mai 2009 bis 30. April 2011)
wird abhängig sein von der Lage und Entwicklung des
deutschen Arbeitsmarktes: Nach der Beitrittsakte setzt die
Aufrechterhaltung eine schwere Störung des Arbeits-
marktes oder die Gefahr einer solchen Störung voraus. Es
handelt sich dabei um eine autonome Entscheidung der
Regierung, die nicht der Genehmigung unterliegt. Bezüg-
lich der zweiten Erweiterungsrunde läuft noch die erste
Phase, die am 31. Dezember 2008 endet.

448 Für eine differenzierte Analyse vgl. den IAB-Kurzbericht Nr. 16 vom
4. September 2007, der darauf hinweist, dass insbesondere Ingenieu-
rinnen in Deutschland oft noch eine Stelle suchen, vgl. aber auch
Bundesratsdrucksache (Empfehlungen der Ausschüsse) 388/1/07
vom 25. Juni 2007, Nr. 3 3b) aa), S. 3. Der BDI forderte im Rahmen
des 2. Integrationsgipfels im Sommer 2007 darüber hinausgehend,
den Absolventen in der Phase der Arbeitsplatzsuche die Berechti-
gung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit zu erteilen.

449 Verordnung über den Zugang ausländischer Hochschulabsolventen
zum Arbeitsmarkt (Hochschulabsolventen-Zugangsverordnung –
HschulAbsZugV) vom 9. Oktober 2007, BGBl. I; S. 2337 (veröffent-
licht am 15. Oktober 2007).

450 Vgl. hierzu ausführlich den 6. Lagebericht C IV.2, S. 457. Die ent-
sprechenden Klauseln der Beitrittsverträge für Bulgarien und Rumä-
nien sind mit denen der ersten Runde inhaltsgleich.
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4.2 Freizügigkeitsrichtlinie

Das Aufenthaltsrecht der Unionsbürger ist durch die
Richtlinie 2004/38/EG vom 29. April 2004 über das
Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen,
sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union frei zu bewegen und aufzuhalten (Freizügig-
keitsrichtlinie), kodifiziert worden. Die Freizügigkeits-
richtlinie fasst die bestehenden Europäischen Rechtsakte
zum Recht der Freizügigkeit sowie die Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs in einer Richtlinie zusam-
men. Die Richtlinie bestimmt, unter welchen Bedingun-
gen das Aufenthaltsrecht besteht und unter welchen Vo-
raussetzungen die Unionsbürger bzw. -bürgerinnen ein
Daueraufenthaltsrecht erwerben. Weiter regelt sie, in-
wieweit diese Rechte aus Gründen der öffentlichen Ord-
nung, Sicherheit oder Gesundheit beschränkt werden
können.451

Das nationale Recht entsprach in weiten Teilen bereits
den Vorgaben der Richtlinie. Umsetzungsbedarf ergab
sich im Hinblick auf folgende Regelungen:

Das dreimonatige voraussetzungslose Aufenthaltsrecht des
Artikel 6 Abs. 1 der Richtlinie musste in das Freizügig-
keitsgesetz aufgenommen werden (§ 2 Abs. 5 FreizügG/
EU). Eine Änderung der Praxis dürfte mit dieser Neure-
gelung allerdings nicht verbunden sein, da dies bereits
bisher so gehandhabt wurde.

Das in Artikel 16 der Richtlinie geregelte allgemeine
Daueraufenthaltsrecht nach einem Aufenthalt von fünf
Jahren war bereits in den bisherigen §§ 2 Abs. 5, 5 Abs. 2
FreizügG/EU enthalten. Allerdings sah die bisherige
Rechtslage eine Beschränkung auf die sogenannte Kern-
familie, also Unionsbürger bzw. -bürgerinnen, Ehegatten
und ihre unterhaltsberechtigten Kinder, vor. Daher war
eine entsprechende Erweiterung im Sinne des Artikel 16
der Richtlinie, der den Unionsbürgerinnen und -bürgern,
ihren Familienangehörigen und Lebenspartnern ein Dauer-
aufenthaltsrecht gewährt, notwendig (vgl. § 4a FreizügG/
EU).452

Weiter sehen Artikel 12 und 13 der Freizügigkeitsrichtli-
nie für bestimmte Fallkonstellationen ein eigenständiges
Aufenthaltsrecht für Ehegatten und Familienangehörige
vor. Diese Rechte finden sich in § 4a Abs. 3 und 4 Frei-
zügG/EU wieder. Sie entsprechen den bisherigen Absät-
zen 3 und 4 des § 3 Freizügigkeitsgesetz a. F. Die
Artikel 10 und 11 der Richtlinie bestimmen, dass für
drittstaatsangehörige Familienangehörige von Unionsbür-
gern spätestens nach sechs Monaten eine „Aufenthalts-
karte für Familienangehörige“ auszustellen ist. Eine Um-
setzung findet sich in § 5 Abs. 2 FreizügG/EU.
Schließlich wird mit § 6 Abs. 5 FreizügG/EU Artikel 28
Abs. 3 der Richtlinie umgesetzt, wonach der Verlust des
Aufenthaltsrechts nach 10-jährigem Aufenthalt nur noch
aus „zwingenden Gründen der öffentlichen Sicherheit“
zulässig ist.

4.3 Entwicklung Assoziationsrecht EWG/
Türkei

Das Bundesverwaltungsgericht hat infolge der neueren
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs mit Ur-
teil vom 3. August 2004 entschieden, dass assoziations-
berechtigte türkische Staatsangehörige nur noch unter
eingeschränkten Voraussetzungen aus Deutschland aus-
gewiesen werden dürfen.453 Danach ist eine Ausweisung
nur nach einer individuellen Ermessensentscheidung der
Ausländerbehörde möglich. Zwingende Ausweisungen
und Regelausweisungen nach §§ 53 und 54 AufenthG
dürfen für diesen Personenkreis nicht mehr verfügt wer-
den. Außerdem müssen die Ausländerbehörden und die
Gerichte künftig neue Tatsachen, die nach der Auswei-
sungsverfügung entstanden sind, berücksichtigen.454 Das
Richtlinienumsetzungsgesetz enthält keine Neuregelun-
gen für die Ausweisung assoziationsberechtigter türki-
scher Staatsangehöriger. Daher bleibt es vorerst bei den
Grundsätzen dieser Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts.

Neuere Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs
und des Bundesverwaltungsgerichts stärken zudem das
assoziationsrechtliche Aufenthaltsrecht der Kinder von
türkischen Arbeitnehmern. Dies gilt insbesondere für
volljährige Kinder von Arbeitnehmern, auch wenn sie
von ihren Eltern keinen Unterhalt (mehr) erhalten. Damit
entsteht ein Aufenthaltsrecht der zweiten Generation, das
von seinem beschäftigungsrechtlichen Bezug weitgehend
losgelöst ist.455

Die Rechte der Familienangehörigen eines dem regu-
lären Arbeitsmarkt angehörenden türkischen Arbeit-
nehmers sind in Artikel 7 ARB 1/80 geregelt. Die
Vorschrift betrifft nach ihrem Wortlaut die beschäfti-
gungsrechtliche Position der Familienangehörigen. Es
ist mittlerweile unbestritten, dass Artikel 7 ARB 1/80
den Familienangehörigen zudem auch ein Aufenthalts-
recht vermittelt. Nach nunmehr gefestigter Rechtspre-
chung kann dieses Aufenthaltsrecht nur aus zwei Gründen
verloren werden: einerseits über Artikel 14 ARB 1/80 (Be-
schränkungen aufgrund der öffentlichen Ordnung und
Sicherheit) und andererseits, wenn der Betroffene das
Hoheitsgebiet für einen nicht unerheblichen Zeitraum
ohne berechtigten Grund verlässt.456 Ausdrücklich hat
der Europäische Gerichtshof festgestellt, dass Artikel 7
ARB 1/80 Familienangehörigen Zugang zu einer Be-
schäftigung gewährt, ihnen aber keine Pflicht auferlegt,
eine Beschäftigung im Lohn- oder Gehaltsverhältnis
auszuüben.457

451 Vgl. hierzu ebd.
452 Vgl. die Definition in Artikel 2 Nr. 2 der Freizügigkeitsrichtlinie.

453 BVerwG, Urteil vom 3. August 2004, Az.: 1 C 29.02.
454 Vgl. hierzu im 6. Lagebericht C IV.3.2, S. 463.
455 Vgl. hierzu Mallmann, Otto: Neuere Rechtsprechung zum assozia-

tionsrechtlichen Aufenthaltsrecht türkischer Familienangehöriger, in:
ZAR 2006, S. 50 ff. mit umfangreichen Nachweisen aus der Recht-
sprechung.

456 EuGH, Urteil vom 16. Februar 2006 (Torun), Rs. C-502/04.
457  EuGH, Urteil vom 7. Juli 2005 (Aydinli), Rs. C-373/03.
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5. Flüchtlingsrecht

5.1 Ausgangslage

Die Zahl der Asylanträge 2006 ist im Vergleich zum letz-
ten Bericht wie auch zum Vorjahr wiederum stark gefal-
len. 2006 hatten 21 029 Personen erstmalig Asyl bean-
tragt, dies bedeutet einen Rückgang um 7 885 Personen
(– 27,3 Prozent) im Vergleich zu 2005 und die niedrigste
Zugangsrate seit 1983. In der Zeit von Januar bis August
2007 stellten lediglich 12 048 Personen einen Asylantrag.
Hauptherkunftsländer sind weiterhin Serbien und Monte-
negro (bis 3. Juni 2006), vorrangig mit Asylsuchenden
aus dem Kosovo, dem Irak und der Türkei (81,6 Prozent
davon sind Kurden) sowie die Russische Föderation (mit
40,2 Prozent Tschetschenen), also Länder, aus denen im
Berichtszeitraum oftmals schwerwiegende Menschen-
rechtsprobleme berichtet wurden.

In absoluten Zahlen liegt Deutschland innerhalb der Eu-
ropäischen Union damit bei den Asylantragstellungen an
vierter Stelle nach Frankreich, Großbritannien und
Schweden. Bezogen auf die Einwohnerzahl liegt
Deutschland innerhalb der Europäischen Union an
19. Stelle.

Auch die Zahl der Folgeantragstellungen ist von 13 994
im Jahre 2005 auf 9 071 im Jahre 2006 gesunken. Die
Antragsteller kamen vorrangig aus Serbien und Montene-
gro, der Türkei und Afghanistan. Die Zahl anhängiger
Asylerstverfahren betrug 2006 6 422, die Zahl der Folge-
verfahren 2 413. Damit ist seit 2001 ein massiver Rück-
gang der Antragszahlen von damals 85 533 auf nunmehr
lediglich 8 835 pro Jahr festzustellen. Die Zahl der rechts-
hängigen Klageverfahren betrug daneben 40 221. Die
Verfahrensdauer (einschließlich der Gerichtsverfahren)
wird mit durchschnittlich 21,7 Monaten angegeben, wo-
bei 47,5 Prozent unter einem Jahr, aber immerhin
7,1 Prozent über fünf Jahren liegen.

Anerkennungen nach Artikel 16a GG bzw. § 60 Abs. 1
AufenthG wurden vom Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge im Jahr 2006 in 4,4 Prozent (1 348) der Fälle
ausgesprochen; darüber hinaus wurden Abschiebungsver-
bote nach § 60 Abs. 2, 3, 5 oder 7 AufenthG in 2,0 Pro-
zent (603) der Fälle festgestellt.

Mit Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes am 1. Januar
2005 wurde gesetzlich ausdrücklich der Schutz vor nicht-
staatlicher und geschlechtsspezifischer Verfolgung als
Abschiebungsverbot geregelt. 2006 wurde vom Bundesamt
in 179 Fällen nichtstaatliche und in 121 Fällen geschlechts-
spezifische Verfolgung nach § 60 Abs. 1 AufenthG festge-
stellt.

5.2 Anwendungsfragen

5.2.1 Widerrufsverfahren

5.2.1.1 Widerrufspraxis generell

Die Widerrufspraxis hinsichtlich Flüchtlingsanerkennun-
gen hat im Berichtszeitraum weiter an Bedeutung gewon-

nen.458 Die Zahl der asylrechtlichen Widerrufe und Rück-
nahmen war 2006 wieder relativ hoch. Nach einem
Höchststand von 16 831 Widerrufsentscheidungen im
Jahr 2004 sanken die Zahlen 2005 auf 10 579 und lagen
2006 bei 8 204 (zum Vergleich: 2001 wurde lediglich in
780 Fällen ein Widerruf ausgesprochen). Aufgrund einer
Weisung des Bundesministeriums des Innern zum Her-
kunftsland Irak (s. u.) werden die Zahlen für das Jahr
2007 voraussichtlich deutlich sinken. Widerrufsverfahren
betrafen auch 2006 vorrangig irakische Staatsangehörige,
Flüchtlinge aus der Türkei, Serbien (und Montenegro),
Afghanistan und Angola.

Voraussetzung für die Durchführung eines Widerrufsver-
fahrens nach § 73 Abs. 1 AsylVfG ist in der Regel, dass
der Ausländer nach Wegfall der Umstände, die zur Aner-
kennung geführt haben, es nicht mehr ablehnen kann, den
Schutz des Staates in Anspruch zu nehmen, dessen Staats-
angehörigkeit er besitzt. Hier hat der Gesetzgeber

in Umsetzung der Qualifikationsrichtlinie nun fast wort-
gleich Artikel 1 C Nr. 5 der Genfer Flüchtlingskonvention
abgebildet. Bei der Auslegung dieser Regelung sollten
die entsprechende Staatenpraxis und die Richtlinien des
UNHCR berücksichtigt werden. Nach Auffassung der
Beauftragten wird die bisherige Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts sowie die entsprechende Praxis
des Bundesamtes, wonach als Voraussetzung für einen
Widerruf lediglich galt, dass die Verfolgungsgefahr ent-
fallen sei, die zur Anerkennung geführt habe,459 überprüft
werden müssen. Nach Ansicht der Beauftragten dürfte
künftig stärker zu berücksichtigen sein, ob sich auch die
allgemeine Situation im Herkunftsland grundlegend und
dauerhaft geändert und stabilisiert hat und ob der Flücht-
ling im Herkunftsland effektiven Schutz vor möglichen
Gefahren für seine grundlegenden Rechte in Anspruch
nehmen kann.460 Die sich innerhalb kurzer Zeit ändernde
Widerrufspraxis zum Irak legt jedenfalls nahe, diesen As-
pekt nicht aus dem Blick zu verlieren.

Hinsichtlich der vermehrten Durchführung von Wider-
rufsverfahren hatte sich der Menschenrechtskommissar
des Europarates nach seinem Besuch in der Bundesrepu-
blik Deutschland wie folgt geäußert: „Da die der Anerken-
nung einer Person als Flüchtling zugrunde gelegten Um-
stände sich tatsächlich im Laufe der Zeit ändern können,
so dass eine Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft ge-
mäß der Genfer Konvention gerechtfertigt ist, müssen
diese Änderungen grundlegender Natur sein, damit die
Angst vor Verfolgung eindeutig einer Grundlage entbehrt.
Es bedarf einer detaillierten Bewertung der allgemeinen
Situation im Herkunftsland, damit festgestellt werden
kann, ob die veränderten Umstände voraussichtlich wei-
ter bestehen können. Des Weiteren soll die Gewährung
des internationalen Schutzes den Flüchtlingen ein Sicher-
heitsgefühl vermitteln, das nicht durch eine häufige Über-

458 Vgl. 6. Lagebericht, C V.1.2, S. 467.
459 BVerwG, Urteil vom 1. November 2005, Az.: 1 C 21.04.
460 So bereits VG Köln, Urteil vom 12. Januar 2007, Az.: 18 K

3234.06.A.
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prüfung ihres Status gefährdet werden darf.“461 Eine ähn-
liche Position war von UNHCR vertreten worden: Zu
prüfen sei, ob eine grundlegende und dauerhafte Ände-
rung der Situation vorliege sowie die Wiederherstellung
effektiven Schutzes des Herkunftsstaates. Die Anforde-
rungen an die Beendigung des Flüchtlingsstatus gehen
damit über das bloße Nichtvorliegen einer Verfolgungs-
gefahr hinaus.462

5.2.1.2 Irakische Staatsangehörige
In den Jahren 2000 bis Juni 2006 wurde bei 17 209 Per-
sonen irakischer Staatsangehörigkeit die Anerkennung als
Asylberechtigter oder Flüchtling bzw. das Abschiebungs-
verbot widerrufen. Eine freiwillige Ausreise oder eine
Abschiebung in den Irak oder einen Drittstaat erfolgte al-
lerdings nur bei einer sehr geringen Anzahl von Personen.
Die Abschiebungszahlen für Deutschland schwanken
zwischen 84 Personen im Jahr 2000 und 249 im Jahr
2002.463 Von Januar bis Juni 2006 waren es lediglich
64 Personen, die abgeschoben wurden. Fast alle Abschie-
bungen erfolgten in Drittstaaten, seit 2001 wurden ledig-
lich neun Personen in den Irak (Nordirak) abgeschoben.
Der Beschluss der Konferenz der Innenminister und -se-
natoren der Länder (IMK) vom 4./5. Mai 2006 betonte
die Absicht, nach Maßgabe der Vorgaben von UNHCR
vor allem ausreisepflichtige Personen in die Provinzen
Sulaimanniyah, Erbil oder Dohuk mit dort vorhandenem
Familienanschluss bzw. anderweitigem Zugang zu Wohn-
möglichkeiten, Arbeitsmarkt und anderen Grundversor-
gungsdiensten abzuschieben.

Mit Datum vom 15. Mai 2007 hat das Bundesministerium
des Innern angesichts der aktuellen Lage im Irak das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge angewiesen, Wi-
derrufsverfahren bei folgenden Personengruppen aus dem
Irak nicht mehr einzuleiten und laufende Verfahren bis
auf Weiteres ruhen zu lassen:

Bei Personen aus dem Großraum Bagdad ohne inländi-
sche Fluchtalternative, bei alleinstehenden Frauen ohne
Familienbindungen, bei Familien mit minderjährigen
Kindern, bei kranken Personen und bei Personen ab ei-
nem Alter von ca. 65 Jahren. Im Fall von Personen, die
sich bereits lange in Deutschland aufhalten, gut integriert
sind und keine eigenen Bindungen zu ihrem Herkunfts-
land haben, sollen laufende Widerrufsverfahren bis auf
weiteres ruhen.

Außerdem ist bei der Gruppe religiöser Minderheiten wie
Christen, Mandäern und Yeziden aus dem Zentralirak
oder dem Süden des Landes von einer Gruppenverfol-
gung durch nichtstaatliche Akteure auszugehen. Im Ein-
zelfall soll allerdings geprüft werden, ob der Nordirak als
inländische Fluchtalternative in Betracht kommt. Wider-

rufsverfahren kommen für diese Personengruppe nicht
mehr in Betracht. Soweit ein Widerruf bereits unanfecht-
bar geworden ist, kann durch einen Asylfolgeantrag die
Flüchtlingsanerkennung erneut erlangt werden. Bei an-
hängigen Gerichtsverfahren werden die Betroffenen klag-
los gestellt werden.

Widerrufsverfahren sollen weiter durchgeführt werden,
wenn es um Straftäter, „Gefährder der inneren Sicher-
heit“, Personen, die zwischenzeitlich in den Nordirak ge-
reist und zurückgekehrt sind und alleinstehende, grund-
sätzlich erwerbsfähige kurdische Männer aus dem
Nordirak geht. Diese Weisung gilt nach Auskunft des
Bundesministerium des Innern von September 2007 bis
auf Weiteres fort. Angesichts der Entwicklung der Lage
im Irak wird nach Auffassung der Beauftragten zu prüfen
sein, ob auf längere Sicht nicht die Rücknahme auch der
übrigen o. g. Widerrufsverfahren erforderlich sein wird
und eine Mitteilung an die Ausländerbehörde gemäß § 73
Abs. 2a Satz 2 AsylVfG erfolgen sollte.464 Mitte des Jah-
res 2007 kam es aufgrund der oben beschriebenen Wei-
sung zu einem Anstieg von Folgeantragstellungen durch
irakische Staatsangehörige.

5.2.1.3 Widerrufsfrist

Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge erhalten eine
Aufenthaltserlaubnis (§ 25 Abs. 1 und 2 AufenthG). Nach
dreijährigem Besitz der Aufenthaltserlaubnis wird eine
Niederlassungserlaubnis erteilt, allerdings erst, wenn das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mitgeteilt hat,
dass die Voraussetzungen für eine Rücknahme oder einen
Widerruf der Anerkennung nach § 73 Abs. 2a AsylVfG
nicht vorliegen. Hinsichtlich der Altfälle von Asylanerken-
nungen, die vor Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes
unanfechtbar geworden waren und nach diesem Zeitpunkt
widerrufen werden sollten, hat das Bundesverwaltungsge-
richt mit Urteil vom 20. März 2007 (Az.: 1 C 21.06) ent-
schieden, dass sich in Ermangelung einer Übergangsvor-
schrift die Regelung des § 73 Abs. 2a Asyl VfG auch auf
diese Fälle beziehe, mit der Maßgabe, dass der Dreijah-
reszeitraum, innerhalb dessen das Bundesamt die Voraus-
setzungen für einen Widerruf zu prüfen habe, erst mit In-
krafttreten des Zuwanderungsgesetzes, also am 1. Ja-nuar
2005, zu laufen beginne. In den Fällen, in denen das Bun-
desamt diese Prüfung innerhalb von drei Jahren nicht
durchgeführt hat, sollte überlegt werden, ob nicht routine-
mäßig eine Mitteilung an die Ausländerbehörde gemäß
§ 73 Abs. 2a AsylVfG übersandt wird, damit die Voraus-
setzungen für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis
durch die Ausländerbehörde vorliegen. Die zeitnahe Er-
teilung von Niederlassungserlaubnissen an diese Gruppe
von Flüchtlingen, die bereits seit mehr als drei Jahren als
solche anerkannt sind und z. T. zuvor ein mehrjähriges
Asylverfahren durchlaufen haben, ist integrationspoli-
tisch wünschenswert. Allerdings ist mit dem Richtlinie-
numsetzungsgesetz eine Änderung in die Verfahrensvor-
schrift des § 73 Abs. 7 AsylVfG eingefügt worden,
wonach in den genannten Altfällen die Frist zur obligato-

461 Bericht des Menschenrechtskommissars des Europarates vom 11. Ju-
li 2007, CommDH (2007)14, www.coe.int.

462 Vgl. UNHCR, Stellungnahme zur Anhörung des Bundestags-Innen-
ausschusses am 21. Mai 2007.

463 Vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abge-
ordneten Jelpke u. a. vom 18. August 2006, Bundestagsdrucksache
16/2351. 464 Vgl. dazu unten.
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rischen Widerrufsprüfung gemäß § 73 Abs. 2a AsylVfG
erst am 31. Dezember 2008 ablaufen solle. Die Frist in
der anspruchsbegründenden Regelung des § 26 Abs. 4
AufenthG, wonach an sich – unter Berücksichtigung der
dargestellten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richtes – der Fristablauf am 31. Dezember 2007 gegeben
wäre, sodass ab dem 1. Januar 2008 ein Anspruch der
Betroffenen auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis
bestünde, unterscheidet sich somit von der verfahrens-
rechtlichen Frist in § 73 Abs. 7 AsylVfG.

5.2.2 Besonders schutzbedürftige Personen-
gruppen aus dem Kosovo

Angesichts der Verhandlungen über den Status des Ko-
sovo, den Rückzug der UN-Verwaltung UNMIK aus der
Region und der Übergabe der Verwaltungsaufgaben an
die provisorische Übergangsregierung wird in Zukunft zu
überlegen sein, wie mit Minderheitenangehörigen (vor
allem Roma und Serben, aber auch Ashkali und Ägypter),
sowie Traumatisierten und anderen schutzbedürftigen
Personengruppen aus dem Kosovo, wie alleinstehenden
Frauen und Minderjährigen, umgegangen werden
sollte.465 Es ist zu erwarten, dass einige der betroffenen
Einzelpersonen und Familien von der Bleiberechtsrege-
lung der Innenministerkonferenz von November 2006
oder der gesetzlichen Altfallregelung des Richtlinienum-
setzungsgesetzes (§ 1 04a AufenthG) profitieren und ggf.
von den Ausländerbehörden auf eine mögliche Antrag-
stellung hingewiesen werden. Insbesondere von Trauma-
tisierten wird jedoch in Zukunft kaum erwartet werden
können, dass sie ihren Lebensunterhalt selbstständig si-
chern. Gerade dieser Personengruppe sollte jedoch aus
Sicht der Beauftragten eine dauerhafte Aufenthaltsper-
spektive eröffnet werden.

5.2.3 Erteilung von Wohnsitzauflagen

Bereits in dem vorangegangenen Bericht hatte die Beauf-
tragte auf die Praxis der Erteilung von Wohnsitzauflagen
gegenüber anerkannten GFK-Flüchtlingen, die Leistun-
gen nach SGB II oder SGB XII beziehen, hingewiesen.466

Betroffen sind neben Flüchtlingen auch subsidiär ge-
schützte Personen und Personen mit einer Aufenthaltser-
laubnis nach §§ 22-25 AufenthG. Im Falle des Leistungs-
bezugs wird der Aufenthaltstitel dieser Personen mit einer
Auflage nach § 12 Abs. 2 Satz 1 AufenthG versehen, so
dass der Wohnsitz innerhalb eines bestimmten Bundes-
landes, Landkreises, Bezirkes oder sogar in einer be-
stimmten Gemeinde genommen werden muss. Das damit
angestrebte Ziel, die gleichmäßige Teilung der Belastun-
gen der Sozialleistungsträger, ist für anerkannte Flücht-
linge und Personen, die nicht unter das Asylbewerberleis-
tungsgesetz fallen, insbesondere seit der Einführung der
Hartz-Reformen fraglich, da arbeitslose Flüchtlinge re-

gelmäßig nicht Sozialhilfe nach dem SGB XII, sondern
das vom Bund finanzierte Arbeitslosengeld II beziehen.
Auch an den Wohnkosten der Betroffenen ist der Bund
mit 35 Prozent beteiligt.

Im letzten Bericht wurde grundsätzlich darauf hingewie-
sen, dass eine solche Auflage zumindest dann rechts-
widrig sein dürfte, wenn sie die Herstellung der Fami-
lieneinheit verhindern würde oder wenn absehbar
ausgeschlossen werden könne, dass der Betroffene die
Sozialhilfeabhängigkeit aufgrund seines Lebensalters
oder einer Behinderung überwinden kann. Ebenfalls
sollte ausgeschlossen sein, dass eine einmal aufgrund ei-
nes genehmigten Wohnsitzwechsels aufgehobene Wohn-
sitzauflage erneut verfügt werden könne. Insbesondere
mit Blick auf die nach der Genfer Flüchtlingskonvention
anerkannten Flüchtlinge aber auch hinsichtlich Personen
mit einer Aufenthaltserlaubnis bestanden seitens der Be-
auftragten darüber hinaus auch völkerrechtliche Beden-
ken.

Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat sich
diesen Bedenken hinsichtlich anerkannter Flüchtlinge im
Ergebnis angeschlossen und weist mit Urteil vom
24. August 2006467 darauf hin, dass die Verhängung einer
Wohnsitzauflage gegen Artikel 1 des Europäischen Für-
sorgeabkommens sowie gegen Artikel 23 der Genfer
Flüchtlingskonvention verstoße, wenn diese lediglich we-
gen des Bezugs von Fürsorgeleistungen erfolgt sei. Mit
einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ist
voraussichtlich zum Jahreswechsel zu rechnen.

Auch nach Ansicht von UNHCR ist die Verhängung von
Wohnsitzauflagen gegenüber Personen, die internationa-
len Schutz genießen (d. h. gegenüber anerkannten Flücht-
lingen und Personen, die einen subsidiären Schutzstatus
nach der Qualifikationsrichtlinie innehaben), nicht mit
Völker- und Europarecht vereinbar.468 UNHCR sieht
hierin eine Verletzung der Inländergleichbehandlung bei
der Gewährung des Freizügigkeitsrechts aus Artikel 26
der Genfer Flüchtlingskonvention und Artikel 32 bzw. 28
der Qualifikationsrichtlinie und Regelungen der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention.

5.3 Richtlinienumsetzungsgesetz

Die Vorschriften der Qualifikationsrichtlinie469 wurden
im Rahmen des Richtlinienumsetzungsgesetzes vor allem
durch Verweise auf eine „ergänzende Anwendung“ des
Richtlinientextes umgesetzt (vgl. § 60 Abs. 1 Satz 5,
Abs. 11 AufenthG). Ob dies für die Rechtsanwendung zu
Problemen führen wird, muss beobachtet werden. Einer

465 Vgl. dazu amnesty international: Kosovo (Serbia) – No Forcible
Return of Minorities to Kosovo, aiindex: EUR 70/004/2007, Mai
2007; Lüthke, Karsten: Bedingungen für Rückkehrer im Kosovo, in:
Asylmagazin 4/2007, S. 28 f.

466 Vgl. 6. Lagebericht C V.1.4, S. 475.

467  Az.: 7 A 10492/06.
468 UNHCR-Stellungnahme zu Maßnahmen zur Beschränkung der Wohn-

sitzfreiheit von Flüchtlingen und subsidiär geschützten Personen vom
Juli 2007.

469 Richtlinie über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status
von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen als Flüchtlinge oder als
Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über
den Inhalt des zu gewährenden Schutzes, RL 2004/83/EG vom
29. April 2004, ABl. L 304/12.
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vollständigen Umsetzung einer Richtlinie ist allgemein
nicht Genüge getan, wenn die Vorschriften der Richtlinie
lediglich als Auslegungshilfe für das nationale Recht an-
gewendet würden.470

5.3.1 Verfolgung aus religiösen Gründen
Die Beachtung der Regelungen in der Qualifikationsricht-
linie wird insbesondere bei der Frage der Flüchtlings-
anerkennung aus religiösen Gründen zu beobachten sein
(§ 60 Abs. 1 Satz 5 AufenthG i. V. m. Artikel 10 Abs. 1 b)
Qualifikationsrichtlinie). Bisher wurde nach der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts und der Ent-
scheidungspraxis des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge dann eine Flüchtlingsanerkennung ausgespro-
chen, wenn der Asylantragsteller bzw. die Antragstellerin
die Verletzung des „religiösen Existenzminimums“, also
des Kernbereichs der Religionsausübung, geltend machen
konnte.471 Dabei wurde keine Verfolgung angenommen,
wenn das „forum internum“ nicht betroffen war, die reli-
giöse Betätigung im internen häuslichen Bereich also
noch möglich war. Die Qualifikationsrichtlinie geht je-
doch von einem weiteren Religionsbegriff aus und be-
zieht auch Verfolgungsmaßnahmen mit ein, die aufgrund
einer öffentlichen religiösen Betätigung („forum exter-
num“) erfolgen (Artikel 10 Abs. 1 b).

Es wird daher in Zukunft auch zu prüfen sein, ob die dro-
hende Sanktion wegen einer öffentlichen religiösen Betä-
tigung die erforderliche Eingriffsintensität nach Artikel 9
Abs. 1 und Abs. 2 der Qualifikationsrichtlinie aufweist.
In der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung finden
sich bereits entsprechende Entscheidungen.472

5.3.2 Schutz vor willkürlicher Gewalt
Im Rahmen der Sachverständigenanhörung zum Entwurf
des Richtlinienumsetzungsgesetzes wurde problemati-
siert, dass der Schutz vor einem ernsthaften Schaden, der
durch „eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Le-
bens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge
willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen
oder innerstaatlichen bewaffneten Konfliktes“ zu besor-
gen ist, wie ihn Artikel 15 c) der Qualifikationsrichtlinie
vorsieht, im Richtlinienumsetzungsgesetz nicht vollstän-
dig abgebildet worden sei.473 Bei allgemeinen Gefahren
war schon im alten Ausländergesetz (§ 53 Abs. 6) und
auch im Aufenthaltsgesetz in § 60 Abs. 7 Satz 2 (seit dem
28. August 2007: Satz 3) von der Rechtsprechung eine
Sperrwirkung für einen individuellen Abschiebungs-
schutz bei einer großen Zahl von bedrohten Personen an-
genommen worden. Die dann aufgrund einer politischen
Entscheidung erforderliche Einigung der Innenminister-
konferenz (IMK), in solchen Konstellationen einen Ab-

schiebungsstopp für die betroffene Ausländergruppe zu
erlassen, kam oft nicht zustande, sodass es hier zu einer
Schutzlücke für Personen, denen bei einer Abschiebung
schwere Menschenrechtsverletzungen drohten, kommen
konnte.

In der Gesetzesbegründung zu § 60 Abs. 7 AufenthG
wird nun auf den Erwägungsgrund Nr. 26 der Qualifika-
tionsrichtlinie hingewiesen. Dort heißt es: „Gefahren,
denen die Bevölkerung oder eine Bevölkerungsgruppe
eines Landes allgemein ausgesetzt sind, stellen für sich
genommen normalerweise keine individuelle Bedrohung
dar, die als ernsthafter Schaden zu beurteilen wäre.“ Da
Artikel 15 c) der Qualifikationsrichtlinie jedoch Schutz
auch bei Auswirkungen willkürlicher Gewalt vorsieht,
wird sich der Erwägungsgrund nicht heranziehen lassen,
um eine materielle Regelung der Richtlinie außer Kraft zu
setzen. Letztlich wird hier eine Klärung durch die Ge-
richte erfolgen müssen.

5.3.3 „Dublin-Verfahren“ im 
Asylverfahrensgesetz

Die Dublin-II-Verordnung regelt die Zuständigkeit für die
Durchführung von Asylverfahren zwischen den Staaten
der Europäischen Union. Dem „Dublin-System“ sind
durch Parallelabkommen z. B. auch die Nicht-EU-Staaten
Island und Norwegen beigetreten. Im Jahr 2006 war die
Anzahl der Übernahmeersuchen von Deutschland an an-
dere Staaten erstmals fast genauso hoch wie die Anzahl
der Ersuchen anderer Mitgliedstaaten an Deutschland
(4 996 zu 5 103 Personen).474 Deutschland überstellte
2006 insgesamt 1 940 Personen in die Mitgliedstaaten.
Damit betrug die Überstellungsquote wie im Vorjahr
59 Prozent in Bezug auf die gegebenen Zustimmungen.
An Deutschland wurden 2006 insgesamt 2 795 Personen
überstellt.

In Verfahren über die Bestimmung der Zuständigkeit für
die Durchführung eines Asylverfahrens nach der Dublin-
II-Verordnung wurde mit dem Richtlinienumsetzungsge-
setz der Ausschluss des Eilrechtsschutzes ausdrücklich in
§ 34a AsylVfG geregelt. Die sogenannten Dublin-Verfah-
ren sollen damit an die Verfahren zu sicheren Drittstaaten
nach Artikel 16a Abs. 2 GG angepasst werden. Dies er-
gibt sich daraus, dass Verfahren, die unter die Dublin-II-
Verordnung fallen, nicht mehr als unbeachtlich, sondern
als unzulässig abgelehnt werden (§ 27a AsylVfG) und
über § 34a Abs. 2 AsylVfG die Abschiebungsentschei-
dung nicht im gerichtlichen Eilverfahren ausgesetzt wer-
den kann. Zuvor war in der Regel der Ausschluss des Eil-
rechtsschutzes in Anwendung der Verfahren zu sicheren
Drittstaaten (Artikel 16a Abs. 2 GG i. V. m. § 34a
AsylVfG a. F.) erreicht worden. UNHCR hatte in seiner
Stellungnahme zur Evaluierung des Zuwanderungsgeset-
zes bereits darauf hingewiesen, dass vor allem im Hin-
blick auf die Regelungen der Dublin-II-Verordnung zum
humanitären Selbsteintrittsrecht der Mitgliedstaaten, zu
der Bestimmung von Zuständigkeiten aufgrund familiärer

470 EuGH, Urteil vom 9. April 1987, Az.: C-363/85, Kommission/Italien.
471 BVerwG, Urteil vom 20. Januar 2004, Az.: 1 C 9.03.
472 Vgl. z. B. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 21. Juni 2006,

Az. A 2 S 571/05. VG Potsdam, Urteil vom 5. März 2007, Az.: 1 K
2959/96.A; VG Düsseldorf, Urteil vom 20. Februar 2007, Az.:22 K
3453/05.A u. v. a. 

473 Vgl. z. B. die Stellungnahme von Reinhard Marx in der Anhörung
vom 21. Mai 2007.

474 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Asyl in Zahlen, 15. Aufla-
ge, S. 32.
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Bindungen und zum Schutz besonders schutzbedürftiger
Personen ein effektiver Rechtsschutz gegen eine behörd-
liche Überstell ungsentscheidung gewährleistet werden
sollte. Ferner hatte UNHCR grundsätzlich deutlich ge-
macht, dass die Möglichkeit eingeräumt werden sollte,
die aufschiebende Wirkung gegen Überstellungsentschei-
dungen herzustellen. Das Deutsche Institut für Men-
schenrechte hat darüber hinaus mit Blick auf Artikel 16a
Abs. 2 Satz 2 GG Bedenken gegen die neue Regelung er-
hoben, insbesondere wenn dem „Dublin-System“ Nicht-
EU-Staaten beiträten, die keine sicheren Drittstaaten nach
Artikel 16a GG sind.475

Die EU-Kommission hat mit Datum vom 6. Juni 2007 ei-
nen Bericht zur Bewertung des Dublin-Systems vorge-
legt.476 Darin beklagt die Kommission u. a. eine Zunahme
an freiheitsentziehenden Maßnahmen in den Mitglied-
staaten zur Sicherung der Durchführung der Überstellun-
gen nach der Dublin-II-Verordnung. Die Kommission
weist darauf hin, dass freiheitsentziehende Maßnahmen
immer nur als letztes Mittel angewandt werden sollten
und objektive Anhaltspunkte dafür vorliegen müssen,
dass der Asylbewerber mit großer Wahrscheinlichkeit un-
tertauchen wird. Sie schlägt außerdem vor, die Bedingun-
gen und Verfahren für die Anwendung der humanitären
Klausel und des Selbsteintrittsrechts zu präzisieren und
die Staaten zu ermutigen, vom Selbsteintrittsrecht Ge-
brauch zu machen. Auch der Umgang mit unbegleiteten
Minderjährigen ist nach Ansicht der Kommission zu prä-
zisieren.

6. Behördliches Anfechtungsrecht im Falle 
von „Scheinvaterschaften“

Das federführend zuständige Bundesjustizministerium
hat im April 2005 einen Diskussionsentwurf vorgelegt,
wonach ein behördliches Anfechtungsrecht bei Vater-
schaftsanerkennungen eingeführt werden soll, bei denen
keine sozial-familiäre Beziehung zwischen Vater und
Kind besteht und die Anerkennung ausschließlich zur
Verschaffung eines Aufenthaltsrechts erfolgt. Die Bun-
desregierung hat den Entwurf nach Abschluss des Res-
sortverfahrens mit Datum vom 8. November 2006 in den
Bundestag eingebracht.477 Grundlage war folgende Ver-
einbarung im Koalitionsvertrag: „Den Missbrauch von
Vaterschaftsanerkennungen zur Erlangung von Vorteilen
im Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht wollen wir
durch geeignete Maßnahmen, beispielsweise die Schaf-
fung eines Anfechtungsrechts einer öffentlichen Stelle,
unterbinden.“ Ähnlich hatten sich zuvor bereits die In-
nenminister- und die Justizministerkonferenz und auch
die CDU/CSU-Fraktion in der letzten Legislaturperiode
geäußert.478

Am 23. Mai 2007 fand eine Sachverständigenanhörung
vor dem Rechtsausschuss des Bundestages statt. Dabei
wurde von allen Sachverständigen festgestellt, dass das
Missbrauchsproblem zahlenmäßig nur schwer zu erfassen
und womöglich nicht sehr groß sei.479

Ein Aufenthaltsrecht entsteht z. B. für eine ausländische
Frau, die Mutter eines deutschen Kindes wird. Bei nicht
verheirateten Eltern geschieht dies, wenn ein Deutscher
oder ein Ausländer mit gesichertem Aufenthaltsrecht die
Vaterschaft für das Kind anerkennt (vgl. § 4 Abs. 3 StAG).
Von einem Missbrauch einer Vaterschaftsanerkennung
wird gesprochen, wenn der Anerkennende weder der bio-
logische Vater im Rechtssinne ist noch eine sozial-fami-
liäre Beziehung mit dem Kind pflegt bzw. gepflegt hat.
Nur in diesem Fall kann eine Vaterschaftsanerkennung al-
lein zur Verschaffung eines Aufenthaltsrechts vorliegen,
die nach dem Regierungsentwurf anfechtbar sein soll.

Bei der Bewertung von sogenannten missbräuchlichen
Vaterschaftsanerkennungen ist aus Sicht der Beauftragten
zu bedenken, dass das betroffene Kind durch eine erfolg-
reiche Vaterschaftsanfechtung durch eine Behörde, an-
ders als bei der Anfechtung durch den biologischen Vater,
den rechtlichen Vater verliert, ohne dass ein anderer Vater
an dessen Stelle tritt. So gehen etwa Ansprüche auf Un-
terhaltsleistungen damit verloren. Hinzu kommt, dass es
für ausländische Staatsangehörige aus vielen afrikani-
schen und asiatischen Ländern oft schwierig ist, in
Deutschland die Ehe zu schließen. Die Beschaffung der
notwendigen Unterlagen und Dokumente aus dem Aus-
land dauert mitunter Jahre. Aus diesem Grund ist die An-
erkennung der Vaterschaft für solche Paare oft die einzige
Möglichkeit, um ein rechtliches Verhältnis zwischen Va-
ter und Kind mit den daraus sich ergebenden Rechten und
Pflichten wie Sorgerecht und Unterhaltspflichten zu be-
gründen.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass ein Anfechtungsrecht
der Behörde entsteht, wenn zwischen dem Kind und dem
Anerkennenden keine sozial-familiäre Beziehung besteht
oder zum Zeitpunkt der Anerkennung bestanden hat und
durch die Anerkennung ein Aufenthaltsrecht für das Kind
oder ein Elternteil entstanden war. Auf einen Miss-
brauchsvorsatz der Beteiligten kommt es daher nicht an.

Die anfechtungsberechtigte Behörde soll auf Landes-
ebene bestimmt werden können, es wird also offen gelas-
sen, ob ein Anfechtungsrecht beim Standesamt, der Aus-
länderbehörde oder bei einer anderen Behörde
angesiedelt wird. Jedenfalls soll die/der Standesbeamte
ermächtigt werden, die Beurkundung einer Vaterschafts-
anerkennung ablehnen zu können, wenn die Anfechtbar-
keit offenkundig ist.

Die Anfechtungsfrist beträgt ein Jahr ab Kenntnis der Tat-
sachen, die die Annahme rechtfertigen, dass die Voraus-
setzungen für ein Anfechtungsrecht vorliegen. Spätestens
fünf Jahre nach der Anerkennung (wenn das Kind im
Bundesgebiet geboren wurde) bzw. nach Einreise in das

475 Vgl. Weinzierl, Ruth, Deutsches Institut für Menschenrechte: Stel-
lungnahme für die Anhörung „EU-Richtlinienumsetzungsgesetz“ des
Innenausschusses des Deutschen Bundestages am 21. Mai 2007,
S. 19 ff.

476 KOM (2007) 299 endg.
477 Bundestagsdrucksache 16/3291.
478 Bundestagsdrucksache 15/4028.

479 Sachverständigenanhörung des Rechtsausschusses vom 23. Mai 2007
zur Bundestagsdrucksache 16/3291, Protokoll Nr. 65.
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Bundesgebiet ist eine Anfechtung ausgeschlossen. Dies
bedeutet im zweiten Fall allerdings auch, dass eine An-
fechtung bei einer Einreise im Alter von 12 Jahren noch
bis zum Alter von 17 Jahren möglich wäre.

Während eines laufenden Anfechtungsverfahrens wird
das Verfahren zur Erteilung eines Aufenthaltstitels ausge-
setzt. Aus Sicht der Beauftragten sollte sichergestellt wer-
den, dass in diesen Fällen eine Fiktionsbescheinigung
nach § 81 Abs. 5 AufenthG erteilt wird.

Für öffentliche Stellen soll nach dem Gesetzentwurf eine
Mitteilungspflicht an die Ausländerbehörde eingeführt
werden, die sie verpflichtet, für eine Anfechtungsmög-
lichkeit relevante Tatsachen zu übermitteln. Das Jugend-
amt wird jedoch hiervon ausgenommen, soweit dadurch
die Erfüllung seiner Aufgaben gefährdet ist.

7. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
Am 18. August 2006 ist das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) in Kraft getreten, das vier EU-Gleich-
behandlungsrichtlinien (2000/43/EG, 2000/78/EG, 2002/
73/EG und 2004/11 3/EG) in das nationale Recht umsetzt.
Das Gesetz hat das Ziel, Benachteiligungen aus Gründen
der „Rasse“ oder wegen der ethnischen Herkunft, des Ge-
schlechts, der Religion oder der Weltanschauung, einer
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu
verhindern oder zu beseitigen. In den letzten Berichten
hat die Beauftragte sowohl die europarechtlichen Grund-
lagen für eine Antidiskriminierungsgesetzgebung480 als
auch den Gesetzentwurf aus der 15. Legislaturperiode
von Dezember 2004 zur Umsetzung der vier Richtli-
nien481 ausführlich dargestellt. Der Entwurf verfiel nach
der Bundestagswahl am 18. September 2005 der Diskon-
tinuität. Trotz Kritik insbesondere seitens der Wirtschaft
ist der Entwurf in der 16. Legislaturperiode weitgehend
beibehalten worden.

Die Richtlinien 2000/43/EG und 2002/73/EG verpflichte-
ten die Mitgliedstaaten zur Einrichtung von sogenannten
Antidiskriminierungsstellen, die die Gleichbehandlung
aller Personen ohne Diskriminierung aufgrund der
„Rasse“, der ethnischen Herkunft oder des Geschlechts
fördern. Diese Vorgabe ist mit Einrichtung der Antidiskri-
minierungsstelle des Bundes, die beim Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend angesie-
delt ist, umgesetzt worden. Nach § 27 AGG erstrecken
sich die Aufgaben der Antidiskriminierungsstelle auf die
Bekämpfung von Benachteiligungen aus allen relevanten
Gründen, die in § 1 AGG genannt werden. Die Antidis-
kriminierungsstelle hat die Aufgabe, Personen, die sich
benachteiligt fühlen, zu beraten. Ferner soll sie Forschung
und Öffentlichkeitsarbeit betreiben und geeignete Maß-
nahmen zur Bekämpfung von Ungleichbehandlungen er-
greifen oder initiieren. Alle vier Jahre legt sie zusammen
mit den zuständigen Beauftragten des Bundestages und
der Bundesregierung dem Bundestag einen Bericht über
die Benachteiligungen nach § 1 AGG vor. Dieser Bericht

soll Empfehlungen zur Beseitigung und Vermeidung von
Benachteiligungen enthalten.

Die Bekämpfung der ungerechtfertigten Ungleichbehand-
lung von Ausländerinnen und Ausländern ist – und war
schon vor Inkrafttreten des AGG – eine der Kernaufgaben
der Beauftragten, die ausdrücklich in § 93 Nr. 3 AufenthG
genannt ist. Das AGG sieht eine enge Kooperation zwi-
schen Antidiskriminierungsstelle und Integrationsbeauf-
tragter – und auch den anderen Beauftragten – vor. Die
Antidiskriminierungsstelle leitet Bürgeranliegen weiter,
soweit die Beauftragte zuständig ist, und wenn die Peten-
tinnen und Petenten der Abgabe ihres Anliegens zustim-
men (§ 27 Abs. 2 Satz 3 AGG). Wie im Gesetz vorgese-
hen, erstreckt sich die Kooperation außerdem auf
Öffentlichkeitsarbeit, Entwicklung von Maßnahmen und
Forschung (§ 27 Abs. 4 AGG). Auch bei Mehrfachdis-
kriminierungen findet eine Zusammenarbeit statt (§ 27
Abs. 5 AGG).

Bei den an die Beauftragte von Ausländerinnen und Auslän-
dern, aber auch von Eingebürgerten oder von deutschen
Partnern, Verwandten oder Freunden herangetragenen in-
dividuelle Anliegen handelt es sich typischerweise um
Ungleichbehandlungen wegen der Ausländereigenschaft,
der ethnischen Abstammung oder der Religion. Auch
Mehrfachdiskriminierungen kommen regelmäßig vor,
insbesondere Überschneidungen mit den Merkmalen Be-
hinderung und Geschlecht. Seit Inkrafttreten des AGG
beobachtet die Beauftragte einen Anstieg der an sie he-
rangetragenen Fälle von tatsächlicher oder vermeintlicher
Diskriminierung. Die Beauftragte geht diesen Fällen in
der Regel nach; nur selten ergibt sich schon aus dem Vor-
trag der Petenten und Petentinnen, dass eine behauptete
Diskriminierung nicht vorliegen kann. Soweit sich die
Anhaltspunkte für eine Diskriminierung verdichten, ist es
das Anliegen der Beauftragten, den Konflikt zu moderie-
ren und ein für alle Beteiligten akzeptables Ergebnis zu
finden.

Ein Petent aus Rheinland-Pfalz wandte sich beispiels-
weise mit dem Vorwurf an die Beauftragte, bei der Mitar-
beit durch andere Verbandsmitglieder aus Gründen der
„Rasse“ bzw. wegen der ethnischen Herkunft diskrimi-
niert zu werden. Nach seiner Darstellung sei es wieder-
holt zu Beleidigungen und Ehrverletzungen gekommen.
Im Rahmen der Ermittlungen in der Sache wurde der Ver-
band um Stellungnahme gebeten. Nach dessen Auskünf-
ten wird gegen vier Mitglieder ermittelt, ggf. werden
Ausschlussverfahren eingeleitet.

Neben Einzelfällen setzt sich die Beauftragte aber auch
für eine Beseitigung von ungerechtfertigten Ungleichbe-
handlungen in Rechtsnormen ein. Ein wichtiges Beispiel
ist beispielsweise die Reformierung sogenannter Auslän-
derklauseln in der Ausbildungsförderung für Auslände-
rinnen und Ausländer, für die sich die Beauftragte maß-
geblich eingesetzt hatte.482 Im Bereich der beruflichen
Integration wird sich die Beauftragte auch weiterhin dafür

480 4. Lagebericht, II.6.2 und 5. Lagebericht, B XI.4.2.
481 6. Lagebericht, C I.2, S. 325. 482 Vgl. unten Abschnitt III 8.1.
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einsetzen, die Approbation in den Heilberufen,483 die bis
heute Drittstaatsangehörigen vorenthalten wird, allen Ab-
solventinnen und Absolventen deutscher Universitäten
unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit zu ermögli-
chen. Dies ist im Übrigen nicht nur im Sinne der Vermei-
dung ungerechtfertigter Ungleichbehandlungen, sondern
auch im Interesse der ärztlichen Versorgung der Bevölke-
rung in Deutschland und der interkulturellen Öffnung des
Gesundheitswesens erforderlich.

Ein wichtiges Feld für die Beseitigung rechtlicher Un-
gleichbehandlungen ist schließlich auch die Anerkennung
von im Herkunftsland erworbenen Berufsabschlüssen.
Bisher ist dieses Problem nur für Unionsbürgerinnen und
-bürger sowie für Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler
einer rechtlichen Regelung zugeführt. In einigen Bundes-
ländern werden Anerkennungsverfahren für Drittstaatsan-
gehörige gar nicht durchgeführt. Generell fehlt es an der
Anerkennung nicht formaler Qualifikationen und vor al-
lem an einem flächendeckenden Angebot für die Feststel-
lung von Qualifikationen mit daran anschließendem An-
gebot, fehlende oder ergänzende Zertifikate nachzuholen.
Die Unübersichtlichkeit über die in den Bundesländern
jeweils zuständigen Stellen und die nach Bundesländern
unterschiedlichen Standards und Anforderungen tragen
zusätzlich dazu bei, dass Migrantinnen und Migranten,
die ihre Abschlüsse nicht in Deutschland erworben ha-
ben, in aller Regel unterqualifiziert beschäftigt sind bzw.
eine niedrige Erwerbsquote aufweisen.484

8. Sozialrecht und Familienleistungen
8.1 Ausbildungsförderung für Ausländer 

nach dem BAföG und dem SGB III
Der Zugang zur Ausbildungsförderung für Ausländer
bzw. Ausländerinnen hängt nur in wenigen Fällen nicht
von der Voraussetzung einer vorherigen Erwerbstätigkeit
eines Elternteils oder des Auszubildenden selbst ab: Nur
bei heimatlosen Ausländern, Asylberechtigten, anerkann-
ten Flüchtlingen nach der Genfer Flüchtlingskonvention,
jüdischen Zuwanderern, im Ausland anerkannten Flücht-
lingen nach der Genfer Flüchtlingskonvention, bei aus-
ländischen Ehegatten von Deutschen, Auszubildenden
mit einem deutschen Elternteil sowie in manchen Fällen
bei Unionsbürgerinnen und -bürgern, die bereits unabhän-
gig von der Ausbildung ein Aufenthaltsrecht haben, wird
im Falle der Bedürftigkeit ohne weitere Voraussetzungen
Ausbildungsförderung gewährt (vgl. § 8 Abs. 1 BAföG
bzw. § 63 Abs. 1 SGB III).

Die BAföG-Regelung für Ausländer bzw. Ausländerin-
nen in § 8 Abs. 2 knüpft im Übrigen an Konstellationen

aus der Zeit der Gastarbeiteranwerbung an. Ausbildungs-
förderung soll nur erhalten, wer zuvor schon zum Steuer-
aufkommen beigetragen hat: Entweder muss der Antrag-
steller bzw. die Antragstellerin selbst bereits fünf Jahre
oder zumindest ein Elternteil in den letzten sechs Jahren
vor dem Förderungsbeginn drei Jahre in Deutschland er-
werbstätig gewesen sein. Eine weitgehend gleichlautende
Regelung enthält § 63 Abs. 2 SGB III, der den Zugang zu
Leistungen der Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) zur Si-
cherung des Lebensunterhaltes während einer betriebli-
chen oder außerbetrieblichen Berufsausbildung oder einer
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme regelt. Die Be-
rufsausbildungsbeihilfe ist – ebenso wie BAföG – eine
bedarfsorientierte Leistung, die den Bedarf von Lebens-
unterhalt pauschaliert in Form von bestimmten Bedarfs-
sätzen abdeckt. Sie wird als Zuschuss gezahlt. Dabei wird
ein entsprechender Bedarf für den Lebensunterhalt des
Auszubildenden und für seinen Ausbildungsaufwand be-
rücksichtigt. Das Einkommen des Auszubildenden wird
grundsätzlich voll angerechnet, das seines Ehegatten bzw.
Lebenspartners und seiner Eltern nur, soweit es be-
stimmte Freibeträge übersteigt. Bei berufsvorbereitenden
Bildungsmaßnahmen werden die Kosten unabhängig vom
Einkommen teilweise pauschaliert übernommen.

Asylbewerberinnen und -bewerber sowie geduldete
Flüchtlinge, aber auch Jugendliche mit einer Aufenthalts-
erlaubnis aus humanitären Gründen oder gar einer Nie-
derlassungserlaubnis können deshalb mitunter weder eine
schulische Berufsausbildung, eine fachschulische Ausbil-
dung noch ein Studium aufnehmen, weil sie in bestimm-
ten Konstellationen keine Ausbildungsförderung erhal-
ten. Die Bedürftigkeit, die Dauer des Aufenthalts, die
Aufenthaltsperspektive und der nachgewiesene Erfolg in
der Bildungsbiografie sind keine für die Gewährung von
Ausbildungsförderung relevanten Kriterien. Solche aus-
ländischen Jugendlichen erhalten nach Aufnahme einer
Ausbildung einerseits keine Ausbildungsförderung nach
dem BAföG oder dem SGB III, andererseits aber auch re-
gelmäßig keine Sozialleistungen nach dem SGB II oder
dem SGB XII bzw. AsylbLG.

Mit dem Gesetzentwurf für ein 22. Gesetz zur Änderung
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes, das u. a. auch
§ 63 SGB III ändert, will die Bundesregierung diese „Lü-
cke in der Ausbildungsförderung“ für Migrantinnen und
Migranten schließen.485 Im Ergebnis sollen Drittstaatsan-
gehörige künftig Ausbildungsförderung erhalten, wenn
sie eine Niederlassungserlaubnis oder bestimmte privile-
gierte Aufenthaltserlaubnisse, die eine Bleibeperspektive
eröffnen, besitzen. Drittstaatsangehörige mit anderen
Aufenthaltserlaubnissen erhalten erst nach einem vierjäh-
rigen Aufenthalt im Bundesgebiet Ausbildungsförderung.
Die am 16. November 2007 vom Deutschen Bundestag
beschlossenen Änderungen tragen dazu bei, dass die
rechtlichen Regelungen der Ausbildungsförderung an die
tatsächliche Situation der in Deutschland aufhältigen

483 Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte, Apotheker. Vgl. da-
zu 6. Lagebericht, C I.2.1.8.2, S. 335. An die Beauftragte wurde z. B.
kürzlich der Fall einer ausländischen Zahnärztin in Bayern mit deut-
schem Abschluss herangetragen, die mit einem Deutschen verheira-
tet war, bereits eine Einbürgerungszusicherung besaß und gleichwohl
nicht einmal die Berufsausübungserlaubnis für den zahnärztlichen
Vorbereitungsdienst bekommen sollte, weil sie die deutsche Staatsan-
gehörigkeit (noch) nicht besaß.

484 Vgl. oben Abschnitte II.3.2, II.3.8.1 und II.3.8.6. 485 Bundestagsdrucksache 16/5172 vom 27. April 2007.



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 131 – Drucksache 16/7600
Ausländerinnen und Ausländer angepasst werden. Die
vorhandenen Bildungspotenziale werden auf diese Weise
besser genutzt. Die Änderungen dürften zudem nur in ge-
ringem Maße zu staatlichen Mehrausgaben führen, da die
Betroffenen unter der bisher geltenden Rechtslage regel-
mäßig Anspruch auf andere Sozialleistungen hatten,
wenn sie keine Ausbildung aufnahmen oder diese abbra-
chen. Die Härtefallregelung in § 7 Abs. 5 SGB II bot nur
in wenigen Fällen eine Lösung, da sie eine „besondere
Härte“ voraussetzt, die nach der Rechtsprechung nicht
bereits durch die Notwendigkeit des Abbruchs oder die
Nichtaufnahme einer Ausbildung gegeben ist. Die Leis-
tung wird darüber hinaus – anders als im SGB XII – nur
als Darlehen gewährt.

Ferner wurden die Möglichkeiten der Ausbildungsförde-
rung von Ausländerinnen und Ausländern für den Besuch
einer im Ausland gelegenen Ausbildungsstätte erweitert.
Eine Förderung ist künftig grundsätzlich möglich, wenn
die Zugangsvoraussetzungen für die geförderte Ausbil-
dung in Deutschland erworben worden sind (sogenannte
Bildungsinländerinnen bzw. -inländer) oder die Dritt-
staatsangehörigen in Deutschland als Asylberechtigte
oder als Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonven-
tion anerkannt worden sind.

Das Gesetzgebungsverfahren, das eigentlich vor der par-
lamentarischen Sommerpause 2007 abgeschlossen wer-
den sollte, hat sich in Zusammenhang mit der bildungs-
politischen Diskussion um eine notwendige Anhebung
der BAföG-Bedarfssätze und der Freibeträge im Rahmen
des nun zu einer „großen BAföG-Novelle“ erweiterten
Änderungsgesetzes verzögert. Die Beauftragte hat in
diesem Zusammenhang frühzeitig deutlich gemacht,
dass jedenfalls die Änderungen in der Ausbildungsförde-
rung so früh wie möglich wirksam werden sollten – ggf.
also auch vor den anderen Änderungen der Gesetzes-
novelle.

Im Anschluss an diese Forderung hat sie in einem Schrei-
ben an den Bundesminister für Arbeit und Soziales darum
gebeten, bis zum Inkrafttreten der Regelung zur Förde-
rung von Ausländerinnen und Ausländern in der BAföG-
Novelle die Härtefallregelung in § 7 Abs. 5 SGB II im
Lichte der zu erwartenden Gesetzesänderung großzügig
auszulegen. Diesem Anliegen entsprach das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales, indem es der Bundesa-
gentur für Arbeit und den ihrem Geschäftsbereich als Trä-
ger der Grundsicherung für Arbeitsuchende zugeordneten
Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) und Agenturen in ge-
trennter Trägerschaft die vorgeschlagene weniger restrik-
tive Auslegung empfahl.486 Ferner wurden die Länder ge-
beten, hinsichtlich der zugelassenen kommunalen Träger,
die alternativ Träger der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende sind, darauf hinzuwirken, dass entsprechend ver-
fahren wird.

8.2 Änderungen und Anwendungsprobleme 
im SGB II und im SGB XII

8.2.1 Reform der „Ausländerklauseln“ im SGB 
II und im SBG XII

Im Berichtszeitraum erfolgten mehrere Änderungen der
Ausländerklauseln im Zweiten und Zwölften Buch Sozi-
algesetzbuch. Bereits mit Wirkung zum 1. April 2006487

wurde in § 7 Abs. 1 SGB II ein Leistungsausschluss für
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende für
Ausländerinnen und Ausländer eingeführt, deren Aufent-
haltsrecht sich allein aus der Arbeitsuche ergibt. Der Än-
derung war ein bayerischer Bundesratsantrag voraus-
gegangen, der den Ausschluss von Unionsbürgerinnen
und -bürgern – der Begründung nach insbesondere aus
den neuen Mitgliedstaaten – von Leistungen nach dem
SGB II bezweckte.488 De facto sind es tatsächlich aus-
schließlich Unionsbürgerinnen und -bürger, die überhaupt
ein Aufenthaltsrecht zur Arbeitsuche besitzen und somit
unter die Neufassung fallen können. Auch für Absolven-
tinnen und Absolventen deutscher Hochschulen besteht
zwar die Möglichkeit, eine Aufenthaltserlaubnis zur Su-
che eines der Qualifikation angemessenen Arbeitsplatzes
zu bekommen. Da die Aufenthaltserlaubnis nach § 16
Abs. 4 AufenthG jedoch gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 Auf-
enthG nur bei Sicherung des Lebensunterhalts erteilt
wird, kommt der Bezug von Leistungen nach dem SGB II
für diese Personengruppe ohnehin nicht in Betracht.

Die Regelung ist grundsätzlich gedeckt von Artikel 7
Abs. 1 Buchstabe b der Freizügigkeitsrichtlinie. Dabei ist
zu beachten, dass der Dauer der Arbeitsuche aufenthalts-
rechtlich keine präzisen Grenzen gesetzt sind – sie kann
auch ein halbes Jahr überschreiten, wenn der oder die Ar-
beitsuchende Bemühungen um einen Arbeitsplatz nach-
weisen kann.489 Ob die Regelung mit dem Diskriminie-
rungsverbot des Artikel 12 EGV vereinbar ist, der den
Mitgliedstaaten die Gleichbehandlung von Unionsbürge-
rinnen und -bürgern gebietet, wird in Rechtsprechung und
Literatur bezweifelt.490

Die Neufassung des § 7 Abs. 1 SGB II führte im Be-
richtszeitraum zu einiger Verwirrung in Behörden und

486 HEGA 08/07-20 – GA Nr. 30 vom 2. August 2007, Geschäftszeichen
SP II 21 – II-1101.

487 BGBl. I S. 2954.
488 Bundestagsdrucksache 16/239 v. 14. Dezember 2005.
489 EuGH, Rs. C-292/89 vom 26. Februar 1991, „Antonissen“.
490 Verneinend z. B. Rothkegel, Ralf/Classen, Georg: Die Existenzsiche-

rung für Ausländer nach der Sozialhilfereform, in: Barwig, Klaus
u. a. (Hrsg.), Perspektivwechsel im Ausländerrecht, S. 135, LSG
Berlin-Brandenburg, Beschluss v. 25. April 2007, Az.: L 19 B 116/07
AS ER, InfAuslR 2007, 317. Hier stellt sich, wie auch bei Artikel 24
Abs. 2 der Freizügigkeitsrichtlinie, die Frage nach der Primärrechts-
widrigkeit des Sekundärrechts. Die EuGH-Entscheidungen „Grzelzyk“
und „Trojani“ jedenfalls legen den Schluss nahe, dass das Diskrimi-
nierungsverbot sich auch auf Leistungen der Fürsorge erstreckt. Nach
der Entscheidung in der Sache „Collins“ kann ein Mitgliedstaat zwar
Leistungen für Arbeitsuchende davon abhängig machen, dass der
oder die Arbeitsuchende bereits eine Nähe zum Arbeitsmarkt des
Mitgliedstaates aufweist und diese Anforderung z. B. an eine Frist
von drei Monaten knüpfen. Dies muss aber diskriminierungsfrei ge-
schehen, d. h. eigene Staatsangehörige (in Deutschland vergleichbar:
Spätaussiedler) und Unionsbürgerinnen und -bürger gleichermaßen
treffen.
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Sozialgerichtsbarkeit. Die korrekte Anwendung der
Norm setzt eine genauere Befassung mit dem Europäi-
schen Freizügigkeitsrecht voraus:

– Nicht unter den Ausschluss fallen zum einen Arbeit-
nehmerinnen bzw. -nehmer, Selbstständige und Ver-
bleibeberechtigte. Wichtig ist dabei, dass arbeitslos
gewordene Personen europarechtlich i. d. R. Arbeit-
nehmerinnen bzw. -nehmer oder Selbstständige blei-
ben, wenn die Arbeitslosigkeit bzw. die Aufgabe der
selbstständigen Tätigkeit unverschuldet ist. Lediglich
bei Eintritt der Arbeitslosigkeit oder Aufgabe der
selbstständigen Erwerbstätigkeit vor Ablauf eines Jah-
res bleibt die Arbeitnehmer- bzw. Selbstständigenei-
genschaft nicht dauerhaft, sondern zunächst nur für
mindestens ein halbes Jahr erhalten.491 Auch geringfü-
gig Beschäftigte und Selbstständige mit geringem Ein-
kommen, die ergänzende Leistungen nach dem SGB II
benötigen, sind grundsätzlich in dieser Eigenschaft
freizügigkeitsberechtigt. Etwas anderes gilt nur, wenn
Einkommen und Umfang der wirtschaftlichen Tätig-
keit von völlig untergeordneter Bedeutung sind.492

Verbleibeberechtigt hingegen sind unter bestimmten
Voraussetzungen ehemalige Arbeitnehmerinnen bzw.
-nehmer und Selbstständige, wenn sie ihre Erwerbstä-
tigkeit aus bestimmten Gründen – z. B. Altersrente,
Erwerbsunfähigkeit infolge Arbeitsunfall oder Berufs-
krankheit – dauerhaft aufgegeben haben. Auch Fami-
lienangehörige von Unionsbürgerinnen und -bürgern
können verbleibeberechtigt sein.

– Ebenfalls nicht unter den Ausschluss fallen Personen,
die als Nichterwerbstätige ein Freizügigkeitsrecht be-
sitzen. Sie müssen als Voraussetzung für das Freizü-
gigkeitsrecht ausreichende Existenzmittel und eine
Krankenversicherung vorweisen können.493 Verrin-
gert sich im Verlauf des Aufenthalts das Einkommen,
das Voraussetzung für das Bestehen des Freizügig-
keitsrechts ist, sind – ggf. ergänzende – Leistungen
nach dem SGB II zu gewähren, wenn die übrigen Vo-
raussetzungen (insbesondere Erwerbsfähigkeit) vorlie-
gen .494 In den ersten fünf Jahren des Aufenthalts kann
allerdings das Erlöschen des Freizügigkeitsrechts fest-
gestellt und die betreffende Person zur Ausreise aufge-
fordert werden.

– Daueraufenthaltsberechtigte Unionsbürgerinnen und
-bürger werden von dem Ausschluss ebenso wenig er-
fasst wie

– Unionsbürgerinnen und -bürger, die ihr Aufenthalts-
recht als Familienangehörige aus dem Europäischen
Freizügigkeitsrecht oder auch aus dem nationalen
Ausländerrecht herleiten, soweit dieses günstiger ist

(vgl. § 11 FreizügG). Solche Konstellationen sind
denkbar bei Ehen mit Deutschen oder mit ausländi-
schen Staatsangehörigen in den ersten fünf Jahren des
Aufenthalts mit gesichertem Aufenthaltsrecht nach na-
tionalem Recht (also vor Entstehen des Daueraufent-
haltsrechts), wenn eine Unionsbürgerin Mutter eines
deutschen Kindes wird, oder im Bereich des eigen-
ständigen Aufenthaltsrechts nach § 31 AufenthG.

Mit Wirkung zum 7. Dezember 2006 wurde auch in § 23
Abs. 3 SGB XII der Anspruchsausschluss für Auslände-
rinnen und Ausländer normiert, deren Aufenthaltsrecht
sich allein aus der Arbeitsuche ergibt.495 In diesen Fällen
besteht also kein Anspruch auf Sozialhilfe nach dieser
Norm. Dies führt dazu, dass über eine Leistungsgewäh-
rung im Einzelfall nach Ermessen zu entscheiden ist.496

Dabei ist zu beachten, dass Unionsbürgerinnen und -bür-
ger mit einem Aufenthaltsrecht – und darum handelt es
sich auch bei Arbeitsuchenden – aufgrund von Ar-
tikel 12 EGV nach Auffassung der Beauftragten nicht
schlechter gestellt werden dürfen als ausreisepflichtige
Drittstaatsangehörige. Leistungen nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz stellen also die unterste Grenze dessen
dar, was arbeitsuchende Unionsbürgerinnen und -bürger
im Notfall erhalten müssen.497

Mit dem Richtlinienumsetzungsgesetz wurde § 7 SGB II er-
neut geändert.498 Der neu gefasste Abs. 1 schließt nun-
mehr in Nr. 1 zusätzlich Ausländerinnen und Ausländer
in den ersten drei Monaten ihres Aufenthalts in Deutsch-
land vom Bezug der Leistungen der Grundsicherung für
Arbeitsuchende aus. Der Ausschluss erstreckt sich dem
Wortlaut nach auch auf deren Familienangehörige.499

Dies gilt nicht für Unionsbürgerinnen und -bürger, die als
Arbeitnehmerinnen bzw. -nehmer, als Selbstständige oder

491 Vgl. § 2 Abs. 3 FreizügG, Artikel 7 Abs. 3 Richtlinie 2004/38/EG
(Freizügigkeitsrichtlinie). Während jedoch nach Artikel 7 Abs. 3 der
Richtlinie in lit. c) die Erwerbstätigeneigenschaft für „mindestens“
sechs Monate erhalten bleibt, fehlt dieses Wort in § 2 Abs. 3 Satz 2
Freizügigkeitsgesetz.

492 Vgl. grundlegend EuGH, Rs. 53/81 v. 23. März 1982 „Levin“.
493 Artikel 7 Abs. 1 Buchstabe b Freizügigkeitsrichtlinie.
494  § 7 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 Nr. 1 SGB II.

495 Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022.
496 Ständige Rechtsprechung bereits zum § 120 Abs. 3 BSHG, zur heuti-

gen Rechtslage vgl. z. B. LSG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom
27. Juni 2007, Az.: L 9 B 80/07 AS ER.

497 Das LSG Nordrhein-Westfalen, a. a. O., hat in Fällen, in denen die
Rückkehr der Betroffenen unproblematisch war, § 1a AsylbLG zum
Maßstab der Leistungsgewährung genommen. Das VG Ansbach, Be-
schluss vom 13. Februar 2001, Az.: AN 14 E 00.01910, hat hingegen
bei einem legal aufhältigen Drittstaatsangehörigen, bei dem der An-
spruchsausschluss rechtmäßig war, das für den Lebensunterhalt Un-
erlässliche als Kosten für die Unterkunft und den um 25 Prozent ge-
kürzten Regelsatz definiert; hier ist eher der Bezug zu § 3 AsylbLG
gegeben.

498 Artikel 6 Abs. 9 des Gesetzes vom 19. August 2007, BGBl. I
S. 1970.

499 Wörtlich genommen führt diese Regelung dazu, dass beim Ehegat-
tennachzug zu Deutschen oder zu Unionsbürgerinnen bzw. -bürgern
auch der in Deutschland lebende Ehegatte einen Anspruch auf Leis-
tungen nach dem SGB II verlöre (beim Familiennachzug zu Dritt-
staatsangehörigen muss der Lebensunterhalt ohnehin gesichert sein,
sodass ein Leistungsbezug in den ersten drei Monaten außerordent-
lich unwahrscheinlich ist). Es ist nicht anzunehmen, dass der Gesetz-
geber beabsichtigt hat, Deutsche und Unionsbürgerinnen bzw. -bür-
ger in dieser Weise für das Heiraten von Drittstaatsangehörigen zu
sanktionieren, sodass für diese Regelung das Gleiche gilt wie für die
entsprechende Vorschrift des § 1 Abs. 1 Nr. 3 des AsylbLG: Es gibt
keinen Anwendungsbereich für sie. Vgl. zum AsylblG Rothkegel,
Ralf/Classen, Georg: Die Existenzsicherung für Ausländer nach der
Sozialhilfereform, in: Barwig, Klaus u. a. (Hrsg.), Perspektivwechsel
im Ausländerrecht, Baden-Baden, S. 138/139.
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als deren Familienangehörige freizügigkeitsberechtigt
sind.500 Der Ausschluss gilt gemäß Abs. 1 Satz 3 auch
nicht für Inhaberinnen und Inhaber eines Aufenthaltstitels
aus humanitären Gründen.

Betrachtet man die Regelungen des Aufenthaltsgesetzes
und des Freizügigkeitsgesetzes, kommen in der prakti-
schen Anwendung als Adressaten des Leistungsaus-
schlusses lediglich Familienangehörige von Deutschen
sowie Unionsbürgerinnen und -bürger in Betracht, die als
Nichterwerbstätige das Freizügigkeitsrecht genießen. An-
dere Ausländerinnen und Ausländer müssen als Voraus-
setzung für die erstmalige Erteilung einer Aufenthalts-
erlaubnis die Sicherung des Lebensunterhalts nachweisen
(Familienangehörige von Drittstaatsangehörigen, Stu-
dierende) oder sind erwerbstätig, so dass eine Leistungs-
berechtigung ohnehin ausscheidet (Inhaberinnen und
Inhaber von Aufenthaltserlaubnissen nach §§ 17 bis 21
AufenthG).

8.2.2 Anwendungsprobleme bei 
§ 8 Abs. 2 SGB II

Nach § 8 Abs. 2 SGB II stehen Ausländerinnen und Aus-
länder dem Arbeitsmarkt nur dann zur Verfügung, wenn
ihnen die Aufnahme einer Beschäftigung erlaubt ist oder
erlaubt werden könnte. Nur in diesem Fall besteht auch
ein Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitsuchende.
Der Gesetzgeber hat mit dieser Regelung beabsichtigt, le-
diglich jene Ausländerinnen und Ausländer vom Bezug
der Leistungen nach dem SGB II auszuschließen, die aus
rechtlichen Gründen keine Zustimmung zur Ausübung ei-
ner Beschäftigung bekommen können. In der Begrün-
dung heißt es dazu:

„Da die Beschäftigung von Ausländern grundsätzlich un-
ter Erlaubnisvorbehalt steht, ist für die in Absatz 3 gere-
gelte Frage der Erwerbsfähigkeit nur allgemein nach den
Bestimmungen des Arbeitsgenehmigungsrechts darauf
abzustellen, ob rechtlich ein Zugang zum Arbeitsmarkt
besteht oder zulässig wäre, wenn keine geeigneten in-
ländischen Arbeitskräfte verfügbar sind. Die Frage, ob
ein solcher unbeschränkter oder nachrangiger Arbeits-
marktzugang rechtlich gewährt wird, richtet sich dabei
ausschließlich nach den – durch dieses Gesetz insoweit
unberührten – arbeitsgenehmigungsrechtlichen Regelun-
gen.“501

Personen mit nachrangigem Arbeitsmarktzugang sollten
– folgt man der Begründung – die Leistungen nach dem
SGB II erhalten, da die Integration in den Arbeitsmarkt
auch bei dieser Gruppe der noch nicht lange rechtmäßig
in Deutschland Lebenden – Asylsuchende und Geduldete
sind bereits nach § 7 Abs. 1 vom Bezug der Leistungen
nach dem SGB II ausgeschlossen – integrationspolitisch
von hoher Bedeutung ist. Denn die Folge der Nichtge-
währung von Leistungen nach dem SGB II ist nicht, dass
gar keine Sozialleistungen bezogen werden. Vielmehr
sind die Betroffenen auf Leistungen nach dem SGB XII

verwiesen. Dieses richtet sich nicht (mehr) an Erwerbs-
fähige und sieht deshalb auch keine Sach- und Dienstleis-
tungen für die Integration in den Arbeitsmarkt, keine Ein-
gliederungsvereinbarung und auch keine Sanktionen bei
Verweigerung zumutbarer Erwerbstätigkeit oder anderer
Maßnahmen vor.502

Die Rechtsprechung ist dieser in Gesetzeswortlaut und
Begründung nicht eindeutig formulierten Absicht über-
wiegend nicht gefolgt. Die Gerichte erkennen auf einen
Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II in der Regel
nur dann, wenn für die Betroffenen eine realistische Aus-
sicht auf Erteilung einer Zustimmung zur Ausübung einer
Beschäftigung besteht.503 Die Beauftragte wird beobach-
ten, ob sich dieses Problem insbesondere durch die Ver-
kürzung der Fristen für den Erwerb der unbeschränkten
Zustimmung zur Ausübung einer Beschäftigung504 relati-
viert. Sollte dies nicht der Fall sein, ist aus ihrer Sicht
eine gesetzliche Klarstellung erforderlich.

8.3 Wohngeldgesetz
Voraussichtlich zum 1.4.2008 wird eine grundlegende
Reform des Wohngeldgesetzes (im Folgenden: WoGG-
Entwurf) in Kraft treten. Das Gesetz enthält in § 3 Abs. 5
nunmehr eine enumerative Aufzählung derjenigen Aus-
länderinnen und Ausländer, die wohngeldberechtigt sind.
Auch die anderen Haushaltsmitglieder müssen nach § 5
Abs. 4 WoGG-Entwurf die Voraussetzungen des § 5
Abs. 3 erfüllen, um bei der Wohngeldberechnung berück-
sichtigt zu werden.505 Es sind dies Personen, die sich im
Bundesgebiet tatsächlich aufhalten und

– ein Aufenthaltsrecht nach dem Freizügigkeitsgesetz/
EU haben,

– einen Aufenthaltstitel oder eine Duldung nach dem
Aufenthaltsgesetz haben,

– ein Recht auf Aufenthalt nach einem völkerrechtlichen
Abkommen haben,

– eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrens-
gesetz haben,

– die Rechtsstellung eines heimatlosen Ausländers im
Sinne des Gesetzes über die Rechtsstellung heimatlo-
ser Ausländer im Bundesgebiet haben oder

– aufgrund einer Rechtsverordnung vom Erfordernis ei-
nes Aufenthaltstitels befreit sind.

500 Verbleibeberechtigte, die das Gesetz zudem ausdrücklich erwähnt,
sind ohnehin länger als drei Monate in Deutschland.

501 Bundestagsdrucksache 15/1516 vom 5. September 2003, S. 52.

502 Vgl. 6. Lagebericht, C 6.3., S. 534.
503 Vgl. LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 13. Dezember 2005,

Az.: L 25 B 1281/05 AS ER, LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss
vom 14. September 2006, Az.: L 6 AS 376/06 ER, LSG Rheinland-
Pfalz, Beschluss vom 17. Oktober 2006, Az.: L 3 ER 175/06 AS,
Bayerisches LSG, Beschluss vom 11. Juli 2006, Az.: L 11 B 154/06
AS ER, die allerdings verkennen, dass der Gesetzgeber ausdrücklich
das Wort „könnte“ verwendet, um deutlich zu machen, dass die
rechtliche Möglichkeit der Zustimmung ausreicht. Der Gesetzgeber
hätte das Wort „kann“ gewählt, wenn er auf eine konkrete Möglich-
keit der Erteilung der Zustimmung zur Ausübung einer Beschäfti-
gung hätte abstellen wollen.

504 Vgl. Kapitel III.3.1.3.
505 Bisher war die Anspruchsberechtigung durch Verwaltungsvorschrift

(WoGVwV) präzisiert.
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Bei der Ermittlung des Wohngeldanspruchs werden nach
§ 14 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 19 i.V.m. Abs. 3 letzter Halb-
satz WoGG-Entwurf tatsächlich geleistete Zuflüsse aus
einer nach § 68 AufenthG abgegebenen Verpflichtungser-
klärung als Einkommen angerechnet. Dies gilt allerdings
nur insoweit, wie diese Zuflüsse nicht für die Miete auf-
gebracht werden. Die Miete oder Belastung bleibt nach
§ 11 Abs. 2 Nr. 5 WoGGEntwurf zu dem Anteil außer Be-
tracht, der durch eine Leistung einer nach § 68 AufenthG
verpflichteten Person gedeckt wird, die einem zu berück-
sichtigenden Haushaltsmitglied zur Bezahlung der Miete
oder Aufbringung der Belastung geleistet wird.

Da die Betroffenen aus einer Verpflichtungserklärung
keinen zivilrechtlichen Anspruch gegenüber dem Ver-
pflichtungsgeber ableiten können – die Verpflichtungser-
klärung ermöglicht es ausschließlich den Sozialleistungs-
trägern, auf den Verpflichtungsgeber zurückzugreifen –
hat der Gesetzgeber auf einen Anspruchsausschluss bei
Vorliegen einer Verpflichtungserklärung verzichtet. Ein
solcher hätte vor allem ausländische und binationale Fa-
milien betroffen, die aufgrund einer Verpflichtungser-
klärung des in Deutschland lebenden Familienangehö-
rigen und einer nach dem Familiennachzug eintretenden
Einkommensverschlechterung auf Wohngeld angewiesen
sind. Diese Familien hätten dann statt eines Wohngeld-
anspruchs einen Anspruch auf ergänzende Leistungen
nach dem SGB II gehabt und damit allein aufgrund des
Bedarfs bis zur Höhe des Wohngeldanspruchs die Zahl
der erwerbstätigen Bezieherinnen und Bezieher von Leis-
tungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende erhöht.
Auch angesichts der nach wie vor tendenziell ausgrenzen-
den Wirkung des Bezuges von Leistungen nach dem
SGB II im Vergleich zum Wohngeld wäre dies integra-
tionspolitisch nicht wünschenswert gewesen.

8.4 Asylbewerberleistungsgesetz

Im Folgenden werden die wichtigsten Rechtsänderungen
und Probleme in diesem Bereich kurz erläutert:

Mit dem Richtlinienumsetzungsgesetz wurde redaktionell
klargestellt, dass Ausländerinnen und Ausländer mit einer
Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG regel-
mäßig nicht zum Kreis der Leistungsberechtigten nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz zählen. Die Aufent-
haltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG wird nahezu
ausschließlich Ausländerinnen und Ausländern erteilt, die
unter eine Bleiberechtsregelung der Konferenz der Innen-
minister und -senatoren bzw. unter die bundesgesetzliche
Altfallregelung nach § 1 04a Abs. 1 Satz 2 AufenthG fal-
len. In der Praxis hatte es bei diesem Personenkreis im-
mer wieder Abgrenzungsprobleme im Bereich der Leis-
tungsgewährung nach dem SGB II und dem Kindergeld
nach dem Einkommensteuergesetz gegeben. Dabei wurde
zwischen der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach
§ 23 Abs. 1 AufenthG auf Grund einer Anordnung nach
einer Bleiberechtsregelung einerseits und der Erteilung
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG
wegen des Krieges im Heimatland andererseits nicht aus-
reichend differenziert. Ergebnis war nicht selten eine un-

gerechtfertigte Versagung von Leistungen gegenüber
bleibeberechtigten Ausländerinnen und Ausländern.

In Zusammenhang mit der Verbesserung des Arbeits-
marktzugangs von Geduldeten, die nunmehr nach vier
Jahren Aufenthalt im Bundesgebiet regelmäßig einen
gleichrangigen Arbeitsmarktzugang erhalten, wurde mit
dem Richtlinienumsetzungsgesetz ferner die Dauer des
Bezugs von Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz, die zu einem dem SGB XII entsprechenden
Leistungsbezug führt, von 36 auf 48 Monate verlängert.
Die rechtlich vorgesehenen Fristen für den gleichrangi-
gen Arbeitsmarktzugang und den dem SGB XII entspre-
chenden Leistungsbezug sind damit für Geduldete formal
angeglichen. Insbesondere mit Blick auf die gesetzliche
Altfallregelung in §§ 104a und 104b AufenthG und die
„Aufenthaltserlaubnis auf Probe“ wird zu entscheiden sein,
ob auch Zeiten des Leistungsbezugs nach dem SGB II als
Leistungsbezug im Sinne des § 2 Abs. 1 AsylbLG zu be-
rücksichtigen sind. Der Wortlaut des § 2 Abs. 1 AsylbLG
steht dem entgegen. Teile der obergerichtlichen Recht-
sprechung folgen einer allein am Wortlaut orientierten
Auslegung jedoch nicht, da sonst Zeiten des auf eine Inte-
grationsperspektive ausgerichteten SGB-II-Bezugs weni-
ger Gewicht hätten als der Bezug von Leistungen nach
§ 3 AsylbLG.506 Eine Entscheidung des Bundessozialge-
richts steht insoweit noch aus.

Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts vom 11. Juli 2006507 war der Gesetzgeber schließ-
lich aufgefordert, eine Regelung zu treffen, die sicher-
stellt, dass zugesprochenes Schmerzensgeld nach § 253
Abs. 2 BGB nicht gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG als
Einkommen angerechnet wird und eingesetzt werden
muss. Die geltende Regelung im Asylbewerberleistungs-
gesetz verstoße mit Blick auf die Regelung in § 83 Abs. 2
SGB XII gegen den Gleichheitssatz des Artikel 3 Abs. 1 GG.
§ 7 AsylbLG wurde mit dem Richtlinienumsetzungsge-
setz entsprechend geändert und an die Regelung im
SGB XII angepasst. Die Beauftragte hatte in der Vergan-
genheit508 hinsichtlich der Leistungen unterschiedlicher
Sozialleistungsgesetze vertreten, dass diese nicht als Ein-
kommen nach § 7 AsylbLG berücksichtigt werden dür-
fen.

Auch für diesen Berichtszeitraum muss festgehalten wer-
den, dass es – wie bereits anlässlich des 5.509 und des
6. Lageberichts510 festgestellt wurde – weder zu einer an-
gemessenen Beträgeanpassung nach § 3 Abs. 3 AsylbLG
gekommen ist, noch eine gesetzliche Neuregelung erfolgt
ist, die auf unbürokratischem Wege eine angemessene
Beträgeanpassung sicherstellt. Die seit der Einführung

506 Zu diesem Ergebnis kommt auch das Hessische LSG, Beschluss
vom 21. März 2007, Az.: L 7 AY 14/06 ER und das LSG Nordrhein-
Westfalen, Beschluss vom 26. April 2007, Az.: L 20 B 4/07 AY ER
und Beschluss vom 27. April 2006, Az.: L 20 B 10/06 AY ER sowie
LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 12. Juni 2007, Az.:
L 11 AY 84/06 AR.

507 Az.: 1 BvR 293/05.
508 Vgl. 6. Lagebericht C VI.6, S. 537.
509 Vgl. 5. Lagebericht B VI.1.6.
510 Vgl. 6. Lagebericht C VI.6, S. 537.
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des Asylbewerberleistungsgesetzes 1993 nicht erhöhten
Beträge nach § 3 AsylbLG liegen altersbedingt zwischen
15 Prozent und 35 Prozent unter den vergleichbaren Re-
gelsätzen des SGB XII und des SGB II.511

8.5 Änderungen im SGB V durch 
die Gesundheitsreform

Mit der Gesundheitsreform 2007 sollte u. a. eine Versi-
cherungspflicht für alle Einwohnerinnen und Einwohner
Deutschlands eingeführt werden, da die Zahl der nicht
krankenversicherten Personen in den letzten Jahren auf
200 000 bis 300 000512 gestiegen war. Das Bundesminis-
terium für Gesundheit erklärt dazu: „Gesundheitspolitik
[ist] immer Politik für 82 Millionen Menschen. In
Deutschland erhalten Bürgerinnen und Bürger die medi-
zinische Versorgung, die sie im Krankheitsfall benötigen,
unabhängig von ihrem Alter und ihrem Einkommen. (…)
Die Gesundheitsreform 2007 bereitet deshalb den Weg
zur neuen Gesundheitsversicherung. Zukünftig wird in
Deutschland niemand mehr ohne eine Krankenversiche-
rung sein. (…) Erstmals in der deutschen Sozialge-
schichte besteht für alle Einwohnerinnen und Einwohner
die Pflicht, eine Krankenversicherung abzuschließen.“513

Mit Wirkung zum 1. April 2007 wurde mit § 5 Abs. 1
Nr. 13 SGB V ein neuer Auffangtatbestand für die Ver-
sicherungspflicht geschaffen. Er betrifft nicht versicherte
Personen, die

– entweder vor der Versicherungslosigkeit gesetzlich
versichert waren

– oder aber nie versichert waren.

Bis Ende September 2007 hatten die gesetzlichen Kran-
kenkassen nach diesen Regelungen 51 000 Personen
(wieder) aufgenommen.514

Nicht Versicherte sind von der neuen Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung ausge-
schlossen, wenn sie nach ihrer (früheren) Tätigkeit, auch

im Ausland, systematisch der privaten Krankenversiche-
rung zuzuordnen sind. Dies dürfte insbesondere für (ehe-
malige) Selbstständige, (ehemalige) Beamte sowie (ehe-
malige) Beschäftigte gelten, die wegen ihres hohen
Einkommens gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V nicht versi-
cherungspflichtig sind oder waren.

Diejenigen Personen, die nicht der Pflichtversicherung
zur gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen, müs-
sen seit 1. Juli 2007 von den privaten Krankenversiche-
rern in den „modifizierten Standardtarif“ aufgenommen
werden (Kontrahierungszwang); die Versicherungsprämie
darf den Höchstbeitrag zur gesetzlichen Krankenversi-
cherung nicht übersteigen.515 Ab 1. Januar 2009 besteht
dann auch für diese Gruppe Versicherungspflicht.

Die neue Versicherungspflicht entsteht nicht, wenn ein
anderweitiger Anspruch auf Absicherung im Krankheits-
fall besteht. § 5 Abs. 8a Satz 2 SGB V nennt ausdrücklich
Bezieherinnen und Bezieher laufender Leistungen nach
dem dritten (Hilfe zum Lebensunterhalt), vierten (Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung), Sechsten
(Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) und sie-
benten Kapitel (Hilfe zur Pflege) des SGB XII und nach
§ 2 AsylbLG als nicht Versicherungspflichtige. Diese
Personen bekommen nach § 264 SGB V eine Kranken-
versicherungskarte; der Sozialleistungsträger erstattet
dem Träger der gesetzlichen Krankenversicherung die
tatsächlich angefallenen Behandlungskosten sowie einen
Teil der Verwaltungskosten. Leistungsberechtigte nach
§ 1 AsylbLG, die medizinische Versorgung nach § 4
AsylbLG erhalten, sind gemäß § 5 Abs. 11 SGB V eben-
falls anderweitig abgesichert. Personen, die im Einzelfall
nur die Krankenhilfe nach dem fünften Kapitel des
SGB XII (§ 48 SGB XII) benötigen, unterliegen dagegen
der neuen Versicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 13
SGB V, sofern die anderen Voraussetzungen erfüllt
sind.516

Die Beauftragte begrüßt das Ziel, für alle Einwohnerin-
nen und Einwohner Deutschlands eine Versicherungs-
pflicht einzuführen. Sie befürchtet jedoch, dass dieses
Ziel nicht für alle legal in Deutschland lebenden Auslän-
derinnen und Ausländer erreicht werden wird. Tatsäch-
lich erstreckt sich die neue Versicherungspflicht nämlich
nur in sehr eingeschränktem Maße auf ausländische
Staatsangehörige. Erstmals in der Geschichte der deut-
schen Sozialversicherung knüpft damit ein Sozialver-
sicherungssystem an die Staatsangehörigkeit an:

511 Das Statistische Bundesamt teilte am 1. August 2007 mit, dass die
Zahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz im Jahr 2006 auf den niedrigsten Stand
seit Einführung der Statistik 1994 gesunken ist. Zum Jahresende
2006 wurden 194 000 Leistungsbeziehende gezählt, 8,3 Prozent we-
niger als ein Jahr zuvor. Den bisherigen Höchststand gab es Ende
1996 mit 490 000 Leistungsbeziehenden. Ende 2006 waren
58 Prozent der Leistungsbeziehenden männlich. Die Ausgaben für
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz lagen im Jahr
2006 bei insgesamt 1,17 Mrd. Euro brutto, dies entspricht einem
Rückgang um 6,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Entspre-
chend der Entwicklung der Empfängerzahl lagen im Jahr 2006 auch
die Ausgaben auf dem niedrigsten Stand seit Einführung der Asylbe-
werberleistungsstatistik. Ihren Höchststand hatten sie 1996 mit
2,88 Mrd. Euro brutto.

512 Nach Schätzungen des Bundesministeriums für Gesundheit; genaue
Daten sind nicht vorhanden, vgl. z. B. auch Apotheken Umschau
www.presseportal.de/pm/52678.

513 Vgl. Information des Bundesministeriums für Gesundheit auf
www.diegesundheitsreform.de/gesundheitsreform/ueberblick/neue_
gesundheitsversicherung/index.html.

514 Vgl. Presseerklärung des Bundesministeriums für Gesundheit:
www.diegesundheitsreform. de/presse/gesundheit_in_zahlen/20071001_
rueckkehrer-gkv.html.

515 Die privaten Krankenversicherungen haben nach diesen Regelungen
bis Ende September 2007 ca. 2 400 Personen aufgenommen. Vgl.
Apotheken Rundschau a. a. O.

516 Vgl. SG Speyer, Beschluss vom 23. April 2007, S 7 ER 162/97 KR.
Anders SG Frankfurt/M., Beschluss vom 30. Juli 2007, S 18 KR 41 6/07
ER, das unter Berufung auf den „klaren“ Wortlaut des § 5 Abs. 1
Nr. 13 zu dem Ergebnis kommt, dass die Versicherungspflicht auch
dann ausscheide, wenn ausschließlich Leistungen der Krankenhilfe,
also nach dem Fünften Kapitel SGB XII, bezogen werden. Das SG
Frankfurt verkennt, dass der ebenso klare Wortlaut des Abs. 8a den
Einleitungssatz des Abs. 1 Nr. 13 – kein anderweitiger Anspruch auf
Absicherung im Krankheitsfall – definiert und nicht, wie vom Sozial-
gericht angenommen, in einem Posterioritätsverhältnis zu diesem
steht.
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Drittstaatsangehörige517 unterliegen der neuen Versiche-
rungspflicht gemäß § 5 Abs. 11 SGB V nur, wenn sie eine
Niederlassungserlaubnis besitzen oder einen Aufenthalts-
titel, der auf mehr als zwölf Monate befristet ist. Beim
Nachzug zu Deutschen erhalten die ausländischen Ehe-
gattinnen und -gatten i. d. R. eine lediglich auf ein Jahr
befristete Aufenthaltserlaubnis, wenn es an einer Ertei-
lungsvoraussetzung fehlt, d. h. also z. B. bei fehlendem
Nachweis der Lebensunterhaltssicherung.518 Auch die
Aufenthaltserlaubnis als eigenständiges Aufenthaltsrecht
für geschiedene Ehegattinnen und -gatten oder Witwen
und Witwer wird nach § 31 AufenthG zunächst lediglich
für ein Jahr verlängert. Vom Ausschluss aus der Versi-
cherungspflicht betroffen werden daher auch Ehepartner/
innen – in der Regel Frauen – sein, die als Nichterwerbs-
tätige nach einer Scheidung aus der Familienkrankenver-
sicherung ausscheiden und dann zunächst ohne anderwei-
tige Versicherungsmöglichkeit bleiben.

Zudem darf für die Erteilung des Aufenthaltstitels keine
Verpflichtung zur Sicherung des Lebensunterhalts nach
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG bestehen. Die Sicherung des
Lebensunterhalts ist jedoch in aller Regel allgemeine Er-
teilungsvoraussetzung für den Aufenthaltstitel. Ausnah-
men gelten lediglich für die Erteilung bzw. Verlängerung
von Aufenthaltserlaubnissen von

– Asylberechtigten, anerkannten Flüchtlingen nach der
Genfer Flüchtlingskonvention und subsidiär Ge-
schützten (§ 5 Abs. 3 i.V.m. § 25 Abs. 1 bis 3 Auf-
enthG),

– Ehegattinnen und Ehegatten und der Kinder von Deut-
schen sowie

– Kindern von Ausländerinnen und Ausländern (§§ 5
Abs. 3, 28 Abs. 1 Satz 1, 34 Abs. 1 AufenthG).

Auch bei der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis für
Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge nach Genfer
Flüchtlingskonvention (§ 26 Abs. 3 AufenthG) sowie – in
bestimmten Fällen – für Kinder nach § 35 AufenthG
kommt es auf die Sicherung des Lebensunterhalts nicht
an.

In anderen Fällen kann im Ermessenswege auf die Le-
bensunterhaltssicherung verzichtet werden, so bei Auf-
enthaltserlaubnissen aus anderen humanitären Gründen,
beim Familiennachzug zu Asylberechtigten und zu aner-
kannten Flüchtlingen nach der Genfer Flüchtlingskonven-
tion und bei der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis

für Ehegattinnen und -gatten von Ausländerinnen und
Ausländern (§§ 5 Abs. 3, 29 Abs. 2, 30 Abs. 3 Auf-
enthG). Die Erteilung der übrigen Niederlassungserlaub-
nisse dagegen – auch die für Ehegattinnen und Ehegatten
von Deutschen – hängt in aller Regel vom Nachweis der
Lebensunterhaltssicherung ab.519

Das Zusammenspiel dieser beiden einschränkenden Re-
gelungen für Ausländerinnen und Ausländer dürfte vor
dem Hintergrund der Struktur der ausländischen Wohnbe-
völkerung520 im Ergebnis die meisten in Deutschland le-
benden Drittstaatsangehörigen von der neuen – subsidiä-
ren – Versicherungspflicht ausschließen. Lediglich die
recht kleine Gruppe der anerkannten Flüchtlinge und
anderer Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis aus hu-
manitären Gründen sowie einige Familienangehörige er-
füllen die Voraussetzungen für die neue Versicherungs-
pflicht.521 Wenig überzeugend dürfte sein, dass § 5
Abs. 11 SGB V dazu führt, dass ausländische Ehepartner/
innen von Deutschen mit einer Aufenthaltserlaubnis ggf.
nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V versicherungspflichtig
sind, dass diese neue Versicherungspflicht aber mit Ertei-
lung der höherwertigen, unbefristeten Niederlassungser-
laubnis enden würde, da bei letzterer die Lebensunter-
haltssicherung nachzuweisen ist.

Erschwerend kommt hinzu, dass für die Betroffenen ein
Zugang zum „modifizierten Standardtarif“ der privaten
Krankenversicherung, der grundsätzlich allen nicht ge-
setzlich Versicherten ohne Altersbeschränkung und ge-
sundheitsbedingte Risikozuschläge den Abschluss eines
privaten Krankenversicherungsvertrages ermöglichen
soll, ebenfalls verschlossen ist. Der Verband der privaten
Krankenversicherung e. V. legt in seiner Umsetzungs-
richtlinie zu diesem Tarif das Erfordernis des Wohnsitzes
oder gewöhnlichen Aufenthalts im Bundesgebiet für den
Zugang zum Standardtarif so aus, dass betroffene Auslän-
derinnen bzw. Ausländer – ebenso wie bei der Pflichtver-
sicherung nach der gesetzlichen Krankenversicherung –
mindestens eine Niederlassungserlaubnis oder eine Aufent-
haltserlaubnis von mehr als zwölf Monaten innehaben
müssen. Im Ergebnis kann es insbesondere bei älteren
und/oder gesundheitlich belasteten Ausländerinnen und
Ausländern zu enormen Risikozuschlägen oder gar zu
Ablehnungen des Vertragsschlusses kommen; auch zah-
len Frauen in der „normalen“ privaten Krankenversiche-
rung nach wie vor erheblich höhere Beiträge als Männer.

Aus Sicht der Beauftragten ist es bedenklich, in Deutsch-
land legal lebende Ausländerinnen und Ausländer aus der
neuen Versicherungspflicht auszuschließen. Dies gilt ins-
besondere, weil es sich bei den Betroffenen überwiegend
um – erwachsene – Familienangehörige von Ausländerin-
nen und Ausländern sowie von Deutschen und um kleine

517 Auch Unionsbürgerinnen und -bürger, die von ihrem Freizügigkeits-
recht als Nichterwerbstätige Gebrauch machen, sind nach § 5 Abs. 11
SGB V ausgeschlossen. Zur Begründung wird angeführt, dass der
Besitz einer Krankenversicherung Voraussetzung für das Freizügig-
keitsrecht sei. Dies ist zutreffend. Allerdings dürfte es aus Sicht des
Europäischen Freizügigkeitsrechts unerheblich sein, in welchem
Mitgliedstaat diese Krankenversicherung abgeschlossen wird. Inwie-
weit der Ausschluss von Unionsbürgerinnen und -bürgern aus einem
beitragsfinanzierten Pflichtversicherungssystem mit dem Diskrimi-
nierungsverbot des Artikel 12 EGV und ggf. der VO 1408/71 zu ver-
einbaren ist, wird wohl der EuGH entscheiden müssen.

518 Vgl. Vorläufige Anwendungshinweise des Bundesministeriums des
Innern Nr. 28.1.7.

519 Der bürokratische Aufwand für die Krankenkassen dürfte nicht unbe-
trächtlich sein, da sie ggf. im Einzelfall prüfen müssen, ob die Auf-
enthaltserlaubnis unter Verzicht auf den Nachweis der Sicherung des
Lebensunterhalts erteilt wurde.

520 Vgl. Tabellen 16 und 17 im Anhang.
521 Vgl. den der Entscheidung des SG Frankfurt/M. a. a. O. zugrunde

liegenden Fall einer Bosnierin mit Altfall-Aufenthaltserlaubnis nach
§ 23 Abs. 1 AufenthG.
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Selbständige sowie deren Familienangehörige handeln
dürfte, die nicht nach anderen Regeln versicherungs-
pflichtig sind und denen der Zugang zur regulären priva-
ten Krankenversicherung verschlossen ist. Diese Men-
schen sind darauf verwiesen, bis zur Belastungsgrenze
nach dem SGB XII Einkommen und Vermögen einzuset-
zen, bevor die Krankenhilfe nach § 48 SGB XII greift. So
kann ein schwerer Krankheitsfall in der Familie diese an
den Rand der Armut bringen. Die Beauftragte wird daher
beobachten, wie viele in Deutschland lebende Auslände-
rinnen und Ausländer ohne Krankenversicherungsschutz
bleiben bzw. ihn verlieren werden.

8.6 Reform der Regelungen im Bereich der 
Familienleistungen

Die Kindergeldregelung für Ausländerinnen und Auslän-
der, die vom Bundesverfassungsgericht mit Blick auf den
Ausschluss bestimmter Personengruppen mit nur vo-
rübergehendem bzw. befristetem Aufenthalt als gleich-
heitswidrig angesehen worden war (vgl. 6. Lagebericht
C VI.1),522 ist im Berichtszeitraum neugefasst worden.523

Auch die Regelungen für Ausländerinnen und Ausländer
zum Bezug von Erziehungsgeld524 und zum Unterhalts-
vorschuss wurden entsprechend geändert. Grundsätzlich
haben nach nationalem Recht nunmehr lediglich

– Studierende (§ 16 AufenthG),

– Personen, die sich zu sonstigen Ausbildungszwecken
in Deutschland aufhalten (§ 17 AufenthG) und

– Arbeitsmigrantinnen und -migranten wie etwa Au-
Pairs oder Spezialitätenköche, die nur für eine befris-
tete Zeit, einen „Höchstzeitraum“, in Deutschland
bleiben dürfen (§ 18 AufenthG i. V. m. den entspre-
chenden Regelungen der BeschV),

keinen Anspruch auf Kindergeld.

Unabhängig davon sind weiterhin die Regelungen zu Fa-
milienleistungen des Europäischen Fürsorgeabkommens,
der Genfer Flüchtlingskonvention, der bilateralen Sozial-
versicherungsabkommen mit den ehemaligen Anwerbe-
staaten und die EG-assoziationsrechtlichen Regelungen

mit den Staaten Türkei, Algerien, Marokko und Tunesien
vorrangig zu berücksichtigen.

Das neugefasste Gesetz fügt hinsichtlich Personen mit ei-
ner bestimmten (befristeten) Aufenthaltserlaubnis aus hu-
manitären Gründen (§§ 23 Abs. 1 „wegen des Krieges in
ihrem Heimatland“, 24, 25 Abs. 3 bis 5 AufenthG) dem
Anknüpfungskriterium des Besitzes eines bestimmten
Aufenthaltstitels weitere Kriterien hinzu. Nur wenn

– ein dreijähriger Aufenthalt im Bundesgebiet sowie

– eine berechtigte Erwerbstätigkeit bzw. der Bezug von
Geldleistungen nach dem SGB III oder die Inan-
spruchnahme von Elternzeit

vorliegen, besteht in diesen Fällen ein Anspruch auf Kin-
dergeld.525 Mit dieser Regelung sollte der Kritik des Bun-
desverfassungsgerichts begegnet werden, das festgestellt
hatte, dass die alleinige Anknüpfung an den Besitz eines
bestimmten Aufenthaltstitels kein geeignetes Unterschei-
dungskriterium für die Kindergeldgewährung sei.

Auch wenn durch die Neuregelung im Ergebnis sicher-
gestellt ist, dass Ausländerinnen und Ausländer, die von
einer Bleiberechts- oder Altfallregelung nach §§ 104a
oder 23 Abs. 1 AufenthG profitieren, nun einen Anspruch
auf Kindergeld haben, beschäftigen die neu eingeführten
zusätzlichen Kriterien für Ausländerinnen und Ausländer
mit bestimmten humanitären Aufenthaltstiteln in einigen
Konstellationen bereits wieder die Gerichte bzw. das
Bundesverfassungsgericht. So hat das Finanzgericht Köln
dem Bundesverfassungsgericht die Kindergeldregelung
vorgelegt, weil es die Neuregelung mit Artikel 3 Abs. 1 GG
für unvereinbar hält.526

Die Kritik des Finanzgerichts Köln an der Neuregelung
zielt darauf, dass das Kindergeld, insbesondere für Fami-
lien mit keinem oder niedrigem Einkommen, neben der
steuerlichen Entlastungsfunktion immer auch den Cha-
rakter einer Sozialleistung besitzt. Sowohl für Geduldete
als auch für Personen mit den oben genannten Aufent-
haltstiteln aus humanitären Gründen sei der Zeitpunkt des
Wegfalls der Gründe für die Aufenthaltsgewährung ferner
oftmals ungewiss. Nicht selten seien die angeführten Auf-
enthaltstitel die Vorstufe zum Daueraufenthalt. In vielen
relevanten Fallkonstellationen stellen sich auch nach der
Neuregelung in der Praxis aus Sicht des Gerichts erhebli-
che Gleichheitsprobleme, z. B. bei522  BVerfG, Beschluss vom 6. Juli 2007, Az.: 1 BvL 4/97, zu dem Be-

schluss vgl. den 6. Lagebericht C VI. 1, S. 527-531.
523 BGBl. 2006 Teil I, S. 2915 ff und Bundesratsdrucksache 224/07 vom

30. März 2007 (Entwurf eines Richtlinienumsetzungsgesetzes) Ar-
tikel 6 Abs. 8.

524 Für Geburten bis zum 31. Dezember 2006 wird Eltern für maximal
zwei Jahre Erziehungsgeld in Höhe von 300 Euro monatlich gezahlt,
wenn ihr Einkommen bestimmte Einkommensgrenzen nicht über-
schreitet. Für Geburten ab 1. Januar 2007 steht Eltern für bis zu
14 Monate Elterngeld als Ersatz für wegfallendes Einkommen in Hö-
he von 67 Prozent des bisherigen Nettoerwerbseinkommens (bis
max. 1 800 Euro) oder als Mindestelterngeld in Höhe von 300 Euro
monatlich zu. Die Beauftragte wird beobachten, wie sich der vollzo-
gene Systemwechsel hinsichtlich der zur Verfügung stehenden finan-
ziellen Mittel für die Gruppe der Arbeitslosen und der Hausfrauen,
unter denen sich viele Personen mit Migrationshintergrund befinden,
auswirkt.

525 Darüber hinaus haben geduldete Ausländerinnen und Ausländer
grundsätzlich keinen Anspruch auf Kindergeld. Zur Anwendung der
Neuregelung insgesamt vgl. Bundesamt für Steuern, Rundschreiben
vom 13. Juni 2007 (Az.: St II 2 – S 2470 – 2/2006), Familienleis-
tungsausgleich: Änderung der DA-FamEStG 62.4.

526 FG Köln, Urteil vom 9. Mai 2007, Az.: 10 K 1689/07. Das FG Köln
hat somit anders entschieden als der Bundesfinanzhof, der den An-
spruchsausschluss von Geduldeten für rechtens erachtet hat (vgl.
BFH, Urteil vom 15. März 2007, Az.: III R 93/03). In einem Urteil
des FG Köln vom 10. Mai 2007, Az.: 10 K 4132/05, lehnt der Senat
auch die Erstreckung der Anwendungsvorschrift des § 52 Abs. 61a
Satz 2 EStG auf bestimmte Altfälle, also auf Fälle aus der Zeit vor
dem Inkrafttreten der Neuregelung im EStG, als verfassungsrechtlich
unzulässig ab.
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– kinderreichen Familien,

– alleinerziehenden bzw. getrennt lebenden Eltern, in
denen nur der Elternteil arbeitet, der das Kind nicht
bei sich im Haushalt aufzieht,

– geduldeten Familien, in denen ein Elternteil oder
beide Elternteile erwerbstätig sind und

– bei Familien, in denen nur das minderjährige Kind
– z. B. aufgrund drohender Genitalverstümmelung –
als Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention
anerkannt worden ist und die Eltern die aufenthaltsge-
setzlichen bzw. flüchtlingsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Kindergeldgewährung nicht erfüllen.527

Die Erwägungen des Finanzgerichts Köln dürften sich so
zusammenfassen lassen, dass Ausländerinnen und Aus-
ländern nach einer zu bestimmenden Mindestaufenthalts-
dauer im Bundesgebiet Kindergeld zu gewähren ist, wenn
ihre Ausreise nicht absehbar bevorsteht. In eine ähnliche
Richtung weist etwa der Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung für ein 22. Änderungsgesetz zum Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz (BAföG), der die Ausbildungsför-
derung für Ausländerinnen und Ausländer nach § 8
BAföG sowie § 63 SGB III ändert (vgl. 4.1).528 Die Aus-
bildungsförderung soll künftig jedenfalls dann gewährt
werden, wenn Ausländerinnen und Ausländer einen be-
stimmten Aufenthaltstitel besitzen und eine bestimmte
Aufenthaltsdauer in Deutschland – in diesem Fall vier
Jahre – erfüllt haben.

9. Rechtliche und politische Entwicklungen 
auf der Ebene der Europäischen Union

9.1 Initiativen der Kommission

9.1.1 Europäische Überlegungen zu „zirkulärer 
Migration“

Innerhalb des Berichtszeitraums gewann der Begriff „zir-
kuläre Migration“ an politischer Bedeutung.529 Der Be-
griff „zirkuläre Migration“ wird vor allem unter zwei ver-
schiedenen Zielrichtungen diskutiert: Zum einen wird mit
dem Begriff eine – nicht zuletzt entwicklungspolitisch –
bedeutsame Migrationsrealität beschrieben. Nicht nur
Fluchtbewegungen, sondern auch die grenzüberschrei-
tende Arbeitsmigration ist in vielen Fällen nicht auf einen
dauerhaften Verbleib im Zielland gerichtet und schließt
mitunter auch ein mehrfaches Hin-und-Her-Wandern zwi-

schen Herkunfts- und Aufnahmestaat ein.530 Zum anderen
wird darüber hinaus neuerdings die Frage aufgeworfen,
ob Formen zirkulärer Arbeitsmigration aus Drittstaaten in
die Europäische Union zu einer Begrenzung und Steue-
rung eines festgestellten Migrationsdrucks auf Europa
beitragen könnten. Letztere Zielrichtung wurde in einem
Strategiepapier der deutschen und der französischen Seite
am 26. Oktober 2006 im Rahmen des informellen Tref-
fens der sechs größten EU-Mitgliedstaaten in Stratford-
upon-Avon vertreten.

Solche neuen politischen Projekte innerhalb der Europäi-
schen Union müssen vor ihrer weiteren Ausarbeitung je-
denfalls die bestimmenden europarechtlichen und -politi-
schen Rahmenbedingungen für Arbeitsmigration von
Drittstaatsangehörigen in der Europäischen Union reflek-
tieren. Diese europarechtlichen und -politischen Rahmen-
bedingungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

– Der Arbeitskräftebedarf der nationalen Arbeitsmärkte
innerhalb der Europäischen Union und die Prioritäten
der nationalen Arbeitsmarktpolitiken sind sehr unter-
schiedlich. Schon insofern ist es absehbar, dass ein ab-
gestimmtes Vorgehen der Mitgliedstaaten auf der
Ebene der Europäischen Union hinsichtlich der Festle-
gung eines Arbeitskräftebedarfs nur schwer zu errei-
chen sein wird. Hierbei wird neben der Frage nach der
bestehenden Kompetenz der Europäischen Union ins-
besondere der Subsidiaritätsgedanke zu beachten sein.

– Hinsichtlich der neuen EU-Mitgliedstaaten bestehen
in einigen EU-Staaten noch die nach den Beitrittsakten
von 2003 und 2005 möglichen Beschränkungen bei
der Arbeitnehmerfreizügigkeit von (Neu-)Unionsbür-
gern. Einer Privilegierung von Drittstaatsangehörigen,
die sich noch nicht innerhalb der Europäischen Union
aufhalten, im Rahmen von zirkulärer Migration sind
deshalb vor allem europarechtliche Grenzen gesetzt.

– Im Bereich der Arbeitsmigration sind mit dem Strate-
gischen Plan zur legalen Zuwanderung fünf Richtli-
nienentwürfe der Kommission geplant: eine Rahmen-
richtlinie, eine zu Hochqualifizierten, eine zu
Saisonarbeitern, eine zu innerbetrieblich versetzten
Arbeitnehmern und eine zu bezahlten Auszubilden-
den.531 Überlegungen zu zirkulärer Migration sollen
bei den geplanten Rechtsakten berücksichtigt werden.

– Viele Mitgliedstaaten kennen in ihren nationalen
Rechtsordnungen Möglichkeiten, bestimmte Dritt-
staatsangehörige befristet oder auf Dauer zum Arbeits-
markt zuzulassen. Die menschenrechtlichen Schutz-
normen, das Diskriminierungsverbot gegenüber
Unionsbürgern und die Richtlinien zur Familienzu-
sammenführung und zum Daueraufenthalt von Dritt-
staatsangehörigen bilden insoweit die in der Europäi-
schen Union geltenden Mindestnormen, die zu
beachten sind. Es ist festzuhalten, dass sowohl das

527 Kindergeld wird Ausländerinnen und Ausländern nach § 62 Abs. 1 EStG
immer „für Kinder“ gezahlt. Die Gewährung des Kindergelds knüpft
also an den Aufenthaltstitel der Eltern an. Vgl. zu der „Erstreckungs-
lücke“ des Flüchtlingsschutzes des als Flüchtling anerkannten Kin-
des auf seine Eltern § 26 AsylVfG und für die aufenthaltsrechtliche
Problematik § 27 Abs. 3, § 29 Abs. 2 i.V.m. § 30 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG.

528 Bundestagsdrucksache 16/5172 vom 27. April 2007.
529 Zur Begriffsgeschichte und zur politischen Diskussion: Follmar-

Otto, Petra: Temporäre Arbeitsmigration in die Europäische Union.
Deutsches Institut für Menschenrechte. Policy Paper No. 7. Berlin,
April 2007 m. w. N. und Angenendt, Steffen: Zirkuläre Migration.
Ein tragfähiges migrationspolitisches Konzept? SWP-Aktuell 27,
April 2007.

530 So in der Mitteilung der Kommission Strategischer Plan zur legalen
Zuwanderung, KOM (2005) 669 endg. vom 21. Dezember 2005,
S. 12.

531 Vgl. KOM (2005) 669 endg. vom 21. Dezember 2005, S. 5.
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nationale System des Arbeitskräftezugangs nach
Deutschland als auch die EU-Regelungen grundsätz-
lich auf eine Bleibe- oder Verfestigungsperspektive
ausgerichtet sind und nach einer gewissen Zeit Folge-
rechte wie den Familiennachzug beinhalten. Zeitlich
strikt befristete Arbeitsaufenthalte sind – jedenfalls im
Bereich qualifizierter und hochqualifizierter Arbeits-
migration – eher die Ausnahme.

– Grundsätzlich bedarf gesteuerte Arbeitsmigration und
damit auch zirkuläre Migration stets einer sozialrecht-
lichen bzw. sozialversicherungsrechtlichen Flankie-
rung. Jedenfalls für Konstellationen, in denen Dritt-
staatsangehörige in die Europäische Union einreisen,
um für eine von vornherein begrenzte Zeit in einem
Mitgliedstaat zu arbeiten und dann in ihr Herkunfts-
land zurückzukehren, sollten Regelungen bestehen,
die den Export bestimmter Leistungen der sozialen Si-
cherheit – insbesondere der Alterssicherung und der
Leistungen bei Invalidität – oder aber eine Beitrags-
rückerstattung ermöglichen.

Soweit der Begriff zirkuläre Migration unter einer ent-
wicklungspolitischen Perspektive diskutiert wird, stehen
Fragen des Finanz- und Wissenstransfers in die Her-
kunftsstaaten im Vordergrund. Zirkuläre Migration wirke
damit der Gefahr des „brain drain“ entgegen und könne
mitunter auch dazu beitragen, im Herkunftsland Arbeits-
plätze zu schaffen.

In innen- und ordnungspolitisch dominierten Diskussio-
nen wird die erhoffte Steuerungs- und Begrenzungsfunk-
tion von zirkulärer Migration betont. Zum einen würde
Personen, die keine Aussicht auf einen humanitären Auf-
enthalt z. B. als Flüchtling hätten, eine legale Chance ge-
boten, einzureisen und befristet zu arbeiten, ohne die Ge-
fährdungen eines illegalen Grenzübertritts auf sich
nehmen zu müssen. Ferner würde die Option, zusammen
mit den Herkunftsstaaten Zuwanderungsmöglichkeiten zu
entwickeln, Spielräume eröffnen, um Rückführungsblo-
ckaden bestimmter Herkunftsländer aufzulösen. Schließ-
lich wird betont, dass die Europäische Union – jenseits
ihrer legitimen Anstrengungen bei der Grenzüberwa-
chung insbesondere durch FRONTEX – bestimmten
Drittstaaten Angebote für weitergehende politische Ko-
operationsformen machen sollte. In diesem Zusammen-
hang wurden Kap Verde, Ghana, Senegal, Mali und Mau-
retanien genannt.

Die Mitteilung der Kommission zu zirkulärer Migration
und Mobilitätspartnerschaften zwischen der Europäi-
schen Union und Drittstaaten532 hat u. a. solche Fragen
aufgegriffen und ein Konsultationsverfahren zu deren
Klärung eingeleitet. Aus Sicht der Beauftragten liegt die
Zuständigkeit für die Bestimmung der Anzahl der im
Rahmen der Arbeitsmigration zuzulassenden Personen
bei den Mitgliedstaaten. Bei all den Überlegungen zu
„zirkulärer Migration“ muss deutlich werden, dass es sich
nicht um eine Neuauflage des „Rotationsprinzips“ aus der
Phase der sogenannten Gastarbeiteranwerbung handeln

darf. Gerade die bundesdeutschen Erfahrungen lassen
sich so zusammenfassen, dass Arbeitsmigration stets ei-
nes klaren rechtlichen Rahmens inklusive eines umfas-
senden integrationspolitischen Konzepts bedarf. Die Inte-
ressen der aufnehmenden Gesellschaft und der
Zuwandernden müssen dabei miteinander in Einklang ge-
bracht werden.

9.1.2 Integrationspolitische Initiativen

Integrationspolitik besitzt ebenso wie in Deutschland
auch auf der Ebene der Europäischen Union weiterhin ei-
nen hohen Stellenwert. Die im November 2004 vom Rat
der Justiz- und Innenminister gebilligten und im 6. Be-
richt ausführlich dargestellten „Gemeinsamen Grundprin-
zipien für die Politik der Integration von Einwanderern in
der Europäischen Union“533 waren Grundlage für die in-
tegrationspolitischen Initiativen der Europäischen Union
im Berichtszeitraum. Vor dem Hintergrund der Forderung
des vom Europäischen Rat am 4./5. November 2004 ge-
billigten Haager Programms, wonach die Integrations-
maßnahmen der Mitgliedstaaten und der EU umfassender
koordiniert werden müssten, legte die Kommission im
September 2005 „Eine gemeinsame Integrationsagenda –
Ein Rahmen für die Integration von Drittstaatsangehöri-
gen in die Europäische Union“534 vor. Die Agenda um-
fasst Vorschläge für konkrete Maßnahmen zur Umset-
zung der Gemeinsamen Grundprinzipien sowohl auf
Ebene der Mitgliedstaaten als auch auf EU-Ebene. Einer-
seits werden die Mitgliedstaaten angeregt, verstärkt auf
die Entwicklung umfassender nationaler Integrationsstra-
tegien hinzuwirken; andererseits werden neue Wege vor-
geschlagen, um die Kohärenz zwischen den EU- und den
einzelstaatlichen Maßnahmen zu gewährleisten.

Auch der im Dezember 2005 von der Kommission vorge-
legte „Strategische Plan zur legalen Zuwanderung“535

folgt dem in den Gemeinsamen Grundprinzipien angeleg-
ten ganzheitlichen Integrationsansatz und kündigt an: „Da
Integration sich über mehrere Bereiche erstreckt, ein-
schließlich Beschäftigung, Stadtentwicklung und Bildung,
wird die Kommission sicherstellen, dass gebündelte An-
strengungen unternommen werden, um die Prioritäten im
Bereich Integration kohärent über eine Bandbreite von
Politikbereichen zum Ausdruck zu bringen.“536

Mit diesem Ansatz korrespondieren auch die „Schlussfol-
gerungen zur Stärkung der Integrationspolitik in der Eu-
ropäischen Union durch Förderung von Einheit in der
Vielfalt“,537 die auf dem im Rahmen der deutschen EU-

532 Vgl. KOM (2007) 248 endgültig vom 16. Mai 2007.

533 Vgl. 6. Lagebericht B V. 1, S. 175 f.
534 Vgl. Mitteilung der Kommission: Eine gemeinsame Integrations-

agenda – Ein Rahmen für die Integration von Drittstaatsangehörigen
in die Europäische Union, KOM (2005) 389 endg. vom 1. September
2005.

535 Vgl. Mitteilung der Kommission: Strategischer Plan zur legalen Zu-
wanderung, KOM (2005) 669 endg. vom 21. Dezember 2005.

536 Ebd. S. 10.
537 Vgl. Draft Conclusions of the Council and the Representatives of the

Governments of the Member States on the strengthening of integra-
tion policies in the European Union by promoting unity in diversity,
Dok-Nr. 10504/07.
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Ratspräsidentschaft durchgeführten informellen Treffen
der für Integration verantwortlichen EU-Minister am
10./11. Mai 2007 in Potsdam vorbereitet und am 12./13. Ju-
ni 2007 vom Rat der Justiz- und Innenminister ange-
nommen wurden. So wird die Notwendigkeit eines globa-
len und kohärenten Ansatzes in der Integrationspolitik
und die weiterhin bestehende Wichtigkeit der Gemeinsa-
men Grundprinzipien als Grundlage für den europäischen
Integrationsansatz betont. Um die Ergebnisse von In-
tegrationspolitik bewerten zu können, lädt die Kommis-
sion die Nationalen Kontaktstellen für Integrationsfragen
ein, die Entwicklung gemeinsamer Indikatoren und Indi-
zes zu unterstützten, die von den Mitgliedstaaten auf frei-
williger Basis genutzt werden könnten. Zudem wird die
von Deutschland angekündigte Initiative begrüßt, auf
EU-Ebene zwei Expertentreffen zum Thema interkultu-
reller Dialog durchzuführen. Das erste dieser Treffen
wird voraussichtlich im Dezember 2007 in Berlin stattfin-
den.

Zu den Instrumenten einer kohärenten Integrationspoli-
tik der EU zählen das Netzwerk der seit 2003 eingerich-
teten Nationalen Kontaktstellen für Integrationsfragen,
an dem sich inzwischen alle Mitgliedstaaten aktiv beteili-
gen, die „Handbücher zur Integration für Entscheidungs-
träger und Praktiker“ sowie die Jahresberichte über Mi-
gration und Integration. Darüber hinaus wird derzeit eine
der Öffentlichkeit zugängliche Website entwickelt, um
die Förderung des strukturellen Erfahrungs- und Infor-
mationsaustausches zum Thema Integration zu unterstüt-
zen. Die Website soll im Jahr 2008 verfügbar sein. Das
„2. Handbuch zur Integration für Entscheidungsträger
und Praktiker“, das ebenso wie das 1. Handbuch aus dem
Jahr 2004 in enger Kooperation von Migration Policy
Group und Nationalen Kontaktstellen für Integrationsfra-
gen erstellt wurde, wurde im Mai 2007 vorgestellt. Es
stützt sich auf eine Reihe von Fachseminaren 2005/
2006538 und enthält sowohl einen Überblick über Best-
Practice-Beispiele als auch Schlussfolgerungen zu den
Themen „Mainstreaming“ der Integration von Zuwande-
rern, Wohnen in einem städtischen Umfeld, wirtschaftli-
che Integration und Governance539 für die Integration. Im
September 2007 legte die Kommission den Dritten Jah-
resbericht über Migration und Integration540 vor. In dem
Bericht wird die Entwicklung einer gemeinsamen Zu-
wanderungspolitik und der EU-Rahmen für die Integra-
tion von Drittstaatsangehörigen skizziert sowie anhand
der Gemeinsamen Grundprinzipien ein kurzer zusam-
menfassender Überblick über die konzeptionellen Ent-
wicklungen in den Mitgliedstaaten im Bereich Integra-

tion gegeben. In den den Bericht beschließenden
Schlussfolgerungen kündigt die Kommission an, „zur
Weiterentwicklung des EU-Rahmens auf der Grundlage
der Gemeinsamen Grundprinzipien und der Gemein-
samen Agenda“ neue Initiativen zu unterbreiten, insbe-
sondere in den Bereichen Partizipation, Bewusstseins-
bildung, Verhinderung von Diskriminierung und
Indikatorenbildung.541

Finanziell unterstützt die Europäische Union, wie bereits
im letzten Bericht542 ausgeführt, neben einer weitreichen-
den Förderung von Programmen zur Arbeitsmarktintegra-
tion im Rahmen des Europäischen Sozialfonds auch soge-
nannte INTI-Projekte zur Förderung der Integration von
Drittstaatsangehörigen. Zu diesen seit 2003 von der Kom-
mission kofinanzierten transnationalen Integrationspro-
jekten wurde im Herbst 2006 ein neuer Aufruf zur Einrei-
chung von Anträgen gestartet. Die Projekte sollen auf
Vorschlägen zur Umsetzung der Gemeinsamen Grund-
prinzipien für Integration basieren und werden für eine
maximale Projektdauer von 18 Monaten finanziert. Sie
zielen insbesondere auf eine Stärkung von Netzwerken
und eine Intensivierung des Austausches von Informatio-
nen und bewährten Verfahren zwischen den Mitgliedstaa-
ten, Gebietskörperschaften und anderen Beteiligten. Für
2006 wurden dafür 4 Mio. Euro veranschlagt. Als Teil
des Rahmenprogramms „Solidarität und Steuerung der
Migrationsströme“ für den Zeitraum 2007 bis 2013 wurde
zudem als neues Finanzierungsinstrument der „Europäi-
sche Fonds für die Integration von Drittstaatsangehöri-
gen“ eingerichtet. Die Ziele dieses Fonds543 ergänzen die
des Europäischen Sozialfonds, mit denen die EU natio-
nale Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik ergänzt. Den
Mitgliedstaaten stehen im Rahmen des Fonds für den
Zeitraum 2007 bis 2013 insgesamt 825 Mio. Euro zur
Verfügung. Der Anteil Deutschlands für das Förderjahr
2007 beträgt rund 10,3 Mio Euro.

538 Im Mai 2005 in Tallin, im Juli 2005 in Rom, im Oktober 2005 in
Dublin, im Dezember 2005 in Berlin und im April 2006 in Madrid.

539 Unter „Governance“ werden die Strukturen, Mechanismen, Prozesse
und Formen der Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure im Be-
reich der Integration von Zugewanderten verstanden, die den Rah-
men für Strategien und Verfahren der Integration bilden.

540 Vgl. Mitteilung der Kommission: Dritter Jahresbericht über Migra-
tion und Integration, KOM (2007) 512 endg. vom 11. September
2007.

541 Vgl. ebd. S. 11 f.
542 Vgl. 6. Lagebericht, B V. 1, S. 177.
543 Aus dem Fonds soll die Realisierung von sechs zentralen politischen

Zielen gefördert werden: „1. Förderung der Einführung und Anwen-
dung von Aufnahmeverfahren für Migranten durch die Verstärkung
deren Integrationskomponente und die Antizipierung der Bedürfnisse
der Drittstaatsangehörigen; 2. Beitrag zur Einführung und Umset-
zung von Einführungsprogrammen und -aktivitäten für Drittstaatsan-
gehörige (...); 3. Förderung der Teilnahme von Drittstaatsangehöri-
gen am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben des
Aufnahmelandes im Hinblick auf deren aktive Bürgerbeteiligung und
die Achtung von Grundwerten; 4. Verbesserung der Fähigkeit der öf-
fentlichen und privaten Diensteanbieter in den Mitgliedstaaten zur
Interaktion mit Drittstaatsangehörigen und deren Organisationen und
zur besseren Deckung der Bedürfnisse der einzelnen Gruppen von
Drittstaatsangehörigen; 5. Verbesserung der Anpassungsfähigkeit der
Aufnahmegesellschaft an die wachsende Vielfalt durch gezielte Maß-
nahmen für die Bevölkerung des Aufnahmelandes; 6. Stärkung der
Fähigkeit der Mitgliedstaaten zur Entwicklung, Überwachung und
Bewertung von Integrationsmaßnahmen.“ Zitiert aus: Vorschlag für
eine Entscheidung des Rates zur Einrichtung des Europäischen
Fonds für die Integration von Drittstaatsangehörigen für den Zeit-
raum 2007 bis 2013 innerhalb des Generellen Programms „Solidari-
tät und Steuerung der Migrationsströme“, KOM (2005) 0123 endg. –
CNS (2005) 0048, vom 6. April 2005, S. 63.
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9.2 Richtlinienentwürfe
9.2.1 Richtlinienentwurf zu Sanktionen 

gegenüber Personen, die illegal 
aufhältige Ausländerinnen und 
Ausländer beschäftigen

Der Richtlinienentwurf544 zielt darauf, die Beschäftigung
von Drittstaatsangehörigen, die sich illegal in der Euro-
päischen Union aufhalten, zu bekämpfen und so die Wir-
kung dieses Pull-Faktors für illegale Migration zu ver-
mindern. Gegenstand des Vorschlags ist ein Verbot der
Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen ohne legalen
Aufenthalt. Zur Durchsetzung sind neben Präventivmaß-
nahmen (Kontroll- und Meldepflichten für Arbeitgeber,
Artikel 4) auch finanzielle (Artikel 6), strafrechtliche
(Artikel 10), zivilrechtliche (Artikel 7) und sonstige
(Artikel 8) Sanktionen gegen Arbeitgeber festzulegen,
die illegal aufhältige Drittstaatsangehörige beschäftigen.
Die Wirksamkeit der Maßnahmen soll durch Inspektio-
nen in den Unternehmen sichergestellt werden (Ar-
tikel 15). Der Richtlinienentwurf geht auf die Schlussfol-
gerungen des Europäischen Rates auf seiner Tagung vom
14./15. Dezember 2006 zurück.545 Im Ergebnis sollen die
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei der
Bekämpfung der illegalen Einwanderung verstärkt und
insbesondere die illegale Beschäftigung entschlossener
bekämpft werden. Die Kommission stützt ihren Richt-
linienvorschlag auf Artikel 63 Abs. 3 b) EG-Vertrag
(illegale Einwanderung und illegaler Aufenthalt), das be-
deutet u. a., dass das Mitentscheidungsverfahren nach
Artikel 251 EG-Vertrag Anwendung findet.

Im Rahmen der laufenden Verhandlungen werden aus
Sicht der Beauftragten für die deutsche Seite folgende
Fragen zu bearbeiten sein:

– Ist das von der Kommission gewählte Rechtsinstru-
ment – eine neue Richtlinie – angemessen? Es wird
insbesondere zu prüfen sein, ob das Ziel der Schluss-
folgerung des Rates auch über die Änderung einer be-
reits bestehenden Richtlinie oder über einen Rahmen-
beschluss erreicht werden könnte.

– Wie ist das Ergebnis der Subsidiaritäts- und Erforder-
lichkeitsprüfungen der Kommission zu bewerten?

– Wie sind die europarechtlichen Bedenken zu bewer-
ten, die weitgehende Regelungen zu strafrechtlichen
Sanktionen (Artikel 10 des Richtlinienentwurfs) in-
nerhalb der ersten Säule des EG-Vertrags als proble-
matisch ansehen? Strafrechtliche Bestimmungen wur-
den bis zur Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofs in der Rechtssache C-1 76/03546 im Rah-
men der justiziellen Zusammenarbeit der Mitglied-
staaten in der dritten Säule des EG-Vertrags verab-
schiedet.

– Wie ist die im Richtlinienentwurf vorgesehene Inspek-
tionsquote zu bewerten, die nach Artikel 15 Abs. 1
jährlich 10 Prozent der im Hoheitsgebiet ansässigen
Unternehmen beträgt? Für Deutschland würde dies die
Inspektion von 350 000 Unternehmen im Jahr bedeu-
ten.

– Ist die automatische Durchsetzung zivilrechtlicher
Zahlungsansprüche des illegal Beschäftigten gegen-
über den Unternehmen (Artikel 7 Abs. 2a) sowie die
mögliche Aussetzung von Rückführungsentscheidun-
gen hinsichtlich solcher Personen (Artikel 7 Abs. 4)
zielführend im Sinne der Schlussfolgerung des Euro-
päischen Rats?

– Ist der Anwendungsbereich des Richtlinienentwurfs
(Artikel 2) so gefasst, dass die in Deutschland gedul-
deten Ausländer, die arbeiten, nicht als „illegal Auf-
hältige“ im Sinne der Richtlinie angesehen werden
müssen?

Der Bundesrat hat am 6. Juli 2007 eine Stellungnahme zu
dem Richtlinienvorschlag beschlossen, die teilweise
ebenfalls diese aufgeworfenen Fragen thematisiert hat.547

Trotz der zahlreichen und auch grundsätzlichen Kritik-
punkte darf nicht aus dem Auge verloren werden, dass es
sinnvoll sein kann – ggf. auch durch Rechtsetzung auf der
Ebene der Europäischen Union – zu verdeutlichen, dass
illegale Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen inner-
halb der Europäischen Union ein Pull-Faktor für illegale
Migration ist, zu Wettbewerbsverzerrungen führen kann
und dass die Bekämpfung illegaler Beschäftigung auch
dem Schutz der Migrantinnen und Migranten vor Aus-
beutung dient.

9.2.2 Richtlinienentwürfe zur Arbeitsmigration 
von Drittstaatsangehörigen

Der als Mitteilung vorgelegte „Strategische Plan zur lega-
len Zuwanderung“ der Kommission548 geht auf den Auf-
trag des vom Europäischen Rat im November 2004 ver-
abschiedeten Haager Programms zurück, nach einer
Analyse der besten Verfahrensweisen in den Mitglied-
staaten Vorschläge zur Zulassung von Arbeitsmigranten
in die Mitgliedstaaten zu unterbreiten. Die Kommission
stellt in der Mitteilung fest, dass es zwar den Mitglied-
staaten obliege, die Anzahl der Zulassungen von Wirt-
schaftsmigranten zu ihren jeweiligen Arbeitsmärkten
festzulegen, gleichzeitig stehe es aber auch außer Frage,
dass eine Zuwanderung von Drittstaatsangehörigen in ei-
nen Mitgliedstaat auch Wirkungen auf andere Mitglied-
staaten entfalte.549 Deshalb hätte eine gemeinschaftsweite
Regelung der Zulassungsbedingungen für alle Drittstaats-
angehörigen gewisse Vorteile. Allerdings bestehe für eine

544 Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Par-
laments und des Rates über Sanktionen gegen Personen, die Dritt-
staatsangehörige ohne legalen Aufenthalt beschäftigen, KOM (2007)
249 endg. vom 16. Mai 2007.

545 Vgl. Nr. 24 b) erster Anstrich der Schlussfolgerungen.
546 Urteil vom 13. September 2005.

547 BR-Drs. 364/07 vom 6. Juli 2007.
548 Mitteilung der Kommission „Strategischer Plan zur legalen Zuwan-

derung“ KOM (2005) 669 endg. vom 21. Dezember 2005. Die Kom-
mission hatte bereits im Januar 2005 ein Grünbuch über ein EU-
Konzept zur Verwaltung der Wirtschaftsmigration vorgelegt, KOM
(2004) 811 endg.

549 KOM (2005) 669 endg., S. 4.
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solche Regelung zurzeit keine Unterstützung in den Mit-
gliedstaaten.550

Vor dem Hintergrund des gescheiterten Richtlinienvor-
schlags der Kommission zur Arbeitsmigration aus dem
Jahr 2001, die allgemein die Bedingungen für die Ein-
reise und den Aufenthalt zur Ausübung einer unselbst-
ständigen oder selbstständigen Beschäftigung für Dritt-
staatsangehörige festlegen wollte, soll nun lediglich der
Zugang in vier ausgewählten Kategorien geregelt und die
nach der Arbeitsaufnahme zu garantierenden Rechte im
Mitgliedstaat durch eine Rahmenrichtlinie festgeschrie-
ben werden.551

9.2.2.1 Rahmenrichtlinienentwurf
Der Entwurf der sogenannten Rahmenrichtlinie552 bein-
haltet folgende wesentliche Punkte:

– Die Rahmenrichtlinie betrifft nur die Rechtsstellung
von Drittstaatsangehörigen, die bereits zum Hoheits-
gebiet und zum Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaates zu-
gelassen wurden, aber noch kein langfristiges Aufent-
haltsrecht erworben haben.553

– Die Richtlinie sieht ein einheitliches Antragsverfahren
für eine kombinierte Aufenthalts- und Arbeitserlaub-
nis vor.

– Es soll sichergestellt werden, dass zuwandernde Dritt-
staatsangehörige nicht einer Beschäftigung nachge-
hen, für die sie überqualifiziert sind. Insoweit werden
aus Sicht der Beauftragten Regelungen zur Bewertung
und Anerkennung von Diplomen und sonstigen Quali-
fikationen zu erörtern sein.

– Daneben soll den Drittstaatsangehörigen ein gemein-
sames Bündel von Rechten gewährt werden. Bei die-
sen Rechten handelt es sich zum einen um gewisse
Mindestrechte (Artikel 11) und zum anderen um die
Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die Drittstaatsange-
hörigen in bestimmten Bereichen wie eigene Staatsan-
gehörige (Artikel 12) zu behandeln. Es handelt sich
hierbei um folgende Bereiche:

– Arbeitsbedingungen inklusive Kündigungs- und
Arbeitsschutz,

– Vereinigungs- bzw. Koalitionsfreiheit,

– Anerkennung von Diplomen und anderen Qualifi-
kationen,

– Zugang zu den Zweigen der sozialen Sicherheit im
Sinne der Verordnung 1408/71,

– Zugang zu Bildungseinrichtungen und zu Sprach-
förderung,

– Export von Rentenansprüchen,

– Steuerrecht und

– Zugang zu sozialen Diensten und Leistungen.

Ob dieser „equal treatment approach“ auf alle vier sekto-
ralen Richtlinien – also etwa auch auf die Saisonarbeiter-
richtlinie – erstreckt werden wird, ist derzeit noch nicht
festgelegt.

9.2.2.2 Richtlinienentwurf zu Hochqualifizierten

Der Richtlinienentwurf wurde von der Kommission Mitte
Oktober 2007 vorgelegt.554 Die Ressortabstimmung
innerhalb der Bundesregierung hat begonnen und die
Verhandlungen in den Gremien des Rats werden Anfang
2008 erfolgen. Die Regelungen zum Familiennachzug,
zum Arbeitsmarktzugang der Familienmitglieder, zu den
Rechten im Falle von Arbeitslosigkeit oder Beschäf-
tigungswechsel des Hochqualifizierten und zur Anrech-
nung von Aufenthaltszeiten in unterschiedlichen Mit-
gliedstaaten mit Blick auf die Rechte aus der
Daueraufenthalt-Richtlinie werden intensiv zu diskutie-
ren sein. Insbesondere bedarf es einer Klärung, inwieweit
nationale Regelungen zur Zuwanderung von Hochqualifi-
zierten von den Bestimmungen der Hochqualifizierten-
Richtlinie abweichen können. Eine Präzisierung wird
auch für den Begriff „hoch qualifiziert“ erfolgen müssen.
Nach Artikel 2b) des Richtlinienentwurfs ist für eine
hoch qualifizierte Beschäftigung ein höherer Bildungsab-
schluss oder alternativ eine einschlägige Berufserfahrung
von mindestens drei Jahren erforderlich. Um zu errei-
chen, dass nur einem Akademiker vergleichbare, hervor-
gehobene Positionen erfasst werden, ist eine entspre-
chende Klarstellung notwendig.

9.2.2.3 Geplanter Richtlinienentwurf zu 
Saisonarbeitnehmern

Im Bereich der Arbeitsmigration von Niedrig- oder Ge-
ringqualifizierten spielt in vielen Mitgliedstaaten die
Landwirtschaft sowie die Tourismusbranche eine zentrale
Rolle. Bezogen auf Deutschland ist insbesondere in
jüngster Zeit zu beobachten, dass der Arbeitskräftebedarf
im Bereich der Erntehelfer zunehmend nicht mehr durch
Unionsbürger gedeckt werden kann, weil diese andere
Mitgliedstaaten bevorzugen. Auch die verstärkten Ver-
mittlungsbemühungen der Agenturen für Arbeit hinsicht-
lich der Bezieher von Arbeitslosengeld II haben insoweit
bisher keine Abhilfe geschaffen. Die Kommission will
nun vorschlagen, Drittstaatsangehörigen zu ermöglichen,
für einen Zeitraum von vier bis fünf Jahren für mehrere
Monate jährlich in einem Mitgliedstaat zu arbeiten. Ei-
nem befürchteten Missbrauch soll durch die Kontrolle
von Ein- und Ausreisestempeln entgegengewirkt wer-
den.555

550  KOM (2005) 669 endg., S. 5 f.
551 Insoweit ähnlich der Beschluss des Bundesrats zu der Mitteilung,

Bundesratsdrucksache 5/06 vom 10. März 2006, Nr. 1-3.
552 Proposal for a Council Directive on a single application procedure

for a single permit for third-country nationals to reside and work in
the territory of a Member State and on a common set of rights for
third country workers legally residing in a Member State, COM
(2007) 638 final vom 23. Oktober 2007. 

553 KOM (2007) 639 endg, S. 5.

554 Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Bedingungen für die
Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zum Zweck
einer hochqualifizierten Beschäftigung, KOM (2007) 637 endg. vom
23. Oktober 2007 (vorläufige Fassung).

555 Insgesamt ablehnend der Beschluss des Bundesrats zu der Mittei-
lung, Nr. 20 und 21.
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9.2.2.4 Geplanter Richtlinienentwurf zu 
innerbetrieblich versetzten 
Arbeitnehmern

Mit dieser Richtlinie sollen Verfahren zur Einreise sowie
Regelungen zum befristeten Aufenthalt und zur Wohn-
sitznahme innerbetrieblich in die Europäische Union ver-
setzter Arbeitnehmer festgelegt werden. Derzeit wird sei-
tens der Kommission erwogen, auch die EU-interne
Mobilität für in internationalen Unternehmen Beschäf-
tigte zu ermöglichen.

9.2.2.5 Geplanter Richtlinienentwurf zu 
bezahlten Auszubildenden

Die Richtlinie soll zum einen sicherstellen, dass bezahlte
Auszubildende aus Drittstaaten EU-weit einheitlich be-
handelt werden, insbesondere sollen Vorkehrungen ge-
troffen werden, die verhindern, dass Auszubildende wie
schlecht bezahlte Beschäftigte behandelt werden. Zum
anderen zielt sie auf einen verstärkten Transfer von Fer-
tigkeiten und Wissen in die Herkunftsländer der Auszu-
bildenden. Gerade in diesem Bereich bestehen Berüh-
rungspunkte zu den Diskussionen um „zirkuläre
Migration“.

9.2.2.6 Überprüfung bestehender Rechtsakte 
hinsichtlich der Regelungen des 
Arbeitsmarktzugangs

Einige der bereits in Kraft getretenen Richtlinien im Be-
reich Einwanderung und Asyl enthalten Regelungen zum
Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Ausbildung. Die bevor-
stehende Diskussion um die Regelungen für legale Zu-
wanderung bietet aus Sicht der Kommission die Möglich-
keit, die Regelungen der bereits in den Mitgliedstaaten
umgesetzten Richtlinien im Rahmen der in den jeweiligen
Rechtsakten vorgesehenen Halbzeitüberprüfung zu über-
prüfen, zu vereinheitlichen und ggf. zu verbessern.

9.2.3 Richtlinienentwurf zum Daueraufenthalt 
von anerkannten Flüchtlingen und 
subsidiär Geschützten

Der Richtlinienentwurf erweitert den Anwendungsbe-
reich der bereits bestehenden EU-Richtlinie zur Rechts-
stellung langfristig aufenthaltsberechtigter Drittstaatsan-
gehöriger auch auf anerkannte Flüchtlinge und subsidiär
geschützte Personen.556 Technisch erfolgt dies dadurch,
dass die geltende Ausgangsrichtlinie (Daueraufenthalt-
Richtlinie) um Regelungen für Flüchtlinge und subsidiär
Geschützte ergänzt wird. Mangels Konsenses über die
Einbeziehung anerkannter Flüchtlinge und subsidiär Ge-
schützter und weil die Qualifikationsrichtlinie noch nicht
verabschiedet war, waren diese während der damaligen
Verhandlungen aus dem Anwendungsbereich der Dauer-
aufenthalt-Richtlinie herausgenommen worden.

Der Richtlinienvorschlag sieht auch für diese Gruppen
ein unbefristetes Aufenthaltsrecht sowie Freizügigkeits-
rechte innerhalb der EU-Mitgliedstaaten (Übersiedlung
von einem Mitgliedstaat in den anderen) vor. Den Mit-
gliedstaaten steht es schon jetzt ausdrücklich frei, im na-
tionalen Recht günstigere Bedingungen für einen Dauer-
aufenthalt von Drittstaatsangehörigen nach nationalem
Recht beizubehalten oder zu schaffen – eine Wanderungs-
möglichkeit in andere EU-Mitgliedstaaten ist davon aller-
dings nicht erfasst. Die Förderung der Mobilität von nach
der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannten Flüchtlin-
gen und anderweitig schutzbedürftigen Personen inner-
halb der EU-Mitgliedstaaten ist angesichts der meist dauer-
haften Aufenthaltsperspektive der Betroffenen im EU-
Aufnahmestaat begrüßenswert. Die hohen Anforderun-
gen, die für das EU-Daueraufenthaltsrecht gefordert wer-
den, werden jedoch viele der Betroffenen aufgrund ihres
Fluchthintergrunds nicht ohne weiteres erfüllen können.
Die Verfestigungsregelungen nach nationalem Recht
(§ 26 Abs. 3 und 4 AufenthG, § 55 Abs. 3 AsylVfG) wer-
den daher für diese Personengruppe weiterhin eine große
Bedeutung behalten.

Grundlage des Richtlinienvorschlags ist eine gemeinsame
Erklärung des Rates und der Kommission. Die Kommis-
sion stützt ihren Vorschlag auf Artikel 63 Abs. 3 Buch-
stabe a) sowie Artikel 63 Abs. 4 EG-Vertrag (einwande-
rungs- und integrationspolitische Maßnahmen). Der
Vorschlag wird nach Artikel 67 Abs. 2 EGV i. V. m. dem
Beschluss des Rates (2004/927/EG) vom 22. Dezember
2004 im Anhörungsverfahren verabschiedet, d. h. auf
Vorschlag der Kommission beschließt der Rat einstimmig
nach Anhörung des Europäischen Parlaments. Der Bun-
desrat hat sich in seiner Stellungnahme vom 21. Sep-
tember 2007557 vor allem dafür ausgesprochen, die Not-
wendigkeit einer vollständigen rechtlichen Gleichstellung
der Personen mit internationalem Schutzstatus – insbe-
sondere von Personen mit subsidiärem Schutzstatus – mit
anderen langfristig Aufenthaltsberechtigten zu prüfen.
Mit dem Zuwanderungsgesetz, der Qualifikationsrichtli-
nie und dem Richtlinienumsetzungsgesetz hat jedoch aus
Sicht der Beauftragten ein integrationspolitisch zu begrü-
ßender Prozess eingesetzt, der auf eine grundsätzliche
rechtliche Gleichstellung subsidiär Geschützter mit aner-
kannten Flüchtlingen nach der Genfer Flüchtlingskonven-
tion zielt.

9.2.4 Richtlinienentwurf zur Rückführung

Im Herbst 2005 hat die Europäische Kommission einen
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parla-
ments und des Rats über gemeinsame Normen und Ver-
fahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal
aufhältiger Drittstaatsangehöriger vorgelegt, der bei eini-
gen Mitgliedstaaten auf grundsätzliche Bedenken gesto-
ßen ist. Der Vorschlag enthielt umfassende Regelungen
zur Beendigung des illegalen Aufenthalts, zum Wieder-
einreiseverbot, zahlreiche Verfahrensgarantien sowie Re-

556 Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Rates zur Ände-
rung der Richtlinie 2003/1 09/EG zwecks Erweiterung ihres Anwen-
dungsbereichs auf Personen mit internationalem Schutzstatus, KOM
(2007) 298 endg. vom 6. Juni 2007.

557 Vgl. Bundesratsdrucksache 415/07, Beschluss vom 21. Septem-
ber 2007.
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gelungen zur Abschiebungshaft. Eine Umsetzung dieser
Vorschläge hätte bedeutet, dass die im deutschen Aufent-
haltsgesetz enthaltene Konzeption zur Aufenthaltsbeendi-
gung hätte weitgehend überarbeitet werden müssen. In
Deutschland wurde insbesondere von den für Rückfüh-
rungen zuständigen Ländern eine erhebliche Erschwe-
rung der Durchsetzung von Abschiebungen wegen der zu
einseitigen Betonung der Rechte der Betroffenen befürch-
tet. Nach Auffassung des Bundesrats sollte eine Zusam-
menarbeit der europäischen Staaten zur Bekämpfung der
illegalen Einwanderung eher über eine Stärkung der insti-
tutionellen Zusammenarbeit als über gemeinsame Nor-
men zur Rückführung erfolgen.558

Nach weitgehend ergebnislosen Verhandlungen im Jahr
2006 hat man sich auf Ratsebene unter der deutschen

Ratspräsidentschaft im Mai 2007 auf politische Leitlinien
zu der Rückführungsrichtlinie geeinigt, die übereinstim-
mende Positionen der Mitgliedstaaten zu dem Vorschlag
abbilden und fast alle wichtigen Entscheidungen zur Aus-
reisefrist, zur Dauer des Wiedereinreise- und Aufenthalts-
verbots und zur Ausgestaltung der Abschiebungshaft in
die Hände der nationalen Gesetzgeber legen und damit
den genannten Bedenken weitgehend Rechnung tragen.
Die portugiesische Präsidentschaft hat nunmehr einen
überarbeiteten Textentwurf vorgelegt.559 Dieser nimmt ei-
nige der ursprünglichen Vorstellungen der Kommission
wieder auf, trägt teilweise bereits bekannten Positionen
des im Mitentscheidungsverfahren beteiligten Europäi-
schen Parlaments Rechnung und widerspricht in einigen
Punkten diesen politischen Leitlinien, so dass ein baldiger
Abschluss der Verhandlungen derzeit nicht absehbar ist.

558 Beschlussempfehlung, Bundesratsdrucksache 705/1/05, vom 14. No-
vember 2005. 559 Vorschlag vom 19. Juni 2007 SN 3160/07.
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Hinweise zum Tabellenanhang

Im Folgenden werden weitere Zahlen zu unterschiedli-
chen Themen in Form von Tabellen dokumentiert. Die
Gesamtangaben für die ausländische Bevölkerung bzw.
Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland sind in
den Tabellen nicht immer identisch. In Deutschland ste-
hen mehrere statistische Quellen zur Verfügung, die Aus-
kunft über in Deutschland lebende Zuwanderergruppen
geben. In Deutschland werden als Ausländer ausschließ-
lich Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit bezeich-
net. Personen mit einer deutschen und einer ausländi-
schen Staatsangehörigkeit (doppelte Staatsangehörigkeit)
werden grundsätzlich nur als Deutsche ausgewiesen. Die
Begriffe „Ausländerin“ und „Ausländer“ werden in die-
sem wie in allen vorangegangenen Berichten der Beauf-
tragten vor allem in rechtlichen und statistischen Zusam-
menhängen verwendet.

Bevölkerungsfortschreibung

Vom Statistischen Bundesamt wird auf der Basis der von
den kommunalen Meldestellen (in der Regel Einwohner-
meldeämter) erfassten Zu- und Fortzügen, der Geburten
und Sterbefälle sowie der Staatsangehörigkeitswechsel
(Einbürgerungen) eine Fortschreibung der Bevölkerung
durchgeführt. Zum Jahresende 2006 gab das Statistische
Bundesamt die ausländische Bevölkerung mit 7,3 Millio-
nen Personen an. Als weitere Angaben sind Altersstruk-
tur, Geschlecht und die einzelnen Staatsangehörigen in
der Bevölkerungsfortschreibung enthalten. Die Bevölke-
rungsfortschreibung ist unter anderem die Grundlage für
die Prognose der Bevölkerungszahlen in den „Koordi-
nierten Bevölkerungsvorausberechnungen“ des Statisti-
schen Bundesamts und für die Kontrolle der Stichprobe
des Mikrozensus.

Mikrozensus1

Der Mikrozensus ist eine 1 prozentige Stichprobe aus den
Adressen (und damit indirekt aus den Haushalten) im
Bundesgebiet. Im Mikrozensus werden umfassende Fra-
gen zu Bildungsstand, Erwerbstätigkeit, Beruf, Einkom-
men sowie in einem vierjährigen Rhythmus zur Wohnsi-
tuation, zum Gesundheitszustand u. a. Themen gestellt.
Seit 2005 erhebt der Mikrozensus mit 16 Fragen den Mi-
grationshintergrund der Bevölkerung. Hierbei wird ein
Zuzug in das Bundesgebiet sowie ehemalige und weitere
Staatsangehörigkeiten der befragten Person sowie der
beiden Eltern der befragten Person erhoben. Der Mikro-
zensus bildet die Ausländerinnen und Ausländer in
Deutschland repräsentativ ab. Daher kann davon ausge-
gangen werden, dass die Bevölkerungsgruppe mit Migra-
tionshintergrund sehr genau abgebildet wird (siehe un-
ten). Die Stichprobe wird zur Gewährleistung der

Repräsentativität nach Geschlecht, Altersklassen (unter
15 Jahre, 15 bis 44 Jahre, 45 Jahre und älter) und vier
Staatsangehörigkeiten bzw. Staatsangehörigkeitsgruppen
(deutsch, türkisch, EU-25 und nicht EU-25) kontrolliert.
Für andere Staatsangehörigkeiten ist der Mikrozensus
– auch aufgrund geringerer Fallzahlen – nur einge-
schränkt aussagekräftig.

Ausländerzentralregister

Im Ausländerzentralregister (AZR) werden Informatio-
nen über Ausländer gesammelt, die sich drei Monate oder
länger in Deutschland aufhalten. Die Ausländerbehörden
liefern die entsprechenden Personenstandsdaten an das
Ausländerzentralregister, das anonymisierte Daten für
ausgewählte Merkmale zum Jahresende an das Statisti-
sche Bundesamt weiterleitet. Das Statistische Bundesamt
bereitet diese Daten auf und veröffentlicht sie. Die
Gesamtzahl der Ausländer im AZR weicht von der Be-
völkerungsfortschreibung wegen unterschiedlicher Erhe-
bungsmethoden und als Folge einer umfangreichen Re-
gisterbereinigung des AZR seit dem Jahr 2004 deutlich
ab. Das AZR zählt Ende 2006 6,8 Millionen Ausländer in
Deutschland. Die Daten des AZR werden vor allem ge-
nutzt, um die aufenthaltsrechtliche Situation und die Auf-
enthaltsdauer von Ausländern abzubilden. Die Statistiken
aus dem AZR eignen sich jedoch nicht für einen Ver-
gleich mit der deutschen Bevölkerung.

Migrationshintergrund

Sollen neben Ausländerinnen und Ausländern auch Per-
sonen betrachtet werden, die als Deutsche zugewandert
sind oder eingebürgert wurden, sowie jene, die Kinder
von zugewanderten Eltern sind und damit nicht über eine
eigene Migrationserfahrungen verfügen, wird in der Re-
gel die Bezeichnung „Personen mit Migrationshinter-
grund“ benutzt. Dabei wird nach der Veröffentlichung
von Daten aus dem Mikrozensus 2005 weitgehend ein-
heitlich die Definition des Statistischen Bundesamts ver-
wendet. Das Statistische Bundesamt bezeichnet eine Per-
son als „Person mit Migrationshintergrund“, wenn

1. diese nicht auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepu-
blik Deutschland geboren wurde und 1950 oder später
zugewandert ist und/oder

2. diese keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder
eingebürgert wurde.

3. Darüber hinaus haben Deutsche einen Migrationshin-
tergrund, wenn ein Elternteil der Person mindestens
eine der unter (1.) oder (2.) genannten Bedingungen
erfüllt.

Aufgrund dieser Eigenschaften werden im Mikrozensus
2005 15,3 Millionen Personen mit Migrationshintergrund
ausgewiesen, von denen 8 Millionen deutsche Staatsan-
gehörige sind. Dabei wurden auch jene Kinder mitge-
zählt, die in den Haushalten mit Personen mit Migrations-
hintergrund leben. De facto sind damit auch Angehörige

1 Die rechtliche Grundlage für den Mikrozensus ist das Gesetz zur
Durchführung einer Repräsentativstatistik über die Bevölkerung und
den Arbeitsmarkt sowie die Wohnsituation der Haushalte (Mikrozen-
susgesetz 2005 – MZG 2005) vom 24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1350).
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der dritten Generation in die Definition einbezogen, die
weder selbst noch deren Eltern zugewandert sind.2

Die Erfassung des Migrationshintergrunds in der Statistik
wird seit mehreren Jahren von verschiedenen Seiten emp-
fohlen, um eine Planungs- und Entscheidungsgrundlage
für wichtige integrationspolitische Fragen zu schaffen.
Besondere Relevanz wird dabei bei den Bildungsstatisti-
ken gesehen. In den Bildungsstatistiken der Länder soll
nach einer Empfehlung der Kultusministerkonferenz ne-
ben der Staatsangehörigkeit und der Familiensprache
auch der Migrationsstatus erfasst werden. In einigen Bun-
desländern wird dies bereits umgesetzt. Allerdings gibt es
bisher zwischen den Bundesländern kein abgestimmtes
Verfahren zur Erhebung des Migrationshintergrunds in
der Statistik. Die Erhebung wird nicht mit einem Fragen-
katalog wie im Mikrozensus erfolgen, sondern auf der
Basis der Angaben der Eltern bei der Einschulung bzw.
nach Einschätzung der Lehrerinnen bzw. Lehrer. Jedoch
zeigt sich beispielhaft im Land Berlin, dass die von den
Lehrern erhobene Gruppe der „Schüler mit nichtdeut-
scher Herkunftssprache“ weitgehend identisch ist mit den
Kindern mit Migrationshintergrund.

Aufgrund des hohen kommunalen Interesses haben die
deutschen Städtestatistiker versucht, über die Einwohner-
melderegister auch kleinräumliche Aussagen zum Perso-
nenkreis mit Migrationshintergrund zu ermöglichen. In
den Einwohnermelderegistern können aber bei der zwei-
ten Generation mit deutscher Staatsangehörigkeit von Ge-
burt an nur Minderjährige rekonstruiert werden, da bei
Volljährigen Informationen über die Eltern nicht existie-
ren. Der Migrationshintergrund aus Zahlen des Einwoh-
nermelderegister wird aus Staatsangehörigkeit, weitere/
frühere Staatsangehörigkeit, Geburtsort, sowie bei Min-
derjährigen durch das Wohnen in einem Haushalt mit
zugewanderten Personen konstruiert. Gegenüber dem
Mikrozensus ist die Zahl der so erfassten Personen mit
Migrationshintergrund etwas geringer. Nicht erfasst wer-
den insbesondere die Nachkommen von Aussiedlerinnen
bzw. Aussiedlern und Spätaussiedlerinnen bzw. Spät-
aussiedlern sowie die Kinder aus binationalen Bezie-
hungen, wenn diese nicht mehr im Haushalt der Eltern le-
ben.

Auf EU-Ebene und in internationalen Studien wird die
zweite Generation in aller Regel nicht erfasst. EU-Statis-
tiken und internationale Studien arbeiten ausschließlich
mit dem Begriff Zuwanderer („migrants“), der den im
Ausland geborenen Personenkreis beschreibt, nicht deren
Nachkommen. Innerhalb der EU wird darüber hinaus aus-
schließlich die Gruppe der Staatsangehörigen aus Nicht-

EU-Staaten (Drittstaatsangehörige) gesondert ausgewie-
sen.

Sonderauswertung aus dem Mikrozensus

Die Beauftragte hat nach der Veröffentlichung der Struk-
turdaten3 zu Personen mit Migrationshintergrund aus dem
Mikrozensus 2005 eine Sonderauswertung beim Statistis-
chen Bundesamt in Auftrag gegeben. In der Sonder-
auswertung konnte – neben der ausländischen und der
deutschen Bevölkerung mit Migrationshintergrund – erst-
mals auch die Gruppe der Aussiedler bzw. Aussiedlerin-
nen und Spätaussiedler bzw. Spätaussiedlerinnen und
deren Nachkommen abgeschätzt und auf ihre sozialstruk-
turellen Merkmale hin ausgewertet werden. Hierbei
wurde berücksichtigt, dass Zuwanderer aus den ost-
europäischen Staaten sowie der Sowjetunion und deren
Nachfolgestaaten zu einem großen Anteil angeben, bere-
its kurz nach der Zuwanderung eingebürgert worden zu
sein. Wenn die Einbürgerung im gleichen Jahr oder inner-
halb der ersten beiden Kalenderjahre nach der Zuwan-
derung erfolgte, kann davon ausgegangen werden, dass es
sich um Personen handelt, die als Aussiedler bzw. Auss-
iedlerinnen und Spätaussiedler bzw. Spätaussiedlerinnen
zugewandert sind. Insgesamt leben 4,1 Millionen Aus-
siedler bzw. Aussiedlerinnen und Spätaussiedler bzw.
Spätaussiedlerinnen und deren Kinder in Deutschland.4
Bei allen anderen Personen mit Migrationshintergrund,
die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, handelt es
sich demzufolge um Eingebürgerte und deren Kinder so-
wie um Kinder von Ausländerinnen und Ausländern, die
als Deutsche geboren wurden. Dies sind insgesamt
4,0 Millionen Personen.

Aus den Daten des Mikrozensus 2005 wurde auch die
Einkommensverteilung sowie gewichtete Pro-Kopf-Ein-
kommen berechnet. Die Ermittlung erfolgt aufgrund der
Höhe des Haushaltseinkommens, das anhand der im
Haushalt lebenden Personen in einem speziellen Verfah-
ren geteilt wird. Das äquivalenz-gewichtete Pro-Kopf-
Einkommen wird auf der Grundlage der OECD-Skala be-
rechnet, indem das Haushaltsnettoeinkommen auf die ge-
wichtete Zahl der Haushaltsmitglieder bezogen wird. Da-
bei geht der Haupteinkommensbeziehende im Haushalt
mit dem Gewicht 1, alle Haushaltsmitglieder von 14 Jah-
ren und älter mit dem Gewicht 0,5 und alle unter 14-jäh-
rigen Haushaltsmitglieder mit dem Gewicht 0,3 ein
(OECD-Äquivalenzskala). Die Armutsrisikoquote be-
zeichnet den Anteil der Personen, deren Einkommen un-
ter 60 Prozent des durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkom-
mens (Medianwert) nach neuer OECD-Skala liegt. Der

2 Da im Mikrozensus nur Fragen über die Staatsangehörigkeit und Zu-
wanderung der Eltern gestellt werden, wird die bisher in der Defini-
tion zu Migrationshintergrund geführte dritte Generation nach der
Gründung eines eigenen Haushalts zu einem Teil nicht mehr als Perso-
nen mit Migrationshintergrund erfasst werden können, wenn nicht zu-
mindest ein Elternteil eingebürgert wurde oder keine deutsche Staats-
angehörigkeit besitzt. Dabei handelt es sich um 280 000 Personen.

3 Vgl. Statistisches Bundesamt: Bevölkerung mit Migrationshinter-
grund – Ergebnisse des Mikrozensus 2005. Fachserie 1 Reihe 2.2,
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Wiesbaden 2007.

4 Die im Bericht enthaltenen Zahlenangaben zu Aussiedlern und Spät-
aussiedlern und deren Kindern sowie zur Gruppe der Eingebürgerten
und deren Nachkommen wurden durch plausible Schätzungen ge-
wonnen, sie wurden jedoch nicht eigenständig im Mikrozensus erho-
ben, sondern nachträglich abgeschätzt.
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60 Prozent-Median-Wert wird auch als Armutsrisiko-
schwelle bezeichnet.5

In dem folgenden Tabellenanhang werden des Weiteren
Daten aus dem Mikrozensus zu Erwerbstätigen und Er-
werbslosen sowie zu Erwerbspersonen als Summe der Er-
werbstätigen und Erwerbslosen präsentiert. Den Angaben
zu Erwerbstätigen und Erwerbslosen liegt die Klassifizie-
rung nach dem ILO-Konzept zugrunde. Als Erwerbstä-
tige gelten demnach alle Personen, die in der Woche vor
der Befragung mindestens eine Stunde gegen Bezahlung
gearbeitet haben oder normalerweise arbeiten, aber in der
Berichtswoche erkrankt oder beurlaubt waren (bis 3 Mo-
nate). Als Erwerbslose gelten alle Personen, die aktiv eine
Arbeit suchen und innerhalb von 14 Tagen eine Stelle an-
treten könnten. Nach diesem Erwerbskonzept liegt die
Zahl der Erwerbstätigen deutlich über der Zahl der Be-
schäftigten. Auch ist die bei der Bundesagentur für Arbeit
registrierte Arbeitslosigkeit und die im Mikrozensus aus-
gewiesene Erwerbslosigkeit nicht identisch, da viele Ar-
beitslose aufgrund geringfügiger Beschäftigung im ILO-
Konzept als Erwerbstätige geführt werden.

5 Für die Berechnung des Nettoäquivalenzeinkommen werden die
Werte der Einkommensklassen nach einem speziellen Zufallsverfah-
ren auf exakte Einkommenswerte verteilt. Die bei den Einkommen
angegebene Zahl der Haushalte und der dort lebenden Personen liegt
unter der jeweiligen Gesamtzahl der Haushalte und Personen, da
nicht von allen Haushalten Angaben zum Einkommen vorliegen.
Auch sind jene Haushalte mit einem hauptberuflich als Landwirt täti-
gem Haushaltsmitglied aus systematischen Gründen nicht berück-
sichtigt. Die Personen und Haushalte wiederum sind nach dem Mi-
grationshintergrund und dem Alter, dem Alter bei Einreise und der
Nationalität des Haupteinkommensbeziehers gegliedert. Die Zahl der
nachgewiesenen Haushalte liegt um etwa 600 000 unter der im Mi-
krozensus nachgewiesenen Gesamtzahl der Haushalte. Diese
600 000 Haushalte können nicht nach dem Migrationshintergrund
und dem Alter, dem Alter bei Einreise und der Nationalität des
Haupteinkommensbeziehers kategorisiert werden, weil der Haupt-
einkommensbezieher sich nicht am Hauptwohnsitz aufhält und nicht
nach dem Migrationshintergrund typisiert ist.
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Ta b e l l e  1

Ausländerinnen und Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland
nach Geschlecht in den Jahren 1960 bis 2006

Ausländer 
in Tsd.1)

Jahr 
Gesamtbevölkerung 

Deutschlands 
in Tsd. insgesamt weiblich2) männlich2)

Anteil der 
Ausländer an der 

Gesamtbevölkerung

Früheres Bundesgebiet 
1960 55.958    686 - - 1,2 
1968 60.463 1.924 - - 3,2 
1969 61.195 2.381 - - 3,9 
1970 61.001 2.977 - - 4,9 
1971 61.503 3.439 - - 5,6 
1972 61.809 3.527 - - 5,7 
1973 62.101 3.966 - - 6,4 
1974 61.991 4.127 - - 6,7 
1975 61.645 4.090 - - 6,6 
1976 61.442 3.948 - - 6,4 
1977 61.353 3.948 - - 6,4 
1978 61.322 3.981 - - 6,5 
1979 61.439 4.144 - - 6,7 
1980 61.658 4.453 1.834 2.619 7,2 
1981 61.713 4.630 1.920 2.710 7,5 
1982 61.546 4.667 1.958 2.709 7,6 
1983 61.307 4.535 1.925 2.610 7,4 
1984 61.049 4.364 1.864 2.500 7,1 
1985 61.020 4.379 1.874 2.505 7,2 
1986 61.140 4.513 1.936 2.577 7,4 
1987 61.238 4.241 1.899 2.342 6,9 
1988 61.715 4.489 2.022 2.467 7,3 
1989 62.679 4.846 2.179 2.667 7,7 
1990 63.726 5.343 2.331 3.012 8,4 

Deutschland 
1991 80.275 5.882 2.541 3.341 7,3 
1992 80.975 6.496 2.776 3.720 8,0 
1993 81.338 6.878 2.957 3.921 8,5 
1994 81.539 6.991 3.046 3.945 8,6 
1995 81.817 7.174 3.150 4.024 8,8 
1996 82.012 7.314 3.236 4.078 8,9 
1997 82.057 7.366 3.289 4.077 9,0 
1998 82.037 7.320 3.294 4.026 8,9 
1999 82.163 7.344 3.332 4.012 8,9 
2000 82.260 7.297 3.338 3.959 8,9 
2001 82.440 7.319 3.370 3.949 8,9 
2002 82.537 7.336 3.409 3.927 8,9 
2003 82.532 7.335 3.440 3.895 8,9 
2004 82.501 6.717 3.219 3.498 8,1 
2005 82.438 6.756 3.262 3.494 8,2 
2006 82.348 6.751 3.273 3.478 8,2 

1) Bis 1984: Stichtag 30.9.; ab 1985: Stichtag 31.12. eines jeden Jahres. Die Angaben für die Zahl der Ausländer nach 
    dem Ausländerzentralregister (AZR) für 2004 und danach sind wegen der in 2004 durchgeführten Registerbereinigung 
    nicht unmittelbar mit denen der Vorjahre vergleichbar. 
2) Erst ab 1980 Erhebung nach Geschlecht. 

Quelle: Statistisches Bundesamt (AZR)
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Ta b e l l e  2

Ausländerinnen und Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland nach den
häufigsten Staatsangehörigkeiten und Geschlecht am 31. Dezember 2006

Ausländer im Bundesgebiet Staatsangehörigkeit 
insgesamt männlich weiblich %2)

 Ausländer insgesamt 6.751.002 3.478.426 3.272.576 100,0 
   1. Türkei 1.738.831    920.861    817.970   25,8
   2. Italien    534.657    315.432    219.255      7,9 
   3. Polen    361.696    175.275    186.421      5,4 
   4. Griechenland    303.761    165.761    138.602      4,5 
   5. Serbien und Montenegro 1)    282.067    147.706    134.361      4,2 
   6. Kroatien     227.510    111.826    115.684      3,4 
   7. Russische Föderation    187.514      75.327    112.187      2,8 
   8. Österreich    175.653      93.182      82.471      2,6 
   9. Bosnien und Herzegowina    157.094      81.222      75.872      2,3 
 10. Ukraine    128.950      50.556      78.394      1,9 
 11. Niederlande     123.466      67.637      55.829      1,8 
 12. Portugal     115.028      62.603      52.425      1,7 
 13. Spanien    106.819      53.343      53.476      1,6 
 14. Frankreich     104.085      48.090      55.995      1,5 
 15. Vereinigte Staaten       99.265      56.639      42.626      1,5 
 16. Vereinigtes Königreich      96.507      58.433      38.074      1,4 
 17. Vietnam       83.076      40.830      42.246      1,2 
 18. China       75.733      39.710      36.023      1,1 
 19. Irak      73.561      46.524      27.037      1,1 
 20. Rumänien       73.353      29.886      43.467      1,1 
 21. Marokko      69.926      40.607      29.319      1,0 
 22. Mazedonien       62.295      33.420      28.875      0,9 

Ausländer im Bundesgebiet 
Staatsangehörigkeit 

insgesamt männlich weiblich %3)

 EU - Staaten 2.183.365 1.156.568 1.026.797 100,0 
   1. Italien    534.657    315.432    219.225   24,5 
   2. Polen    361.696    175.275    186.421   16,6 
   3. Griechenland     303.761    165.159    138.602   13,9 
   4. Österreich     175.653      93.182      82.471     8,0 
   5. Niederlande     123.466      67.637      55.829     5,7 
   6. Portugal    115.028      62.603      52.425     5,3 
   7. Spanien     106.819      53.343      53.476     4,9 
   8. Frankreich    104.085      48.090      55.995     4,8 
   9. Vereinigtes Königreich      96.507      58.433      38.074     4,4 
 10. Ungarn      52.347      30.347      22.000     2,4 
 11. Tschechien      33.316      11.326      21.990     1,5 
 12. Slowakei      23.835      10.190      13.645     1,1 
 13. Belgien      22.365      11.173      11.192     1,0 
 14. Slowenien      21.109      10.497      10.612     1,0 
 15. Litauen      19.030        5.580      13.450     0,9 
 16. Dänemark      18.502        8.134      10.368     0,8 
 17. Schweden      16.919        7.593        9.326     0,8 
 18. Finnland      13.175        3.837        9.338     0,6 
 19. Irland      10.093        5.368        4.725     0,5 
 20. Lettland        9.775        3.400        6.375     0,4 
 21. Luxemburg        8.643        4.603        4.040     0,4 
 22. Estland        3.970        1.173        2.797     0,2 
 23. Zypern           846           486           360     0,0 
 24. Malta           379           174           205     0,0 

1) Bis 2003 Jugoslawien nach jeweiligem Gebietsstand und einschließlich der Fälle in denen die Angehörigkeit an einen anderen 
  auf dem Gebiet des ehem. Jugoslawien gelegenen Staat nicht bekannt bzw. feststellbar ist. Ab August 2006 werden neben der 
  Staatsangehörigkeit von ‚Serbien und Montenegro’ auch die Staatsangehörigkeiten der beiden Nachfolgestaaten ‚Serbien’ und 
  ‚Montenegro’ nachgewiesen. 

2) Anteil an der ausländischen Bevölkerung insgesamt. 
3) Anteil an den EU-Ausländern insgesamt. 

Quelle: Statistisches Bundesamt



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 153 – Drucksache 16/7600
Ta b e l l e  3

Ausländerinnen und Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland nach Altersgruppen, 
Geschlecht und in Deutschland Geborenen Stichtag 31. Dezember 2006

 

Altersgruppen 
Ausländer unter 

6 Jahre 
6 bis 18 
Jahre 

18 bis 65 
Jahre 

65 Jahre 
und ältere insgesamt 

     insgesamt 187.434 906.170 5.171.359 486.039 6.751.002 

     männlich   97.647 466.262 2.640.334 274.183 3.478.426 

     weiblich   89.787 439.908 2.531.025 211.856 3.272.576 

     in %1) 2,8 13,4 76,6 7,2 100 

insgesamt 150.421 625.111 576.387 12.515 1.364.434 davon in 
Deutschland 

geboren: in %2) 80,3 69,0 11,1 2,6 20,2 

1) Anteil an der Gesamtzahl der Ausländer. 
2) Anteil an der Gesamtzahl der Altersgruppe. 

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Wanderungen von Ausländerinnen und Ausländern in das und aus dem Bundesgebiet
in den Jahren 2000 bis 2006

2004 2005 2006 ausgewählte 
Herkunftsländer 2000 2001 2002 2003 

gesamt dar.: 
weiblich

gesamt dar.: 
weiblich

gesamt dar.: 
weiblich

Zuzüge 
   1. Griechenland   17.400   16.520   15.011   12.076   10.100     3.898     8.920     3.400     8.189     3.143 
   2. Italien   32.762   29.019   24.379   21.171   19.001     7.587   17.770     6.959   17.650     6.987 
   3. Bosnien und 
       Herzegowina 

  10.396   12.817   10.470     8.311     8.003     2.810     7.004     2.372     6.579     2.056 

   4. Serbien und 
       Montenegro 1)   33.015   28.349   25.501   21.442   20.366     9.017   16.706     8.142   14.398     6.914 

   5. Kroatien   14.069   13.861   12.738   11.230   10.118     2.892     8.956     2.558     8.310     2.338 
   6. Mazedonien     3.411     5.421     3.913     3.620     3.227     1.324     2.578     1.283     2.463     1.170 
   7. Slowenien     1.862     2.605     2.286     1.992     2.321        538     1.442        467     1.086        407 
   8. Marokko     5.309     5.904     6.179     5.819     4.332     1.742     3.968     1.691     3.570     1.481 
   9. Portugal   11.212     9.414     7.946     6.931     5.483     1.963     4.883     1.723     4.917     1.699 
 10. Spanien     9.137     9.440     9.233     8.491     8.484     4.328     8.032     4.037     8.196     4.215 
 11. Türkei   49.114   54.587   57.187   48.207   40.689   15.852   34.749   14.824   29.589   12.307 
 12. Tunesien     2.392     2.573     2.440     2.332     2.542        600     2.238        612     2.266        676 
       Summe 1. -12.2) 190.079 190.510 177.283 151.622 134.666   52.551 117.246   48.068 107.213   43.393 
 13. Polen   74.144   79.650   81.466   88.020 124.629   41.655 146.943   47.667 151.743   47.330 
 14. Rumänien   24.191   20.328   23.803   23.456   23.239     9.104   22.873     9.354   23.353     9.236 
 15. Russische Föderation   32.071   36.554   35.816   31.009   27.663   16.057   22.392   13.328   16.425   10.249 
       alle Länder 649.249 685.259 658.341 601.759 602.182 250.093 579.301 239.556 558.467 224.744 

Fortzüge 
   1. Griechenland   18.384   18.726   18.896   17.066   19.352     7.663   15.648     6.476   14.273     5.957 
   2. Italien   33.630   33.091   33.271   30.719   32.825   12.959   25.144     9.975   23.370     9.321 
   3. Bosnien und 
       Herzegowina 

  17.325   10.485     9.108     7.790     8.016     2.610     6.865     1.958     6.160     1.605 

   4. Serbien und 
       Montenegro 1)   89.269   35.989   36.303   27.958   25.679     9.810   18.375     7.140   14.472     5.383 

   5. Kroatien   12.987   13.973   13.463   11.534   11.902     3.152   10.711     3.037     9.868     2.937 
   6. Mazedonien     2.614     2.661     3.318     2.639     2.767        923     2.031        764     1.894        690 
   7. Slowenien     1.888     2.406     2.373     2.226     2.337        552     1.561        414     1.208        425 
   8. Marokko     2.752     2.579     2.675     2.628     2.847        792     2.514        665     2.057        569 
   9. Portugal   12.402   10.847   10.509     8.035     8.282     2.702     6.303     2.185     6.184     2.031 
 10. Spanien     9.370     9.632     9.914     9.467   10.814     5.342     8.742     4.305     8.585     4.255 
 11. Türkei   39.030   35.884   35.433   34.010   34.933   11.120   31.800   10.570   29.778   10.301 
 12. Tunesien     1.201     1.211     1.235     1.098     1.256        266     1.199        250     1.172        254 
       Summe 1. -12.2) 240.852 177.484 176.498 155.170 161.010   57.891 130.893   47.739 119.021   43.728 
 13. Polen   60.441   64.601   67.655   72.648   94.880   27.965   96.262   26.293 103.402   29.408 
 14. Rumänien   16.764   18.558   17.431   18.909   19.376     6.299   19.639     6.673   20.273     7.259 
 15. Russische Föderation   11.384   12.028   13.213   12.995   12.920     6.998   11.918     6.433   11.233     6.252 
       alle Länder 562.794 496.987 505.572 499.063 546.965 198.768 483.584 174.638 483.774 177.015 

Wanderungssaldo 
   1. Griechenland       -984    -2.206    -3.885    -4.990    -9.252    -3.765    -6.728    -3.076    -6.084    -2.814 
   2. Italien       -868    -4.072    -8.892    -9.548  -13.824    -5.372    -7.374    -3.016    -5.720    -2.334 
   3. Bosnien und 
       Herzegowina 

   -6.929   +2.332   +1.362      +521         -13      +200      +139      +414      +419      +451 

   4. Serbien und 
       Montenegro 1)  -56.254    -7.640  -10.802    -6.516    -5.313       -793    -1.669   +1.002         -74   +1.531 

   5. Kroatien   +1.082       -112       -725       -304    -1.784       -260    -1.755       -479    -1.558       -599 
   6. Mazedonien      +797   +2.760      +595      +981      +460      +401      +547      +519      +569      +480 
   7. Slowenien         -26      +199         -87       -234         -16         -14       -119        +53       -122         -18 
   8. Marokko   +2.557   +3.325   +3.504   +3.191   +1.485      +950   +1.454   +1.026   +1.513      +912 
   9. Portugal    -1.190    -1.433    -2.563    -1.104    -2.799       -739    -1.420       -462    -1.267       -332 
 10. Spanien       -233       -192       -681       -976    -2.330    -1.014       -710       -268       -389         -40 
 11. Türkei +10.084 +18.703 +21.754 +14.197   +5.756   +4.732   +2.949   +4.254       -189   +2.006 
 12. Tunesien   +1.191   +1.362   +1.205   +1.234   +1.286      +334   +1.039      +362   +1.094      +422 
       Summe 1. -12.2)  -50.773 +13.026      +785    -3.548  -26.344    -5.340  -13.647      +329  -11.808       -335 
 13. Polen +13.703 +15.049 +13.811 +15.372 +29.749 +13.690 +50.681 +21.374 +48.341 +17.922 
 14. Rumänien   +7.427   +1.770   +6.372   +4.547   +3.863   +2.805   +3.234    +2681   +3.080   +1.977 
 15. Russische Föderation +20.687 +24.526 +22.603 +18.014 +14.743   +9.059 +10.474   +6.895   +5.192   +3.997 
       alle Länder  +86.455 +188.272 +152.769 +102.696  +55.217  +51.325  +95.717  +64.918  +74.693  +47.729 

 1) Bis 2003 Jugoslawien nach jeweiligem Gebietsstand und einschließlich der Fälle in denen die Angehörigkeit an einen anderen 
     auf dem Gebiet des ehem. Jugoslawien gelegenen Staat nicht bekannt bzw. feststellbar ist. Ab August 2006 werden neben der 
     Staatsangehörigkeit von ‚Serbien und Montenegro’ auch die Staatsangehörigkeiten der beiden Nachfolgestaaten ‚Serbien’ und 
     ‚Montenegro’ nachgewiesen. 
 2) Anwerbestaaten. 

 Quelle: Statistisches Bundesamt
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Geburten von deutschen und ausländischen Kindern in der Bundesrepublik Deutschland 
in den Jahren 1990 bis 2006

Lebendgeborene 

mit deutscher Staatsangehörigkeit1)

darunter: mindestens ein Elternteil deutsch 

Eltern verheiratet Eltern nicht verheiratet6)Jahr 
insgesamt 

gesamt 

darunter: 
Eltern 

auslän-
disch4)

Vater 
Deutscher, 

Mutter 
Ausländerin5)

Mutter 
Deutsche, 

Vater 
Ausländer5)

Mutter 
Deutsche7)

Mutter 
Ausländerin, 

Vater 
Deutscher 

aus-
ländischer 

Staats-
angehörig-

keit 

Ausländer
-anteil2)

  19903) 727.199 640.879 - - - - -  86.320 11,9 

1991 830.019 739.266 - 17.190 21.467 116.623 -  90.753 10,9 

1992 809.114 708.996 - 18.626 21.749 110.309 - 100.118 12,4 

1993 798.447 695.573 - 20.227 21.904 106.807 - 102.874 12,9 

1994 769.603 668.875 - 21.641 22.226 107.044 - 100.728 13,1 

1995 765.221 665.507 - 23.948 23.948 111.214 -  99.714 13,0 

1996 796.013 689.784 - 27.192 26.208 122.763 - 106.229 13,3 

1997 812.173 704.991 - 29.438 28.246 132.443 - 107.182 13,2 

1998 785.034 684.977 - 31.062 28.859 143.330 - 100.057 12,7 

1999 770.744 675.528 - 32.523 30.000 155.417 -  95.216 12,4 

2000 766.999 717.223 41.257 36.206 32.410 163.086 2.764  49.776    6,5 

2001 734.475 690.302 38.600 37.718 32.498 167.680 3.143  44.173    6,0 

2002 719.250 677.825 37.568 41.000 33.509 170.915 4.069  41.425    5,8 

2003 706.721 667.366 36.819 43.483 34.685 173.305 4.753  39.355    5,6 

2004 705.622 669.408 36.863 45.841 35.912 178.992 5.581  36.214    5,1 

2005 685.795 655.534 40.156 46.003 35.025 181.105 5.909  30.261    4,4 

2006 672.724 643.548 39.089 46.295 34.340 182.525 6.109  29.176    4,3 

1) Seit 1975 erhält jedes Kind, bei dem mindestens ein Elternteil Deutscher ist, die deutsche Staatsangehörigkeit.  
2) Anteil der Lebendgeborenen ohne deutsche Staatsangehörigkeit an der Gesamtzahl der Lebendgeborenen.
3) Für 1990 Zahlen für das frühere Bundesgebiet. 
4) Seit 01.01.2000 erwerben Kinder ausländischer Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn ein Elternteil seit mindestens 8 Jahren 

rechtmäßig in Deutschland lebt und ein unbefristetes Aufenthaltsrecht hat. 
5) Einschließlich nichtaufgliederbarer Gruppen, unbekanntes Ausland, ungeklärte Fälle sowie ohne Angabe.  
6) Die Angaben zum nichtehelichen Vater werden bei der Geburt des Kindes aufgrund der Kindschaftsrechtsreform seit dem Berichtsjahr 

2000 nachgewiesen.  
7) In diesen Zahlen sind auch Kinder mit einem ausländischen Vater enthalten. Seit dem Berichtsjahr 2003 ist eine weitere Differenzierung 

nach deutschem und ausländischem Vater möglich. Allerdings liegen in vielen Fällen keine Angaben zum Vater vor.  

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Eheschließungen von deutschen und ausländischen Partnern in der Bundesrepublik Deutschland 
in den Jahren 1960 bis 2006

 

darunter von oder mit ausländischen Partnern 
beide Ehepartner 

Ausländer 

Jahr  
Eheschlie-
ßungen1)

insgesamt 

darunter 
zwischen 

Deutschen zusammen
zusammen

darunter 
mit gleicher 
Staatsan-

gehörigkeit

Frau 
Deutsche, 

Mann 
Ausländer 

Mann 
Deutscher, 

Frau 
Ausländerin 

Früheres Bundesgebiet 

1960 521.445 500.362 21.083 1.625    998 15.600    3.858 

1970 444.510 411.514 32.996 8.199 6.749 14.645 10.152 

1980 362.408 327.023 35.385 7.374 5.753 18.927    9.084 

1990 414.475 367.936 46.539 6.755 3.175 22.031 17.753 

Deutschland 

1991 454.291 402.825 51.466    7.511 2.948 24.148 19.807 

1996 427.297 357.073 70.224 12.680 4.615 27.907 29.637 

1997 422.776 348.939 73.837 12.452 4.563 30.198 31.187 

1998 417.420 346.835 70.585 11.356 4.531 27.402 31.827 

1999 430.674 360.556 70.118 11.549 4.693 26.234 32.335 

2000 418.550 345.477 73.073 11.911 7.043 27.323 33.839 

2001 389.591 317.496 72.095 11.408 6.895 25.186 35.501 

2002 391.963 318.244 73.719 11.251 6.811 26.057 36.411 

2003 382.911 312.145 70.766 10.568 6.164 25.015 35.183 

2004 395.992 330.535 65.457    9.219 5.233 23.474 32.764 

2005 388.451 329.455 58.996    8.493 4.944 21.113 29.390 

2006 373.681 319.384 54.297    7.578 4.470 19.748 26.971 

1) Standesamtlich registrierte Eheschließungen in Deutschland. Nicht enthalten sind Eheschließungen in Konsulaten 
    anderer Staaten und im Ausland. 

 Quelle: Statistisches Bundesamt
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Eheschließungen in der Bundesrepublik Deutschlands nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten 
der Ehepartner in den Jahren 1960 bis 20061

       
 1960 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Deutsche Frau mit Mann nebenstehender Staatsangehörigkeit 
Frankreich       567          4      680      616      419      385       383      357      386      376      403 
Griechenland      266      399      452      511      491      459       473      492      478      529      495 
Vereinigtes
Königreich 

     708      586      975   1.148      769      726       838      804      881      801      797 

Italien   1.215   2.277   2.301   2.085   1.885   1.895    1.854   1.702   1.777   1.813   1.706 
Serbien und 
Montenegro2)      331      629      958   1.524   4.763   2.734    2.495   2.073   1.534   1.140      986 

Niederlande   1.086   1.182      863      866      738      702       698      672      720      682      691 
Österreich   1.191   1.783   1.200   1.085      934      872       888      828      861      850      795 
Philippinen           -          3        31        38        13          5         15        14          7        11          6
Polen      194        11      125   1.166      819      872       988      946      842      616      617 
Rumänien           -           -           -           -      302      341       409      366      366      305      241 
Russ.Föderation3)        93        12          6      116      569      586       608      491      434      333      288 
Spanien      198      335      492      492      433      371       390      396      421      396      373 
Thailand           -        20        31        37        37        32         26        26        21        12        13 
Türkei        71      404   3.339   2.767   4.320   5.005    5.642   5.564   4.938   4.108   3.753 
Ukraine           -           -           -           -      244      275       265      238      196      158      139 
Vereinigte Staaten   6.062   2.841   2.472   2.987   1.133   1.255    1.344   1.353   1.246   1.347   1.142 

Deutscher Mann mit Frau nebenstehender Staatsangehörigkeit 
Frankreich       235      773      606      596      585      520      546      524      536      517      449 
Griechenland        25      266      256      290      354      321      320      327      322      342      314 
Vereinigtes
Königreich        99      346      381      354      303      274      290      308      301      294      269 

Italien      239      457      487      836      988      924      943      946      942      969      945 
Serbien und 
Montenegro2)      126   1.739   1.204   1.750   1.086   1.104   1.176      981      850      675      661 

Niederlande      742   1.257      568      557      453      425      382      396      385      371      323 
Österreich   1.087   1.568      969   1.091      867      916      816      805      852      847      753 
Philippinen           -        12      424   1.155      530      443      401      368      338      266      280 
Polen        58      118      293   3.193   5.210   5.263   5.536   5.371   4.948   4.479   4.319 
Rumänien           -           -           -           -   1.740   1.903   2.143   2.229   2.162   1.785   1.413 
Russ.Föderation3)        22        13          8      431   2.402   2.480   2.541   2.545   2.190   2.021   1.753 
Spanien        28      263      297      455      510      468      480      465      489      471      437 
Thailand           -          4      248      982   2.372   2.728   2.775   2.535   2.263   2.054   1.702 
Türkei        12      182      426      691   1.464   1.738   1.983   1.850   1.789   1.753   1.706 
Ukraine           -           -           -           -   1.554   1.997   2.047   1.953   1.709   1.448   1.228 
Vereinigte Staaten        97      297      317      443      440      395      452      382      369      375      374 

Beide Ehepartner mit gleicher Staatsangehörigkeit 
Frankreich           3        28        20          8        16          8         12          8         17        18        14 
Griechenland        33   2.415      782        45        99      100       121      131       107      105        96 
Vereinigtes
Königreich           -        15        44        29        21        17         26        27         23        32        18 

Italien        70      622      953   1.033   1.145   1.164    1.069      977       842      801      768 
Serbien und 
Montenegro2)        65      363      516      215   1.710   1.293    1.171      836       650      548      384 

Niederlande        37        67        34        33        42        37         53        46         42        71        76 
Österreich        85      150        61        41        54        51         60        58         64        75        57 
Philippinen           -           -           -           -          2          2           2           -           1          3           - 
Polen        38        13        52      771      195      230       240      236       249      273      296 
Rumänien           -           -           -           -        62        78       114      127         93      130        91 
Russ.Föderation3)          8           -           -        13        61        54         63        60         48        54        39 
Spanien        44      645      239        24        13        15         23        15         22        20        22 
Thailand           -           -           -           -          1          7           2          3           3          5          3 
Türkei           -      170   2.417      276   1.367   1.432    1.482   1.534    1.284   1.165   1.085 
Ukraine           -           -           -           -        59        67         74        65         52        43        47 
Vereinigte Staaten        22      853      331      349        81        93         93      112         75      127        99 

1) Bis 1990 Zahlen für das frühere Bundesgebiet. 
2) Bis 2003 Jugoslawien nach jeweiligem Gebietsstand und einschließlich der Fälle in denen die Angehörigkeit an einen anderen 
    auf dem Gebiet des ehem. Jugoslawien gelegenen Staat nicht bekannt bzw. feststellbar ist. Ab August 2006 werden neben der 
    Staatsangehörigkeit von ‚Serbien und Montenegro’ auch die Staatsangehörigkeiten der beiden Nachfolgestaaten ‚Serbien’ und 
    ‚Montenegro’ nachgewiesen. 
3) Bis 1990 Sowjetunion. 
Quelle: Statistisches Bundesamt
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Erteilte Visa zum Zweck des Ehegattennachzugs 
nach Deutschland 1998 bis 2006

ausl. Ehefrau 
zu 

ausl. Ehemann 
zu 

Jahr 
dt. Ehemann ausl. Ehemann dt. Ehefrau ausl. Ehefrau

gesamt 

1998 13.039 19.257   8.009 7.984 48.289 

1999 16.246 20.036   9.865 7.711 53.858 

2000 18.863 19.893 11.747 7.686 58.189 

2001 20.766 21.491 13.041 7.780 63.078 

2002 20.325 21.609 13.923 8.164 64.021 

2003 20.539 18.412 12.683 6.535 58.169 

2004 20.455 14.692 10.966 5.439 51.552 

2005 14.969 13.085   8.811 4.068 40.933 

2006 14.075 13.176   8.622 3.712 39.585 

Quelle: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sevim Dagdelen u.a. und der Fraktion Die Linken. 
BT-Drucksache 16/5201 (Daten: Mai 2007)
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Eingebürgerte Personen in der Bundesrepublik Deutschland nach Bundesländern
in den Jahren 2003 bis 2006

eingebürgerte Personen im Jahr Veränderung zwischen 
den Jahren … in % Bundesland 

2003 2004 2005 2006 2003-2004 2004-2005 2005-2006

 Baden-Württemberg   19.454   16.068   15.015   14.271     -17,4     -6,6     -5,0 

 Bayern   14.641   13.225   12.098   13.430       -9,7     -8,5    11,0 

 Berlin     6.626     6.509     7.098     8.186       -1,8      9,0    15,3 

 Brandenburg        314        286        352        326       -8,9     23,1     -7,4 

 Bremen     1.656     2.040     2.062     1.956      23,2      1,1     -5,1 

 Hamburg     6.732     4.840     4.335     4.618     -28,1    -10,4      6,5 

 Hessen   17.246   15.027   13.793   13.367     -12,9     -8,2     -3,1 

 Mecklenburg-Vorpommern        289        396        447        540      37,0     12,9    20,8 

 Niedersachsen   11.655   10.998   10.886   11.441       -5,6     -1,0      5,1 

 Nordrhein-Westfalen   44.318   40.060   35.100   36.760       -9,6    -12,4      4,7 

 Rheinland-Pfalz     6.898     6.564     5.494     6.932       -4,8    -16,3    26,2 

 Saarland     1.473     1.236     1.211     1.528     -16,1     -2,0    26,2 

 Sachsen        492        486        529        613       -1,2      8,8    15,9 

 Sachsen-Anhalt        447        386        543        529     -13,6     40,7     -2,6 

 Schleswig-Holstein     4.310     4.660     4.164     4.308        8,1    -10,6      3,5 

 Thüringen        300        351        387        454      17,0     10,3    17,3 

 Einbürgerungen vom Ausland     3.880     4.021     3.727     5.307        3,6     -7,3    42,4 

 Insgesamt 140.731 127.153 117.241 124.566       -9,6     -7,8      6,2 

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Zahl der Aufenthaltserlaubnisse aus humanitären Gründen nach § 25 AufenthG nach Erteilungszwecken 
(Erteilungsdatum 1. Januar 2005 bis 31. August 2007)

Aufenthaltserlaubnis nach Anzahl1)

§ 25 Abs. 1 AufenthG 
(Asylberechtigte)           2.104 

§ 25 Abs. 2 AufenthG 
(anerkannte Flüchtlinge nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention) 

        46.069 

§ 25 Abs. 3 AufenthG 
(rechtliche Abschiebungsverbote)         23.974 

§ 25 Abs. 4 AufenthG 
(dringende persönliche oder humanitäre Gründe)         14.508 

§ 25 Abs. 5 AufenthG 
(rechtliche oder tatsächliche Gründe)         44.406 

gesamt        131.061 
1) Die genaue Anzahl der bisher erteilten Aufenthaltserlaubnisse nach § 25 AufenthG lässt sich aus dem 

Ausländerzentralregister nicht ermitteln, da auch Verlängerungen von Aufenthaltserlaubnissen als 
Neuerteilungen gespeichert werden. Personen, denen die Aufenthaltserlaubnis mehrfach verlängert wurde, 
würden daher bei der Anzahl der Erteilungen mehrfach gezählt werden. 

Quelle: Statistisches Bundesamt (AZR)
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Integrationskurse 2005 und 2006
Struktur der Kursteilnehmenden

2005 2006 2005 + 2006

ausgegebene Teilnahmeberechtigungen 215.655 143.392 359.047 

davon an Neuzuwanderer 64.404 58.778 123.182 

davon an bereits länger in Deutschland lebende 

Ausländer 115.872 79.211 195.083 

davon an Spätaussiedler 35.379 5.403 40.782 

davon an teilnahmeverpflichtete Neuzuwanderer1) 45.161 43.809 88.970 

davon an teilnahmeverpflichtete bereits länger in 

Deutschland lebende Ausländer 

19.266 20.828 40.094 

neue Kursteilnehmer 130.728 117.954 248.682 

davon besuchten einen allgemeinen Integrationskurs 117.906 99.623 217.529 

davon besuchten einen Jugendintegrationskurs 2.063 899 2.962 

davon besuchten einen Eltern- bzw. 

Frauenintegrationskurs 7.875 10.063 17.938 

davon besuchten einen Integrationskurs mit 

Alphabetisierung 2.884 7.331 10.215 

davon teilnahmeverpflichtete Neuzuwanderer 21.269 33.224 54.493 

davon teilnahmeverpflichtete bereits länger in 

Deutschland lebende Ausländer 

9.753 16.196 25.949 

Kursabsolventen 31.478 76.401 107.879 

Prüfungsteilnehmer insgesamt 17.482 50.952 68.434 

davon Prüfung bestanden 12.151 36.599 48.750 

aller Kursabsolventen 38,6% 47,9% 45,2% davon in % 

aller Prüfungsteilnehmer 69,5% 71,8% 71,2% 

Betreute Kinder 1.276 2.402 3.678 

Frauenanteil in den Kursen 61,4% 65,5%  

1) Spätaussiedler können nicht teilnahmeverpflichtet werden.  

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Integrationsbilanz für das Jahr 2006, März 2007 
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Deutsche und ausländische Schulabgänger ohne Schulabschluss bzw. mit Hochschulreife 
im Schuljahr 2005/2006 nach ausgewählten Bundesländern

Angaben in Prozent

ohne Schulabschluss Hochschulreife 
Bundesland 

Deutsche Ausländer Deutsche Ausländer 

Baden-Württemberg 5,3 16,7 23,5   3,7 
Bayern 6,8 20,0 20,4   6,6 
Berlin 7,4 22,1 36,7 15,0 
Bremen 7,6 16,6 31,0 11,4 
Hamburg 9,6 19,9 37,7 14,3 
Hessen 6,6 16,8 27,0   9,2 
Niedersachsen 7,9 25,0 22,9   7,5 
Nordrhein-Westfalen 5,9 14,1 28,2 10,3 
Rheinland-Pfalz 6,9 15,0 24,4   7,7 
Saarland 7,6 18,1 24,8   6,6 
Schleswig-Holstein 9,3 17,9 21,5   7,1 
gesamt 6,6 17,2 26,4   9,0 

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Ausbildungsbeteiligungsquoten von Deutschen und Ausländer/-innen (18 bis 21 Jahre)
in den Jahren 1993 bis 2006

Angaben in Prozent

Ausbildungsbeteiligungsquote 

insgesamt Deutsche Ausländer Jahr1)

gesamt männlich weiblich gesamt männlich weiblich  gesamt männlich weiblich

1993 64,1 74,3 53,3 69,9 80,5 58,2 32,8 40,3 24,6 

1994 62,2 72,7 51,1 67,1 78,0 55,6 33,9 42,1 25,0 

1995 61,3 71,9 50,1 66,0 77,1 54,2 33,2 41,0 24,8 

1996 60,6 71,1 49,5 64,9 76,1 53,2 32,7 39,7 25,2 

1997 60,9 71,4 50,0 65,1 76,2 53,5 32,3 38,8 25,5 

1998 60,6 70,9 49,8 64,7 75,8 53,2 31,1 36,8 24,9 

1999 60,7 70,6 50,2 64,7 75,4 53,6 30,4 35,4 24,9 

2000 59,7 69,1 49,8 63,4 73,5 53,0 30,0 34,6 25,2 

2001 59,3 68,4 49,8 63,0 72,8 52,8 29,3 33,2 25,2 

2002 57,5 66,3 48,3 61,0 70,5 51,1 28,0 31,1 24,8 

2003 56,6 65,7 47,0 60,0 69,9 49,7 27,1 29,7 24,5 

2004 55,4 65,0 45,4 58,8 69,1 48,0 25,2 27,6 22,6 

2005 54,2 63,9 44,0 57,5 68,0 46,6 23,7 26,1 21,2 

2006 53,6 63,4 43,4 56,9 67,5 45,9 23,0 25,2 20,7 

 1) Für die Jahre 1993 bis 2002 statistisch bereinigte Daten 

 Quelle: Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsbildung auf der Basis des Statistisches Bundesamtes; 
              Bevölkerungsfortschreibung;  
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Deutsche und ausländische Schüler/innen an ausgewählten beruflichen Schulen 
im Schuljahr 2005/2006 nach Geschlecht

Angaben in Prozent

deutsche Schüler/-innen ausländische Schüler/-innen

insgesamt männlich weiblich insgesamt männlich weiblich 

Berufsvorbereitung     6,3     8,5     4,6   14,7   17,2   12,1 

Berufsgrundbildung     4,4     6,9     2,3     6,0     7,5     4,5 

Berufsaufbauschulen     0,1     0,1       -1)     0,1     0,2     0,1 

Berufsfachschulen   50,7   44,4   56,1   56,9   53,4   60,5 

Fachoberschulen   11,8   12,4   11,3     8,2     8,1     8,3 

Fachgymnasien   11,5   12,3   10,7     6,8     6,6     6,9 

Fachschulen   14,5   15,2   13,9     6,7     6,8     6,6 

Fachakademie      0,7     0,2     1,1     0,6     0,2     1,0 

gesamt (n=1.003.900)  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

1) nicht ausgewiesen 

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern nach Bundesländern

Beschäftigung von Ausländern nach Bundesländern 

Veränderungen gegenüber 3. Quartal
2006 

(Sept.)

Anteil an 
allen Be-

schäftigten Vorquartal Vorjahr 

Bevölkerung im Alter 
von 15 bis unter 65 

Jahren am 31.12.2005 
Land 

absolut in % absolut in % absolut in % Ausländer in % 

Deutschland 1.809.275 6,7 +27.145 +1,5 +43.928   +2,5 5.754.404 10,5 

Westdeutschland 1.705.954 7,8 +24.369 +1,4 +37.311   +2,2 5.107.653 11,8 

Schleswig-Holstein      30.503 3,8      +590 +2,0      +611   +2,0    121.158   6,6 

Hamburg      60.713 7,9   +1.247 +2,1   +2.743   +4,7    202.201 16,9 

Niedersachsen    100.336 4,2   +1.619 +1,6   +3.087   +3,2    413.944   8,0 

Bremen      17.149 6,2      +398 +2,4      +693   +4,2      65.656 14,9 

Nordrhein-Westfalen    436.719 7,7   +6.753 +1,6   +9.393   +2,2 1.484.303 12,5 

Hessen    206.229 9,7   +2.280 +1,1   +4.305   +2,1    546.225 13,5 

Rheinland-Pfalz      71.319 6,0   +1.069 +1,5   +1.617   +2,3    244.035   9,2 

Baden-Württemberg    406.982 10,7   +4.212 +1,0   +4.050   +1,0 1.007.967 14,1 

Bayern    346.362 7,9   +5.748 +1,7 +10.519   +3,1    953.539 11,5 

Saarland      29.642 8,5      +453 +1,6      +293   +1,0      68.625 10,0 

Ostdeutschland mit Berlin    103.321 2,0   +2.776 +2,8   +6.617   +6,8    646.751   5,6 

Berlin      65.557 6,3      +985 +1,5   +2.740   +4,4    379.119 15,8 
Ostdeutschland ohne 
Berlin 37.764 0,9 +1.791 +5,0 +3.877 +11,4 267.623 2,9 

Brandenburg        9.134 1,3      +401 +4,6      +788   +9,4      56.591   3,2 

Mecklenburg-Vorpommern        3.859 0,8      +326 +9,2      +588 +18,0      32.036   2,7 

Sachsen      12.977 0,9      +672 +5,5   +1.549 +13,6    101.375   3,5 

Sachsen-Anhalt        5.915 0,8      +258 +4,6      +590 +11,1      37.527   2,2 

Thüringen        5.879 0,8      +134 +2,3      +362   +6,6      40.103   2,5 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Ausländerinnen und Ausländer1) in der Bundesrepublik Deutschland 
nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten und Geschlecht am 31. Dezember 2006

darunter Frauen darunter Männer 
Staatsangehörigkeit insgesamt 

absolut Anteil 
in % absolut Anteil 

in % 

Anteil an allen svpfl. 
beschäftigten 
Ausländern 

Afghanistan      11.517      3.340   29,0       8.177   71,0     0,7 
Äthiopien        3.699      1.567   42,4       2.132   57,6     0,2 
Bosnien und 
Herzegowina 

     42.182    18.323   43,4     23.859   56,6     2,4 

China      15.162      6.031   39,8       9.131   60,2     0,9 
Ghana        6.683      2.765   41,4       3.918   58,6     0,4 
Griechenland      88.816    35.358   39,8     53.458   60,2     5,0 
Irak      12.670      1.332   10,5     11.338   89,5     0,7 
Iran      12.792      4.389   34,3       8.403   65,7     0,7 
Italien    168.530    54.079   32,1   114.451   67,9     9,5 
Nachfolgestaaten des
ehem. Jugoslawien2)      99.997    37.682   37,7     62.315   62,3     5,7 

Slowenien        6.784      3.311   48,8       3.473   51,2     0,4 
Serbien und 
Montenegro      23.234      8.917   38,4     14.317   61,6     1,3 

Serbien3)           670         293   43,7          377   56,3     0,0 
Montenegro3)             63           27   42,9            36   57,1     0,0 
Kamerun        3.551      1.026   28,9       2.525   71,1     0,2 
Libanon         5.321         963   18,1       4.358   81,9     0,3 
Marokko      20.939      4.700   22,4     16.239   77,6     1,2 
Nigeria        4.411         612   13,9       3.799   86,1     0,2 
Pakistan        5.014         477     9,5       4.537   90,5     0,3 
Polen      66.790    37.909   56,8     28.881   43,2     3,8 
Portugal      39.334    14.514   36,9     24.820   63,1     2,2 
Russische Föderation      38.942    18.353   47,1     20.589   52,9     2,2 
Spanien      33.371    13.935   41,8     19.436   58,2     1,9 
Sri Lanka        7.924      1.429   18,0        6.495   82,0     0,4 
Togo        3.406         693   20,3        2.713   79,7     0,2 
Tunesien        7.599      1.307   17,2        6.292   82,8     0,4 
Türkei    467.306  137.842   29,5    329.464   70,5   26,5 
Vietnam      19.402      7.752   40,0      11.650   60,0     1,1 
Ausländer insgesamt1) 1.765.068  657.019   37,2 1.180.049   62,8 100,0 

  

1) Abweichungen zu bisher vorhandenen Daten liegen an der nun differenzierteren Zuordnung, bisher waren unter der Kategorie  
„Ausländer“ alle Personen zusammengefasst, für die die deutsche Staatsangehörigkeit nicht angegeben worden war und damit auch 
ungeklärte Fälle, jetzt umfasst die Kategorie „Ausländer“ nur tatsächlich als Ausländer aufgenommene Personen; für die übrigen Fälle 
wurde eine weitere eigenständige Kategorie eingeführt. 

2) Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien: Die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten aus den Nachfolgestaaten 
des ehemaligen Jugoslawien -- Slowenien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Serbien und Montenegro – sind im 
Meldeverfahren zur Sozialversicherung zu einem erheblichen Teil noch nicht differenziert nach der aktuellen Staatsangehörigkeit erfasst. 
Aus diesem Grund wird diese Gruppe in der Position „Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien“ zusammengefasst. Getrennt 
dargestellt werden lediglich der EU-Mitgliedstaat Slowenien, um die Untererfassung der EU-Summe so niedrig wie möglich zu halten. In 
der Anzahl der slowenischen Beschäftigten sind nur die Personen erfasst, die ausdrücklich mit dieser Staatsangehörigkeit gemeldet 
wurden. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sowohl diese Zahl als auch die EU-Summe etwas zu niedrig liegen. 

3) Soweit bereits unter dieser Staatsangehörigkeit gemeldet. 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Deutsche und Ausländer/-innen
nach Strukturmerkmalen Dezember 2006

 Ausländer in % Deutsche in % 

insgesamt 100,0 100,0 

Alter   

15 bis unter 25 Jahre 11,4 12,7 

25 bis unter 50 Jahre 70,1 63,8 

50 bis unter 65 Jahre 18,3 23,0 

Geschlecht   

Männer 63,1 54,1 

Frauen 36,9 45,9 

Qualifikation   

mit abgeschlossener 
Berufsausbildung 38,4 71,7 

ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung 33,0 14,6 

ohne Angabe 28,6 13,7 

Arbeitszeit   

Vollzeit 82,8 82,6 

Teilzeit 17,1 17,3 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit 
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Geringfügig entlohnte beschäftigte (GeB) Ausländerinnen und Ausländer1) nach
ausgewählten Staatsangehörigkeiten und Geschlecht

Angaben in Prozent

Art der Beschäftigung darunter Frauen darunter Männer

Staatsangehörigkeit 
GeB 

Ausländer 
insgesamt GeB aus-

schließlich 
GeB im 

Nebenjob 
GeB aus-
schließlich 

GeB im 
Nebenjob 

GeB aus-
schließlich 

GeB im 
Nebenjob 

Afghanistan     6.920 68,8 31,2 79,0 21,0 61,7 38,3 

Äthiopien     1.583 52,2 47,8 59,2 40,8 42,2 57,8 

Bosnien und 
Herzegowina   18.422 53,9 46,1 60,0 40,0 43,2 56,8 

China     6.260 80,3 19,7 81,0 19,0 79,4 20,6 

Ghana     4.376 45,7 54,3 52,4 47,6 37,5 62,5 

Griechenland   26.215 61,0 39,0 66,3 33,7 54,1 45,9

Irak     7.381 65,2 34,8 83,1 16,9 61,2 38,8 

Iran     6.433 77,8 22,2 79,6 20,4 76,6 23,4 

Italien   51.964 60,9 39,1 70,6 29,4 49,5 50,5 

Nachfolgestaaten des 
ehem. Jugoslawien2)   32.191 57,8 42,2 65,9 34,1 46,6 53,4 

Slowenien     1.771 56,4 43,6 60,0 40,0 49,6 50,4 

Serbien und 
Montenegro   11.177 58,6 41,4 63,8 36,2 52,3 47,7 

Serbien        242 59,1 40,9 65,9 34,1 50,0 50,0 

Montenegro          31 48,4 51,6 50,0 50,0 46,2 53,8 

Kamerun     2.449 68,3 31,7 72,0 28,0 65,9 34,1 

Libanon     3.413 82,0 18,0 85,5 14,5 81,1 18,9 

Marokko     9.080 67,9 32,1 74,3 25,7 63,6 36,4 

Nigeria     1.842 50,5 49,5 64,9 35,1 45,8 54,2 

Pakistan     2.780 72,4 27,6 88,6 11,4 69,4 30,6 

Polen   29.326 74,2 25,8 76,9 23,1 63,1 36,9 

Portugal   15.578 50,2 49,8 62,5 37,5 32,2 67,8 

Russische Föderation   19.355 76,7 23,3 79,8 20,2 68,9 31,1 

Spanien     7.904 60,8 39,2 68,6 31,4 47,7 52,3 

Sri Lanka     5.179 62,6 37,4 85,9 14,1 42,2 57,8 

Togo     1.904 50,4 49,6 67,4 32,6 38,9 61,1 

Tunesien     3.373 68,4 31,6 74,6 25,4 65,3 34,7 

Türkei 191.139 67,5 32,5 78,5 21,5 54,2 45,8 

Vietnam     8.964 70,9 29,1 76,6 23,4 61,6 38,4 

Ausländer insgesamt1) 643.879 66,2 33,8 73,6 26,4 55,9 44,1 

1) Abweichungen zu bisher vorhandenen Daten liegen an der nun differenzierteren Zuordnung, bisher waren unter der Kategorie  
„Ausländer“ alle Personen zusammengefasst, für die die deutsche Staatsangehörigkeit nicht angegeben worden war und damit auch 
ungeklärte Fälle, jetzt umfasst die Kategorie „Ausländer“ nur tatsächlich als Ausländer aufgenommene Personen; für die übrigen Fälle 
wurde eine weitere eigenständige Kategorie eingeführt. 

2) Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien: Die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten aus den Nachfolgestaaten 
des ehemaligen Jugoslawien -- Slowenien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Serbien und Montenegro – sind im 
Meldeverfahren zur Sozialversicherung zu einem erheblichen Teil noch nicht differenziert nach der aktuellen Staatsangehörigkeit erfasst. 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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Arbeitslose (Bestand) und Förderungen (Zugang) mit Migrationshintergrund
(Einreisestatus bzw. Staatsangehörigkeit)

Eingliederungsbilanz nach § 54 SGB II

Ausländer Deutsche darunter mit Migra-
tionshintergrund1)

(Sp. 4, 7 bis 9) darunter (Sp.6) 
insgesamt

absolut 
in % von 

Insgesamt 
(Sp.1)

insgesamt

darunter 
(Sp.4) 
Asyl/ 

Kontingent

insgesamt Spät-
aussiedler

früher kein 
Deutscher1)

früher 
Spät-

aussiedler1)

Absolutwerte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          Bestand an Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt 
Arbeitslose Rechtskreis SGB II (ohne zKT) 2.401.993 . . 427.552 36.262 1.962.971 44.145 . .
Arbeitslose Rechtskreis SGB II (vollständig, mit zKT) 2.769.871 . . 471.288 . 2.245.416 . . .

          Förderungen (Jahressummen der Zugänge/Bewilligungen/Eintritte an geförderten Arbeitnehmern/-innen) 
A. Chancen auf dem 1. Arbeitsmarkt verbessern 1.469.749 160.570 10,9 112.294 8.806 653.707 20.583 19.857 7.836
Unterstützung der Beratung und Vermittlung2) 659.150 . x . . . . . .
Eignungsfeststellung / Trainingsmaßnahmen                      410.884 78.165 19,0 50.622 4.297 359.683 12.106 11.143 4.294
Berufliche Weiterbildung 65.104 13.187 20,3 7.697 1.017 57.328 2.803 1.868 819
Berufliche Weiterbildung behinderter Menschen2) 4.802 . x . . . . . .
Sonst. allgem. Leist. z. Teilhabe beh. Menschen am 
Arbeitsleben  x x x x x x x x x

darunter:  Unterstützung der Beratung und Vermittlung
                (Reha) 2)                                                              

22.429 . x . . . . . .

                 Trainingsmaßnahmen (Reha) 2) 1.907 . x . . . . . .
Beauftragung Dritter mit der Vermittlung (§ 37 SGB III) 272.627 64.290 23,6 50.377 3.207 221.272 5.109 6.306 2.498
Beauftragung von Trägern mit 
Eingliederungsmaßnahmen  19.048 4.928 25,9 3.598 285 15.424 565 540 225

(eingelöste) Vermittlungsgutscheine2) 13.798 . x . . . . . .
B. Beschäftigungsbegleitende Leistungen 174.627 14.294 8,2 9.972 770 74.685 1.554 2.146 622
Mobilitätshilfen2) 82.208 . x . . . . . .
Mobilitätshilfen zur Teilh. beh. Menschen am 
Arbeitsleben2) 1.684 . x . . . . . .

Eingliederungszuschüsse (§ 218 Abs. 1 SGB III) 59.282 9.036 15,2 5.736 424 53.508 1.337 1.450 513
Eingliederungszusch. f. bes. betr. schwerbehinderte 
Menschen2) 4) 2.352 . x . . . . . .

Zus. an AG  zur Förd. Teilhabe beh. Menschen am 
Arbeitsleben2) 469 . x . . . . . .

Einstellungszuschuss bei Neugründungen 5.138 810 15,8 618 33 4.512 47 123 22
Einstellungszuschuss bei Vertretung 215 22 10,2 9 . 205 5 5 3
Arbeitsentgeltzuschuss bei berufl. Weiterbildung 
Beschäftigter 12 3 25,0 1 . 11 2 . .

Leist. n. d. Altersteilzeitgesetz gem. § 16 Abs. 2 Nr. 6 
SGB II2) . . x . . . . . .

Personal-Service-Agentur (PSA) 2) 3.170 . x . . . . . .
Einstiegsgeld gem. § 16 Abs. 2 Nr. 5 SGB II 20.097 4.423 22,0 3.608 313 16.449 163 568 84
darunter: Einstiegsgeld bei selbständiger 
Erwerbstätigkeit 17.149 4.215 24,6 3.479 304 13.632 123 545 68

C. Beschäftigungschaffende Maßnahmen  696.751 94.449 13,6 57.608 6.652 637.999 21.277 9.167 6.397
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 61.571 4.742 7,7 2.770 219 58.741 730 933 309
Beschäftigung schaffende Infrastrukturmaßnahmen 1.242 30 2,4 10 1 1.232 1 16 3
Arbeitsgelegenheiten n. d. Initiative für 
Arbeitslosenhilfeempfänger 3.949 426 10,8 280 23 3.667 56 50 40

Arbeitsgelegenheiten gem. § 16 Abs. 3 SGB II  629.989 89.251 14,2 54.548 6.409 574.359 20.490 8.168 6.045
darunter: Arbeitsgelegenheiten in der 
Mehraufwandsvariante3) 604.062 84.930 14,1 51.600 6.114 551.453 19.663 7.845 5.822

D. Förderung der Berufsausbildung2) 11.074 . x . . . . . .
Förderung der Berufsausbildung Benachteiligter   11.016 . x . . . . . .
darunter: ausbildungsbegleitende Hilfen  990 . x . . . . . .
                außerbetriebliche Ausbildung 9.021 . x . . . . . .
Beschäftigung begleitende Eingliederungshilfen . . x . . . . . .
Sozialpäd. Begl. bei Berufsausbildungsvorbereitung 57 . x . . . . . .
E. Sonstige Leistungen 144.509 38.245 26,5 26.218 2.905 118.003 7.184 3.203 1.640
Sonstige weitere Leistungen gem. § 16 Abs. 2 Satz 1 
SGB II 144.509 38.245 26,5 26.218 2.905 118.003 7.184 3.203 1.640

Summe (A, B, C, D, E) 2.496.710 307.558 12,3 206.092 19.133 1.484.394 50.598 34.373 16.495

1) Das Merkmal "mit Migrationshintergrund" fasst alle die Förderfälle zusammen, die zum Zeitpunkt des Förderbeginns als Ausländer oder als 
Spätaussiedler gekennzeichnet sind und solche, die dies zum Zeitpunkt des Förderbeginns nicht sind, aber innerhalb der BA-Geschäftsdaten seit 
Beginn der Arbeits- / Ausbildungssuche (max. seit 12/1996) einmal als Ausländer oder Spätaussiedler gekennzeichnet waren. Weitere Informationen, 
wie z. B. Geburtsland oder Geburtsland der Eltern, die einen umfassenderen Rückschluss auf einen evtl. vorhandenen Migrationshintergrund zulassen 
würden, liegen im Rahmen der BA-Geschäftsdaten nicht vor. Mit der Darstellung über den Einreisestatus und der Staatsangehörigkeit kann nur ein Teil 
der Gruppe mit Migrationshintergrund abgebildet werden. 

2) Für 2005 liegen keine Informationen zum Migrationshintergrund vor. 
3) Inklusive Teilnehmer am "Bundesprogramm 30.000 Zusatzjobs für Ältere ab 58 Jahren". 
4) Enthält Förderung nach § 218 Abs. 2 SGB III, § 219 SGB III, § 235a Abs. 1 + Abs. 3 SGB III. 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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Arbeitslose (Bestand) und Förderungen (Zugang) mit Migrationshintergrund
(Einreisestatus bzw. Staatsangehörigkeit)

Eingliederungsbilanz nach § 11 SGB III

Ausländer Deutsche darunter mit Migra-
tionshintergrund1)

(Sp. 4, 7 bis 9) darunter (Sp.6) 
insgesamt

absolut 
in % von 

Insgesamt 
(Sp.1)

insgesamt

darunter 
(Sp.4) 
Asyl/ 

Kontingent

insgesamt Spät-
aussiedler

früher kein 
Deutscher1)

früher 
Spät-

aussiedler1)

Absolutwerte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          Bestand an Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt 
Arbeitslose Rechtskreis SGB III 2.091.008 . . 201.663 . 1.888.280 . . .

          Förderungen (Jahressummen der Zugänge/Bewilligungen/Eintritte an geförderten Arbeitnehmern/-innen) 
A. Chancen auf dem 1. Arbeitsmarkt verbessern 1.989.110 84.521 4,2 56.889 1.046 649.875 3.436 19.517 4.679
Unterstützung der Beratung und Vermittlung2) 1.239.142 . x . . . . . .
Eignungsfeststellung / Trainingsmaßnahmen 483.592 54.903 11,4 35.299 558 448.168 2.017 14.535 3.052
Berufliche Weiterbildung 66.417 7.588 11,4 4.443 124 61.957 521 2.104 520
Berufliche Weiterbildung behinderter Menschen2) 15.981 . x . . . . . .
Sonst. allgem. Leist. z. Teilhabe beh. Menschen am 
Arbeitsleben x x x x x x x x x

darunter: Unterstützung der Beratung und Vermittlung 
               (Reha)2) 22.211 . x . . . . . .

                Trainingsmaßnahmen (Reha) 2) 4.773 . x . . . . . .
Beauftragung Dritter mit der Vermittlung (§ 37 Abs. 1-3 
SGB III) 140.098 19.368 13,8 15.144 329 124.861 813 2.404 1.007

Beauftragung von Trägern mit Eingliederungs-
maßnahmen

16.896 2.662 15,8 2.003 35 14.889 85 474 100

B. Beschäftigungsbegleitende Leistungen 511.715 35.973 7,0 22.866 545 308.883 678 11.416 1.013
Mobilitätshilfen2) 138.666 . x . . . . . .
Mobilitätshilfen zur Teilhabe beh. Menschen am 
Arbeitsleben2) 1.591 . x . . . . . .

Eingliederungszuschüsse 73.279 5.843 8,0 2.944 58 70.319 269 2.314 316
Eingliederungszusch. f. bes. betr. schwerbehinderte 
Menschen2) 9.278 . x . . . . . .

Zus. an AG  zur Förd. Teilhabe beh. Menschen am 
Arbeitsleben2) 5.197 . x . . . . . .

Einstellungszuschuss bei Neugründungen 9.688 991 10,2 617 7 9.071 26 328 20
Einstellungszuschuss bei Vertretung 610 40 6,6 15 1 595 . 24 1
Arbeitsentgeltzuschuss bei berufl. Weiterbildung 
Beschäftigter 403 39 9,7 28 . 370 2 8 1

Personal-Service-Agentur (PSA) 2) 25.095 . x . . . . . .
Überbrückungsgeld bei Aufnahme einer selbst. Tätigkeit 156.888 17.120 10,9 10.953 195 145.883 198 5.598 371
Existenzgründungszuschüsse 91.020 11.940 13,1 8.309 284 82.645 183 3.144 304
C. Beschäftigungschaffende Maßnahmen 19.774 1.787 9,0 795 26 18.978 93 827 72
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 16.515 1.568 9,5 718 19 15.796 86 697 67
Beschäftigung schaffende Infrastrukturmaßnahmen 1.119 43 3,8 2 . 1.117 1 39 1
Strukturanpassungsmaßnahmen allgemein 
(Restabwicklung) 1.653 91 5,5 11 1 1.642 . 79 1

Arbeitsgelegenheiten n. d. Initiative für 
Arbeitslosenhilfeempfänger 487 85 17,5 64 6 423 6 12 3

D. Förderung der Berufsausbildung2) 100.046 . x . . . . . .
Förderung der Berufsausbildung Benachteiligter 99.481 . x . . . . . .
darunter: ausbildungsbegleitende Hilfen 70.374 . x . . . . . .
                außerbetriebliche Ausbildung 20.513 . x . . . . . .
                Übergangshilfen 4.846 . x . . . . . .
                Aktivierungshilfen 3.748 . x . . . . . .
Beschäftigung begleitende Eingliederungshilfen 16 . x . . . . . .
Sozialpäd.Begl.bei Berufsausbildungsvorbereitung 549 . x . . . . . .
E. Sonstige Leistungen 80.761 8.577 10,6 6.886 183 73.770 289 1.121 281
Freie Förderung gem. § 10 SGB III 80.761 8.577 10,6 6.886 183 73.770 289 1.121 281
Summe (A, B, C, D, E) 2.701.406 130.858 4,8 87.436 1.800 1.051.506 4.496 32.881 6.045

1) Das Merkmal "mit Migrationshintergrund" fasst all die Förderfälle zusammen, die zum Zeitpunkt des Förderbeginns als Ausländer oder als 
Spätaussiedler gekennzeichnet sind und solche, die dies zum Zeitpunkt des Förderbeginns nicht sind, aber innerhalb der BA-Geschäftsdaten seit 
Beginn der Arbeits- / Ausbildungssuche (max. seit 12/1996) einmal als Ausländer oder Spätaussiedler gekennzeichnet waren. Weitere Informationen, 
wie z. B. Geburtsland oder Geburtsland der Eltern, die einen umfassenderen Rückschluss auf einen evtl. vorhandenen Migrationshintergrund zulassen 
würden, liegen im Rahmen der BA-Geschäftsdaten nicht vor. Mit der Darstellung über den Einreisestatus und der Staatsangehörigkeit kann nur ein Teil 
der Gruppe mit Migrationshintergrund abgebildet werden. 

2) Für 2005 liegen keine Informationen zum Migrationshintergrund vor. 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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Drucksache 16/7600 – 188 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
S c h a u b i l d  1a

Erwerbstätige insgesamt nach Wirtschaftssektoren

S c h a u b i l d  1b

Erwerbstätige Migranten und Migrantinnen nach Wirtschaftssektoren

68%

30% 2%

Dienstleistung Produzierendes Gewerbe

Land-/Forstwirtschaft

63%

36%

1%

Dienstleistung Gewerbe Land-/Forstwirtschaft

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus. 



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 189 – Drucksache 16/7600
S c h a u b i l d  2a

Erwerbstätige insgesamt nach beruflichem Status

S c h a u b i l d  2b

Erwerbstätige Migranten und Migrantinnen nach beruflichem Status

53%30%

6% 11% 1%

Angestellte Arbeiter/innen Beamte

Selbstständige Mithelfende

48%
40%

1% 9% 1%

Angestellte Arbeiter/innen Beamte

Selbstständige Mithelfende

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus. 
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